
Gesetz-Sammlung
fur die

Koniglichen Preußischen Staaten.

1839.

Enchält —

die Verordnungen vom 5. Januar bis zum 11. Dezember 1839.,

nebst 17 Verordnungen aus den Jahren 1835., 1837. und 1838.

(Von Nr. 1952. bis Nr. 2064.)

Nr. 1. bis incl. 27.

Berlin,

m haben im vereinigten Gesetz-Sammlungs-Debits= und Zeitungs-Komtoir.





Chronologische ubersicht
in der Gesetz-Sammlung fur die Koniglichen Preußischen Staaten

vom Jahre 1839.
enthaltenen Verordnungen.

Datum Ausgegeben
des zu

Gesetzes2c Berlin.

EInhalt. des

Etucks

Xr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1835. 1839.
W. Novbr.27. Juli.

1837.
10. Septbr.

4. Okebr. 2. März.

1838.
II. April.

W. Juli.
A. Oktbr.

a. Noobr.

22. Januar.

5.

4. April.

5. Novbr.

9. Februar.

5. Januar.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Verleihung einer
Virilstimme im ersten Stande der Provinzial-
stände der Kur-- und Neumark Brandenburg
und des Markgrafthums Niederlausitz an den
Grafen von Solms-Sonnenwalde.

Allerhöchste Kabinetsorder, die Fortschaffung der
schädlichen Fischwehre in der Havel und
Spree betreffend.

Genehmigungs-Urkunde der in dem Protokoll der
Rhein-Schifffahrts = Central = Kommission vom

I. August 1837. enthaltenen fünf neuen Sup-
plementar-Artikel zur Rheinsschifffahrts=
akte vom 31. März 1831.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Einführung der
Wegegeld-Hebung auf den Bezirksstraßen
des linken Rheinufers.

Allgemeine Münzkonvention der zum Joll= und
Handelsvereine verbundenen Staaten.

Allerhöchste Kabinersorder, betreffend den Verlust
deS Gnadengehalts# der Militatr= Invaliden.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Deklara-
tion der Urkunde vom 1. Februar 1833. über

die Steiftung eines Verdienst-Ehrenzeichens
für Rettung aus Gefahr.

Allerhöchste Kabinetsorder, die Abtretung des
Eigenthums an Grund und Boden zu berg-

baulichen Zwecken im Bergames-Bezirke Sie-
gen berreffend.

Allerhöchste Kabinetsorder, durch welche des Königs
Masestät der Stade Reisen, im Großherzog-
thume Posen, die revidirte Städteordnung
vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

Berordnung, betreffend die Ergänzung und Erwei-
terung des H.4. der Städteordnung vom 19. No-
vember 1808. hinsichtlich des Kädtischen Ge-
meindebezirks.

Ministerial-Erklärung, die Erneuerung der Durch-
marsch= und Etappen-Konvention zwischen
Preußen und dem Großherzogthume Hessen

betreffend.

24.

2028.

2054.

1973.

1959.

1960.

1952.

1963.

1953.

1981.

327.

68.



IV Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Datum
des

Gesetzes c.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stucks.

Nr.

des Ge-

setzes.

1838.

5. Dezbr.

12.

17.

22.

1839.
5. Jannar.

1839.

23. März.

5. —

22.

22.

# l

2.Mäks.

5. Januar.

14. Februar.

Tarif, nach welchem das Pflastergeld in der
Stadt Borken, Regierungs-Bezirks Münster,
zu erheben ist.

Reglement, die Einrichtung des Sparkassen-
weseus betresfend. 4

Allerhöchste Kabinersorder, die Ubertragung der
obersien Leitung der Verwaltung der Justiz=
Angelegenheiten für die Rheinprovinz an den

Staats= und Justizminister Mühler betreffend.
Allerhöchste Kabinetsorder, die anderweite Feststel-

lung der Kompetenzverhälcnisse zwischen
dem Ober-Appellationssenate und den übrigen
Senaten des Kammergerichts betreffend.

Allerhöchste Kabineksorder, die Feststellung der Kom-
petenzverbältnisse des Tribunals des Kö-

nigreichs Preußen und der Ober-Landes-
gerichte zu Königsberg, Marienwerder und
Insterburg bekreffend.

Publikandum über ein, in der Allerhöchsten Kabi-
netsorder vom 7. Februar 1837., die Heilig-
baltung der Sonn= und Festtage betreffend,
vorkommendes unrichtiges Allegak, start K. 10.—
richtiger P. 11.

Allerhöchste Kabinetgorder, wegen Verleihung der
reoidirten Städteordnung vom 17. März 1831.

an die Stadt Schildberg, im Großherzogthume
Posen.

Allerhöchsie Kabineksorder, betreffend die Modifika=
tion der Bestimmung im 6. 1. der Allerhöchsten
Kabinersorder vom 20. Septbr. 1836., wegen

Beseicigung der in den Kreisen Paderborn,
Warburg, Büren und Höxter aus der An-
siedelung der Juden auf dem platten Lande
und deren Verkehr mit den Landbewohnern bäu-

erlichen Standes entsprungenen Mißverhältnisse.
Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Abände-

rung des im &amp;. 227. der landschaftlichen

Kreditordnung für das Großherzogthum Posen.
vom 15. Dezbr. 1821. wegen Ausreichung der

neuen Zinskoupons vorgeschriebenen Verfahrens.

Ministeriol-Erklärung, betreffend Erläuterungen über
die zwischen der Königlich Preußischen und der

Fürklich Schwarzburg-Sondershausenschen
Regierung bestehende Übereinkunft, wegen Über-
nahme von Vagabunden und Ausgewie-

senen.

.

1976.
(Antl.)

1956.

1957.
(mu Anl.)

1961.

1962.

1958.

1970.

1975.

1969.

26•28

16.

73.

62.



Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Datum
de-s

Gesetzes 2c.

NAusgegeben

zu

Berlin.
Inh a l t. des Ge-

setzes.
Seite.

1839.
48. Januar.

21.

21.

21.

27.

4. Februar.

1839.
18. April.

22. April.

2. März.

23.

9. Februar.

9.

14. Februar.

Ministerial-Erklärung, betreffend die Ergänzung
und Erläuterung der unterm 1822.

zwischen Preußen und Sachsen-Altenburg
getroffenen lbereinkunft, wegen der gegensei-
tigen Verpflichtung zur Übernahme von Aus-

gewiesenen.
Grundsteuer-Gesetz für die westlichen Provinzen.
Anweisung über das bei der Verwendung des

Grundsteuer-Deckungsfonds und insonder-
heit bei der Nachluchung, Bewilligung und Ver-
rechnung der Steuer-Nachlässe und Unter-
stützungen zu beobachtende Verfahren.

Gesetz, wegen der anderweiten Vertheilung und
Aufbringung des in der Rheinprovinz zu ent-

richtenden Beitrages zu den Kosten der Justiz=
Verwaltung.

Handels-Vertrag zwischen Preußen, Bahern,
Sachsen, Würtkemberg, Baden, Kurhessen, Groß-
herzogthum Hessen, den zum Thüringischen Zoll-
und Handelsvereine gehörigen Staaten, Nassau
und Frankfurt einerseits, und den Niederlan-
den andererseiks.

Ministerial=Erklärung, die Abänderung der mit
Braunschweig bestehenden Ubereinkunft zur

Verhütung der Forstfrevel vom###127.
betreffend.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Anwendung des
Zusatzes zum zweiten alinen des Artikels 35. der
Rheinschifffahrts-Konvention vom 31.

März 1831. durch die betreffenden Gerichte.
Allerhöchste Kabinetsorder, vermittelst welcher der

Larif über das zu erhebende Pflastergeld in
der Stadt Borken, im Regierungsbezirfe Mün-
ster, vom5.Dezember1838. bedinge genehmigt wird.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die
hebung des in der Zoll-Erhebungsrolle vom
21. Oktober 1830. ausnabmsweise nachgelassenen
zollfreien Eingangs roher Leinwand an der
Gränze der Provinz Westphalen zu Vleiche-
reien und Märkten.

Ministerial-Erklärung, wegen ber zwischen der Königl.
Preußischen und der Fürstl. Schwarzburg-Ru-
dolstadeschen Regierung getroffenen Übereinkunft
zum Anschluß an die mit der Königl. Sächsischen

Regierung bestehende Konvention, bezüglich auf
die wechselseitige Ubernahme der Ausgewiesenen.

Auf-

**

10.

1995.

1961.

1965.

1966.

1996.

1994.

1922.

1976.
— .

1967.

1968.

110.

30 43.

4457.

58.

113.123.

67.

74•756.

I.

61.



VI Chronologische Ubersicht des Jahrganges 1839.

Datum
des

Gesetzescc.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalk.

Nr.

des

Stticks.

Fr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1839.

6. Februar.

24.

r

1839.

14.Februar.

18. Aprll.

2. März.

4. April.

23. März.

4. April.

Ministerial-Bekannrmachung, betreffend Erläute-

rungen über die zwischen der Königlich Preußi-
schen und der Fürstlich Schwarzburg= Son-
dershausenschen Regierung bestehende Über-
einkunft, wegen Übernahme von Vagabun-
den und Ausgewiesenen.

Allerhöchsie Kabinetsorder, betreffend die Gebüb-
ren und Stempelfreiheit der Verhandlungen

über gerichtliche Deposition und Auszahlung der
für Aufbebung der gewerblichen und persönlichen
Abgaben und eistungen in den Mediatstädten

der Provinz Posen festgesetzten Eneschädi-
gungs-Rente.

Ministerial-Erklärung und Bekannemachung zur
Erläuterung und Ergänzung der zwischen der

Königlich Preußischen und der Fürstlichen Negie-
rung älterer inie Reuß von Plauen be-

stebenden Ubereinkunft, wegen der wechselsei-
tigen Übernahme der Ausgewiesenen.

Ministerial-Bekanntmachung, die Erneuerung der
Durchmarsch= und Etappen-Konvention
zwischen Preußen und dem Großherzogehum Hessen
berreffend.

Allerhöchste Kabineksorder, betreffend das von den
Rheinischen Gerichten zu beobachtende Verfah-
ren gegen ausgetretene Militairpflichrige.

Ministerial-Bekanntmachung über die unker dem

4. Oktober 1837. vollzogene Genehmigungs-Ur-
kunde der in dem Protokoll der Rhein-Schifffahrts-
Central-Kommission vom 1. August 1837. ent-

haltenen fünfneuen Supplementar-Artikel zur
Rheinschifffahrtsakte vom 31. März 1831.

Allerböchste Kabineksorder, die Verleihung der revi-
dirten Städteordnung vom 17. März 1831.

an die Stade Chodziesen, im Großherzogthume
Posen, betreffend.

Allerhöchste Kabineesorder, vermittelst welcher die
TarifezurErhebungeinesWegegeldesinNeu-
Hardenberg, eines Wege und Brückengel-
des in Quappendorf und eines Brückengel-

des in Eickendorf bedingungsweise genehmige
werden.

Tarif zur Erhebung eines Wegegeldes in Neu-

Hardenberg, Regierungs-Bezirks Frankfure.
Tarif zur Erhebung eines Wege= und Brücken-

geldes in Quappendorf, Regierungsbezirks
Frankfurt.

1969.
(Inl.)

1991.

1974.—

1981.
(Anl.)

1977.

1973.
(Aal.)

1978.

1982.
(uut Anl.)

1982.

(Anl.)

1982.
(Anl.)

64.

70- 72.

87.

77.

69.

87.

88.

89.



Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Datum
des

Ausgegeben

Gesetzes2c Berlin.
Inhallt.

Nr.

des

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1839.

 Februar.

3. März.

4. —

u. —.

17. —

(

1839.
4 Afril.

4. —

23. März.

4. April.

4. Mai.

4. April.

18. —

8. März.
9. April.

18. —

4. Mai.

4. April.

Larif zur Erhebung eines Brückengeldes in
Eickendorf, Regierungsbezirks Frankfurt.

Allerhöchste Kabinersorder, wegen Verleihung der
revidirten Städteordnung vom 17. März 1831.
an die Stadt Wongrowiec, im Großherzog=
thume Posen.

Ministerial-Erklärung und Bekonntmachung zur Er-

gänzung und Erläuterung der zwischen der Königlich
Preußischen und der Großherzoglich Sachsen-Wei-

marschen Megierung bestehenden Übereinkunfe
vom —2 Ven 1822., wegen Übernahme der Aus-
gewiesenen.

Allerhöchste Kabineksorder, die Ausprägung von
Doppel-Thalern oder 31-Guldenstücken
als Vereinsmünze betreffend.

Allerböchste Kabinetsorder, wegen Unzulässigkeit der
erekurivischen Beschlagnahme von Uniform-
stücken der Offiziere außer Dienst.

Regulativ über die #eschäftigung sugendlicher
Arbeiter in Fabriken.

Gesetz über das Urmaaß des Preußischen Staats,
im Berfolg des Gesetzes vom 16. Mai 1816.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend das Verfah=
ren bei Zweifeln, ob ein aus dem Inlande ver-

wiesener, und wegen seiner Rückkehr zur Un-
tersuchung gezogener Landstreicher als Inlän=
der zu betrachten sei oder nicht?

d— den Verkehr auf den Kunftstraßen
uhlend Kobinetsorder, berreffend die Einziehung

des Porto fär unfrankirte Vorstellungen
an Gerichtsbehörden auf die zurückgehenden
Adressen.

Allerhöchste Kabinetsorder, wodurch der 6. 10. der
Verordnung vom 5. Mai 1838., betreffend die
Einlegung der Rechtsmittel bei den General-
Kommissionen tc. und deren Kommissarien,
deklarirt wird.

Allerhöchste Kabinetsorder, das Verfahren hinsicht-
lich der bei den Berliner und anderen Stadt-

Obligationen ausgegebenenStich— Kouponsbetreffend.
Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die von der

Schifffabrt auf der Ruhr zu erhebende Ab-
gabe, nebst dem für diese Abgabe unter dem ge-
dachten Tage Allerhöchst erlassenen Tarif.

(#-)

1983.

1979.

1984.

1985.

2005.
(Inl.)

1992.

1988.

1994.

(mit Anl.)

1987. 195.

78-80.

92.

93.

156-158.

94.

106.

890-84.

101.

107.

153.

100.



vin Chronologische übersscht des. Jahrganges 1839.

Datum
des

Gesetzes 2c.

Ausgeg eben

u

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

—
3. März.

23.

24.

26.

26.

31.

4. April.

1839.
4. Mai

9. April.

9.

28. Septbr.

4. Mai.

18. April.

2

4. Mai.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die bei Kon-
tumazial-Erkennenssen gegen Deserteurs, statt
der Anheftung des Bildnisses oder Namens an

den Galgen 2c., eintretende öffentliche Be-
kannemachung.

Allerhöchste Kabinetsorder, wodurch Se. Königl.
Majestät zu bestimmen geruhe haben, daß mite
dem Aufhören eines zur Wählbarkeit als Land-

rath befähigenden Grundbesißzes die Verpflich=
tung zur Niederlegung des landräthlichen
Amtes unmittelbar verbunden sein soll.

Allerböchste Kabineesorder, betressend die Deklara=
tion der Vorschriften der §.6. 88. 89. und 139.
Tit. 12. Th. I. des Allgemeinen Landrechts über
die Ernennung des vereideren Protokollfüb-
rers bei Deputationen zur Auf= oder An-

nahme eines Testaments c.

Verordnung zur Vervollständigung der Zusammen-
setzung der Kreisstände in der Rheinpro-
vinz.

Verordnung, die Theilnahme des Kreises St.
Wendel am Rheinischen Provinzial=Land-
tage betreffend.

Erklärung wegen der zwischen der Königlich Preu-
ßischen und der Königlich Griechischen Regie-
rung verabredeten Vermögens-Freizügigkeit
in Betreff der Königlich Preußischen und der Kö-
niglich Griechischen Staaten.

Allerhöchste Deklaration über die Anwendung der

88 12. und 13. des Anhanges zur Allgemeinen
erichtsordnung 2c. in Beziehung auf den Wohn-

sitz minderjähriger Militairpersonen und
eingetretener Militairvpflichtigen.

Ministerial-Bekauntmachung, die Abänderung der
mit Braunschweis bestehenden Übereinfunft

zur Verhleung der Corfstfrevel vom

1827. betreffend.

Verordnung, berrrsfend das Verfahren bei freiwil-
ligen Subhastationen.

Deklar##ion der Verordnung vom 14. Dezbr. 1888.
über das Rechtsmittel der Revision und der

Nichtigkeitsbeschwerde.
Allerhöchste Kabinertzorder, betreffend dot von Sr.

Matestät bestätigte Regulativ vom 9. März
185#09. über die Beschäfeigung sutzendlicher Ar-

beiter iu Fabriken.

12.

12.

12.

2001.

2002.

2003.

1994.
)

1998.

1999
(it #l)

2005.
—

154.

154.

108

125.

126-•132.

156.



Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Datum
des

Gesetzesc

HAusgegeben

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1839.
7. April.

1839.
Abvril.

25. Juni.

127. Mai.

21. —

8. Juni.

Jahrgang 1879.

Instrukeion zur Ausführung der Verordnung über
das Rechtsmirtel der Revision und der
Nicheigkeitsbeschwerde vom 14. Dezember
1833.

Ministerial-Bekanntmachung, betreffend die Ergän-

zung und Erläuterung der unkerm 3—
zwischen Preußen und Sachsen- Altenburg
getroffenen übereinkunft,wegender gegenseiti-
gen Verpflichtung zur Übernahme von Ausge-
wiesenen.

Allerhöchste Kabinetsorder, den Steuersatz des
Lumpenzuckers für Siedereien betreffend.

Allerhöchste Kabinersorder, betreffend die Kompekenz
der Gerichte bei der Umwandlung der in Zoll-
und Steuerkontraventions-Sachen im Ber-

waltungswege feftgesetzten Geldbußen in Ge-
sängnißstrafe.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend den Zins.
fuß für die, aus den Depositorien der Gerichts-
und Vormundschaftsbehörden, bei der Bank be-

legten Kapitalien.
Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Aufhebung der

Strafe der Einstellung in die Festungs=
Strafsektionen gegen die, der Givil-Gerlches-
barkeic unterworsenen, im Milieairverbande be-
findlichen Individuen.

Allerhöchste Kabinetsorder, durch welche des Königs
Masestät der Stadt Cremmen, im Regierungs-
bezirke Potsdam, die revidirte Städteordnung
vom 17. März 1831. zu verleihen geruhr haben.

Mmisterial-Erklärung und Bekannemachung, jur Er-
gänzung und Erläuterung der zwischen Preußen
und Sachsen=Coburg= Gotha besttehenden
Übereinkunft, wegen Übernahme von Ausge-
wiesenen.

Allerhöchste Kabinetsorder, über den Eintrikt der
Unterscheidung zwischen naturalisirten und
nicht naturalisirten Juden im Großherzog=
rhamme Posen und der davon abhängigen beson-

deren Rechte und Beschränkungen.

Beridisigs eines Druckfehlers in der unter Nr.
S. 66. in der Gesetzsammlung mitgetheil-

107 Lurrhhaen Kabinetsorder vom 12. Januar
1839, den 8. 227. der landschaftlichen Kre-
dirordnung für das Großherzogthum Posen
vom 15. Dezbr. 1821. berreffend.

i

11.

10.

12.

13.

r7.

14.

1999.
G#)n

1995.
(Tul.)

2011.

C#s 1971.)

133-152.

112.

124.

158.

161.

158-160.

176.



1. Chronolosische übersicht des Jahrganges 1889.

Datum #usgegeben Nr.r. #

des in Inhalt. des des Ge-Seite.
Gesetzes2c Berlin. Stücks) setzes.

1839.439 "6 .

4. Mai. 8. Juni. Allerhöchste Lobinttsorder, betreffend die allge. 45 2015.13
meine Anwendung der Order vom 5. Aug. 1838.
(S. 431.), wegen Untersuchung und Bestrafung
der Enewendung von Waldprodukten.

4.— 25. — Verordnung zur Ergänzung des Gesetzes vom 13. 17. ———
Mai 1833., wegen Aufhebung der Zwangs-
und Bannrechte in der Provinz Posen.

9.— 1. Mai. Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend das Verfahren! 33.2010.13

bei der Regulirung des Hypothekenwesens.

11.— 27. — Gesetz, wegen Ausbebong einiger im Jurisdik- 14. 2012. 166.
tionsbezirkedesStadtgericheszu Breslau
geltenden besonberen Rechte.

11.— 27. — Verordnung über das Verfahren bei Subhasta- 14. 2013.167-16
tion Pommerscher Lehngüter.

11. — 8. Juni Se Betreff der Exekution in Wechsel15. 2016.7173.
achen.

11. — 8. — Eles über die Pensionsberecheigung der nach 15. 20107.
derStädteordnung vom 19. Novbr. 1808. ange-
stellten Bürgermeister.

15.— 15. — Statut der Berlin-Sächsischen Aisereb 16. 2019.4
Besellschaft miederAllerhöchsten Bestärigungs- (mit Anl.)

16. — 5. Oftbr. Fn Kabinetsorder, über den Geriches53 2046. 265.

*5# der sogenannten Königlichen Mediet-

168. — 8. Juni. Deklaration wegen der Berjfährung der bei deu 15. 2018.1

vormaligen Reichsgerichten unersedige geblie-
benen Prozesse.

18.— 25. — Allerhöchste Kabinetsorder, die Berleihung der rert11. 2033.
dirten Städteordnung vom 17. März 1831.
an die Stade Blesen, im Großherzogthume
Posen, betreffend.

18. —25 — Verordnung, betreffend die Kriminalgeriches- 17. 2024. 1207.216.
verfas ung und das Untersuchungsverfah-
ren in Reu-BVorpommern und Rügen.

18.—25. — Irordnung wegen Ermäßigungderin der Holz- 17. 2025. 216.
Mast= und Jagd- Ordnung für das Herzogthum
Magdeburg und das Fürstenthum Halber-
stadt vom 3. October 1743. auf die Verletzung

der Schonzeit des Wildes gesetzten Strafen.

20 — 27. Mai. Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Konver- 14. 2014.169-172.
tirung der Pfandbriefe des Schlesischen



Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

——

Ausgegeben
iu

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stucks.

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1839.
BM. Mai.

 28. —

30.—

39.—

68.Inni.

1839.

3. August.

fen —

15. Juni.

25. —

3. August.

Juni.

24. August.

27. Juli.

Mirinie ertaruns ber die, zwischen der Königl.Regierung einerseits, und der Fürst-
lich * -Det mol dschen Regierung anderer-
seits getroffene Ubereinkunft, wegen gegenseiti-
ger Übernahme der Bagabunden und Ausge-
wiesenen.

Krif zEhehung des Schleusengeldes beierSchiffs= und Flöß=Schleuse zu Groß-Bu-rerchi am Pregel.

Übereinkunft zwischen Preuzen und Schaum-
burg-ippe, wegen der wechselseirigen Uber-
nahme der Ausgewiesenen.

Allerhöchste Kabineesorder, wegen Kündigung und

Konnertiruns ber insbaren Elbinger Stadt-uld.

Verordnung, betreffend die Mobisikakionen des §. 12.
des Gesetzes, wegen Anordnung der Provinzial=
stände für die Provinz Westphalen vom 27.
März 1824. und der Ureikel . und XIV.

nung, wegen der in etze
vorbehaltenen Bestimmung vom 13. Juli 1837.
in Beziehung auf die Wahlen der Landeags=
abgeordneken und deren Siellvertreter.

Ministerial-Erklärung und Bekanntmachung zur Er-
gänzung und Erläuterung der mit der Fürstlichen
Regierung jüngerer Linie Reuß von Plauen,
wegen Übernahme der Ausgewiesenen, beste-
heuden Ubereinkunft, vom 2—### 1821.

Allerhöchste Kabineksorder, wonach des Königs Ma-
sestät den Tarif zur Erhebung des Schleu-
sengeldes bei der Schiffs= und Flößschleuse zu
Groß-Bubainen am Pregel genehmigen.

Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königl.
Preußischen Regierung einerseits und der Herzogl.
Anhalt-Dessauischen Regierung andererseits

getroffene Überein kunft, wegen gegenseitiger
Übernahme der Vagabunden und Ausgewie-
senen.

Deklaration, das gesetzliche Erbrecht der Kinder
und weitern Abkömmlinge der vor dem Erblasser

verstorbenen Geschwister desselben, imgleichen
auch der Halbgeschwister und deren Abkömmlinge
im Herzogthume Schlesien betreffend.

19.

17.

20.

2035.
(mit Anl.)

2041.

2029.

233.

 .

217.

2027.

239.244.

222.



XII Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Datum
des

Gesetzes c.

 Ausgegeben

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stücks.

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1839.
22. Juni.

22.

11. Juli.

1839.
27. Juli.

3. August.

August.

24

24.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Abände-
rung des Art. 66. des Rheinischen Strafgesetz-
buchs, in Beziehung auf die Detention und
Entlassung jugendlicher Verbrecher.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen der nachträglichen

Bekanntmachung der von des Königs Mosestäe
getroffenen Bestimmungen, wodurch in Betreff der
Berechtigung zu vandtags-Stimmen oder
Theilnahme an solchen, wie siein den Stände-

Gesegen ursprünglich normirt worden, etwas ab-
geändert ist, die aber bis setze in der Gesetzsamm=
lung nicht enthalten sind.

Allerhöchste Kabinetsorder, die Aufhebung der
bisherigen Chausseebau-Dienste in den Re-
gierungsbezirken Magdeburg und Merseburg
betreffend.

Berordnung für die Provinzen Sachsen, Westpha-
len und die „Rheinprovinz, betreffend die Kon-
trole der Hölzer, welche unverarbeitet traus-
portirt werden.

 Vertrag zwischen Seiner Majestäe dem Könige von
Preußen und Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem

loge zu Anhalt-Bernburs, betrefend die
euerung der Verträge wetzen Anschliefung

ber r!*““— Anhalt= Bernburgischen Landes=
theile an dasPreußische in direkte Steuer-
(ostem.

Allerhöchste Kabineksorder, die für die Folge rück-
sichelich der bernahme von Nebenämtern

durch Staatsbeamte zu beobachtenden Bestim-
Mmungen betreffend.

Allerböchste Kabinetsorder, wonach des Königs
Masestät den anliegenden Tarif zur Erhebung

der Durchlaßs ebühren an den stiehenden
Rheinbrücken bei Coblenz, Cöln und Wesel
genehmigen.

Ministerial-Bekanntmachung über die zwischen der
Königl. Preußischen Regierung einerseits, und der
Fürstlich ippe-Detmoldschen Regierung an-
bererseits getroffene Übereinkunft, wegen gegen-

seitiger Übernahme der Vagabun den und Aus-
gewiesenen.

Allerhöchste Kabinetsorder, wodurch des Königs
Masestät der Stadt Sachsa, im Kreise Nord-
bausen, die revidirte Städteordnung vom 17.

März 1831. zu verleihen geruht haben.

20.

J1.

20.

2033.

2036.

2038.
(mir Al.)

2034.
(#nl.)

2039.

226.

234.

246249.

235.

236231.

238.



Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Da#m
—— Berin.

veaneden Inhalt.
Nr.

des

Stucks.

Nr.
des Ge-

setzes.
Seite.

1839.
&amp; Juli.

22

24.

12. Anugust. 15. Oktbr.

6. Seyptbr.

17.

1839.
24. August.

28. Septbr.

24. August.

28. Septbr.

30. Septbr.

Allerböchste Kabinetsorder, wodurch desKönigs Ma-
jestat der Stadt Weglar die revidirte Städte-
ordnung vom 17. März 1831. zu verleihen ge-
ruht haben.

Allerhöchste Kabinetsorder, betressend die Anwen-
dung der in der Rheinprovinz über die Zu-
lässigkeit von Amtshandlungen an Festragen

bohehenen gesetzlichen Bestimmungen auf denCharfreitag.
Ministerial-Bekanntmachung über die, zwischen der

Königl. Preußischen Regierung einerseies und der
Herzoglich Anhalt-Dessauischen Regierung an-
dererseits getroffene Ubereinkunft, wegen ge-
genseitiger ÜUbernahme der Vagabunden und
Ausgewiesenen.

Allerhöchste Kabinetsorder, den Gerichtsstand der

Stromschiffer berreffend.
Allerhöchste Kabinetsorder, betresfend die Allerhöchste

Bestimmung Sr. Majestät des Königs, daß die
Verordnung vom 24. Dezember 1816. liher die
Berwaleung der, den Gemeinden und öffent-
lichen Anstalten gehörigen Forsten auch in
densenigen Städten der Provinzen Sachsen,
Westphalen und der Rheinprovinz, in wel-
chen die revidirte Städerordnung bereies eingeführ
worden ist, oder sernerhin eingeführt werden wird,
wie bisher in Kraft bleiben soll.

Ministerjal-Erklärung, betreffend die zwischen der
Königlich Preußischen und der Königlich Han-
noverscher Regierung abgeschlossene Uberein-=
kunft, wegen gegenseikiger Übernahme von Aus-
gewiesenen.

Erklärung wegen der zwischen der Königl. Preußi-
schen und der Herzoglich Anhalt-Bernburgi-
schen Regierung verabredeten Maaßregeln zur
Verhütung und Bestrafung der Forst-- und
Jagdfrevel in den Gränzwaldungen.

Ministerial-Bekanntmachung, wegen der zwischen der
Königl. Preußischen und der Königl. Griechischen
Regierung verabredeten Vermögens-Freizü=
gigkeit in Betreff der Königl. Preußischen und
der Königl. Griechischen Staaten.

Ministerial-Bekannemachung, betreffend die zwischen
der Königl. Preußischen und der Königlich Han-
noverschen Regierung abgeschlossene Überein-
kunft, wegen gegenseitiger Üübernahme von Aus-

gewiesenen.

20.

21.

20.

21.

22.

21.

21.

22.

2040.

2043.

2041.
(AInl.)

2046.
(#ul.)

2047.
(anl.)
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Datum
des

setzes 2c.

Ausgegeben

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stucks.

Nr.

des Ge-

setzes.

1839 839. l.

N.Septbk.lö.Okthr.

sodkkbr.

10.

14.

16.

31.

. Novbr. 130.

Novbr.

15. Okebr.

5. Novbr.

Ministerial-Erklärung und Bekannemachung über die
zwischen der Königl. Preußischen und der Herzog-
lich Sachsen-Meiningenschen Regierung ge-
troffene bereinkunft, wegen gegenseitiger Über-
nahme der Vagabunden und Ausgewiesenen.

Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königl.
Preußischen und der Herzoglich Anhalt-Bern-
burgschen Regierung., getroffene übereinkunft,

7 gegenseitiger Übernahme der Ausgewie-enen.

Ministerial-Erklärung und Bekannemachung, wegen
der zwischen der Königl. Preußischen und Her-
joglich Braunschweigschen Regierung gerroffe-
nen Uhereinkunfe zu wechselseitiger Üübernahme
der Ausgewiesenen.

Allerhöchste Deklaration, über die Form der Unter-
suchung und die Bestrafung der Herausforde-
rungen und Zweikämpfe beurlaubter Land-
wehr-Offiziere.

Ministerial-Bekanntmachung, nebst Allerhöchster Ka-
binetsorder vom 10. September 1837., die Fort-
schaffung der schädlichen Fischwehre in der Ha-
vel und Spree betreffend.

Alerhöchste Kabinektorder, wegen Amwendung des
es vom 11. Mai 1839., in Beereff der

Exekution in Wechselsachen, auf solche Fälle,
in welchen der sel vor Publikation des

Gesetzes reoeneut oder die Wechsel-Exekutiongt ist.

Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königl.
Preußischen und Königl. Sächsischen Regierung
getroffene Üübereinkunft zur Beförderung der
Rechtspflege.

Ministerial-Bekannemachung über die zwischen der
Königl. Preußischen und der Herzoglich Anhalt-
Bernburgschen Regierung getroffene Uberein-
kunfe, wegen gegenseitiger übernahme der Aus-

gewiesenen.
Allerhöchste Kabinetsorder, nebst Zollcarif für

die Jahre 1840., 1841. und 1842.
Verordnung, die Einführung des Zollgewichts

betreffend.
Allerhöchste Kabineksorder, wegen Verleihung der

revidirten Städteordnung vom 17. März 1831.
an die Stadt Pleschen, im Großherzogthume

Posen.

W.

24.

27.

25.

24.

24.

25.

2051. 6

204.—
#

327.

3.

2064. 6
2057.
—

334.

2052. pna(mit Anl.)

325.2053.

2058.334.



Chronologische übersicht des Jahrganges 1839.

Datum lusgegeben
 — zu

Gesetzes 2c Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1839

7.

. 1839.

Novbr. 6. Dezbr.

. Dezbrt. Dezbr.

— 5. —

— Noobr.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Tarife
zur Exhebung des Brück= und Fährgelbes bei
dem Ubergange über den Rhein bei Goblenz,
Cöln und Wesel.

W nach welchem das Brück= und Fährgeld
über den Rhein bei Coblenz zu erheben ist.

Desgl. bei CoG ......

Desgl.beiWesel.................

Allerhõchste Kabinetsorder, betreffend die Tarife
zur Erhebung des Brück= und Fährgeldes bei
dem Ubergange über den Rhein bei Düsseldorf
und zur Erhebung der Gebühren für den Durch-

u%.2durch die dortige Brücke, nebst diesen Ta-
rifen

Allerhochste Kabinetsorder, betreffend die bei Wesel
zu erhebende Durchlaßgebühr

Berordnung, wegen derim " 47. re Gesetzes über
die den Grundbesitz betreffenden Rechtsverhälenisse
in den Landestheilen, welche vormals zu
den Französischen Departemenéks eine Zeit-
lang gehört haben, vom 21. April 1825., vorbe-
haltenen Bestimmungen, in Betreff der Jagdge-
rechtigkeiten.

Allerhöchste Kabineksorder, über die Zulässigkeit des
Rekurses gegen Erkenntnisse, Agnitions-
oder Purifikations=Resolutionen erster
Instan), wenn der Gegenstand des Prozesses zwar
eine höhere Summe als Funfzig Thaler, der Ge-
genstand der dagegen erhobenen Beschwerde aber
nur Funszig Thaler oder weniger beträgt.

Ministerial-Bekanntmachung über die zwischen der

Königlich Preußischen und Königlich Sächsi-
schen Regierung getroffene Uübereinkunft zur
Beförderung der Rechtspflege.

26.

26.

26.

26.

27.

2061.
(at unm.

detgl.

(mit Unl.)

(Anl.)

337347.

2061.37.340

 —
derl. 1341 344.

344347.

2062. 1347 351.





Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 1. *.—

(No. 1952.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. Oktober 1838., betreffend den Verlust des

Gnadengehalts der Milicair-Invaliden.

M. Bezug auf Meine an Sie ergangene Order vom 6. Okkober v. J., den

Verlust des Gnadengehalts der im Civildienste angestellten Milikair-Invaliden be-

treffend, setze Ich, nach Ihrem Antrage, fest, datz die Bestimmung dieser Order
auch auf alle nicht im Cwildienst angestellte Militairgnadengehalts-Empfänger an-

gewendet, von den Gerichten daher, in Straserkenntnissen gegen solche Milicair=
Invaliden, auch der etwanige Verlust des Gnadengehalts oder des Anspruchs

auf dasselbe ausgesprochen werden, und im Unterlassungsfalle der Abeheilung des

Kriegsministeriums für das Invalidenwesen die Befugniß zustehen soll, auf die
Abfassimg eines nachträglichen Erkennenisses bierüber anzurragen. Sämmtliche
Gerichtsbehsrden im ganzen Umfange der Monarchie sind demnach verpflichtet,

in Untersuchungen gegen einen Militair-Invaliden von der betreffenden Regierung

Erkundigung einzuziehen, ob der Inkulpat zu den Empfängern des Gnadenge-

hales geböre, auch von allen Erkennrnissen, durch welche ein Militair-Invalide des

Gaadengehalts verlustig erklärt wird, der Regierung Mittheilung zu machen,
damir sie die Zahlung füusfire. Sollte es für solche Fadlle noch einer Anweisung
DerRegierungen bedürfen, so haben Sie, der Kriegsminister, das Erforderliche
zu veranlassen. Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetzsammlung bekannt
zu machen.

Berlin, den 24. Oltober 1838.

Friedrich Wilhelm.

An die Minister der Jusliz und den Kriegsminister.

(Ne. 1952—ic#s.) Jahrgaug 18290. A (No. 1953.)

(Ausgegeben zu Berlin den 5. Januar 1839.)
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(No. 19563.) Allerhöchste Kabinetder vom 14. November 1838., die Aberetung des Eigen-

thums an Grund und Boden zu bergbaulichen Zwecken im Bergamts-

Bezirk Siegen betreffend.

D, nach Ihrem Berichte vom 21. v. M. auch in denjenigen einzelnen Kan-

destheilen des Bergamts-Bezirks Siegen, in welchen die Vorschriften des Allge-
meinen Landrechts vom Bergwerks-Regal (Theil 2. Tit. 16. Abschnitt 4.) keine

Anwendung sinden, unzweiselhast seststeht, daß die daselbst gültigen Bergordmm-
gen und gemein-bergrechtlichen Bestimmungen die Eigenthümer der Obersläche

gesetzlich verpflichten, den zum Betriebe des Bergbaues für Schächte, Stollen,

Halden, Abfuhrwege, Niederlageplätze, Kunst= (Maschinen-), Poch= und Wasch-
Werke norhwendigen Bodenraum, so wie das zum Betriebe der Kunst-, Poch-

und Waschwerke erforderliche Wasser an die Bergbau-Unternehmer zwangsweise

zu überlassen, so genehmige Ich, nach Ihrem Antrage, daß das Verfahren, wel,
ches für den Fall des Bedorsnisses einer solchen Abtretung in Meiner Dekla-
ration vom 27. Oktober 1804., die Ueberlassung des Grund und Bodens an

die Bergbau treibenden Gewerke betreffend, allgemein vorgeschrieben ist, auch in

den vorbezeichneten Landestheilen des Bergamts-Bezirks Siegen zur Anwendung
gebracht, hiernach also die Frage über die Nokhwendigkeit einer Abtreumg des

Grundeigenthums, oder des erforderlichen Wasserlaufs, zu bergbaulichen Zwecken
nach den in der Deklararion aufgestellten Grundsätzen gemeinschaftlich von dem

Oberbergamte der Provinz und von der betreffenden Regierung unter Vorbe-

halt des Rekurses an die vorgesetzten Ministerten enrschieden, die nach den ge-

setzlichen WVorschriften zu leistende vollständige Entschädigung hingegen von dem

Ober,Bergamte unter Vorbehalt des Rechtsweges, welcher jedoch die für noth-
wendig erklärte Aberetung des Eigenthums nicht aushalten darf, fesigesetzt werde.
Sie haben diesen Meinen Befehl durch die Gesetzsammlung und zugleich, unter
Beifügung der Deklaration vom 27. Oktober 1804., durch das Amtsblatt der

Regierung zu Arnsberg, zur öffentlichen Kenncniß zu bringen, auch die Behörden
demgemäß mit Anweisung zu versehen.

Berlin, den 14. November 1838.

Friedrich Wilhelm.

An die Justiz= und den Finanzminister.

(No. 1954.)
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(No. 1954.) Allerböchse Kabinettzerder vom 17. November 1888., burch welche des Königs

Masestät der Seade Reisen, im Großherzogthume Posen, die revidirte

Seädtreordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

A#- Ihren Bericht vom 21. v. M. will Ich der Mediarstade Reisen, im

Großberzogthum Posen, dem Wunsche derselben gemdß, die revidirte Städte-
Ordmmg vom 17. März 1831., mit Ausschluß des in der dorilgen Provinz nicht

amwendbaren zehnten Titels, verleihen und ermächtige Sie, den Ober-Präsidenten
der Provinz mit deren Einführung zu beauftragen.

Berlin, den 17. November 1838.

Friedrich Wilhelm.

An den Staateminister v. Rochow.

(No. 1935.) Verordnung, die Ergänzung und Erweiterung des H. 4. der Städteordnung vom

19. November 1808. hinsichtlich des städtischen Gemeindebezirks becreffend.

D. d. vom 20. November 1838.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. 2c.

Da Unsere getreuen Stände des Herzogthums Schlesten, der Grasschaft Glatz
und des Markgrasthums Ober-Lausitz darauf angetragen haben, daß die im
&amp;. 4. der Städteordnung vom 19. November 1808. hinsichtlich des städtischen

Gemeindebezirks enthaltene Bestimmung nach den im §. 6. der revidirten Städte-

Ordnung ausgenommenen Worschriften ergänzt und ausgedehnt werden möge,
so verordnen Wir, diesem Antrage entsprechend, auf den Bericht Unsers Staats-
Ministerii, für die zu dem gedachten ständischen Verbande gehörigen Landes-

theile Folgendes:
1.

Wenn es nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßig ist, so können so-
wohl Grundstücke, welche zu dem Stadtbezirke zeither nicht gehört haben, aber
entweder von der städtischen Feldmark umschlossen sind, oder doch in Verbin-

dung mitl derselben stehen, zum Stadtbezirke gelegt, als auch Grundstücke, wel-
che dazu gehört haben, davon getrennt werden. Die Vereinigung und Tren-

(No. 1994—1998.) A2 nung



—. 4 —

nung kann sowohl von der Stadebehsrde nach dem Wunscheder Betheiligten
verfügt, als auch von dieser selbst in Antrag gebracht werden. Im letztern Falle
ist autzer der Uebereinkunft der Betheiligten die Genehmigung der Regierung

nothwendig. Die Veränderung trisst auch jedesmal die Bewohner der Grund-
stücke. In allen Fällen einer solchen Vereinigung oder Trennung muß aber,
so weit es nöthig ist, zwischen den Betheiligten eine Auseinandersetzung,und zwar
lediglich im Verwaltungswege, erfolgen.

2.

Wenn die Vereinigung oder Trennung von der Behorde aus Grunden

des offentlichen Wohls verfugt wird, so sollen ebenfalls zuvorderst gutliche Ver-
einigungen versucht, und solche, wenn nicht wesentliche Bedenken entgegenstehen,

bestätigt werden. Kommt aber eine solche Vereinigung nicht zu Stande, so

steht Unserm Minister des Innern und der Polizei die Entscheidung nach den
Grundsatzen des Rechts und der Billigkeit zu. Derselbe hat auch uber die

Verfahrungsweise bei solchen Auseinandersetzungen besondere Instruktionen zu
erlassen.

Berlin, den 20. November 1838.

¶. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. Graf v. Lottum. v. Kamptz. Muhler. v. Rochow.

v. Nagler. v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther.
v. Stülpnagel

für den Kriegsminister.

à

No. 1956.)
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(No. 1956.) Reglement, die Einrichtung des Sparkassenwesens betreffend. Vom 12. De-

zember 1838.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Tyun kund und fügen hiermie zu wissen. Da die Bildung von Sparkassen sich
als eine nützliche Einrichtung bewährt und eine immer weitere Ausdehnung ge-

wonnen hat, dabei aber Bedenken zur Sprache gekommen find, welche einer

gesetzlichen Erledigung bedürfen, so haben Wir jur Beseitigung derselben, um
auf der einen Seite die an manchen Orten deshalb eingetretenen Schwierigkei-

ken wegzurdumen, auf der andern Seite aber zur Sicherstellung sowohl Derer,

welche den Anstalten ihre Ersparnisse anvertrauen, als auch der Gemeinden,
welche dieselben unter ihrer Vertretung errichten, und zu Vermeidung von

Mißbräuchen, die Ausstellung eines allgemeinen Reglements nöthig befunden, und
verordnen zu diesem Ende hierdurch Folgendes:

1) Wenn eine Gemeinde eine Sparkasse einzurichten beabsichtigk, so hat sie
deshalb sich an die vorgesetzte Regierung zu wenden und dieser wegen

der zu treffenden Einrichtung Vorschläge zu thun. Eine unerlahliche

Bedingung ist hierbei, daß die Stadtverordneren-Versammlung oder die

sonstige Kommunal-Repräsentation zu der zu treffenden Einrichtung,
insonderheit zu der in allen Fallen von der Gesammtheit der Kommune

zu übernehmenden Gertretung ihre Zustimmung ertheile. Etwanige
Zweisel und Widersprüche der Kommunal-erwaltungsbehörde dagegen

können durch die Entscheidungen der Staatsbehörde beseitigt werden.

.2) Die Regierung hat nach gehöriger Vorbereikung der Sache und Ent-
werfung des Statuts an den vorgesetzten Ober-Präsidenten zu berichten,

welchem die Genehmigung der Einmrichtung und der Bestätigung des

Statuts oder die Verweigerung derselben zusteht und obliegt.

Hierbei sind folgende Grundsätze zu beobachten:

3) Die Genehmigung zur Errichtung solcher Einrichtungen soll keiner Ge-
meinde versagt werden, welche deshalb zweckmábige Vorschlage thut und
nach ihrer Lage und dem geordneten Zustande ihres Haushaltes den Ein-
legern Sicherheit zu leisten im Stande ist.

4) Bei Prüfung der Porschläge ist darauf zu sehen, daß
a) die Einlagen gehörig sicher gestellt werden;
b) daß der Kommunal-Hauzhalt dadurch nicht in Gefahr der Sts-

rung und Zerrüttung komme, und
(No. 1886.) c) daß



e) daß die Einrichtung selbst hauptsachlich auf das Bedurfniß der
drmern Klasse, welcher Gelegenheit zur Anlegung kleiner Erspar-
nisse gegeben werden soll, berechnet und der Veranlassung zur

Ausartung der Anstalten vorgebeugt werde.

5) Um den unter 4 a. angegebenen Zweck zu erreichen, muß vor der Besta-

tigung nachgewiesen werden, auf welche Weise die durch die einzelnen
Einlagen sich bildenden Kapitalien sicher angelegt werden sollen. Es ist
den Kommunen erlaubt, diese Kapitalien nicht nur auf erste Hypotheken
(solche, denen keine Hypothek eines Andern vorsteht) inlandische Staats-
papiere und Pfandbriefe und auf andere vollig sichere Art anzulegen,

sondern auch damit ihre eigenen Schuld-Obligationen einzulosen, oder die
Gelder zu Dotirung stadtischer nach der Verordumg vom 28. Juni

1826. eingerichteten Leihanstalten zu verwenden.

Wenn aber der Ober-Präsidene zu den Derwendungen der letztern

Art seine Zustimmung ertheilen will, hat derselbe nicht nur zuvörderst zu
prüfen, ob auch das städtische Schuldenwesen gehörig geordnet und die

Derzinsung und Tilgung gesichert sen, nicht minder ob die wegen der

beihanstalten getroffene oder zu treffende Einrichtung der gedachten Der-

ordnung entspreche und sonst zweckmäßig sey, sondern er hat auch ferner
diese Angelegenheiten im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, daß
nicht durch unordentliche Verwaltung die Sicherheit der Einlagen ge-
fährder werde.

6) Zu Erreichung desselben Zwecks muß die Sparkasse einen besonderen,
von andern Kassen der Stadeverwaltung unvermische zu erhaltenden Fonds

bilden. Diejenigen Dokumente, welche für die Einlage-Kapitalien erlangt
werden, wozu auch die StadtObligationen und die Schuld-Dokumente

der Leihkassen gehsren, müssen abgesondert verwahrt und die davon ein-

gehenden Zinsen lediglich beim Fonds der Sparkasse wieder verrechnet
werden.

7) Insoweit die Zinsen, welche aus den Kapitalien erlangt werden, gegen

diejenigen, welche den Einlegern zu gewähren find, einen Ueberschuß
ergeben, muß der letztere so lange der Sparkasse verbleiben und zinsbar

wieder angelegt werden, bis sich ein hinreichendes Kapital gebilder hat,
um etwanige Verluste des Fonds zu decken und die PVerpflichtungen

gegen die Einleger zu erfüllen, ohne daß es nsthig ist, deshalb die allge-

meine Vertretung der Scadtgemeinden in Anspruch zu nehmen. Dafern
dieser Ueberschuß eine höhere Summe erreicht hat, als für den angegebe-
nen Zweck erforderlich scheint, und die Kommune über einen Theil des-

selben
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selben zu andern öffenclichen Zwecken zu disponiren beabsichtige, so sol
sie hierzu die Genehmigung des Ober-Prässdemten einholen, welcher solche
mu dann zu ertheilen hat, wenn nach Abzug der zu verwendenden

Summe ein angemessener Reserve-Fonds übrig bleibt.

8) Degsgleichen sollen die Kommunen zu neuen Bedürfnissen nur unter Ge-

nehmigung des Ober-Präsidenten Darlehne aus den Sparkassen-Fonds

entnehmen dürfen. Diese Genehmigung ist aber nur dann zu ertheilen,
wenn die PVerzinsung und Tilgung eines solchen Darlehns im Voraus

vollständig gesichert ist. Die darüber auszustellenden Obligationen wer-
den dann in der unter Nr. 6. angegebenen Art Eigenthum des abgeson-

derten Sparkassen-Fonds, zu welchem auch die davon zu entrichtenden

Finfen zu zahlen sind.

9) Durch die oben unter Nr. 5. 6. 7. und 8. ertheilten Vorschriften ist

 9z##gleich für Erreichung des unter Nr. 4b. angegebenen Zwecks Vorse-

10

hung getrossen und dafür gesorgt, daß die allgemeine Vertretungs-Ver-
bindlichkeit der Kommunen nur in den seltensten Jällen in Anspruch zu

nehmen seyn wird.

Um aber auch sonst für die Sicherung der Haushalts-Verhüälenisse
der Kommmmen zu sorgen, muß der den Einleger zu gewährende Zins

und Zinseszins so bestimmt werden, daß er nicht nur durch die Zinsen

von den Kapitalien der Sparkasse vollständig gedeckt wird, sondern daß
auch ein Ueberschuß bleibt, um die Kosten der Verwaltung und den

Zinsverlust an den zu sofortigen Auszahlungen bereit zu haltenden Gel-

dern zu decken und nach und nach das 6. 7. erwähnte Reserve-Kapital

zu bilden, aus welchem etwanige Kapital= oder Zinsenverluste übertragen
werden können.

Nicht minder ist es erforderlich, zu bestimmen, welche Betráge bei den

Snparkassen sofort, und welche nach vorgängiger Kündigung zu erheben
sind, damit die Kommunen nicht durch eine zu große dereit zu haltende

Summe in zu bedeutenden Jinsverlust gebracht, eben so wenig durch

zusälligen augenblicklichen Andrang zur Suspension der Baarzahlungen
oder zu kostspieligen Operationen wegen Herbeischaffung der nöthigen

Geldminel gensthigr werden.

Hierbei wird überall darauf zu sehen seyn, daß kleinere Einlagen,

welche zur Beseirigung augenblicklichen Nothstandes erforderlich sind, so-
sort baar zurückgezahlt werden, dagegen bei größeren Einlagen, welche
schon als kleine Kapitale gelten können, eine nach Verhaltniß der Summe

längere oder kürzere Kündigungsfrist vorbehalten bleibe.
(No. 1956.) 11) Be-
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Behufs der Erreichung des Zweckes unter 4. ist der geringste Betrag,

welcher in einer Sparkasse angenommen werden sol,, so niedrig, als nach

den Verhältnissen der Verwalcung irgend möglich ist, zu bestimmen, da-

mit der armsten Klasse die Gelegenheit dargeboten werde, jede auch noch

so geringe Ersparniß sogleich sicher anzulegen, und sich dadurch der Ver-
suchung zu überheben, sie ohne ein dringendes Bedürfniß zu verwenden.

Auch muß dafür gesorgt werden, daß die Perzinsung mit so geringen
Beträgen anfange, als ohne zu große Verwickelung des Rechnungswe-
sens thunlich ist.

Wir wollen es zwar dem Ermessen der Gemeinden überlassen, ob ste nach

den besonderen Verhältnissen des Orts ein Maximum der einzelnen Ein-

lagen sowohl, als des Gesammtbetrages, welcher von jedem einzelnen
Einleger angenommen werden soll, bestimmen wollen oder nicht, und nur

dem Ober-Präsidenten das Recht vorbehalten, eine Aenderung zu verlan-

gen und, nach Besinden selbst festzusetzen, wenn die Erfahrung zeigt, daß
aus der etwanigen Bestimmung oder dem Mangel derselben Nachtheile

für die Institute oder für die Kommunen, oder auch für den allgemeinen

Verkehr hervorgehen; da indessen die baare Zurückzahlung gröterer Sum-
men, auch wenn die vorbehaltene Kündigung stattgefunden hätte, un-

ter manchen Konsunkturen den Kommunen Nachtheil bringen und selbst

nicht ausführbar seyn dürfte, so ist, wenn nicht schon die Einlagen selbst
auf ein angemessenes Maximum beschrankt sind, in jedem Statute eine
gewisse Summe zu bestimmen, bis zu welcher die Zurückzahlung der Ein-

lagen und der davon aufgewachsenen Zinsen in baarem Gelde erfolgen

soll. Wenn dieser Betrag durch sernere Einlagen oder durch Zinszu-
wachs überstiegen wird, dann soll für Rechnung des Interessenten ohne

weitere Rücksprache mit demselben ein öffentliches, pupillarische Sicherheit
gewährendes Papier eingekauft, solches nach Gartung, Leiter und Num-
mer bei seinem Konto vermerkt, und dabei der dafür bezahlte Kourspreis

sammt etwanigen Auslagen verrechnet werden. Der Einleger wird da-

durch Eigenthümer des eingekauften Papiers, daher er den durch etwani

ges Steigen oder Sinken des Courses oder durch Ausloosung dieses Pa-

pieres entstehenden Nachtheil oder Vortheil zu tragen oder zu genießen

hat. An Zinsen werden ihm jedoch nur die gewöhnlichen Sparkassen-
zinsen verrechnet, indem der Ueberschuß dem Insticute zu Gute geht. Die

auf solche Weise erworbenen öffentlichen Papiere sind bei dem nach 8. 6.
zu bildenden besondern Fonds als Spezialdeposita aufzubewahren. Es
ist jedoch, wenn nicht die nöthigen Papiere in den erforderlichen Apoints

zu



zu haben sind, der Verwaltungs-Behorde erlaubt, nach dem wechselnden
Bedürfaisse Austauschungen von Papieren gleicher Art aus ihren Be-

standen vorzunehmen.

Der Vorschlag wegen der Summe, von welcher diefe Belegung
und Verrechnung anfangen soll, bleibt den Bemeinden uberlassen, jedoch
ist den Ober-Prasidenten die Festsetzung vorbehalten, wobei dieselben in
gleichem Maaße darauf Rucksicht zu nehmen haben, daß weder durch eine
zu niedrige Summe der eigentliche Zweck der Sparkasse, die armere

Klasse zur Sparsamkeit anzureizen, beeintrachtigt, noch auch durch die
Gewißheit der Einleger, auch größere Beträge sofort oder nach kurzer
Kündigung in baarem Gelde zurück zu erhalten, eine Ausartung der In-

stitute zur Bequemlichkeit der Wohlhabenden Behufs augenblicklicher
zinsbarer Belegung größerer Summen, und für die Gemeinden eine zu
große Verwickelung herbeigeführt werde.

13) Den Büuchern, welche die Sparkassen ausslellen, soll überall das Statur,
imgleichen eine Tabelle beigedruckt werden, aus welcher zu ersehen ist,
welchen Ertrag jede Einlage von dem zu verzinsenden Minderbetrage an

bis zur Höhe von 100 Rehlr., oder, insofern ein niedrigeres Maximum

bestimmt wäre, bis zu diesem, in jedem der nächstifolgenden zehn Jahre
unter Zurechnung der Zinsen und Zinseszinsen gewähren wird. Die wei-

tere Ausdehnung der Tabellen auf größere Summen und längere geit
bleibt den Kommunen anheimgestellt.

14) Die Sparkassenbücher sind unter fortlaufenden Nummern auszustellen,
dergestalt, daß die Bücher der Kusse hinsichtlich der Nummer und des

Einlagebetrags den den Einlegern ausgeh#ndigten Sparkassenbüchern selbst
entsprechen. In beiden ist der Name des Einlegers einzurragen.

Da jedoch, wenn bei der Zurücknahme der Einlagen der Inhaber

sich wegen der Idemitäk der Person und wegen seiner Empfangsberech-

tigung legitimiren müßte, dies, besonders in großen Städten und bei
Erbfällen, stets mit Weitlduftigkeiten und zum Theil mit Kosten verbun-

den seyn würde, welche den Betrag vieler Einlagen leicht übersteigen

könnten, hierdurch aber die Kommunen, wegen der für sie damit verbun-
denen Verwickelung und Vertretungsverbmndlichkeit, von der Errichtung
von Soparkassen, und die Einleger von der Einlage ihrer nur mit

Schwierigkeit und Kosten wieder zu erlangenden Ersparnisse abgeschreckt
werden würden, so sollen die Kommunen berechtigt sepn, in den zu er-

richtenden Statuten die Bestimmung aufzunehmen:
(No- #0980.) Jahrgang 1870. B daß
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daß jedem Inhaber des Sparkaffenbuchs der Betrag ohne wei-
tere Legitimation werde ausgezahlt werden und die Kommune nach
Einlösung desselben dem Einzahler oder dessen Erben keine wei-
tere Gewahr leiste, dasern nicht vor der Auszahlung ein Protest

dagegen eingelegt worden sey.

15) Damit aber auch der Inhaber jedes Sparkassen buchs sich beim Verluste
desselben möglichst sicher stellen könne, setzen Wir Folgendes fest:

a) Dersenige, welchem durch Zufall ein Sparkassenbuch gänzlich ver-
nichtet oder verloren gegangen ist, mutz, wenn er an dessen Stelle

ein anderes wieder zu erhalten wünscht, den Verlust sofort nach

dessen Entdeckung der Kassenbehörde anzeigen, welche denselben,
ohne sich um die Legitimation des Inhabers zu bekümmern, in

ihren Büchern vermerkt.

b) Vermag derselbe die gänzliche Vernichtung des Buchs auf eine
nach dem Ermessen der Kassenbehörde überzeugende Art darzu-
thun, so wird ihm von derselben ohne Weiteres ein neues Buch

auf Grund der Kassenbücher ausgefertigt. In allen übrigen Fal=
len muß das verloren gegangene Buch gerichtlich aufgeboten und

amortisirt werden.

c) Vor Einleitung dieses letztern Verfahrens aber ist sowohl der
Ablauf desjenigen Kalenderquartals, in welchem die Anzeige des
Verlustes bei der Kasse gemacht worden ist, als auch der des

folgenden Kalenderquartals abzuwarten. Wird innerhalb dieses
Jeitraums das verlorene Buch durch einen Andern als den An-

zeiger des Perlustes bei der Kasse prdsentirt, so hält solche das-
selbe an, übersendet es dem Ortsgerichte und verweiset sowohl

den Präsentamen, als denjsenigen, der den PVerlust angezeigt hat,

an dieses Gericht zur rechtlichen Erörterung ihrer Ansprüche an
das Eigenthum des Buchs.

40 Ist aber die bei c. gedachte Frist verstrichen, ohne daß das Buch

zum Porschein gekommen, so ertheilt die Kasse dem angeblichen
Werlierer hierüber eine Bescheinigung, und eine aus ihren Kassen-

büchern zu fertigende Abschrift des Konto's des verlorenen Buchs,
— beldes gegen bloße Erlegung der Kopialien.

Unter Einreichung dieser Abschristen und unter dem Erbieten,
sein Eigenthum an dem Buche und dessen erlust eidlich bestär-

ken
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ken zu wollen, kann demndchst der Verlierer das offentliche Auf-
gebot und die Amortisation bei dem Ortsgericht nachsuchen.

e) Letztere hat den Verlust des Buchs unter Angabe:

aa) der Nummer desselben;

bb) der Namen, sowohl dessen, auf welchen dafselbe ursprüng-
lich ausgestellt ist, als des angeblichen Verlierers;

cc) des Betrags der Summe, über welche dasselbe zur Zeit
des angeblich geschehenen Verlustes lautete;

durch das am meisten gelesene der an dem Orte erscheinenden

ösfentlichen Blätter — oder Falls es deren dort nicht giebt, durch

das Amtsblatt des Regierungsbezirks mit der Aufforderung be-

kannt zu machen:

üdaß ein Jeder, der an dem verlorenen Sparkassenbuche
irgend ein Anrecht zu haben vermeine, sich bei dem Gerichte,
und zwar soädtestens in dem (naher zu bezeichnenden) Ter-

mine melden und sein Recht näher nachweisen möge, widri-
genfalls das Buch für erloschen erklärt, und dem Werlierer
eine neues an dessen Stelle ausgefertigt werden solle.“"

Belduft sich der Betrag des Sparkassenbuchs auf weniger als
50 Rehlr., so wird der Sdiktaltermin auf 4 Wochen hinaus,

vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet, angesetzt, und letztere

einmal in jenes öffentliche Blatt inserirt.

Bei Beträgen zwischen 50 und 100 Rehlr. ist eine 8wöchent-

liche Ediktalfrist und eine zweimalige Insertion, bei Beträgen von
100 Rehlr. oder darüber aber eine Ediktalscist von 3 Monat und

eine dreimalige Insertion erforderlich.

Meldet sich bis zu dem Ediktaltermine in demselben Niemand,

der auf das Buch Anspruch macht, und leistet der angebliche Ver-

lierer demnächst folgenden Eid ab:

daß er das Buch besessen und daß ihm solches verloren ge-

gangen sey,

so saßt alsdann das Gericht das Präklussons= und Amortisations-
Erkenntniß ab, welches dem Perlierer zu publiziren und 14 Tage

lang an der Gerichtsstelle auszuhängen ist.

g) Sobald das Erkenntniß rechtskräftig geworden ist, hat die Spar-
(No. 1996) B2 kasse
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kasse auf Grund desselben dem Verlierer ein neues Buch unent-

geltlich auszufertigen.

ß) Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt der Verlierer;
doch sind ihm, wenn der Gegenstand 100 Rehlr. und darüber

beträgr, außer den Insertionskosten, dem Porto und den Stem-

peln, nur Kopialien, bei kleineren Summen dagegen nur Porto

und Kopialien, Insertionsgebühren aber nur dann in Ansatz zu

bringen, wenn das Blatt, in welches die Bekanntmachung auf-

genommen worden, für Rechnung von Privatpersonen herausge-
geben wird, indem Wir für solche Fälle die Stempel-Abgabe er-
lassen und, insofern die Insertion in einem für Rechnung des

Scaats gedruckten Blatte erfolgt, solche unentgelrlich bewirken
lassen wollen.

16) Wenn ein Interessent sich von der letzten Präsentation seines Sparkas-
senbuchs an binnen dreißig Jahren nicht bei der Kasse meldet, so soll
von dieser Zeit an alle weitere Verzinsung seines Guthabens aufhören.

17) Unter Beobachtung der in diesem Reglement aufgestellten Grundsätze soll
für jede Sparkasse ein vollständiges Statut errichtet, in solches auch aus
obigen Bestimmungen dasjenige, was des Zusammenhanges wegen erfor-
derlich ist, ausgenommen, und mit der Bestatigung des Ober-Präsidenten

jedem Sparkassenbuche vorgedruckt werden.

Sollte wegen besonderer Ortsverhältnisse eine diesem Reglement zu-
widerlaufende Bestimmung für nothwendig angesehen, so kann solche nur
durch Unsere unmiktelbare Genehmigung Göltigkeit erhalten. Die dies-
falls erlassene Order ist dann ebenfalls beizudrucken.

18) In jedem Scatute ist auch wegen der Verwaltung der Sparkasse, wegen
der dabei zu beschdftigenden Personen, ihrer Anstellung und der von ihnen

zu leistenden Kautionen, wegen des Orts, an welchem die Sparkasse sich
befindet, und wegen der Tage und Stunden, an welchen die Ein= und

Jurückzahlung stattfindet, die erforderliche Bestimmung aulzunehmen.
Nicht minder ist darin auszudrücken, wie etwanige spatere Aenderungen
des Statuts, welche unter Genehmigung des Ober-Prästdenten oder auch,

bei veränderten Umständen und bemerkten Mißbräuchen, auf dessen An-

ordnung erfolgen können, endlich wie eventuell die Aufhebung der ganzen

Anstalt zur Kenntniß der Interessenten zu bringen sev.

Wemn in Folge einer solchen in Gemäßbheit des Staturs öffentlich be-
kannt
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kannt gemachten Aenderung die Einleger aufgefordert worden sind, ihre
Einlagen nach Ablauf der Kundigungszeit zuruckzunehmen, Falls sie die
neu aufgestellten Bedingungen sich nicht gefallen lassen, so soll in Ruck-
sicht derjenigen, welche sich nicht melden, angenommen werden, daß sie
mit ihren Einlagen bei der Sparkasse unter den neuen Bedingungen ver-
bleiben wollen.

19) Was die Aufsicht des Staats über die Sparkassen anlangt, so soll
es zwar im Allgemeinen bei demjenigen bewenden, was die Gesetzgebung

hinsichtlich der Staaks=AufsichtüberandereKommunal-Institutevor-

schreibt. Die Ober-Prästdenten und Regierungen sollen aber verpflichtet
seyn, diesen Insticuten eine fortwährende besondere Aufmerksamkeit zu
widmen, sich von der Zweckmäßigkeit und Ordnung des Betriebes zu

überzeugen, außerordentliche Kassenrevisionen vorzunehmen und anzuordnen
und wo sie Unordnungen und Mißbräuche bemerken, mit Ernst auf deren

Abstellung zu dringen.

20) Ferner haben die Ober-Präsidenten sich jährlich Nachweisungen über den
Geschäftsbetrieb und die Resultate der Soarkassen einreichen zu lassen,

solche in eine, die ganze Provinz umfassende Hauptnachweisung nach
einem vom Minister des Innern und der Polizei allgemein vorzuschrei-

benden Schema zusammenstellen zu lassen, und letztere dem genannten

Minister vorzulegen. Auch ist jede Sparkassenverwaltung verbunden, die
an den Ober-Präsidenten eingereichte Nachweisung über ihren Betrieb

durch das im Orte oder im Kreise erscheinende Anzeigeblatt, oder, wenn

ein solches nicht erscheint, durch das Amteblatt öffentlich bekannt zu

machen.

21) Wenn von größeren Landeskheilen, z. B. Kreisen und ständischen er-
bänden, Sparkassen errichtet werden sollen, so ist das Statut zu Unserer

Genehmigung einzureichen. Hierbei sind ebenfalls die vorstehenden Grund-
sätze zu beobachten.

22) Wags die schon bestehenden Sparkassen anlangt, so sollen zwar, wenn
sie seicher nach Grundsätzen verwaltet worden sind, welche mit den obi-

gen Bestimmungen im Widerspruch stehen, dieselben noch sechs Monate
nach Publikarion gegenwärtigen Reglements nach den zeitherigen Grund-
sätzen forwerwaltet werden können. Nach Ablauf dieser Zeit aber ist
hinsichtlich neuer Einlagen lediglich nach einem, dem gegenwärtigen Regle-
ment angemessenen neu zu entwerfenden Starut zu verfahren.

(No 1955.) Die-
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Diejenigen Sparkassenbucher, welche gegenwartig auf jeden Inhaber
ausgestellt sind, behalten fortwahrend ihre Gultigkeit. Neue Sparkassen-
bucher dagegen sind nach Ablauf der gedachten Frist lediglich in der unter
No. 13. vorgeschriebenen Form auszustellen.

Gegenwartiges Reglement hat das Staatsministerium durch die Gesetz-
Sammlung bekannt machen zu lassen.

Gegeben Berlin, den 12. Dezember 1838.

IL. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v. Kampt, Mühler. v. Rochow. v. Nagler.

Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Stülpnagel
für den Kriegsminister.

(Jo. 1957.)
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Mo. 1957.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 17. Dezember 1828., die Uebertragung der

obersten.beieung der Verwaltung der Justiz-Angelegenheiten für die Rhein-
Provinz an den Staats= und Justizminister Mühler beereffend.

(
Jo% habe dem Staats- und Justizminister von Kamptz auf sein Ansuchen

von der obersten Leitung der Verwaltung der Justiz= Angelegenheiten für die
„heinprovinz nach der abschriftlichen Anlage entbunden, solche dem Staats= und
Justizminister Mühler übertragen, und dem Scaatsministerium dies hiermit
bekannt machen wollen.

Berlin, den 17. Dezember 1838.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

Da der zunehmende Umfang der Arbeiten fur die Gesetzrevision und besonders

die Zusammenstellung und Ordnung der Provinzialrechte Ihnen, wie Ich aus

Ihrer Anzeige vom 6. d. M. ersehe, nicht gestattet, sich ferner der obersten Lei-
tung der Verwaltung der Juslizangelegenheiten für die Rheinprovinz zu unker-

giehen, so habe Ich Sie, Ihrem Wunsche gemäß, von derselben entbunden,
umd solche dem Justizminister Mühler übertragen, indem es Mir angenehm ist,

daß Sie die bisher bewiesene angestrengte Thatigkeit, worüber Ich Ihnen
Meine Zufriedenheit bezeige, fortan dem wichtigen Geschäfte der Gesetzrevisson
ausschließlich widmen. In Folge dieser Veränderung werden die Vorschläge
zur Besetzung der Justizstellen, welche einer von Mir vollzogenen Bestallung
oder Meiner unmittelbaren Genehmigung bedürfen, oder mit denen Sitz und

Stimme in einem Provinziql-Obergerichte verbunden ist, künftig von dem

Justizminister Mühler allein ausgehen, auch die Conduitenlisten, deren Einsicht
Ihnen sedoch vorbehalten bleibt, unmittelbar an denselben gelangen. Dagegen
verbleibt Ihnen, außer den legislativen Geschadsten der Gesetzrevision, die Kon-

kurrenz bei der Ausarbeitung und Berathung einzelner, durch das praktische Be-

dürfniß der kurrenten Verwaltung hervorgerufener Gesetze, welche auch bei neuen

Organisationen und sonstigen wichtigen Veränderungen in der Justizverfassung
(No. 1957-10938.) so



so wie bei veranderter Organisation der Gerichte und Gerichtssprengel, eintritt.
Die bisherige gegenseitige Vereretung der Justizminister in den Geschäften ist
fernerhin nicht mehr ausführbar, daher Sie in Krankheits= oder sonstigen Be-
hinderungsfällen zu Ihrer Stellvertretung die geeigneten Vorschläge zu machen
haben. Im Uebrigen verbleibt es bei den Bestimmungen Meiner Order vom

9. Februar 1832. An den Justizminister Mühler habe Ich hiernach verfügt.

Berlin, den 17. Dezember 1838.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister v. Kamptz.

(No. 1958.) Publikandum über ein, in der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 7. Februar 1837.,

die Heilighaltung der Sonn= und Festtage betreffend, vorkommendes unrich-

tiges Allegat. Vom 24. Dezember 1838.

G
In der unter Nr. 1774. der Gesetzsammlung (S. 19. Jahrg. 18277.) zur

Publikation gebrachten Allerhöchsten Kabinetsorder vom 7. Februar 1837. über

die Besugniß der Behörden, durch polizeiliche Bestimmungen die dußere Heilig-
haltung der Sonn= und Festtage zu bewahren, wird auf den §. 10. der Re-

gierungs-Dienstinstrukrion vom 23. Oktober 1817. verwiesen. Diefes Allegar be-

ruht auf einem Irrthum, da nicht der §. 10. sondern der J. 11. die in Bezug

genommene Bestimmung enthält. Es muß deshalb, wie hierdurch berichtigend
zur öffentlichen Kenntmiß gebracht wird, in jener Order gelesen werden: „&amp;. 11.
iprer Dienstinstruktion vom 23. Oktober 1817.“

Berlin, den 24. Dezember 1838.

Königliches Staatsministerium.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

v. Kampt. Mühler., v. Rochow. v. Nagler. Graf v. Albensleben.

Frh. v. Werther. v. Rauch.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 2. A—

(Jo. 1959.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. April 1838., wegen Einführung der Wege-

geld-Hebung auf den Bezirksstraßen des linken Rheinufers.

U. den in Ihrem Berichte vom 9. v. M. angezeigten Umständen wil

Ich, nach dem von Ihnen unterstützten Antrage des fünften Rheinischen Land-
tags, die Einführung der Wegegeld-Erhebung auf den gebauten Bezirksstraßen
des Westrheinischen Landestheiles genehmigen und gestatten, daß der unter dem

28. April 1828. für die Staats-Chausseen publizirte Tarif nebst den dazu gehs-
rigen zusätzlichen Bestimmungen, Befreiungen und Strafbestimmungen, desglei-
chen die späteren durch die Gesetzsammlung bekannt gemachten Erldurerungen
und Zusätze zu demselben, dabei in Anwendung kommen, auch bei der Einrich-
tung und Werwaltung der Hebung diesenigen Vorschristen maaßgebend seyn

sollen, welche ser die Verwaltung der Chausseegeld-Einnahme von den Staats-
Straßen bestehen. Namentlich ist diese Abgabe nach Meiner Order vom 31. Ja-
nuar 1819. nur fur Strecken anzuordnen, welche wenigstens eine Meile lang
im Zusammenhange ausgebaut sind. Sie haben hiernach das Weitere zur Aus-
führung dieser Maaßregel zu veranlassen, und den Ober-Präsidenten der Rhein-

rovinz zu ermächrigen, mit Rücksicht auf die erforderliche Vorbereitung den
eitpunkt, von welchem ab die Hebung eintreten wird, zu bestimmen und durch

die Amtöbläcter der Rheinischen Regierungen bekannt zu machen, gegenwüärtige
Order aber durch die Gesetzsammlung zu publiziren.

Berlin, den 11. April 1838.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

Go. 1959—1960.)Jahrgang1839. C (No. 1960.)

(Ausgegeben zu Berlin den 22. Jannar 1839.)
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(No. 1960.) Allgemeine Mnzfonvention der zum Zoll- und Hanudelsvereine verbundenen
Staaten. Vom 30. Juli 1638

N die sämmtlichen zu dem Zoll= und Handelsvereine verbundenen Ke-

gierungen, in Gemäßheit der in den Follvereinigungs-Vertragen getroffenen Ver-
abredung, auf die Einführung eines gleichen Münzsystems in ihren Landen hin-
zuwirken, übereingekommen sind, die vorbehaltenen besonderen Unterhandlungen
hierüber eröffnen zu lassen; so haben zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Masjestct der König von Preußen:

Allerhöchstihren Geheimen Ober-Finanzrarh Adols von Pommer-CEsche;

Seine Majestät der König von Bayern:
Allerhöchstihren Ministerialrath im Staatsministerium der Finanzen Mo-

ritz Weigand, Rirter des Ordens der Königlich Württember-
gischen Krone und Riner erster Klasse des Großherzoglich Hesli-

chen Ludwigsordens;

Seine Majestät der König von Sachsen:
Allerhöchstihren Geheimen Finanzrath Carl Friedrich Scheuchler,

Riecter des Königlich Sächsischen Civil-erdienstordens, und
Allerhöchstihren Geheimen Finanzrath Adolph von Weißenbach;

Seine Masest4t der König von Württemberg:
Allerhöchstihren Finanzrath Gustav Hauber, Ritter des Königlich Preu-

bischen Rothen Adlerordens dritter Klasse, des Civil-erdienst=
Ordens der Königlich Bayerischen Krone, des Großherzoglich
Badischen Zähringer Löwenordens und Ritter erster Klasse des
Großherzoglich Hessischen kudwigsordens;

Seine Ksnigliche Hoheit der Großherzog von Baden:
Höchstihren Geheimen Referenddär Franz Anton Regenauer, Ritter

des Großherzoglich Badischen Zähringer Löwenordens und Kom-
mandeur zweiter Klasse des Kurfürstlich Hessischen Hausordens
vom Goldenen Löwen;

Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent von Kurhessen:
Höchstihren Finanzrath Wilhelm Duysing;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen:
Höchstihren Ministerialrach Christian Eckhardt, Ritter erster Klasse

des Großherzoglich Hessischen Ludwigsordens und Ritter des Ci
vil-Verdienstordens der Königlich Bayerischen Krone;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Wei-
mar-Eisenach:

Hoöchstihren Geheimen Legationsratch Ottokar Thon, Ritter des Groß-

herzoglich Sächsischen Hausordens vom Weißen Falken, o% Ko-
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niglich Preußischen Rothen Adlerordens dritter Klasse, des Civil-
Verdienslordens der Koniglich Bayerischen Krone und des Ko-
niglich Sachsischen Civil-Verdienstordens und Kommandeur zwei-

n Klasse des Kurfürstlich Hessischen Hausordens vom Goldenen
wen;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herfog von Sachsen-Mei-
ningen:

PHöchstihren Regierungsrath und Dirigenten des Finanzsenaks der Landes-
Regierung Ludwig Blomeyer, Inhaber des dem Hergoglich
Sachsen-Ernestinischen Hausorden affiliirten Verdienstkreuzes;

Seine Hersogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen--Alten-
urg:g:

Hochstihren Regierungs- und Ober-Steuerrath Karl Geutebruck, Ritter
des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens und des Ko-
niglich Preußischen Rothen Adlerordens dritter Klasse;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha:

Hoöchstihren Kammerrath Julius Gelbke, Inhaber des dem Herzog-
lich Sachsen-Ernestinischen Hausorden affliirten Verdiensikreuzes
und Ritter des Königlich Preußischen Rothen Adlerordens vier-
ter Klasse;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Nassau:
Hoöchstihren Zolldirektionsrath Philipp Scholz;

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt und

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Sondershausen:
den Großherzoglich Süächsischen Geheimen Legationsrath Ottokar Thon;

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß dlterer inie:
Höchstihren Regierungs= und Konsistorialrath Ludwig Freiherrn von

Mannsbach;

Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß-Schleitz und

Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß-Lobenstein und Ebers-
dorf:

den Großherzoglich Sachsischen Geheimen Legationsrath Ottokar Thon;

der Senat der freien Stadt Frankfurt:
den Schöffen und Senator Conrad Adolph Bansa;

von welchen Bevollmächtigten, unker dem Vorbehalte der Ratifkation, folgen-
der Vertrag abgeschlossen worden ist.

Artikel 1.

Als Grundlage des gesammten Münzwesens in den Landen der hohen
kontrahirenden Theile soll in allen Münzstäten einerlei Münzmark angewendet

(No. 1900.) C2 werden,
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werden, deren Gewicht, mit dem Gewichte der in dem Ksnigreiche Preußen
und den Süddeutschen Staaren des Zoll- und Handelsvereins bereite bestehenden
Mark übereinstimmend, auf 233/65.. Gramme festgesetzt wird.

Artikel 2.

Nach dieser gemeinsamen Grundlage soll das Münzwesen in den sämmt-
lichen Landen der konkrahirenden Staaten geordnet werden und zwar in der
Art, daß, je nachdem darin die Thaler= und Groschen= oder die Gulden= und
Kreuzerrechnung hergebracht oder den Perhdlenissen enrsprechend ist,

entweder: der Vierzehnthalerfuß, bei welchem die Mark feinen Sil-
bers zu Vierzehn Thalern ausgebracht wird, mit dem Werths-
verhalenisse des Thalers zu 14 Gulden,

oder: der Wier= und zwanzig und einhalb Guldenfuß, bei
welchem aus der Mark feinen Silbers Vier und zwanzig und
ein halber Gulden geprägt werden, mit dem Werthsverhdlt=
nisse des Guldens zu s Thaler,

als Landesmünzfuß gelten wird.

Artikel 3.

Insbesondere wird
einerseits in den Königlich Preußischen und Scchfischen, in den Kur-

fürstlich Hessischen, Großherzoglich Sachsischen und Herzoglich Sachsen-Aleen-
burgischen Landen, in dem Herzoglich Sachsen-Coburg= und Gothaischen Her-
zogthume Gotha, in der Förstlich Schwarzburg-Rudolstadtischen Unterherrschaft,
in den Fürstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Landen, so wie in den Lan-
den der Fürstlich Reussischen dltern und füngern Linie:

·« der 14 Thalerfuß,

andererseits in den Königlich Bayerischen und Württembergischen, in
den Großherzoglich Badenschen und Hessischen, so wie in den Herzoglich Sach-
sen-Meiningenschen Landen, in dem Herzoglich Sachsen-Coburg= und Gothaischen
Fürstenthume Coburg, in dem Herzogkhume Nassau, in der Fürstlich Schwarz=
burg-Rudolstädrischen Oberherrschaft und in der freien Stadt Frankfurt:

« der 244 Guldenfuß,

ausschließlich als Landesmunzfuß fortbestehen, oder, wo ein anderer Landesmunz-
fuß besteht, spatestens mit dem 1. Jamar 1841. eingeführt werden.

Artikel 4.

Ein Jeder der kontrahirenden Staaten wird seine Ausmunzungen auf
solche Stucke beschranken, welche der dem vereinbarten Munzfuße (Art. 2. u. 3.)

entsprechenden Rechnungsweise gemaß sind. Die Annahme gleichformiger Vor-
schriften hieruber bleibt der erständigung unter denjenigen der kontrahirenden
Staaten, die sich zu demselben Landesmünzfuße bekennen, vorbehalten.

Artikel 5.

Sämmtliche kontrahirende Regierungen verpflichten sich, bei den Aus-
münzungen von grober Silbermünze, folglich von Hauptmünzen sowohl, als de-
ren Theilstücken — Kourantmünzen — ihren Landesmünzfuß (Art. 3.) genau

innehalten und die möglichste Sorgfalt darauf verwenden zu lassen, daß auch die
6 ein-



— 21 —

einjelnen Stucke durchaus vollhaltig und vollwichtig ausgemunzt werden. Sie
vereinigen sich insbesondere gegenseitig zu dem Grundsatze, daß unter dem Vor-
wande eines sogenannten Remediums an dem Gehalte oder dem Gewichte der

Munzen nichts gekurzt, vielmehr eine Abweichung von dem den Letzteren zukom-
menden Gehalte oder Gewichte nur insoweit nachgesehen werden durfe, als solche
durch die Unerreichbarkeit einer absoluten Genauigkeit bedingt wird.

Artikel 6.

Bei der Bestimmung des Feingehalts der Silbermünzen soll überal die
Probe auf nassem Wege entscheidend sepn.

Artikel 7.

Zur Vermittelung und Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs unter
den kontrahirenden Staaten soll eine, den beiden im Art. 2. gedachten Münz-
füßen enrsprechende gemeinschaftliche Haup#silbermünze — Vereinsmünze —

zu einem Siebentheile der Mark feinen Silbers ausgeprägt werden, welche so-
nach den Werth von 2 Thalern oder 34 Gulden erhalten wird und zu diesem
Werthe im ganzen Umfange der kontrahirenden Staaten, bei allen Staats-,
Gemeinde-, Stiftungs= und andern öffentlichen Kassen, so wie im Privatverkehr,
namentlich auch bei Wechselzahlungen, unbeschrankt Gültigkeit, gleich den eignen
Landesmünzen, haben soll.

Artikel 8.

Das Mischungsverhaleniß der Vereinsmünze wird auf neun Zehntheile
Silber und ein gehntheil Kupfer festgesett. Es werden demnach 6### Stücke
eine Mark, oder 63 Stücke zehn Mark wiegen. Die Abweichung im Mehr
oder Weniger darf, unter Festhaltung des im Art. 5. anerkannten Grundsatzes,
bei dem einzelnen Stücke im Feingehalte sowohl, als im Gewichte, nicht mehr
als drei Tausendtheile betragen.

Die Pereinsmünze erhäált einen Durchmesser von 41 Millimetern; sie
wird im Ringe und mit einem glatten, mit vertiefter Schrift oder Verzierung
versehenen Rande geprdet. " #

Der Revers, auf dessen möglichste Uebereinstimmung von allen Regierun-
en Bedacht genommen werden wird, muß sedenfalls die Angabe des Theilver-

Hälemisses zur Mark seinen Silbers, dann des Werths in Thalern und Gulden

umd die ausdrückliche Bezeichnung als Vereinsmünze enthalten.

Artikel 9.

Es sollen vom 1. Januar 1839. bis dahin 1842. an Vereinsmünze min-
destens zwei Milionen Stücke, und zwar jährlich zum dritten Theile, ausgeprägt
werden, und es verpflichtet sich ein Jeder der kontrahirenden Staaten, hieran
nach dem Maabstabe seiner Bevölkerung Antheil zu nehmen.

Die ferneren Ausprdgungen von Vereinsmünzen nach Ablauf des vorbe-
stimmten Zeitraums sollen, sofern darüber eine anderweite Vereinbarung nicht
erfolgt, in dem Maaße fortgesetzt werden, daß innerhalb sedesmaliger vier Jahre
mindestens ebenfalls zwei Millionen Stücke, unter Aufrechthaltung des angenom-
menen Vertheilungsmaaßstabes, ausgeprdgt werden.

Go. 1060,) Ueber



Ueber die erfolgten Auspragungen werden die kontrahirenden Regierungen
am Schlusse jedes Jahres sich gegenseitig Nachweisung zugehen lassen.

Artikel 10.

Die kontrahirenden Regierungen werden die neu ausgegebenen Vereins-

Munzen gegenseitig von Zeit zu Zeit in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr
Gewicht prufen lassen und von den Ausstellungen, die sich dabei etwa ergeben,
einander Mittheilung machen. Fur den unerwarteten Fall, daß die Ausmunzung
der Einen oder der Andern der betheiligten Regierungen im Feingehalte oder
im Gewichte den vertragsmäßigen Bestummungen nicht entsprechend befunden
würde, übernimmt dieselbe die Verbindlichkeit, entweder sofort, oder nach vor-
angegangener schiedsrichterlicher Emscheidung, säimmtliche von ihr gepradgte Ver-
einsmünzen desjenigen Jahrgangs, welchem die fehlerhafte Ausmünzung angehöre,
wieder einzuziehen.

Artikel 11.

Süämmtliche kontrahirende Staaten verpflichten sich, ihre eignen groben
Silbermünzen niemals gegen den ihnen beigelegten Werth herabzusetzen, auch
eine Außerkurssetzung derselben anders nicht eintreten zu lassen, als nachdem eine
Einlösungsfrist von mindestens vier Wochen festgesetzt und wenigstens drei Mo-
nate vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht worden ist. Die Feststellung
des Werthsverhältnisses, nach welchem zum Behufe des Ueberganges zu dem
neuen Landesmünzsuße (Art. 3.) die Münzen des bisherigen Landesmünzfußes
eingelbst, oder in Umlauf gelassen werden sollen, bleibt jedoch einer jeden bethei-
ligten Regierung vorbehalten.

Nicht minder macht jeder Scaat sich verbindlich, die Eingangs gedach-
ten Münzen, einschließlich der von ihm ausgeprägten Vereinsmünzen, wenn die-

selben in Folge längerer Cirkulation und Abnutzung eine erhebliche Verminde-
rung des ihnen ursprünglich zukommenden Metallwerths erlitten haben, allmählig
zum Einschmelzen einzuziehen, und dergleichen abgenutzte Stücke auch dann, wenn
das Gepräge undeutlich geworden, stets für voll zu demjenigen Werthe, zu wel-
chem sie, nach der von ihm getroffenen Bestimmung, gegenwärtig im Umlaufe
sind, oder künftig werden in Umlauf gesetzt werden, bei allen seinen Kassen an-
zunehmen.

Artikel 12.

Es bleibt vorbehalten, zu Zahlungen im kleinen Verkehre und zur Aus-
gleichung, kleinere Münze nach einem leichtern Münzfuße, als dem Landesmünz=
suße (Art. 2. und 3.), in einem dem letztern enrsprechenden Nennwerthe, als
Scheidemönze prdgen zu lassen. Sämmtliche kontrahirende Staaten ver-
pflichten sich aber, nicht mehr Scheidemünze in Umlaufzu setzen,alszuobigem
Zwecke für das Bedürfniß des eignen Landes erforderlich ist. Sie werden auch
nach Thunlichkeit darauf dinwirken, daß die gegenwärtig im Umlaufe beßindliche
Scheidemünze auf jenes Maaß zurückgeführt und sodann Niemand genothigt
werde, eine Zahlung, welche den Werth der kleinsten groben Münze (Art. 5.)

erreicht, in Scheidemünze anzunehmen. Art. 13
r .



Artikel 13.

Jeder kontrahirende Staat macht sich ferner verbindlich:
a) seine eigne Silberscheidemunze niemals gegen den ihr beigelegten

Werth herunter zu setzen, auch eine Außerkurssetzung derselben nur
dann eintreten zu lassen, wenn eine Einlosungsfrist von mindestens
vier Wochen festgesetzt, und wenigstens drei Monate vor ihrem Ab-
laufe offentlich bekannt gemacht worden ist,

b) dieselbe, wenn in Folge langerer Cirkulation und Abnutzung das Ge-
prage undeutlich geworden ist, nach demjenigen Werthe, zu welchem
sie nach der von ihm getroffenen Bestimmung gegenwartig im Um-
laufe ist, oder kunftig wird in Umlauf gesetzt werden, allmahlig zum
Einschmelzen einzuziehen, auch nach dem namlichen Werthe,

c) seine Silberscheidemunze aller Art in naher zu bezeichnenden Kassen
auf Verlangen, gegen grobe, in seinen Landen kursfahige Munze, um-
zuwechseln. Die zum Umwechseln bestimmte Summe darf jedoch

licht unter Einhundert Thalern, beziehungsweise Einhundert Gulden,
etragen.

Artikel 14.

Durch gegenwärtigen Vertrag soll an den Bestimmungen der Münz-
Konvention d. d. München, den 25. August 1837. und der besondern Ueberein-

kunft über die Scheidemünze von demselben Daium nichts geändert werden.

Artikel 15.

Die kontrahirenden Staaten werden alle Gesetze und Perordnungen,
welche zur Ordnung des Münzwesens im Sinne der gegenwärtigen Konvemion
ergehen werden, ingleichen die zu deren Ausführung unter Einzelnen von ihnen
etwa zu Stande kommenden PVereinbarungen sich einander mittheilen.

Artikel 16.

Sämmtliche Regierungen sichern sich gegenseitig zu, der Begehung von
Münzverbrechen, es mögen solche gegen den eigenen Staat oder gegen einen
andern Pereinsstaat gerichtet seyn, auf das Nachdrücklichste entgegen zu wurken,
zu dem Ende alle gesetzlichen Mitrel in Anwendung zu bringen, welche zur Ver-
hücung, Enedeckung und Bestrafung derartiger Verbrechen dienen können, auch
in dem Falle, wo dabei das Interesse einer andern Bereinsregierung betheiligr
ist, die letztere von den gemachten Entdeckungen und von dem Ergebnisse der

geführten Untersuchungen ungesckumt zu benachrichten.

Artikel 17.

Für den Fall, daß andere Deursche Staaten der gegenwärtigen Münz-
Konvention beizutreten wünschen, erklären die komrahirenden Regierungen sich
bereit, diesem Wunsche durch deshalb einzuleitende Verhandlungen Folge zu geben.

Artikel 18.

Die Dauer der gegenwärtigen, vom Tage der Auswechselung der Ra-

cisikationen an in Krast trelenden Uebereinkunft wird bis zum Schlusse des

Jahres 1858. festgesetzt, und soll dieselbe alsdann, insofern der Rücktrur bon
Ge. 1900.) er
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der einen oder der andern Seite nicht erklart, oder eine anderweite Vereinba-
rung daruber nicht getroffen worden ist, stillschweigend von funf zu funf Jahren
als verlängert angesehen werden.

Es ist aber ein solcher Rücktritt m#r dann zulässig, wenn die betreffende
Regierung ihren Emtschluß mindestens zwei Jahre vor Ablauf der ausdrücklich

festgesetzten oder flchweigend verlängerten Vertragsdauer den übrigen mitkon-
trahirenden Regierungen bekannt gemacht hat, worauf sodann unter sämmtlichen
Vereinsstaaten unverweilt weitere Verhandlung einzutreten hat, um nach Befin-
den die PVeranlassung der erfolgten Rücktrittserkldrung und somit diese Er-

arnns selbst im Wege gemeinsamer Verstandigung zur Erledigung bringen
zu konnen.

Gegenwartige allgemeine Munzkonvention soll alsbald zur Ratifi-
kation den hohen Kontrahenten vorgelegt und die Auswechselung der Ratifika-
tions-Urkunden spatestens binnen drei Monaten in Dresden bewirkt werden.

So geschehen Dresden, den 30. Juli 1838.

Adolf v. Pommer-Esche. Moritz Weigand. Carl Friedrich Scheuchler.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)
Adolph v. Weissenbach. Gustav Hauber. Franz Anton Regenauer.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)
Wilhelm Duysing. E. Eckhardt. Ottokar Thon. Ludwig Blomeyer.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
Karl Geutebrück. Julius Gelbbke. Philipp Scholz.

L. S.) (L. S.) (L. S.)

Ludwig Frhr. v. Mannsbach. Konrad Adolph Bansa.

(L. S.) (L. S.)

ii- Konvention ist ratifizirt, und sind die Ratifkations-Urkunden der-

selben am 7. Januar 1839. zu Dresden ausgewechselt worden.

(No. 1961.)



(No. 1961.) Allerhöchste Kabinettorder vom 22. Dezember 1628., die anderweite Feststellung

der Kompetenzverhältnisse zwischen dem Ober-Appellationssenat und den

übrigen Senaten des Kammergeriches betreffend.

D. die Bestimmungen der Verordmung vom 14. Dezember 1833. öber das
Rechesmirtel derNepssen umd der Nichrigkeitsbeschwerde eine anderweite Fest-

stelung der Kompetenzverhältnisse zwischen dem Ober-Aoppellationssenate des
Kammergerichts und den übrigen Genaten desselben nothwendig machen, so wil

kb auf Ihren Bericht vom 3. November d. J., die Wiederherstellung der

eren VerfassunginderArt genehmigen, „daß der Ober-Appellationssenat
der Regel nach in allen zur Entscheidung des Kammergerichts gelangenden
Civilprozeßsachen das Erkenntniß zweiter Instanz abzufassen hat.“ Ausgenom-
men hiervon bleiben nur: -

1) die Bagatellsachen, in soweit sie nicht in einem Konkurs- oder erbschaft-
lichen Liquidationsprozesse vorkommen und die Feststellung der Passiomasse,
die Rangordnung der Gldubiger oder die Distriburion der Masse betref-
fen, in welchen GEdllen das Erkenntniß zweiter Instanz ohne Unterschied
des Gegenstandes dem Ober-Appellan#onssenate zustehen soll;

2) die Insuriensachen;
3) die von den Untergerichten eingehenden Schwängerungssachen, sofern nicht

etwa gleichzeitig auf Bollziehung der Ehe oder auf Beilegung der Rechte
einer geschiedenen Ehefrau geklagt worden, und hierüber auch noch in der
zweiten Instanz zu erkennen ist; und

4) die Steitigkeiten zwischen Herrschaft und Gesinde (soweit diese Sachen
nicht an die Polizeibehrden gewiesen sind).

Damtr jedoch keine Geschaftsüberhäufung eintrete, soll der Ober, Appellationssenat
von der Abfassung der Erkenntnisse zweiter Instanz in allen Kriminal= und fis-

kalischen Um#ersuchungssachen, in denen ein Untergericht in erster Instanz erkannt
hat, entbunden werden, mit Ausnahme folgender Falle:

a. wenn das Urthel erster Instanz von dem Kriminalsenate des Kammer=

gerichts oder von dem Justizminister bestatigt worden ist;
b. wenn Hochverrath, Landesverrdtherei, Aufruhr, Majestätsverbrechen gegen

den Landesherrn und die Mitglieder des Königlichen Hauses, Münzver-
brechen, Dienstvergehen der Beamten, wegen welcher auf Kassation er-
kanne worden, Duell, Todtschlag, Mord, verheimlichte Schwangerschaft

oder Niederkunft, zweiter gewaltsamer oder vierter Faameiner Diebstahl,
Raub, vorsätzliche Brandstiftung oder Meineid der Gegenstand der Un-
kersuchung gewesen;

. wenn bei andern Verbrechen in erster Instanz zunächst oder substdtarisch

auf zehnjahrige Freiheits= oder eine noch schwerere Strafe erkannt;
d. wenn in Steuerdefraudationssachen gegen das Urthel erster Insianz die

Anpellarion eingelegt worden ist. (Verordnung vom 11. Juni 1838.
Gesetzsammlung Seite 377.)

Bei den Bestimmungen der Nr. 6. und 7. Meiner Order vom 25. März 1834.

(Gesetzsammlung Seite 63.) wegen des Aggravations-Rechrsmitcels in Unter-
([No. 1901—1902.)Jahrgang1870. D suchungen



suchungen gegen Beamte behält es das Bewenden. Die beim Eingang dieser

Order zum, « octkl ,- befeu- aåtstvnuaggx Sbaåmb werd-Mär- dem * ab-eit, bei welchemsie nach der er ndenen um Sp vor-
ð worden sind. Ihrer Bestimmung bleibt es uberlassen, “ die in Zukunft

nicht zur Ensscheidung des Ober-Appellarionssenats gehörenden Sachen zwischen
dem Justrukrions= und dem Kriminalsenare des Kammergerichts zu verseeilen
sind. Sie haben diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen. ·

Verlin, den 22. Dezember 1838.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister Mühler.

(No. 1962.) Allerhöchste Kabinersorder vom 22. Dezember 1838., die Feststellung der Kom-

petenzverhältnisse des Tribunals des Königreichs Preußen und der Ober-

bkandesgerichte zu Königsberg, Marienwerder und Insterburg betreffend.

D. Bestim ä der Verordnung vom 14. Dezember 1833. über das

Rechtsmittel der Revision und der Nichtigkeitsbeschwerde machen eine ander-
weite Feststellung der Kompetenzverhalenisse des Tribunals des Königreichs Preu-
ßen und der dortigen Oberlandesgerichte zu Königsberg, Marienwerder und
Insterburg nothwendig. Demzufolge und um dem Tribunale zugleich einen an-
gemessenen Wirkungskreis, als oberste Spruchbehörde der Provinz Preußen an-
zuweisen, verordne Ich unter Abänderung der bisherigen entgegenstehenden Be-
stimmungen:

A. das Tribunal des Königreichs Preußen hat zu erkennen:

I. in dritter Lalain allen Sachen, in denen auf ein gesetzlich zulässiges Aggravations=
Gesuch das Urtheil erster Instanz verschärsfe worden ist, so weit
diese Sachen nicht durch Meine Order vom 25. März 1834.
(Gesetzsammlung Seite 63.) dem Ober, Appellationssenat des Kam-
mergerichts überwiesen sind;

II. in zweiter Instanz: #

in allen Civil= und Untersuchungssachen, in welchen der Spruch
zweiter Instanz nicht den Oberlandesgerichten zu Königsberg, Ma-
rienwerder und Insterburg nach Inhalt der folgenden Bestim-
mungen ausdrücklich vorbehalten wird;

und in allen Steuersachen. .

III. In
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III. In Rekurssachen gegen die Entscheidung der Oberlandesgerichte, so-
weit diese Rekurssachen an den Appellationsrichter gewiesen sind.

B. den Oberlandesgerichten zu Konigsberg, Marienwerder und Insterburg
verbleibt und wird beziehungsweise neu überwiesen, das Erkenntniß
zweiter Instanz in nachstehenden Sachen:

1) in sämmtlichen Bagatellsachen, insoweit sie nicht in einem Kon-
kurs= oder erbschaftlichen Liquidationsprozeß vorkommen und die
Fesistellung der Passtpmasse, die Rangordnung der Gläubiger oder
die Distribution der Masse betreffen, in welchen Fällen das Er-
kenmmniß zweiter Instanz ohne Unterschied des Gegenstandes dem
Tribunale zustehen soll;

2) in Injuriensachen;
3) in den von den Untergerichten eingehenden Schwängerungssachen,

sofern nicht etwa gleichzeitig auf Vollziehung der Ehe oder auf
Beilegung der Rechte einer geschiedenen Ehefrau geklagt worden
und darüber auch in der zweiten Instanz zu erkennen ist;

4) in allen Svreitigkeiten zwischen Herrschaft und Gesinde, soweit
diese Sachen nicht an die Polizeibehörde gewiesen sind;

5) in siskalischen Untersuchungssachen, wenn gegen das erste Urtheil
ein gesetzlich zuldssiges Aggravationsgesuch angebracht ist.

In allen diesen Fällen soll es keinen Unterschied machen, ob
das erste Urtheil bei einem Untergerichte oder bei einer Deputa-
tion, oder bei einem einzelnen Kommissarius der Oberlandesgerichte
(Kreisjustirath, dem Kommissarius in Bagatellsachen u. s. w.) oder
bei dem Senat für Strassachen ergangen ist.

6) in allen Kriminal= und fiskalischen Untersuchungen (mit alleiniger
Ausnahme der Steuer-Komravenionssachen, Verordnung vom
11. Juni 1838., Gesetzsammlung S. 377.), in denen in der er-

sten Instanz von einem Untergericht erkanmt ist, insofern nicht
a. das Urtheil von dem Oberlandeögericht selbst oder von dem

Justizminister bestätigt worden,
b. bei einer ausgedchenren Kompctenz der Untergerichte die Un-

tersuchung solgende Gegensiände betroffen hat:
Hochverrarh, Landesverrätherci, Aufruhr, Majestätsver=
brechen gegen den Landesherrn oder die Mitglieder des

Königlichen Hauses (vorbehaltlich der Anwendung Meiner
Order vom 25. April 1835., wodurch das Kammergericht
zum ausschließlichen Gerichtsstande wegen der Verbrechen
und Vergehungen wider die Verfassung, die öffentliche
Ordnung und Ruhe bestellt worden ist — Gesetzsammlung

S. 47.), Münzverbrechen, Dienstvergehen der Beamten,
wegen welcher auf Kassation erkannt worden, Duell, Todt-
schlag, Mord, verheimlichte Schwangerschaft oder Nieder=
kunft, zweiter gewaltsamer oder vierter gemeiner Diebstahl,
Raub, vorsätzliche Brandslifstung oder Meineid;

Co. 1002.) c. bei
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. bei andern Verbrechen, wenn in erster Instanz zunächst oder
substdiarisch auf zehnsaährige Freiheits= oder eine noch schwerere
Serase erkannt worden i#Kt.

C. Den Oberlandesgerichten zu Marienwerder und Insterburg verbleibt ser-
ner die Entscheidung in zweiter Instanz:

7) in allen summarischen Sachen, auch dann, wenn dem mündüchen
ahren entsagt worden ist;

8) in Civil-Arrestsachen, worin über den Arrest abgesondert von der

tsache verhandelt wird;
9) in Prozessen über die Raäumung einer gemietheten Wohmg, oder

über die Befugnih zur Aufkündigung derselben; »
10) desgleichen uber die Zulassigkeit eines Baues und die Art seiner

Au-führung, insofern zu 8. bis 10. ucht der Civilsenat des Ober-
Landesgerichts selbst in erster Instanz erkannt hat;

11) in allen Untergerichtssachen, deren Objekt eine Geldforderung oder
nach Gelde zu schätzende Gegenstände sind, sofern die ersteren nach
den Gronfolsten des 9. 3. Nr. 1. Tit 14. der Prozeßordnung

Einhundert Thaler Kourant nicht ubersteigen und letztere keinen
hohern Werth haben.

Die vorstehend unter Nr. 7. bis 11. aufgeführten Rechts-
Angelegenheiten aus dem Bezirke des Oberlandesgerichts zu Ks-
nigsberg geben dagegen auf das dorrige Tribunal über.

D. Die zu B. 2, 5. und 6. den Oberlandesgerichten vorbehaltenen Injurien-,
fiskalischen und Kriminal-Untersachungssechen gehen auf die Senate für

Snrafsachen, insofern sie nicht zu 5. selbst in erster Instanz erkannt ha-
ben, die letzteren und alle zu B. und C. erwähnte Clvilsachen aber auf
die Civilsenate derselben über.

Die Ausführung dieses durch die Gesetzsammlung bekannt zu machenden Regu-
lativs bleibt Ihren ndheren Verfügungen vorbehalten.

Berlin, den 22. Dezember 1838.

Friedrich Wilhelm.

An den Justizminister Mühler.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Koniglichen Preußischen Staaten.

— No. 3. —..

(No. 1963.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 3. November 1838., betreffend die Deklaration

der Urkunde vom 1. Februar 1833. über die Stiftung eines Verdienft-

Ehrenzeichens für Rettung aus Gefahr. «

R

Qchsind-womMicikqipVekhcktmisskuentsprechenvavieVokschcagezuk
VerleihungderRettungskMevaille-mctvemBandeanimaktivenDienst
stehende und denselben gleich zu achtende Militair-Personen, mit Einschluß der
Militair-Beamten, wie dies in den meisten Fallen schon geschehen ist, auch wenn
sie mit Civil-Personen bei einer Lebensrettung betheiligt sind, nur durch die
Militair-Vorgesetzten erfolgen und im Dienstwege zu Meiner Entscheidung
gelängen. Ich will daher die Urkunde vom 1. Februar 1833. über die Stiftung
dieser Auszeichnung in dieser Beziehung dahin deklariren, und beauftrage das
Staatsmimsterium, diese Bestimmung durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 3. November 1838.

Friedrich Wilhelm.

An
das Staatsministerium.

(Ne. 1062-1964.)Jahrgang18309. E (No. 1961.)

(Ausgegeben zu Berlin den 9. Februar 1839.)
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(No. 1964.) Grundsteuer-Gesetz für die westlichen Provinzen. Vom 21. Jonuar 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen 2c. 2c.

Nachdem die im Jahre 1820. von Uns angeordnete Aufnahme eines
Grundsteuerkatasters in den beiden westlichen Provinzen Rheinland und West-
phalen, nunmehr im Wesentlichen beendigt ist, finden Wir usthig, nach Anhs-
rung des Gutachtens Unserer getreuen Stände dieser Provinzen, auf den An-
trag Unseres Staatsministeriums, wegen Veranlagung und Erhebung der Grund--
Steuer in den gedachten Provinzen, Folgendes zu verordnen.

K. 1.
Die nach Maßgabe des Gesetzes vom 30. Mai 1820. und Unserer Order

vom 7. April 1828. für die beiden westlichen Provinzen festgestellte Grundsteuer-
Haupcsumme kann, so lange der Reinertrag der Grundstücke dieser beiden Pro-
vinzen im Ganzen nicht unter den fünffachen Betrag derselben herabsinke und
deshalb nach H. 4. des vorgedachten Gesetzes eine Steuerermäßigung eintreten
muß, und, so lange die Bedürfnisse des Staats nicht eine auf allgemeinen

Grundlagen beruhende Erhöhung der Grundsteuer rochwendig machen, oder eine
allgemeine Herabsetzung derselben gestatten, nur dadurch erhöhr oder vermindert
werden, daß zur Zeit unbesteuerte Grundstücke (6. 8. bis 10.) besteuert werden,
oder steuerpflichtige in die Klasse der unbesteuerten übergehen.

Alle andere Veränderungen in der Zahl und im Katastralertrage der
steuerpflichtigen Gegenstände haben auf die Grundsteuer-Hauptsumme keinen Ein-
fluß, sondern wirken nur auf den Prozentsatz der Steuer.

4. 2.

bri Außer der Grundsteuer-Hauptsumme haben die Grundsteuerpflichtigen auf-
ubringen:

T 6h die Kosten der Elementarsteuererhebung,

b) einen Fonds zur Uebertragung der Ausfälle, ingleichen zur Zahlung der
nothwendigen Erlasse und Unterstützungen,

P) die Kosten, welche ausgewendet werden müssen, um die Kataslerkarten,
Flurbücher und Mutterrollen durch Umarbeitungen und periodische Re-
visionen mit der Gegenwart in Uebereinstimmung zu erhalten,

d) einen Beitrag zu den durch die Fortschreibung des Güterwechsels ent-
stehenden Kosten.

8. 3.
Die Beischláge zur Bestreitung der Elementar-Erhebungskosten (§. 2. zu n.)

sollen, insoweit dies nicht bereits geschehen ist, baldthunlichst überall auf drei
Mozent der Grundsteuer-Hauptsumme und aller Beischläge ermäßigt werden.

K. 4.
ür die im §. 2. zu b. und c. bezeichneten Zwecke sind für jetzt überall

gleichmäßig zwei Prozent der Grundsteuer-Hauptsumme auszuschlagen. Davon
werden
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werden unter Vorbehalt künstig zulässiger Ermäßigung, 14 Prozent dem Grund-
Steuer-Deckungsfonds jedes Regierungsbezirks öberwiesen. Mirtelst des Mehr-
betrages von 1 Prozent wird ein für alle Regierungsbezirke der westlichen Pro-
vinzen gemeinschaftlicher Fonds gebildet, der zunächst nach der Anweisung des
Finanzministers auf die Erhaltung des Katasters zu verwenden ist, nöchigen Falls
aber auch zur Derstärkung des Grundstleuer= Deckungsfonds diem, wenn die
demselben überwiesenen 11 Prozenk der Grundsteuer-Hauptsumme in einzelnen

ahren nicht hinreichen, um die vorkommenden Aussälle oder die nach den be-
PVorschriften zu gewährenden Erlasse zu decken. Der auf diese Weise

sam Deckungssonds eines Regierungsbezirks zu gewährende Zuschuß darf jedoch
in keinem Jahre den Betrag des innerhalb des Regierungsbezirks für die Er-
haleung des Katasters aufgebrachten halben Prozents der Grundsteuer-Haupt-
Summe öbersteigen.

Ob künftig noch andere Geldmittel auf die Erhaltung des Katasters zu
verwenden und wie dieselben aufzubringen seyn werden, ingleichen ob der Bei-

tragr den Kosten der Fortschreibung fernerhin in der jetzigen Form der Fort-
schreibungsgebühren oder auf andere Weise erhoben werben soll, behalten Wir
Uns vor, nach vernommenen Gutachten Unserer getreuen Stände näher zu be-
stimmen, wenn wegen der Einrichtung der periodischen Revisionen und der Fort-
schreibung definitive Anordnungen gerroffen seyn werden.

4. 5.
Ueber andere, nach dem Fuße der Grundsteuer zu erhebende Beischlage

zu Provinzial- Kreis- und Gemeinezwecken, bestimmen besondere Gesetze und Ver-
ordnungen. Die Verbindlichkeit zur Zahlung dieser Beischläge oder die Be-
freiung von denselben folgt nicht nothwendig denselben Regeln, welche das ge-
gemwär#ige Gesetz hinsichrlich der Staacsgrundsteuer feststellt.

6. 6. -

Die von den westlichen Provinzen nach 96. 1. bis 4. zu entrichtende (Steuesch
Grundsteuer haftet auf dem steuerbaren Reinerkrage (K. 16.) aller steuerpflchti- t
gen Grundstücke innerhalb der Grenzen dieser Provinzen. sände.

. 7.
Aller Grund und Boden, der weder einen Ertrag bringe, noch kuleur-

shig ist, kann hiernach nicht besteuert werden.

 i

Von der Besteuerung nach 5#9. 1. bis 4. ausgenommen sind alle dem
Staate, den Provinzen, den Kreisen oder den Gemeinen gehörige Grundstücke,

feen ß; zu einem offentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt sind, inson-derheit also:

1) alle Gassen, Platze, Brucken, Land- und Heerstraßen, Fahr- und Fußwege,
Strome, Flusse, Bache, Brunnen, schifsbare Kandle, Hafen, Werfte, Äb-
lagen, Fesiungswerke, Exerzierplatze, Kirchhofe, Begrabnißplatze, Spa-
ziergange, Lusi- und botanische Garten, bei denen die obigen Bedingungen
vorhanden sind, ferner die dem Staate, den Provinzen, den Kreisen
oder Gemeinen gehbörigen, lediglich zur Bepflanzung öffentlicher Plätze,

MNa 1964) E2 traben
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Straßen und Anlagen bestimmten Baumschulen, oder lediglich zur Ufer-
Befestigung offentlicher Strome oder Flusse dienenden Weidenpflanzungen;

2) Konigliche Schlosser und alledem Staate, den Provbinzen, den Kreisen
oder den Gemeinen gehorige Gebaude, insofern sie zum Gebrauche offent-
licher Behorden oder zu Dienstwohnungen der Beamten bestimmt sind, als-
Militair-, Regierungs-, Justiz-, Polizei-, Steuer= und Postverwaltungs-Ge-
baude, Kreis= und Gemeinehauser; ferner Kirchen, Kapellen und andere
dem Gottesdienst gewidmete Gebäude, Dienstwohnungen der Erzbischöfe,
der Bischöfe, der Dom= und Kurat= oder Pfarrgeistlichen, der Gymna-
siall, Seminar= und Schullehrer, Bibliotheken, Museen, Umiversitäcs-
und Seminar-, und alle andere zum Unterricht bestimmte Gebdude, Ar-

men= und Krankenhäuser. DBesrugo Aufbewahrungs= und Gefängniß-
Anstalten, nebst den zu diesen Gebduden gehörigen, mit ihnen in derselben
Befriedigung belegenen Hofrdumen und Gärten.

8. 9.
Brucken, Kunststraßen, Eisenbahnen und schiffbare Kanale, welche mit

Genehmigung des Staats von Privatpersonen zum offentlichen Gebrauche ange-
legt sind, bleiben ebenfalls unbesteuert. Andere zum offentlichen Gebrauche die-
nende Grundstucke haben dagegen keinen Anspruch auf Grundsteuerfreiheit, wenn
sie sich im Privatbesitz befinden.

S. 10.
Außerdem bleiben unbesteuert:

1) der zur Holzzucht bestimmte Boden, welcher im alleinigen Eigenehum des
Staates befindlich ist oder dahin übergehet;

2) die außer den Dienstwohnungen und daran stoßenden Hofrdumen und
Gärten (§. 8.) von den Erzbischöfen, den Bischöfen, den Dom= und
Kurat= oder Pfarrgeistlichen, den Gymnastal-, Seminar= und Schulleh-
rern durch Selbstbewirthschafeung oder Zeitverpachtung benutzten Grund=
stücke, welche eine bleibende Dotation dieser Stellen zur Zeit bilden oder
als eine solche den letztern künftig zugelegt werden;

3) die Domanialgrundstücke der Standesberren, insoweit dieselben nach
Maaßgabe Unserer Verordnung vom 21. Juni 1815. und der wegen
Ausführung dieser Verordnung erlassenen Instruktion vom 30. Mai 1820.
die Befreiung von ordentlichen Grundsteuern genießen, und insoweit auf
diese Befreiung nicht in besondern Verträgen verzichtet worden ist.

F. 11.
Sobald die in 6. 8. bis 10. bezeichneten Grundstücke die Eigenschafe

herlieren welche die Befreiung von der Steuer bedingt, unterliegen sie der Be-
euerung.

8. 12.
. Bei denjenigen Grundstücken, denen nach 88. 8. bis 10. ein Ansoruch

auf Sieuerfteiheit nicht zustehr, hört die Steuerpflichrigkeit nur mit ihrem Unter-
gange oder durch das Eimreten einer bleibenden Ertragsunfähigkeit auf.
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#h 13. ul.

Das Grundsteuerkataster weiset in seinen Karten, Flurbüchern und Mut-deusselln,
terrollen von sämmtlichen Grundstücken die Eigenthümer 2c. (S. 14.), den Flächen= und Ermite=
Inhalt und, sofern die Grundstücke nicht ertraglos sind, auch den Katastralertrag mung der Ka-
derselben nach Felnal-Sourte

« Esaus-Ists
s.14.

Jedes Grundstück wird in der Regel auf den Namen seines Elgenthü-
mers und zwar bei getheiltem Eigenthum auf den des nutzbaren Eigenhümers
in das Flurbuch und die Mutrerrolle eingetragen. Ist das Eigenthum durch das
volständige Nutzungsrecht eines Dritten (eines Erbpächters oder Nutznießers)
beschränkt, so erfolgt die Eintragung auf dessen Namen und der Name des
Eigenthümers wird nur nachrichtlich hinzugefügt. Diese Bestimmungen finden
Anwendung, es mag das volständige oder nutzbare Eigenthum oder das voll-

ständige Nutungsrecht dem Staate, einer Gemeine, Gemeineabtheilung, Korpo-
ration, Stiftung oder andern moralischen Person, oder einem einzelnen Indivi-
duum zustehen. Dabei gelten folgende Vorschriften:

1) Grundstücke, wesche keinen Herrn haben, oder von ihren Eigenthümern
aufgegeben oder verlassen worden (§. 42.), sind auf den Namen der Ge-
meine, in deren Feldmark sie liegen, oder wenn diese die Annahme ab-
lehnt, als Eigenthum des Staats einzutragen; .

2) Grundstucke, welche sich im gemeinschaftlichen Eigenthume mehrerer Mit-
erben oder anderer Miteigenthümer befinden, werden im ersten Falle un-
ter dem Kollektivnamen, die Erben, oder unten dem Namen des Win-

wers oder der Wittwe mit dem Zusatze und Miterben, im letztern
Falle unter dem Namen des Miteigenthümers, welcher den größten An-

 kzheil daran hat, mit dem Zusatze und Miteigenthümer, eingeragen.
Haben alle Miteigenthümer gleichen Antheil, so erfolgt die Eintragung
mit dem Zusatze und Miteigenthümer auf denjenigen Namen, welcher
in alphabetischer Ordnung der erste ist, wobei jedoch ein in der Gemeine
wohnender Miteigenthümer den auswärts wohnenden vorgeht. Ein sol-
ches gemeinschaftliches Eigenthum bildet in den Mutterrollen einen be-
sondern Arnkel, der von den übrigen persönlichen Artikeln des Haupt-
Eigenthümers, wie der Miteigenthümer, überall getrennt bleibt.

Bei Gütern, welche im Prozeß befangen sind, wird ein ähnliches
Verfahren beobachtet, und der Inhaber umer Bemerkung der Präten=
denten aufgeführt.

#3) Wemnn ein Haus mehrere Stockwerke hat, welche verschiedenen Eigen-
thümern zugehören, so wird der Eigenthümer des Erdgeschoffes, unrer
Bemerkung der übrigen Eigenthümer, eingetragen.

Z S. 15.

Den in den Elurbüchern und Murterrollen enthaltenen Angaben über den
Flächeninhalt der Grundstücke liegt eine Parzellar= oder Stückvermessung zu
Grunde.

No. 1064.) d. 16.
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186.

Der in den g und a u verzeichnete steuerbare oder Ka-
tastralertrag ist der für sämmtliche nicht ertraglose Grundstücke, in altniß-
maßiger Gleichheit durch Abschatzung nach dem zur Zeit der letztern vorgefunde-
nen Zustande, ohne Rucksicht auf eine zufallige Verbindung mit andern Grund-

stucken oder mit fremdartigen gewerblichen Anlagen ermittelte Be Die
Katastralerträge bilden hiernach nur Drhelwihchlen und können bei Verhand-lungen über die Grundsteuer überhaupt und insbesondere bei der Ersrterung der

rage, wie sich die Grundsteuer-Hauptsumme im Ganzen zu dem gesammten
einertrage der westlichen Provinzen verhalt, nicht als die wirklichen wirthschaft-

lichen Reinerträge geltend gemacht werden.

4. 17.
Um diesen Katastralertrag zu ermitteln, wird folgendergestalt verfahren:

a. bei Ländereien wird:

1) innerhalb eines jeden Klassisikationsdistrikts (einer Gemeinefeldmark oder
mehrerer, wegen der Gleichartigkeit der Derhdlmisse, zu einer Abehei-
lung vereinigten Gemeinefeldmarken) für jede Bonitätsklasse einer je-
den Kulturart der jährliche Nakuralertrag eines Morgens mitkler Güte
bei landesüblicher Bewirthschaftungsart aus dem Durchschnitte einer
die gewöhnlichen Wechselfälle im Ertrage umfassenden Reihe von Jah-
ren ermittelt, und nach den Durchschnittspreisen eines bestimmten, überall
gleichmäßigen Zeitabschnitts zu Gelde berechnet;

2) von diesem Geldertrage lediglich der unter der Voraussetzung der an-
genommenen Getreidedurchschnittspreise und der bei solchen Getreide-
Preisen gewöhnlichen Arbeitspreise zur Gewinnung desselben für einen
Morgen im Durchschnitt erforderliche, landübliche Kostenbetrag abge-

zogen, unddemnächs ·
3) fur jedes einzelne Grundstuck (jede iele nach dem auf dem vor-

stehenden Wege für einen Morgen seiner Kulturart und Bodenklasse
ermittelten Ueberschusse (Tarifsatz pro Morgen) der steuerbare Rein-
Ertrag berechnet;

b. bei Gebquden wird:

1) die Grundfläche derselben nach dem Tarissatze des besten Ackerlandes
in der Gemeine veranschlagt, und

2) bei Wohnhcdusern und allen übrigen durch 6. 21. nicht ausgenomme-
nen Gebduden, außerdem noch nach den, innerhalb der letzten
10 Jahren bekannt gewordenen Miethsätzen der mittlere jährliche Mieth-
werth ausgemittelt, von diesem aber

aa. für die allmählige ahnun des Anlagekapitals für die Un-
kerhaltungskosten, Verluste u.s.w. mindestens der vierte Theil
und höchstens die Hälfte desselben, ingleichen

bb. der nach der Bestimmung zu 1. besonders veranschlagte Ka-
tastral-Ertrag der Grundfläche

abgesetzt.
(. 18.



4. 18.
Hinsichtlich der verschiedenen Arten der Landereien gelten folgende Regeln:

a) die zu Gebauden gehorigen Hoftaume werden, wie die Grundflachen
Gebaude, nach dem Tarifsatze des besten Ackerlandes in der

Gemeine veranschlagt.

8. 19.

b) Gemsegärten und Baumschulen können niemals geringer als das
beste Ackerland in der Gemeine, und

c) Haiden, Moore, Gümpfe, Mordste, und gewöhnlich mit Wasser
bedeckte Flächen, wüste und öde Ländereien können, wenn überhaupt
noch irgend eine auch noch so geringe Benutzung derselben mhhlch
ist, niemals geringer als zu einem und einem halben Silbergroschen
pro Morgen veranschlagt werden.

( 20.
Der Katastralertrag

d) des lediglich zu Lustgrten und Alleen, oder überhaupt bloß zum
Vergnügen benutzten Bodens, sodann der zu Steinbrüchen und der
bei Bergwerken zu Stollen, Schachten, Halden, Wegen, Wasser-
behadltern u. #. w. verwendeten Oberfläche; serner der User, Raine,
der Privat= und Servitutswege, aufgesammelten Steinhaufen und
Pfützen, sowie der Einhegungen aller Art, als der Zdune, Gräben,
Mauern u. s. w. wird wie der, der anliegenden oder umschlossenen
Grundslücke, und

e) der nicht schiffbaren, mur zum Betriebe von Mühlen, Hütten= und
anderen Werken, zu Bleichen oder zur Bewässerung und Entwäs-
serung dienenden Kandle, Gräben 2c., nach dem Durchschnitte aller
Klassen des Ackerlandes der Gemeine

berechnet. .

9.21.
Gebaude, die zum Betriebe der Landwirthschaft, also zur Unterbringung

des Wirthschaftsviehes, der Wirthschaftsgerathe und der Bodenerzeugnisse be-
stimmt sind, unterliegen nur der Besteuerung nach der Grundsiäche (§. 17. zu
b. 1)). Werden solche Gebaude theilweise auch zur Wohnung benutzt, so find
die hierzu bestimmten Theile außerdem noch besonders nach dem Mierhwerthe
GC. 17. zu b. 2.) zu veranschlagen.

4. 22.
Eben so werden ·

l)Ziegel-undKalkbrenneretempammewundHütkenwerke-Schmie-
den und Schmelzöfen,Waßer= und Windmühlen und alle ausschließ-
lich als Werkstätten oder überhaupt zum Belriebe von Fabriken und

Manufakturen eingerichtete Gebdude, sowie
2) Schauspiel-, Ball“, Spiel-, Bade= undGesellschafts-Hduser, Kauf-

und Kramldden; Gewölbe, Komroirs, Keller oder andere unterir-

dische Anlagen, Speicher, Remisen, Scheuern und Ställe, die t[No. 106|.) lo
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bloß zum Betriebe der Landwirthschaft bestimme sind, ferner Werk-
stätten und Fabrikräume, welche sich in Wohnhausern oder den da-
mit zusammenhängenden Nebengebuden befinden,

gleich Wohnungen selbst, nach dem mittleren Miethwerthe veranschlagt (#. 17.
zu b. 2.).

4. 23.
Der Katastralertrag der Wohnhauser und der im 8. 22. bezeichneten

Gebaude darf nicht geringer angesetzt werden, als:
a) doppelt so hoch wie die Grundflache, wenn nur ein Erdgeschoß vor-

handen;
b) dreimal so hoch, wenn das Gebaude außerdem noch ein Stockwerk

dun

e) viermal so hoch, wenn solches noch mehr Stockwerke hat.
Bei den im 8. 22. zu J. benannten Gebauden soll aber auch anderer-

seits der Katastralertrag, je nachdem ein, zwei oder drei und mehr Stockwerke
vorhanden sind, niemals beziehungsweise den vier-, sechs= oder achtfachen Betrag
des Katastralertrages der Grundsläche übersteigen.

Der im Dache oder, bei flachen Dächern, zundchst unter dem Dache be-
findliche Raum, wird in beiden Beziehungen, wie auch seine Einrichrung be-
schaffen seyn mag, niemals als ein Stockwerk angerechnet.

4. 24.
Bei der Abschatzung der Grundstucke bleiben die etwa darauf haftenden

grundherrlichen und sonstigen Lasten und Servituten aller Art unbeachtet und
der Katastralertrag wird nach 96. 16. bis 23. ganz so festgestelle, als wenn diese
Lasten und Servituten nicht vorhanden wären.

(. 25.
Die vorstehenden Bestimmungen (98. 6. bis 24.) sollen, insoweit sie bei

dem seit dem Jahre 1818. aufgenommenen Nheinisch= Westphälischen Karaster
nicht bereits zu Grunde liegen, ungesäcumt zur Ausführung gebracht werden.
Insofern bei den bereits ausgeführten oder noch auszuführenden Katasterarbeiten
materielle Irrthümer in Betreff einzelner Grundstücke von den Behörden ent-
deckt oder von den Betheiligten auf dem durch eine besondere Instruktion vor-
geschriebenen Wege nachgewiesen werden, bleibt deren Berichtigung vorbehalten.

Werden solche Reklamationen wegen materieller Irrthümer als begrün-
det anerkannt, so fallen deren Kosten nicht dem Reklamanten, sondern dem zu
der Erhalcung des Katasters bestimmten Fonds (§. 2. zu c.) zur Last.

G. 26.
In der Folge soll von Zeit zu Zeit eine Revision der Katastralabschätzun-

gen der Gebaude und kultivirten Grundstücke und eine Erneuerung der Karten,
Flurbücher und Mutterrollen eintreten, und der Entwurf einer dieserhalb zu er-

Kuld Ertalg. lassenden Merordnung, sogleich nach Beendigung der in der Ausführung begrif-
zarhur Za- senen Nacharbeiten, Unseren getreuen Ständen zur Begutachtung vorgelegt werden.
schenzelt.
nabmen ren

dieser Regel.

4. 27.
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. 27.
Bis zu dem Einereten einer solchen Revision und später in der Zwischen-

zeit von einer Revision bis zur andern, erleidet der Katastralertrag der besteue-
rungsfähigen (der wirkiich besteuerten, wie der nach #. 8. bis 10. zur Scteuer
uur geit nicht herangezogenen) Grundstücke, außer der im #. 25. gedachten Be-

(— materieller Irrthümer, im Einzelnen und im Ganzen nur dadurch
eine Veränderung, daß #

a) besteuerungssähige Ländereien durch Alluvion, Trockenlegung eines Fluß-
bettes 2c. neu entstehen, oder durch Abspülung, bleibende Ueberschwem-
mung, totale Dersandung 2c. untergehen oder für die Dauer ertragsun-
sähig werden, oder dadurch, daß

b) Gebude durch Neubau entstehen, oder durch Abbruch, Einsturz, Brand 2c.
eingehen, oder durch Umwandlung aus der Klasse der lediglich nach der
Grundsläche besteuerten (5. 21.), in die der außerdem auch noch nach dem
Miethwerthe besteuerten Gebdude (5. 17. und 22) oder aus der letztern
Klasse in die erstere übergehen, oder endlich durch Veränderungen in
ihrer Substanz, namentlich also durch das Aussetzen oder Abnehmen eines
Stockwerks oder durch das Anbauen oder Abbrechen eines Gebudetheils
am steuerbaren Reinertrage wesemlich gewinnen oder verlieren.

 28.
Neu entstandene Ländereien bleiben in dem Jahre, in welchem sie ent-

standen sind, und demnächst noch zwei Jahre hindurch unbesteuert.
Neu erbauete oder vom Grunde aus wieder aufgebauete steuerpflichuge

Gebaude unterliegen in dem Jahre, in welchem sie bewohnbar werden und dem-
ndchst noch zwei volle Jahre hindurch, keiner andern Besteuerung als derjenigen,
nach dem bisherigen Kactastralertrage der Grundstäche. Nach Ablauf dieser Zeit
beginnt die Besteuerung nach den Bestimmungen des +. 17. zu b.

. 29.

Veränderungen im Reinertrage der Grundstucke, welche durch Urbar-
machung, Kulturverbesserung u. s. w, oder Verodung, Kulturverschlechterung
u. s. w., eintreten, haben nicht früher einen Einfluß auf die Besteuerung, als bis
die im 9. 26. vorbehaltenen periodischen Revisionen der Katastralerträge der
Grundstücke eintreten. Nur in den Fdllen, wo an die Stelle der Weinerbauung
eine andere Benutzungsart des Bodens oder an die Stelle des Ackerbaues Holz-

zucht getreten ist, soll ausnahmsweise auch außer den periodischen Revisionen
eine anderweite Ermirtelung des Katastralertrages stattfinden und das Resultat
dieser neuen Ermirtelung bei der Grundsteuerveranlagung des nächsten Jahres
zu Grunde gelegt werden. — Dergleichen Ermittelungen sind sedoch nach einem
durch die Amrsblatter bekannt zu machenden Turnus nur von 5 zu 5 Jahren

zulassig und dürfen jedesmal nur auf diesenigen Grundbesitzer ausgedehnt wer-
den, welche resp. mindestens 10 Quadratruthen Weinland in eine andere Kultur-
art umgewandelt oder mindestens einen Morgen Ackerland mit Holz bepflanzt
oder angesaet und von dieser Veränderung den Bezirkssteuer-Kontroleur vor dem

Beginn des Jahres in Kenntniß gesest haben, in welchem die Ermittelung nach
dem seststehenden Turnus stattfinden soll.

(No. 1961.) Jahbrgang 1879. F Bei
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4 Bei nachstehenden Urbarmachungen und Kulturverbesserungen dagegen,
n mlich:

a) bei Holzanpflanzungen oder Ansckungen auf wüsten Ländereien;
b) bei Austrocknung von Sümpfen;
c) bei Wein= und Obstpflanzungen, die auf seit mehr als 15 Jahren nicht

gebautem Acker oder auf Wild= und Oedländereien angelegt, sowie
endlich

d) bei Gärten, Aeckern, Wiesen und Weiden, in welche Ländereien der letzt-
gedachten Art umgewandelt worden, erfolgt die Abschgung zwar wie
bei allen übrigen Kulturveränderungen, bei Gelegenheit der periodischen
Revisionen. Wenn aber die beabsichtigte Kulturverbesserung vor dem
Beginn derselben dem Bezirkssteuer-Komroleur direkt oder durch Vermit-
telung der Ortsbehörde angezeigt und nach der Ausführung nachgewiesen
worden ist, darüber bei der Revision der Katastralerträge eine von dem

Bezirkssteuer-Kontroleur unentgeldlich auszustellende Bescheinigung beige-
bracht werden kann und seit der bewirkten Verbesserung bis zu dieser

Revision
in dem Falle zu a. 30 Jahre
* „ "„ „ b. 25 4

„ „ „ C. 20 „

- „ „ d. 10r- 7

noch nicht verflossen sind, so muß der frühere Katastralertrag auch nach
bewirkter Revision bei der Besteuerung so lange zu Grunde gelegt wer-
den, bis der vorgedachte Zeitraum abläuft. — Ist die vorschriftsmätzige
Anzeige der Kulturverbesserung unterblieben, so wird bei der Revision
der Katastralerträge der Grundstücke, bei welchen die Verbesserung zur
Sprache kommt, angenommen, daß dieselbe im ersten Jahre nach der
Katastrirung oder nach der letzten Revisson der Grundstücke ausgeführt
worden.

6. 30.
Alle übrige Ertragserhöhungen (mit Ausnahme der in dem 8. 29. ge-

dachten Falle) werden gleich im folgenden Jahre, nachdem die durch die Revi-
sion ermittelten Katastralerträge festgesetzt sind, bei der Besteuerung berücksichtigt.

v. 8. 31.
Erhaltung des Sammtliche Katasterverhandlungen, die Originalkarten und Bucher wer-
Raiasent. den bei den Regierungen aufbewahrt.

Die Gemeinen erhalten Kopieen der Flur= und Gemeinekarten, Flurbücher,
Mutterrollen und alphabetische Register oder summarische Mutterrollen, und ha-
ben für deren Aufbewahrung im Archive der Gemeine, oder des Gerichts, oder
in einem andern dazu geeigneten Archivlokale, nach der nähern Anweisung der
Regierungen, Sorge zu tragen.

Diese Kopieen der Katasterdokumente sind zum offentlichen Gebrauche be-
stimme, so daß jeder Steuerpflichtige die Einsicht der seinen Grundbesttz betref-
senden Stellen der Bücher und Karten durch die Vermittelung der mit deren
Aufbewahrung beauftragten Beamten unentgeltlich verlangen kann. — Auszüge

und
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und Abschriften aus den Buchern durfen nur durch diese Beamten oder unter
deren unmittelbaren Aufsicht und Verantwortlichkeit, und Kopieen der Karten
nur in den Kataster-Bureaus oder durch die von der Regierung dazu besonders
bestellten Personen angesertigt werden.

4. 32.
Um die Katasterkarten, Flurbucher und Mutterrollen bei der Gegenwart

zu erhalten, werden die vorkommenden Veranderungen jahrlich aufgenommen
und nachgeiragen. Dies geschieht namentlich hinsichtlich aller Veranderungen,
welche dadurch eintreten:

1) daß bisher steuerpflichtige Grundstücke in die Klasse der unbesteuerten,
oder bisher unbesteuerte Grundstücke in die Klasse der steuerpsflichtigen
übergehen (9#. 8. bis 10.);

2) daß besteuerungssahige Ländereien neu entstehen, oder untergehen, oder
völlig und dauernd ertragsunfähig werden, oder Gebdude neu entste-
hen oder gänzlich eingehen, oder aus der Klasse der nur nach der
Grundsläche besteuerten in die der außerdem auch nach dem Mieth=
Werth besteuerten Gebdude, oder aus dieser in jene Klasse übergehen,
oder endlich durch Veränderungen in ihrer Substanz am steuerbaren
Reinertrage wesentlich gewinnen oder verlieren (§. 27.);

3) daß die Grenzen der Gemeinefeldmarken oder die Landesgrenzen be-
richtigt oder verlegt werden;

4) daß die Grundstücke ihre Eigenthümer 2c. (. 14.) wechseln.

4. 23.
Die Grundeigenchümer oder die statt deren zur Entrichtung der Grund-

Steuer verbundenen Verlone G. 40.) sind verpsflichter, die vorstehend unter 1.,
2. und 4. gedachten Verdnderungen dem mit der Fortschreibung des Güter-
wechsels beauftragten Beamten mündlich oder schriftlich, unmittelbar oder durch
(Vermittelung der Ortebehörde, anzuzeigen und die zur Berichrigung der Kata-
sterbücher und Karten erforderlichen Materialien beizubringen, widrigensalls die
Herbeischaffung der lesztern auf ihre Kosten bewirkt wird. Bei Veränderungen
in den Besstverhaltnissen muß insbesondere der Titrel, kraft dessen diese einge-
treten sind, angegeben und die darüber aufgenommene Urkunde vorgelegt oder
deren Mangel durch eine vor dem Fortschreibungsbeamten von beiden Theilen
zu Protokoll zu gebende Erkldrung ersetzt werden.

(. 34.
st die Anzeige einer vorgekommenen Beränderung gar nicht, oder nicht

zur gehörigen Zeit geschehen; so wird der in der Mutterrolle aufgeführre Eigen-
chümer 2c. (F. 14.) auch ferner als solcher betrachtet, und kann, ohne daß da-
durch sein Nachfolger im Besstz von der ihm gesetzlich obliegenden Berhastung
für die Grundsteuer entbunden wird, zur Enrrichtung der letzteren so lange an-
gehalten werden, bis die Fortschreibung und Berichrigung der Mutterrolle er-
solgt ist.— Diese Berichtigung wird indeß von der Anzeige des Eigenthümers
nicht unbedingt abhängig gemacht. Der Forrschreibungsbeamte muß vielmehr,
wenn er auf andere Weise von der Veränderung Kenmmniß erhalten hat, die

Oee 1964.) 2 Inter-
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Interessenten zur Abgabe ihrer Erklarung mit der Verwarnung vorladen, daß
er bei ihrem Ausbleiben, die in der Vorladung genau zu bezeichnende Fort-
schreibung vornehmen werde. — Wenn die Interessenten weder in diesem Ter-
mine erscheinen, noch vorher eine Erkldrung bgeben und die Vorladung gehs-
rig bescheinigt ist, so wird dann die Fortschreibung nach Maaßgabe der gemachten
Andeutung von Amtswegen bewirkt.

35.
Auf den Grund der jährlichen Derdnderungsaufnahmen werden die Mutc-

terrollen berichriget, die nsthigen Ergänzungen zu den Karten und Flurbüchern
angefertigt, und die hiernach sich ergebenden Katastererträge für jeden Regie-
rungebezirk, und für die westlichen Provinzen überhaupt, zusammengetragen.

. 36.
Der Gesammt-Katastralertrag aller der Besteuerung unterliegenden Grund-

stücke, die Grundsteuer-Hauptsumme, der allgemeine Steuer-Prozentsatz und der
danach von jedem Regierungsbezirk aufzubringende Grundsteuerbetrag sollen von
dem Finanzministerium festgestellt, und durch die Amtsblätter bekannt gemacht
werden.

 is

Der für jeden Regierungsbezirk festgestellten Grundsteuer-Hauptsumme
werden die Staats= und Provinzialbeischläge und die Hebegebühren zugesetzt,
und hiernach wird das Perhältniß bestimmt, nach welchem für alles steuerpflich-
tige Grundeigenthum die Steuerbeträge des betreffenden Jahres gleichmäßig in
den Steuerheberollen zu berechnen sind.

Eine Nachweisung der von jeder Steuergemeine nach den Heberollen zu
entrichtenden Grungdsteuer-Hauptsumme und Beischläge ist in jedem Regierungs-
Bezirk jährlich durch die Amtsblätter bekannt zu machen.

 *ie

Die Regierungen vollziehen die Heberollen und fertigen solche den Steuer-
Empfängern zu, welche sogleich nach dem Empfange derselben, jeden Steuer-
pflichtigen durch den Steuerdiener oder durch Vermittelung des Verwaltungs=
Beamten schriftlich und kostenfrei von dem Betrage seiner Jahressteuer in Kennt-
niß zu setzen haben.

Der Tag, unter welchem die Heberollen den Steuerempfängern zugefer-
tigt worden sind, wird durch die Amtsblätter bekannt gemacht.

6. 39.
Die Grundsleuer ist in den ersten acht Tagen eines jeden Monats mit

einem Zwölftheile des Jahresbetrages fällig.

. 40.

Zur Entrichtung derselben ist jeder in den Mutterrollen und nach diesen
in den Heberollen eingetragene Eigenthumer, Erbpachter oder Nutznießer ver-

bunden
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bunden. Bei Grundstucken, deren Eigenthum Mehreren gemeinschaftlich zusteht,
bleibt es den verschiedenen Miteigenthumern uberlassen wegen des von einem

den zu entrichtenden Steuerantheils sich auseinander zu setzen; der betreffende
ortschreibungsbeamte ist jedoch verpflichtet, ihnen, wenn sie es verlangen, nach

ihren Angaben und nach den Anhaltspunkten, welche die Katastralabschatzung
darbieter, mit Zuziehung der Ortsbehörde, einen Vertheilungsplan anzufertigen

nach welchem der Steuerempfänger die Steuer so lange von den einzelnen t
teressenten einziehen muß, bis im Verwaltungswege oder durch richterliche Ent-
cheidung etwas Anderes festgesetzt wird.— Wenn die Anferugung eines solchen

Vertheilungsplanes nicht in Amrag gebracht, sondern die Grundsteuer für ein
gemeinschaftliches Grundstück von dem in der Mutterrolle verzeichneten Mit-
Eigentchümer (5N. 14.) im Ganzen gezahle wird, so hat dieser das Recht von
einem jeden der übrigen den auf ihn treffenden Antheil wieder einzuziehen. Bei
einem verpachteten oder vermiecheten Grundstücke ist außer dem Eigenthümer,
Erbvächter oder Nutznieber auch der Pächter oder Miether verpflichtet, die wäh-
rend der Pacht= oder Miethzeir sällige Grundsteuer auf Verlangen des Steuer=
Empfängers zu berichtigen, insoweit dieselbe den Betrag des schuldigen Pacht-
oder Miechzinses nicht übersteigt.

E. 4#.
Inwiesern der, die Grundsteuer nach dem gesammten steuerbaren Rein-

Ertrage entrichtende Eigenthümer, Erbpächter oder Nusnießer eines belasteten
Gramdstücks von dem, einen Theil dieses Reinertrags beziehenden Berechtigten
Emschädigung zu verlangen befugt ist, bestimmen die bestehenden Gesege.

é. 42.
Ein Grundeigenthümer (s. 14.) kann sich, insofern besondere Bestimmun-

gen oder die Rechte eines Drirten nicht entgegen stehen, von der Perbindlich=
keit zur Steuerzahlung dadurch befreien, daß er auf das Eigenthum an dem be-

steuerren Grundstücke in rechtsverbindlicher Lerm für ummer Perzicht leister,
bleibt jedoch für die bis zur Abgabe dieser Erkldrung fällig gewordene Steuer
verhaftet. Die sochter sallig werdende Sceuer fdllt nach 96. 14. und 40. der
Gemeine, in deren Feldmark das Grundstück belegen ist, oder dem Staate
zur Kast.

. 43.

Die Vorrechte der Steuerkasse bei Einforderung der Grundsteuer be-
stimmen die bestehenden Gesetze. Die Einrichtung der Elementarerhebung sammt-
licher direkten Steuern und das dabei anzuwendende Exekutionsverfahren, sowie
die bei Reklamationen gegen die Steuerveranlagung zu beobachtenden und die

bei der Verjahrung der Steuerforderungen in Betracht kommenden Fristen sind
oder werden durch besondere Norschriften geordnet. Bis dahin verbleibt es bei
den bestehenden Vorschriften.

 (*. 44 vii.
Der Deckungsfonds ist ein Eigenthum der Grundsteuerpflichtigen des Deckungs-

Regierungsbezirks, und wird durch die im #. 2. zu b. gedachten Beischläge ge= 7

bilder. Außerdem werden zu demselben auch die Steuerbeträge eingezogen,
(No. 1969.) welche
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welche etwa von irrthumlich in den Heberollen ubergangenen Grundstucken nach-
traglich für einziehbar erklärt worden.

6. 45.
Aus dem Deckungsfonds werden bezahlt:

1) die Jahressteuer von den erwa durch ein Versehen zur Steuer veran-

lagten steuerfreien Grundstücken;
2) die Steuer von den, bei der Steuerveranlagung besteuerungsfähigen,

nach derselben aber untergehenden oder ertragsunfähig oder steuerfrei
werdenden Grundstücken für den Zeitraum von dem Eintreten dieser
Veränderung bis zum Ablaufe des Jahres;

3) die unbeibringlichen Steuerquoten.

(l 46.
Wen nach Bestreitung dieser Zahlungen in dem Deckungsfonds noch

ein Ueberschuß bleibt, so ist derselbe zu benutzen:
1) zur Zahlung der Steuer von den nach dem Miethwerthe besteuerten

Gebduden, welche ein ganzes Jahr hindurch (vom 1. Janvar bis zum
letzten Dezember) unbenutzt geblieben sind;

2) zu Nachl 7 wegen solcher Unglücksfälle und Ereignisse, welche, wiez. B. Beschaddigung der nach dem Miethwerthe besteuerken Gebdude,
durch Brand, Sturmwind 2c., oder Beschädigung der Feldfrüchte durch
Hagelschlag, Ueberschwemmung 2c., ohne die Grundstücke selbst zu
ren oder ertragsunfähig zu machen (5. 45. zu 2.), doch den gänzlichen

8 tpabre Verlust des Ertrags für ein oder mehrere Abte zur
olge haben;

3) zu außerordentlichen Unterstützungen bei den vorgedachten auf den Ertrag
der Grundstücke unmittelbar einwirkenden oder bei andern, in dem Ver-
luste der eingebrachten Feldfrüchte und Wirthschaftsvorraäthe, des Wirth=
schaftsviehes oder des Inventariums bestehenden Unglücksfällen, insofern
solche Unterstützungen nothwendig sind, um die Steuerpflichtigen in zah-
lungsfähigem Zustande zu erhalten;

4) 14 den bei der Ermittelung des Schadens in Nachlaßsällen etwa vor-
ommenden unvermeidlichen Kosten;

5) zur Deckung der bei erfolgloser Anwendung der Zwangsmaßregeln ent-
stehenden baaren Auslagen und zu besondern Pergütigungen an solche
Steuerboten, die sich durch ihre Dienstführung auszeichnen.

8. 47.
Die aus dem Deckungsfonds bewilligten Nachlaß= oder Unterstützungs-

Beträge können weder zu Gunsten der Gläubiger des Steuerpflichligen mit Be-
schlag belege, noch zur Abtragung von Abgaberesten in Anspruch genommen werden.

. 48.
Ueber die Verwendung des Deckungsfonds haben die Regierungen auf

den Grund der von ihrer Hauptkasse abgelegten Rechmungen jährliche Uebersich-
ten
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ten aufzustellen und durch die Amtsblatter bekannt zu machen. Außerdem wird
den Provinzial-Landtagen jedesmal eine vollstandige und detaillirte Nachweisung
der vorgekommenen Ausgaben vorgelegt.

Ueber das bei der Nachsuchung, Bewilligung und Verrechnung der
Steuernachlasse und Unterstutzungen zu beobachtende Verfahren ergeht unter heu-
tigem Tage eine besondere Anweisung.

4. 49.
Insoweit die im Umfange der westlichen Provinzen bestehenden Gesetze,

und die in Folge derselben von den Verwaltungsbehorden erlassenen Vorschrif-
ten den Bestimmungen des gegenwartigen Gesetzes widersprechen, werden sie
außer Kraft gesetzt.

8. 60.
Das Finanzministerium ist ermachtigt, die zur Ausfuhrung dieses Gesetzes

etwa noch erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

Gegeben Berlin, den 21. Januar 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Erh. v. Altenstein. Graf v. Lottum. v. Kamptz Mühler.

v. Rochow v. Nagler. v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben.

Frh. v. Werther. v. Rauch.

* (Ne. 1964—196) MNo. 1965.)
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(No. 1965.) Anweisung über das bei der Verwendung bes Grundsteuer-Deckungsfonds und

insonderheit bei der Nachsuchung, Bewilligung und Verrechnung der Steuer-

Nachlässe und Unterstützungen zu beobachtende Verfahren. Vom 21. Ja-

nuar 1839.

Zu Ausfuhrung der Bestimmungen, welche in ###. 44. bis 48. des unter heu-

tigem Tage für die westlichen Provinzen erlassenen Grundsteuer-Gesetzes über
die Verwendung des Deckungs-Fonds enthalten sind, wird nachstehende nähere
Anweisung ertheilt.

(. 1.
1 Wernrn steuerfreie Grundstücke in den Heberollen aus Versehen mit Steuer

esen, den, belegt sind, so müssen die berheiligten Grundeigenrhümer das Gesuch wegen der
Hroftn und Abschreibung dieser Steuerquoten und der Erstarrung der bereits gezahlten Be-
Mchläsen träge binnen der gesetzlichen Frist bei dem Verwaltungsbeamten einreichen, die
elne Jrr“ irrthümlich besteuerten Grundstücke nach ihrer Flur= und Parzellen=Nummer,
thumse in den ihrer Kulrurart, idrem Flächeninhalte und Katastral= Ertrage, so, wie in derHeberollen, we-

* des 1n= —* bezeichnen und ihren Steuer-Auszug oder eine Abdschrift desselben
eiscd in. beifugen.

bleilnesen — Von dem Verwaltungsbeamten werden die eingehenden Gesuche mit der
Heuutcht, Munerrolle verglichen, und mirtelst gurachtlicher Randbemerkung binnen acht
r wegen Tagen dem Steuer-Komtroleur übersender, welcher dieselben nach vorheriger
des ahrns Untersuchung und Bescheinigung des Sachverhälenisses, mit dem enrsprechenden
Pflichitgkeit Antrage binnen vier Wochen der Regierung überreicht.

!—— Die Verwaltungsbeamten, Steuer-Empfänger und Steuer-Konrroleure
lichtet der müssen, wenn sie Irrthöümer in den Heberollen bemerken, deren Berichtigung,
Heuer herll-, guch ohne den Antrag der Berheiligten, von Amrswegen veranlassen.
müssen.

2* 2.
Wenn nach der Steuerveranlagung besteuerte Landereien untergehen, oder

für die Dauer ertragsunfähig werden, oder nach dem Miethwerthe besteuerte
Gebcdude abbrennen, abgebrochen oder auf andere Weise völlig zerstärt werden,
so müssen die Steuerpflichtigen das Gesuch wegen des gänzlichen oder theilweisen
Erlasses der Steuer, bei Verlust der Ansprüche für das laufende Jahr, innerhalb
der dem Ereignisse nachfolgenden 14 Tage bei dem Derwaltungsbeamten ein-
reichen, die Flur= und Parzellen-Nummer, die Kulturart, den Flächeninhalt und
den Katastral= Ertrag des betroffenen Grundstücks in Uebereinstimmung mit der
Munerrolle angeben, und, insoweit sie Erstattung bereits bezahlter Steuerbe=
träge verlangen, die Bescheinigung darüber beifügen. Der Verwaltungsbeamte
bescheinigt auf dem Gesuche die Richugken der Angaben oder berichtigt dieselben
der Wahrheic gemäß, und sendet ersteres binnen acht Tagen an den Steuer-
Kontroleur, welcher den Thakbestand feststelt und wegen des gänzlichen oder
theilweisen Erlasses oder der theilweisen Erstarrung der Jahressteuer binnen vier
Wochen bei der Regierung die entsprechenden Antrage formirt, wegen der Be-
richtigung der Katasterbücher aber nach der ihm Behufs der Fortschreibung des

Göüterwechsels ertheilren Anweifung verfährt. 6O0
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Wenn Grundstucke, die zur Zeit der Veranlagung sieuerpftichtig waren,pater in die Kla bouter sieverfreirn % o 4un Erlaß 8. bezie-
—1 die x— der Steuer von dem kte des Ueberganges an

von Amtewegen verfugt.
8. 4.

Ueber die Steuerreste, welche ungeachtet der rechtzeitigen Anwendung der
durch die Exekutions-Ordnung vorgeschriebenen Zwangsmaaßregeln unbeibringlich
geblieben, oder wegen notorischer Schungwunsazigker ohne daß es der Anwen-

dung von Zwangsmaaßregeln bedarf, als unbeibringlich zu betrachten sind, hat
der Steuer= Empfänger am 1. Dezember für sede zu seinem Empfangsbezirke
gehörige Steuergemeine dem Verwal#ungsbeamten eine nach dem anliegenden
Schema angefertigte Nachweisung, in welcher die rückständigen Beträge einzeln 4
angegeben sind, mit den Beweisen oder der Bescheinigung der Unbeibringlichkeit —

vorzulegen.
8. 6.

Der Verwaltungsbeamte muß die Nachweisung in formeller und mate-
rieller Beziehung prufen und mit den Buchern des Steuer-Empfangers ver-
gleichen, nothigenfalls auch die Steuerpflichtigen vernehmen und die etwa nicht
vollstandig erfullten Formlichkeiten oder fehlenden Beweisstucke nachbringen lassen,
demnachst die erfolgte Anwendung der gesetzlichen Zwangsmaaßregeln oder die
Zahlungsunfahigkeit der im Ruckstande verbliebenen Steuerpflichtigen ausdrucklich
bescheinigen oder seine desfallsigen Bemerkungen, insbesondere auch dann, wenn
das bereffende Grundstück etwa schon auf einen andern zahlungssdhigen Eigen-
thümer übergegangen seyn sollte, beifügen, und die vollständigen Verhandlungen
mit seinen Amträgen bis zum 10. Dezember dem Landrathe einsenden. Dieser
hat ebenfalls seine Bemerkungen beizufugen und die Nachweisung bis zum

20. Dezember der Regierung einzureiwen
D. II.

VWenn der Eigenthümer eines nach dem Miethwerthe besteuerten Ge= Steuer-Nach-
baudes, welches vom Anfange bis zu Ende des Jahres gänzlich unbenutzt ges00 u

wesen ist, Steuervergütigung anspricht, muß das Gesuch, worin die Flur= und ghdletene Ge-
Parzellen-Nummer und der nach dem Miechwerthe berechnete Katastral Ertrag-zude eder
des betreffenden Gebdudes in Uebereinstimmung mit der Mutterrolle anzugeben durch Unglücks-

i#t, mir dem Steuerauszuge oder einer Abschrist desselben, und der Bescheini-füll eusae
g Über die bezahlte Steuer bis zum 1. Februar des folgenden Jahres dem eder tdellwel-

Dealtn benalten vorgelegt werden. ks rtage
Dieser muß das Gesuch, Falls dasselbe begründet ist, mit der ausdrück= dewilligt wer-

lichen Bescheinigung versehen, daß der Katastral-Ertrag des darin bezeichnetenene-
Gebudes richtig angegeben und letzteres innerhalb des angegebenen Zeitraums kongsfonds die
weder von dem Eigenthümer selbst bewohnt, noch auf irgend eine Weise ganz Kuzel, dasn
oder kheilweise durch ihn oder durch Andere benutzt worden ist. Mit dieser
Bescheinigung übergiebt er das Gesuch vor dem 1. März dem Sceuer-Kon-

woleur, der die Jahressteuer des Gebdudes nach dem angegebenen Katastral-
Ertrage (also ausschließlich der Stceuer von der Grundfläche) berechnet und bei-
chreibt, und das Gesuch mit seinem Gutachten vor dem 1. April dem Land-
Ne. 1965.) Jahrgang 1829. G athe
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Rathe einsendet. Legterer hat ebenfalls sein Gutachten beizufügen und die Ver-
handlungen vor dem 1. Mai der Regierung einzureichen.

é. 7. «

Wegen solcher Ereignisse, welche, ohne ein Grundstück zu vernichten, oder
für die Dauer ertragsunfähig zu machen, und ohne also ein Nachlaßgesuch nach
6. 2. zu begründen, doch dessen Jahresertrag ganz oder theilweise zerstären, kann
nar dann ein Erlaß gewährt werden, wenn der erlittene Verlust mindestens den
dritten Theil des Brutto-Miethwerthes des beschädigten Gebdudes oder des
Brutto-Ertrages ausmacht, der von der beschaddigten Parzelle nach der Bestel-
lungs- oder Benutzungsweise des lausenden Jahres, im mittleren Durchschnitte
erfahrungsmäßig erwartet werden konnte. Beträgt der erlittene erlust 1, #, #3,
oder mehr als : dieses Brutto-Miethwerthes oder Brutto-Ertrages, so wird,
insoweit der Deckungs-Fonds die Mittel dazu gewähre, beziehungsweise 1, 4, ,
oder der ganze Betrag der Jahressteuer des beschädigten Gebaudes oder der

beschädigten Parzelle erlassen.
. B.

Erstreckt sich indeß der durch eine Mißernte oder durch andere Ereignisse
entstandene Ausfall über den ganzen Regierungsbezirk oder einen beträchtlichen
Theil desselben, so kann derselbe, weil die Steuernachlässe von den Mitteln des
Deckungs-Fonds abhängig sind, in der Regel nicht berücksichtigt werden.

69.
Kommen die Ausfalle, durch welche ein Nachlaßgesuch veranlaßt ist, in

gewissen Landestheilen oder Feldmarken oder in einzelnen Theilen der letztern so
haufig vor, daß deshalb der Katastral-Ertrag der beschadigten Grundstuücke nie-
driger festgestellt worden ist, als sonst nach Verhaltniß anderer Grundslucke ge-
schehen wäre, so muß nach den Umständen der Steuernachlaß entweder ganz
versagt, oder verhalenißmaßig auf einen geringern, als den nach 9. 7. zu erlassen-
den Theil der Jahressteuer beschränkt werden.

Dasee muß geschehen, wenn den beschädigten Grundstücken in demndmlichen Jahre durch anderweite Benutzung noch ein Ertrag abgewonnen wer-
den kann, der den entstandenen Verlust völlig oder zum Theil ersetzt.

 10.

In keinem Falle darf der Betrag des einem Grundeigenthümer zu be-

willigenden Steuernachlasses den seiner Jahressteuer übersteigen. Unter LepisesUmstanden ist jedoch im nächsten Jahre eine Erneuerung des Nachlaßgesu
zuldssig, namentlich

a) wenn der Erlaß der einfaä4hrigen Steuer nicht genügt, um den Beschea-
digten im steuerzahlungsfähigen Zustande zu erhalten, und doch aus
Mangel an Fonds eine angemessene Unterstützung nicht gewährt werden
konnte (66. 17. und 25.);

b) wenn eine kultivirte Grundfläche durch unverschuldete Ereignisse zwar
nicht völlig ertragsunsähig geworden ist, aber doch über die Hälste
ihres steuerbaren Reinertrages für die Dauer verloren hat. In diesem
letztern Falle kann das Gesuch wegen gänzlichen oder theilweisen Er-

lasses der auf der beschädigten Grundfläche haftenden Sceuer zc
o
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so lange erneuert werden, bis die Berichtigung des steuerbaren Rein-
Ertrages in den Kataster-Buchern erfolgt ist.

4. 11.
Die Prüfung der Nachlaßgesuche erfolgt durch eine Abschdtzungs-Kom-

misston, welche für jeden, Steuererlaß nachsuchenden Grundeigenthümer nach den
in 16. 7. B. und 9. erkheilten Vorschrifren durch örtliche Dzchuhn festzustellen

hat, ob ein solcher Erlaß überhaupt zulässig ist, und in welchem Umfange derselbe
bewilligt werden kann.

Auf den Grund der örtlichen Untersuchung, von welcher die beschädigten
Grundeigenthümer vorher in Kenmriß zu setzen sind, und nach Einsicht der
Kataster-Karkten und Bücher, ingleichen der Heberolle, wird von der Kommissson
eine Nachweisung nach dem anliegenden Schema angesertigt, und über das ganze —3
Abschazungsgeschäst eine Verhandlung aufgenommen. —

6. 12.

so Bei der Bildung derAbschatzungs -Kommission (5. 11.) ist zu unter-eiden:

r) ob ein Nachlaßgesuch lediglich die von Gebaäuden nach dem Mietkh=
werthe zu entrichtende Steuer, oder

b) ob es zugleich oder ausschlieblich die von Ländereien zu enrrichtende
Steuer betrifft, und ob in diesem Falle die Steuer der Ländereien,

deren gänliicher oder theilweiser Erlaß beantragt wird,
1) die Summe von fünf Thalern nicht übersteigt, oder
2) mehr als fünf Thaler, jedoch nicht über 100 Thaler, oder endlich
3) mehr als 100 Thaler betragt.

In den Fallen zu a. und zu 1. sub b. besteht die Abschätzungs-Kommission
aus dem Steuer-Komroleur und dem Verwaltungsbeamten oder dessen Stell-
vertreter. Bet allen übrigen Abschätzungen sind besondere Abschätzungs-Kom-
missarien zuzuziehen. Damir dies geschehen könne, werden in jeder Bürger-
meisterei von sechs zu sechs Jahren aus der Zahl der der Landwirthschaft kun-
digen Grundeigenhümer zwei solche Kommissarien von den Kreisständen erwählt
und von der Regierung besidtigt. In den Fällen zu 2. sub b. besieht die Kom-
missson aus dem Sceuer-Kontroleur, dem Verwaltungsbeamten oder dessen
Stellvertreter und zwei Sachverständigen, welche der Erstere unter den bei dem

Derluste nicht betheiligten Abschatzungs-Kommissarien auszuwählen hat, in den
Fällen zu 3. sub b. aus demLandrathe oder dessen Stellvertreter, dem Steuer-
Konnoleur und zwei Sachverständigen, welche der Landrath aus der Zahl der

nicht betheiligten Abschdtzungs-Kommissarien zuzleht.
Den Regierungen bleibt uberlassen, die Steuer-Kontroleure in einzelnen

Fällen von der Tbeilnahme an den Abschagungs-Kommissionen zu entbinden,
und durch andere Beamten oder besonders zu beauftragende Kommissarien ver-
treten zu lassen.

4. 13.
Wer einen Steuernachlaß wegen der im 8. 7. gedachten Unglucksfalle in

Anspruch nimmt, muß sein Gesuch bei Verlust seiner Anspruche binnen acht Tagen

nach dem eingetretenen Ereignisse bei demVerwaltungabeamten anbringen, darinNo. 1963.) te
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die Art des erlittenen Schadens genau angeben, und die beschadigten Grund-
stücke mit der Mutterrolle übereinstimmend bezeichnen.

Der Verwaltungsbeamte bescheinigt den Thatbestand und übersendet das
Gesuch binnen acht Tagen dem Steuer-Kontroleur.

Hat der Ungläöcksfall eine ganze Gemeine oder einen bedeutenden Theil
derselben betroffen, so ist der Verwaltungsbeamte verpflichtet, das Nachlaßgesuch

von Amtswegen im Namen der beschodigten Einwohner einzureichen.

Sobald der Steuer-Kontroleur ein Nachlaßgesuch empfängt, hat derselbe
in den im #. 12. zu a und zu 1. und 2. sub b. bezeichneten Gällen möglichst bald

und jeden Falls binnen acht Tagen sich an Ort und Stelle zu begeben, und ent-
weder mit Zuziehung des Verwaltungsbeamten und der von ihm zu wählenden
Abschätzungs=Kommissarien,oderbezlehungsweiselediglichmitZuziehungdes
Verwaltungsbeamten, in beiden Fällen aber unter Benachrichtigung der Beschä-
digten die Abschätzung des Schadens sogleich vorzunehmen, oder den Zeirpunkt
zu bestimmen, bis zu welchem dieselbe auszusetzen ist, um über den Umfang der
Beschädigung oder des durch anderweite Benutzung der Grundstücke etwa zu.
erlangenden Ersatzes mit größerer Sicherheit urtheilen zu können.

Binnen drei Tagen nach erfolgter Abschazzung muß die darüber austu-
nehmende Verhandlung nebst der vollzogenen Nachweisung dem Landrath über-
sendet werden, der dieselbe binnen acht Tagen mittelst gutachtlicher Randbemer-

kung der Regierung überreicht. 15

In dem im 6. 12. zu 3. sub b. bezeichneten Falle hat der Steuer-Kon-

troleur die eingehenden Nachlaßgesuche sofort dem Landrath zu #benpeneejn und
ugleich einen oder einige Tage für das Wbschlbungsgeschsst in Vorschlag “"ê
ringen. Der Landrath bestimmt den Tag der Abschätzung und nimmt diesel

gemeinschaftlich mit dem Steuer= Kontroleur und den von ihm zuzuziehenden

WN35 vor, nachdem er den Verwaltungsbeamten und durchdiesen die Beschädigten vorher davon in Kenntniß gesetzt hat. Die Abschätzungs-
Verhandlung nebst der von der Kommission vollzogenen Nachweisung wird von

dem — mittelst gutachtlichen Berichts binnen acht Tagen der Regierungerreicht.

. 16.

Der Verwaltungsbeamte, welcher die ihm nach 9. 13. obliegende recht-
zeitige Eingabe der Nachlaßgesuche versäumt, ist für die hieraus den Betheiligten
etwa erwachsenden Nachtheile verantwortlich.

Dasselbe gilt von den Landräthen und Steuer-Kontroleuren, welche die
vorgeschriebenen Ermittelungen und rechtzeitige Einsendung ihrer Anträge derge-

kr versaumen oder verzögern, daß dadurch die Erreichung des Zwecks unmög-ich wird.

. 17.
Wenn ein Grundeigenthümer durch Ereignisse, die ein Steuernachlaß-

gesuch begründen, oder durch andere Unglücksfälle, z. B. den Perlust der einge-
brachten Feldfrüchte und Wirthschaftsvorräthe, oder des Wirthschaftsviehes und
sonstigen Inventariums, bei Gelegenheit eines Brandes, einer —

leh)
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Viehseuche u. s. w. in eine solche Lage gerathen ist, daß er ohne fremde Bei- nur dabu
hulfe sich nicht in zahlungsfahigem Zustande zu erhalten vermag, kann vomn E#
ihm sowohl in den Fällen, wo ein gänglicher oder theilweiser Erlaß der Steuer langsfäolgt

rt wird, als in den Fällen, wo ein solcher Erlaß nicht zulässig ist, ein Ge= Stand= eze-
ch wegen einer außerordentlichen Unterstützung aus dem Deckungs-Fonds dem

Verwaltungsbeamten zur Bestärigung vorgelegt oder von dem Letztern von Amts-
wegen für ihn ausgesertigt werden.

nen.

#h 18.

Von dem Verwaltungsbeamten gelangen die Unterstützungsgesuche an den
Landrath, der die unstatthaften sogleich zurückweist, die übrigen aber binnen acht
Tagen dem Steuer-Kontroleur zur weitern Bearbeicung übersendet.

Der Steuer-Kontroleur hat, sobald ihm ein Unterstützungsgesuch zugeht,

mit Zuziehung des Verwaltungsbeamten die nsthigen Nachricheen enzuwieben
und demnächst nach dem anliegenden Schema eine von dem Verwaltungsbeam
ten mit zu unterschreibende Nachweisung aufzustellen, welche den Betrag des er- 2

littenen Schadens, die VDermögens-, Erwerbs= und sonst noch in Berracht kom-
menden persönlichen oder Familien-erhältnisse der Beschädigten, imgleichen die
beantragten oder bereits dewilligten Steuernachlässe und die aus Versicherungs-
Anstalten oder andern Fonds zu gewärtigenden oder empfangenen Entschddigun=
gen endlich die zur Erreichung des Zwecks dringend erforderlichen Unterstügungs-
Amräge vollständig ergeben muß.

. 10.

Diese Nachweisung muß der ——— wenn ihm zugleich ein

Steuernachlaß-Gesuch der Beschädigten vorliegt, gleichzeitig mit der im H. 11.
vorgeschriebenen Nachweisung, sonst aber binnen drei Wochen, nachdem er das

Um r-Gesuch empfangen, dem Landrathe übersenden, der dieselbe sorg-
Hare zu prüfen und unter Beiflgung seines Gutachtens binnen 14 Tagen der

ierung einzureichen hat.
. W.

Wer keine Grundsteuer zahlt, oder wer erlittene Unglucksfalle, ohne da-
durch zahlungsunfahig zu werden, aus eigenen Mitteln übertragen kann, oder wer
fur den gehabten Verlust aus anderen Fonds oder aus Versicherungs-Anstalten
hinreichende Entschadigung erhalt, oder endlich wer denselben durch Fahrlassig-
keit sich selbst zugezogen hat, kann niemals eine Unterstützung aus dem Deckungs-

Fonds erhalten. #n
· « IV.

Die Regierung hat alle eingehende Nachlaß- und Unterstützungs-Gesuche Algemeine
zu prufen und die mangelhaft oder unvollständig bearbeiteten sofort berichtigen Nerss
oder vervollsindigen zu lassen. Gesuche, die sich bei der ersten Einreichung oder weisung, Aus-

nach der Vervollständigung als unstarthaft ergeben, sind sogleich zurückzuweisen. guasn
2 ““n

Wird ein Nochiaheesach dagegen als zulässig anerkannt, so ist in den in ungen.
4 1. bis 5. gedachten Gällen der zu bewilligende Steuererlaß oder Ersatz so-

leich auf den Deckungs-Fonds anzuweisen und, wo es nöthig ist, gleichzeitig die

Herichugung der Heberollen und Kataster-Bücher zu verfügen. 2
No. 1968.) . .



K. 23.
Die Mitglieder der Abschätzungs-Kommissionen können zwar weder Dic-

ten noch Fuhrkosten in Anspruch nehmen, wenn aber in Nachlaßfällen andere
unvermeidliche Kosten entstehen, so werden solche sogleich nach Festsetzung der
Liquidationen und vorzugsweise vor den in 556. 24. bis 26. bezeichneten Zahlun-
gen auf den Deckungs-Fonds angewiesen. Ein gleiches PVerfahren findet statt,
wenn bei der Steuerbeitreibung durch die Anwendung der Zwangsmaaßregeln

baare Auslagen entstehen, die sich als uneinziehbar ergeben.

Bei den in 88. 6. bis 16. begrundeten Nachlaßgesuchen kann die Anwei-
sung nur dann sogleich erfolgen, wenn sich mit Sicherheit ubersehen laßt, daß
der Deckungs-Fonds hinreichende Mittel besitzt, um nicht nur die nothwendigen

Zahlungen (. 22. und 23.) die bis zum Jahresschlusse moglicherweise noch
vorkommen dürften, bestreiten, sondern auch gleich dringende Nachlaßgesuche der-
selben Art berücksichtigen zu können. Insofern dies nicht mit Bestimmtheit be-
urtheilt werden kann, wird die Verfügung einstweilen ausgesetzt und erst am
Jahresschlusse entschieden, welche von den vorliegenden Nachlaßgesuchen über-
haupt und in wie weit dieselben nach dem im Deckungs-GConds noch vorhande-
nen Bestande und nöthigenfalls mit Zuhülfnahme des nach #. 3. des Grund-
Steuer-Gesetzes vom Deckungs,Fonds für die Erhaltung des Katasters abgezweig-
ten Fonds berücksichtigt werden können.

25.

In Betreff der Unterstützungsgesuche nach I5. 17. bis 20. wird die Ver-
fügung ebenfalls in der Regel ausgesetzt und erst am Jahresschlusse nach An-
weisung aller, als begründet anerkannten Steuernachlässe eine Nachweisung jener
Gesuche für den ganzen Regierungsbezirk zusammengestellt. — Die Regierung
vergleicht diese Nachweisung mit dem verfügbaren Bestande des Deckungs-Fonds
und prüft danach, ob und welche Umerstützungen gewährt werden können. —

Dabei gilt als Regel, daß die Unterstützungen (Ih. 17. bis 20.) im Ganzen
einerseits der Jahreseinnahme, einschliehlich des Bestandes aus dem vorher-
gehenden Jahre, nicht übersteigen und andrerseits auch nur insoweit bewillige
werden dürfen, daß am Jahresschlusse nach Anweisung derselben, sowie aller
sonstigen Zahlungen (98. 22. bis 241.) mindestens à Prozent der Grundsteuer-
Hauptsumme im Deckungs-Fonds als Bestand verbleiben.

Vor dem Jahresschlusse können Unterstützungen nur dann angewiesen
werden, wenn die Dringlichkeit des Falles schleunige Hülfe erfordert, und wenn
sich mit Sicherheit ubersehen läßt, daß die durch die vorstehende Regel festgesetz-

ten Grenzen dadurch nicht überschritten werden.

Haben die als nothwendig anerkannten Nachlässe und Unterstützungen
angewiesen werden können, und verbleibt alsdann noch ein stärkerer Bestand,
als nach §. 25. erforderlich ist, so können für Steuerboten, die sich in ihrem
Dienste auszeichnen, zum Anerkenntmiß ihrer guten Dienstführung, und zur Ent-
schädigung für den Verlust ihrer Gebühren bei den nach 6. 4. als unbeibring-
lich zu erlassenden Steuerquoten kleine Belohnungen auf den Deckungs-Fonds

angewiesen werden. 2



( 27.
Der Deckungs-Fonds wird jährlich abgeschlossen und der Bestand im

solgenden Jahre in den Büchern und Rechnungen der Regierungs-Dauptkasse

in Einnahme gestellt und als Nest-Ausgabe-Soll vorgetragen.
&amp;é. 28. V.

Die Vergütigungs= und Nachlaßanweisungen der Reglerung (§5. 22. und derselersen
24.) gehen dem Landrath zu, und werden von diesem durch den Verwaltungs= gen auf den

Beamten dem Steuerempfänger zugestellt, der mit den Betheiligten am näch en eue
Hebetage abrechnet und dieselben quittiren läbt. — Sind einzelne Betheiligte nungverselben.
an diesem Hebetage nicht erschienen, so werden sse von dem Steuerempfänger
durh eine schristliche Benachrichtigung, die den Namen und Wohnort derselben
und den Betrag des einem Jeden bewilligten Erlasses deutlich ergeben muß, zu
einem von jenem binnen drei Wochen anzusetzenden Termine Behufs der Quit-
lmgsleistung speziell vorgeladen.

Der Steuerbote, der diese Benachrichtigung überbringt, muß die Bethei-
ligten, zum Zeichen der richtigen Bestellung, zur Beischreibung ihres Namens
auffordern, oder Falls dieselben des Lesens oder Schreibens unkundig sind, durch
ein anderes Mitglied der Gemeine bescheinigen lassen, daß er ihnen den Inhalt

der Vorladung durch Vorlesung gehdrig bekannt gemacht habe.
Sind in dem angesetzten Termine die Vorgeladenen nicht sämmtlich er-

schienen, so legt der Steuerempfänger alle noch nicht quittirte Anweisungen dem

- yptroleur vor und weiset demselben die gehorig erfolgte Vorladungnach (8. 2W.).

Der Steuer-Kontroleur laßt die Betrage in Einnahme stellen, und be-
scheinigt diese Vereinnahmung auf der Nachlaßanweisung, die außerdem noch
vom Verwaltungsbeamten visirt werden muß.

Hatte aber eine baare Ruckvergutigung siattfinden mussen, so stellt der
Steuer-Kontroleur die Betrage nach Einsicht der Heberolle und der Rechnungs-
bucher des Steuerempfangers fest, und reicht die daruber angefertigte, von dem
Letziern bescheinigte Nachweisung der Regierung zur weitern Verfugung ein.

Gegeben Berlin, den 21. Januar 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frb. v. Altenstein. Graf v. Lottum. v. Kampsz. Mähler. v. Rochow.
v. Nagler. v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben.

Frh. v. Werther. v. Nauch.

(#r. 1088.) Nach-
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(No: 1966.) Gesetz wegen der anderweiten Vertheilung und Aufbringung des in der Rhein-

provinz zu entrichtenden Beitrages zu den Kosten der Justiz-Verwaltung.

VBom 21. Januar 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preuten 2c. 2c.

Nach dem Antrage Unserer zum fünften Rheinischen Provinzigl-Land-
tage versammelt gewesenen Stände und nach vernommenem Gutachten Unseres
Staateministeriums verordnen Wir, wie solgt:

4 1.

Der nach Unserer Order vom 7. April 1828. in der Rheinprovinz mit
72,557 Rthlr. jährlich zu den Kosten der Justiz-Verwaltung zu leistende Bei-
trag wird nach dem DHinzutreten des Kreises St. Wendel auf 73,892 Rehlr.
festgesegt und vom 1. Januar 1840. ab auf sämmeliche Thelle der Rheinprovinz
repartirt, in denen das Französtsche Civil-Gesetzbuch zur Anwendung kommt.

4 2
Zur Aufbringung des vorgedachten Beitrags wird in den bezeichneten

Landestheilen überall ein Beischlag von 34 Prozent zu der von dem Bettiebe
stehender Gewerbe zu entrichtenden Gewerbesteuer erhoben.

4. 3.

Der nach Abrechnung der durch diesen Beischlag aufkommenden Summe
noch zu deckende Theil des Beitrags der 73,892 Rehlr. wird zu einer Hälfte
als ein von den Grundsteuerpflichtigen in den im F3. 1. bezeichneten Landes-
theilen gleichmaßig aufzubringender Grundsteuer-Beischlag mie der Grundsteuer-
Hauptsumme zugleich in den Grundsteuer-Heberollen ausgeschlagen, zur andern
Hälfte aber einerseits auf die klassensteuerpflichtigen und andererseits auf die
mahl und schlachtsteuerpflichtigen Gemeinen in diesen Landestheilen nach den Ver-
hälmißzahlen vertheilt, welche die bei den Staatskassen zum Soll stehenden Be-
träge an Klassensteuer und an Mahl= und Schlachtsteuer ergeben.

#. 4.

Der nach §. 3. von den klassensteuerpflichtigen Gemeinen im Ganzen auf-
zubringende Betrag wird jährlich dem KlassensteuerZKoncingentedieserGemei-
nen zugesetzt und mit demselben zugleich repartirt.

4. 5.

Der nach (. 3. von den mahl- und Shhlachsteurrosichtioen Gemeinen im Gan-
zen aufzubringende Betrag wird zunächst nach Verhälcniß der Mahl= und #

euer
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Steuer auf die einzelnen Gemeinen repartirt und sodann in den Gemeine-Bud-
ets derselben als eine an die betreffende Regierungs-Hauptkasse abzufuhrende
bgabe ausgebracht.

Wir beauftragen Unsern Finanzminister, die zur Ausführung der vor-
stehenden Bestimmungen erforderlichen weiteren Anordnungen zu treffen.

Urkundlich unter Unserer Allerhöchsteigenhändigen Unterschrift und beige-
drucktem Königlichen Instlegel.

Gegeben Berlin, den 21. Januar 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. Graf v. Lottum. v. Kampt. Mühler. v. Rochow.
v. Nagler. v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben.

Frh. v. Werther. v. Rauch.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 4. *.

(No. 1967.) Allerhöchste Kabinftsorder vom 28. Januar 1839., betreffend die Aufhebung des

in der Zoll-Erhebungsrolle vom 21. Oktober 1836. ausnahmsweise nach-

gelassenen zollfreien Eingangs roher beinwand an der Gränze der Provinz

Westphalen zu Bleichereien und Märkten.

A-- Ihren Bericht vom 22. d. M. bestimme Ich hierdurch, daß der durch

die Zoll-Erhebungsrolle vom 21. Oktober 1836. in der 2ten Abtheilung unter
Nr. 22. ausnahmsweise nachgelassene zollfreie Eingang der rohen ungebleichten
Leinwand an der Gränze der Provinz Westphalen nach Bleichereien und Märk-
ten nicht mehr stattfinden, sondern auch an dieser Gränze von solcher Leinwand
sortan die karismäßige Eingangs-Abgabe von Zwei Thalern für den Centner
(Nr. 22. Uitt, e.) zur Erhebung kommen soll. Sie haben diese Order
die Gesetzsammlung bekannt zu machen und sofort zur Ausführung zu bringen.

Berlin, den 28. Januar 1839.

Friedrich Wilbelm.

An den Staats= und Finanzminister Grasen v. Alvensleben.

(No. 1968.) Minißerial-Erklärung wegen der zwischen der Königlich Preußischen und der

Fürstlich Schwarzburg-Rudolstadtschen Regierung gerroffenen Uebereinkunft

zum Anschluß an die mit der Königlich Sächsischen Regierung bestehende

Konvention, bezüglich auf die wechselseitige Uebernahme der Ausgewiese-

ven. Vom 4. Februar 1839.

Nu zwischen der Königlich Preußischen und der Königlich Schsischen

Scaats-RegierungwegenderwechselseitigenUebernahmeder Ausgewiesenen eine

Konvention unter dem ln 1820. abgeschlossen und zu Beseitigung meh-

rerer Zweisel und Mißverständnisse, zu welchen deren Inhalt und Fassung im
(No. 1967— 1060) Jahrgang 1879. J Ver-

(Ausaeaeben zu Berlin den 14. Februar 1839.)
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Verlaufe der Zeit Anlaß gegeben hat, zwischen den gedachten Koniglichen Staats-
Regierungen eine, die erwahnte Konvention erlauternde und erganzende Ueber-
einkunft durch Ministerial-Erklarung d. d. Berlin den 12. und Dresden den
20. November 1828 verabredet worden, die Staats-Regierung des Fürsten-
thums Schwarzburg-Rudolstade aber, auf ergangene Einladung, der zwischen der

Königlich Preußischen und der Königlich Sächsischen Regierung abgeschlossenen
Konvention d. d. SÄu 1820. wegen der wechselseitigen Uebernahme der

Ausgewiesenen, sowie den ergänzenden Bestimmungen, welche in der, einen in-

tegrirenden Theil jener Konvemtion bildenden Ministerial-Erkldrung d. d. * No-

vember 1838. enthalten sind, beigetreten ist, so erklart das Koniglich Preußische
Ministerium der auswartigen Angelegenheiten Namens der Koniglichen Regie-
rung, daß in allen in Beziehung zur Fürstlich Schwarzburg-Rudolstadtschen Re-
gierung vorkommenden Fällen, welche die Uebernahme von Ausgewiesenen be-
treffen, die Bestimmungen der diesfälligen zwischen den Königreichen Preußen
und Sachsen bestehenden Konvention vom #4#— Janual- 1820. und der darauf be-

5. Februar

züglichen Ministerial-Erkldrung vom —. November 1838. zur Anwendung ge-

bracht werden sollen.
Gegenwäruge Erklärung soll, nachdem sie gegen eine entsprechende Er-

kldrung des Fürstlich Schwarzburg= Rudoolstadrschen Geheime-Raths-Kollegiums
ausgewechselt worden, sogleich Kraft und Wirksamkeit erhalten und deshalb aöf-
sentlich bekannt gemacht werden.

Berlin, den 4. Jebruar 1839.

(. S)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

(No. 1969.) Ministerial-Erklärung, betreffend Erläuterungen über die zwischen der Königlich

Preußischen und der Fürstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung

bestehende Uebereinkunft wegen Uebernahme von Bagabunden und Aus-

gewiesenen. Vom r 1839.

N zwischen der Königlich Preußischen und der Fürstlich Schwarzburg=

Sondershausenschen Regierung unter dem 1822. eine Uebereinkunft

dahin getroffen worden:
in allen vorkommenden Fällen, welche die Uebernahme von Vagabun-
den und Ausgewiesenen betreffen, sich gegenseitig nach der Bestimmm'g
der unter dem 5. Februar 1820. zwischen den Königreichen Preußen

und Sachsen abgeschlossenen Konvemion richten zu wollen, sei
eit-
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seitdem sich aber Zweisel und Mißverständnisse über die Auslegung der Bestim-
mungen 7. 2. a. und c. der erwähnten Konvention, namentlich
#a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und inwieweit die

in der Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetxetenen Ver-
 nderungen auf die Staatsangehbrigkeit der unselbstständigen, d. h. aus

5 is Gewalt noch nicht entlassenen Kinder derselben von Ein-uß seyen? «

owie

5) uber die Beschaffenheit des g. 2. c. der Konvention erwähnten zehnfäh-
rigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung

ergeben haben, so sind zu deren Beseitigung die gedachten Regierungen, ohne
hierdurch an dem in der Konvention ausgesprochenen Prinzipe etwas ändern zu
wollen, daß die Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eig-

nen innern Gesetehung des betreffenden Staates zu beurtheilen sey, dahin über-
eingekommen, hinkünftig und bis auf Weireres, nachstehende Grundsätze gegen-
seirig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar

ju a.

1) daß unselbsiständige, d. h. aus der dlterlichen Gewalt noch nicht entlassene
Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und für sich und
ohne daß es einer eignen Thaeigkeit oder eines besonders begründeten
Rechts der Kinder bedürste, derjenigen Staatsangehörigkeit theilhafeig
werden, welche die Aeltern während der Unselbstiständigkeit ihrer Kinder

en,
ingleichen

2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unselbst-
ständiger ehelicher Kinder diejenigen Veränderungen nicht dußern kön-
nen, welche sich nach dem Tode des Paters derselben in der Staatsan-

ehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen, indem vielmehr über die Staats-
gehfrigkeit ehelicher unselbsiständiger Kinder lediglich die Kondition ih-

res Vaters entscheidet, und Veranderungen in deren Staatsangehbrigkeit
nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behorde eintreten konnen.

Nachstdem soll
zu b.

Die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme
eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem
Grunde lastig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen des d. 2. c. der
Konvention eintreten: ·

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchem er ausgewiesen
werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine eigne Wirthschaft
geführt har, wobei zur ndheren Bestimmung des Begriffs von Wirth-
schaft anzunehmen ist, daß solche auch dann schon eimrete, wenn selbst
nur einer der Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen

Gesindedienste, Beköstigung verschafft hat;
oder

wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn ubernehmen soll,
verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechun

(No. 1960.) auf-

#r

2



aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils, Ver-
heirakhung und sonstige Rechtsverhaltnisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichrung des Staats, dem

die Uebernahme angesonnen wird, der in der Kowenton und vorstehend
ausgestellten Kennzeichen der PVerpflichtung ungeachtet, bei der ber
stattsindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfällige

sseun derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitgen ge-wesen; so wollen beide kontrahirende Theile den Streitfall zur kompro-
missarischen Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates
stellen, welcher ssch mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhüälenissen befindet

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundes-Regierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll-

An diese dritte Regierung hat jsede der betheiligten Regierungen je-
desmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regie-

nd eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist einzu-
enden.

Bie die schiedeorichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Einwendung zulassig ist, hat derfenige

Staat, in dessen Gebiet das aussuwengende Individuum beim Entstehen
dertehister sich besunden, die erpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete
zu behalten.

Berlin, den 18. Jannar 1839.

(—

Koöniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

V. Erklarung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Erklä-

rung des Hüüuh Schwarzburg-Sondershausenschen Geheime-Raths-Kollegiums
zn 3 ; anuar d. J. ausgewechselt worden ist, hierdurch zur offentlichen Kennt-
niß gebracht.

Berlin, den 6. Februar 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.
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Gesetz-Sammlung
fürdie

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 5. ——

(No. 1970.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 5. Januar 1839., wegen Verleihung der revi-

dirten Städteordnung vom 17. März 1831. an die Stade Schildberg im

Großherzogehume Posen.

Ac Ihren Bericht vom 19. November v. J. will Ich der Stadt Schild-

berg im Großherzogchume Posen, dem Wunsche derselben gemaß, die revidirte
Städteordnung vom 17. März 1831. verleihen, und ermächtige Sie, den Ober-

Prästdenten der Provinz mit deren Einführung zu beaustragen.

Berkin, den 5. Ja#mar 1839.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister v. Rochow.

(No. 1970—1971.) Jabrgang 1820. K (No. 1971)

(Ausgegeben zu Berlin den 2. März 1839.)
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(No. 1971.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 12. Jannar 1889., betreffend die Abänderung

des im H. 227. der landschaftlichen Kreditordnung für das Großherzog=

thum Posen vom 15. Mai 1821. wegen Ausreichung der neuen Zinskou-

pons vorgeschriebenen Verfahrens.

D., wie Ich aus dem Berichte der Minister der betreffenden Ressorts ersehe,

das in dem 9. 227. der landschaftlichen Kreditordnung für das Großherzogthum

Posen vom 15. Mai 1821. wegen Autreichung der neuen Zinskoupons vorge-

schriebene Verfahren zu Schwierigkeiten Veranlassung gegeben hat, und des-
wegen schon seit dem Jahre 1827. besondere Zinstalons ausgesertigt und die

neuen Zinskoupons nur gegen Einlieferung dieser Talons ausgereicht worden, diese

veränderte Einrichtung aber sich als zweckmäßig bewährt hat, so genehmige Ich
dieselbe hierdurch nachträglich, indem Ich bestimme, daß den Inhabern der Zins-
Talons diesenigen Befugnisse zustehen sollen, welche in dem 9. 227. den Inha-

bern des zehnten oder sogenannten Stichkoupons beigelegt werden. Zugleich setze

Ich zur Ergänzung des erwähnten 9. 227. fest, daß, wenn der Inhaber des

Pfandbriefes vor Ausreichung der neuen Koupons der Berabfolgung derselben

an den Präsentanten des Talons bei der Landschaft widerspricht, der Prdsentant

des Talons aber sie sordert und in die Ausantwortung an den Inhaber des

Pfandbriefes nicht einwilligt, die Landschaft die Interessenten zur Entscheidung
des gegenseitigen Anspruchs an das Gericht, zu dessen Real-Jurisdiktion das

bepfandbrieste Gut gehört, zu verweisen, und die neue Series der Koupons auf

den Antrag eines der Interessenten, oder auf Requisstion des Gerichts an das

Deposstorium desselben auszuliefern hat. Wenn aber der Talon weder in dem

Termine zur Ausreichung der neuen Zinskoupons, noch in dem nachstfolgenden

Zinsenerhebungs-Termine bei der Landschaft präsentirt wird, so sind die Koupons
der neuen Series, wie dies bisher schon in Gemäßheit des Beschlusses der Ge-

neral-Versammlung der Landschaft vom 29. Oktober 1836. geschehen, beim Ein-

tritt des zweiten Zinstermins dieser Series dem Inhaber des Pfandbriefes aus-

zuantworten. Das Staatsministerium hat diesen Erlaß zur Publikation durch
die Gesetzsammlung zu befördern.

Berlin, den 12. Januar 1839.

" Friedrich Wilhelm.
n

das Staatsministerium.

(No. 1972.)
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(No. 1972.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 26. Januar 1839., wegen Anwendung des Zu-

satzes zum zweiten alinen des Artikels 35. der Rheinschiffahrts-Konven-

tion vom 31. März 1831. durch die betreffenden Gerichte.

A# Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 8. Dezember v. J. bestimme Ich

hierdurch, daß der am 28. Oktober 1837. von Mir genehmigte, von sämmtlichen

Rhein-Uferstaaten nunmehr gut geheißene Zusatz zum zweiten alinea des Arti-
kels 35. der Nheinschiffahrts-Konvenion vom 31. März 1831. von den betref-

senden Gerichten in geeigneten Fällen in Anwendung gebracht werde, und weise
Sie an, diese Order durch die Gesetzsammlung bekanm zu machen.

Berlin, den 26. Januar 1839.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister v. Kampz, Grafen v. Alvensleben und

Freiherrn v. Werther.

Mo. — K 2 (No. 1973.)



(No. 1973.) Genehmigungs-Urkunde der in dem Protokoll der Rhein-Schiffahrts-Central-Kom-

mission vom I. August 1837. entholtenen fünf neuenSupplementarArukel
1. Oktober 1837.

zur Rheinschiffahresakte vom 31. März 1831. D. d. den Febru#

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preutzen 2c. 2c.

Thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Nachdem bei der in Folge des Artikels 89. der Rheinschiffahres-Akte vom

31. März 1831. sich allsährlich zu Mainz versammelnden Central-Kommission
seit erabredung der durch Uns unterm 14. Juni 1835. genehmigten, und in

der Gesetzsammlung für 1836. Seite 121. f.f. publizirten vier Supplementar-

Artikel zu der gedachten Akte wiederum mehrere diese Akte abandernde, ergän-

zende oder modifzirende Beschlüsse unter Mitwirkung Unseres Bevollmächtigten

gefaßt, und solche sodann in der Ugten diesfährigen Juli. Sitzung in die nachfol-
gende fünf, an jene frühere Zusätze sich anreihende neue Supplementar-Artikel

msammengestellt worden sind:

Vie Supplementar-Artikel.

Der Senfsaamen ist den Ausnahmen A. des Tarifs C. beigefügt.

VIIer Supplementar-Artifel.

Chaisen und Reisewagen, Moos, Rohr, Schilf sind der im Schluß-
satz des I###en Supplementar-Arrikels bezielten Klasse der Gegenstände
beigefügt, welche von dem Oberlast-Verbore ausgenommen sind.

VIIIer Supplementar-Artikel.

Die in der Kategorie D. der Ausnahmen des Tarifs C. begriffe-

nen Arrikel sind von den Schiffahrtsgebühren befreit, welche zu Folge

des Illten Supplementar-Arnkels von denselben erhoben wurden.

VIIIie Supplementar-Artikel.

Die Worte „desselben Gebiets“ sind im Artikel 83. der

Nheinschiffahrts-rdnung gestrichen.

IXI Supplementar-Artikel.

Zusatz zu dem zweiten alinen des Artikels 35. der Rheinschiffahrts-

Ordmung:
Es



Es bleibt sedoch den respektiven Regierungen der Uferstaaten freigestellt,
vorstehendes Strafmaaß durch eine Geldbuße von 3 bis 30 Franks zu

ersetzen, bei deren Anwendung alsdann von den Rheinzoll-Gerichten in

jedem einzelnen Falle die vorliegenden Belastungs= oder Milderungsgründe
zu berücksichtigen sind.

so wollen Wir, auf den Uns darüber gehaltenen Vortrag, die eben angeführten

fünf neuen Supplementar-Artikel hierdurch genehmigen, auch Unsere Behörden
und Unterthanen, soweit es diese angeht, anweisen, sich genau danach zu richten.

Zu mehrerer Bekrdftigung haben Wir diese Unsere Genehmigungs-Ur-
kunde, von welcher nur ein Exemplar, Behufs der Niederlegung in das gemein-

schafrliche Archiv der Central-Kommission zu Mainz, ausgefertige worden ist,

eigenhändig unterschrieben und mit Unserm größeren Staatssiegel versehen lassen.

So geschehen zu Berlin, den 4. Oktober 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Gras v. Alvensleben. Frh. v. Werther.

Wo Genehmigungs-Urkunde ist am 5. Juli 1838. in das zu Mainz

besindliche Archiv der Central-Kommission für die Nheinschiffahrt niedergelegt
worden.

Berlin, den 22. Februar 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Ne. 1871—197#,) (Ne. 1974.)
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(No. 1974.) Ministerial= Erklärung zur Erläduterung und Ergänzung der zwischen der Kö-
niglich Preußischen und der Fürstlichen Regierung älterer Linie Reuß von

Plauen bestehenden Uebereinkunft wegen der wechselseitigen Uebernahme

der Ausgewiesenen. Vom 16. Februar 1839.

Zur Beseitigung dersenigen Zweisel und Mißverständnisse, welche sich seither

über die Auslegung der Bestimmungen 2 a. und c. der unterm

1820. zwischen der Koniglich Preußischen und der Koniglich Sachsischen Regie-

rung abgeschlossenen, durch die Erklarungen vom n 1821. auch zwischen der

Koniglich Preußischen und der Furstlichen Regierung alterer Linie Reuß von

Plauen gegenseitig als verbindlich anerkannten Konvemion, wegen wechselseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie

weit die in der Staatsangehbörigkeit selbsiständiger Individuen

eingetretenen Veränderungen auf die Staatsangehörigkeit der un-

selbstständigen, d. h. aus der alterlichen Gewalt noch nicht entlas-

senen Kinder derselben, von Einfluß seyn?

sowie

b) über die Beschaffenheit des, 5. 2. c. der Konvention erwähnten

zehnfdhrigen Aufenthalts und den Begriff der Wirchschaftsführung

ergeben haben, sund die gedachten Regiecungen, ohne hierdurch an dem, in der
Konvention ausgesprochenen Prinzipe etwas ändern zu wollen, daß die Unter-

thanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung

des betreffenden Staates zu beurtheilen sen, dahin übereingekommen, hinkünftig
und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegenseitig zur Anwendung ge-
langen zu lassen, und zwar

zu a.

1) daß unselbstständige, d. h. aus der dlterlichen Gewalt noch nicht

entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an
und für sich und ohne daß es einer eignen Thctigkeit oder eines

besonders begründeten Rechts der Kinder bedürfte, derjenigen
Staatsangehorigkeit theilhaftig werden, welche die Aeltern während
der Unselbstständigken ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehéörigkeit

un-
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unselbststandiger ehelicher Kinder, diejenigen Veranderungen
nicht außern konnen, welche sich nach dem Tode des Vaters der-

selben in der Staatsangehorigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr uber die Staatsangehorigkeit ehelicher unselbststan-
diger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und

Veranderungen in deren Staatsangehorigkeit nur mit Zustimmung

ihrer vormundschaftlichen Behorde eintreten konnen.
Nachstdem soll

zu b.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme

eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend

einem Grunde lastig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen
des +. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wemn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchem er aus,

gewiesen werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine

eigne Wirkhschaft geführt hat, wobei zur näheren Bestimmung
des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf

eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Beköstigung

verschafft hat;
oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn überneh-

men soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne
Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung

eines Domizils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhältnisse
nicht weiker ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staats,

dem die Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vor-

stehend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der

darüber stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die dies-

sällige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseiti-
gen gewesen; so wollen beide kontrahtrende Theile den Streirfall zur

kompromissarischen Entscheidung eines solchen dritten Deusschen Bundes-
Staates stellen, welcher sich mit beiden komrahirenden Theilen wegen

gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Ver-

hältnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden

No. 1979, Bundes-
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Bundes-Regierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regie-

rung eine Abschrift nachrichtlich mitzurheilen ist, in kürzester Frist ein-

zusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren In-

balt von keinem Theile eine weitere Einwendung zulässig ist, hat der-

senige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Ent-

stehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem
Gebiete zu behalten.

Berlin, den 16. Februar 1839.

(L. S.)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Voersiehende Erklarung wird, nachdem solche gegen eine ubereinstimmende Er-

kldrung der Fürstlich Reuß-Plauenschen der dlteren Linie Regierung vom

25. v. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 16. Februar 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 6.—u

(No. 1975.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 5. Januar 1839., betreffend die Modiftkation

der Bestimmung im 8. 1. der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 20. Sep-

tember 1836. wegen Beseitigung der in den Kreisen Paderborn, Warburg,

Büren und Hörter aus der Ansledelung der Juden auf dem platten Lande

und deren Verkehr mit den Landbewohnern bäuerlichen Standes entsprun-

genen Misverhältnisse.

Aur den mit seinen Anlagen beigefügten Bericht der betreffenden Minister der

Justiz, des Innern und der Finanzen, vom 21. v. M. will Ich, nach dem An-
trage derselben, die Bestimmung im 9. 1. Meiner Order vom 20. September

1836. wegen Beseitigung der in den Kreisen Paderborn, Warburg, Büren und
Hörter aus der Anstedelung der Juden auf dem platten Lande und deren Ver-
kehr mit den Landbewohnern bauerlichen Standes entsprungenen Mißverhälmisse
dahin modifiziren, daß den Juden, unter Beibehaltung der PVerpflichtung zur
Selbstbewirhschaftung als Bedingung des Erwerbes bäuerlicher Grundstücke bis
zum 1. Januar 1844. gestattet seyn soll, die seit der Publikation Meiner Order
vom 20. September 1836. erworbenen, oder künftig noch zu erwerbenden bäuer-

lichen Grundsiücke mit christlichem Gesinde zu bewirthschaften. Das Scaats=
Ministerium hat diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen, auch
zu verfügen, daß derselbe in die Amtoblatter der Provinz Westphalen aufgenom-
men werde.

Berlin, den 5. Januar 1839.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

(No. 1075—1042%-) Jahrgang 1829. L (No. 1976.)

(Ausgegeben zu Berlin den 23. März 1839.)
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(No. 1976.) Allerhõchste Kabinetsorder vom 27. Januar 1839., vermittelst welcher der Tarif

über das zu erhebende Pflastergeld in der Stadt Borken, im Regierungs-

Bezirk Münster, vom 5. Dezember 1839. bedingt genehmigt wird.

J. kann den mit Ihrem Berichte vom 5. v. M. eingereichten Tarif fur die

Erhebung des Pflastergeldes in der Stadt Borken nur mit der Maaßgabe ge-

nehmigen, daß nicht nur eine periodische Revision und Abänderung desselben,
sondern auch eine ganzliche Zurücknahme der Bewilligung jederzeit ohne Ent-

schädigung zulässig sevn mutß. Mit diesemVorbehalte habe Ich den Tarif voll-zogen und sende Ihnen denselben anbei zurück.
Berlin, den 27. Januar 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

Tar if,
nach welchem das Pflastergeld in der Stadt Borken, Regierungs-=

Bezirks Münster, zu erheben ist.

E. werden erhoben:

J. Ven Extraposten, Kutschen, Kaleschen, Kabriolets und
allem Fuhrwerke, einschließlich der Schlitten, zum Fort-
schaffen von Personen, wenn sie beladen sind, fur jedes
Zugtheeer........1Sgr.—Pf.II. Von beladenen Lastfuhrwerken: p

1) von vierrddrigen für jedes Zugthierer ... me

2) von zweirädrigen für jedes Zugthier 1 2 „
3) von Schlitten oder Schleisen für jedes Zugthier— -— 10

III. Von nicht angespannten Pferden und Maulthieren mit
Reiter oder Last von den — „ 6 „

IV. Von Lchsen, Kühen und Eseln vom Stück — „ 4 „

V. Von Kälbern, Rindern, Fohlen, -14r Schaafen, Lam-
mern und Schweinen für jedes Stükg — "„ 2 „



8.

9.

10.
II.

o. 1976.)
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Zusätzliche Bestimmungen.
Die bioherige Tarifbestimmung, wonach die Abgabe auch von denen zu
entrichten ist, welche bloß die Feldmark berühren, ist ausgehoben, und tritt
die Abgabenpslichtigkeit erst bei wirklicher Benugung des Pflasters und Ein-
treffen an der Hebestelle ein.
Ein Personenfuhrwerk gilt für beladen, wenn außer dem Führer sich
wenigstens eine Person oder andere nicht zum Zubehör des Fuhrwerks

oder zur gürterun des Gespanns auf 3 Tage zu rechnende Gegenstände
in oder an demselben beßinden.

Ein Lastfuhrwerk wird für beladen angenommen, wenn außer den
Zubehörungen desselben und Futter für höchstens 3 Tage, an andern Ge-
genständen mehr, als die Ladung eines Schubkarrens, nämlich 2 Centner,
sich auf demselben befindet.
Zur Bespannung eines Fuhrwerks werden alle dabei befindlichen Pferde 2c.
(auch der Vorspann) gerechnet, welche nicht augenscheinlich eine andere Be-
stimmung haben.

Besreiungen.

Pflastergeld wird nicht erhoben:
Von Pferden und Maulthieren, welche den Hoshaltungen des Königlichen
Hauses, ingleichen den Königlichen Gestüten angehören.
Vom Armeefuhrwerke und von Fuhrwerken und Thieren, welche Militair
auf dem Marsch bei sich führen, desgleichen von Offzieren zu Pferde, im
Dienst und in Dienstkleidungen.
Von öffentlichen Beamten auf Dienstreisen innerhalb ihrer Geschäftsbezirke,
auch von Pfarrern bei Amtsverrichtungen innerhalb ihrer Parochien.
Von ordinairen Posten, einschließlich der Schnell-, Kariol= und Reitposten,
nebst Beiwagen, imgleichen von öffentlichen Kourieren und Estafetten und
den von allen Postbeförderungen leer zurückkehrenden Wagen und Pferden.
Von Transporten, die für unmittelbare Rechnung der Regierung gesche-
hen, auf Vorzeigung von Freip#ssen, ingleichen von Vorspann= und Liefe-
rungsfuhren auf der Hin= und Rückreise, wenn sie sich als solche durch den
Fuhrbefehl ausweisen, sowie von Salzfuhren.
Von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeinde-Hülfsfuhren, imgleichen von
Armen= und Arrestantenfuhren.
Von Düngerfuhren, von Bestellungs= und Erntefuhren, einschließlich der
Fuhren mit Baumaterialien zum eigenen Bedarf, mit Brennmaterialien
zum eigenen Heizungs= und gewöhnlichen Wirthschaftsbedarf, einschließlich

— für die Brau= und Brennereien, ingleichen von Wirthschafts-
e

Von Kirchen- und Leichenfuhren.
Von allem mit Chausseebaumaterialien beladenen Fuhrwerk.
Von allen unbeladenen Personenfuhren, Frachtfuhren und ledigen Pferden.
Von den mit Mehl oder Lohe, welche auf den Muhlen in der Stadt
Borken gemahlen worden sind, beladenen Fuhren.

22 12. Von



12. Von Fuhren, welche mit schon gebrauchten, von Borkenschen Handwerkern
ausgebesserten Gegenständen, als hölzernen Gesäßen, Meubles und derglei-
chen, oder mit leeren Fässern beladen fsind.

13. Vom eigenen Gespann und Gieh der städtischen Einwohner.

Straf-Bestimmungen.

Wer es unternimmt, sich der Entrichtung des Pflastergeldes auf irgend
eine Weise zu entziehen, erlegt, außer den verkürzten Gefällen, deren vierfachen
Betrag, mindestens aber Fünf Silbergroschen, als Strafe.

Berlin, den 5. Dezember 1838.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Alvensleben.

(Jo. 1977.)
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(No. 1977.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Februar 1839., betreffend das von den

Revisionsgerichten zu beobachtende Verfahren gegen ausgetretene Militair=

Pofichtige.

Ju Erledigung der rechtlichen Bedenken, welche bei der Ausführung der Ver-

ordmung vom 15. September 1818. (Gesetzsammlung Seite 175.) und der darin
mit Bezugnahme auf die 65. 468—473.Titel20.Theil2. des Allgemeinen
Landrechts gegen ausgetretene Militairpflichtige angeordneten Vermögens-Konfts=
kation, über das von den Gerichtshöfen zu beobachtende Verfahren in den Lan-

destheilen, in welchen das Französische Recht gilt, entstanden sind, erkldre Ich
hierdurch, auf den Bericht des Scaatsministeriums vom 31. v. M. nach dem
Antrage desselben: daß weder durch die Verordnung vom 15. September 1818.,
noch durch Meine Orders vom 6. März 1821. und 2. August 1834. das bis
dahin in der Rheinprovinz auf Grund der Artikel 8. und 9. des Gesetzes vom
26. April 1803. wider ausgetretene Militairpflich##ge beobachtete Verfahren abge-
schafft worden, und daß daher in diesem PVerfahren auch ferner noch von den
Zuchtpolizei-Kammern der betreffenden Landgerichte auf die in den 99. 469. u. f.
Titel 20. Theil 2. des Allgemeinen Landrechts angeordnete Vermögens-Kon-
fiskation zu erkennen ist. Das Staatsministerium hat die gegenwärtige Order
durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 18. Februar 1839.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

CFo. 1977—1979.) (Jo. 1978.)
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Mo 1978.) Allerhõchste Kabinetsorder vom 24. Februar 1639., die Verleihung der revidir-

ten Städteordnung vom 17. März 1831. an die Stadt Chodziesen im

Großherzogthum Posen betreffend.

A# Ihren Bericht vom 8. d. M. will Ich der Stadt Chedziesen, dem Wun-

sche derselben gemaß, die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831., mit
Ausschlußz des in der Provinz Posen nicht anwendbaren zehnten Titels, verlei-
hen, und ermächtige Sie, mit deren Einführung den Ober-Präsidenten der Pro-
vinz zu beauftragen.

Berlin, den 24. Februar 1839.

Friedrich Wilhelm.
An den Sbcaatsminister v. Rochow.

(No. 1979.) Ministerial-Erklärung zur Ergänzung und Erläuterung der zwischen der König-

lich-Preußischen und der Großherzoglich-Sachsen-Weimarschen Regierung

bestehenden Uebereinkunft vom z5r 1822. wegen Uebernahme der Aus-
gewiesenen. D. d. den 4. März 1839.

ur Beseitigung dersenigen Zweisel und Mißversiändnisse, welche sich seither
über die Auslegung der Bestimmungen #. 2. a. und c. der zwischen der König-

lich Preußischen und der Königlich Sachsischen Regierung wegen wechselseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen und VBagabunden bestehenden Konvention vom
21. Jannar

—3Prunr 1820., die nach der provisorischen Uebereinkunft zwischen der Königlich-
Preußischen und der Großherzoglich Sächsischen Regierung vom ——Bal 1822.

12. Juni

auch Hüwens Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach Gültigkeit erlangt hat,namentlich:

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die
in der Staatsangehörigkeit selbsiständiger Individuen eingetretenen Ver-
adnderungen auf die Scaatsangehörigkeit der unselbsiständigen, d. h. aus
der dlterlichen Gewalt noch nicht emtlassenen Kinder derselben von Ein-
fluß seyen? sowie

b) über die Beschaffenheit des, §. 2 c. der Konvention erwähnten zehnjäh-
rigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung

ergeben haben, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der
Konvention ausgesprochenen Prinzipe etwas ändern zu wollen, daß die Unter-

thanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Besegebungdes betreffenden Staates zu beurtheilen sey, dahin übereingekommen, hinkünftig
und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegenseitig zur Anwendung ge-
langen zu lassen, und zwar:

zu
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zu a. .

1) daß unselbststandige, d. h. aus der alterlichen Gewalt noch nicht entlassene
Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und fur sich und
ohne daß es einer eigenen Thatigkeit oder eines besonders begrundeten
Rechts der Kinder bedurfte, dersenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig
werden, welche die Aeltern wahrend der Unselbststandigkeit ihrer Kinder
erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehorigkeit unselbst-

ständiger ehelicher Kinder, diesenigen Veranderungen nicht außern kon-
nen, welche sich nach dem Tode des Vaters derselben in der Staats-
angehorigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen, indem vielmehr uber die
Siaatsangehorigkeit ehelicher unselbststandiger Kinder lediglich die Kon-
dition ihres Vaters entscheidet, und Veranderungen in deren Staats-
angehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behorde
eintreten können.

Nachstdem soll
zu b.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme eines In-
dividmuns, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde
latig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen des 5. 2. c. der Kon-
vention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen
werden soll, verheirarhet, und außerdem zugleich eine eigene Wirthschaft

eführt hat, wobei zur ndheren Bestimmung des Begriffs von Wirth-
chaft anzunehmen ist, daß solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur

einer der Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Ge-
sindedienste Beköstigung verschafft hat.

odere

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn ubernehmen soll,
verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung
aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils, Ver-
heirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staaks, dem die
Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend ausgestell-
ten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der darüber stattfinden-
den Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfälllge Differenz
derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseltigen gewesen; so
wollen beide komrahirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen
Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden komrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhaltnissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

[No. 1979—1990.) An
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An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regie-

u eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kurzester Frist einzu-
enden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Einwendung zulassig ist, hat derjenige
Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete
zu behalten.

Berlin, den 4. März 1839.

(L. S.)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

V. Erkl#ä#rung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-

klärung des Großherzoglich Sachsen-Weimarschen Staatsministeriums der aus-
wärtigen Angelegenheiten vom 12. v. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 4. März 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1980.) Verordnung, den Verkehr auf den Kunststraßen betreffend. Vom 17. März 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

haben für nöthig erachtet, den Nachtheilen, welche die bisher verstattete Willkühr
hinsichtlich der Belastung und Einrichtung der Fuhrwerke sowohl für die Unter-
haltung der Kunsistraßen, als für den Verkehr auf denselben mit sich bringt,
durch geeignete Vorschriften zu begegnen. Zu diesem Behuf verordnen Wir,
nach dem Amrage Unseres Staateministeriums, wie folge:

1

 WBeim Befahren aller zusammenhängenden Kunsistraßen soll an allem ge-

werbsmaßig betriebenen RHacheführwer, sowohl dem zwei-als dem vierrädrigen,ohne Unterschied der Bespannung, der Beschlag der Radfelgen (d. h. der auf

die Felgen gelegte Metallreisen) eine Breite von mindestens vier Zoll haben
u
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Auf welche Kunststraben diese Vorschrist Amwendung findet, wird durch
besondere Bekanntmachungen Unseres Finanzministers ndher bestimmt werden.

(. 2.
Die Ladung der gewerbsmäßig betriebenen Frachtfuhrwerke darf auf allen

Kunststraßen ohne Unterschied, bei einer Felgenbreire von weniger als fünf
Zoll an Gewicht nicht mehr betragen, als:

in der Zeit vom 15. in der Zeit vom 15.

Novbr. bis 15. April April bis 15. Novbr.

a) bei vierrddrigem Fuhrwerk 60 Cenner. 80 Centner.
b) bei zweirddrigem Fuhrwerkk 30 Centner. 40 Cennmner.

Bei einer größeren Fesgentreic ist ein stärkeres, als das oben (§. 2.) be-

stimmte Gewicht der Ladung in so weit erlaubt, daß bei einer Felgenbreite von
fünf, jedoch unter sechs Joll:

in der Zeit vom 15. in der Zeit vom 15.

Novbr. bis 15. April April bis 15. Novbr.

a) bei vierrädrigem Fuhrwerk 80 Centner. 100 Cemner.
b) bei zweirddrigem Fuhrwer6 40 Centner. 50 Centner.

bei einer Felgenbreue von sechs Zoll:
a) bei vierrddrigem Fuhrwerkk 100 Centner. 120 Centner.
b) bei zweir4kdrigem Fuhrwerk 50 Cenmnner. 60 Centner.

höchstens geladen werden dürfen. ,

Eine starkere Belastung ist auch bei Anwendung noch breiterer Felgen
nicht gestattet. Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch dann ein, wenn die Ladung
aus einer untheilbaren Last (z. B. großen Bausteinen) von größerem Gewicht
besteht, in welchem Falle auch eine großere Felgenbreite als sechs Zoll nicht er-
forderlich ist.

8. 4.
Jeder Fuhrer eines gewerbsmaßig betriebenen Frachtfuhrwerks, welches

eine Kunststraße befahrt, ist verpflichtet, den mit der Kontrolle beauftragten
Beamten (&amp;. 14.) auf Erfordern das Gewicht der Ladung, unter Vorzeigung
der Frachtbriefe und somtigen darüber sprechenden Papiere, anzugeben. Auch
muß derselbe, wenn das Fuhrwerk von einem Spediteur oder Schaffner befrach-
tet worden, mit einem Ladeschein von Seiten des Letztern versehen seyn, woraus

das Gewicht der Ladung im Ganzen sich ergiebt.
"„ Wenn die Angabe der Größe der Ladung oder die Vorzeigung der dar-
über sprechenden Papiere verweigert wird, imgleichen wenn der Führer nicht mit
dem oben vorgeschriebenen Ladeschein versehen ist, ist derselbe verpflichtet, einer
speziellen Ermittelung der Größe der Ladung auf seine alleinige Gefahr und
Kosten sich zu unterwerfen.

&amp; 5.
Im Falle dringenden Verdachts, daß, der Angabe des Führers (§. 4.)

ungeachtet, das Fuhrwerk mit einer größeren Ladung, als nach den Bestimmun-
gen der . 2 3 zulässig ist, versehen sey, bleibt die spezielle Ermittelung der
Kree der Ladung vorbehalten. Die damit verbundenen Kosien und Auslagen
sallen, wenn sich ergiebt, daß die Ladung das angegebene Maaß wirklich über-

(Xo. 1080.) Jahrgang 1835. M schrei-
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schreitet, dem Fuhrer zur Last; im entgegengesetzten Falle werden dieselben von
der Chaussee-Verwaltung getragen. Auch sollen die vorgedachten Kosten und
Auslagen dann von der letzteren übernommen werden, wenn zwar die Ueber-

schreitung der in den 2. 3. für die Ladung vorgeschriebenen Gewichtssätze
ermitrelt ist, jedoch der Nachweis geführt wird, daß das Gesammtgewicht des
Wagens und der Ladung zusammen nicht größer sey, als nach den Bestimmun-

gen des folgenden §+. 6. sich als zulässig W

Wo geeignete Anstalten vorhanden sind, um das Gesammtgewicht des
Wagens und der Ladung zusammen zu ermitteln, muß der Fuhrer einer solchen
Ermittelung sich unterwerfen. Es sind dabei auf das Gewicht des Wagens,
einschließlich allen Zubehors, als: Leinewand, Stroh, Ketten, Winden u. s. w.,

a) bei vierrddrigem Fuhrwerk
bei einer Felgenbreite

unter fönf Zoaoal...40Centner,
von fünf goll, jedoch unter sechs Zoll. 45 Cemrner,

von sechs Zoll und darübbr 50 Cenrner,

b) bei zweirddrigem Fuhrwerk die Hälfte dieser Säze
zu rechnen, dergestalt, daß das Gesammtgewicht des Wagens und der Ladung
zusammen nicht mehr betragen darf als sich bei Hinzurechnung der vorbestimm-
ten Süäze zu den oben (86. 2. 3.) für die Ladung allein vorgeschriebenen Ge-

wichtssähten ergiebt. "

Beim Perfahren von Stein= oder Braunkohlen und von Getreide soll
auch dasjenige Fuhrwerk, welches nicht zu dem gewerbemäßig betriebenen Fracht-
fuhrwerk gehört, auf allen Kunststraßen ohne Unterschied mit wenigstens vier
oll breiten Radfelgen versehen sepn, sobald die Ladung

a) bei vierrddrigem Fuhrwerk mehr als 50 Cennner,
b) bei zweirädrigem Fuhrwerk mehr als 25 Cemmner

beträgt; es soll aber in dieser Hinsicht eine Getreideladung von 21 oder 11 Wis-
peln niemals höher als zu 50 oder 25 Cemtnern gerechnet werden.

Die obige Bestimmung findet jedoch auf das landwirthschaftliche Fuhr=
werk aus benachbarten Staaten, in denen dergleichen Porschriften nicht beste-

hen, beim Verkehr innerhalb 3 Meilen von der Grenze nicht Anwendunmg.

Die Größe der Ladung ist, wenn an dem 8. 7. gedachten Fuhrwerk die
Radfelgen unter 4 Zoll breit sind, auf Verlangen nach Cemnern oder nach
Scheffeln, und zwar, Falls die Ladung in Kohlen besteht, unter Vorzeigung des
Ladescheins, mit welchem der Führer bei der Grube oder Miederlage sich verse-
hen muß, von dem Führer anzugeben, widrigenfalls auf seine Gefahr und Ko-
sten eine spezielle Ermittelung der Größe der Ladung veranlaßt werden kann.

Eine gleiche Ermittelung bleibt im Falle dringenden Verdachts, dat die
Ladung, der Angabe ungeachtet, das im 9. 7. vorgeschriebene Maaß überschreite,
vorbehalten. Die damit verbundenen Kosten und Auslagen sind, wenn die Ueber-
schreitung festgestellt wird, von dem Führer, sonst aber von der Chaufsee-Ver-
waltung zu tragen.

 i-
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#. 2.
Auf allen Kunststraßen ohne Unterschied darf mit keinem Fuhrwerk ge-

fahren werden, an dessen Radfelgen
1) die Köpfe der Radnägel, Stiste oder Schrauben nicht eingelassen sind,

sondern vorstehen,
oder

2) der Beschlag so konstruirt ist, daß er keine gerade Oberfläche bildet.
Das letztere Verbot (zu 2.) findet jedoch auf solche Radbeschläge nicht

Anwendung, welche bloß in Folge der Abnutzung eine gewölbte Oberfläche ange-
nommen haben.

10.8.
Es darf auf keiner Kunststraße mit einer mehr als neun Fuß breiten La-

dung gefahren werden, und tritt die abweichende Bestimmung zu dem Chaussee-
Geld-Tarif vom 28. April 1828. außer Kraft.

LI.

Die Zugthiere an den auf den Kunftstraßen fahrenden Fuhrwerken dür-

fen nicht mir solchen Hufeisen versehen seyn, deren Stollen mehr als zwei Dru-

tel Zoll über die Hufeisenfläche hervorragen.
12

Das Spurhalten auf den Kunststraten wird hierdurch untersagt.
13

Die Bestimmungen der 66. bis 9. treten mit dem 1. Jannar 1840.,
und diesenigen der 95. 10. und 11. mit dem 1. Juli 1839. in Kraft; das Per-
bot des . 12. aber kommt sofort zur Ausführung.

 14.

Auf die Beobachtung der obigen Vorschriften haben die Zoll-, und Steuer-
Beamten bei Gelegenheit ihrer Amtsverrichtungen, serner die Wegegeld-Einneh-
mer und Wegegeld-Pächter, die Wegeaufseher und Warter, imgleichen die Po-
lizeibeamten und Gensdarmen, insbesondere durch Revision bei den Ausspannun-
gen und Gasthöfen, wo die Fuhrleute zu verkehren pflegen, strenge zu wachen,
auch steht den Forstbeamten die Aufsicht darüber zu. Es soll jedoch das Per-
sonenfuhrwerk während des Fahrens nicht zu dem Zweck angehalten werden, um

die Beobachtung der orschriften der . 9 bis 11. zu untersuchen.

Jede Uebertretung der Vorschriften der 96. I. 2. 3. 6. 7. 9. 10. 11. ist
mit einer Strafe von zehn Thalern polizeilich zu bestrafen. Falls es sich von
Ueberschreitung der in den 956. 2. 3. für die Ladung vorgeschriebenen Gewichts-
Stze handelt, soll jedoch eine Bestrafung nicht eintreten, wenn der Nachweis
geführt wird, daß das Gesammtgewicht des Wagens und der Ladung zusammen
nicht größer sey, als nach den Bestimmungen des 6. 6. sich als zulässig ergiebt.

Mit dem wegen Uebertretung der obigen Gorschriften (96. 1. 2. 3. 6. 7.
9. 10. 11.) angehaltenen Fuhrwerk darf sodann die Reise nur bis zur ndchsten
in der Richtung derselben gelegenen Stadt fortgesetzt werden, ohne daß die nöé-
thige Aenderung bewerkstelligt wird, widrigenfalls die vorgeschriebene Strafe von
Neuem eintrikt. Es ist jedoch bei Uebertretung der Vorschristen des §. 1. und

des 6. 9. dem ausländischen Fuhrwerk das Umkehren und Zurückfahren auf dn
(XNo. 1980.) elben
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selben Wege, woher das Fuhrwerk gekommen ist, ohne vorgängige Aenderung

zu gestatten. 16
—

Wenn die in Gemaßheit der G. 4 und 8. erforderte Angabe der Größe
der Ladung oder die Vorzeigung der darüber sprechenden Papiere verweigert
wird, imgleichen wenn der Führer nicht mit dem daselbst vorgeschriebenen Lade-
Schein versehen ist, soll, außer der nach 96. 4. 8. vorbehaltenen speziellen Er-
mittelung der Größe der Ladung auf alleinige Gefahr und Kosten des Führers,
sederzeit eine Ordnungsstrafe von einem Thaler eintreten.

Die Uebertretung des 8. 12. sol mit einer Strafe von einem halben

Thaler polizeilich bestraft werden. 8
18.

Die in den 88. 15 bis 17. bestimmten Strafen konnen sowohl gegen den
Führer des Fuhrwerks, als gegen den Eigenthümer desselben, und insbesondere
in das Fuhrwerk selbst sofort vollstreckt werden.

19

Die Ausstellung unrichtiger Ladescheine, über die Größe der von den
Frachtfuhrwerken (§. 4.) oder den Kohlenfuhrwerken (§. 8.) eingenommenen La-
dungen, ist, sofern damit kein härter zu bestrafendes Vergehen verbunden ißt,

mit einer Strase von einem Thaler dis gehn Thalern polizeilich zu ahnden.

Von allen wirklich eingezogenen Strafen soll den angebenden Beamten
(&amp;. 14.) die Hälfte als Denunzianten-Antheil zukommen.

Die gegenwärtige Verordnung, welche sogleich und außerdem im Laufe
dieses Jahres dreimal durch die Amts= und Intelligenz-Blätter bekannt zu ma-
chen ist, soll in dem ganzen Umfang Unserer Monarchie, mit vorldufger Aus-
nahme der Kreise Wetzlar, Erfüurr, Schleusingen und Ziegenrück, Anwendung funden.

Gegeben Berlin, den 17. März 1839.

(L. S8.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v. Kamptz. Mühler. v. Rochow. ve Nagler.
v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v# Rauch.

Berichtigung eines Druckfehlers.

In der Gesetzsammlung, Jahrgang 1838., Seite 543., Zeile 10. von
oben, mußb es beitzen:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen, statt: in wel-
chem er auögewiesen werden soll u. s. w.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Je. 7v. *.
(No. 1981.) Ministerial-Erklörung vom mmtt, die Erneuerung der Durchmarsch-

und Etappen-Konvention zwischen Preußen und dem Großherzogthum

Hessen betreffend.

N.e die zwischen der Königlich Preußischen und der Grotherzoglich

Hessischen Regierung am 17. Januar 1817. zu Frankfurt a. M. abgeschlossene

und am 7. Oktober 1828. durch wechselseitige Ministerial-Erkldrungen erneuerte

Militair-Durchmarsch= und Ecappenkonvention, der in dem #. 34. dieser Erklä-

rungen enthaltenen Bestimmung zufolge, mit dem 1. Oktober 1837. abgelaufen

ist und seither nur stillschweigend fortgedauert hat, das Bedürfniß eines, die

diesfälligen gegenseitigen Verhältnisse regelnden Uebereinkommens aber noch fort-

dauert: so haben die beiderseitigen Ministerien, kraft des ihnen ertheilten Auf-
trages, verabredet, daß besagte Uebereinkunft bis zum 1. Oktober 1846. ferner

bestehen und unter nachfolgenden Modifkationen von neuem abgeschlossen sein soll.

1) Zu +. 1. c. der Minmsterial-Erkldrungen vom 7. Oktober 1828.
Die während eines Jahres die Etappe Bingen passt renden Truppen

werden von jetzt an unter sämmtüche, zu dieser Etappe gehörenden Ortschaften

nach Verhältniß der Feuerstellen vertheilt werden, weshalb über die An-
zahl der Letztern ein Kataster angelegt werden wird.

2) Zu 8. 2. der gedachten Erklarungen.
Da kein Theil der zur Besatzung von Mainz gehorenden Koniglichen

Truppen mehr zu Wetzlar in Garnison steht, so soll die Bestimmung des 8. 2.

wegen Gestattung eines Nachtlagers zu Friedberg auf diejenigen Preußischen
Truppen der Garnison von Mainz beschrankt bleiben, welche uber Hochst und

Grunberg nach den ruckwarts liegenden Koniglichen Landen oder von dort nach

Mainz marschiren. Uebrigens bleiben die Bestimmungen des §. 2. in Ansehung

der Vergütungspreise, des Rayons und der Entfernungen ganz unverändert.

3) Zu 0. 7. ebendaselbst.
Die Marschrouten für die Königlich Preußischen Truppen können, außer

(Jo. 1081. Jahrgang 1830. N von

(Ausgegeben zu Berlin den 4. April 1839.)
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von dem Königlich Preußischen Kriegsministerium, den Generalkommandos des

Aten Armeekorps zu Magdeburg oder Berlin und des 8ten Armeekorps zu

Coblenz, auch noch von dem Milikairgouvernement oder von der Kommandantur

zu Mainz, senachdem die eine oder die andere dieser Stellen von Seiten der

Krone Preußen besetzt ist, mit Gültigkeit ertheilt werden.
4) Zu 8. 33. ebendaselbst.

Die wegen Vergutung der verabreichten Mundbekostigung, des gestellten

Vorspanns und der Boten oder Wegweiser bisher stipulirt gewesene Quartal-

Liquidation findet, nach Maaßgabe des hierunter seit dem 1. Januar 1834. be-

reits eingetretenen, abgeanderten Verfahrens, nur fur die einzeln durchmarschi-

renden Soldaten und fur die kleinen, ohne Offiziere marschirenden Detasche-
ments ferner noch statt, wogegen bei Durchmarschen ganzer Truppenabtheilungen

und großerer, unter Fuhrung von Offizieren marschirenden Detaschements, die

gedachten Leistungen nach den konventionsmaßig festgestellten Satzen in der Re-
gel direkt und sogleich von den Truppenabtheilungen an die Großherzoglichen

Etappenkommissarien gegen deren Quittungen und unter Ertheilung von Gegen-

bescheinungen uber die gezahlten Geldbetrage bezahlt werden. Sollte diese di-

rekte, sofortige Bezahlung in seltenen Ausnahmefallen durch die Truppen nicht
haben bewirkt werden konnen, so tritt das Liquidationsverfahren ein, und zwar

nach der Wahl der Großherzoglichen Behörde entweder in sedem einzelnen Galle
sogleich oder vierteljährlich.

Wenn die Truppenabtheilungen mit dem zur Bezahlung der oben ge-

dachten Leistungen erforderlichen Golde in natura nicht versehen sind, so wird

die Zahlung in Preußischem Subergelde mit 137 Prozent Agio, also in Stelle
von 5 Thlr. Gold mit 5 Thlr. 20 Sgr. in Silbergeld (den Thaler zu 30 Sil-

bergroschen gerechnet), geleistet.
Hierüber ist Königlich Preußischer Seits gegenwärtige Ministerial-Erkld=

rung ausgesertigt und mit dem Königlichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 20. November 1838.

(L. S.)

Koniglich Preußisches Ministerum der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Vor-
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V.ssihende Erklarung wird, nachdem sie gegen eine übereinstimmende Er-

klarung des Großherzoglich Hessischen Ministeriums der auswartigen Angele-
genheiten ausgewechselt worden, hiedurch zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 16. Februar 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1982.) Allerhöchste Kabineesorder vom 24. Februar 1839., vermittelst welcher die

Tarife zur Erhebung eines Wegegeldes in Neu-Hardenberg, eines Wege-

und Brückengeldes in Quappendorf und eines Brückengeldes in Eickendorf

bedingungsweise genehmigt werden.

 rn
% habe die mit Ihrem Berichte vom 22. Dezember v. J. eingereichten Ta-

rife zur Erhebung eines Wegegeldes in Neu-Hardenberg, eines Wege= und
Brückengeldes in Quappendorf und eines Brückengeldes in Eickendorf mit dem

(Vorbehalte einer Revision von 10 zu 10 Jahren genehmigt und überlasse Ihnen,

diese Order nebst den anliegenden, von Mir vollzogenen Tarifen durch die Gesetz-

sammlung bekannt zu machen.
Berlin, den 24. Februar 1839.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

(No. 1081—1982.) N2 Tarif
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Tarif
zur Erhebung eines Wegegeldes in Neu-Hardenberg, Regierungs-

Bezirk Frankfurt.

E. ist zu entrichten:
1) von jedem Pferde, Stiere oder Kuh im Zuge 4 Pfennige

2) von jedem unangespannten Pferde, Stiere oder Kuh 3 -

3) von jedem Hammel, Kalbe oder Schweien 2 -

4) von jedem oamieen 1 -

Befreiungen.

Wegegeld wird nicht erhoben:
1) von Pferden oder Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königli-

chen Hauses, imgleichen den Königlichen Gestüten angehören;
2) vom Armee-Fuhrwerke und von Fuhrwerken und Thieren, welche Mili-

tair auf dem Marsche bei sich führt, desgleichen von Offzieren zu

Pferde im Dienste und in Dienst-Uniform;

3) von Personen adligen Standes und deren Gefolge, von Königlichen

Beamten und deren Gefolge und von Predigern, nach der bisherigen

Observanz;
4) von öffentlichen Kouriers, imgleichen von ordinairen, Reit-, Kariol-, Jahr-=

und Schnellposten und den dazu gehsrenden Beiwagen und ledig zurück-

gehenden Postpferden;
von Transporten, die für unmittelbare Rechnung der Regierung gesche-

hen, auf Vorzeigung von Freipässen, imgleichen von Vorspann= und

Lieferungsfuhren auf der Hin= und Rückreise, wenn sie sich als solche

durch den Fuhrbefehl ausweisen;
von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeinde-Hülfsfuhren, imgleichen von

Armen= und Arrestantenführen;

von Düngerfuhren überhaupt; von anderen Wirthschaftsfuhren, einschließ-

lich dersenigen zur Anfuhr der Bau- und Brennmaterialien, in soweit

letztere mit eigenem Gespann geleistet werden, imgleichen vom Wirth-
schaftsvieh der Ackerwirthe, sedoch nur innerhalb der Gemeinde-Gränzen

und innerhalb der Feldmark, worin die von ihnen bewirthschafteten Grund-

stücke liegen;
8) von Kirchen= und Leichenfuhren innerhalb der Parochie;

9) von allem mit Chausseebau-Materialien beladenen Fuhrwerk;

10) von den Einwohnern zu Neu-Hardenberg, wenn sie nicht für Lohn sahren
von

5

6—

7—
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11) von den Bauern und Kossäkhen zu Letschin. Die Hausleute und anderen

Einwohner daselbst müssen die Abgabe gleich Fremden entrichten;
12) von Allem, was Personen adligen Standes, Königliche Beamte und

Prediger von ihrem Zuwachse zum feilen Verkause verfahren, wenn der

gehörige Nachweis darüber durch Atteste geführt wird;
13) von allen andern Reisenden in Chaisen oder anderen Reisewagen, wenn

sie mit eigenem Gespann fahren; fahren sie mit fremden Pferden, müs-
sen sie von jedem Pferde 4 Pfennige, wie es oben bestimmt ist, ent-

richten.
Gegeben Berlin, den 24. Februar 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

Tarif
zur Erhebung eines Wege= und Brückengeldes in Quappendorf,

Regierungs-Bezirk Frank furt.

E. ist zu emtrichten:

1) von jedem Pferde, Stiere oder Kuh im Lauoge 10 Pfennige

2) von jedem unangespanmen Pferde, Stiere oder Kuh. 8 -

Z)VonjedemSchweineoderKalbe.............. 4 -

4) von jedem Hammel oder Schaaf.............3"
5) von jedem LTammmeen: 2 -

Die Bauern und Kossathen zu Letschin, welche herkommlich jahrlich
94 Scheffel Hafer zu Martini an den Erbpachter der Wege- und

Brückengeld-Hebung zu Quappendorf entrichten, haben, vorbehaltlich
des Nachweises der ganzlichen Befreiung von dieser Abgabe, nur zu

zahlen:
1) von jedem Pferde, Stiere oder Kuh im Zuge 6 Pfennige
2) von jedem unangespannten Pferde, Stiere oder Kuh . .. 4 -

3) von jedem Schweine oder Kalel...2 -

4). von jedem Hammel, Schaaf oder Lamme . . . . . . .. 1 -

Die Hausleute oder anderen Einwohner daselbst mussen die Abgaben

gleich Fremden enttichten.
(Xo. 1982.) Be-
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Befreiungen.

Wege- und Bruckengeld wird nicht erhoben:
1) Von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Konigli-

chen Hauses, imgleichen den Koniglichen Gestuten angehoren;
2) vom Armee-Fuhrwerke und von Fuhrwerken und Thieren, welche Mili-

tair auf dem Marsche bei sich fuhrt, desgleichen von Offizieren zu Pferde

im Dienst und in Dienst-Uniform;

3) von Personen adligen Standes und deren Gefolge, von Koniglichen

Beamten und deren Gefolge und von Predigern, nach der bisherigen

Observanz;
4) von offentlichen Kouriers, imgleichen von ordinairen, Reit-, Kariol-, Fahr-

und Schnellposten und den dazu gehörenden Beiwagen und ledig zurück-

kehrenden Pferden;
5) von Transporten, die für unmitkelbare Rechnung der Regierung gesche-

hen, auf Vorzeigung von Freipdssen, imgleichen von Vorspann= und Lie-

serungsfuhren auf der Hin= und Rückreise, wenn sie sich als solche durch

den Fuhrbefehl ausweisen;
6) von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeinde-Hülfsfohren, imgleichen von

Armen-- und Arrestantenfuhren;

7) von Düngerfuhren überhaupt; von anderen Wirthschaftsfuhren, einschließ-
lich derjenigen zur Anfuhr der Bau= und Brennmaterialien, in soweit

letztere mit eigenem Gespann geleistet werden, imgleichen vom Wirth-

schaftsvieh der Ackerwirthe, sedoch nur innerhalb der Gemeinde-Gränzen

und innerhalb der Feldmark, worin die von ihnen bewirthschafteten Grund=

stücke liegen;
8) von Kirchen= und Leichenfuhren innerhalb der Parochie;

9) von allem mit Chausseebau-Materialien beladenen Fuhrwerk;

10) von den Einwohnern zu Neu-Hardenberg, wenn sie nicht für Lohn fahren;

11) von Allem, was Personen adligen Scandes, Königliche Beamte und

Prediger von ihrem Zuwachse zum feilen Verkaufe verfahren, wenn der

gehörige Nachweis darüber durch Atteste geführt wird;
12) von allen anderen Reisenden in Chaisen oder anderen Reisewagen, wenn

ste mit eigenem Gespann fahren; fahren sic mit fremden Pferden, müs-
sen sie von jedem Pferde 10 Pfennige, wie es oben bestimmg ist, ent-

richten.
Gegeben Berlin, den 24. Februar 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

Tarif



Tarif,
zur Erhebung eines Bruckengeldes in Eickendorf, Regierungs,

Bezirk Frankfurt.

E- ist zu entrichten:

1) von jedem Pferde, Stiere oder Kuh im Zuge 6 Pfennige
2) von jedem unangespannten Perde, Stiere oder KüH. 4 „

3) von jedem Kalbe, Schweine, Hammel oder Schaff 3
4) von jedem Lammennn 2 „

Befreiungen.

Brückengeld wird nicht erhoben:

1) Von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen

Hauses, imgleichen den Königlichen Gestüten angehören;
2) vom Armee-Fuhrwerke und von Fuhrwerken und Thieren, welche Mili-

tair auf dem Marsche bei sich führt, desgleichen von Offizieren zu Pferde
im Dienst und in Dienst-Uniform;

3) von Personen adligen Standes und deren Gefolge, von Königlichen

Beamten und deren Gefolge und von Predigern, nach der bisherigen

Observanz;
4) von öffentlichen Kouriers, imgleichen von ordinairen, Reit-, Kariol., Fahr-

und Schnellposten und den dazu gehörenden Beiwagen und ledig zurück-

kehrenden Postpferden;
5) von Transporten, die für unmittelbare Rechnung der Regierung gesche-

hen, auf Borzeigung von Freipässen, imgleichen von Vorspann= und Lie-

serungsfuhren, auf der Hin= und Rückreise, wenn sie sich als solche durch

den Fuhrbefehl ausweisen;
6) von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeinde-Hülfsfuhren, imgleichen Ar-

men- und Arrestantenfuhren;

7) von Düngerfuhren überhaupt; von anderen Wirthschaftsfuhren, einschließ-

lich derjenigen zur Anfuhr der Bau= und Brennmaterialien, in soweit

letztere mit eigenem Gespann geleistet werden, imgleichen vom Wirth-
schaftsvieh der Ackerwirthe, jedoch nur innerhalb der Gemeinde-Gränzen
und innerhalb der Feldmark, worin die von ihnen bewirthschafteten Grund=

stücke liegen;
8) von Kirchen= und Leichenfuhren innerhalb der Parochie;

9) von allem mit Chausseebau-Materialien beladenen Juhrwerk;

10) von den Einwohnern zu Neu-Hardenberg, wenn sie nicht für Lohn fahren;
(No. 1982—1983.) 11) von
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11) von den Bauern und Kossäthen zu Letschin; die Hausleute und andere

Einwohner daselbst müssen die Abgabe gleich Fremden ennrichten;
12) von Allem, was Personen adligen Standes, Königliche Beamte und

Prediger von ihrem Zuwachse zum feilen Verkaufe verfahren, wenn der

gehörige Nachweis darüber durch Atteste geführt wird;
13) von allen anderen Reisenden in Chaisen oder anderen Reisewagen, wenn

sie mit eigenem Gespann fahren; fahren sie mir fremden Pferden, müs-
sen sie von jedem Pferde 6 Pfennige, wie es oben bestimmt ist, ent-

richten.
Gegeben Berlin, den 24. Februar 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

(No. 1983.) Allerhöchste Kabinersorder vom 3. März 1839. wegen Verleihung der revidir-

ten Städteordnung vom 17. März 1831. an die Stadt Wongrowiec im

Großherzogehum Posen.

A# Ihren Bericht vom 31. Dezember v. J. will Ich der Stadt Wongro-

wiec, dem Wunsche derselben gemaß, die revidirte Städteordnung vom 17 März

1831. verleihen, und ermächtige Sie, den Ober-Präsidenten der Provinz Posen
mit deren Einführung zu beauftragen.

Berlin, den 3. März 1839. # ·

Friedrich Wilhelm.
An den Staatsminister von Rochow.

(No. 1984.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 5. März 1839., die Ausprägung von Doppel-

Thalern oder 31-Guldenstücken als Vereinsmünze betreffend.

A# Ihren Bericht vom 25. v. M. weise Ich Sie in Folge der in der Münz-

konvemion vom 30. Juli v. J. (Nr. 2. der Gesetzsammlung von 1839.) verein-

barten Bestimmungen hierdurch an, den auf Preußen treffenden Antheil an den,

als Vereinsmünze in Umlauf zu setzenden Einsiebentheilmarkstücken, in der hiesi-

gen Münzstatte ausprägen zu lassen, und bestimme in Ergänzung des Münzge-

setzes vom 30. September 1821., daß diese Einssebentheilmarkstücke oder Dop-

pelthaler als gesetzliche Landcssilbermünze überall bei den öffentlichen Kassen so-
wohl, als im gemeinen und Handelsverkehr zum Werthe von Zwei Thalern

Silberkourant angenommen uud ausgegeben werden. Zu eben diesem Werthe

sollen
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sollen auch die, von den Staaten des Deutschen Zollvereins, gemaß der vorer-

wahnten Munzkonvention, nach gleicher Vorschrift auszupragenden, in Umlauf
zu setzenden Doppelthaler oder drei und einen halben Guldenstucke in Meinen

Landen, gleich der eigenen Landessilberkourantmunze, bei allen offentlichen Kassen
sowohl, als im gemeinen und Handelsverkehr angenommen und ausgegeben wer-

den. Sie haben zur Belehrung der Kassen und des Publikums die nothige

Bekanntmachung uber den Feingehalt, das Gewicht, den Umfang und das Ge-

prage dieser neuen Munze, durch die Amtsblatter der Regierungen zu erlassen,

wie auch diesen Befehl durch die Gesetzsammlung zur offentlichen Kenntniß zu

bringen.
Berlin, den 5. März 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staaktsminister, General der Infanterie, Grasen v. Lottum

und Grafen v. Alvensleben.

No. 1985.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 9. März 1639., wegen Unzulässigkeie der exeku-

tivischen Beschlagnahme von Uniformstücken der Offezziere außer Dienst.

2
Jo bestimme, Ihren Antragen vom 14. v. M. gemaß, daß dem Premier-

Lieutenant a. D. Burgermeister von Szymanowitz zu Stadtlohe von den im

Wege der Exekution bei ihm in Beschlag genommenen Effekten die Uniform-

stucke, soweit sie zu einer vollstandigen Armeeuniform gehoren, welche zu tragen
er befugt ist, und der Sabel nebst Koppel, dessen er als Polizeibeamter bedarf,

wieder ftei gegeben werden sollen, ubrigens aber es bei der vollstreckten Exeku-
tion verbleibt.

In gleicher Art soll es im Allgemeinen bei den Offizieren außer Dienst,
denen die Tragung der Armeeuniform, oder einer andern Militairuniform erlaubt

ist, gehalten und die zu dieser Uniform gehorigen Stucke im Wege der Exeku-

tion nicht abgepfandet werden. Die Beschwerde erfolgt zurück.
Berlin, den 9. Marz 1839.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats= und Justizminister Mühler.

(No. 1984-1088.) O (No. 1986.)
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(No. 1986.) Eesetz über das Urmaaß des Preußischen Staats im Verfolg des Gesetzes vom

16. Mai 1816. D. d. den 10. März 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 2c.

Verordnen im Verfolg und zur weiteren Ausführung der Maaß und Gewichts-

Ordnung vom 16. Mai 1816., wie folgt:
- 8. 1.

Als Urmaaß des Preußischen Fußes ist dasjenige Exemplar anzusehen,
welches im Jahre 1837. aufs Neue aus dem Französischen Fuße abgeleitet wor-

den, indem er nach der gesetzlichen Vorschrift gleich 139,13 inien desselben an-

genommen ist. Die Länge des Preußischen Gußes wird durch dieses Urmaaß
allein bestimmt, nädmlich die Entsernung seiner Endflächen von Sapphir in seiner

Achse und in der Wärme von 16, Graden des hunderttheiligen Thermometers

gemessen, welche unter diesen Umsiänden 0,oooös Linien kürzer ist, als drei Preu-

bische Juße. Diese Erkldrung des ***- Fußes ist die einzig authenttsche.
82

Dieses Urmaaß der Preußischen Langeneinheit soll bei dem Ministerium

des Handels niedergelegt seyn.
. 3.

Da die von der Maaß- und Gewichtsordnung vorgeschriebene Bestim-

mung der Lange des einfachen Sekundenpendels in Berlin erfolgt ist, und in

Preußischem Maaße 456,102# Linien, gleich drei Fuß zwei Zoll O,1 Linien erge-
ben hat, so soll dadurch die Länge des Preußischen Fußes, unabhängig von jedem
anderen Urmaaße, für die Zukunft festgestellt erachtet werden.

. 4.

In Folge dieser Bestimmungen wird die Votschrift aufgehoben, wonach
das fruhere Probemaaß alle zehn Jahre mit seinen Kopien verglichen werden soll.

Urkundlich ist das gegenwartige Gesetz von Uns eigenhandig vollzogen und
mit Unserem Koniglichen Insiegel bedruckt worden.

Gegeben Berlin, den 10. März 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v. Kampt. Mühler. v. Rochow. v. Nagler.
v Ladenberg. Graf v. Alvensteben. Erh. v. Werther. v. Rauch.

([No. 1987.)



(No. 1987.) Allerhõchste Kabinetsorder vom 23. März 1839., betreffend die von der Schiff-

fahrt auf der Ruhr zu erhebende Abgabe, nebst dem für diese Abgade

unter dem gedachten Tage Allerhöchst erlassenen Tarif.

2
9 bestimme auf Ihren Bericht vom 11. Januar d. J., daß vom 1. Mai

d. J. ab, statt der bisher von der Schiffahrt auf der Ruhr erhsbenen Abgabe
und der Gebuhren fur die Benutzung der dem Staate gehorigen, an der Ruhr

besindlichen Schleusen die Schiffahrts-Abgabe nach dem anliegenden, von Mir

heute vollzogenen Tarif erhoben werden soll. Dabei bleibt die Abkurzung der
unter A. des Tarifs angeordneten Uebergangs-Zeitraume, sowie die Ermaßigung

der Satze vor Ablauf dieser Zeitrame vorbehalten. Ich erwarte Ihre Antrage
in dieser Beziehung, sobald die Umstande die bezeichneten Maaßregeln irgend
gestatten. Jedenfalls ist der Tarif im Ganzen gegen Ablauf der bestimmten
Uebergangszeit einer Revision zu unterwerfen. Sie haben diesen Erlaß nebst
dem Tarif durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 23. März 1839.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staaes= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

(No. 1980—798) O 2 Tarif
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Tar
nach welchem die Schiffahrts-AbgabeaufderRuhrzu erheben ist.

A

i

Von allen mit Steinkohlen beladenen Gefaßen, wenn dieselben strom-

abwarts die StromstreckevoneinerStelleoberhalb der Muhlheimer
Schleuse bis durch diese, oder ganz oder theilweise die Strecke von der

gedachten Schleuse bis Ruhrort befahren, für sede 16 Centner der Ladung,

* · , isJahkeiIJahtcimJahteinsJahkelsthtevoIJath

sofern die Einladung erfolgt idas ## 863 1842 — —
und und und und und schließlich

ist 1840. i1842 184.45 1846. 1848. ab.

sar. Ipf. I sar. pf. l sar. vf. l sar. rf. sar. f.] sar. f.

1Ifsnader uncerhalb Witten, jedoch oberhalb
der Schleuse zu Steinhausen 510510 5 1511ü8B8— 6 —

2 rischen der Schleuse zu Steinhausen und
der zu Herbebe 626 113% iHS—

3 Smwischen der Schluse zu Herbede und der
zu Kemnden 6 566 H6 3 602 6·0 6.

4 zwischen der Stn zu Kemnade und der

zu Blankensteten 6% 6 56 36 2 6l

5 zwischen der Schleuse zu Blankenstein und
der zu Hattineg 669 65J 56 3 61l —

6#wischen der Schleuse zu Hattingen und der
zu Dahlhausen 66%éä4CéO"Séb-

7lwischen der Schleuse zu Dahlhausen und
der zuHorft. 7 —6 10 68 65 6 .—

8ahuischen der Schleuse zu Horst und der zu
Spillenburt8888 716 18 O 6 6.

 äNzwischen der Schleuse zu Spillenburg und
der zu Romannsmühll 71 1 6999 6C6 3 )

10)wischen der Schleuse zu Romannsmühle
und der zu Baldene 72 J7Pbel 6 H 4 6

11/4 ischen der Schleuse zu Baldeney und der
zu Neukirche 7 2!)0 7— 6 i16 77 6 6.

12) Wischen der Schleuse zu Neukirchen und
der zu Papiermühl 7 3 1 6 Il15 H 644 6

13)wischen der Schleuse zu Papiermühle und D

der zu Kettwiggg......733 yl6Sllléhlggl 6 5 6—

14ischen der Schleuse zu Kettwich und der
Stadt Ruhrottttrtr: 7 4172172 + 69 6 5 6—

(
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Zusätzliche Bestimmungen zu A.

1) Die Abgabe wird lediglich von der Empfangsstelle zu Mühlheim

erhoben. Dieselbe ist für die dieMühlheimer Schleuse passtrenden Ge-
faße, bevor diese in die Schleuse gelassen werden, für die unterhalb die-

ser Schleuse beladenen binnen spätestens 48 Sctunden nach beendigter
Ladung vor dem Abgange von der Einladestelle zu berichtigen.

2) Der Schiffsführer muß einen, von einem Beamten der Kohlenzeche aus-

gestellten, den Ort der Einladung, die geladene Menge, den Beslim-

mungsort, das Schiffsgesaäh, dessen Eigenthümer und den Schiffsführer

bezeichneten Ladeschein, oder, sofern die Einladung nicht bei einer Grube

oder dem Magazin einer Zeche erfolgt ist, einen von dem CTersender

ausgestellten, das Vorbemerkte enthaltenden Frachtbrief bei sich führen
und diesen Ladeschein oder Frachtbrief bei der Schleuse dem dort ange-

gestellten Schleusenwärter zur Bemerkung der Einsenkung des Schisss
übergeben, die geladene Kohlenmenge aber bei der Empfangsstelle unter

Ablieferung des Lade= oder Frachtscheins angeben. Die ichtigkeit der

Angabe wird nach jenen Schriftstücken, so wie nach der Einsenkung der

Gefäße, nach der Aiche, oder auf sonst angemessene Weise geprüft und

demnachst die Abgabe nach der ermittelten Menge gegen Quikkung erhoben.
3) Auf die Abgabe werden dem Schiffsführer die Geböhren angerechnet,

welche er auf derjenigen Thalfahrk, auf welcher er begriffen ist, von dem von

ihm geführten Gesäte für die Benutzung von Privatschleusen bezahlt har,
sofern er den Betrag durch Quictungen der Schleusengeld= Empfänger,
welche diese auf den Ladescheinen oder Frachtbriefen zu vermerken, verpflich-
tet sind, nachweiset und die Fahrt von ihm regelmahig fortgesetzk ist.

4) Bei den zur. Erhebung der Abgaben zu B. und C. in Hattingen und

VWerden errichteten Empfangsstellen haben die Führer der mit Kohlen
beladenen stromabwärts bis durch die Mühlheimer Schleuse fahrenden
Gefäße keine Abgabe zu entrichten, vielmehr nur, sofern sie die gedachten
Orte passiren, unter Vorlegung der Lade= oder Frachtscheine anzuzei-

gen, daß sie bis durch die Mühlheimer Schleuse fahren werden. Daß
diese Anzeige geschehen ist, wird von dem Empfänger auf dem Lade= oder

Frachtscheine vermerkt.

B.

Von allen mit Steinkohlen beladenen Gesäten, winn dieselben

1) stromaufwärts= oder
2) stromabwärts nur oberhalb der Mühlheimer Schleuse fahren,

imgleichen
(Ke. 1087.) II. ven



I von den mit anderen Gegenstanden, als Steinkohlen beladenen

Gefaßen, mogen dieselben sromauf- oder stromabwarts fahren,
wird entrichtet für jede 16 Centner der Ladung:

2) für die Stromstrecke von Witten bis durch die Hattinger Schleuse,
oder einen Theil dieser Strekkenn 1 Sgr. 6 Pf.

b) für die Stromstrecke von der Hattinger Schleuse
(ausschließlich diese Schleuse) bis vor die Mühl-

heimer Schleuse, oder einen Theil dieser Strecke 3 Sgr. 6 Tf.
Ferner von den Gefäßen zu I. 1. und II.

c) für die Stromstrecke von der Mühlheimer Schleuse
(einschließlich diese Schleuse) bis Ruhrort, oder
einen Theil dieser Sreckceee...1Sgr. — M.

Ausnahme.

Gesäße mit rauhen Bruchsteinen beladen, zahlen nur ein Driktel, mit

Pllaktersteinen oder Kalk beladen nur die Hälste der Abgaben zu a. b. und c.

C.

VBon jedem unbeladenen, so wie von jedem mit weniger als

acht Centner Steinkohlen oder anderen Gegenständen beladenen Gefäße wird

entrichtet:
a) für die Stromstrecke zu B.2#.oder einen Theil derselben. 6 Pf.

*b) -- „ - - - - - .. OPf.

—mp„„55 - -B.c. - - - - 3 SJf

Zusätzliche Bestimmungen

zu B. und C.

1) Die Erhebung der Abgaben zu B. und C. wird von den Empfangsstel-

len zu Hattingen, Werden und Mühlheim bewirkt.

2) Für die Thal= wie für die Bergfahrt werden die Abgaben besonders

entrichtet.
3) Die Abgaben sind zu zahlen

) Wenn kein Ork, an welchem sich ecine Empfangsstelle befindet, auf

der Fahrt passirt wird, an diejenige Empfangsstelle, welche dem Be-

stimmungsorte am ncchsten liegt;

b) wenn die Fahrt durch einen Ort geht, an welchem sich eine Em-

pfangsstelle befindet, an diese. Doch kann die Abgabe für die Thal-

fahrt zwischen Witten und Mühlheim, wenn dieselbe die Empfangs=
slelle zu Werden berührt, an diese für dic ganze befahrene Strecke

berichtigt werden.
4) Der
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4) Der Schifsführer ist verpflichtet, -
a) in den Fallen zu 3. a. binnen spatestens 48 Stunden nach der An-

kunst im Bestimmungs-Ort und, wenn das Gefäß beladen ißt, jeden-

salls vor dem Beginn der Ausladung;

b) in den Fällen zu 3. b. unmittelbar nach der Ankunst am Sitze der

Empfangsstelle, sofern die Ankunft innerhalb der Dienststunden
erfolgt, sonst aber gleich nach dem Eintritt der Dienststunden,

in der unter 2. der zusätzlichen Bestimmungen zu A. vorgeschriebenen Art

der Empfangsstelle die Menge und Gattung der geladenen Waaren, oder,

Falls das Gefäß leer ist, Letzteres und außerdem jedesmal anzugeben, welche
der unter B. zu a., b. und c. bezeichneten Strecken er ganz oder bheil-

weise befahren hat oder befahren wird. Nach dieser Angabe und dem
Ergebnisse der Prüsung ihrer Richtigkeit wird die Abgabe für die ganze
angezeigte Strecke erhoben und dem Schiffsführer Quittung darüber zum

Ausweis bei den anderen Empfangsstellen ertheilt. Will der Schiffs-

führer, der Besltimmung zu 3. b. gemäh, obwohl er die Empfangsstelle

zu Haktingen passirt, die Abgabe für die Fahrt zwischen Wircen und
Mühlheim erst an die Stelle zu Werden berichtigen, so hat er dies der

Empfangsstelle zu Hattingen in der zu 4. a. und b. angegebenen geit anzuzei-

gen und erhädlt darüber eine der Empfangsstelle zu Werden vorzulegende

Bescheinigung. Bei dieser letzteren Empfangsstelle ist sodann die vorbe-
stimmte vollständige Angabe Behufs der Zahlung zu bewirken.

5) Wenn eine Fahrt weiter, als angezeigt worden, in der Art fortgesetzt

wird, daß dadurch die Verbindlichkeit zur Entrichtung eines höheren, als
des bezahlten Abgabenbetrages entsteht, imgleichen wenn eine solche Ver-

pflichtung durch spatere Vermehrung der Ladung begründet wird; so muß
die nachtragliche Anzeige davon in der vorstehend zu 3. und 4. angegebe-

nen geit und Weise bei der dort bezeichneken Empfangsstelle unter Vor-

legung der bereits erhaltenen Quittung Behufs Nacherhebung des noch

nicht gezahlten Abgabenbetrages gemacht werden.
6) Die für die Benutzung von Privatschleusen entrichtete Gebühr wird auf

die Abgaben zu B. und C. nicht angerechnet.

D.

Befreiungen.
Frei von allen Abgaben zu A., B. und C. bleibt

1) jedes Gesäß, welches, ohne eine Schleuse zu passren, den Strom ober-

halb der Mühlheimer Schleuse befährt,
2) ein zu einem größeren Gesäße gehöriges, diesem angehängtes unbelade-

nes Boot.

Co. 1087.) 3) jedes



— 100 —

3) jedes Gefaß, welches fur unmittelbare Rechnung des Staates Gegenstande
transportirt, auf Vorzeigung des Freipasses.

E.

Allgemeine Bestimmungen.
1) Drei Malter Kohlen, so wie eine Pferdelast werden 16 Centnern, we-

niger als 16 Centner — mit der unter C. bestimmten Ausnahme — vollen

16 Centnern gleich gerechnet.
2) Die Abgaben sind von dem Schifföführer zu enrrichten.

Dieser ist verbunden, außer den mit der Erhebung der Abgaben, mit Er-

mittelung der Ladung und Beaufsichtigung der Ruhrschiffahrt beauftrag-

ten Beamten, auch den Polizei= und Steuerbeamten die Ladescheine,

Frachtbriefe, so wie die Bescheinigungen über bewirkte Anmeldungen und

die Quittungen über Bezahlung der Abgaben auf Erfordern jederzeit vor-

zuzeigen.

Bei der Verwaltung, Erhebung und Entrichtung der Abgaben sinden die

Bestimmungen der Steuer-Ordnung vom 8. Februar 1819. 46. 56. bis

einschließlich 59. Anwendung.

4) Wer es unternimmt, der Einrichtung der Abgabe durch unterlassene oder

unrichtige Angabe, oder sonst auf irgend eine Weise sich zu entziehen, ent-

richtet außer dem vorenthaltenen Abgaben-Betrage das Vierfache dessel-
ben, mindestens aber einen Thaler als Serafe.

Die Verspäkung wird eben so, wie die Unterlassung der Angabe

geahndet. Wer, ohne daß dadurch die Abgabe umgangen werden-konnte,
Komtrolvorschriften nicht befolgt har, erlegt eine Ordnungsstrase von zehn
Silbergroschen bis einen Thaler.

Bei der Bestrafung und beim Verfahren wider die Angeschuldigten

finden die 96. 64. 83. 84. 86. 88. bis 93. und der §. 95. der unter 4.

gedachten Steuer-Ordnung so wie die Deklararion des 5. 93. vom 20. Ja-

nuar 1820. Anwendung.

Berlin, den 23. März 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

Drucksehler-Berichtigung.
Iln#6ten diesfährigen Gesetzsammlungs-Stück ist S. 74. in der dritten

Feile des Inder von Nr. 1976. die Jahreszahl 18 3 S. statt 1839. und Seite

77. in der zweiten Zeile des Inder von Nr. 1977. das von den Rheini-
schen Gerichten statt Revisionsgerichten zu beobachtende Verfahren, zu lesen.

 —â — — —

3“
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 8. ——1

(No. 1988.) Allerhöchste Kabineksorder vom 17. März 1839., betreffend die Einziehung des

Porto für unfrankirte Vorstellungen an Gerichtsbehörden auf die zurück-

gehenden Adressen.

Ar- Ihren Bericht vom 27. v. Mts. bestimme Ich, daß die Poslbehe=

den befugt seyn sollen, das Porto für unfrankirt eingehende Vorstellungen an

Gerichtsbehsrden, auf die zurückgehenden Adressen, gleichwie es bei uneröffnet

zurückgehenden Briefen geschieht, einzuziehen, und daß die Vorschrift des §#. 97.
des Porto-Regulativs vom 18. Dezember 1824., wonach die Gerichte verpflich-

tet sind, auf Requisition der Post-Anstalten, das unbezahlt gebliebene Porto ohne
Weireres beizutreiben, auch auf das Porto für unfrankirt bei den Gerichtsbehör=

den eingegangene, von diesen eröffnete Vorstellungen zur Anwendung kommen

soll. Sie haben diese Meine Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu

machen.
Berlin, den 17. März 1839.

Friedrich Wilhelm.
An die Staatsminister Mühler und v. Nagler.

(No. 1988—1980.) Jahrgang 1829. P (No. 1989.)

(Ausgegeben zu Berlin den 9. April 1839.)
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(No. 1989.) Verordnung zur Vervollständigung der Zusammensetzung der Kreisstände in der

Rheinprovinz. Vom 26. März 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben auf den Antrag Unserer getreuen Stände der Rheinprovinz und nach An-

hörung Unseres Staatsministerii zur Vervollständigung der Zusammensetzung der
Kreistäge nach der Verordnung vom 13. Juli 1827. verordnet, was folgt:

K. 1.

Wenn in einem Kreise nicht wenigstens fünf stimmfchige Besitzer von
immatrikulirten Rittergütern vorhanden sind, so sollen der Kreisversammlung so#
viele Abgeordnete derjenigen meistbegüterten ländlichen Grundeigenthümer hinzu-
neten, denen nach dem Reglement vom 17. März 1828. und dessen näherer

Bestimmung im Landtagsabschiede vom heutigen Tage die WWsdhlbarkeit zum

Landrathsamte verliehen ist, daß der größere ländliche Grundbesitz, mit Einschluß
der vorhandenen ritterschaftlichen Kreistagsmitglieder, fünf Vertreter erhdält.

#l 2.

Die Wahl dieser in allen ihren kreisständischen Rechten und Pflchten
den Niergutsbesitzern (F. 4. B. der Kreisordnung vom 13. Juli 1827.) gleich-

stehenden Abgeordneten, so wie einer gleichen Anzahl von Stellvertretern dersel-

ben, erfolgt durch die meistbegüterten Grundeigenthümer selbst, unter Porsitz des
Landraths und unter Bestätigung des Ober-Prästdenten, auf die Dauer von

sechs Jahren in der im §#. 16. der Kreisordming vorgeschriebenen Art.

4. 3.

Während dieser Wahlperiode verbleiben die einmal gewahlten Abgeord-
neten in der Kreisversammlung, wenn auch inmittelst eine Vermehrung der stimm-

fahigen Rittergutsbesitzer des Kreises eintreten sollte. Bei Anfang jeder neuen
Wahlperiode wird aber die Zahl der zu wahlenden Abgeordneten nach den als-

dann vorhandenen stimmfahigen Rittergutsbesitzern anderweit bestimmt.

8. 4.

Die Vertretung der großeren Stadte wird in Gemaßheit der Bestim-

mung sub C. +. 4. der Kreisordnung hierdurch dahin regulirt, daß kunftig die

Stadte Elberfeld, Barmen, Dusseldorf und Crefeld jede drei Abgeordnete, die

Städte Coblenz, Bonn, Eupen, Wesel, Neuß, Kreuznach, Mühlheim an der

Ruhr,
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Ruhr, Saarbrücken mit St. Johann, Düren, Duisburg, Solingen, Cleve, Len-
nep, Remscheid, Jülich und Malmedy aber jede zwei Abgeordnete zum Kreis-

Tage absenden sollen.

 5.

Zur Wählbarkeit im Stande der Städte und Landgemeinden soll, außer
dem, durch Unsere Order vom 5. April 1836. vorgeschriebenen Grundbesiz,

auch noch eine mindestens fünffjährige Dauer desselben, wobei im Vererbungs-=
falle die Besitzzeit des Erblassers und des Erben zusammen zu rechnen ist, er-

fordert werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 26. März 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. Graf v. Lottum. v. Kamotz. Mühler. v. Rochow.

v. Nagler. v. kadenberg. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther.
v. Rauch.

(No. 1990.) Verordnung, die Theilnahme des Kreises St. Wendel am Rheinischen Provin-

zial-Landrage betreffend. Vom 26. März 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Da nach Erwerbung des Kreises St. Wendel sich eine Ergänzung der

Verordnung vom 13. Juli 1827. wegen der im Gesetze vom 27. März 1824.

vorbehaltenen Bestimmungen für die Rheinprovinzen hinsichtlich der Theilnahme
des gedachten Kreises am Nheinischen Provinzial-Landtage als nothwendig ge-

zeigt hat, so verordnen Wir nach vernommenem Gutachten Unserer getreuen

Provinzial-Stände gedachter Provinz und auf Antrag Unseres Scaatsministerür
Folgendes:

8. 1.
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8. 1.

Da Guter, welche nach den fur die Rheinprovinz festgestellten allgemei-
nen Grundsatzen im Stande der Ritterschaft zu erscheinen berechtigen, im Kreise

St. Wendel nicht vorhanden sind, so findet eine Vertretung des Kreises in
diesem Stande nicht statt. Dafern wir aber künftig einem der dortigen Gü-
ter die ritterschaftliche Qualität zu verleihen Uns bewogen finden sollten, so

nimmt dessen Besitzer mit den andern Rittergursbesitzern des Regierungsbezirks

Trier an den Wahlen des ersten, Art. VII. der Verordnung vom 13. Juli

1827. bezeichneten ritterschaftlichen Wahlbezirks Theil.

4. 2.

Die Städte St. Wendel und Baumholder werden mit den Städ=

ten Saarlouis, Saarbrücken mit St. Johann und Ottweiler in Hinsicht der

diesen zustehenden Kollektipstimme im Stande der Städte vereinigt.

4. 3.

Die Bezirkswähler der Landgemeinden des Kreises St. Wendel treten

mit denen des übrigen Regierungsbezirks Trier zur Wahl der diesem Bezirke

zustehenden fünf Abgcordneten der Landgemeinden zusammen.
Hiernach haben sich Unsere Stände und Behörden so wie sämmtliche

Einwohner der Nheinprovinz gehorsamst zu achten.

Gegeben Berlin, den 26. März 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. Graf v. Lottum v. Kamptz. Möühler. v. Rochow.

v. Nagler. v. Ladenberg. Rother. Graf v. Alvensleben.

Frh. v. Werther. v. Rauch.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

(No. 1991.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 14. Februar 1839., betreffend die Gebühren=

und Scempelfreiheit der Verhandlungen über gerichtliche Deposieion und

Auszahlung der für Aufhebung der gewerblichen und persönlichen Abgaben

und Leistungen in den Mediatstädeen der Provinz Posen festgesetzten Ent-

schädigungs-Renten.

Aor Ihren Bericht vom 20. Dezember v. J. genehmige Ich nach Ihrem An-

trage, daß die Verhandlungen wegen gerichtlicher Deposition und Auszahlung
der Entschddigungs-Renten, welche aus dem Gesetze vom 13. Mai 1833., be-

treffend die Aufhebung der gewerblichen und persönlichen Abgaben und Leistun-

gen in den Mediatstädten der Provinz Posen, in Folge Meiner Order vom

29. August v. J., definitiv festgesetzt worden sind, frei von Deposttal- und Ge-

richtsgebühren, so wie von Stempelabgaben erfolgensollen,dergestalt,daß von
den Empfängern nur Kopialien, Porto und andere baare Auslagen zu entrich-

ten sind. Sie haben diesemgemäß das Erforderliche zu verfügen.

Berlin, den 14. Februar 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Mühler und Grasen v. Alvensleben.

o. 1991—1992.) Jahrgang 1820. Q Mo. 1992.)

(Ausgegeben zu Berlin den 18. April 1839.)
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(No. 1992.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. März 1839., bekreffend das Verfahren bei

Zweifeln, ob ein aus dem Inlande verwiesener, und wegen seiner Rückkehr

zur Untersuchung gezogener Landstreicher als Inländer zu betrachten ist

oder nicht?

A# Ihren Bericht vom 19. v. M. bestimme Ich hiermic, daß, wenn ein kand-

streicher, der auf Anordnung der Polizeibehsrde als Ausländer unter der in der

(Verordnung vom 28. Februar 1817. enthaltenen Verwarnung über die Gränze

gebracht worden ist, bei seiner Rückkehr in der dieserhalb gegen ihn eingeleiteten

gerichtlichen Untersuchung, ein Inländer zu seyn behauptet, oder die Frage,
ob derselbe dem diesseitigen Staate angehère? sonst irgend zweifelhaft ist, das
Gericht die geschlossenen Untersuchungsakten der betreffenden Regierung zur gut-
achtlichen Aeußerung hierüber mittheilen und dieses Gurachten bei Abfassung des

Erkenntnisses zum Grunde legen soll. Sie haben diese Order durch die Gesetz-
Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 10. März 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Mühler und v. Rochow.
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(No. 1903.). Allerhöchste Kabineksorder vom 19. März 1839., wodurch der H. 10. der Ver-

ordn ung vom 5. Mai 1838., betreffend die Einlegung der Rechtsmietel

bei den General = Kommissionen 2c. c. und deren Kommissarien, deklarirt

wird.

Zu Beseitigung der Zweifel, welche nach Ihrem Berichte vom 31. Januar

d. J. darüber entstanden sind, ob die gegen definitive Entscheidungen der Gene-

ral-Kommissionen, der ihre Stelle vertretenden Regierungs-Abtheilungen und

Justiz=Deputationen, und der Revisions-Kollegien zuldssigen Rechtsmittel auch
bei den Spezial-Kommissarien mit gesetzlicher Wirkung angebracht werden kön-

nen, erkläre Ich nach Ihrem Antrage, daß zu den im 8. 10. Meiner Verord-=

mmg vom 5. Mai v. J., wegen Einführung eines gleichmäßigen Verfahrens bei

der Insinuation der Erkenntnisse und bei Einlegung der Rechtsmittel bezeichne-
ten Behörden auchdie Ausei tzungs-Behörden und die Kommissarien der-
selben in Streitsachen, welche zu deren Ressort gehören, zu rechnen sind.

Sie haben diese Meine Deklaration durch die Gesetzsammlung bekanne

zu machen.

Berlin, den 19. März 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Mühler und v. Rochow.

MNo. 1991—100 Q2 (No. 1994.)
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Mo. 1894.) Ministrial-Erklärung vom —. 1839., die Abänderung der mit Braun-

schweig bestehenden Uebereinkunft zur Verhücung der Forstfrevel vom

3. Januar
. Febrwar 1827. betreffend.

J. Betracht des Umstandes, daß der Grund der Bestimmung des Artikels 1.

der unter dem 23. Januar und 7. Februar 1827. zur Verhütung der Forstfre-

vel abgeschlossenen Uebereinkunft, zufolge welcher Herzoglich Braunschweigische
Unterthanen wegen der im Königlich Preutzischen Gebieke begangenen Forsftfre-

vel nach den Königlich Preußischen Gesetzen beurtheilt werden sollen, mit dem

Erscheinen des Herzoglich Braunschweigischen Forstfrevel-Gesetzes vom 26. Juni

1837. zu bestehen aufgehört hat, und ferner in Betracht, daß die Bestimmung
des Artikels 5. der gedachten Uebereinkunft dem beabsichtigten Zwecke einer an-

gemessenen Bestrafung der Forstfrevler in ihrer Ausführung nicht entspricht, sind
die Königlich Preußische und Herzoglich Braunschweigische Regierung überein-
gekommen, die gedachten Arnkel 1. und 5. auf folgende Weise zu modifiziren:

Artikel I1.

Es verpflichtet sich sowohl die Königlich Preußische als die Herzoglich

Braunschweigische Regierung, die Forstfrevel, welche ihre Unterthanen in den
Waldungen des anderen Gebiets verübt haben moöchten, sobald sie davon Kennt-

niß erhält, nach denselben Gesetzen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen
sie untersucht und bestraft werden würden, wenn sie in inlandischen Forsten be-

gangen worden wären.

Artikel 5.

Geldbußen, Werths= und Schadenersatz sollen dem Waldeigenthümer,
Gerichtskosten, Pfändungs= oder Anmeldungsgebühren aber denjenigen Kassen
und Personen zufallen, denen sie zufallen würden, wenn der Frevel im Inlande
verübt ware.

Gegen unvermögende Frevler soll statt der Geldstrase, den bestehenden
Vorschriften gemdß, Forst= oder sonstige Strafarbeit verhängt, jedoch auf Kosten
und zum Nutzen des Staats vollstreckt werden, dessen Unterthan der Ver-

urtheilte ist.

Gegenwärtige, im Namen Seiner Majesidt des Königs von Preußen

und Seiner Durchlaucht des Herzogs von Braunschweig zweimal gleichlautend

ausgefertigte Erkldrung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, in den
beider-
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beiderseiligen Landen Krast und Wirksamkeit erhalten und öffentlich bekannt ge-
macht werden.

So geschehen Berlin, den 25. Januar 1839.

(L. S.)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Wrrseezene Erkldrung wird, nachdem sie gegen eine übereinstimmende Erkld=

rung des Herzoglich Braunschweigischen Staatsministeriums vom 25. Februar

d. J. ausgewechselt worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntmiß gebracht.
Berlin, den 4. April 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 1924-1995.) (No. 1995.)
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1839., bie Ergãnzung und Erlãuterung(No. 1995.) Ministerial-Erklãrung vom

der unterm 1822. zwischen Preußen und Sachsen- Altenburg

getroffenen Uebereinkunft wegen der gegenseltigen Berpflichtung zur Ueber-

nahme von Ausgewiesenen betreffend.

N.e zwischen der Käöniglich Preußischen und der Herzoglich Sachsen-

Altenburgschen Regierung durch Ministerial-Erklsrung vom 1.Sen 1822.
die Uebereinkunft getroffen worden:

in allen vorkommenden Fällen, welche die Uebernahme von Vagabunden

und Ausgewiesenen betreffen, sich gegenseitig nach der Bestimmung der
unter dem 5. Februar 1820. zwischen den Königreichen Preußen und

Sachsen abgeschlossenen Konvention richten zu wollen,
seither ssch aber Zweisel und Mißverständnisse über die Auslegung der Bestim-
mungen 9. 23. und c. der erwähnten Konvention namemtlich

a#. in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit

die in der Staarsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetretenen
Veränderungen auf die Staatsangehörigkeit der unselbstständigen, —

d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht entlassenen Kinder dersel-

ben von Einfluß seven?

so wie

b. über die Beschaffenheit des §. 2c. der Konvention erwähnten zehn-

sdhrigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung

ergeben haben, so sind zu deren Beseitigung die gedachten Regierungen, ohne
hierdurch an dem, in der Konvenrion ausgesprochenen Prinzipe etwas dndern

zu wollen, daß die Unterthanenschaft eines Individuums sedesmal nach der

eigenen innern Gesetzgebung des betreffenden Sraates zu beurtheilen sey, dahin

übereingekommen, hinkünftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze ge-
genseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar

zu a.

1) daß unselbstständige, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht ent-

lassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Eltern an und

für sich und ohne daß es einer eignen Thütigkeit oder eines beson-

ders begründeten Rechts der Kinder bedürfte, derjenigen Staatsange-

hörigkeit theilhaftig werden, welche die Eltern während der Unselbst-

ständigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einstuß auf die Staatsangehörigkeit un-

selbstständiger ehelicher Kinder diejenigen Veränderungen nicht dußern

können,



— 111 —

konnen, welche sich nach dem Tode des Vaters derselben in der

Staatsangehorigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen, indem vielmehr
uber die Staatsangehorigkeit ehelicher unselbststandiger Kinder ledig-
lich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und Veranderungen in

deren Staatsangehorigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaft-
lichen Behorde eintreten konnen.

Nachstdem soll
zu b.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme eines In-
dividuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde

lästig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen des §. 2c. der Kon-
vention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausge-

wiesen werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine eigene

Wirthschaft geführt hat, wobei zur näheren Bestimmung des Begriffs
von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch dann schon ein-
trete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf eine andere Art,

als im herrschaftlichen Gesindedienste, Beköstigung verschafft hat;
oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn übernehmen

Holl, verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unter-
brechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Kontituirung eines Do-

mizils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse nicht weiter an-
kommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin überein-

gekommen:
Können die resp. Behörden über die PVerpflichtung des Staats, dem
die Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend

aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der darüber

stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinligen, und ist die diesfällige
Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen ge-
wesen; so wollen beide kontrahirende Theile den Streitfall zur kompro-

missarischen Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates
stellen, welcher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhältnissen be-

findet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden

Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,

der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
(No. 1925.) An
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An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Re-

gierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kurzester Frist ein-

zusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt

von keinem Theile eine weitere Einwendung zulassig ist, hat derjenige

Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen

der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Ge-
biete zu behalten.

Berlin, den 18. Januar 1839.

¶ S)

Koniglich Preußisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

Werehende Ministerial-Erklärung wird, nachdem dieselbe gegen eine überein-

stimmende Erkläkrung des Herzoglich Sachsen-Altenburgschen Geheimen Ministe-
riums vom 8. März d. J. ausgewechselt worden, hierdurch zur öffentlichen Kennt-

niß gebracht.
Berlin, den 8. April 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.
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Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 10. —

(No. 1996.) Traité de commerce entre la

Prulse, la Bavière, la Saxe, le Wurt-

temberg, la Bade, la Hesse-Electorale,

Ia Hesse-Crand-Ducale, les Etats sor#

mant Tunion de douanes et de com-

merce, dite de Thuringe, le Nassau,

et la ville libre de Franesort. d'une

Part, et les Pays-Bas, d’autre part, le

21. Janvier 1839.

S. Majesté le Roi de Prusse agissant
tant en Son nom qu'en celui des au-

tres Etats, membres de l'association
de douanes et de commerce existant

en vertu des traités du 22. et 30. Mars
et 11. Mai 1833., 12. Mai et 10. Dé-

cembre 1835., et 2. Janvier 1836., sa-

voir: les Couronnes de Barvière, de

Saxe et de Wurttemberg, le Grand-

Duché de Badé IElectorat de Hesse,

Ie Grand-Duché de llesse, les Etats
formant Tunion de douanes et de com-

merce dite de Thuringe. — nommé-

ment le Grand-Duché de Saxc, les

Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-

Altenburg, et de Saze-Cobourg-Gotha,
et les Principautés de Schwarzbourg-
Rudolstadt, de Schwarzbourg-Sonders-
hausen, de Reuls-Greiz,deReuls-
Schleitz et de Reuls-Lobensteinet

Ebersdorf — le Duché de Nalsau et

la ville libre de Franclort, d’une part,
et Sa Majeste le Roi des Pays -Bee,

lautre part, également animés du
(No. 1996.) Jahrgang 1839.

(No. 1996.) Uebersetzung des Handels-Ber-

trages zwischen Preußen, Bayern, Sach-

sen, Württemberg, Baden, Kurhessen,

Großherzogthum Hessen, den zum Thü-

ringischen Zoll= und Handels-Vereine ge-

hörigen Staaten, Nassau und Frankfure

einerseits, und den Niederlanden ande-

rerseits, vom 21. Januar 1839.

S# Masestaät der König von Preu-

hben, sowohl für Sich als im Namen
der übrigen Mitglieder des krast der
Verträge vom 22. und 30. März und
11. Mai 1833., 12. Mai und 10. De-

zember 1835., und 2. Januar 1836.

bestehenden Zoll= und Handels-Vereins,
nimlich der Kronen Bayern, Sachsen
umnd Württemberg, des Großherzog=
thums Baden, des Kurförstenthums
Hessen, des Großherzogthums Pessen,
der den Thüringischen Zoll= und Han-
dels-Verein bildenden Staaten, — na-

mentlich des Großherzogthums Sach-
sen, der Herzogthümer Sachsen-Mei-
m gen, Sachsen-Altenburg und Sach-

sen-Koburg und Gotha, und der Fürsten-
thümer Schwarzburg = Rudolstadt und

Schwarzburg = Sondershausen, Reuß-

Greitz, Reuß, Schleizund Reuß-Loben-
stein und Ebersdorf, — des Herzog-

thums Nassau und der freien Stadt
Frankfurt einerseits, und Seine Mase-
stat der W der Niederlande ande-

rer-

(Ausgegeben zu Berlin den 22. April 1839.
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desir d'étendre autant que possible

les relations commerciales et lchange

des’produits entre les Etats respectils,
sont convenus dans ce but dentrer

en négociations, et ont nommé des

Plénipotenliaires à cet eflet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prufse:

le Sieur Erneste Michaölis, Son

Conseiller intime de Légation, Che-

valier de Torre de Taigle rouge
de Prulse de la troisime clalse

avec le noeud, ollicier de lordre

de la legion d’honneur de Francc,
Commandeur de Tordre de la Cou-

ronne de Bearvire, Chevalier de

T’ordre du mérite de Saxe, Com-
mandeur de Tordre de la couronne

de Wurliemberg, de Tordre du

lion de Zaebringue de Bade, Com-
mandeur de seconde classe de For-

dre du lion Tor de la Hesse-Elec-

torale et de Tordre de Louis de

la Hesse Grand-Ducale, et Com-

mandeur de Tordre du Faucon blanc

de la Saxe Grand-Ducale;

le Sieur Charles Ludolphe Wind-
horn, Son Conseiller intime supé-
rieur des Finances, Chevalier de Tor-

dre de Taigle rouge de la seconde
clalse, de Tordre de la couronne

de Bavière,. et de Tordre du mé-

rile de Sake:

L

le Sieun Fréderie Guillaume

Westphal, Son Conseiller intime

supérieur de Régence, Chevalier de
Tordre de Taigle rouge de la troi-
sième clalse avec le noeud, ollicier

de la legion J’honneur de France;

rerseits, von gleichem Wunsche beseelt,
die Handelsverbindungen und den Aus-

tausch der Erzeugnisse der beiderseitigen

Staaten möglichst auszudehnen, sind zu
diesem Zwecke übereingekommen in Un-
terhandlungen zu treten, und haben zu
Bevollmächtigten hiezu ernannt:

Se. Majestät der König von Preußen:

Allerhöchst Ihren Geheimen Lega-
tionsrath Ernst Michagölis, Ritter
des Königlich Preußischen Rothen
Adler-Ordens dritter Klasse mit der

Schleise, Offzier der Französischen
Ehrenlegion, Kommandeur des Ci-
vil- Verdienst-Ordens der Königlich
Bayerischen Krone, Riner des Kiö-
niglich Sächsischen Civil-Verdienst-
Ordens, Kommenthur des Ordens
der Königlich GWürttembergischen
Krone, Kommandeur des Großher=
zoglich Badischen Ordens vom Zäh-
ringer Löwen, Kommandeur zweiter

Klasse des Kurfürstlich Hessicen
Haus-Ordens vom goldenen Läöwen
und des Großherzoglich Hessischen
Ludwigs-Ordens, und Kommandeur
des Großherzoglich Süächsischen Haus-
Ordens vom weißen Falken;

Allerhöchst Ihren Geheimen Ober-
Finanzrath Karl Ludolph Wind-
horn, Ritter des Ksniglich Preußi-
schen Rothen Adler-Ordens zweiter
Klasse, des Civil-Verdienst-Ordens
der Königlich Bayerischen Krone,
und des Königlich Süchsischen Ei-

vil,Verdienst= Ordens,
und

Allerhöchst Ihren Geheimen Ober-
Regierungsrath Friedrich Wil-
helm Westphal, Ritter des Ks-
niglich Preußischen Rothen Adler-
Ordens dritter Klasse mit der Schleife,
Offizier der Französsschen Ehrenlegion;

und



et

Sa Mejesté le Roi des Pays-Bas:

le Sieur FrédericlenriGuillaume
de Scherff, Son Conseiller de Loe-

gation et Cagze ’#affaires pres la
ville libre de Francfort, Chevalier

de Tordre du lion Neerlandais, de
Tordre du lion dor de la llesse-

Electorale, et de Tordre du Faucon
blanc de la Sayxe Grand-Ducale:

et

le Sieur Jean Jacques Kochulsen.
Directeur de lentrepöt général et
Secrétaire de la Chambre du com-

merce à Amsterdam, Chevalier de

Tordre du lion Neerlandeais;

lesquels, sous la réserve de la ratill-
cation, ont arrété et signé les articles
suivans:

Art. 1.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas
consent à admettre:

A. à l’importation par les
frontières entre les Pays-Bas
et la Prulse, tant par terre que

sur les rivières, sous pavillon

d’un des Etatsnommésci-dessus,
Hormant l’alsociation de doua-

nes et de commerce, les objets

suivans sans distinction origine,
Ssavoir:

1) vins en cercles à dix cents des

Pays-Bas par baril (Hectolitre);
vins en bouteilles de cent ei

seize ou plus au baril, à cinq

llorins par cent bouteillcs;

2) grains, nommément froment,seigle,
orge, avoine, é6peautre et blé sarra-

zin, à une diminution de dix pour
cent sur les droits #rentrée éta-

blis en général;

(Ne. 1996.)
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und

Seine Majesidt der König der Nie-
derlande:

Allerhöchst Ihren Legationsrath und
Geschäftsträger bei der freien Stadt

rankfurt, Friedrich Heinrich
ilhelm von Scherff, Ritter

des Königlich Niederländischen L5,
wen-Ordens, des Kurfürstlich Hessi-
schen Haus-Ordens vom goldenen
Löwen, und des Großherzoglich Sachsi-

schen Haus-OrdensvomweißenFalken,
und

den Direktor des allgemeinen Entre-

pots und Sekretair der ganestan
mer 1 Amsterdam, Johann Ja-
kob Rochussen, Ritter des König-
lich Niederländischen Löwen-Ordens;

welche unter dem Vorbehalte der Na-

tifkation, die folgenden Artikel festge-
stellt und unterzeichnet haben.

Art. 1.

Seine Majestät der König der Nie-
derlande bewilligen zuzulassen:

A. bei der Einfuhr überdie Nie-
derländisch-Preußische Gränze,
sowohl zu Lande, als auch strom-
wärts unter der Flagge eines
der oben benannten, den Zoll-
und Handels-Verein bildenden
Staaten, die folgenden Gegenstände,
ohne Unterschied des Ursprungs:

1) Wein, in Fässern, zu zehn Cencen
Niederl. vom Baril (Hektolitre);
desgl. in Flaschen, deren 116
oder mehr auf ein Baril gehen,
zu fünf Gulden für 100 Flaschen;

2) Getreide, namentlich Waizen, Rog-

9% Gerste, Hafer, Spelz unduchweizen mit einer Snnä gung
der allgemeinen Eingangs-Abgabe
um zehn Prozent;

R 2 3) Bruch-



3) pierres dures non cuites, telles
que pierres plates pour tombes
et seuils, marbre en bloc, pierres
à carreler ete., au taux de trois

pour cent de la valeur;

B. à l’importation par les
frontières entres les Pays-Bas
et la Prulse sur les rivicères,

sous pavillon d’un des Etats

de l’alsociation de douanes et

de commerce:

les bois de construction et de

charpente par cargaison complete
ou en radeaux, à vingt-Ccind cents

des Pays-Bas par tonneau. Vingt-
cindq quintaux seront censés equi-
valoir à un tonneau. Seront ré-

putées completes les cargaisons
dont la moitid consistera en bols;

C. à l’importation lant por
mer due Par li Hfrontieères entre

les Pays-Bas et la Prulse par
tlerre et sur les rivières, sous

contröle et avec certificats Forigine,

les produits de TPindustrie des pays
de Tassociation de douanes et de

commerce ci- dessous nommés:

) stoffes, tilsus et rubans de scie,

autaux de deuxflorins des Pays-Bas

par livre des Pays-Bes(Kilo-
Zramme);

2) bas ei bonnetterie, dentelles et

tulles, au taus de cinq pour cent

de la valeur;

3) coutelleric et mercerie (dapres
les spécilications du tarif Neer-

landals actuel), au taux de trois

pour cent de la valeur.

On déterminera d’un commun rc-

eord les mesures de contröle et les
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3) Bruch= und behauene Steine, als:
flache Steine zu Grabsteinen und
Schwellen, Marmor in Blöcken,
Flursteine u. s. zu dem Satze
von drei Prozent vom Werthe;

B. bei der Einfuhr über die Nie-

derländisch Preußische Grenze
stromwärts, unter der Flagge ei-
nes Vereinsstaates:

Nutz= und Bauholz in ungebroche-
nen Schiffsladungen oder in Flos-
sen, zu funf und zwanzig Centen
Niederl. für die Tonne. Fünf
und zwanzig Centner sollen einer
Tonne gleichgeachtet, und als un-

gebrochene Schiffsladungen sollen
solche angesehen werden, deren
Hälfte in Holz bestehet;

C. bei der Einfuhr sowohl zur
See, als auch über die Nieder-
ländisch, Preußische Grenze zu
Lande und stromwärts,unter Kon-
ole und mit Ursprungszeugnissen:

1) Zeuge, Gewebe und Bänder aus
Seide zu dem Satze von zwei

Gulden Niederl. für das Pfund
Niederl. (Kilogramm);

2) Strümpfe und Strumpfwirker-
waaren, Spitzen und Tülle zu
dem Satze von fünf Prozent vom
Werthe;
Messerwaaren und kurze Waaren
(nach den Spezifikationen des setzi-
gen Niederländischen Tarifs) zu
dem Satze von drei Prozent vom

Werthe.

Man wird in gemeinsamen Einver-
ständnisse die Kontrol-Maaßregeln und

die

3



formalités pour les certilicats dorigine
ci-dessus mentionnés. Les autorités

compétentes seront, en conséquence,
munies des instructions nécelszaires.

Art. 2.

Sa Majesté le Roi des Pays- Bas
continuera à laire jonir, sans équiva-
lens ultérieurs, les produits du sol et

de Tindustrie des Etats de Tolsocia-

tion de douanes et de commerce, à

leur importation dans les Colonies
neerlandaises, de tous les avantages

et faveurs, qui sont actuellement ou

qui seraient par la suite accordés
aux produits du sol et de Tindustrie

de toute autre Nation Européenne,

la plus favorisée.

Art. 3.

Sea Majestée le Roi de Pays-Bas con-

sent àcce qdue les stipulations Lettre
B. No. 1. et 2. de Tarticle 7 du traité

de navigation entre la Prusse et les

Pays-Bas du 3. Juin 1837., en vertu

desquelles les marchandises, qui Sont
chargées ou dechargérs dans un des

ports Neerlandeis, jouissent de la part
des Pays-BasrespectivementTune
entière franchise ou d’une dimmmution

du droit de navigation détermind au
tarif C. annexé# à la convention de

Mayence du 31. Mars 1831., Soient éga-
lement appliquses aufk marchandises

passant en transit direct par les voies,

rouvertes à la navigation du Rhin par

la dite convention pour aller à la

mer, et vice versa, sous pavillon Prus-

sien ou d’un des autres Elats rive-

rains qui participent aux avantages
Vaccordés à la navigation du Rhin

Neerlandais par le dit traité.

(No. 1996)
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die Förmlichkeiten für die vorerwäahnten

Uesprunggeugise festsetzen; die betres-
senden Behörden werden demzufolge
mit den erforderlichen Anweisungen ver-
sehen werden.

Art. 2.

Seine Majestät der König der Nie-
derlande werden fortfahren, ohne an-

derweite Gegenleistung die Erzeugnisse
des Bodens und des Kunstfleißes der

Staaten des Zoll= und Handels-Ver-
eins bei ihrer Einfuhr in die Nieder=

ländischen Kolonien aller derjenigen
Vortheile und Begünstigungen genie-
ßen zu lassen, welche den Erzeugnissen
des Bodens und des Kunstfteißes ir-

gend der begünstigkesten Europcischen
Nation jetzt zugestanden sind, oder in
Zukunst zugestanden werden möchten.

Art. 3.

Seine Masestät der König der Nie-
derlande bewilligen, daß die Bestim-
mungen Lit. B. No. 1. und 2. des

Artikels 7. des Schiffahrts-Vertrages
zwischen Preußen und den Miederlan-

den vom 3. Juni 1837., kraft welcher
die Waaren, welche in einem Nieder=
ländischen Hafen eingeladen sind oder
ausgeladen werden, auf Niederländi-
scher Seite resp. der gänzlichen Freiheit
von der in dem Tarif, Anlage C. der

Mainzer Convention vom 31. März
1831. festgesetzten Abgabe, oder einer

Verminderung derselben genießen, gleich-
mäßig auch Anwendung auf diejenigen
Waaren erhalten sollen, welche auf den
der heinschiffahrt durch diese Kon-
vemtion eröffneten Wegen unter der
Flagge Preußens oder eines der anderen
Uferstaaten, die an den durch den ge-

dachten Vertrag der Schiffahrt auf
dem Niederlandischen Rhein zugestan-
denen Vortheilen Theil nehmen, direkt
nach der See oder umgekehrt transi-
tiren.

Art. 4.



Art. 4.

Les Gouvernements des Etats for-
mant T’association de douanes iet e

Commerce consentent à admettrei

A. à l’importation par les fron-
tières entre la Prusse et les

Pays-Bas tant par terre que sur
les rivières: les produits Teerlan.
dais ci-dessous nommés:

Beurre,

Fromage,
Boeufs et taureaux,

Vaches,
Génisses,

à la moitié des drolis dentrée éta-

blis par le taril actuellement en vi-

ueur, ou à Glablir dans la suite dans
2 Etats de la dite association.

B. a limportation tant par mer
p Par!

duepar terre et sur le rivicères:

1) les sucres lumps des Pays-Bas
destinés à lusage des raflineries
dans les Etats de Tassociation de

douanes et de commerce, et sous

contröle ollciel de cet emploi, à
la moitié du droit dentrée établi

pour les sucres lumps par le ta-
rif actuel des douanes de Tasso--

ciation;
Les sucres rallinés des Pays-Bas,
au taux de dis écus de PDrusse

par quintal de cinquante kilo-

2

rammes;
3) * riz Neerlandais au taux de

deux écus de Prusse par quintal

de cinquante kilogrammes.

Le membres de Fassociation de

douanes et de commerce consentent

en outre:

ad B. 1.) à W’assujettir en aucun cas,

ans la suitc, les sucres lumps,

des Pays-Bas à un droit deen-
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Art. 4.

Die Regierungen der den goll= und
Handels-Verein bildenden Staaten be-
willigen zuzulassen:

A. bei der Einfuhr überdie Preu-
ßisch-Niederlandische Grenze so-
wohl zu Lande als auch strom-
wärts, die nachbenannten Niederlän=
dischen Erzeugnisse:

utter,
Käse,
Ochsen und Stiere,
Kuhe,
Jungvieh,

zur Hälfte der Eingangsabgaben, welche
durch den jetzt in Kraft bestehenden Ta-
rif festgesetzt sind, oder künftig in den
Staaten des gedachten Dereins festge-
setzt werden möchten.

B. bei der Ein fuhr sowohl zur
See,alsauch zu kande und strom-
wärts:

1) Miederländischen Lumpenzucker, zum
Gebrauche der Siedereien in den
Staaten des Zoll= und Handels-
Pereins, und unter amtlicher Kon-

trole dieser Verwendung, zur
Hälste der für den Lumpenzucker
durch den gegenwärtigen Vereins-
Tariffestgesetzten Eingangs-Abgabe;

2) Niederlandischen raffinirten Zucker
zu dem Satze von zehn Thalern

reuß. vom Centner von funfzig
ilogrammen;

3) Niederlandischen Reis zu dem Satze
von zwei Thalern Preuß. vom
Centner von funfzig Kilogrammen.

Außerdem willigen die Mitglieder des
Zollvereins ein:

zu B. 1.) den Niederlandischen Lumpen-

zucker in keinem Falle kunftig
einer Eingangsabgabe zu un-

ter-



trée qui excéderait de plus
de dix pour cent le coin

dont seraient frappés les
sucres bruts é6galement desti-
nés à PTusage des raflineries

dans leurs PKtats;

-ad B. 2.) dans le cas on les droits

CStablis par le tarif ackuel sur
les sucres bruts destinés à

Tusage susdil seraient dimi-
nués, à rduire en meme

tems et proportionellement
les droits sur les sucres raf-

linés des Pays-Bos, de ma-

nière due ces droits ne pour-

ront jamais eucéder le double
de ceuk dont seraient pas-

sibles les sucres bruts.

La stipulation Lettre A. du présent
article sortira son eflet immédiatement

apres la publication du traité, et celle
Lettre B. 1. huit semaines apres la dite

ublication, tandisque les stipulations
 2 et 3. ne seront mises à exécution

qu'à dater du I. Janvier 1840.

Art. 5.

Les Etats de association de doua-

nes et de commerce n’'augmenteront

pas les droits dentréc établis par le
taril actucl sur les articles ci-dessous.

nommés à leur importation des Pays-

Bas, tant Dar mer duc Par terre et
sur les rivlres, savoir: café, tabac

brut et fabriqué, épices, thé, harengs,
huile de graines et eau-de-vic de toute

espèce.
II est entendu toutesois que cette

stipulation ne comprendra pas le cas

on le quintal de cinquante kilogram-
mes serait adopté à lazenir, en rem-

placement du quintal de Prusse, comme
(No. 1900.)
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terwerfen, welche diejenige Ab-
gabe, womit die gleichfalls zum
Gebrauche der in Ihren Staa-
ten befindlichen Siedereien be-

stimmten Rohzuckerbelegt wer-
den, um mehr als zehn Pro-
zenk übersteigen würde;

in dem Falle, daß die Ab-
gabe, welche durch den gegen-
wärtigen Tarif auf die zum
vorgedachten Gebrauche be-
stimmten Nohzucker gelegt ist,
vermindert würde, gleichzeiti
und in demselben Verhahims
auch die Abgabe von den
Niederlaändischen raffinirten
Fuckern in so weit zu ermaßi,
gen, daß letztere Abgabe nie-
mals datz Doppelte der Ab-

abe von den Nohzuckern

übersteigen wird.
Die Bestimmung Lit. A. des ge-

genwärtigen Artikels wird unmittelbar
nach der Publikation des Vertrages,
und diejenige Lit. B. 1. acht Wochen
nach dieser Publikation in Kraft tre-
ten, während die Bestimmungen B. 2.
und 3. erst mit dem 1. Januar 1840.

in Vollzug gesetzt werden sollen.

Art. 5.

Die Stcaaten des Zoll= und Han-
dels-Vereins werden die durch den ge-

genwärtigen Tarif festgesetzten Eingangs-
Abgaben von nachbenannten Artikeln:
Kaffee, Taback, roh und fabrizirt, Ge-
würze, Thee, Heringe, Saatöl und
Branntwein aller Gattung, für die
Einfuhr dieser Artikel aus den Nieder=
landen, sowohl zur See, als auch zu
Lande und stromwürts, nicht erhöhen.

Es wird jedoch verstanden, daß diese
Bestimmung den Fall nicht einbegrei-
sen soll, daß künftig erwa der Cemtner
von funfzig Kilogrammen, statt des

Preußischen Centners, als Vewichte,
in-

zu B. 2.)



unité de poids dans le taris de lassa-
ciation de douanes et de commerce,

sans due les chiffres du taril actuel,

relatils aux articles susmentionnés,

subissent de réduction.

Art. 6.

Dans le cas oü la remise sur les

droits Gentrée des vins importés di-

rectement des pays de prodcJuction,
alloue maintenant dans les Etats de

Tassociation de douanes et de com-

merce en laveur du commerce de vin

een gros, serait continuße au dela du

remier Janvier 1840., ou due dautres
Preurs de ce genre seraient accordées

à ce commerce, 1 est convenu qu'à

Partir du dit terme ces laveurs seront

également appliqées aux vins impor-
tés des Pays-Bas.

Art. 7.

En considration de TPutilité de le-

tablissement d'un chemin de fer entre

la Prusse et les Pays-Bas, on est

tombe d’accord que, dans le cas ou

une société d’actionnaires solliciterait

du Gouvernement Prussien une con-

cession pour T’tablissement et lex-

loitation d'un chemin de fer, en pro-
longetuon d’'un chemin de fer deja
existant ou à construire sur le lterri-

toire Neerlandais, Ile Gouvernement
Prussien, aprös s'’étre concerté avec

celui des Pays-Bassurlepoint de
jonction à la frontière, accordera cetle

concession sous les conditions. qu

s ont actuellement ou qui seraient plus

tard adoptdes généralement en Prusse
pour ces sortes Gentreprises.

Art. 8.

Les Hautes Parties contraclantes

Fengagent réciproquement:
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Einheit für den Tarif des Zoll= und
Handelsvereines angenommen würde,
ohne daß dabei die Abgabensätze des
gegenwärtigen Tarifs hinsichtlich der
vorbenanmten Arrikel vermindert würden.

rt. 6.

Sollte die in den Staaten des Zoll-
und Handelsvereins gegenwärtig zu
Gunsten des Großhandels mit Wein
bestehende Rabattbewilligung auf die
Eingangsabgaben von den unmittelbar
aus den Ländern der Erzeugung einge-
führten Weinen noch über den ersten
Januar 1840. hinaus fortgesetzt, oder
sollten andere Begünstigungen dieser
Art jenem Handel zugestanden werden,
so ist man für diesen Fall übereinge-
kommen, daß von dem gedachten Zeit-
punkte ab, diese Begünfstigungen gleich-
mäbig auch auf die aus den Nieder-
landen eingeführten Weine angewen-
det werden sollen.

Art 7.

In Rücksicht auf die Nätzlichkeit der
Anlegung einer Eisenbahn zwischen Preu-
ben und den Niederlanden ist verabre-
det worden, daß, wenn eine Gesellschaft
von Aktionairs bei der Preußischen Re-

gierung eine Konzession zur Errichtung
und Benutzung einer Eisenbahn nach-
suchen sollte, welche zur Verlängerung
einer auf Niederländischem Gebiete be-
reits bestehenden oder anzulegenden Ei-
senbahn dienen würde, die Preußische
Regierung diese Konzession, nach er-
folgter Verständigung mit dem Nie-
derländischen Gouvernement über den
Anschließungspunkt an der Grenze un-

ter den Bedingungen ertheilen wird,
welche in Preuten für diese Art von
Uncernehmungen gegenwärtig allgemein

bestehen, oder sockerhio allgemein an-
genommen werden moöchten.

rt. 8.

Die hohen kontrahirenden Theile ver-
pflichten sich gegenseitig:

5) keine



)Ane pas adopterchez Elles des pro-
hibitions dentrée ou de sortie, qui

frapperaient les importationsou les

eexportations des Etats de Tautre
Partie, tandisque celles de tiers
pays dartickes dbu meme genre

n'en seraient pas atteintes;

b) 4 ne pas grever, au prolit des
Gouvernements ou des communes,

les importations ou exportations
réeiproques, sans distinction du

pays don elles viennent, ni de

celui pour lequel elles seraient
destinées, d’autres ou de plus

forts droits, impöts ou charges
duelconques, due ceux due leurs
tarils et lois en vigueur déter-

mineront en géenéral;

Pc) à faire parliciper réciproquement
leurs sujets et produits à toutes

les primes, remboursemens de
droits et autres avantages de ce

genre, dui pourraient etre sccor-

dés généralement dans leurs Etats
à de certains articles d’'importa-

tion ou Texportation, 6galement
sans distinction du pays de pro-

venance ou de destination.

Art. 9.

Les Hautes Parties contractantes

déclarent envisager les concessions

laites de part et d’autre dans le pr#-
sent Trailé, comme ayant 6té stpu-
I&amp;es pour gservir dans leur ensemble

d'équivalens des avantages acquis par
le meme Trailé, et en conséquence,
n’'avoir consenti auf dites concessions

duen retour de ces avantages, qu' El-
les se réservent toutesois d'accorder

avec ou Sans Gquivalens à d’autres

Etats, ou bien meme den rendre lap-

Plication genérale.

(o. 1900.)
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a) keine Ein= oder Ausfuhrverbote
anzuordnen, welche die Ein= oder
Ausfuhren der Staaten des an-

deren Theils treffen würden, wäh-
rend diesenigen dritter Länder bei

Gegenständen derselben Gartung
davon unberührt blieben;

die gegenseitigen Ein= oder Aus-
fuhren, ohne Unterschied des Lan-
des, woher sie kommen, oder wo-
hin sie bestimmt sind, weder zu
Gunstender Regierungen, noch der
Kommunen, mit anderen oder hs-
heren Zöllen, Abgaben oder Lasten
irgend einer Art zu belegen, als
mit densenigen, welche in Ihren,
in Krast stehenden Tarisen und
Gesetzen allgemein festgesetzt seyn
werden;

c) Ihre Unterthanen und Erzeugnisse
gegenseitig an allen Prämien, Zoll-
Vergütungen und anderen Vorthei-
len dieser Art Theil nehmen zu

lassen, welche in Ihren Staaten
für gewisse Gegenstände der Ein-
fuhroder Ausfuhr allgemein, gleich-
falls ohne Unterschied des Landes
der Herkunft oder der Bestim-
mung, bewilligt werden könnten.

Art. 9.

Die hohen kontrahirenden Theile er-
kldren, daß Sie die in gegenwärtigem
Vertrage gegenseitig gemachten Zuge-
ständnisse als verabredet betrachten, um
in deren ganzem Zusammenhange als Ver-
geltungen für die durch denselben Ver-
trag erworbenen Vortheile zu dienen,
und daß Sie mithin jene Zugeständnisse
nur in Erwiederung dieser Vortheile
eingerdumt haben, jedoch Sich vorbe-
halten, dieselben auch anderen Staaten
mit oder ohne Gegenleistungen zu be-
willigen, oder auch sogar deren Anwen-
dung allgemein eintreten zu lassen.

S Art. 10

b
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Art. 10.

Si une des Hautes Parties contrac-

tantes accordait par la suite à quel-
u’autre Etat des faveurs en matière

de commerce ou de douane, autres ou

lus grandes que celles convenues par
s Pprésent Traité, les memes faveurs
deviendront communes à Tautre Par-

tie, qui en jouira gratuitement, si la
concession est gratuite, ou en don-

nant un Cquivalent, si la concession

est conditionnelle, en duel cas léqui-

valent fera Tobjet d’une convention

spéciale entre les Hautes Parties con-
tractantes.

Art. 11.

Le présent Traité sera immediate-
ment soumis à la ratilication de tous

les Couvernements respectifs, et les
ratilications en seront é6changées à

Berlin dans Tespace de huit semaines

à compter du jour de la signature ou

Plus t6t. si faire se peut. I sera

publié de suite apres Tchange des
ratillcations et immédiatement mis à

hexécution, à Dexception des slipula-
tions, pour lesquelles on est convenu

d’une autre 46poque dans Tarticle 4.

Le présent Traité reslera en vigueur

jusqu'd la fin de lan Mil-huit-cent

duarante-un, et si, six mois avant hex-

piration de ce terme, ni lune ni lau-
tre des Hlaules Parties contrachantes

n'annonce par une déclaration ossicielle

Son intention d'en saire cesser l'esset,

le Traité restera en vigueur pendant
un an au de là de ce terme et ainsi

de suite TOannéde en annde.
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Art. 10.

Sollte einer der hohen kontrahiren=
den Theile in der Folge irgend einem
anderen Staate andere oder größere

Begünstigungen zugestehen, als die
durch den gegenwärtigen Vertrag ver-
einbarten, so sollen dieselben Begünsti-
gungen auch dem anderen Theile zu
Gute kommen, welcher derselben, wenn
das Zugeständniß ohne Pergeltung ge-
macht ist, ebenfalls ohne eine solche,
wenn dasselbe aber an die Bedingung

einer Gegenleistung geknüpft ist, gegen
Bewilligung einer DVergeltung genießen
wird, die in diesem Falle den Gegen-
stand einer besonderen Uebereinkunft
zwischen den hohen kantrahirenden Thei-
len ausmachen wird.

Art. 11.

Der gegenwärtige Vertrag soll
unverzüglich allen betheiligten Regie-
rungen zur Ratifkation vorgelegt, und
die Raltifikations-Urkunden sollen bin-
nen acht Wochen nach dem Tage der
Unterzeichnung, oder, wenn es seon
kann, noch früher zu Berlin ausge-
wechselt werden. Derselbe soll sofort
nach Auswechselung der Ratifkations=
Urkunden publizirt und unmittelbar dar-
auf in Wollzug gesetzt werden, mie Aus-
nahme der Bestimmungen, wegen wel-
cher im Artikel 4. ein anderer Zeitpunkt
verabredet worden ist.

Der gegenwärtige Vertrag wird
bis zum Ende des Jahres Eintausend
achthundert und ein und vierzig in Kraft
bleiben; und wenn sechs Monate vor

dem Ablaufe dieses Zeitraumes keiner
von beiden hohen kontrahirenden Thei-
len seine Absicht, die Wirkung des
Vertrages aufhören zu lassen, mittelft
einer offiziellen Erkldrung kund thun
sollte, so wird derselbe noch ein Jahr
über diesen Zeitraum hinaus, und so fort

von Jahr zu Jahr, verbindlich eigerur



En soi de quoi les susdits Pléni- Zur Urkund dessen haben die oben

Potentiaires lTont signé et y ont ap- genannten Bevollmächeigten denselben
posé leurs cachets respectifs. unter Beifügung ihrer resp. Siegel un-

terzeichnet.

Fait à Berlin, le 21. Janvier 1839. Geschehen zu Berlin, den 21. Ja-
nuar 1

E. Miebeslis. ’HOLe Sebere E. *8 6.5.Wo. cherff .
(L. S.) —

Ch. L.Winshorn- J. J RKpchussen. K.L.  J. J.Gerle
) (CL) —

F. G. Westphal. 3 hhert.
(L. S.)

D. NRatifikations-Urkunden des vorstehenden Vertrages, welche von Seiner

Maojestät dem Könige von Preußen unterm 27. Februar d. J. und von Seiner

Majesiät dem Aönige der Niederlande unter dem 4. März d. J. vollzogen wor-
den,sindam 2. April d. J. zu Berlin ausgewechselt worden.

(To. 1906—190r.) (No. 1907.)
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(No. 1997.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. April 1839., den Steuersatz des Lumpen-

zuckers für Siedereien betreffend.

A## Ihren Antrag vom 31. v. M. genehmige Ich, daß die dem Keniglich

Niederländischen Gouvernement im Art. IV. des Handels-Vertrages vom 21. Ja-
nuar d. J. zugestandene Ermäßigung der Eingangs-Abgabe von Niederldndi-
schem, zum Gebrauch Pereinsländischer Raffinerien unter Komrolle der Ver-
wendung eingehenden Lumpenzucker bis auf die Hälste des gegenwärtigen Tarif-
Satzes, also bis auf 51 Rthlr. vom Centner, in Rücksicht auf die mit andern
Regierungen eingeleiteten Unterhandlungen und in Erwartung billiger Gegenlei-
stungen gleichzeitig und daher acht Wochen nach Publikation des obigen Han-
dels= Vertrages, hinsichtlich alles Lumpenzuckers ohne Unterschied des Ursprungs
vorläufig Anwendung erhalte, welcher über die Zollgränze gegen das Königlich
Niederländische Gebiet und ferner über die nördliche Zollgränze von diesem Ge-
bieke an bis Memel mit gleicher Bestimmung und unter Kontrolle für Vereins-
ländische Raffinerien eingeführt werden wird. Sie haben diesen Befehl durch
die Gesetzsammlung bekannt zu machen und in Ausführung zu bringen.

Berlin, den 10. April 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staaks= und Finanzminister, Grasen v. Alvensleben.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 11u1.—

(No. 19968.) Verordnung, betreffend das Verfahren bei freiwilligen Subhastationen. Vom

6. April 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preuben 2c. 2c.

Da das bisherige Verfahren, wonach bei freiwilligen Subhastationen der
Zuschlag in Form eines, die Stelle des Kontrakts vertretenden, Adjudikations=
Erkenntnisses erfolgt, der Natur eines gerichtlichen freiwilligen Verkaufes nicht
entspricht und zu Mißdeutungen Veranlassung giebt, so haben Wir für alle Pro-
vinzen Unserer Monarchie, in welchen die Allgemeine Gertchtsordnung Gesetzes-
krast hat, auf den Antrag Unserer Justizminister und nach dem Gutachten einer

von g aus Mitgliedern des Staatsraths ernannten Kommission verordnet,
was folgt:

 1. .

Bei freiwilligen Subhastationen findet die Abfassung eines Zuschlagbeschei-
des oder Adjudikationserkenntnisses nicht weiter statt.

8.2.
Das Gericht hat, wenn die Einwilligung der Betheiligten in den Zuschlag

erfolgt, oder vorschriftsmaßig erganzt worden ist (0. 71. und 74. Nr. 2. Titel 52.
der Prozeß-Ordnung), die Lizirationsverhandlungen eben so, wie bei Verträgen,
weiche nothwendig einer Aufnahme und Vollziehung vor dem Richter der Sache
bedürfen, unter Beifügung der Kaufbedingungen und der Urkunde über die er-

folgte oder ergänzte Zustimmung der Betheiligten in beglaubrer Form auszufer-
tigen. Diese Ausfertigung vertritt die Stelle des Kaufkontrakts. #

Die Gorschrift des §. 361. des Allgemeinen Landrechts Theil I. Titel 11.
wird aufgehoben.

é. 3. «

Geht die freiwillige Subhastation in eine nothwendige uber, so verbleibt
es bei den Bestimmungen im 9. 73. Titel 52. der Prozeß-Ordnung.

. 4.
In so weit nicht vorstehend ein Anderes sestgesetzt ist, behalt es in Anse-

hung der freiwilligen Subhastationen bei den bestehenden gesetzlichen Vorschrif-
ten sein Bewenden.

(No. 1998— 1000.) Jahrgang 1879. T 6. 5.

(Ausgegeben zu Berlin den 29. April 1839.)
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(. 5.
Unser Justizminister hat die Gerichte mit einer Instruktion über das von

ihnen zu beobachtende Verfahren zu versehen.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel. ·

Gegeben Berlin, den 6. April 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Muffling. v. Kamptz. Muhler.

Beglaubigt:
Düesberg.

(No. 1999.) Deklaration der Berordnung vom 14. Dezember 1833. über das Rechtsmittel

der Revision und der Nicheigkeicsbeschwerde. Vom 6. April 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Köonig von
Preußen 2c. 2c.

haben Uns auf den Antrag Unserer Justizminister und nach erfordertem Gut-
achten einer von Uns aus Mitgliedern des Staatsraths ernannten Kommission
bewogen gefunden, zur Ergänzung Unserer Verordnung vom 14. Dezember
1833 über das Rechtsmittel der Revision und der Nichtigkeitsbeschwerde, sowie
zur Erledigung enestandener Bedenken zu verordnen, was folgt:

Artikel 1.

(Zu den 6. 4., 7. und 8. der Verordnung.)
Von dem Rechtsmirtel der Nichtigkeitsbeschwerde sind ausgeschlossen:

1) diesenigen Komtumazialerkenntnisse oder Resolutionen, gegen welche das
Rechtsmittel der Restitution nach den Vorschriften des Abschnins 3. Ti-
tel 14. der Prozeßordnung zulässig ist;

2) alle Prozesse der Ober= und Untergerichte, deren Gegenstand nach Gelde
zu schätzen ist und funfzig Thaler nicht übersteigt (Bagatellsachen).

In diesen Bagatellsachen (Nr. 2) findet fortan keine Appellation, son-
dern, außer dem Rechtsmittel der Restitution gegen Kontumazialentscheidungen,
nur der Rekurs an die höhere Instanz, bei Untergerichten an das vorgesetzte

Obergericht, sowohl gegen Erkenminisse, als gegen Agnitions= und Purifkarions=
resolutionen nach den Bestimmungen der Prozeßordnung Titel 26. K. 18., Un-
serer Order vom 8. August 1832. (Gesetzsammlung S. 199.) und der Verord-=
nung vom 5. Mai 1838. (66. 7. und 10. Gesetzsammlung S. 273.) statt. —

Dieser Rekurs wird aber dahin erweitert, daß er nicht bloß alsdann, wenn ge-

a 2 Rechte gesprochen ist, sondern überhaupt in allen den Fällen zulässig
ein sol., «

wenn
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wenn das Urtheil einen Rechtsgrundsatz verletzt, er moge auf einer aus-
drücklichen Dorschrist des Gesetzes beruhen, oder aus dem Sinne und
Zusammenhange der Gesetze hervorgehn; oder wenn dasselbe einen solchen
Grungsatz in Fällen, wofür er nicht bestimmt ist, in Anwendung bringt.

3) Die Enmrtscheidungen über den Kostenpunkt, gegen welche die Nichtigkeits-

Deschwerde nur in Verbindung mit der Hauptsache angebracht werden
ann. —

Wegen urrichtiger Entscheidung des Kostenpunktes findet, wenn in der
Hauptsache kein Rechtemittel zuldssig ist oder eingelegt wird, gegen Erkenntnisse
erster, nicht aber gegen Erkenntnisse zweiter Instanz der Rekurs statt, und kommt
hierbei das unter 2. vorgeschriebene Verfahren in Anwendung.

4) Die Insuriensachen, in welchen nur die Rechtsmittel nach 5. 217. und
solgenden des Anhangs zur Prozeßordnung zulässig sind.

Artikel 2.

Die Nichtigkeitsbeschwerde gegen Adjadikationserkenntnisse in nothwendi-
gen Subhastationssachen steht zu:

a) dem Bieter, welcher den Zuschlag für sich verlangt hat und behauptet,
daß ihm und nicht dem Adjudikatar das Grunostück hatte zugeschlagen
werden müssen;
dem Adjudikatar, wenn er behauptet, daß ihm der Zuschlag nicht oder
unter anderen, als den im Adjudikationserkenntnisse ausgenommenen Be-
dingungen hätte ertheilt werden sollen;
sedem dritten Subhastationsinteressenten (95. 7. und 9. der Verordnung
vom 4. März 1834. Gesetzsammlung S. 39.) sowohl wegen der in der
Verordnung vom 14. Dezember 1833. und in der gegenwärtigen Decla-

ration ausfgestellten Nichtigkeitsgründe, als auch wegen solcher Mängel
des Verfahrens, die nach den Bestimmungen der 7. 347. und folgen-
den, Titel 11. Theil I. des Allgemeinen Landrechts und &amp;. 4. der Ver

ordnung vom 2. Dezember 1837. (Gesetzsammlung Seite 219.) für
eine Verabscumung wesentlicher Förmlichkeiten zu achten sind. Die bis-
her nach #. 350. und folgenden am angeführten Orte des Allgemeinen
Landrechts zuldssig gewesene Klage auf Widerruf des Zuschlags fällt da-
gegen hinweg.

Als Imploraten Behufs der Beantwortung der Nichtigkeitsbeschwerde
sind zuzuziehen und dabei als Litiskonsorten zu betrachten, alle diejenigen, welche

nach Lage der Sache ein Interesse haben, daß der angefochtene Zuschlag oder
die angefochtenen Bedingungen desselben aufrecht erhalten werden.

Artikel 3.

(Zu &amp;. 5. der Verordnung.)
Zu den Fllen einer Verletzung wesentlicher Prozeßvorschristen, welche

die Michtigkeitsbeschwerde begründen, soll auch gezählt werden:
1) wenn der Implorant über eine der Emtscheidung zum Grunde gelegke

Thatsache oder über einen zum Grunde gelegten Rechtseinwand, worüber
er hatte gehört werden sollen, nicht gehört worden ist;

(No. 1990.) T 2 2) wenn

b

c



2) wenn ein rechtzeitig angebrachtes, gesetzlich zulässiges Rechtsmietel zurück-
gewiesen, oder ein gesetzlich unstarrhaftes Rechtsmittel zugelassen worden ist;

3) wenn der Richter ein gesetzlich begründetes Perhorreszenzgesuch nicht beach-
ltet hat.

Für einen Perhorreszenzgrund soll künftig auch der Umstand gelten,
wenn der Richter an der Einleitung oder dem Betriebe eines Prozesses

als Mirglied einer Vormundschafis= oder Lehnsbehörde oder als Kurator
einer Kasse Theil genommen hat;
wenn der in Bezug auf eine erhebliche Thatsache (K. 5. Nr. 10. a.
der Verordnung) ausgenommene oder vorgeschlagene Beweis, welcher
eine entgegengesetzte Entscheidung begründet haben würde oder würde be-
gründen können, in den Urtheilsgründen gar nicht erwähnt ist; und
wenn die in der Prozeß-Ordnung Titel 13. J. 10. Nr. 1. bis 9. bezeich-
neten Beweismittel zur Begründung eines vollständigen Beweises nicht
für genügend angenommen, und die Gründe hiervon in dem Urtheil niche
angeführt worden sind.

4“

5#

Artikel 4.

(Zu 6. 9. der Verordnung.)
Tressen in einem Prozesse über mehrere aus einem und demselben

Geschäfte hervorgegangene Streitpunkte oder auch bei einem und demsel-
ben Streitpunkte die beiden Rechrsmittel der Revision und der Nichtigkeits-
Beschwerde, es sei von Seiten verschiedener Parteien oder von Seiten einer
Partei allein, in der Art zusammen, datz bei einem oder mehreren Streitpunk-
ten für sich betrachtet nach den bestehenden Vorschriften die Revision, bei eben
demselben oder bei andern Streitpunkten aber die Nichtigkeitsbeschwerde Stratt

finden würde, so zieht in allen diesen Fällen die Revision die Michtigkeitsbeschwerde
nach sich. Letztere ist alsdann in gleicher Art, wie unter Nr. 2. des §. 9. der
Verordnung für den Fall des Zusammentreffens der Appellation und der Nich-
tigkeitsbeschwerde vorgeschrieben worden ist, als eine eigentliche Revision zu be-
handeln, und in der Sache nach den für die Revision bestimmten Grundsätzen,
auch hinsichtlich der in den vorigen Instanzen gleichförmig entschiedenen Streit-
Punkte zu erkennen. Es vertritt die Nichtigkeitsbeschwerdeschrift in diesem Falle
die Stelle eines Revisionsberichts. Wird jedoch im Fortgange der Sache die
anfänglich eingelegte Revision wieder zurückgenommen, und fällt sonach der Grund
der Kumulation hinweg, so ist alsdann die eingelegte Michtigkeitsbeschwerde auch
mur als solche zu behandeln.

Treffen die Rechtsmittel des Rekurses und der Nichtigkeitsbeschwerde in
einem Prozesse zusammen, so zieht in gleicher Weise das Rechtsmittel der Nich-

nühitsteschweerd den Rekurs nach sich, so daß das Geheime Ober-Tribunal über
eide erkennt.

Artikel 5.

(Zu 5. 10. der Verordnung.)
Die dem Verurtheilten beigelegte Besugniß, sich bei Einlegung der Nich-

tigkeitsbeschwerde durch gerichtliche Deposition oder Kautionsbestellung vor der
wurk-
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wirklichen Vollstreckung des angefochtenen Erkenntnisses zu schutzen, findet nicht
Statt, wenn auf Entrichtung laufender Alimente erkannt worden, oder wenn sonst

nach den Vorschriften derProseßordnung ein Erkenntniß, des eingelegten ordent-
lichen Rechtsmittels ungeachtet, vollstreckbar ist. Auch die Aufhebung eines Ar-
restes, auf welche in dem angefochtenen Urtheile erkannt ist, wird durch die Mich-
tigkeitsbeschwerde nicht aufgedalten.

Ist die Vollsstreckung des angefochtenen Erkennenisses von der Ableistung
eines Ewes abhängig, so darf diese, wenn der Eid ein angetragener oder zurück-
geschobener ist, durch Eilegung der Nichrigkeitsbeschwerde nicht aufgehalten wer-
den. Ist auf einen nothwendigen Eid erkannt worden, so bleibt die Abnahme
desselben bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsbeschwerde ausgesetzt. Es
muß aber derjenige, welcher im Falle der Ausschwörung eines dem Gegen-
kheil auferlegten Eides etwas zu zahlen und sonst zu leisten hat, auf dessen An-
trag, in sofern dieser sich zur Ableistung des Eides ausdrücklich bereit erklärr,
den streitigen Gegenstand nach Vorschrift des §. 10. der Verordnung deponiren
oder dafür Kaution bestellen, und wenn es auf Enrrichtung laufender Alimente
ankommt, diese zahlen. Dasselbe critt jederzeit ein, wenn der Implorant für den
Fall der Nichtableistung eines nothwendigen Eides verurtheilt worden ist.

Artikel 6.

Die 7. 11. bis 14. der Verordnung werden hierdurch aufgehoben; an
deren Stelle treten die Vorschriften der nachfolgenden Artikel 7— 10.

Artikel 7.

DieMichtigkeitsbeschwerde muß sters schriftlich eingereicht, und die Be-
schwerdeschrist von einem Justizkommissar oder an dessen Stelle von einem der

artei beigeordneten rechtsverständigen, d. h. zum Richteramte beschigten Assi-
enten unrerzeichnet werden.

Die schristliche Emreichung ohne Zuziehung eines Justizkommissarius ist
mu den öffentlichen Behörden und solchen Privatpersonen gestattet, welche selbst
zu den Rechtsverständigen gehbren.

Der Justizkommissarius muß sich, wenn er die Partei nicht schon in er-
ster oder zweiter Instanz vertreten, oder diese die Nichtigkeitsbeschwerde nicht
selbst mit unterschrieben hat, durch eine Vollmacht oder ein Schreiben legitimi-
ren, und ist, wenn dies nicht spctestens bis zum Ablauf der dazu im Urtheil

festzusetzenden Frist geschieht, in Stelle der Partei für alle Schäden und Kosten
persönlich verhaftet.

Artikel 8.

Die Zulassung des Rechtsmittels findet nur Statt, wenn die Nichtigkeits-
beschwerde innerhalb der angeordneten Frist und in der vorgeschriebenen Form
angebracht ist, die Beschwerdepunkte, so wie die gesetzlichen Vorschriften, oder
den Rechtsgrundsatz, deren Verletzung behauptet wird, bestimmt angiebt, und so-
fern die Beschwerde auf den 9. 5. Nr. 10. Buchstabe a und b der Verordnung
vom 14. Dezember 1833. und den Artikel 3. Nr. 4. der gegenwärtigen Dekla-

ration gegründer ist, die betreffenden Verhandlungen oder Schriftstücke genau
No. 1999.) . bezeich-
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bezeichnet. Eine bloße Anmeldung des Rechtsmittels genugt zu dessen Bewah-
rung nicht.

Artikel 9.

Dem Imploranten steht frei, die nach Artikel 8. angegebenen Beschwer-
depunkte oder Nichtigkeitsgründe in einer nachtráglichen Schrist ndher auszu-
führen und zu rechrfertigen. Diese Schrift muß aber, ohne daß es dazu einer
Aufsorderung bedarf, innerhalb 14 Tagen nach Einreichung der Nichrigkeitsbe-
schwerde bei dem Gericht eingereicht werden, widrigenfalls darauf keine Rück-
sicht genommen wird. Eine PVerlängerung dieser Frist findet nicht statt.

Artikel 10.

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird dem Imploraten zur Beantwortung
binnen der für die Einreichung vorgeschriebenen Frist mit der Warnung ab-
schriftlich mitgetheilt, daß, wenn die Beantwortung nicht binnen dieser Frist ein-
gehen sollte, angenommen werden würde, er begebe sich der Erwiederung und
rdume die angeführten Thatsachen ein. Die Gegenausführung auf eine nach-
tragliche Rechtfertigungsschrift (Artikel 9.) muß ebenfalls innerhalb der vorste-
henden Frist erfolgen. War dem Imploraten bei Beantwortung der Nichiig-
keitsbeschwerden die nachtrdgliche Rechtferngungsschrift noch nicht zugestellt, 7
muß auf den Eingang der Gegenausführung bis zum Ablaufe jener Frist ge-
wartet werden.

Die Beantwortung der Nichtigkeitsbeschwerde ist an keine besondere
Form gebunden.

Artikel 11.

(Zu 5. 17. der Verordnung.)
Wird die Nichtigkeitsbeschwerde zwar gegründet, das angefochtene Erkenne-

niß selbst aber aus andern Gründen gerechtfertigt befunden und deshalb auf-
recht erhalten, so #ind die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu kompensiren,
hiervon aber die auf den Antheil des Imploraten fallenden gerichtlichen Kosten
niederzuschlagen. -

Die Bestimmung des 8. 9. Titel 24. der Prozeßordnung uber die Voll-
streckung eines Judikats fur den Fall, wenn ein Dritter die streitige Sache
wahrend des Prozesses an sich gebracht hat, findet auch alsdann Anwendung,
wenn in Folge der Vernichtung des angefochtenen Erkenntnisses die Erstattung
des Geleisteten verordnet wird.

Wird in Folge der ausgesprochenen Vernichtung die Sache zum Behuf
einer neuen Ausmittelung in die untern Instanzen zuruckgewiesen, so haben die
Gerichte bei dem Verfahren und bei der anderweiten Entscheidung sich nach
den durch das Erkenntniß des Geheimen Ober-Tribunals festgestellren Rechts-
grundsätzen und Normen zu achten.

Kommt es außer den Fällen des 5. 5. No. 1., 5. und 6. der Verord-

nung noch auf eine an sich zulassige Vervollständigung der Nichtigkeitsbeschwerde
und ndhere Vernehmung der Parteien an, so wird diese ebenso, wie in senen
Fällen, durch ein Resolut vor der Emtscheidung über die Nichtigkeitsbeschwerde
angeordnet.

Arti-
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Artikel 12.

1 (Zu . 20. der Verordnung.)
Die Gebühren der Mandatare können nach Umständen auf einen gerin-

gern Betrag, als die Hälfte der angesetzten Gerichtskosten, bestimmt werden.
Die Mandatarien sind ihrer Gebühren ganz verlustig zu erklären, wenn sie eine
offenbar grundlose Nichtigkeirsbeschwerde angebracht und verfolgt haben, ohne

8 den Akten den Nachweis zu bringen, daß sie das Rechtsmittel auf ausdruck-
liches Verlangen der Parcei gegen ihre eigene Ansicht eingelegt haben. — Es
ist hierüber im Erkenntniß das Erforderliche festzusetzen.

Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 13.
(Zu den 656. 21. und 22. der Verordnung.)

Außer dem landesherrlichen Fiskus wird auch für die Land= und Stadt-
gemeinden, privilegirten Korporationen und unter Vormundschaft stehenden Per-
onen, so wie für diesenigen, welchen die Rechte der Minderjährigen zustehen,

die sechswöchentliche Frist zur Einlegung des Rechtsmittels der Appellarion, der
Revision, des Rekurses und der Nichtigkeitsbeschwerde verdoppelt; dagegen wird
aber die Berufung auf die Rechtswohlthat der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die verabsäumte Frist

6 16. Titel 16. der Prozeh= Ordnung,
4. 174 Titel 14. Theil I. des Allgemeinen Landrechts,

weder dem Fiskus noch vorstehend genanmen Personen ferner gestattet.

Artikel 14.

In folgenden schleunigen Prozeßarten:
a) im Wechselprozeß,
b) in Arrestsachen, die nicht mit der Hauptsache zugleich verhandelt werden

(Prozeß-Ordnung Tirel 29. 9%. 63. bis 73.)

in eigentlichen Merkantil-Prozeß (Prozeß=OrdnungTitel30.9.9.
is 47.)

in Bausachen, wenn von einem schon wirklich angefangenen Bau die
Rede ist, dessen Fortsetzung oder Kasstrung von dem Ausfalle des Pro-
zesses abhängt (Prozeßordnung Titel 42. #. 34. bis 41.)

werden zur Einlegung der ordentlichen Rechtsmittel die in der Prozeß-Ordnung
angeordneten kürzeren Fristen, mit Ausschliehung der im §. 34. Titel 14. Theil I.
daselbst gestatteten Restiturion, wiederhergestellt, und diese Fristen auch für die
Einlegung der außerordentlichen Rechtsmittel des Rekurses und der Nichtigkeits-
beschwerde einschließlich deren Rechtfertigung, in der Art bestimmt, daß, wenn eines
dieser außerordentlichen Rechtsmittel gegen eine Emscheidung erster Instanz oder
in einer Arrestsache eingelegt wird, die für die Appellation, sonst aber die für die
Revision angeordnete Frist eintritt.— Dieselben Fristen finden für die Beant-
wortung der Rekurs= oder Nichtigkeiksbeschwerde statt.

—

c

d
 ——

Artikel 15.

Die Vorschrift des 5. 40. Titel 2. Abschnitt 1. der Verordnung vom
(No. 1909.)
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1. Juni 1833. (Gesetzsammlung Seite 37.) wonach bei Gerichten, welche ein
Kollegium bilden, das Rechtsmittel der Apoellation im summarischen Prozesse
nur dann startfindet, wenn der Gegenstand der Beschwerde über funfzig Thaler
beträgt, wird bei jenen Gerichten auf alle Arten von Civil-Prozessen aus-

gedehnt.
Artikel 16.

Eine Partei, welche darüber zweifelhaft ist, welches von mehreren Rechts-
mitteln in einem vorliegenden Falle stattfinde, soll befugt seyn, zur Wahrung
ihrer Rechte die mehreren Rechromittel gleichzeitig, unter Beobachtung der für
jedes derselben vorgeschriebenen Förmlichkeiten, einzulegen.

Der Nichter, welchem die Verfügung auf die angebrachten Rechtsmittel
zusteht, hat darüber einen vorldusigen Beschluß abzufassen; er verfügt nur die

Instruktion des von ihm für zulässig erachteten Rechremittels und setzt die Ein-
leitung des anderen aus, dessen Einlegung alsdann auf die Vollstreckbarkeit des
Erkenntnisses ohne Einftuß bleibt.

Dem erkennenden Richter steht jedoch die definitive Bestimmung darüber
zu, welches Rechtsmittel das zulassige ist. Ist er einer andern Ansicht als der
prozeßleitende Richter, so verordnet er durch ein Resolut die Einleitung des ven
dem letzteren ausgesetzten Rechtsmittels, welches dann aufzunehmen und zu in-
struiren ist.

Artikel 17.

Steht dem Nichter in einer Prozeßsache eines der im #. 5. Nr. 5., 6.
und 7. der Verordnung vom 14. Dezember 1833. bezeichneten Verhältnisse ent-
gegen, so muß er sich unter allen Umständen bei anderen Perhorreszenzgründen
(Artikel 3. Nr. 3.) aber nur alsdann der Entscheidung enthalten, wenn die Par-

lei darauf anträgt. Es soll ihm jedoch in diesem letzteren Falle auch die Be-
sug niß zustehen, die Theilnahme an der Entscheidung selbst abzulehnen.

Für alle diese Fälle hat der Justizminister die Gerichte im Voraus zu
bestimmen oder durch die vorgesetzten Obergerichte bestimmen zu lassen, woecske

an die Stelle des an sich kompetenten Richters treten sollen und das Erkennt-

niß abzufassen haben.
Artikel 18.

Zur richtigen und gleichmdßigen Anwendung Unserer Verordnung vom
14. Dezember 1833. und der gegenwärtigen Deklaration hat Unser Justizmini-
ster eine besondere Instruktion für die Gerichtsbehörden und Anwalte zu erlassen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedruck-
tem Königlichen Inssegel.

Gegeben Berlin, den 6. April 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Frh. v. Müffling. v. Kamptz. Mühler.

Beglaubige:

Düesberg.

In-
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Instruktion
zur Ausführung der Verordnung über das Rechtsmittel der Revi-

sion und derNichtig keitsbeschwerde vom 14. Dezember 1833.
D. d. den 7. April 1839.

D. Verordnung vom 14. Dezember 1833. über das Rechtsmittel der Re-

vision und der Nichtigkeitsbeschwerde enthält Bestimmungen, welche die frühe-
ren Prozeßvorschristen wesentlich abgedndert haben.

Die folgerechte Durchführung dieser neuen Bestimmungen, die dadurch
hervorgerusene Verschiedenheit der Ansichten und eine mehrjährige Erfahrung
haben nicht nur die Nordwendigkeit einer Deklaration und Ergqgänzung jener

Verordnung, sondern auch das Bedürfniß einer umfassenden Instruktiog für
die Gerichte und Anwalte dargethan.

Die Deklaration ist am 6ten d. M. von des Königs Majestät vollzo-
gen worden.

Dem Bedürfniß der Instruktion soll auf Grund der im Artikel 18. der
Deklaration dem Justiz-Minister Allerhöchst ertheilten Aurorisation in der nach-
stehenden Weise genügt werden.

Es wird demgemäß in Uebereinstimmung mit den Ansichten der zur Be-
rathung der erwähnten Deklaration Allerhöchst ernannten Kommission s4mmt-
lichen Gerichten und den dabei angestellten Justiz-Kommissarien in den Landes-
theilen, in denen die Verordnung vom 14. Dezembder 1833. Gesetzeskrafe hat,

Folgendes eröffnet:
Zum 5. 1. der Verordnung.

1. Unter Standesverhältnissen sind hier außer den „Fami-
lienverhältnissen“ nur solche persönliche Zustände zu verstehen,
welche, an und für sich betrachtet, Gegenstand einer privatrecht-
lichen Entscheidung sein können.

Es gehören hierher Sereitigkeiten:
a) über Wahn= und Blodsinnigkeits= und Prodigalitckts= Erkldrungen inso-

weit das Rechtsmittel der Reoision hierbei nicht schon durch die Vor-
schriften der Allg. Gerichts = Ordnung (45. 8. 28. 29. 43. und 44. Tit.

38. Thl. 1.) ausgeschlossen wird,
b) über Todeserklärungen, insofern solche kontradiktorisch verhandelt wer-

den und dann zur Ergreifung des Rechtsmittels der Appellation und

Revision Anlaß geben können,
c) über die Annahme an Kindesstatt,
 über die Rechtmaßigkeit der Kinder in den Fällen des Abschnitts I. Ti-

tel 2. Thl. II. des Allg. Landrechts,
über die Beilegung der Nechte der ehelichen Geburt in den Fällen der

6. 592. bis 600. ebendaselbst, «

H uber die Beilegung der Rechte einer geschiedenen, fur den unschuldigen

Theil erklarten Ehefrau in den Fällen der 96. 1035. bis 1037., der 8
No. 1908) Jahrgang 1830. u 1047

e
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1042. bis 1049., der 99. 1055. bis 1057. Titel 1. Thl. II. des Allg.

Landrechts.
Bei der Bestimmung des 8. 1. der Verordnung ist nicht die Absicht

dahin gegangen, dem Ausdruck: „Familien= oder Standesverhältnisse“ die Aus-
dehnung zu geben, welche aus der im #. G. Di. 1. Thl. II. des Allg. Landr. ent-
haltenen allgemeinen Definition von „Stand“ abzuleiten sein möchte. Insbe-
sondere können diesenigen Standesverhältnisse, welche hauptsächlich eine staats-
rechtliche Bedeutung haben, z. B. ob Jemand von Adel, Mitglied einer Stadt-
gemeinde u. s. w. sei? an und für sich kein Gegenstand eines Rechtsstreites sein,
vielmehr nur im Verwaltungswege oder durch Allerhöchste Emscheidung Seiner

Majestat sestgestellt werden.

2. Familien= oder Standesverhältnisse, Ehrenrechte, Ehege-
löbnisse oder Ehesachen können nur alsdann Gegenstand einer Revi-
sionsbeschwerde sein, wenn hierüber in der Urtelsformes selbst eine
dispositive Bestimmung ausgesprochen ist.

Ist z. B. durch zwei gleichlautende Erkenmnisse Jemand mit dem
Intestat-Erbrecht, welches er auf einem bestimmten Verwandtschaftsgrad stütz,
abgewiesen, oder als Kuchenpatron zur Lieserung der Baumaterialien für die
Pfarrgebdude verurtheilt worden, ohne daß über das Verwandtschaftsverhälmiß
oder dasPatronatsrecht selbst erkannt worden ist, so findet das Rechtsmittel
der Revision nicht statt. In solchen Fällen ist bloß über Vermögenerechte ent-
schieden; eine dagegen erhobene Revisionsbeschwerde kann daher auch nur das
Vermögen betressen. Darauf, ob die Ausmittelung des Verwandischafts= oder
Patronatsver #linisses während des Rechtsstreites erfolgt ist, und das Resultat

bersehhen einen Grund für die Entscheidung des Richters dargeboten hat, kommt
es nicht an.

3. Wenn inEhescheidungs sachen der auf Trennung der Ehe
lautende Theil des Erkenntnisses rechtskräftig geworden ist und
der Gegenstand der Beschwerde darin besteht, „wer von den Ehe-
leuten und in welchem Maße für den schuldigen Theil zu erachten
sei“, so findet die Revision statt. Beschränkt sich aber der Antrag
des Revidenten auf die erfolgte oder unterbliebene Zuerkennung
einer Ehescheidungsstrafe oder den Betrag derselben, so ist die Re-
visionsfdhigkeit nach dem 5. 2, der Verordnung zu beurtheilen.

Denn es hat die Frage, ob und inwiefern einer der geschiedenen She-
gatten für den schuldigen Theil zu achten sei, nicht allein auf die Vermögens-
verhältnisse Einfluß, sondern es sind davon auch der Stand und Name der

Ebefrau und das Recht auf Erziehung der Kinder und andere rechtliche Folgen
abbanaig (## 738 bis 712. 766. ff. Titel 1., 90. 92. ff. Titel 2. Thl. II.
Allg. Landrecht.)

Dieselben Girundsähze entscheiden über die Revisionsfähigkeit, wenn Ehe-
scheidungs= und Sponsalien-Prozesse von den Erben des einen oder andern

Theils sfortgesetzt werden.
Zum 8. 2.

4. Die Verschiedenheit des Inhalts der beiden ersten Er-
kennt-
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kenntnisse wird nur insoweit berucksichtigt, als sie bei dem Gegen-
stande der Revisionsbeschwerde besteht.

Das Gesetz laßt bei Gegenstanden, welche bloß das Vermogen betreffen,
die Revision nur alsdann zu, wenn die beiden ersten Erkenntnisse ganz oder zum

Theil verschiedenen Inhalts sind und zugleich der, dieser Verschiedenheit unter-
liegende Gegenstand der Beschwerde uber 500 Thaler betragt, oder in Gelde
nicht abzuschatzen ist. «

Hieraus ergiebt sich, daß die Beschwerde die von einander abweichenden
Bestimmungen beider Erkenntnisse, nicht aber den Theil derselben betreffen muß,
in dem sie beide ubereinsimmen. Wenn daher z. B. der Klager in der ersten
Instanz vollig, in der zweiten theilweise abgewiesen, oder wenn er in der ersten
Instanz unbedingt abgewiesen worden, in der zweiten aber ihm oder dem Ver-
klagten ein Eid auferlegt wird, von dessen Ableistung oder Nichtableistung die
Bestärtigung des ersten Erkenn#nisses, im entgegengesetzten Falle aber eine Ab-
dnderung zu seinen Gunsten abhüängig ist, so kann der Kläger nicht zur Re-
vision verstattet werden, weil in beiden Fällen die Beschwerde gegen das zweite
Erkenntniß nicht darauf gerichter werden kann, daß dasselbe günstiger für ihn
ausgefallen sei, sondern nur denjenigen Theil der Entscheidung zum Gegenstande
haben könnte, den ihm weder das erste noch das zweite Erkenntniß zugesprochen
haben, worin also beide übereinstimmen. Eben so ist die Revision unzulässig,
wenn der Perklagte in der ersten Instanz verurtheilt worden, und das Erkennt-
niß in der zweiten theilweise zu seinen Gunsten ausgefallen ist.

In allen diesen Fallen würde die Beschwerde nicht auf die Werschieden-
heit der Ansichten der beiden Richter, welche zu seinem Vortheil eine theil-
weise Abänderung herbeigeführt har, sich gründen, sondern auf die Gleichma-
ßigkeic ihrer Entscheidung für den Theil des Erkenntnisses, den er geändert wis-
sen will. Die Enrscheidungsgründe können zwar in beiden Erkenntnissen durch-
aus verschieden sein. Darauf kommt es aber nicht an, weil das Rechtsmittel
der Revision nur gegen den entscheidenden Theil des Erkenntnisses, d. h. die
VWorte der Erkenntnißformel, nicht gegen die Ausführung desselben gerichtet
werden kann.

Bei der Redaktion der Verordnung ist die Fassung des 5. 2. gewählt
worden, um die Zweifel zu beseitigen, welche die unbestimmten Ausdrücke über
die Bedingungen der Revision im 6. 2. Titel 15. Thl. I. der Allg. Ger. Ord.
umd im 6. 129. des Anhangs, zulassen.

5. Die Feststellung des Streitgegenstandes, wovon die Be-
urthellung, ob ein oder das andere Rechtsmittel zul dssig ist, ab-
hängt, ist Sache des prozeßleitenden Richters. «

Derselbe muß, wenn die Unschätzbarkeit oder der Geldwerth des Streit-
gegenstandes nicht klar vorliegen, die Erklrungen der Parteien zeitig, noch
wüährend der Instruktion des Prozesses, erfordern und den Streit darüber zur
Entscheidung des Geheimen Ober-Tribunals vorbereiten.

Zum 65. 3.
6. Ausgeschlossen von der Revision sind die im #. 3. der Ver-

ordnung benannten Schwängerungssachen auch alsdann, wenn da-
(Ne. 1995.) uU 2 mit
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mit der Antrag auf Vorbehalt oder Zuerkennung des Erbrechts
für das uneheliche Kind verbunden worden.

Der Antrag auf Vorbehalt oder Zuerkennung des Erbrechte für das
uncheliche Kind in einem Schwängerungsprozesse verdndert den Charakter die-

ses Prozesses nicht. Der 3. der Verordnung hat alle Schwüängerungs-
sachen mit den aus der chwängerung entspringenden Vermögensansprüchen,
ohne Unterschied des Obsekrs von der Revisson ausgeschlossen. Nur wenn ein
Sctandes= und Familienverhältnib damit verbunden ist, wenn es sich darum han-

delt, ob der Geschwächten oder dem Kinde die echte ehelicher Personen bei-

zulegen sind, trikt der Fall Nummer 1. dieser Instruktion ein.
um5.

7. Der 6. 4. spricht nur von Civilsachen und den wegen

Steuervergehen oder gegen Beamte wegen Dienstvergehen einge-
(eiteten fisbkalischen Untersuchungen.

Auf die gegen Beamte wegen Dienstvergehen eingeleiteten
Kriminal-Untersuchungen ist er nicht anwendbar.

Die Verordnung bezieht sich gleich im Eingange nur auf die Allg. Ger.
Ord. und hat nur Modißkationen dieser, nicht der Kriminal= Ordnung zum

Zweck. Aus den Verhandlungen über die Redaktion der Verordnung ergiebt
sich unzweiselhaft, daß unter den im #. 4. desselben bezeichneten Untersuchungen
gegen Beamte wegen Dienstvergehen, nur fiskalische Untersuchungen zu ver-
stehen sind, und über eine Nichtigkeiksbeschwerde in Kriminal-Untersuchungen ge-
gen Beamte wegen Dienstvergehen nichts hat bestimmt werden sollen.

um Nummer I1.

8. Wenndas angefochtene Urtheil zwar einen Rechtsgrund-
satz verletzt, aber nicht dieser von dem Imploranten ausdrücklich
angefochten und hervorgehoben, sondern irgend ein anderer als
verletzt angegeben und diese angegebene WVerletzung nichte begrün-
det gesunden wird, so darf das Erkenntniß nicht vernichret werden.

Die WMichtigkeitsbeschwerde soll die Beschwerdepunkte enthalten und das
Gesetz, welches verletzt ist, angeben (#. 11. der Verordnung und Art. 8. der
Deklaration). Die Emtscheidung erfolgt nur über die angegebenen Beschwerde-
punkte (h. 16. der Verordnung). Wollte man darüber hinausgehen, so würde
in allen Fällen eine vollständige Beurtheilung der ganzen Sache eintreten müs-
sen, und das Rechtemittel der Nichrigkeicsbeschwerde in das einer Revision um-

gewandelt werden.
9. Eine Verletzung von Rechtsgrundsützen liegt auch darin,

wenn in dem Erkenntniß das zur Beurtheilung vorliegende
Rechtsgeschäft mit einem anderen verwechselt, oder die Natur
und der wesentliche Charakter desselben verkannt worden ist.

Dasangesochtene Urtheil hat z. B. die Grundsätze vom Erbzins ange-
wendet, obwohl nicht dieses Verhältniß, sondern eine Erbpacht oder sonst ein
anderes Rechtsverhaliniß vorlag. Die Beanwortung der Frage: „ob ein Erb-
zinsverhältniß oder eine Erbpacht, ein Testament oder ein Vertrag vorliege?"
enthält ein Urtheil über Rechtsbegriffe. Ein Irrthum hierbei betrifft einen
Zechtosatz: das aus dem Reche##system gebildete Prinzip darüber, was Erbzins,

oder
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oder was Testament ist. Hat der Richter diesen Rechtssatz unrichtig verstan-
den oder irrig angewandt, so liegt darin eine Rechtsverletzung. Hat derselbe
dagegen in dem zu seiner Beurtheilung vorliegenden Falle die einzelnen dem
Prinzipe nach erforderlichen thatsächuichen Momente als wirklich vorhanden an-
genommen, z. B. einen ertrag, wobei es zweifelhaft war, ob der Kaufpreis
gehôrig bestimmt sei, für einen Kaufkontrakt erklärt und in dem Erkenmtnisse
ausgeführt, daß die Bestimmung des Kaufpreises genügend bestimmt worden,
so kann er in dieser Feststellung des Thatbestandes geirrt, oder auch gegen den
*. 5. Nummer 10. der Verordnung verstoßen haben, es liege aber keine Ver-
letzung eines Rechtsgrundsatzes vor.

Bei der Berathung über die Verordnung wurde die Frage aufgewor-
sen: „ob nur wegen Gesetzesverletzung die Nichtigkeirsbeschwerde zuldssig sein

solle, nicht aber auch dann, wenn der Richter die Natur und den wesentlichen
Charakter eines Rechtsgeschdsts verkannt, z. B. wenn er einen bloßen Thei-

lungsrezeß für einen WVergleich, einen Mierhskontrakt für einen Kaufkontrakt,
einen Erbpachtskomrakt für einen Zeitpachtskontrakt angeschen habe?“ und be-
schlossen, hierüber in der Verordnung nichts zu sagen, „weil alle diese Fälle in die
Kategorie der Gesetzverletzungen (Verletzungen eines Rechtsgrundsatzes) gehören.“

10. Auf die in der Allgemeinen Gerichts-Ordnung, z. B. in
der Lehre vom Konkurse oder über den Kostenpunkt enthaltenen
materiellen Gorschriften oder Rechtsgrundsäétze, findet die Be-
stimmung des F. 4. Nummer 1. der Verordnung volle Anwendung.

Es kann nichts darauf ankommen, ob die materiellen Gesetze, deren Ver-
lebung die NMichtigkeitsbeschwerde nach §. 4. Nummer 1. begründet, sich im
Allg. Landrecht oder in andern, das materielle Recht vornehmlich beslimmenden
Gesegen, oder in der Allg. Gerichts = Ordnung und den das Prozeßverfahren

regelnden Gesetzbüchern vorfinden.
Eben dies gilt aber auch von der Anwendung des §+. 4. Nummer 2.

der Verordnung, wenn Prozeßvorschristen im Allg. Landrecht, z. B. in der

Lehre von gesundenen Sachen, Thl. 1. dite 9. 96. 31. und ff. vorkommen.
u m 8. 5.

11. Die Verletzung einer Prozeßvorschrift (einer der Vor-
schriften, welche die Verfolgung des materiellen Rechts vor Ge—
richt normiren), hat die Vernichtung des aus diesem Grunde an—
gefochtenen Erkenntnisses nur dann zur Folge, wenn einer von

den im 8. 5. der Verordnung und in den Zusätzen der Deklararion

hierzuausgeführtenFällen vorliegt. #
Zu den Prozeßvorschristen werden auch gerechnet die Vorschriften von

den Rechtsmitteln und deren Zulassung, so wie die Regeln des Beweises einer
bestrittenen Thatsache. Einen Grundsatz des materiellen Rechts berührt dage-
gen die Frage: ob das einer Kl.ge zum Grunde liegende Dokument wegen
Mangels in der Form ungültig, oder ob die Vorschrift über eine rechtliche Ver-
muthung (proesumtio juris) verletzt, oder auf Fälle, wofür sie micht bestimmt
ist, angewendet worden sei.

um (. 5. Nummer 1.

12. Hierher gehbri auch der Fall, wenn der Richter seine
([o. 100).) Ent-
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Entscheidung auf Erklärungen oder Thatsachen gründet, die in
den Akten nicht zur Sprache gekommen sind, und worüber der Im-
plorant erst hätte gehört werden müssen.

Dies folgt aus der Erlduterung und Ausdehnung, welche der 5. 5. Num-
mer I1. der Verordnung durch die Zusatztestimmung im Arrikel 3. Nummer 1.

der Deklaration erhalten hat. Es darf daher auch keine Emscheidung auf That-
sachen oder Erklärungen gegründet werden, welche der Richter aus nicht vorge-
legten Verhandlungen, oder aus seiner Privatkenntniß entnommen hat. — Anders

verhdlt es sich, wenn der Fichter in seiner Emscheidung auf notorische That-
sachen geschichtliche Ereignisse u. s. w. Bezug nimmt. Sie bedürfen keines Be-
weises (F. 56. Tit. 10. der Prozeß-Ordnung) und die Parteien brauchen dar-
über nicht erst gehört zu werden.

Zum 6. 5. Nummer 4.
13. Ein aus drei Mitgliedern bestehendes Gericht muß, wenn

es in Verhinderungsfällen nicht als Kollegium erkennt, den Grund,
warum dies geschieht, im Urtheile aus drücklich anführen, widrigen-
falls das Urtheil der Vorschrift des 9. 5. Nummer 4. der Verord-
nung unterworfen bleibt. (Allerhöchste Kabmersorder vom 10. November
1835. Gesetzsammlung, Seite 232.)

Aus dieser Bestimmung darf jedoch nicht gefolgert werden, daß schon
die Unterlassung der namentlichen Bezeichnung der Richter, welche an der Ab-
fassung des Erkenntnisses Theil genommen haben, einen Nichtigkeitsgrund abgebe.

Die Befolgung der hierauf sich bezichenden Vorschriften ist im Dicszi-
plinarwege aufrecht zu erhalten. (Vergleiche weiter unten Mummer 45 und 46

dieser Instruknon.)

1. Darauf, ob eine größere als die vorgeschriebene Anzahl
Mitglieder eines Gerichts an der Entscheidung Theil genommen
haben, kommt es nicht an.

· Wenn es gleich eine Nichtigkeit begrundet, wenn der Kommissarius

eines kollegialischen Untergerichts in einer Sache erkennt, in welcher das Kolle-
gium hätte erkennen sollen (I9. 5. Mummer 4. der Verordnung), so ist dies doch

lucht zungekeher der Fall, wenn statt des Kommissarius das Kollegium er-
annt hat.

Sollte jedoch ein unzuldssiger Richter (§J. 4. Nummer 5—7. der Ver-
ordnung) an der Entscheidung Theil genommen haben, so unterliegt dieselbe,
auch wenn ohne denselben die gesetzlich erforderliche Anzahl von Richtern vor-
handen gewesen wäre, dennoch der Nichtigkeits = Erkldrung, weil die Stimme
des unzuldssigen Richters bei der Entscheidung der Sache den Ausschlag gege-
ben haben kann.

Zum 6. 5. Nummer 5. 6 und 7.

15. Diese Vorschriften und die Zusatzbestimmungen im Arti-
kel 3. Nummer 3. und Artikel 17. der Deklaration entscheiden, in

welchen Fdllen die schon durch das Reskript vom 11. Juli 1835.
Jahrbücher BDd. 44. Seite 116—119.)angeordneteallgemeine

Substitution der betreffenden Gerichtsbehörden eintritt. Di
e
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Die letztern haben sich hiernach und nach den sonst fur das weitere
Verfahren in solchen Fällen erlassenen allgemeinen Verfügungen zu achten;
insbesondere aber folgende Anweisungen zu berücksichtigen:

I. Der Fall der Substiturion eines andern Gerichts zur Abfassung des
Erkenntnisses und damit auch zur Aufnahme der Verhandlungen, welche noth=
wendig vor dem erkennenden Richter erfolgen sollen, ist nicht vorhanden:

a) wenn bei einem größeren Kollegium nur einem oder mehreren Mitglie-
dern die Bestimmung im 5. 5. Nummer 5. 6 und 7. der Verordnung,
oder Artikel 3. Nummer 3. der Deklaration entgegenstehen würde, und

außer denselben noch die zur Abfassung des Erkenntnisses erforderliche
Zahl von Mitgliedern übrig bleibt, weil es alsdann genügt, daß nur
sene Mitglieder sich aller Theilnahme an der Entscheidung enthalten.

b) Wenn in einem Mandats-, oder Bagatell-Prozesse der Verklagte das
Mandat oder die Vorladung in Rechrskraft ubergehen lätzt, ohne daß
ein förmliches Erkenntnit abgefaht wird; weil die Nichtigkeitsbeschwerde
gegen solche Mandate und Vorladungen, wobei kein kontradiktorisches
Verfahren eintritt, nicht stattfindet.

Dc) wenn in Konkursen, Liquidarions= und Prioritäts-Prozessen der Anspruch
des Liquidanten weder in Hinsicht der Veritat noch der Prioritat zur
Kontesiation kommt.

II. Wird in den zuletzt benannten Prozessen die liquidirte Forderung
nicht anerkannt, so ist dieselbe im Klassißlkarions -Erkenntnisse an dem in An-
spruch genommenen Orte anzusetzen, die Entscheidung über die streitige Veritat
oder Prioritckt aber vorzubehalten; in Beziehung auf alle übrigen Liquidate ist
die Sache volständig zu erledigen. Dem substituirten Gericht gebührt dann
nur die Nachholung der vorbehaltenen Emscheidung über die streitige Deritct
oder Prioritctt.

II. Hat der Kurator einer Masse nach dem Beschlusse der Glädubiger
oder aus eigener Befugniß eine Klage angestellt, so folgt aus dem Umstande,
daß dies unter der Direktion, oder mit Vorwissen und formeller Ge-

nehmigung des Gerichts geschieht, noch nicht, daß das letztere bei der Sache
betheiligt oder ein Perhorressen"= Gesuch gegen dasselbe begründet ist.

IV. In den nach der Verordnung vom 1. Juni 1833 Tit. II. Abschn. II.
und Tit. III. zu behandelnden Sachen ist die Klagebeantwortung aufzunehmen
und das Resultat des ersten Termins abzuwarten, ehe die Abgabe der Sache
an das substituirte Gericht erfolgt. Eine Ausnahme von dieser Regel tritt nur
dann ein, wenn kein ganz unbetheiligter Deputirter des Gerichts vorhanden ist,
dem die Abhaltung des Termins aufgetrragen werden kann.

Zum 8. 5. Nummer 8.
16. Jede Inkompetenz in Ansehung der Person der Par-

teien, so wie des Streitgegenstandes begründet die Nichtigkeits-
beschwer de.

Dies ergeben die Motive der Verordnung mit klaren Worten.

Ist ein Gericht zweifelhaft über seine Kompetenz, oder ent-
steht ein Kompetenz-Konflikt, so muß dasselbe zur Erledigung des

(Wo. 1090.) ZSwei-
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Zweifels oder zur naheren Bestimmung uber die Ressort--Ver—-
haltnisse an die vorgesetzte Behorde berichten.

Will eine Partei sich die Nichtigkeitsbeschwerde auf Grund
des Einwandes der Inkompetenz sichern, so muß sie ihn zeitig,
d. h. sogleich bei der Einlassung auf die Klage, im Klagebeant--
wortungs = Termin anbringen.

Auf einen Verklagten, der in contumaciam verurtheilt ist, sich also nicht
eingelassen hat, findet diese Besiimmung keine Anwendung. Die Nichtig-
keitsbeschwerde gegen Kotumazial-Erkenntnisse wegen Inkompetenz des Richters
ist jedoch nur in dem Falle des 9#. 2. Nummer 6. Tit. 16. der Prozeh = Ord=

nung (6. 5. Nummer 1. der Verordnung) juldssig, weil in allen übrigen Fal-
len das gewöhnliche Rechtsmittel der Restirution die Nichtigkeirsbeschwerde
ausschließt. (Art. 1. Num. 1. der Deklararion.)

Zum 5. 5. Nummer 9 und 10.
17. Der Nichter, sowohl der ersten, als der zweiten Instanz

hat bei der Abfassung seines Erkenn'nisses der Erkenntnißformel
eine gedrängte geschichtliche Darstellung der Tharsachen und eine
vollständige Ausführung der Gründe beizufügen.

Der Zweck dieser Borschrift ist, damit in allen Fällen klar erhellet:
„welche Thatsachen der Richter seiner Emscheidung zum Grunde gelegt, welche
faktischen Verhäletisse er für erwiesen oder unerwiesen, für erheblich oder
unerheblich angenommen und welche Rechtsgrundsätze er darauf angewendet
hat.“ (6. 7. Tit. 13. und §5. 67. Tit. 14. der Prozeh-Ordnung.)

Das Geheime Ober-Tribunal, welches zufolge §&amp;. 16. der Verordnung
bei seiner Entscheidung über eine Nichtigkeitsbeschwerde das im angefochtenen
Erkenntnisse festgestellte Sachverhä#ltniß zum Grunde legen soll, hat Verstöße ge-
gen diese Vorschriften durch Verweise und Ordnungsstrafen zu rügen. Die letz-
teren fallen bei sormirten Kollegien dem Urtelsfasser und subsidiarisch demjenigen
zur Last, dem die Leitung oder Oberaussicht zusteht.

18. Wird ein Erkenntniß angefochten, weil eine Thatsache
in demselben ganz unbeachtet geblieben und in den Entscheidungs-

Henden gar nicht erwähnt ist, so muß diese Thatsache eine erheb-iche sein.

Dies bezeichnen die Worte in Nummer 10ader Verordnung, „welche
eine entgegengesetzte Emscheidung begründen würden.“

Die Erheblichkeit hat der erkennende Richter in jedem einzelnen Falle
nach Lage der Sache zu beurtheilen, ohne dabei an die im angefochtenen Ur-
theile aufgestellte rechtliche Ansicht gebunden zu sein.

19. Die Verordnung läßt nach (. 5. Nummer 10c. die Nich-
tigkeitsbeschwerde zu, wenn der Nichter zur Begründung einer
Thatsache sich auf Beweismittel beruft, denen nach Vorschrift der
Gesetze die Beweiskrast völlig mangelt.

Unter diesen Beweismitteln sind solche zu verstehen, welche für den vor-
liegenden Fall gar nichts beweisen, der Mangel der Beweiskrast mag ein abso-
luter Mangel sein, oder ein relativer in Beziehung auf diesenige Partei, zu

deren
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deren Gunsten den Beweismitteln keine Beweiskraft beigelegte ist. (6. 227—232.
Tir. 10. der Prozeß- Ordnung.)

Der entgegengesetzte Fall — wenn behauptet wird, daß der Richter gül-
tigen Beweismitteln die Beweiskrast abaesprochen habe, —beruhet in der

Regel auf einer Beurtheilung faktischer Verhdlenisse, deren Würdigung außer
dem Bereiche des Nichtigkeitsverfahrens liegt. Hat der Nichter aber in einem
der Fälle des 9. 10. Tir. 13. der Prozeß-Ordnung, in denen eine Thatsache für
völlig erwiesen anzusehen ist, den Beweis doch nicht für genügend erklärt und
für diese Erklärung keine Gründe angegeben, z. B. nicht nadher ausgeführt,
warum ein öffentliches Dokument oder die eidliche Aussage zweier an sich glaub=
würdiger Zeugen mcht für beweisfähig zu erachten sei, so liegt darin eine Ver-
letzung, welche der Nichtigkeitsbeschwerde unterliegt. Dies ist in Nummer 5.
Art. 3. der Deklaration ausgesprochen.

Zum 8. 6.
20. Dieser Paragraph stellt den Grundsatz auf: daß die Verletzung

einer wesentlichen Prozeß-WVorschrift zeitig, d. h. bei der nächsten
Prozeß-Verhandlung, es sey dies eine Prozeß= Vorschrift oder
ein Termin, gerügt werden muß, und daß späterhin nicht weiter
darauf zurückgegangen werden darf.

I. Es versteht sich von selbst, daß eine Derletzung dieser Ark, die von
dem erkennenden Richter begangen wird und nur erst durch Einsicht des ergan-
genen Urtels enedeckt werden kann, nicht in der Publikations-Verhandlung ge-
rügt zu werden braucht, weil sonst die Michtigkeitsbeschwerde gleich bei der
Publikarion angebracht werden mußte.

Nach der Publikation des Erkenntnisses können aber innerhalb
der sechswöchentlichen Frist andere Prozeß-Verhandlungen vorkommen: es kann
z. B. eine Nichtigkeitsbeschwerde angebracht seyn und der Implorant innerhalb
der sechswschentlichen Frist eine zweite wegen einer in der ersten nicht gerügten
Verletzung einer Prozeß-Vorschrift anbringen wollen; es können Verhandlungen
nothwendig werden über die Erekution, über die Leistung eines auferlegten Ei-
des, über die Erage, von wem der Eid abzunehmen sey, wenn derjenige, wel-

cher das Erkenntniß dazu verstattete, unterdessen verstorben ist, über die Zulässig=
keit den angemeldeten Rechtsmitrels der Appellation oder der Reviston und dergl.
Hat der Werletzte in solchen Verhandlungen die von dem erkennenden Richter
durch PVerletzung einer wesentlichen Prozeß-Worschrift begangene Nichtigkeit nicht
gerügt, so ist dies für eine stillschweigende Entsagung anzusehen, eben so, als wenn
die während des Laufes des Prozesses und vor dem Erkenntniß vorgekommene
Perletzung in der unmittelbar darauf stattgefundenen Prozeß -Verhandlung un-
gerügt geblieben ist. ·

II. Hieraus folgt auch, daß die Anbringung neuer Nichtigkeitsgrunde,
welche auf Verletzung einer Prozeß-Vorschrift beruhen, nach Einrei-
chung der Nichtigkeitsbeschwerde-Schrift nicht weiter zulässig ist. (Nummer 30.

dieser Instruktion.) k
Zum 8. 7. ·

2I.I.DieNichtigkeitsbeschwerdegegeneinAdIudikqtton8-
Erkenntniß kann, wie gegen jedes andere Erkenntniß, sowohl wegen eines da-
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durch verletzten Rechtsgrundsatzes, als wegen einer verletzten wesentlichen Vor-

schrift des Subhastations-Prozesses eingelegt werden.
Die Porschriften über die allgemeinen, auch bei gerichtlichen Verkadufen

Anwendung findenden Grundsätze von Kaufgeschäften und über die besonderen
Erfordernisse und Bedingungen, unter denen die Subhastarion eines Grund-

stücks zuldssig ist, gebören dem materiellen Rechte an, und sind als Rechtsgrund-
sätze im Sinn des 5. 4. Nummer I. der Verordnung zu betrachten.

Wenn daher z. B. der adjudizirende Richter einen gesetzlich zu be-
rücksichtigenden Widerspruch gegen die Zulässigkeit der Verdußerung
oder Subhastation des ausgebotenen Grundstücks nicht beachtet, oder ohne Be-
rücksichtigung eines durch den Hypothekenschein oder durch den bescheinigten An-
spruch eines aufgetretenen Intervenienten und Real-Protendenten zu seiner
Kenntniß gelangten Hindernisses den Zuschlag ertheilt hat, so sind Rechts-
grundsätze verletzt.

Wird aus diesem Grunde das Adjudikations-Erkenntniß vernichtet und
hängt die Frage über die Zuldssigkeit der Subhastation von der Erörterung an-
derweitiger Rechtsverhältnisse in einem besondern Prozesse ab, so hat das Ge-
heime Ober-Tribunal in seinem Erkenntmisse zugleich das Nöthige darüber
auszusprechen, daß die Sache auf den Standpunkt zurückgeführt werde, auf dem
sie bis zur Entscheidung über diese Rechtsverhältnisse im Separat-Prozesse hätte
erhalten werden sollen.

Welche Vorschriften des Subhastations-Prozesses wesent-
liche Prozeß -Vorschriften sind, ergiedt der 5&amp;. 5. der Verordnung
und Art. 2. der Deklaration.

II. Zu den Erkenntnissen, gegen welche die Nichtigkeits=
beschwerde gestattet ist, gehören, außer den im 9. 7. der Ver-
ordnung genannten, auch die Erkenntnisse in Possessorien-Sa-
chen. (Tu 31. der Prozeß-Ordn.) Es folgt dies aus dem #. 4. der Ver-
ordnung und aus den Verhandlungen über die Redaktion derselben. CJahrb.
Bo. 47. S. 542)

Zum 5. 8.
22. In Bagatellsachen findet künftig weder die Nichtig-

keitsbeschwerde noch das Rechtemittel der Appellation Statt.
Dies spricht der Zusatz-Artikel 1. Num. 2. der Deklaration aus.

Es wird hierdurch die bisherige Verschiedenheit in der Behandlung der
Bagatellsachen, se nachdem sie bei Obergerichten oder Untergerichten schwebten,
aufgehoben und eine Menge geringsügiger Sachen dem einfacheren und minder
kostspieligen Verfahren des Rekurses zugewiesen.

Dahin gehören alle Prozeßsachen, deren Gegenstand überhaupt 50 Rehlr.
nicht übersteigt, folglich auch der gleichen Wechselsachen und Prozesse über unerheb-
liche Gerechtigkeuen und Miethssachen, so weitsie zuden Bagatellsachen zu rechnen sind.

Umfaßt ein Prozeß mehrere Forderungen und Gegenstände, so kommt
der Grunosatz des Anhangs 5H. 109. der Allg. Gerichts-Ordn. Thl. I. Tit. 14.
zur Anwendung.

Dadurch, daß mehrere nicht aus demselben Geschadfst entstandene Baga-
tell-Ansprüche in Einem Prozesse verhandelt werden, hören sie nicht auf, Baga-

tell-
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kellachen zu seyn, auch wenn der Gesammtberrag die Summe von 50 Rehlen.
übersteigt.

Die Bestimmungen des F. 28. der Verordnung über die fernere Zuläs=
sigkeit der Nullitäktsklage in den dort bezeichneten Fällen, und die orschrifren
des . 12. u. folg. Tit. 16. der Prozeß-Ordn. hinsichtlich der Restitunonsklagen
werden durch die Erweiterung des Rekursverfahrens nicht aufgehoben.

Von der Nichtigkeitsbeschwerde sind, mit Ausnahme der
Agnitions= und Purifikationsresolutionen (5. 7. der Verordnung)
alle nach Vorschrift der Prozeß-Ordnung in Form einer Resolution
zu erlassenden Entscheidungen ausgeschlossen.

Nur gegen Erkenntnisse, Agnitions= und Purifkationsresolutionen ist
das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde gestatret, nicht gegen Resolmionen
in Insjurienprozessen (§. 15. Tit. 34. Th. J. J%. 217—220. des Anhangs zur
Alg. Ger. Ord.), in fiskalischen Untersuchungen (59. 87. 97. Tit. 35. a. a. O.),
in Konfiskarionsprozessen (I6. 42. und 43. Tit. 36. a. u. O.) und wenn im Ci-

vilprozeßverfahren auf Prozeßstrafen erkanmt wird, (§. 52. Num. 4. Tit. 23.
und §5. 4. Num. 3. Tit. 14. al a. O.) u. s. w.

Für Steuer= und andere Abgabendefraudationssachen enthalt die Ver-
ordnung vom 11. Juni 1838. (Gesetzsammlung Seite 377.) besondere Bestim-
mungen. Ist eine Emscheidung irrthümlich in Gorm einer Resolution, statt in
Form eines Erkenntnisses, oder umgekehrt, in Form eines Erkenntnisses, anstatt
in Form einer Resolution erlassen, so entscheidet diese irrthümliche Bezeichnung
nicht über die Zulassigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde.

um6. 10.

24. Die Uebergabe subhastirterGrundstückean den Adjudi-
katar wird durch die Einlegung der Nichtigkeitsbeschwerde und
durch die Uebergabe der Grundstücke zur gerichtlichen Verwaltung
nicht aufgehalten. 4

Die Bestimmung des 6. 10., daß der Verurtheilte sich durch gericht-
liche Deposition der streitigen Sache oder Summe vor der wirklichen Voll-
streckung eines als nichtig angefochtenen Erkenntnisses zu schützen besugt ist,
paßt nicht auf den Fall eines nothwendigen gerichtlichen Verkaufs, weil mit
dem Tage der Publikarion des Adjudikationserkenm#nisses Gefahr und Nutzun=
gen auf den Adjudikatar von selbst übergeben,

6 342. Tit. 11. Thl. 1. A. L. R. — +. 61. Tit. 52. Thl. 1. A. G. O.

das Erkenntniß also durch die Publikation schon vollstreckt wird.
25. Ist in einem Erkenntinisse nur über die WVeroflichtung

des Beklagten im Allgemeinen erkannt, die Feststellung der schuldi-
gen Summe aber zu einem Separatverfahren verwiesen worden,
so ist der Kläger befugt, die Separatklage sofort anzustellen, und
die Instruktion derselben muß erfolgen, wenn gleich der Beklagte
gegen das Erkenntniß die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt hat.

26. Damit die Exekutionsvollstreckung, während die Pro-
zeßakten dem Geheimen Ober-Tribunal zur Entscheidung über
die Nichtigkeitsbeschwerde vorliegen, möglich bleibe, sind mit den
Verhandlungen über die Vollziehung des angefochtenen Erkennt-
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nisses besondere Aktenhefte anzulegen und Abschriften der ergan-
genen Urtheile zu denselben zurückzubehalten.

Zu den 94. 11. bis 14.
(jetze Artikel 6 bis 10. der Deklaration.)

27. Durch die bloße Anmeldung der Nichtigkeitsbeschwerde
wird die Einlegungsfrist nicht gewahrt.

Die Bestimmung des §. 26. der Allg. Ger. Ord. Thl. I. Tit. 14, wo-
nach die Erkldrung der Unzufriedenheit mit dem ergangenen Erkenmmnisse, ohne
Angabe bestimmter Beschwerden für eine Appellation gegen den ganzen Indalt
oder wider alle Punkte desselben angesehen werden soll, findet auf das Rechts=
mittel der Nichtigkeitsbeschwerde keine analoge Anwendung, weil der Richter
nur über die angegebenen Beschwerdepunkre erkennen soll, also nicht befugt ist,
auf andere aus den Akten hervorgehende Nichtigkeitsgründe Rücksicht zu
nehmen.

d Zur bestimmten Angabe des Gesetzes, dessen Nichtbeachtung

oder unrichtige Anwendung behauptet wird, gehort nicht die
Allegation der betreffenden Gesetzstelle.

Die Angabe des verletzten Rechtsgrundsatzes oder der verletzten ge-
setzlichen Worschrift reicht vielmehr vollkommen aus.

Eben so wenig bedarf es eines bestimmten Antrages: „was
und wie erkannt werden soll.“

Die Absicht der Partei erhellet aus der Aufstellung der Beschwerde-
punkte und aus den Anträgen in der vorigen Instanz; es genügt daher der An-
trag auf Vernichtung des angefochtenen Erkenmmisses und auf Entscheidung der
Hauptsache nach Maaßgabe der früheren Anträge und der angebrachten Be-
chwerden.S 28. Die Nichtigkeitsbeschwerde soll künftig stets schriftlich

eingereicht und von einem Justizkommissarius oder von einem der

Vartei vom Richter beigeordneten, zum Nichteramte befähigten
ssistenten unterzeichnet werden. Die schriftliche Einreichung ohne

Zuziehung eines Justizkommissarius ist nur den öffentlichen Be-
hörden und solchen Privatpersonen gestattet, welche selbst zu den
Rechtsverständigen gehbren.

In dieser Form ist sie anzubringen bei dem Gericht erster
Instanz — welchem auch die Vollstreckung der ergangenen

Urtel zusteht.
Die früher zugelassene Erkldrung zum gerichtlichen Protokolle ist auf-

gehoben worden, weil sie sich nicht als zweckmätig bewährt hat und mit der

** des Richters, dessen Erkenntniß angefochten werden soll, unverträg-lich ist.

Die Mitwirkung des Justizkommissarius oder zugcordneten rechtsverstän-
digen Assistenten kann darin bestehen, daß dieser entweder die Nichtigkeitsbe-
schwerde selbst anfertigt und beim Gericht überreicht, oder eine von der Partei
ihm übergebene legalisirt und unterschreibt.

ç Der Partei wird hierdurch die Besugniß ertheilt, sich dieserhalb an je-

den, in dem betreffenden Obergerichts-Departement rezipirten Justzkommissarius
wenden
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wenden zu dürfen. Sie muß denselben aber auch, wenn sie die Nichtigkeitsbe-
schwerde nicht selbst unrerschreibt oder nicht unrerschreiben kann, als ihren Stell-
vertreter bevollmächugen.

29. Bei der Legalisirung einer Nichtigkeitsbeschwerde muß
der Justizkommissarius den Inhalt derselben sorgfálrig prüfen.
Er ist daher ebenso verantwortlich, als wenn er die Schrift selbst
abgefaßt hätte.

Die erfolgte Legalisation wird Seitens des Justizkommissarius durch seine
Unterschrift bezeugt.

Auf die Worte, die er seiner Unterschrift hinzusüge, kommt nichts an.
Er darf nichts unterschreiben, was er nicht gelesen und geprüft hat.

30. An die Stelle des Termins zur Vervollständigung und
ndheren Begründung der Nichtigkeitsbeschwerde nach #. 12. der
Verordnung ist dem Imploranten im Art. 9. der Deklaration die

Einreichung einer besonderen Rechtfertigungsschrift gestatter.

Die Aufstellung neuer, nicht innerhalb der Frist zur Einlegung des
JFechtsmittels angebrachter Beschwerdepunkte über verletzte Rechtsgrundsähe und
die Rüge anderer Prozeßvorschriften, als die Nichtigkeitsbeschwerde selbst enthält
(Num. 20. dieser Instruktion), ist dabei unzulässig.

Ob nach Inhalt der Nichtigkeitsbeschwerde und deren Rechtfertigung
noch auf eine ndhere Vernebmung des Imploranten, z. B. über Beweismittel,
über Widersprüche 2c. 2c. ankommt, hat das Geheime Ober-Tribunal zu beur-

kheilen, und wenn es die nähere Vernehmung des Imploranten noch nöthig
findet, dieselbe durch ein Resolut anzuordnen.

31. Die Zurückweisung einer Nichtigkeitsbeschwerde durch
ein Dekret findet nur Statt, wenn dieselbe an sich unzulässig ist.

Dahin gehört:
1) wenn nach 5. 21. der Verordnung und Art. 14. der Deklaration die

gesetzliche Erist verabsäumt worden ist,
2) wenn ein anderes Rechtemittel, als das der Nichligkeirsbeschwerde Statt

findet
3) wenn die Beschwerde nicht in der vorgeschriebenen Form angebracht

wird.

Die Beurtheilung der Erheblichkeit oder Unerheblichkeit
einer Michtigkeitsbeschwerde gebührt dagegen ausschlicß-
lich dem Geheimen Ober-Tribunal.

32. Welche Interessenten einer Subhastation als Implo-=
raten bei der Beantwortung der Nichtigkeitsbeschwerde gegen

Adjudikationserkenntnisse zu betrachten sind, láßt sich nur in je-
dem speziellen Falle mit Rücksicht auf die Person dessenigen, der
die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt hat, und nach Maaßgabe sei-
ner Anträge bestimmen.

(No. 1999.) Ist
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Ist die Einlegung dieses Rechtsmittels z. B. von dem Schuldner er-
folgt, indem derselbe behauptet, daß die Subhastarion unstatthaft gewe-
sen, so sind bei der Aufrechthaltung des Zuschlagserkenntnisses sowohl die Real-
gldubiger, deren Forderungen das Meistgebot deckk, als der Adjudikatar interes-
sirt; beide müssen also auch zur Beantwortung der Nichtigkeitsbeschwerde auf-
gesordert werden. Wird die Nichtigkeitsbeschwerde von einem Bieter, welcher
weder zu den Gldubigern gehört, noch Besitzer des Guts, noch Adjudikatar ist,
eingelegt, weil der Zuschlag an ihn und nicht an den Adjudikatar hätte gesche-

hen sollen, so kommt in der Regel nur das Interesse des Adjudikatars in Frage,
da er hier allein bei dem Bestehen des Zuschlagserkenntnisses berheiligt ist. Es
wird also nur von Seiten des Adjudikatars einer Beantwortung der Nichtig-

keitsbeschwerde bedürfen.

Behauptet jener Bieter aber, daß ihm das Gut für eine geringere
Summe hätte zugeschlagen werden sollen, so erscheint bei den Folgen der von
ihm eingelegten Nichtigkeitsbeschwerde nicht bloß der Adjudikatar betheiligt, son-
dern auch alle diesenigen Realgläubiger, welche nicht zur Perzeption kommen
würden, wenn die Zuschlagssumme sich um so viel vermindert, als jener Bieter
weniger, als der Adjudikakar geboren hat. In diesem Falle sind also, außer
dem Adjudikatar, auch die betheiligten Realgldubiger zur Beantwortung der
Nichtigkeitsbeschwerde aufzufordern.

Hiernach muß in jedem einzelnen Falle ndher erwogen werden, wessen
Interesse durch die Nichtigkeitsbeschwerde betroffen wird.

Im Allgemeinen läßt sich nur bemerken, daß es einer Aufforderung der
ihrem Aufenthalte nach unbekannten, eingetragenen Gldubiger zur Beantwortung
der Nichugkeitsbeschwerde nicht bedarf. (Reskript vom 30. Januar 1835, Jahr-
bücher Band 45. S. 213.)

· 33.BeimehrerensitiskonsortenkommtdieVorschkifcdess.187.

Tit. 50. der Prozeßordnung, in Betreff der Bestellung eines gemein-
schaftlichen Bevollmächtigten zur Anwendung.

um 6. 15.

34. Die Akten, welche dem Geheimen Ober-Tribunal zum Spruch ein-
gesandt werden, müssen vollständig soliirt und mit einem vorgehefteten Inhalts-
verzeichniß (Rotulus) versehen sein. In dem Berichte, womit das Gericht erster
Instanz sie überreicht, ist jedesmal «

a) der Streitgegenstand,
b) das Folium der Akten, wo sich das angefochtene Erkenntniß und die

Vollmacht des Mandatars jeder Partei befindet,
anzugeben, und

c) zu erwahnen, was etwa wegen Vollstreckung des angefochtenen Erkennt-
nisses bereits geschehen ist. (Num. 26. und 39. dieser Instruktion.)

Vernachldssigungen dieser Anweisung hat das Geheime Ober-Tribunal
zu rügen.

Zum
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Zum 8. 17.
35. Es i#st die Frage aufgeworfen worden:

ob ein Erkenntniß, bei welchem eine materielle oder for-
melle Rechtsverletzung obwaltet, für nichtig zu erkldren
sep, wenn die Entscheidung in der Sache selbst aus anderen
Gründen dennoch aufrecht erhalten werden muß?

Das einen Rechtsgrundsatz verletzende Erkenntniß, welches, so wie es
vorliegt, nur in Verbindung mit den Gründen ein Ganzes (ein Urtheil) bildet,
ist allerdings, wenn die Pramissen (die Gründe) unrichtig sind, in sich selbst ge-
rechtsertigt, und die dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde kann also nicht ver-
worfen werden; da es jedoch unangemessen erscheint, ein Erkenntniß zu vernich-
ten und in der Sache selbst wieder in der nämlichen Art zu erkennen, so ist in
einem solchen Falle das Erkenntniß dahin zu fassen:

„daß wenn auch die Nichtigkeitsbeschwerde für begründet zu erachten,
dennoch in der Sache selbst das angefochtene Erkenntniß seinem ganzen
Inhalte nach, oder dahin aufrecht zu erhalten, daß rc. 2c.“

Dies ist im Arnkel 11. der Deklararion angedeutet.

Es ergiebt sich aber daraus zugleich, daß, obgleich in einem solchen Falle
die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu kompensiren sind, es doch rücksichtlich
der Bestimmungen des angefochtenen Erkenntnisses über den Kostenpunkt dewen-
den mufß, diese also nicht niederzuschlagen sind.

Beruht das angefochtene Erkenntniß auf mehreren, theils richtigen, kheils
unrichtigen Gründen, und sind die ersteren solche, daß sie für sich allein die Ent-
scheidung schon rechtfertigen, so läßt sich auch nicht behaupten, daß eine nichtige
Emtcheidung ergangen sey, vielmehr muß dann die Nichtigkeitsbeschwerde als
ungegründet zurückgewiesen werden.

36. Bei der anderweiten Entscheidung in der Sache selbst, nach Ver-
nichtung des angefochtenen Erkenntnisses, unterliegt zwar das ganze Sach= und
Streitverhältniß, so wie es dem früheren Richter vorlag, der Prüfung und Be-
urtheilung des Geheimen Ober-Tribunals; es darf indeß der Grundsatz, daß die
Michtigkeitsbeschwerde nur der beeintrachtigten Partei zu starten kommen sols,
(6. 4. der Verordnung) dieselbe also kein benelicium commune ist, dabei nicht
unbeachtet bleiben und daher „weder über den Antrag des Imploran=
ten hinaus (ulira petitum), noch nachtheiliger für ihn, wie es der Geg-
ner verlangt (in Pejus) erkannt werden.“

Neue TLhatsachen, die erst im Nichtigkeitsverfahren angeführt sind, können
bei der Entscheidung der Hauprsache selbst nicht weiter berücksichtigt werden.

37. Es ist der Zweifel entstanden:
ob die Entscheidung in der Hauptsache nicht zur zweiten
Instanz zurückzuweisen sey, wenn durch das vernichtete
Appellationserkenntniß bloß das ergriffene Rechtsmittel
der Appellation verworfen, in der Sache selbst also nicht
erkannt worden ist.

Dieses Bedenken beseitigt sich durch die Worte des 5. 17: „und erkennt
MNo. 1909.) in
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in der Sache selbst“; nach dieser ausdrücklichen ganz allgemeinen Porschrift hat
das Geheime Ober-Tribunal allemal in der Hauptsache zu erkennen.

Es läßt sich nicht behaupten, daß der Implorant dadurch eine Instanz
verliere. Denn gerade dieses Erkenntniß ist das des Appellarionsrichters. Man
könnte nur sagen,

daß er das ihm sonst nochmals zustehende Rechtsmittel der Nichtig-
keitsbeschwerde verlierc.

Dies ist aber nur ein außerordentliches Rechtsmittel, giebt keine
Instanz und findet nach dem Gesetze gegen die Emscheidung des Geheimen
Ober-Tribunals nicht Start.

38. Ebenso erledigt sich der Zweifel,
wie bei Vernichtung eines angefochtenen Adjudikations=
Erkenntnisses zu verfahren sei.

Auch hier entscheidet die Bestimmung des §. 17. Das Geheime Ober-
Tribunal tritt an die Stelle des Richters, welcher das Adjudikations-Erkenntniß

abzufassen hatte, und erkennt in der Sache selbst anderweit definitiv, oder ver-
weiset, wenn in Folge der ausgesprochenen Vernichtung eine neue Ausmittelung
(z. B. ob die Subhastarion fortzusctzen, ein neuer Beweistermin anzuberaumen,
noch ein Interessent zuzuziehen, ein bescheinigter Intervemions-Anspruch oder
anderer Prchudizialpunkt vorab zu erörtern und zu emscheiden sei), nothwendig
wird, die Sache zu dieser Ermittelung und weiteren Entscheidung an das Ge-

richt, bei welchem die Subhastation schwebt, zurück.

39. Bei ernichtung eines angefochtenen Erkenntnisses verordnet das
Geheime Ober-Tribunal zugleich

„die Erstattung des Geleisteten.“

Diese Bestimmung war nothwendig, weil eines Theils die Einlegung
der Nichtigkeitsbeschwerde die ollsstreckung des angefochtenen Erkenmenisses
nicht aufhält, und weil andern Theils mit der Vernichtung eines Erkenm#nisses
auch alle Folgen desselben aufzuheben sind und der vorige Zustand wieder her-
gestellt werden muß. Ist es zweifelhaft, was geleistet und was zu erstatten ist,
so genügt es, daß das Geheime Ober-Tribunal die Verbindlichkeit zur Er-
statrung nur im Allgemeinen ausspricht und die nähere Ermittelung dem Nichter
erster Instanz überlätzt. War der Gegenstand des Nechtestreits eine Sache,
so kommen die Grundsätze über einc res liligiosa zur Anwendung. Daher kann
auch nach Vernichtung eines Adsudikations-Erkenntnisses das subhastirte Grund=
stück nicht nur von dem Adjudikatar, sondern auch von jedem dritten Rechrs-

nachfolger desselben, der es inzwischen von dem Adjudikarar erworben, und in
Besitz genommen hat, ohne vorgängigen Prozeß zurückgefordert werden. Denn
die Nichtigkeirsbeschwerde suspendirt die Rechtskraft des angefochtenen Erkennt-
misses und das inzwischen verdutzerte Grundstück ist als ein während der Rechrs-
hängigkeit verdußertes anzusehen.

Zum . 18.
40. Die Sukkumbenzstrase von 5 bis 50 Rehlr., welche neben den Ko-

sten des Versahrens aledann verhängt wird, wenn die Nichugkeitobeschwerde
ma-
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materiell unbegrundet ist, kann nur bei solchen Parteien außer Ansatz bleiben,
denen die Sportelfreiheit oder das Armenrecht zusteht.

41. Zu den Kosten des Nichtigkeitsverfahrens, welche der Implorant
nach §. 18 tragen muß, wenn seine Beschwerde zurückgewiesen wird, gehören
auch die Gebühren des von dem Gegentheil, bei der Beanewortung der Nich-
tigkeitsbeschwerde nach 9. 14 zugezogenen Justiz -Kommissarius, nur mit der

Aeschränkung, die sich aus der Bestimmung Num. 33 dieser Instruktion bei

mehreren Litiskonsorten ergiebt.

Zum #21 und 22.
42. Nach der Verordnung vom 5. Mai 1838. (Ges. Samml. S. 273.)

hänge der Lauf der Frist zur Einlegung der Rechtsmittel in Civilsachen von
der Insinuation der Erkennenisse ab, und die besondere Belehrung über die
zuständigen Rechtemittel ist aufgehoben.

Es ist daher mit Ausnahme
a. derjenigen Fälle, in welchen die Entscheidung auf mündliche Ver-
handlung von dem erkennenden Richter erfolgt. (Verordnung vom

1. Juni 1833.);
b. der Adjudikations-= Erkenntnisse in Subhastations=Sachen(#61.

Tit. 52 der Proz. Ord.);
c. der Konkurs= und erbschaftlichen Liquidations=Prozesse (§ 166.

Tit. 50 der Proz. Ord.)
die Anberaumung von Terminen zur Eröffnung der Enescheidung üüberflüssig,

Lusinne die sofortige Insinuation der Ausfertigungen und Abschriften vor-
zuziehen.

Die Zuordnung von Assistenten zum Zweck der Publikation findet nicht
serner Statt.

43. Die Frage über Berechnung der Appellationsfrist in
Konkurs= und erbschaftlichen Liquidations-Prozessen und die Art
der Zustellung der darin ergehenden Erkenmtnisse erledigt sich bei einer Der-
gleichung der bisherigen gesetzlichen Vorschriften 99. 166. 182. 183. Tit. 50.
Thl. 1. Allg. Ger. Ord. mit der spcteren Abänderung und aus den in dem
Reskript vom 30. Juni 1834 (Jahrb. Bd. 43. Seite 542.) angeführten Grün-
den dahin:

1) die Anberaumung eines Publikations -Termins nach 5. 166. der
Allg. Ger. Ord. Thl. I. Tit. 50 erfolgt wie bisher;
für die einzelnen Glaubiger genügt die Einhändigung eines Erx-
trakts der, ihre Forderung betreffenden Stellen;
die Appellationsfrist beginnt für sie mit dem Tage der, im Pu-
blikations -Termine, oder besonders erfolgten Emhändigung des
Extrakts an die Partei selbst, oder an ihren dazu speziell beauf-
tragten Mandatar;
nach §. 182 und 183. a. a. O. muß jedoch gleich mit der Borla-

dung zum Publikationstermine ein besonderer Termin zur Regu-
(Ne 100%) Jabrgang 1930. 2 lirung

2

3

r —
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lirung der Appellationen anberaumt werden, so daß derselbe mit
oder bald nach dem Ablauf der gewohnlichen sechswochentlichen
Appellationsfrist eintritt. In diesem Termine spatestens sind die
Appellationsbeschwerden der Liquidanten sowohl in Betreff ihrer
eigenen Anspruche, als in Beziehung auf die Forderungen der an-
deren Glaubiger anzubringen.

Nur solche Liquidanten, denen eine Zmonatliche Appellationsftist zusteht,
konnen noch nachtraglich bis zum Ablauf dieser Frist gehort werden.

44. Wenn der 8. 23. vorschreibt: „daß in der Appellations-Instanz von
zwei Referenten ein schriftlicher Vortrag zu halten sey,“ so sind darunter nur
zwei stimmfahige Referenten aus den Mitgliedern oder Hulfsarbeitern
des Kollegiums zu verstehen. Auskultatoren und Refendarien — wenn letztere

nicht bei Untergerichten als Hülfsarbeiter beschäftigt sind — dürsen nur in so-
fern zu Referenten bestellt werden, als ihnen aus den Mitgliedern des Kolle-
giums ein Referent zugeordnet wird.

6 14 und. 24. Tit. 4. Thl. III. der Allg. Ger. Ord.

Es ist daher jederzeit nothwendig, daß, wenn ein Auskultator oder Re-
ferendarius zum Referenten bestellt worden ist, demselben ein Korreferent zuge-
ordnet, und außerdem ein zweiter Referent aus den Mitgliedern des Kollegiums
ernannt werden muß; wobei es keinen Unterschied macht, ob in der Sache die
Revision startfindet oder nicht.

Es erhält dann der Korreferent die Relation des Auskultators oder Re-
ferendarius zur Einsicht und Prüsung; der andere Referent aber hat selbstständig
zu referiren. (5. 57. Tit. 3. Thl. III. Allg. Ger. Ord.)

Nur die Folgcordnung des Vortrags in seiner Relation bei weitlduftigen
Sachen, oder die Bemerkung, daß — in den zuldssigen Fdllen — nur qduo ad

lormalia oder über einen Prasudizialpunkt referirt sey, darf der erste Referent
dem zweiten zur Beachtung offen mittheilen.

Zum 6. 24.
45. Bei der Abfassung des Erkenntnisses von einem Gericht, welches

ein Kollegium bildet, ist mit Rücksicht auf die Vorschriften des §. 5. Num. 4
bis 7. und der 96. 23 und 24. der Verordnung folgende Fassung zu wählen:

In Sachen 2c.
hat das 2c. (Bezeichnung des Gerichts oder der betreffenden Abtheilung)
in seiner Sitzung vom ten „und an welcher Theil

genommen haben
N. N. Prasident, Dirigent
N. N. Rathe und Assessoren und (in Fällen des §. 23 der Ver-

ordnung vom 14. Dezember 1833.) auf den Vortrag
zweier Referenten,

den Akten gemäß erkanne.

Die Ausfertigung in dieser Form erfolgt bei mündlichen Verhandlungen
nach der Verordnung vom 1. Juni 1833 auf Grund der darüber zufolge §. 36

der-



— 161 —

derselben und §9. 41 der Instruktion vom 24. Juni 1833. aufgenommenen Siz-
zungs-Protokolle.

46. Damit aber auch die auf schriftlichen Vortrag ergehenden Erke nt-
nisse so abgefaßt werden können, daß die Parteien Gelegenheit erhalten, zu er-
fahren, ob die gehörige Anzahl Richter erkannt hat und die Uebereinstimmung
der Erkennmisse mit dem Konklusum gesichert ist, erhalten alle kollegialisch ein-
gerichteten Ober= und Untergerichte hierdurch die Anweisung, sortan:

1# die Spruchsitzungen ein fortlausendes Protokoll zu
ren.

Dieses Protokoll hat ein Mitglied, ein Referendarius oder Sekretair
aufzunehmen, der Vorsitzende aber am Schlusse jeder Sigung zu vollziehen.
Es muß dasselbe bei jeder Sache die Namen der Richter, welche an der Ent-
scheidung Theil genommen haben, so wie das Konklusum über die zur Ent-
scheidung vorliegenden Punkte angeben. Es kann im Geschdftagange zugleich
die Stelle einer Urtels-Kontrolle vertreten und, mit einem Sachregister versehen,
als Nachweis über Präsjudizien benutzt werden. In Fcllen, wo es darauf an-
kommt, sind beglaubigte Extrakte daraus zu ertheilen.

Das Geheime Ober-Tribunal führt ein solches Protokoll bereits auf
Grund der Allerhöchsten Order vom 1. August 1836. (Ges. Samml. S. 218.)

Zum F. 25.
47. Sendet ein Gericht ein abgefaßtes Erkenntniß an eine andere Ge-

richtsbehörde zur Publikation, so sind außer dem zu den Akten dieser Gerichts-
behörde etwa bestimmten Exemplare die erforderlichen Ausfertigungen und
Abschriften des Erkenntnisses für die Parteien und deren Manda-
tarien sämmtlich versiegelt dem Uebersendungsschreiben beizufügen,
damit der mit nachträglichen Ausfertigungen verbundene Zeitaufwand vermieden
wird und die Insinuation sofort bei der Präsentation verfügt werden kann.

48. Wird das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Ad-

Helaations * Erkenntniß bei dem Richter erster Instanz angebracht, so hat der-
elbe:

| 1) die bei dem Appellationsrichter verhandelten Akten zu erbitten und

dem Geheimen Ober-Tribunale mit einzureichen; und
2) von dem hierauf ergangenen, ihm unmittelbar zugesandten Erkennt-

nisse nach erfolgter Verfügung wegen der Insinuation an die
Parteien, eine einfache Abschrift dem Gerichte zweiter Instanz=
bei Rücksendung der Akten desselben, mitzutheilen.

Dasselbe muß bei Revisions-Erkenntnissen geschehen.

49. Wenn in fiskalischen Untersuchungen, welche wegen
Dienstvergehen gegen Rheinische Beamte, oder wegen Steuer-
Vergehen im Bezirk des IJustiz-Senats zu Coblenz geführt wer-
den, gegen ein Erkenntniß die Nichtigkeitsbeschwer de erhoben wird,
so hat sich das Geheime Ober-Tribunal der Entscheidung über
dieses Rechtsmittel zu unterziehen.

Vergl. Jahrbüucher Bd. 45. Seite 307 und 308.
(Ne. 1209.) 50.
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50. Ein Kompromiß auf die Entscheidung des Geheimen
Ober-Tribunals mit Uebergehung des Richters erster Instanz und
des Appellationsrichters, oder des letzteren allein, fin det nur in
solchen Fdllen Statt, welche der #(. 1 der Verordnung als unbedingt
revisionsfaähig bezeichnet.

Jahrbücher Band 44. Seite 83.
Berlin, den 7. April 1839.

Der Justizminister

Mühler.

Berichtigung eines Druckfehlers.

In der diesjährigen Gesetzsammlung, Seite 73. Zte Zeile des Textes von
Nr. 1975. ist, hinter dem Zwischensatze, „als Bedingung des Erwerbes
bduerlicher Grundstücke“ ein Komma weggelassen, das zum richtigen Ver-
ständniß des ganzen Satzes nachgetragen werden muß.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 12.

(No. 2000.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. März 1839., das Verfahren binsichtlich der

bei den Berliner und anderen Stadt-Obligationen ausgegebenen Stich-

Koupons betreffend.

D. nach Ihrem Berichte vom 26. v. M. bei Ausreichung der neuen Kou-

pons zu den Berliner Stadt. Obligarionen ähnliche Zweifel sich ergeben haben,
wie diesenigen, durch welche in Beziehung auf die Ostoreußischen Pfandbriefe
und die mit selbigen ausgegebenen sogenannten Stich-Koupons Meine Order
vom 18. Oktober 1837. veranlaßt worden ist, so finde Ich kein Bedenken, solche,

Je Antrage gemäß, in gleicher Art zu erledigen, und bestimme daher nach
em Ancrage Folgendes: 1) Wenn der Inhaber einer Berliner Stadt-Obli-

gation vor Ausreichung der neuen Koupons gegen die PVerabfolgung derselben
an den Prásentanten des letzten Koupons der vorhergehenden Series, des soge-
nanneen Stich-Koupons, beim Magistrat Widerspruch erhebt, der Präsentant
des Stich-Koupons aber sie fordert und in die Ausamwortung an den Inha-
ber der Obligarion nicht einwilligt, so hat der Magistrat die Inceressenten zur
Entscheidung des gegenseitigen Anspruchs an das hiesige Stadtgericht zu verwei-
sen, und die neue Series der Koupons auf den Antrag eines der Iineressen-.

ten, oder auf Requisition des Gerichts an das Deposikorium desselben auszulie-
sern. 2) Hat der Inhaber des Sutch-Koupons ihn bei der Zinsenerhebung ein-
gereicht, ohne die neuen Koupons zu fordern, so ist die Stadtschulden-Kasse er-
mächtigt, die neuen Koupons ohne Weiteres dem Präsentanten der Obligation
zu behdndigen. 3) Wenn der Stich-Koupon weder im Zinsenerhebungs-Ter-
mine, auf welchen er lautet, noch im nächstfolgenden, bei der Stadrschulden-Kasse
prdsentirt wird, so sind die Koupons der neuen Series dem Inhaber der Obli-
gation, beim Eintritt des zweiten Termins dieser Series auszuantworten.
4) War bei der öffentlichen Bekanntmachung dieser Vorschriften sowohl der
Termin zur Empfangnahme der neuen Koupons, als auch der nächstfolgende Er-
hebungs-Termin bereits verflossen, so hat der Inhaber der Obligation noch einen
dritten Termin abzuwarten, bevor ihm die neuen Koupons ausgehändigt werden

dürfen. Zugleich bestimme Ich, daß auch bei andern Kommunen, welche zu ih-
ren Schuldverschreibungen Stich-Koupons ausgegeben haben, gegen deren Ab-
gabe die neuen Serien der Koupons ausgehdndigt werden, nach den vorstehen-
den Vorschriften ebenfalls verfahren werden soll; vorausgesetzt, daß nicht etwa
in den Schuldverschreibungen oder in den Koupons andere Bestimmungen über

(Xo. 2000—2002.) Jabrgang 1830. 3 diesen

(Ausgegeben zu Berlin den 1. Ma# 1839 )
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diesen Gegenstand getroffen sind, in welchem Falle es bei den letzteren bewen-
det. Diesen Erlaß haben Sie zur Publikation durch die Gesetzsammlung zu
befördern.

Berlin, den 20. März 1839.

Friedrich Wilhelm.
An

die Staatsminister Mühler, v. Rochow und Grafen v. Alvensleben.

(o. 2001.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 23. März 1839, betreffend die bei Kontumazial-

Erkenntnissen gegen Deserteurs, statt der Anheftung des Bildbnisses oder

Namens an den Galgen 2c., eintretende öffentliche Bekanntmachung.

A# den Bericht des Staatsministeriums vom 23. v. M. bestimme Ich,

daß die Anhestung der Bildnisse entwichener Offziere, so wie das Anschlagen
der Namen entwichener Unteroffiziere und gemeiner Sdldaten an den Galgen
oder Schandpfahl nicht mehr Statt finden, sondern statt dessen jedes rechts-
krdftige Kontumazial-Erkenntniß gegen einen Deserteur unter Angabe 1) des
Namens, des Geburtsorts und der Militaircharge des erurtheilten, imgleichen
des Truppentheils, bei welchem derselbe gestanden hat, 2) des begangenen Ver-
brechens, und 3) der erkannten Strafe, in den Amtsbldttern sowohl desfenigen
Regierungsbezirks, aus welchem der PVerurtheilte entwichen, als desjenigen, aus
welchem er gebürtig ist, durch das kompetente Milikairgericht von Amtswegen
bekannt gemacht werden soll. Diese Bestimmung soll auch auf die jetzt bereits
rechtskrdftigen Kontumazial-Erkenntnisse Anwendung finden, welche durch An-
hestung der Bildnisse oder Namen der Verurtheilten noch nicht vollstreckt wor-
den sind, so daß auch in solchen Fällen an die Stelle der bisherigen Strafe
die von dem kompetenten Militairgerichte von Amtswegen zu veranlassende öf-
senrliche Bekanntmachung des Kontumazial- Erkenntnisses treten soll. Diese Be-
stimmung ist durch die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 23. März 1839. " ·

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 2002.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 23. März 1839., wodurch Se. Königl. Majestät

zu bestimmen geruht haben, daß mit dem Aufhören eines zur Wählbarkeit

als Landrath befähigenden Grundbesitzes die Verpflichtung zur Niederlegung

des landrathlichen Amces unmittelbar verbunden sehn soll.

D. die Wählbarkeit zum Landrathsamte wesentlich von dem Besitz deszenigen

Grundeigenthums abhängig ist, welches nach der Verfassung der verschiedenen

serrvimeen den Kandidaten zur VBerwaltung des Landrathsamtes befähigt, so
olgt hieraus ganz von selbst, daß ein solcher Besitz auch während der Dauer

des Amtes beibehalten werden muß. Da indeß dieser Grungsatz, wie Ich ver-
nehme, seither nicht allgemein zur Anwendung gebracht ist, so bestimme ich hier-

mit,
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mit, daß mit dem Aufhören eines zur Wahlbarkeit als Landrath befähigenden
Grurdbesitzes, die Verpflichrung zur Niederlegung des landräthlichen Amtes un-
mittelbar verbunden seyn soll, wobei jedoch in einzeln dazu geeigneten Fällen
Meine Dispensation von dieser Bestimmung, auf den Antrag des Ministers des
Innern und der Polizei, vorbehalten bleibt. Ich überlasse dem Staatsmini-

sterio die Bekanntmachungdiesee Weines Besehls durch die Gesetzsammlung.
Berlin, den 23. März · » »

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 2003.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. März 1839., betreffend die Deklaration der

Vorschriften der H#. 88. 89. und 139. Tit. 12. Theil I. des Allgemeinen

Landrechs über die Ernennung des vereideten Protokollführers bei Depu-

tationen zur Auf= oder Annahme eines Testaments c.

2 Beseitigung der Meinungsverschiedenheit, welche bel mehreren Gerichten
ber die Auslegung der 96. 88. 89. 139. Tit. 12. Theil I. des Allgemeinen

Landrechts hinsichtlich der Frage obwaltet: ob bei der Ernennung der Deputa-
tion zur Auf= und Annahme eines Testaments oder einer anderen letztwilligen
Derfügung nur der richterliche Beamte oder auch der Protokollführer vom Ge-
richts-Dirigenten ernannt seyn müsse, deklarire Ich, auf den Antrag des
Staatsministeriums, die gedachten gesetzlichen Vorschriften dahin: daß zwar die
Ernennung des vereideten Protokollführers, wie die des richterlichen Mitgliedes
bei der Deputation zur Auf= und Annahme eines Testaments, eines Erbvertra-
ges, einer Ehestiftung, worin über die künftige Erbfolge etwas bestimmt wird,
oder einer andern letztwilligen Verordnung, den Anweisungen der 66. 88 und
89 a. a. O. gemaß so nach wie vor durch den Gerichts-Dirigenten geschehen

muß, daß aber, wenn die Schiehung eines vereideten Prorokollfführers, ohne vor-
gängige Ernennung von Seiten des Dirigenten, durch das richterliche Mitglied
der Deputation erfolgt ist, hieraus keine Ungültigkeit der erhandlung entsteht.
Das Staateministerium hat diese Deklaration durch die Gesetzsammlung zur öf-
fentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 24. März 1839.

Friedrich Wilhelm.

(No. 20041.) Allerhöchste Deklaration über die Anwendung der 656. 12. und 13. des An-

hanges zur Allgemeinen Gerichts-Ordnung 2c. Vom 31. März 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c. «

etklükenzurBeseitigungvergweifel,welcheüberdieAnwcndungder0§.12.
undis.desAnhangeözurAllgemeinenGericht-ordnung,des§.7.Tikell0.
Theil II. des Allgemeinen Landrechts und Unserer Order vom 2. November 1833.
—. 8 2 ent-

An das Staatsministerium.
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entstanden! sind, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach erfor-
dertem Gutachten Unseres Staatsraths:

daß bei minderjahrigen oder unter vaterlicher Gewalt stehenden Mili-

tairpersonen, imgleichen bei denjenigen, welche lediglich zur Erfullung
der allgemeinen Militairpflicht in den Dienst getretensind,so weit es
auf ihre personlichen Eigenschaften und Befugnisse (jura status), so
wie auf die Erbfolge in ihren Nachlaß ankommt, nicht der Ort ihrer
Garnison, sondern ihr eigentlicher Wohnsitz (I# 9. und 14. Titel 2.
Theil I. der Allgemeinen Gerichtsordnung) oder in Ermangelung eines
solchen der Ort ihrer Herkunft beachtet werden soll.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 31. März 1839. "

. Friedrich Wilhelm.

v. Muffling. v. Kamptz. Mäßler“ Rochow. Grafv. Alvensleben.v. Rauch.

Beglaubigt
# Düesberg.

(No. 2005.) Allerböchsie Kabinetsorder vom 6. April 1839-, betreffend das von Sr. Mase-

stät bestätigte Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter i#n

Fabriken.

D., mittelst Berichts des Staatsministerii vom 9. v. M. Mir über-

reichte, aus zehn Paragrapden bestehende Regulativ „über die Beschäftigung
jugendlicher Arbeiter in Fabriken“, entspricht einem längst gefühlten, von den
Rdeinischen Provinztalständen besonders hervorgehobenen Bedürfniß. Ich bestd-
tige es deshalb hierdurch seinem ganzen Inhalte nach, lege ihm für alle Landes-
theile der Monarchie gesetzliche Kraft dei und weise das Staatsministerium

an, sowohl das Regulativ wie Deise Order durch die Gesetzsammlung zu publiziren.
Berlin, den 6. April 1839 6 #

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

Re 9 u latid
ber

die Bescháäftigung zugenolicher Arceiter in Fabriken.
D. d. den 9. Marz 16

é. 1. Vor zurückgelegtem neunten bebenssahre darf niemand in einer
Fabrik oder bei Berg-, Hütten, und Pochwerken zu einer regelmäßigen Beschaf-
angung angenommen werden.

Wer noch nicht einen dreifährigen regelmäbigen Schulunterricht
genossen hat, oder durch ein Zeugniß des Schulvorstandes nachweiset, daß er

seineMutterfprache geldufig lesen kann und einen Anfang im Schreiden gemact
at,
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hat, darf vor zurückgelegtem sechszehmen Jahre zu einer solchen Beschäftigung
in den genannen Anstalten nicht angenommen werden.

Eine Ausnahme hiervon ist nur da gestattet, wo die Fabrikherren durch
Errichtung und Unterhaltung von Fabrikschulen den Umterricht der jungen Ar-
beiter sichern. Die Beurtheilung, ob eine solche Schule genüge, gebührt den
Regierungen, welche in diesem Falle auch das Verhältniß zwischen Lern= und
Arbeitszeit zu bestimmen haben.

Junge Leute, welche das sechszehnte Lebensjahr noch nicht zurück-
elegt haben, dürfen in diesen Anstalten nicht über zehn Stunden (täglich be-

chaftigt werden.
Die Orts--Polizei-Behorde ist befugt, eine vorubergehende Verlangerung

dieser Arbeitszeit zu gestatten, wenn durch Naturereignisse oder Unglucksfalle
der regelmaßige Geschaftsbetrieb in den genannten Anstaiten unterbrochen und
ein vermehrtes Arbeitsbedürfniß dadurch herbeigeführt worden ist.

Die Verlängerung darf täglich nur eine Stunde betragen und darf
höchstens für die Dauer von vier Wochengestattetwerden.

6é 4. Zwischen den im vorigen Paragraphen bestimmten Arbeitsstunden
ist den genannten Arbeitern Vor= und Nachmittags eine Muße von einer Vier-
telstunde und Mittags eine ganze Freistunde und zwar jedesmal auch Bewegung
in freier Lust zu gewähren.

 5. Die Beschäftigung solcher jungen Leute vor 5 Uhr Morgens und
nach 9 Uhr Abends, so wie an den Sonn= und Feiertagen ist gänzlich untersagt.

(. 6. Christliche Arbeiter, welche noch nicht zur heiligen Kommunion
angenommen sind, dürfen in denjenigen Stunden, welche ihr ordentlicher Seel-
sorger für ihren Katechumenen= und Konfirmanden-Unterricht bestimmt hat, nicht
in den genannten Anstalten beschäftigt werden.

6. 7. Die Eigenthümer der bezeichneten Anstalten, welche junge Leute in
denselben beschdftigen, sind verpflichtet, eine genaue und vollständige Aiste, deren
Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fabrik enthaltend, zu führen,
dieselbe in dem Arbeits-Lokal aufzubewahren und den Polizei= und Schulbe-
hörden auf Verlangen vorzulegen.

5. S. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sollen gegen die Fa-
brikherren, oder deren mit Vollmacht versehenen Bertreter durch Strafen von
1 bis 5 Thalern für jedes vorschriftswidrig beschäftigte Kind geahndet werden.

Die unterlassene Anfertigung oder Fortführung der im H. 7. vorgeschrie-
benen tabellarischen Liste wird zum ersten Male mit einer Strase von 1 bis 5

Thalern geahndet; die zweite Verletzung dieser Vorschrift wird mit einer Strafe
von 5 bis 50 Thalern belegt. Auch ist die Orts-Poüzei-Behörde befugt, die
Liste zu jeder Zeit anfertigen oder vervollständigen zu lassen. Es geschieht
dies aus Kosten des Kontravenienten, welche zwangsweise im administrativen
Wege beigetrieben werden können.

6 9. Durch vorstehende Verordnung werden die gesetzlichen Bestimmun-
gen über die Verpflichtung zum Schulbesuch nicht geändert. Jedoch werden die
Regierungen da, wo die Werhültnisse die Beschdfligung schuloflichtiger Kmder
in den Fabriken nöthig machen, solche Einrichtungen treffen, daß die Wahl der
Unterrichtsstunden den Betrieb derselben so wenig als möglich störe.

(No. 2005—2007.)
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. 10. Den Ministern der Medizinal-Angelegenheiten, der Polizei und
der Finanzen bleibt es vorbehalten, diejenigen besondern sanitäts-, bau= und sit-
tenpolizeilichen Anordnungen zu erlassen, welche sie zur Erhalcung der Gesund-
heit und Moralität der Fabrikarbeiter für erforderlich halten. Die hierbei
anzudrohenden Strafen dürfen 50 Thaler Geld= oder eine diesem Betrag ent-
sprechende Gefängnißstrafe nicht übersteigen.

Berlin, den 9. März 1839. m

Konigliches Staats-Ministerium.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v. Kampt. Mühler. v. Rochow. v. Nagler.
Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rauch.

(No. 2006.) Allerhöchste Order vom 11. April 1839., betreffend die Kompetenz der Gerichte

bei der Umwandlung der in Zoll= und Steuerkontraventions-Sachen im

Verwaltungswege festgesetzten Geldbußen in Gefängnißstrafe.
·
9 habe auf den Antrag der Justizminister bestimmt, daß, wenn es in Zoll-

und Steuer-Kontraventionssachen darauf ankommt, eine im Verwaltungswege
durch ein Resolut festgesetzte Gelbbuße wegen Unvermogens des Verurtheilten
in eine Gefangnißstrafe umzuwandeln, diese Umwandlung hinsichtlich eximirter
Personen zwar ferner, wie bisher, von dem kompetenten Obergerichte erfolgen,
hinsichtlich der Nichterimirten aber den mit Strafsgerichtsbarkeit versehenen Un-
tergerichten in der Art übertragen werden soll, daß 1) die kollegial formirten
Gerichte diese Umwandlung ohne Beschränkung, 2) einzeln stehende Richter die-
selbe aber nur dann auszusprechen befugt sind, wenn die verhängte Geldbuße
50 Thaler nicht übersteigt. In Neu. Vorpommern und im Ostrheinischen Be-
zirk des Justizsenats zu Coblenz bestimmt sich die Komperenz der Gerichte zu
einer solchen Strasumwandlung nach ihrer Befugniß zur Ausübung der Krimi-
nalgerichtsbarkeit, wogegen es in dem übrigen Theile der Nheinprovinz bei dem
bisherigen Verfahren dahin sein Bewenden behält, daß die Strafumwandlun-
gen auf den Amrag der Ober-Prokuratoren, an welche die Steuerbehörden die
Verhandlungen einzureichen haben, durch die Strafrathskammern der Landgerichte
erfolgen. Das Staateministerium hat diesen Meinen Besehl durch die Gesetz-
Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den I1. April 1839.

Friedrich Wilhelm.
An das Sctaatsministerium.

(No. 2007.) Ministerial-Erklärung vom 16. April 1839., zur Ergänzung und Erläuterung

der zwischen Preußen und Sachsen-Coburg-Gotha bestehenden Ueberein-

kunft wegen Uebernahme von Ausgewiesenen.

3. Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverstandnisse, welche sich bisher uber
die Auslegung der Bestimmungen 65. 2. a und c. der zwischen der Königlich

Preu-
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Preußischen und der Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischen Regierung bestehen-
den Konvention wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die
in der Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetretenen Ver-
Gnderungen auf die Staatsangehsrigkeit der unselbsiständigen, d. h. aus

gseiches Gewalt noch nicht entlassenen Kinder derselben von Ein-
uß seyen?!

sowie
b) über die Beschaffenheit des, §. 2 c. der Konvention erwähnten zehnsäh-

rigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung
ergeben haben, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der
Konrwenton ausgesprochenen Prinzipe etwas ändern zu wollen, daß die Unter-

thanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern zweegebungdes betreffenden Staates zu beurtheilen sey, dahin übereingekommen, binkünftig
und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegenseitig zur Anwendung ge-
langen zu lassen, und zwar

zu a.

1) daß unselbstständige, d. h. aus der dlterlichen Gewalt noch nicht entlassene
Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und für sich und
ohne daß es einer eigenen Thatigkeit oder eines besonders begründeten
Rechts der Kinder bedürfte, dersenigen Sctaatsangehörigkeit theilhaftig

werden, welche die Aeltern während der Unselbstständigkeit ihrer Kinder
erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unselbst-

ständiger ehelicher Kinder, diesenigen Veränderungen nicht dußern kön-
nen, welche sich nach dem Tode des Waters derselben in der Staats=
angehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen, indem vielmehr über die
Staatsangehörigkeit ehelicher unselbstständiger Kinder lediglich die Kon-
dition ihres Vaters entscheidet, und Veranderungen in deren Staats-
angehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde
eintreten können. «

Nachstdem soll
zu b.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme eines In-
dividuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde
lastig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen des §. 2. c. der Kon-
vention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen
werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine eigene Wirthschaft

eführt hat, wobei zur näheren Bestimmung des Begriffs von Wirths=
6 chaft anzunehmen ist, daß solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur

einer der Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Ge-
sindedienste Beköstigung verschafft hat.

oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn übernehmen sol,
(No. 2007.) ver-
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verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung
aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils, Ver-
heirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Nerungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Derpflichtung des Staats, dem die
Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend ausgestell-
ten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der darüber stanfinden-
den Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfälllge Differenz
derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so
wollen beide kontrahirende Theile den Streirfall zur kompromissarischen
Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhältnissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese drikte Regierung hat sede der betheiligten Regierungen
sedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Re-

aürrung eine Abschrift nachrichtlich mirzutheilen ist, in kürzester Frist ein-
zusenden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Einwendung zuldfsig ist, hat derjenige
Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Ge-
biete zu behalten.

Berlin, den 16. April 1839.

. S

Koniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

Worpehende Ministerial-Erkldrung wird, nachdem sie gegen eine übereinstim-

mende Erkldrung des Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischen Ministeriums vom
29. v. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 16. April. 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.



Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 13.——

(No. 2008.) Allerhöchste Kabinersorder vom 11. April 1839., betreffend den Zinsfuß für

die, aus den Deposikorien der Gerichts= und Vormundschaftsbehörden, bei

der Bank belegten Kapicalien.

Auf Ihren Bericht vom 11. v. M. finde Ich es aus den von Ihnen ange-

fuhrten Grunden angemessen, daß von den aus den Depositorien der Vormund-

schaftsbehorden bei der Bank angelegten, majorennen und minorennen Theilneh-

mern gemeinschaftlich gehorigen Geldern bis zur Theilung Zwei und ein hal-

bes Prozent an jahrlichen Zinsen bewilligt werden. Diesemgemaß ist der Zins-

fuß fur die aus den Depositorien der Gerichte und Vormundschaftsbehorden bei

der Bank belegten Kapitalien nunmehr in nachstehender Art zu reguliren. Die
Bank hat an Zinsen zu zahlen:

A. Bei dem Pupillar-Deposital-Verkehre:

1) für Gelder der Minderjährigen und Blödsinnigen, deren Vermögen für
Rechnung derselben von vormundschaftlichen Behörden verwaltet wird,
bis zum Tage der erreichten Masorennitct oder Aufhebung der Blöd-

sinnigkeitserklärung, drei Prozent;
2) für Gelder, welche Majorennen und Minorennen gemeinschaftlich gehs-

ren, zwei und ein halbes Prozent;

3) für Gelder, deren Nießbrauch Majorennen gebührt, imgleichen für Gel-
der der Abwesenden, Verschwender und anderer Majorennen, mit Aus-

nahme der Blödsinnigen, zwei Prozent;

B. bei dem Judizial-Deposital-Derkehre

1) für Gelder, welche zu Konkurs-, Liquidations-, Gehalts= und Pensions-
Abzugs= und andern Prioritätsstreit-Massen gehören, und für solche,
über welche Prozesse schweben, zwei und ein halbes Prozent;

und 2) in allen übrigen Fällen zwei Prozent.

(No. 2008—2000.) Jahrgang 1139. An Sie

(Ausgegeben zu Berlin den 21. Mai 1839.)
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Sie haben diese Meine Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu

machen.
Berlin, den 11. April 1839.

Friedrich Wilhelm.
An die Staatsminister Mühler und Rother.

(o. 2009.) Alerhöchste Kabinetsorder vom 25. April 1839., über den Eintrikt der Unter=

scheidung zwischen naturalisirten und nichtnaturalisirten Juden im Groß-

herzogthume Posen und der davon abhängigen besonderen Rechte und Be-

schränkungen.

A einem Berichte der Minister der Justiz und des Innern habe Ich die

unbegründete Ansicht ersehen, nach welcher von einigen Gerichten bei Anwendung
der vorläusigen Verordnung über das Judenwesen im Großherzogthume Posen
vom 1. Juni 1833. hinsichtlich des Zeitpunktes verfahren wird, mit welchem die

Gültigkeit der in den 96. 16 und folg. enthaltenen einzelnen Vorschriften einge-

treten ist. Zur Beseitigung der für die Betheiligten hieraus entstehenden Nach-

theile bestimme Ich daher nach dem Antrage, daß
1) diejenigen Vorschriften der Verordnung vom 1. Juni 1833., welche auf

den darin angeordneten Unterschied zwischen naturalisirten und nichtnatu-

ralisirten Juden keinen Bezug haben, mit dem Tage der Publikation

des Gesetzes in Kraft getreten sind, dagegen

2) solche Bestimmungen, welche die besonderen Rechte und Beschraänkungen
jener beiden Klassen von Juden sestsetzen, für die verschiedenen Ortschaf-
ten der Provinz ihre Gültigkeit erst von dem Zeitpunkte ab erlangt ha-

ben, welcher, als der Termin der in den einzelnen Orten vollendeten Ge-

staltung der Korporation der Judenschaft, von den Regierungen im Amés=

blatte bekannt gemacht worden ist, so daß bis dahin diesenigen Verhalt-

nisse, auf welche diese unterscheidenden Bestimmungen sich beziehen, nach den
vor der Verordnung vom 1. Juni 1833. bestandenen Gesetzen zu beur-

theilen sind.
Das Staatsministerium hat diese Deklaration durch die Gesetz=Sammlung

zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Berlin, den 25. April 1839. " ç #

Friedrich Wilhelm.
An das Sctaatsministerium.

(No. 2010.)
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(No. 2010.) Allerhöchste Kabihee#order vom 9. Mai 1639., betressend das Verfahren bei der

Regulirung des Hypothekenwesens.

As Ihrem Berichte vom 16. April d. J. habe Ich ersehen, welche Be-

denken das Oberlandesgericht zu Naumburg bei der Ausführung einiger Be-

stimmungen in der von Ihnen erlassenen Instruktion über die Behandlung des

Hpypothekenwesens für die Untergerichte gefunden hat. Um diese Bedenken zu
erledigen, verordne Ich hierdurch nach Ihren Antradgen:

I. zZur Berichtigung des Besitztitels für den zur Zeit der Anlegung eines

neuen Hypothekenfoliums vorhandenen Besitzer soll es genügen, wenn

derselbe
1) das Grundstück in einer Subhastation erstanden hat;

2) wenn er ein Praklusions-Erkenntniß erwirkt; wobei Ich zugleich

bestimme, daß jeder Besitzer, welcher durch ein Attest der Orts-

behörde nachweist, daß er das Grungstück eigenthümlich besite,
oder die Erwerbung des Eigenthums durch eine öffentliche Ur-

kunde bescheinigt, auf Erlaß des Aufgebots nach Vorschrift der
. 100 und folg. Tit. 51. der Prozeßordnung anzutragen befugt

sepyn soll. Bei diesem Aufgebote sind die in den Verordnungen
vom 4. März 1834. (Gesetzsammlung S. 39.) und vom 2. De-

zember 1837. (Gesetzsammlung S. 219.) enthaltenen Bestimmun-
gen wegen des Termins zur Anmeldung der Ansprüche und we-

gen der Bekanntmachung an die Realpräendenten zu befolgen.

Eines Nachweises des Besitztitels und der vorgängigen Eintra-

gung desselben im Hppothekenbuche, wie das Reskript des Justiz=

Ministeriums vom 26. Juni 1820. angeordnet hat, bedarf es nicht;

wenn der Besitzer außer dem Falle des Aufgebots durch

Dokumente, Zeugen oder Atteste öffentlicher Behörden glaubwür-
dig bescheinigt, daß er das Grundstück aus einem Titel, der an

sich zur Erlangung des Eigenthums geschickt ist, (5. 579. Tit. 9.

Thl. I. des A. L. R.) zehn Jahre lang besitze.

Bei einem kürzeren Besitzstande muß der Uebergang auf den Besiter

durch einen zur Erwerbung des Eigenthums nach Vorschrift des Allgemeinen
Landrechts an sich geeigneten, dem Inhalte und der Form nach rechtsgültigen

Titel nachgewiesen, und entweder

a) dargethan werden, daß der unmittelbare Vorbesitzer selbst schon
einen Titel für sich hatte, der nach den damals geltenden Gesetzen

an sich zur Erwerbung des Eigenthums geschickt ist, (66. 29 u. 30.

Tit. 4. der Hypothekenordnung) oder es ist

(No. 2010.) b) durch

3
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b) durch Dokumente, Zeugen oder Atteste offentlicher Behorden glaub-
würdig zu bescheinigen, daß der jetzige und der Vorbesitzer zusam-
men das Grundstück überhaupt zehn Jahre lang besessen haben.

Der Eintragung des Vorbesitzers in das Hppothekenbuch be-

darf es nicht.

II. Genehwige Ich, daß zur Erleichterung des Verfahrens und zur Per-

minderung der Kosten die Grundstücke eines und desselben Besitzers in

derselben Feldflur, wenn er selbst darauf anträgt, und in soweit keine Ver-

wirrung zu besorgen ist, auf ein Folium gebracht und auf diese Weise
die Trennung der Hduser und Höfe von den sogenannten Wandeläckern

möglichst vermieden werde. Auf dem Titelblatte müssen in der durch

die Hypothekenordnung vorgeschriebenen Form, die Grundstücke, und nicht
die Personen der Besitzer, aufgeführt werden.

IUI. Bin Ich damit einverstanden, daß, sowie alle Vermerke im Hypotheken-

Buche mit Vermeidung unnsthiger Weitläuftigkeit eingetragen werden
müssen, die Löschung derselben auch nur die Thatsache der Löschung mit

Bezugnahme auf die Löschungsversügung enthalten dürfe, ohne den Grund,
auf dem die Verfügung beruht, mit aufzunehmen. Die Vorschrift der

Hypothekenordnung Tit. 2. J. 254. wird hierdurch modifzzirt.

Es ist zugleich Mein Wille, daß auch in allen übrigen Provinzen, in wel-
chen die Hypothekenordnung vom 20. Dezember 1783. Gesetzeskraft hat, nach

vorstehenden Bestimmungen verfahren werde. Sie haben daher diese Order
durch die Gesetztammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 9. Mai 1839.

Kriedrich Wilhelm.
An den Staats= und Justizminister Mühler.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 14.—

(No. 2011.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. April 1839., durch welche des Königs

Majestät der Stade Cremmen im Regierungsbezirke Potsdam die revi-

dirke Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.)

A## Ihren Bericht vom 13. v. M. habe Ich der Stadt Cremmen im Ost-

Havelldndischen Kreise des Regierungsbezirks Porsdam, dem von den Stadt-
Behörden ausgesprochenen Wunsche gemäß, die revidirte Städteordnung vom
17. März 1831. verliehen. Der zehnte Titel dieses Gesetzes bleibt jedoch außer
Anwendung, da die betheiligten Privatdominien auf Wiederherstellung der frü-
hern Verwaltungsrechte Verzicht geleistet haben, und Ich Sie, den Staatsmi-
nister v. Ladenberg, zu gleicher Derzichrleistung Namens des Domainen-Fiskus
hierdurch autoristre. Die dem Fiskus und den Dominien auch nach Einführung
der Stddteordnung in der Stadt verbliebenen nusbaren und Ehrenrechte wer-
den denselben auch fernerhin vorbehalten. Sie, der Staatsminister v. Rochow,

haben weten der Einführung des Gesetzes das Nöthige anzuordnen und gegen-
wärtige Order durch die Gesetzsammlung bekannt machen zu lassen.

Berlin, den 13. April 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister v. Rochow und v. Ladenberg.

(No. 2011—2012.) Jahrgang 1870. Bb ([o. 2012.)

(Ausgegeben zu Berlin den 27. Mai 1839.)
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([No. 2012.) Gesetz wegen Aufhebung einiger im Jurishictionskezieke des Stadtgeriches zu

Breslau geltenden, besonderen Rechte. Vom 11. Mai 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

verordnen auf den Bericht Unseres Staateministeriums und nach erfordertem
Gutachten Unseres Staatsrachs, mit Berücksichtigung des Antrags der Kommu-
nalbehörde zu Breslau, was folgt:

. 1.
Nachstehende, in dem gegenwärtigen Jurisdiktionsbezieke des Stadtge-

richts zu Breslau geltende Rechte,
das WenzeslausscheKirchenrecht vom Jahre 1416.
das Statut für die Stadt Breslau vom Jahre 1588,
die noch zur Anwendung gekommenen Bestlimmungen der Gerichtsord-

nung vom 18. März 1591., sowie
der Wechselordnung vom 30. Jannar 1751.8
mit den darauf sich beziehenden Observanzen“ und PVerfögungen,

werden mit dem 1. Jannar 1840. außer Kraft gesetzt.

K. 2.
An die Stelle dieser aufgehobenen Rechte treten die Vorschriften Unseres

Allgemeinen Landrechts und Unserer Allgemeinen Gerichtsordmung, nebst den die-
selben abändernden, ergänzenden und erlduternden Bestimmungen.

d. 3.
In Beziehung auf die vor dem 1. Januar 1840. vorgefallenen Hand-

lungen und Begebenheiten finden die Grundsätze der #6. 8 bis 14. des Publika-
tionspatents vom 5. Februar 1794., und der 9. 14 u. f. der Einleitung zum
Allgemeinen Landrechte unter den folgenden ndheren Bestimmungen Anwendung.

 *“

Alle vor jenem Zeitpunkte errichteten Verträge sind sowohl in Ansehung
ihrer Form und ihres Inhalts, als der daraus enrstehenden rechtlichen Folgen,
nach den zur Zeit des geschlossenen ertrages gültigen Rechten zu beurkheilen,
wenn auch daraus erst späcter auf Erfüllung, Aufhebung oder Leisan des In-

teresse geklagt wird.
5.

Letztwillige Derordnungen, welche vor dem 1. Januar 1840. errichtet sind,
werden in Rücksicht ihrer Form nach den damaligen Rechten beurtheilt, in Rück-
sicht ihres Inhalts aber sind sie nur insofern als gültig anzusehen, als ihnen

nicht Prohibitivgesetze zur Zeit des Etbantals entgegenstehen.
d. 6

Die gesetzliche Erbfolge zwischen Eltern und Kindern, sowie andern Fa-
miliengliedern, richtet sich in allen bis zum 1. Januar 1840. eintretenden Erb-
fallen nach den bisherigen Rechten, in allen nachherigen Erbfallen aber nach den
Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts.

6. 7.
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8. 7.
Was das rechtliche Verhaltniß der Eheleute betrifft, welche sich vor dem

1. Januar 1840. verheirathet haben, so sollen
I1) die Rechte und Pflichten derselben unter Lebendigen, sowie die Grund-

sätze wegen der Vermsgens-Auseinandersetzung bei Trennung der Ehe
durch richterliches Erkenntniß, nach den zur Zeit der Eingehung derselben
gültigen Vorschriften bestimmt werden; doch soll es denjenigen Eheleuten,
deren Ehe schon jetzt mit Götergemeinschaft verbunden ist, oder die der-
selben durch spätere Vererbung unterworfen werden möchten, bis zum
1. Januar 1841. freistehen, dieselbe durch Vertrag mit Beobachtung der

64 442 u. s. des Titel 1. Theil II. des Allgemeinen Landrechts vorge-
chriebenen Bedingungen für die Zukunft auszuschließen.

2) Bei der gesetzlichen Erbfolge soll dem überlebenden Ehegatten, er mag
in ehelicher Gütergemeinschaft gelebt haben oder nicht, die Wahl zustehen,
ob er nach den frühern Rechten oder den Gorschriften des Allgemeinen
Landrechts beurtheilt seyn wolle.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Mai 1839.

.. Friedrich Wilhelm.
v. Muffling. v. Kamptz. Muhler.

Beglaubigt:
Duesberg.

(No. 2013.) Verordnung über das Verfahren bei Subhastation Pommerscher Lehngüter.

Vom 11. Mai 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2.

Um bei dem gerichtlich nothwendigen Verkaufe eines Allvor= oder Hin-
terpommerschen Lehnguts das Verfahren beim Aufgebote der Lehnberechtigten zur
Ausübung ihrer Rechte genauer fesizustellen, und die Grundsätze wegen Belegung
und Vertheilung des vom Lehnberechtigten zu erlegenden Uebernahmepreises mit
den Vorschriften der Verordnung vom 4. März 1834. über den Subhastations-

rozeß in Uebereinstimmung zu bringen, verordnen Wir auf den Antrag Unseres
taatsministeriums, nach Anhörung unserer getreuen Stände der Provinz

Pommern und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, was folgt:

Tritt bei einem Pommerschen behngute der Fall einer nothwendigen Sub-
hastation ein, so ist vor deren Einleitung das Aufgebot der Lehnberechtigeen zur
Ausübung ihrer Rechte zu veranlassen.

Zum Zwecke dieses Aufgebots tnd die Lehnberechtigten aus den Huldi-
gungs-Registern, Vasallen-Tabellen und Hppothekenbüchern zu ermicteln. Das

(No. 2012—2013.) PBb 2 hier-
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hieruber aufzunehmende Verzeichniß ist einem der in der Provinz angesessenen
Geschlechtsvettern mitzutheilen, welcher uber dessen Richtigkeit und den Aufent-

halt der Lehnberechtigten zu vernehmen is

Die Lehnberechtigten sind hierauf zu einem Termine vorzuladen, um sich
uber die Ausubung ihrer Rechte zu erklaren. — Die Frist fur diesen Termin,
so wie die Form der Bekanntmachung richtet sich nach den Bestimmungen des
d. 8. der Verordnung vom 4. Marz 1834. uber den Subhastations-Prozeß und
der §6. 1. und 2. der Verordnung über die Subhastation der Grundstücke von

geringerem Werthe vom 2. Dezember ** —

Mit dem Aufgebote der Lehnberechtigten ist jederzeit das Aufgebot der
unbekannten Realpratendenten zu verbinden. — Die ihrem Aufenthalte nach un-

bekannten Lehnberechtigten, so wie die aus dem Hypothekenbuche ersichtlichen, ih-
rem Aufenthalte nach unbekannten Realpratendenten sind in die Vorladung na-

mentlich aufzunehmen.
. 5.

Die auf die Vorladung nicht erscheinenden Lehnberechtigten gehen des
Anspruches auf die Ausübung ihrer Berechtigungen verlustig, und die ausblei-
bleibenden Realprätendenten müssen gegen sich alles gelten lassen, was von den
bekannten Realprdtendenten mit den übrigen Betheiligten verhandelt wird.

6

Wird der Antrag auf Subhastation eines Pommerschen Lehnguts begrün-
det gefunden, so ist gleich bei der Einleitung des Verfahrens die Eintragung
des Vermerks, datz auf die Sudhastation des Guts angetragen worden sey, in
das Hypothekenbuch zu veranlassen.

. 7.

Ist durch Vereinigung unter den Betheiligten oder durch richterliche Ent-

scheidung der Lehnberechtigte, welcher das Gut zu ubernehmen hat, bestimmt, auch
der dafur zu erlegende Preis festgestellt, und ergiebt die vom Richter zu veran-
lassende Prufung des Verfahrens, daß die Interessenten entweder gehort oder
rechtskraftig präkludirt worden sind, so setzt das Gericht von Amtswegen einen
Termin auf sechs Wochen zur Belegung und Gertheilung des Uebernahme-
Preises an. Zu diesem Termine sind vorzuladen:

1. Der zur Uebernahme des Guts für berechtigt erklärte Agnat,
2. der Extrahent der Subhastation,
3. der Schuldner und

4. die eingetragenen Gldubiger,
und zwar der Agnat bei Verlust der Ausübung seines Reches, die übrigen In-
teressenten nach Anleitung des 5. 16. der Verordnung vom 4. März 1834. über
den Subhastarions-Prozeß.

Für diesen Termin, welcher nur Einmal anderweit auf sechs Wochen ver-
legt werden darf, kommen bei der Belegung und Vertheilung des Uebernahme-
Preises die in der angeführten Verordnung vom 4. März 1834. 66. 17. bis 21.

gegebenen Vorschriften unter folgenden näheren Bestimmungen zur Mme,
. à er
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a) Der Uebernehmer des Guts vertritt dabei die Stelle des Käufers.
b) C 9. 18.) Hat eine Beschlagnahme der Einkünfte oder eine Sequestra-

lion nicht statrgefunden, so nehmen die laufenden Zinsen mit dem der
Eintragung des Vermerks C(§&amp;. 6.) zunadchst vorhergegangenen 1. Julius
ihren Anfang.
Die Kosten der Tare, des Aufgebots, der Belegung und Perhheilung
des Uebernahmepreises werden vorweg in Abzug gebracht. — Den
Werthstempel trägt der Uebernehmer des Guts.
(zu §. 19.) Das Gericht, welches das Verfahren leitet, hat nach vor-
gangiger Prüfung desselben ein Attest über die Person des Uebernehmers
und über die Höhe des Preises auszufertigen.

Dieses Au#est tritt an die Stelle des Adjudikationsbescheides, som
wie die Aussertigung der Verhandlungen über die Erlegung und Ver-
theilung des Uebernahmepreises an die Stelle der Verhandlungen über
dle Belegung der Kaufgelder.
(zu §9. 20.) Wird in dem Termine der Uebernahmepreis nach den festge-
stellten Bedingungen von dem Agnaten nicht belege, so gehe dieser seiner
Rechte in Beziehung auf den Extrahenten der Subhastarion und die
Gldubiger verlustig.

4S

. 9.

Diese Verordnung soll auch auf die bereits anhangigen Falle Anwendung
finden, wenn das Hypothekenbuch des Lehnguts regulirt ist, und keine dem
Aufenthalte nach unbekannte Real-Interessenten vorhanden sind, oder wenn das
in der Prozeßordnung Tit. 51. §5. 99. u. f. vorgeschriebene Aufgebot erfolgt
ist, und die dem Aufenthalte nach unbekannten Real-Interessenten namentlich
vorgeladen worden sind.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Mai 1839.

. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Muffling. v. Kamptz. Muhler.

Beglaubigt:

Düesberg.

(No. 2014.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. Mai 1839., betreffend die Konvertirung

der Pfandbriefe des Schlesischen Krediesystems.

·
In Folge Meiner vorldufigen Bestimmung vom 18. März v. J., die Konver-

tirung der Pfandbriefe des Schlesischen Kreditsystems betreffend, ertheile Ich
auf Ihren Bericht vom 9. dieses Monats den Beschlüssen des im März
und April d. J. gehaltenen General-Landtages der Schlesischen bandschaft über
die Konverrirung ihrer Pfandbriese und über die damit zu verbindende Amor=
tisation, wie sie nach den nöthig befundenen Abänderungen ###. dem von Ihnen
Mir vorgelegten Regulariv enthalten sind, hiermit Meine Genehmigung und will
demgemäb, so viel das Konvertirungsgeschaft betrifft, die Landschaft ermachrigen:

o. 2013—2014.) I. mit
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I. mit den bereits ausgefertigten Pfandbriesen des dortigen Kreditsystems
en#tweder nach vorhergegangener Kündigung, und Einissung derselben

desch Baarzahlung, oder im Wege der Dereinigung mit den Inhabernichtlich ihrer Kündbarkeit und ihres Zinsfußes eine Veränderung zu
rreffen, dergestalt, daß diese Pfandbriefe künftig zwar von der Landschafe
dem Inhaber, von dem Inhaber des Pfandbriefes aber der Landschaft
nicht gekündigt, auch die bisherigen Zinsen, zu Vier Prozem jährlich, bei
den auf 100 Rehlr. oder höher lautenden Pfandbriefen auf Drei und
Ein halb Prozent, und bei den Pfandbriefen unter 100 Rehlr. auf Drei
und Ein Drittel Prozent heruntergesetzt werden dürfen. Auf die gekün-
digten Pfandbriefe hat die Landschaft am Perfalltage dem Inhaber, mit
welchem sse sich über die Konwertirung nicht vereinigt, den verschriebenen
Kapitalbecrag im Nominalwerthe baar zu bezahlen.

II. Die konvertirten Pfandbriefe werden mit folgendem Vermerke versehen:
Dieser Pfandbrief trägt 31 (31) Prozent Zinsen und kann von dem
Inhaber nicht gekündigt werden.

Ul. Bei der Kündigung der Pfandbriefe zur Ausführung der Konvertirung
wird nachstehendes Verfahren beobachtet:

1) die Landschaft hat auf ihre Kosten noch vor den resp. im Juni
und Dezember reglementsmäßig Statt findenden Zinszahlungs-=
Terminen eine öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, durch welche
sie die Pfandbrief= Inhaber, in Gemäßheit der Vorschrift des
Neglements Theil III. Kap. 7. J. 18. aufsordert, den aufgekündig-
ten Pfandbrief oder die etwa dafür ertheilte Zinsrekognition sofort
oder doch im Laufe des nächsten Zinszahlungstermins, längstens
aber binnen 3 Monaten, und spatestens bis zum resp. 1. Oktober

oder 1. April gegen Deposttalschein zur betressenden Fürstenthums-
oder General--Landschaftskasse einzuliesern, nach Ablauf von 6 Mo-
naten aber, und zwar in den Terminen resp. zu Weihnachten oder

Johannis, die verschriebene Daluta in Empfang zu nehmen. Die-
ser Bekannemachung wird die Verwarnung hinzugefügt, „daß von
demjenigen Pfandbrief-Inhaber, welcher seinen Pfandbrief oder
seine Zinsrekognition nicht in der bestimmten Zeit und nicht läng-
stens resp. bis 1. Oktober oder 1. April bei der Landschaftskasse
eingeliesert hat, angenommen wird, daß er die ihm geschehene Auf-
kündigung seines Pfandbriefes zur baaren Zurückzahlung der Va-
luta seinerseits nicht annehmen, sondern seinen Pfandbrief mittelst
stinschweigender Vereinigung ohne Weiteres der allgemeinen Kon-
vertirung unterwersen und demgemäß von dem bestimmt gewesenen
Verfalltage ab nur den herunter gesetzten Zinssatz von resp. 31
oder 31. Prozent von seinem Pfandbriefe fortbeziehen wolle.“ Ein
solcher Pfandbrief-Inhaber hat alsdann von dem bestimmten Ver-
falltage an nur diese herunter gesetzten Zinsen zu sordern und muß
bei der nächsten Zinserhebung seinen Pfandbrief vorlegen, um ihn
mit dem angeordneten Vermerke versehen zu lassen. Bis zu dieser
Einreichung des Pfandbriefs bleibt die Zinszahlung ausgesetzt;

2) im
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2) im Zinszahlungstermine selbst wird dem zur Zinserhebung sich mel-

3

4

5)

6)

7 #

(Jo. 2014.)

denden Präsemanten des ausgekündigten Pfandbriefs die Kündi-
gung durch eine schriftliche Bekanntmachung wiederholt, auch die
Einlieferung zum Deposicum der Landschaft gegen Aushändigung
einer besonderen Einziehungsrekognition (stehe Nr. 4.) sofort ver-
anlaßt. In vorerwähnter Bekanntmachung wird der aufgekündigte
Pfandbrief nach Gut, Nummer und Betrag genau bczeichnet, die
Aufforderung zur Empfangnahme der baaren Valuta am Perfall=
Tage, mit Bemerkung der Folgen des Versckumnisses der zeitigen
Empfangnahme (stehe Nr. 6.), erneuert, und der Tag, an welchem
die besondere Einziehungorekognition ausgereicht worden, hinzu-
gefügt. Zum Beweise der auf diese Weise wiederholten Kündi-
gumg genügt eine von den landschaftlichen Beamten auf den Grund

ihrer Bücher und Aktenaug zustellende Bescheinigung;
die zu 1. vorgeschriebene Bekanntmachung wird durch Aushang bei
sämmrlichen Schlesischen Landschaftskassen und an den Börsen zu
Breslau und Berlin, durch viermalige Insertion in den öffent-
lichen Anzeigen der Schlesischen Amtsblatter und in den Schlesi-
schen Zeitungen, durch einmalige in einer Berliner Zeitung und
einmalige in einer auswärtigen Zeitung dergestalt veröffenclicht, daß
von dem Zeitpunkte der letzten Insertion bis zum spdtesten Einlie-
ferungstermine wenigstens ein vierwöchemlicher Zeirraum offen bleibt;
die zu dem Pfandbriese erwa ertheilte Zinsrekognition muß mit
dem Pfandbriefe zugleich eingeliefert werden. Ueber die Einliefe-
rung des Pfandbriefs, nebst der dazu gehörigen Zinsrekognition,
wird dem Präsentanten eine Einziehungsrekognition ertheilt, gegen
deren Aushändigung dem Inhaber zur PDerfallzeit der Kapital-
Betrag, nebst den alsdann sälligen Zinsen berichtigt wird;
auf einen Pfandbrief kann überall keine Zahlung geleistet werden,
so lange die zugehörige Zinsrekognition mcht mit eingereicht, oder,
wenn dieselbe abhanden gekommen, nicht mortifizirt worden ist;
hat der Gldubiger den gekündigten Pfandbrief und zwar mit der
dazu gehbrigen Zinsrekognition eingereicht, sindet sich aber zur Em-
pfangnahme der Valuta zu rechter Zeit nicht ein, so ist die Land-
schaft ermachtige, das unabgehobene Kapital noch sechs Wochen
nach dem Schiusse des Zinstermins, in welchem die Zahlung er-
folgen sollte, zinslos an sich zu behalten, dasselbe aber sodann durch
Ankauf an der Börse nach dem Tageskourse in 31#z oder 3#pro-
zentige Pfandbriefe umzusetzen und dieselben mit dem etwaigen
baaren Ueberschusse zu ihrem Depositum zu nehmen;
werden nach beendigtem Konvertirungsgeschäfte Kündigungen von
Pfandbriefen nothwendig, so wird dabei ganz nach den dafür bis-
her bestandenen Vorschriften Meiner Order vom 7. September
1830. verfahren, und soll ein Pfandbrief nicht durch baares Geld
abgelöset, sondern blos gegen einen andern Pfandbrief umgetauscht
werden, so wird derselbe bei der Präsentation sofort angehalten,

und
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und wenn er nicht prasentirt wird, eben so, wie vorstehend bei den
zur Ruckzahlung gekundigten Pfandbriefen vorgeschrieben worden,
aufgerufen und wenn er auch alsdann nicht zum Vorschein kommt,
hinsichtlich der Spezialhypothek prakludirt und geloscht, der dafur
auszureichende Pfandbrief aber auf Gefahr und Kosten des Inha-

gerre “5 vernichteten zum Depositum der Landschaft genommen.ndli

V. genehmige Ich auch die, von dem General-Landtage zur Ausführung des
onvertirungsgeschästs auf seine dazu ausgewählten Abgeordneten:

den Schlesischen General-Landschafrsdirektor, Fürsten v. Hatzfeldt
auf Trachenberg,

den Landesältesten, Grafen v. Magnis auf Ullersdorf,

den eeebibt Landrath Freiherrn von Richthofen auf Bre-
elshof,

den Landesdltesten, Grafen v. Stosch auf Manze,
den Landesältesten, Rittmeister v. Mutius auf Albrechtsdorf,

ausgestellte Vollmacht vom Sten v. M.
Ich beauftrage Sie, den Staatsminister v. Rochow, hiernach das

Erforderliche an die Schlesische Landschaft zu versügen und diese Order durch
die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 20. Mai 1839.

Friedrich Wilhelm.
An die Staatsminister Mühler und v. Rochow.

Berichtigung mehrerer Druckfehler.

Bei der im 118##en Stücke der diesjährigen Gesetzsammlung abgedruckten
Deklaration der Verordnung über das Rechtsmittel der Reviskon und der Nich-
tigkeitsbeschwerde vom 14. Dezember 1833., d. d. den 6. April 1839. und der
Instrukrion dazu d. d. den 7. April 1839. sind folgende Druckfehler zu berichtigen:

1) Seite 132., Artikel 17., Zeile 3. fehlt hinter: „Umständen“ das Komma.
2) Seite 139., Nr. 15. III., Zeile 5. ist statt: „Perhorressenz-Gesuch“ zu

setzen: „Perhorreszenz-Gesuch“. «
3) Seite 141., Nr. 20., Feile 3. statt: „Prozeß-Vorschrift“, „Prozeßschrift.“
4) Seite 147., Nr. 35., Zeile 8. statt: „selbst“, „nicht“.
5) Seite 148., Nr. 38., Zeile 8. statt: „Beweistermin“, „Bietungstermin“.
6) Seite 149., Nr. 42. a., Zeile 2. statt: „von“, „vor“.
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Gesetz-Sammlung
für die

(No. 2015.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 4. Mai 1839., betreffend die Allgemeine An-

wendung der Order vom 5. August 1838. wegen Uncersuchung und Be-

strafung der Entwendung von Waldprodukten. (Gesetzsammlung S. 431.)

D, nach Ihrem Berichte vom 13. v. M. das Bedürfniß einer Ausdehnung

der Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Juni 1821. wegen Untersuchung und

Bestrafung des Holzdiebstahls auf die Entwendung von Gras, Krutern, Heide,
Moos, Laub, anderem Streuwerke und sonstigen Waldprodukten sich in der gan-
zen Monarchie als dringend herausgestellt hat, so bestimme Ich biermit unter
Aufhebung aller entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen, daß Meine Order
vom 5. August v. J.) betreffend die Unrersuchung und Bestrafung der Entwen-
dung von Waldprovukten in dem am linken Nheinufer belegenen Theile der

heinprovinz, nicht nur in allen Theilen dieser Provinz, sondern auch in allen
übrigen Provinzen des Staates zur Anwendung kommen soll. Sie haben diese
Order durch die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kennmiß zu bringen.

Berlin, den 4. Mai 1839.

Friedrich Wilhelm.
An die Staatsminister Mühler, v. Rochow und v. Ladenberg.

(No. 2016.) Gesetz in Betreff der Erekurion in Wechselsachen. Vom 11. Mai 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 2c.

verordnen zur Abhülfe der Mängel, welche sich bei den Vorschriften Unserer All-
gemeinen Gerich'sordnung über die Exekution in Wechselsachen ergeben haben,
auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach ersfordertem Gutachten
Unseres Scaatsraths, was folgt:

Ein Wechselschuldner, welcher auf den Antrag eines oder mehrerer Gldu-
biger zur persönlichen Hast gebracht wird, ist derselben nach Ablauf von fünf

(No. 2015—2017.) Jahrgang 1839. Cc Jah-

(Ausgegeben zu Berlin den 8. Juni 1839.)
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Jahren zu entlassen, und darf auf den Grund früher vorhandener Wechselschul-
den auch nicht von neuem verhaftet werden; eine Verlangerung der Haft uber
diese Dauer hinaus ist nur unter den in Unserer Order vom 5. Juli 1832. vor-

geschriebenen Bedingungen zulässig.

Wegen Wechselschulden, welche nach Ablauf der fünfjährigen Haft ent-
standen sind, ist die versönliche Haft abermals zulassig, und treten auch hierbei

die im §9. 1. vorgeschriebenen Gränzen ein

Dem Wechselgldubiger ist gestanet, neben der Exekution gegen die Per-

son seines Schuldners gleichzeitig die Erckulion in dessen Vermögen zu suchen.

Die Gorschriften Unserer Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 24.
. 147. und Titel 27. J. 46. werden, soweit sie den Bestimmungen der . 1
bis 3. entgegenstehen, hierdurch aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unrerschrist und beigedruck-
tem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Mai 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Müffling. v. Kampt. Mühler.

Beglaubige:
Düuesberg.

(No 2017.) Gesetz über die Pensionsberechtigung der nach der Städteordnung vom 19. No-

vember 1808. angestellten Bürgermeister. Vom 11. Mai 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Nachdem sich in denjenigen Provinzen, in welchen die Städte-Ordnung vom
19. November 1808. gilt, das Bedürfniß ergeben hat, den Bürgermeistern
durch Pensionsberechtigung eine gesichertere Stellung zu verschaffen, so verord-
nen Wir auf Antrag Unseres Staakeministeriums, nach Anhörung Unserer ge-

treuen Sta#nde und nach erfordertem Gurachten Unseres Staatsraths, was folgt:

Ein Bürgermeister, welcher nach Ablauf seiner Dienstzeit nicht wieder
gewähle wird, erhält

a) nach sechsjähriger Dienstzeit ein Viertheil,
b) nach zwölffähriger Dienstzeit die Halfte,
JP) nach vier und zwanzigjdhriger Dienstzeit zwei Drittheile

seines Dienst= Einkommens als Pensson.
. 2.

Derselbe Pensions-Anspruch findet statt, wenn der Bürgermeister während

der Verwaltung des Amtes ohne seine Schuld dienstunfahig wird. 63
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4. 3.
Der Verlust dieses Anspruchs kann nur im Wege einer gerichtlichen

oder administrativen Untersuchung, so wie durch Ablehnung der Wiedererwah-
lung eintreten; die Ermaßigung desselben, wenn wegen selbst verschuldeter Un-

sdhigkeit zur ferneren Dienstleistung die unfreiwilige Pensionirung erfolgt.

Wegen Festsetzung, Verminderung, Wegfalls und Verlustes der Pension
gelten diesenigen Vorschriften, welche in Unserer Order vom 21. Mai 1825.,
undin der von Uns unterm 4. Juli 1832. genehmigten Zusammenstellung der
die Städte-Ordnung vom 19. November 1808. ergänzenden und erlduternden

Bestimmungen zu 96. 159. und 161. enthalten sind.

Die gegenwartig schon angestellten Burgermeister haben, wenn sie sich
noch in der ersten sechsjahrigen Dienstperiode befinden, nach Ablauf derselben
keinen Anspruch auf Pension. Haben sie langer als sechs Jahre gedient, so gel-
ten fur sie die Bestimmungen des 8. 1. litt. b. und c., der 4. 2. und 3.

6

Wenn jedoch dieselben wegen ihrer Pensionirung mit den Stadtverord-

neten-Versammlungen bei Publikation des gegenwartigen Gesetzes rechtsgultige
Vertrage geschlossen haben, so behalt es dabei sein Bewenden.

7

In Zukunft erhalten Vertrage, welche andere als die durch dieses Gesetz
bestimmten Bedingungen wegen der Pensionirung enthalten, nur durch die Ge-
nehmigung der vorgesetzten Regierung Gültigkeit und sind in die von der letzte-
ren zu besiätigende Bestallung aufzunehmen. Ist ein solcher Vertrag der Re-
gierung nicht vorgelegt worden, so ist sie besugr, entweder die ohne Kenntniß des
Vertrages bestätigte Wahl zurückzunehmen und eine neue Wahl anzuordnen,
oder diese zwar bestehen zu lassen, dem Vertrage aber die Bestarigung zu versagen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhdndigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel. ·

GegebenBertin,den11.Ma11839.« » «

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Muffling. v. Kamptz. Muhler. v. Rochow.

Beglaubigt:

Duesberg.

(No. 2018.) Deklaration wegen der Versährung der bei den vormaligen Reichsgerichten un-

erledigt gebliebenen Prozesse. Vom 18. Mai 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen 2c. 2c.

finden Uns bewogen, zur Beseitigung entstandener Zweifel, auf den Antrag Un-
seres Staatsministeriums undnach erfordertem Gutachten einer von Uns aus
Mitgliedern des Staatsraths ernannten Kommission, für den ganzen Umfang
Unserer Monarchie zu erklären,

(No. 2017—2018.) daß
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daß die Vorschrift des Römischen Rechts in der I. 9. C. de praescrip-
tione 30 vel 40 annorum auf die bei den vormaligen Reichsgerichten

bis zum Schlusse verhandelten, dann aber unenrschieden liegen geblie-
benen Prozesse, so lange für dieselben die Kompetenz der Reichsgerichte
begründet war, keine Anwendung hat finden können, daß aber von dem
Zeitpunkte der Erlöschung dieser Kompetenz an, in Ansehung der Ver-
jährung, die in den einzelnen Landestheilen geltenden Gesetze in An-
wendung zu bringen sind.

Ueber den geitpunkt, mit welchem die Kompetenz der Reichsgerichte in
Bezug auf die einzelnen Landestheile für erloschen zu achten ist, haben Unsere
Minister der Justiz und der auswärtigen Angelegenheiten die Gerichte mit einer
Instruktion zu versehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 18. Mai 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Müffling. v. Kamptz. Mühler.
Beglaubige:

Düesberg.

Berichtigung eines Druckfehlers
in der unter Nr. 1971. in der Gesetzsammlung mitgekheilten Allerhöchsten Kabinetsorder

vom 12. Januar 1839.

In dem Abdrucke der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 12. Januar 1839.,

betrefsend die Abänderung des im 65. 227. der landschaftlichen Kreditordnung für
das Großherzogthum Posen vom 15. Dezember 1821. wegen Ausreichung der
neuen Zinskoupons vorgeschriebenen Verfahrens — Nr. 1971. — muß

-a) in der 3ten geile der Aufschrift
b) in der 3Sten geile des Inhalts selbst

starc: „vom 15. Mai 1821./, gelesen werden: „vom 15. Dezember 1821.7; —

welches hierdurch bekannt gemacht wird.
Berlin, den 30. April 1839.

Das Staats-Ministerium.
v. Altenstein. v. Kamptz. Mühbler. v. Rochow. v. Nagler.

v. Alvensleben. v. Werther. v. Rauch.



— 177 —

Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 16.—

(No. 2019.) Statur der Berlin-Sächsischen Eisenbahn-Gesellschaft, mie der Allerhöchsten Be-

stärigungs-Urkunde vom 15. Mai 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Tertheilen dem anliegenden, in der General-Versammlung vom 3. April d. J.

vereinbarten Statute der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Erbauung und Be-

nutzung einer Eisenbahn von Berlin nach Cöthen unter der Benennung:

Berlin-Sachsische Eisenbahn-Gesellschaft
zusammengetreten ist, hierdurch mit der Maßgabe Unsere landesherrliche Bestäti-
gung, dab es bei der in der vorerwähnten General-Versammlung bereits erfolg-

ten Wahl des Verwaltungsraths sein Bewenden behalten soll.

Zugleich genehmigen wir hiermit die Ausführung jener Eisenbahn in der
im é. 2. des Statutes angegebenen Richtung von Berlin über Trebbin, Lucken-

walde, Zahna, Wittenberg, Dessau nach Cothen, indem Wir serner bestimmen,
daß die in dem Gesetze über die Eisenbahn-Um gen vom 3. November

1838. ergangenen allgemeinen Vorschriften, insbesondere diejenigen über die Ex-

propriation, auf das oben gedachte Unternehmen Anwendung finden sollen.
Die gegenwärtige Bestaäktigung und Genehmigung soll nebst dem Statute

durch die Gesetzsammlung bekannt gemacht werden.

Gegeben Berlin, den 15. Mai 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Alvensleben.

Jo. 2010.) Jahrgang 1839. Dd Statut

(Ausgegeben zu Berlin den 15. Juni 1839.)



— 178 —

Statut

der Berlin-Sachsischen Eisenbahn-Gesellschaft.

Mi- Allerhochster Genehmigung ist eine Altiengesellschaft zu dem Zwecke zu-

sammengetreten:
fur gemeinschaftliche Rechnung der Aktionars eine Eisenbahn zur Ver-

bindung Berlins mit der Magdeburg-Köthen, Halle-Leipziger Eisenbahn
zu erbauen, zu unterhalten und zum Transporte von Personen, Waa-

ren und andern Gegenständen zu benutzen.

Die Bestimmungen über die Verfassung der Gesellschaft und die Art

der Ausführung des von ihr beabsichtigten Unternehmens werden durch das

nachstehende
Statut

vertragsmaßig festgesetzt.
1

Bildung, Geschaftsumfang und Fonds der Gesellschaft.

ew er, 1. Die Gesellschaft wird unter der Benennung:
Gesellschaft. „Berlin= Süchsische Eisenbahngesellschaft“

von Aktiondrs gebildet.

Sie wird mit Korporationsrechten, nach Maßgabe dieses Staturs, durch
eine Direktion reprasentirt.

Berlin ist ihr Domizil und der Sitz ihrer Verwaltung und das Konig-

liche Stadtgericht zu Berlin ihr Gerichtsstand.

Eichft“ un, 2. Der eben ausgesprochene Zweck bestimmt im Allgemeinen den Ge,
schäfts-Umfang der Gesellschaft.

Snerg. Die Bahn soll direkt von Berlin über (Trebbin, Luckenwalde, Zahna,
z, Wittenberg), Dessau und Köthen, im Anschluß an die Magdeburg-Köthen=

Frugtton der Halle-Leipziger Eisenbahn, erbaut werden und im Wesentlichen die Fichtung

inne halten, welche von dem zur Errichtung der Gesellschaft sich gebildeten Ko-

mité vorgeschlagen und vom Staate genehmigt ist. Sie soll zur Benutzung

von Transporten mit eisernen Schienen belegt und in der vom Komité vorge-

schlagenen Art konstruirt werden. Wesemtiche Ab#nderungen der Richtungelinie
und der Konstruktion der Bahn, so wie die Errichtung von Zweigbahnen oder

sonstigen Kommunikationswegen, bleiben spcäteren Beschlüssen, unter Genehmi-
gung des Staats, vorbehalten.

Zum
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Zum Bau der Bahn gehort die Errichtung der zu ihrer kunftigen Be-
nutzung erforderlichen Gebaude und Anlagen.

3. Die Gesellschaft wird die Transporte auf der Bahn durch Damofwagen #. —
oder andere Beförderungsmittel für eigene Rechnung übernehmen, auch, wenn

sie es ihrem Interesse gemäß findet oder durch höhere Bestimmung dazu ver-

anlahr werden sollte, Anderen die Mitbenutzung der Bahn zu Personen= und

Waarentransporten, gegen Enrrichtung eines bestimmten Bahngeldes, gestatten.
Sie behält sich vor, mir den Unternehmern anderer, mit ihrer eigenen Bahn in

direkte Verbindung zu setzenden Eisenbahnen über die gemeinschaftliche Benutzung
der beiderseitigen Bahnen, oder einer derselben, oder über ihre anderweitige Be-

theiligung bei solchen Unternehmungen, unter Genehmigung des Staats, Ver-

trage zu schließen.

4. Zur Ausführung des im #. 2. beschriebenen Baues und zur Anschaf, Joads.

fung der ersten Transporrmittel wird ein Kapital von

Drei Millionen Thalern Preußisch Kourante

für erforderlich und ausreichend erachtet.
Davon werden 2,600,000 Thaler durch successive Einzahlung des No-

minalberrages von 13,000 Stück Aktien à 200 Thaler zusammengebracht, zu

denen die Mitglieder der Gesellschaft nach den unren folgenden Bestimmungen

verpflichtet sind; und 400,000 Thaler wird das Königliche Seehandlungs= Insti-
tut unter nachstehenden Modalitaten hergeben.

Diese drei Millionen bilden den Fonds der Gesellschaft, welcher jedoch
vorbehalten bleibt, wenn das Bedürfniß oder der Vortheil des Unrernehmens

es erheischen sollte, diesen Fonds bis zum Betrage von 31. Millionen zu erhs-

hen und für den Mehrberrag später noch eine entsprechende Anzahl Aktien, böch-
stens also von 2500 Sktück, gleichsalls à 200 Thaler, auszugeben oder diesen

Mehrbetrag durch ein, mit Genehmigung des Staats, aufzunehmendes Darlehn

herbeizuschaffen (esr. 96. 22. und 3J. litt. b.). Im ersten Falle sollen zur Er-

werbung der nachträglich auszufertigenden 2500 Stück Akrien die Inhaber der

bis dahin ausgegebenen Quitrungsbogen (oder der dafür ausgefertigten Aktien)

zur Zeir der Ausschreibung dieser KapitalserhSshung vorzugsweise berechtigt seon,
jedoch — da keine andere neue OQuittungsbogen oder Aktien, als über volle

200 Thaler ausgefertigt werden können — nur in so weit, als sie sich im Besttze

so vieler alten Aktien befinden, daß auf deren Betrag im Werhülenisse des ge-

sammten alten Akrienkap#rals von drei Millionen Thalern zu dem jedesmaligen

neuen Aknenkapitale, mindestens eine volle neue Aktie von 200 Thaler fallen

würde, dergestalt also, datz z. B.
(No. 2010.) Dd 2 bei
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bei einer Vergrößerung des alten Aktienkapitals um 250,000 Thaler der

Besitzer von weniger als 12 alten Aktien auf keine neue, der Besitzer

von 12 bis 23 alten auf eine neue, von 24 bis 35 alten auf zwei neue u. s. w.

Anspruch machen kann, solglich sede nicht durch 12 theilbare Zahl von
alten Aktien unberücksichtigt bleibt.

Der Verwaltungsrath hat zu beschließen, wie in Absicht auf die Un-

terbringung der bei Anwendung obigen Grundsatzes in Rückstand verbleibenden,

so wie der von den Berechtigten nach einer gesetzten Erist nicht in Anspruch

genommenen neuen Aktien, zum Besten der Gesellschaft zu verfahren sev.

Der Ksöniglichen Seehandlung bleibt das Recht vorbehalten, bis zum

ersten Juli 1840. zu erklären, ob sie die oben gedachten 400,000 Thaler (außer
den von ihr bereits gezeichneten 5000 Stück Aktien) als Darlehn hergeben oder

sich dafür noch 2000 Stück Aktien à 200 Thaler ausfertigen lassen will.

In beiden Fällen soll die Einzahlung dieser 400,000 Thaler successive
in denselben Raten und Terminen erfolgen, als Einschüsse auf die Aktien aus-

geschrieben werden, und da auf letztere bereits 15 Prozent des Nominalbetrages

eingezahlt sind, so soll dieser Betrag auch von den 400,000 Thalern sogleich
nach Vollziechung der Statuten mit 60,000 Thalern eingezahlt werden.

Erfolgt die Erkldrung des Königlichen Seehandlungs-Instituts dahin,
daß die 400,000 Thaler als Darlehn gegeben werden, so ist die Gesellschaft
verpflichtet, dasselbe von den Tagen der resp. Einzahlungen an mit vier Prozent

jährlich in halbjährigen Raten zu verzinsen.

Bei prompter Zinsenzahlung soll das Kapital vor dem ersten Juli 1850

von dem darleihenden Institute nicht gekündigt werden, dann aber für dasselbe

eine Kündigungs-Besugniß in der Art eintreten, datz am ersten Juli 1850, und

sferner alle halbe Jahre, sedesmal 50,000 Thaler zur Zahlung nach Verlauf
eines Jahres gekündigt werden können. Der Aktien-Gesellschaft hingegen ist
es zu jeder Zeit gestattet, dieses Darlehn ganz oder theilweise, jedoch in runden

Summen nicht unter 50,000 Thalern, nach jedesmal vorangegangener dreimonat-

licher Aufkündigung zurückzuzahlen. Bei ausbleibender Zinsenzahlung ist das

Königliche Seehandlungs= Institut berechtigt, ohne Kündigung die soforrige
Rückzahlung des Darlehns zu fordern, für dessen Sicherheit nedst Zinsen und

Kosten das ganze unbewegliche und bewegliche Vermögen der Aktien-Geselshaft
verpfändet werden wird.

Sollte es das Bedürfniß des Unternehmens erfordern, die vorbehaltene

Erhöhung des Fonds der Gesellschaft über die ursprünglich bestimmte Summe

von drei Millionen Thalern hinaus, bis 37 Millionen Thalern in Ausführung zu

bringen, und sollte in diesem Falle die Aufbringung des erforderlichen Betrages

nicht durch Ausfertigung und Unterbringung von neuen Aktien, sondern durch

Auf-
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Aufnahme eines neuen Darlehns beschlossen werden (6. 38. lilt. b.), so wird des

Königliche Seehandlungs-Insticut den sehlenden Betrag bis zum Maximum von

500,000 Thalern entweder selbst als Darlehn, unter gleichen Bedingungen, wie

die bereits zugesicherten 400,000 Thaler hergeben, oder sich gefallen lassen, daß
dieses Darlehn von höchstens 500,000 Thalern zu gleichen Rechten mit den

von ihm dargeliehenen 400,000 Thalern durch die Gesellschaft anderwärts auf-
genommen wird.

II.

Rechte und Pflichten der Aktionärs.

5. Die Aktien werden auf jeden Inhaber lautend stempelfrei ausgeferkigt. Antien.

Eine Aktie darf nicht eher ausgeben werden, als bis der volle Betrag für die-

selbe zur Gesellschafts-Kasse berichtigt ist.

6. Das Komité zur Bildung der Gesellschaft hat vorldufig statt der Aktien Sulttungsbo-

besondere, mit der künftigen Nummer derselben versehene Quuttungsbogen aus- —
gefertigt, auf welche die successive zu leistenden Einschüsse quittirt werden. Je= Aben.

dem Aktien-Zeichner ist eine der Zahl der von ihm gezeichneten Aktien entspre-

chende Anzahl solcher Quittungsbogen, welche auf seinen Namen ausgestellt und
auf welchen die ersten, auf jede Aktie von ihm eingezahlten 15 Prozent ihres

Betrages von einem Komité-Mitgliede und dem zeitherigen Kassenfuhrer quit-

tirt sind, ausgehandigt. Hierdurch ist er Aktiondr, d. h. Theilnehmer an den

Rechten und Pflichten der Gesellschaft nach Maaßgabe dieses Statuts geworden.

7. Die ferneren Einzahlungen auf die Aktien werden von den jedesmaligen Einforderung

Vertretern der Gesellschaft, unter Anzeige der zum Empfange und zur Quitrungs= u
leistung Berechtigten, in Raten von fünf bis zwanzig Prozent des Nominal-

Berrages mindestens vier Wochen vor dem jedesmal zu bestimmenden so#testen

ZSahlungstermine, entweder durch die Zeitungen (5. 67.) oder durch besondere
Aufforderungen an die Aktiondrs eingefordert.

8. Die ursprünglichen Aktiondrs sind für den vollen Nominal-Bekragder2.euerderVer-

auf ihren Namen ausgestellten Quirtungsbogen verhaftet und können sich durch

Ucbertragung der letztern auf einen Andern von dieser Verpflichtung nicht be- Arbtenins ar
freien. Der Gesellschaft ist es jedoch vorbehalten, in der Folge, wenn 40 Pro- sinsn
zent eingezahlt sind, die Freilassung der ursprünglichen Aktiondrs von der fernern*“atte

Verhastung zu beschlieben (cir. 9. 38. Nr. 6.). Bis dieser Beschluß gefaßt ist,
werden alle Einzahlungen als fur Rechnung des in dem Quittungsbogen be-

nannten Aktiondrs geleistet angesehen, und die Gesellschaft ist von etwanigen

Cessionen desselben Kenntniß zu nehmen nicht verbunden.

(No. 2010.) 9. Zahlt
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Eolgen der 9. Zahle ein Aktiondr einen eingeforderten Einschuß nicht spätestens binnen

28 en vier Wochen nach Ablauf des letzten Zahlunsstages (s. 7.) so verfällt er für
Sereo der jeden Quitrungsbogen, bei welchem der Perzug eintritt,ineine Konventional-

Perbiudlth, Etrafe von 5 Thalern, welche die Gesellschaft, außer der rückständigen Rate
- und den gesetzlichen Verzugszinsen, gerichtlich von ihm einzuziehen befugt ist.

Es steht ihr aber auch frei, den Akrionär ohne prozessualisches Verfah=

ren seines Rechts aus dem Quitrtungsbogen für verlustig zu erkiären, letztern von

ihm zurückzufordern und nach erfolgter Ablieferung zu kassiren. Geht derselbe

binnen acht Tagen nach öffemtlich erlassener Aussorderung (csr. # 67.) nicht ein,
so wird er für annullirt erklärt und, daß dies geschehen, unter Angabe der

Nummer öffentlich bekannt gemacht. An der Stelle des kassirten oder annullir
ten Quittungsbogens wird alsdann ein anderer, unter einer neuen Aktien-Num-

mer ausgefertigt und durch einen vereidigten Mckller für Rechnung des gestriche-
nen Aktiondrs verkauft.

Aus der Lösung wird die ruckstndige Rate nebst Zinsen und die Kon-

venrionalstrase, so weit es möglich, berichtigt; der Aktionar bleibt aber fur den

etwanigen Ausfall, so wie fur die fernern Einzahlungen bis zu dem Zeitpunkte,

wo die Verpflichtung der ursprunglichen Aktionars aufhort (5. 8), der Gesell-

schaft personlich verhaftet. Dagegen verliert er jedes Anrecht auf den etwanigen

Ueberschuß.

2ert 10. Kann ein Actiondr béei Einzahlungen, wegen welcher er der ursprüng-
leers Vingag, lichen Werpflichtung noch nicht enklassen ist, den Quitrungsbogen nicht vorlegen, so

lunzen. empfängt er über die geleisteren Zahlungen Interimsbescheinigungen, welche auf

den Namen des Zablenden ausgestellt und gegen deren Rückgabe die Quitkungen
auf den später vorgelegten Bogen vermerkt werden.

Kaber d 11. Nach erfolgter Entlassung der ursprunglichen Aktiondrs aus der persön-
kzo sichen Merbindlichkeit gegen die Gesellschaft (. 8.) ist nur der Vorzeiger eines,

uns Ein= die früher berichtigten Einschüsse nachweisenden, auf seinen Namen ausgestellten
b. ien oder ihm gehörig cedirten Quittungebogens als dessen Eigenthümer legitimirt.

spränglichen Die fernern Einschüsse auf einen solchen Bogen werden daher nur bei Produk=
afttonärt. tion desselben angenommen.

Wird ein solcher Einschuß nicht sptestens bis zum letzten Zahlungstage

(6. 7.) geleistet, so verfallen die für den Quutungebogen, bei welchem der Verzug

emtritt, früher gemachten Einschüsse der Gesellschaft, der Bogen selbst und die

für denselben etwa ertheilten Interimsbescheinigungen werden für erloschen erklärt

und die hierdurch wegfallende Aktiennummer wird öffentlich (I. 67.) bekannt

gemacht. An der Stelle des annullirten Quittungsbogens wird ein anderer,

welcher die ndmlichen Rechte und Pflichren als der frühere begründet, unter einer

neuen
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neuen Aktiennummer ausgefertigt und zum Besten der Gesellschaft, gegen Ein-

zahlung der bereits ausgeschriebenen Prozente, an einen neuen Altionar ausge-

geben. Erfolgt jedoch die Annullirung bei der ersten, nach ausgesprochener Ent-

lassung des ursprunglichen Aktionars (0. 8) eingeforderten Rate, so wird dem
betreffenden Aktiondr, insofern die frühern Einschüsfse berichtigt sind, der neu

ausgefertigte Quittungsbogen gegen Engtrichtung der ausgeschriebenen Rate nebst

Verzugszinsen, noch binnen acht Wochen nach dem letzten Zahlungstage, auf
sein Verlangen verabfolgt.

12. Nach erfolgter Einzahlung des ganzen Nominalbetrages eines Quit= Ausfertigun

tungsbogens wird dem darin benannten Aktivnar oder demjenigen, welcher sich durch a t

eine vollstandige Cession als dessen rechtmaßigen Besitzer ausweiset, gegen Ruck, tler.

gabe desselben die mit der namlichen Nummer versehene Aktie ausgehandigt.

13. Die Richtigkeit der Cession eines Quittungsbogens zu prufen, ist die 7 der
slonen der

Gesellschaft zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet. Vle
bogen.

14. Ein nicht annullirter Quittungsbogen, hinsichtlich dessen der ursorüngliche Mor##ftkatlon

Inhaber bereits aus der Verbindlichkeir enklassen ist (#. 8.), muß, wenn er als 7e#r, at
verloren angezeigt wird, öffentlich ausgeboren und mortifzirt werden, bevor er und Aktlen.
düurch einen andern ersett oder die Aktie fur ihn ausgereicht wird. In gleicher

Art muß eine verloren gegangene Aktie selbst mortifizirt werden, bevor eine andere

unter einer neuen Nummer dafür ausgesertigt werden kann.

15. Die Einschüsse der Aktiondrs werden von den, auf den Quiktungsbo- Jerztsungder
gen verzeichneten und serner zu verzeichnendenTagen der geleisteten Einzahlungen Eischaf-=

ab, bis zur völligen Berichtigung des ganzen Betrages der Aktien, mit vier

Prozent jährlich verzinser.

16. Die Berichtigung dieser Zinsen geschieht durch Abrechnung auf die je= Jablungszelt
desmaligen sernern Theilzahlungen. Die über die letztern auf den Quiktungsbogen der Zuuser-

zu vermerkenden Bescheinigungen emhalten daher zugleich den Beweis der erfolg-

ten Berichtigung der von den frühern Einschüssen bis dahin aufgelaufenen Jinsen.

17. Durch Cession eines Quittungsbogens wird das Recht auf die Zin- Stuschus
sen der Einschüsse ohne Weiteres mit übertragen. Ne

nsen

18. Vom Verfalltage der letzten Theilzahlung an werden für das als- Diesgeude
dann voll eingezahlte Kapiral vier Prozent Zinsen nur bis zu dem Zeitpunkte 7: Aen.

gezahlt, an welchem die Benutzung der Bahn auf der ganzen Bahnlinie anfangt.

Von da ab treten die aus dieser Benutzung entstehenden Dividenden, d. h. die

verhälmißmäßigen Antheile an dem, nach Abzug aller Ausgaben, so wie des

etwa zum Reservefonds (cir. 9. 55.) zu nehmenden Betrages, verbleibenden
Gewinn der Gesellschaft, an die Stelle der Zinsen.

it



Mit jeder Aktie werden für eine angemessene Anzahl von Jahren Divi-

dendenscheine ausgereicht, auf welche nach vorgängiger öffentlicher Aufforderung
(t. 67.) der jedesmalige Betrag der einjährigen Dividende bei der Gesellschafes-

kasse erhoben werden kann. Nach Ablauf des letzten Jahres werden sie durch
neue ersetzt, deren Anzahl auf der Aktie vermerkt wird.

Berfall der 1289. Dibvidendenscheine, welche innerhalb vier Jahren von dem darin

Dirldenden. hezeichneten Zahlungstage ab nicht erhoben worden, verfallen zum Vortheile der

Gesellschaft. Ein offentliches Aufgebot und eine Mortifikation verlorner Divi-

dendenscheine ist nicht zulassig.

Tfellnchme. 20. Jeder Aktiondr hat nach Derhältniß der Zahl seiner Aktien Antheil
Neteder u an dem gesammten Eigemhume, dem Gewinne und Verluste der Gesellschaft,

Foesteiungpener haftet jedoch für Verbindlichkeiten derselben nur mit dem Berage seiner
Aktien, niemals aber mit seinem übrigen Vermsgen, auch nicht mit den von den

Einschüssen und Aktien bereits erhobenen Zinsen und Dividenden.

Verwendong 21. PVerbleibt von dem Aktienkapitale nach Erreichung des in den 66. 2.

Päkimaneen und 3. ausgesprochenen Zwecks ein Ueberschuß, so wird derselbe den Inhabern

 ein= der Aktien verhadlenißmßig zurückgezahlt.

Vermebrung 22. Die Vermehrung des Aktienkapitals durch Ausgabe von Aktien über
Vreteenunddasim§. 4. bestimmte Marimum von 3,500,000 Thalern, desgleichen die Kon-
ven Schulden. trahirung von Darlehen über diesen Betrag hinaus, ist nur in Folge eines nach

6 33. dieses Statuts zu fassenden Beschlusses der Aktionärs zulässtg. Jede

 Aktienvermehrung und Darlehnsaufnahme bedarf der ausdrücklichen Genehmi,
gung des Staats.

III.

Verfassung der Gesellschaft und Verwaltung ihrer Ange-
legenheiten.

Verfaffung der 23. Das Interesse der Gesellschaft wird wahrgenommen

Hpolchat n 1) von den Aktiondrs unmittelbar in den Generalversammlungen,

2) durch einen Verwaltungsrath,
3) durch einc Direktion und

4) durch besondere Beamte.
Der Verwaltungsrath wird von den Aktionärs in einer Generalver-

sammlung erwählt und wählt seiner Seits die Direktion, welche mit Zuziehung
des Verwaltungsraths die Beamten der Gesellschaft ernennt.

A. Generalversammlungen.

gLenerel--Ver 24. Generalversammlungen der Aktiondrs werden von dem Verwaltungs=
ammlung der

al#roannder rathe einberufen und in Berlin gehalten. Regelmäßig finden sie allsährlich in dem
dric-
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dricten oder vierken Monate des Jahres statt, außerordentlich nur dann, wenn

der Verwaltungsrath oder auch bloß dessen Vorsitzender sie für nöchig halt.

25. Die Einladung zu den Generalversammlungen geschieht durch die Zei“ uUn der Cin-

tungen (K. 67.) vier Wochen vor dem zu bestimmenden Tage, und zwar zu den
ordentlichen ohne Angabe der darin zu verhandelnden Geschäfte, zu den außer,

ordentlichen mit kurzer Andeutung derselben.

26. Der Beschluß einer Generalversammlung ist erforderlich Nettengg
1) zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsratho und deren Stellver4

ireter —
2) zur Ausdehnung der Geschäfte der Gesellschaft über die in den 66. 2.

und 3. bestimmten Grenzen, insbesondere zur Anlegung von Zweig-

und Verbindungsbahnen,

3) zur Vermehrung des Aktienkapitals und zur Kontrahirung von Dar-

lehnen über das im 6. 4. bestimmte Maximum von 3 Millionen Tha-

lern hinaus,

4) zu Abänderungen und Ergänzungen des Statuts,

5) zur Aufhebung der Beschlüsse früherer Generalversammlungen,
6) zur Auflssung der Gesellschaft.

Zur Ausführung der Beschlüsse über die zu Nro. 2., 3., 4. und 6. be-

nannten Gegenstände ist jederzeit die Genehmigung des Staats erforderlich.

27. Die Stimmfähigkeit der Aktiondrs wird durch den eigenthümlichen Stinufüdig=

Besitz von wenigstens zehn Aktien bedingt, so daß seder Aktionar zu so vicl Seim-ider Akli-
men berechtigt sein soll, als er Dekaden von Aktien besitzt. Die nicht stimmbe-“

rechtigten Aktionärs können dennoch der Generalversammlung beiwohnen.

28. Bis zur erfolgten Entlassung der ursprünglichen Aktiondrs (§. 8.) sind 2egitimatlon

mrr diese in dem Aktienverzeichnisse aufgeführten, in den ausgegebenen Quitcungs- —
Bogen benannten, ursprünglichen Aktionärs selbst, oder deren Erben, der Gene-

ralversammlung beizuwohnen und die nach jenem erzeichnisse und nach der Be-

stimmung des 5. 27. ihnen zustehenden Stimmen abzugeben berechtigt, nach je-
nem Zeitpunkte aber nur diesenigen, welche spatestens am letzten Tage vor der

(Versammlung die auf ihren Namen lautenden oder ihnen gehörig cedirten
Quittungsbogen, oder die statt derselben bereits ausgefertigten Aktien, in dem

Böreau der Gesellschaft oder sonst auf eine der Direktion genägende Weise

niedergelegr und dadurch die Zahl der Stimmen, zu welcher sie berechtigt sind,

nachgewiesen haben. Hierüber empfangen sie eine Bescheinigung, welche zugleich
als Einlatkarte in die Versammlung dient. Diese in der letztern vorzulegenden

Bescheinigungen liefern den Nachweis der Zgahl der in derselben anwesend ge-
(No. 2010.) Jahrgang 1630. Ee wesenen
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wesenen Aktionars und der ihnen zugestandenen Stimmen. Am nachsten Tage
nach dem Schlusse der Generalversammlung konnen die deponirten Quittungs-

Bogen oder Aktien, gegen Rückgabe der darüber ertheilten Bescheinigung, wieder

in Empfang genommen werden.

Sere der 29. Stimmberechtigte Aktiondrs können sich nur durch andere, mit be-
eWen durch glaubter Vollmacht versehene Aktionärs vertreten lassen. Die Vollmachten

Fallnäch-, mössen jedoch gleichzeitig mit den Aktien selbst (#. 28.) im Büreau der Gesel-

schaft niedergelegt werden.

Frauen sind von dem perfönlichen Erscheinen ausgeschlossen. Nicht er-

scheinende Aktiondrs sind den Beschlüssen der Anwesenden unterworfen.

Hrotokoll übr 30. Der Gorsitzende des Verwaltungsraths oder dessen Stellvertreter

vih estar führt den Vorsitz in der Versammlung. Ueber die Verhandlungen in derselben

—* Ber wird ein Protokoll ausgenommen und von dem Worsitzenden, den anwesenden
Direktoren und von fünf, nicht zu den Beamten der Gesellschaft gehèrenden Ak-

tionairs unkerschrieben. Das Protokoll, welchem ein von dem Vorsitzenden an-

zufertigendes und von den anwesenden Direktoren zu beglaubigendes Derzeich-

nih der erschienenen Aktiondrs und deren Stimmen beizufügen ist, hat für die

Mitglieder der Gesellschaft sowohl unter einander, als in Beziehung auf ihre

Vertreter, volle Beweiekraft.

S#G#is

Bersahnen 31. In den regelmäßigen Generalversammlungen erstattet der Vor-
Versemwlong. sitzende

1) den Bericht üaber die Geschäfte des verflossenen Jahres, unter Vor-

legung des Duirektorialberichts und des Rechnungabschlusses, veranlaßt
alsdann

2) die erforderlichen Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsraths und

ihrer Stellvertreter und bringt demnächst
3) diesenigen Gegenstände zur Berathung, welche entweder einen Be-

schluß der Generalversammlung erfordern oder nach der Meinung des

Verwaltungsraths, oder auch bloß des PVorsitzenden, dazu geeignet

sind. Desgleichen hale die Direktion durch eines ihrer Mitglieder den

ihr nöthig scheinenden Vortrag.

Auträge ein- 32. Besondere Anträge einzelner Aktiondrs müssen spätestens 14 Tage vor

ulaer Akts der Generalversammlung dem Worsitzenden des Verwaltungsraths schriftlich

mitgetheilt werden, widrigenfalls dem letztern freistehr, die Beschlußnahme dar-
über bis zur nächsten Generalversammlung zu vertagen.

In einem solchen Falle kann jedoch die Versammlung beschließen, ohne
weitere Zusammenberufung —sedoch frühestens nach acht Tagen —wieder zu-

sammen
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sammen zu treten, um den Antrag zu berathen und zur Beschlußnahme zu brin-

gen. Der Zutritt zu dieser neuen Versammlung ist allen denjenigen Aktionars

gestattet, welche sich zu der fruhern Generalversammlung selbst als stimmberech-
tig: legitimirt hatten (5. 28.) oder bis zum letzten Tage vor der neuen Ver-

sammlung als solche ausweisen. Auch der Verwaltungsrath und die Direktion

werden sich den Inhalt ihrer Vormge wenigstens fünf Tage vor der Gene-

ralversammlung gegenseitig mittheilen.

33. Die Beschlüsse werden in der Regel durch die absolute Stimmenmehr- #ee
heit der anwesenden Aktiondrs gefaßt; das bei der Abstimmung zu beobachtende mieltnee

Verfahren bestimmt der Vorsitzende. Bei Stimmengleichheit giebt seine Stimme Sinugive
den Ausschlag, jedoch mit Ausnahme der Wahlen der Mitglieder des Verwal, eet

tungsraths und deren Scellvermeter, bei denen das Loos entscheidet. Bei die-

sen Wahlen müssen die Direktionsmirglieder sich ihrer Stimmen enthalten.
Zur Beschlußnahme über die im #. 26. sub Nr. 3bis 6 erwähnten Ge-

genstände ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Summen der Anwesenden

erforderlich, jedoch nur dann ausreichend, wenn bei der Abstimmung drei Vier-

tel der Stimmen sämmtlicher Aktien vertreten gewesen sind. Ist dies nicht der

Fall, so wird eine neue Generalversammlung nach sechs Wochen zusammenberu-
sen, in welcher die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Anwesenden

über den in Frage gestellten Gegenstand unbedingt entscheidet. Wäre jedoch
auch hierdurch nicht zu einem bestimmten Beschlusse zu gelangen, so muß nach
einer abermaligen Frist von sechs Wochen eine dritte Generalversammlung zu-

sammenberufen werden, in welcher über den betreffenden Gegenstand durch ab-

solute Stimmenmehrheit definitiv entschieden wird.

B. Der Verwaltungcsrath.

34. Der Perwaltungsrath besteht, außer dem 8. 42. zu erwähnenden Miegliederdes
Porsitzenden, aus sechs in Berlin wohnenden Aktiondrs als Mitgliedern. Von oe

diesen muß jeder wenigstens 25 Aktien eigenthümlich besitzen und für die Dauer 7 Stellver,

seines Amts bei der Gesellschaftskasse niederlegen. Ihnen werden sechs Stell-
vertreter zu dem Zwecke beigeordnet, um ein durch Abwesenheit, Krankheit oder

sonst verhindertes Mitglied zu vertreten. Jedem Mitgliede steht es frei, die
von ihm zu deponirenden Aktien außer Cours zu setzen.

35. Alljährlich scheiden zwei Mitglieder und zwei Stellvertreter aus, Ausscheiden
nachdem in der zunachst vorhergehenden Generalversammlung andere an ihrer,,

Stelle gewählt worden. In den ersten drei Jahren erfolgt das Ausscheiden

nach dem Loose, später nach einer dreifährigen Amtsführung. Die Ausscheiden-
den können sofort wieder gewählt werden.

(Ne. 2019,) Ee 2 36.
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Hindernisse der 36. 1) Direktoren und Beamte der Gesellschaft, so wie Personen, welche
Mugliekscaft. mit ihr in Kontraktsverhälenissen stehen, und

2) diesenigen, welche in Konkurs versunken sind oder ihre Zahlungen

*m- und sich nicht vollständig mit ihren Gldubigern regulirt
aben,

können zu Mirgliedern des Verwaltungsraths oder zu Stellvertretern nicht ge-

wählt werden und müssen, wenn ein solches Hinderniß während ihrer Geschäfts-

führung bei ihnen eintritt, ausscheiden.
Der Theilnehmer einer Handlung kann nicht Mieglied oder Stellvertre-

ter sein, wenn ein anderer Theilnehmer der ndmlichen Handlung gleichzeitig eine

solche Funktion hat oder Direktionsmitglied ist.

Kündigungs- 37. Jedes Mitglied kann sein Amt nach einer vier Wochen vorher ein-
mm zureichenden schristlichen Anzeige niederlegen.

Bei einzelnen Bakanzen, welche im Laufe des Jahres durch Absterben,
Miederlegen oder sonstiges Ausscheiden eines Mitgliedes eintreten, erfolgt der

Ersatz der Ausscheidenden aus den Stellvertretern nach der Reihenfolge, welche

durch die Zahl der Stimmen, mit der sie gewählt sind, bestimmt wird.

Die auf diese Weise Eingetretenen nehmen ihre Stellen so lange ein,
als diesenigen, für welche sie eingetreten sind, dieselben behalten haben würden.
Ein im Laufe des Jahres ausscheidender Stellvertreter wird durch Wahl in

der nächsten Generalversammlung ersetzt.

Rechte und 38. Der Verwaltungsrath ist der Vertreter der innern Rechte der Ge-

 sellschaft und sabt Namens derselben verbindende Beschlüsse in allen Angelegen-

Rathé= heiten, welche nicht nach §. 26. der Generalversammlung ausdrücklich vorbehal-
ten oder der Direktion selbsistndig überlassen sind.

Insbesondere hat er

1) die Mitglieder der Direktion und deren Stellvertreter zu wahlen und

ihre Remuneration zu bestimmen;
2) die Direktion in ihrer Geschäftsführung zu kontrolliren, die von derselben

zu entwerfenden Etats festzusetzen, die Rechnungsabschlüsse zu prüfen, die

Rechnungen abzunehmen, zu moniren, anzuerkennen und darüber Decharge
zu ertheilen;

3) die zu zahlenden jährlichen Dividenden zu bestimmen und zur Kenntniß

der Aktiondrs zu bringen (§. 67.);

4) der Direktion über die von derselben ihm vorgclegten Gegenstände nicht

allein sein Gutachten zu ertheilen, sondern auch darüber Beschluß zu fas-
sen und zu entscheiden;

5) die
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5) die regelmaßigen und — wenn es ihm nothig erscheint — außerordent-

lichen General-Versammlungen zu berufen;
6) zu beschließen, daß die ursprunglichen Aktionars nach Einzahlung von

40 Prozent auf die Aktien aus der persönlichen Verbindlichkeit entlassen
werden und

7) die erforderlichen Fonds zur Besorgung seiner Büreaugeschadfte zu bewil-

ligen. Außerdem ist seine Mitwirkung und resp. Genehmigung erfor-
derlich:

a) zur Anstellung der Beamten der Gesellschaft und zu den mit den-

selben abzuschließenden Werträgen,
zu der im 6. 4. vorbehaltenen Erhöhung des Aktienkapitals, so wie

zu der ebendaselbst reservirtef Darlehnsaufnahme,
zu wesemtlichen Abweichungen von der genehmigten Bahnlinie oder

von der angenommenen Konstruktion der Bahn und der Trans-

portmitttel,
zur Anlegung eines zweiten Bahngeleises, zur Uebernahme des

Transports auf andern Eisenbahnen und zur Einrdumung der Mit-

benutzung der eigenen Bahn,
Wc) zur Festisetzung des Tarifs der Bahn= und Transportgelder,

s)szum Abschlusse von Vertragen mit fiskalischen Stationen, und

§) zur Bildung und Verwendung des Reservefonds.

bV

2

d

39. Der Verwaltungsrath und sein Vorsitzender können jederzeit Aus, äschterch
kunft über einzelne Verwaltungsgegenstände von der Direktion fordern und de 2eselt

ftren Korrespondenz, Bücher und Rechnungen durch, aus seiner Mitte zu ernen-

nende Kommissarien einsehen.

40. Werden die gegen die Jahresrechnung von ihm gemachten Erinne= Verfabren bel

rungen nach seiner Meinung durch die Erklärungen der Direktion noch nicht er J#tzen
2edigt, so werden sie zur Entscheidung der Generalversammlung und, wenn sich #chaung.
die Direktion oder das betheiligte Mitglied derselben hierbei nichtberuhigt zur

schiedsrichterlichen Enrscheidung verwiesen. (J. 68.)

41. Wenn ein Direktionsmitglied ausscheidet, so muß der Verwaltungs= Ertänsung ei-
rath sofort zu einer neuen Wahl schreiten. Er ist auch berechtigt, ein Direk,
rionsmitglied, welches nach 6. 40. auszuscheiden verpflichtet ist, aus der Direktion des-

zu entsernen und dessen Stelle anderweing zu ersetzen.

42. Die Ernennung des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters bleibt, erneono

bei dem überwiegenden Interesse des Königl. Seehandlungeinstiturs an dem des ern.

Gebeihen der Gesellschaft, dem jedesmaligen Chef dieses Institurs vorbehalten,Stelertne
Co. 2019.) so!
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so lange sich das letztere noch im eigenthumlichen Besitze von wenigstens 1000

Stuck Aktien befindet. Bei einer etwanigen Verminderung seiner Aktien unter

diese Zahl, wovon die Generaldirektion dieses Instituts die Gesellschaft sofort un-

terrichten wurde, wahlen die Mitglieder des Verwaltungsraths selbst einen Vor-

sitzenden aus ihrer Mitte, welcher alsdann nach 8. 37. durch den nachsten Stell-

vertreter ersetzt wird. Ein solcher Vorsitzender ist in Behinderungs= oder Ab-

wesenheitsfallen befugt, sich ein anderes Mirglied des Verwaltungsraths zu sub-

stituiren.

Versammlun= 43. Der Verwaltungsrath versammelt sich regelmäßig alle vier Wochen
gendeBert und außerdem so oft, als der orsstzende es für nöthig halr, ihn zusammen zu
# regelma: berufen. Letzteres muß jedesmal geschehen, wenn drei Mitglieder es verlangen

blge: ...
oder die Direktion darauf antragt.

b. p 44. Der GVorsitzende bestimmt die regelmäbigen Versammlungen der
Mitglieder oder ladet die letzteren zu außerordentlichen Sitzungen, unter kurzer

Andeutung der zu berathenden Gegenstände, schristlich ein. Es steht ihm frei,

in einzelnen Fällen auch die Direktion oder einzelne Mitglieder derselben zu den

Berathungen zuzuziehen.
Wird ein Mitglied zu erscheinen verhindert, so ist es dies dem Vor-

sitzenden zeitig anzuzeigen verpflichtet und dieser ist statt desselben einen der Stell-
vertreter einzuladen befugt.

Verfahren bert 45. Alle an den Derwaltungsrath eingehenden Schreiben werden von

Een dem Porstitzenden gesffnet. Er vertheilt dieselben zum Vortrage in der nächsten

Versammlung, ist aber auch in schleunigen Fällen einstweilen selbst das nach sei-
ner Meinung Erforderliche anzuordnen berechtigt, in diesem Falle aber binnen
48 Stunden eine Versammlung zu konvoziren verbunden. Bis zu dem etwa

ab#ndernden Beschlusse der letzteren muß seine Verfügung unbedingt befolgt
werden.

In den Versammlungen selbst leitet er die Berathungen und die etwa

vorzunehmenden Wahlen. Zur Abfassung eines Beschlusses wird die Anwesen-
heit von wenigstens vier Mitgliedern oder Stellvertretern, mit Ausschluß des

Vorsitzenden, erfordert.
Die Beschlußnahme erfolgt durch Stimmenmehrheit der Anwesenden;

bei Gleichheit der Stimmen entscheidet der Vorsitzende.

Die ausgebliebenen Mitglieder müssen die solchergestalt abgefaßten Be-
schlüsse anerkennen. Glaubt der Vorsigende, den gesaßten Beschlüssen nicht bei-

treten zu können, so ist er, auch gegen die Meinung der übrigen Mitglieder,

eine außerordentliche Generalversammlung zu berufen ermächtigt.

46.
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46. Ueber die Verhandlungen wird ein Protokoll gefuhrt und von Vrototol.

sammtlichen Anwesenden unterschrieben.
Die Aufnahme von Wahlverhandlungen geschieht durch eine Gerichts-

Person oder einen Notarius.

Für die Aufbewahrung derselben und der sonstigen Schriften des Ver-

waltungsraths hat der Vorsitzende zu sorgen.

47. Die Mitglieder des Verwaltungsraths und deren Stellvertreter er= Unentgeltliche

halten keine Remuneration, haben jedoch für den Vorsitzenden eine angemessene oelch Stssüt.

Entschcdigung für seine Mühwaltung und die Kosten des von ihm zu unter- g#riunnnos-
haltenden Bureaus festzusetzen. athé.

C. Die Direktion.

48. Die Direktion besleht aus fünf in Berlin wohnenden Aktiondes Mitglieder der

und wird von dem Verwaltungsrathe gewählt, dessen Mitglicder wäahlbar sind DTireiiten und
(+. 38.). Dieser ernennt zugleich einen der Gewählten zum Vorsitzenden und vertreter.

einen Zweiten zu dessen Stellvertreter, und wählt außerdem zur Vertretung der

Mitglieder in Behinderungssällen drei Stellvertreter.

49. Die im #. 36. aufgeführten Hindernisse stehen auch bei einem Di, Unfäbtgreit

rekrions- Mitgliede der Annahme und der Fortsetzung der Geschästsführungw ,
entgegen.

50. Jedes Mitglied ist beim Antrikte seines Amts, für die Dauer dessel= Deposition von

ben, zehn Aktien der Gesellschafr, welche außer Kours gesetzt werden dürfen, bei kba Aktten.

dem Verwaltungsrathe niederzulegen verpflichtet.

51. Nach einer vier Wochen vorher dem Verwaltungsrathe einzurei- Besugalß zur

chenden schriftlichen Anzeige ist jedes Direktionsmitglied sein Amt niederzulegen #ieeregung
berechtigt.

52. Die zuerst erwählten Mitglieder der Direktion bleiben bis zur Er,- uusschelden

öffnung der ganzen Bahnlinie in Funktion. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, so a#adee
scheidet regelmäßig nach abgehaltener ordentlicher Generalversammlung ein Mit-olleder.
glied aus und wird durch neue Wahl ersetzt. Das Ausscheiden erfolgt alsdann

in den ersien vier Jahren —insofern nicht im Laufe derselben durch Tod oder

nach 65. 49. und 51. ein Abgang eingetreten ist — durch das Loos; in den

folgenden Jahren nach jedesmaliger fünfjähriger Geschaftsführung. Der Aus-
geschiedene ist sogleich wieder wählbar.

53. Die Direktion leitet die Angelegenheiten der Gesellschaft im Allge- Pesupheno
meinen nach Maßgabe dieses Statuts und der Beschlüsse der Generaloersamm, 3

lung und des Verwaltungsraths.
No. 2019.) Sie
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Sie erhebt und verwaltet das Aktienkapital und die kunftig eingehenden

Bahn- und Transportgelder, so wie alle sonstigen Einnahmen der Gesellschaft;

erwirbt die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen Grundstucke;
bewirkt die vollständige Erbauung der Bahn nach dem genehmigten und mit

Zustimmung des Verwaltungsraths etwa abzuandernden Bauplane, so wie dem-
nachst deren Unterhaltung, desgleichen die Auffuhrung, Anschaffung und Unter-

haltung der erforderlichen Gebaude, Materialien, Transportmittel und Utensilien;
organisirt und leitet den Transportbetrieb; schließt alle zu den gedachten Zwecken

erforderlichen Kauf= und Verkauf-, Tausch-, Pacht, und Mieths-Engagements-,
Anleihe= und sonstigen Verträge Namens der Gesellschaft, und reprcsentirt die

letztere in allen Verhältnissen nach Außen auf das Wollständigste, mit allen Be-

sugnissen, welche die Gesetze (Allgemeines Landr. Thl. II. Tit. 8. 46. 501. 502)

einem unumschränkten Handlungsdisponenten beilegen, sedoch ohne persönliche
Verbindlichkeit gegen dritte Personen. Insbesondere ist sie legitimirt, die Ge-

sellschast bei allen gerichtlichen erhandlungen zu vertreten, Eintragungen jeder
Art in die Hypothekenbücher und Löschungen in denselben zu bewilligen, Wie-

derverdußerungen vorzunchmen, Vergleiche zu schließen und schiedsrichterlicher

Enrscheidung sich zu unterwerfen.

Zu allen diesen Geschäften bedarf sie gegen dricte Personen keiner wei-
tern Legitimation als eines auf den Grund der von der Gerichtsperson oder

dem Notarius, welcher nach §#. 46. dabei zugezogen wird, beglaubigten Wahl-

verhandlungen des Verwaltungsraths, ausgefertigten gerichtlichen Attestes über
die Personen ihrer sedesmaligen Mitglieder. In diesem Atteste müssen die
Namen derjenigen Mitglieder des Verwaltungsraths, welche die Wahl voll-

zogen haben, speziell genannt werden. Den Nachweis, daß sie innerhalb der
ihr statutenmäßig zustehenden Besugnisse handelt, ist die Direktion gegen dritte
Personen zu führen niemals verpflichtet. Dagegen müssen alle Vertrage, deren
Betrag über 1000 Thaler hinausgeht, vor dem Abschlusse dem Vorsitzenden des

Verwaltungsrathes zur Kenntnißnahme und Genehmigung vorgelegt werden.

Die Drrektion verbindet durch ihre Handlungen die Gesellschaft gegen Dritte

unbedingt, ohne daß es darauf ankommr, welche Beschränkungen ihr durch das
Statut oder sonst gestellt sepn möchten. Zu allen schriftlichen Verpflichrungen
ist die Unterschrift dreier Mirglieder, mit welcher auch jede Aktie versehen wer-

den muß, erforderlich und gusreichend.

54. In Beziehung auf die Gesellschaft ist die Direktion verpflichtet,
das Interesse derselben möglichst und nach ihrer besten Einsicht wahrzunehmen,
und desonders die Vorschriften des Statuts, sowie die Beschlüsse der General-

Versammlung und des Verwaltungsraths zu befolgen und auszuführen, die

let=



letztern auch in den, in den 66. 26. 38. und 53. bezeichneten Fällen selbst zu

beantragen. Ihre Mitglieder sind nur für grobe Versehen verantwortlich.

55. Zu den besonderen Obliegenheiten der Oirektion gehört die Ver-

pflichtung:
1) eine vollständige Buch= und Rechnungsführung über die Geschäfte der

2

bedürsen, werden kollegialisch verhandelk.

Gesellschaft einzurichten und zu beaussichtigen, die Hauplkasse unter ihren

speziellen Mitverschluß zu nehmen (ci#r . 62.), die erforderlichen Beam-
ten nach Maaßgabe und innerhalb der Grenzen des von dem Verwal=

lungsrathe festgesetzten Etats, mit demselben gemeinschaftlich anzustellen,
zu beaufsichtigen und cimretenden Falls zu entlassen, die erforderlichen

Geschafts-Instruktionen zu entwerfen und auf deren Befolgung zu wa-

chen, die Etals, so wie den Tarif des Bahn= und Transportgeldes

zu entwersen, mit jedem Jahresschlusse eine Inventur des Gesellschafts-
Dermögens und den Abschluß der Bücher zu veranlassen, die Bilanz

anzufertigen, die Höhe der Dividende und des zu dem Reservefonds zu

nehmenden Betrages vorzuschlagen, die Rechnung abzulegen und zu justi-

fiziren;
alle drei Monate einen allgemeinen Bericht über die Lage der Geschaste,

nach den drei lehtzten Monaten im Jahre aber einen umfassenden, zur

Mittheilung an die General-Versammlung gceigneten Bericht über die

(Verwaltung des abgelaufenen Jahres und deren Resultate dem Ver-

waltungsrathe cinzureichen.

Helonderechien der
s

56. Die Geschäfte der Direktion, welche einer besondern Berathung geiwätze

die Mitglieder regelmätzig wöchentlich zu einer ein für allemal zu bestimmenden

Feit. Wer durch Krankheit, Abwesenheit oder sonst verhindert wird, der Kon-

ferenz beizuwohnen, muß dies möchlichst zeitig dem Vorsttzenden anzeigen, wel-
cher, wenn mehr als zwei Mitelieder ausbleiben und es auf eine Beschlußnahme

ankommt, einen oder mehrere Stellvertreter einladet.

57. In den Konferenzen leitet der Vorsitzende oder dessen Subflitut Verfabreu in

die Berathung. Außer ihm müssen wenigstens noch ein Mirglied und ein Srell-

vertreter anwesend sein, um einen gülligen Beschluß fassen zu können. Bei

Meinungs-Verschiedenheiten der Anwesenden emscheidet die Mehrheit der Stim-
men und bei Stimmengleichheit der Vorsitzende.

58. Der Worsitzende vertheilt die Geschäste unter die einzelnen Mitglie- Glschftede,
der. Er erledigt die an die Direktion eingehenden Sachen, insofern sie nach-

seinem pflichtmaßigen Ermessen zweisellos sind und keines kollegialischenBeschius es
Ef(No. 20109.) Jahrgang 1820. be-

Kenferenzen
Zu diesem Zwecke versammeln sich der Direktlen.

denselden.
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bedurfen, ohne Weiteres allein, erstattet jedoch in der nachsten Konferenz daruber

Bericht. In dringenden Fallen, deren Berathung nicht bis zur nachsten wochent-
lichen Versammlung aufgeschoben werden kann, beruft er die Mitglieder außer-

ordentlich zusammen oder erfordert, wenn auch dies nicht ausfuhrbar ist, die

schriftlichen Aeußerungen wenigstens zweier Mitglieder.

Unterschrist. 59. Alle schriftlichen Ausfertigungen, mit alleiniger Ausnahme der Be-
richte und Schreiben an Behorden, der Kontralte, Bestallungen und Kassen-

Dispositionen, welche stets in der im §. 53. vorgeschriebenen Art unterzeichnet

werden mussen, vollzieht der Vorsitzende allein, oder in Behinderungsfallen sein

Substitut nebst einem Mitgliede der Direktion. Halt er Beschlusse der Direlk-

tion nicht fur zweckmaßig, so ist er befugt, sie auf seine Verantwortlichkeit zu

suspendiren, er muß aber einen solchen Fall unverzuglich dem Verwaltungsrathe

zur Entscheidung vorlegen.

Nn 60. Die Direktions-Mitglieder beziehen für ihren Zeitaufwand und ihre
Mitglleder. Mühwaltung eine angemessene Vergütigung (§. 38. 1.). Diese wird für die

Zeit bis zur Eröffnung der Fahrt auf der ganzen Bahn auf einen bestimmten

sährlichen Becrag, von da ab aber für den Vorsitzenden und dessen Stellvertre-

ter zugleich auf eine Tantieme des reinen jährlichen Gewinnes festgesetzt und für

die übrigen drei Mitglieder auf eine solche Tantieme beschränkt.

D. Beamte der Gesellschaft.

Ernennnng 61. Sammtliche Beamte der Gesellschaft, mit Einschluß des Rechts-
ver Beamtem. Konsulenten, werden von dem Verwalcungsrakhe gemeinschafelich mit dem Di-

rektorio in besondern, vom Porsitzenden des erstern zusammen zu berufenden

Versammlungen des Verwaltungsraths und des Direktoriums gewählt. Den

Vorsitz bei diesen gemischten Konferenzen führt der Dirigent des Verwaltungs=

raths, dessen Meinung bei Stimmengleichheit entscheidet.
Die Bestimmung der Remuneration der Beamten und der sonst kon-

traktlich mit ihnen festzusetzenden Bedingungen, so wie die Instruktionen über

den jedem von ihnen speziell anzuweisenden Geschaftskreis, bedürfen der Bestc-

tigung des Verwaltungsraths.

Kassenverwal= 62. Von den Beständen und Einnahmen der Gesellschaft wird eine

uss Hauptkasse gebildct, welche gehörig verwahrt und mit drei verschiedenen Schlös-

sern versehen wird, zu denen ein von dem Vorsitzenden zu bestimmendes Direk-

tiong-Mitglied, ein Bevollmächtigter und der Kasstrer jeder einen Schlüssel füh-

ren. Die Mebenkasse zur Bestreitung der laufenden Ausgaben wird von einem

Bevollmächtigten und dem Kassirer allein geführt; dem Vorsitzenden der Direk-

tion
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tion liegt ob, beide Kassen wenigstens einmal in jedem Monate an einem ihm

beliebigen Tage, mit Zuziehung eines bei der Kassenfuhrung nicht betheiligten
Direktions-Mitgliedes, zu revidiren.

Dem Verwaltungsrathe steht es frei, außerordentliche Kassen-Revisionen

durch zwei seiner Mitglieder zu veranlassen, welche alsdann zu diesem Zwecke
mit dem Vorsitzenden der Direktion zusammemreten müssen, sich aber, wenn der

Letztere und sein Stellvertreter verhindert sein sollten, dem Geschäfte allein unter-

ziehen können. lrfckan
Engage-

63. Kein Beamter der Gesellschaft kann über die Dauer der Gesell, in

schaft hinaus oder mit Zusicherung einer lebenslanglichen Pension fur den Fall 8

seiner Entlassung engagirt werden. zuhrk
64. Einzelne Remunerationen und Gratifkkationen, welche für eine ein-Bewiligun

zelne Person im Laufe des Jahres den Betrag von 200 Thalern Courant nicht, 'ran

übersteigen, kann die Direktion selbstständig und ohne spezielle Genehmigung des lepung von
Verwaltungsrathes bewilligen, doch darf sie die im Etat zu dergleichen Zwecken?

ausgesetzte Summe nicht überschreiten.

E. Rechtskonsulent der Gesellschaft.

65. Der Rechtskonsulent der Gesellschaft ist verpflichtet, den General-Wadt und del-

Dersammlungen der Aktiondrs, den Konferenzen der Direktion und, auf beson- aaen n
dere Einladung, auch den Sitzungen des Verwaltungsrathes beizuwohnen und lenten.

die Gesellschaft in allen sie betreffenden Rechtsangelegenheiten, sowohl in streitigen
Fallen, als bei Abschließung von Kontrakten und Vertragen, mit seinem rechts-

verstandigen Rathe zu unterstutzen.
Seine Remuneration und die sonstigen Bedingungen werden durch das

mit ihm zu treffende Abkommen bestimmt.

IV.

Verhaltniß der Gesellschaft zum Staate.

66. Die Verhaltnisse der Gesellschaft zum Staate werden durch den Dtchtn der

Inhalt der ihr zu ercheilenden Allerhöchsten Konzession und durch die, in demBez#duntg amm
Gesetze über Eisenbat gen vom 3. November 1828. enthaltenen all., e e

gemeinen gesetzlchen Bestimmungen geregelt. Staats.

V.

Allgemeine Bestimmungen.

67. Alle an die Aktionädrs in Angelegenheiten der Gesellschaft von de- Lestemuche
ren legitimirten Vertretern ergehende Aussorderungen und Bekanntmachungen Sekanm audle

(No. 2019.) Ff 2 wer- ktionra.



— 196 —

werden durch Einruckung in zwei Berliner und in zwei auswartige Zeitungen,
deren Wahl der Direktion uberlassen bleibt, veroffentlicht und kein Mtionair

kann sich, wenn dies geschehen ist, mit dem Einwande schutzen, daß ihm solche

nicht bekannt geworden sind.

Stehssst 68. Streitigkeiten in den Angelegenheiten der Gesellschaft, sowohl zwi-
scheidung ven schen den Aktiondrs unter einander, als mit den Vertretern und Beamten der
Sireiifluen. Gesellschaft, sollen jederzeit durch Schiedsrichter emschieden werden, von denen

jeder Theil einen erwählt und welche bei Meinungsverschiedenheit einen Ob-

mann ernennen. Gegen den schiedsrichterlichen Ausspruch ist kein ordentliches

Rechtemirtel zulässig. Für das Perfahren der Schiedsrichter sind die Bestim-
mungen der Allgemeinen Gerichtsordnung Thl. I. Tit. 2. §J. 164. sed. maaß-

gebend.

Verzögert einer der streitenden Theile auf die ihm durch einen Notarius

oder gerichtlich insinuirte Aussorderung des Gegners die Ernennung eines Schieds-

richters länger als vier Wochen, so muß er sich gefallen lassen, daß der andere

beide Schiedsrichter ernennt.

Können sich die Schiedsrichter nicht über die Wahl des Obmanns ver-

einigen, so hat jeder einen solchen zu ernennen und entscheidet zwischen beiden

das Loos. Zögert aber ein Schiedorichter mit der Benennung des Obmanns

länger als vier Wochen auf die ihm gerichtlich oder durch einen Votar inst-

nuirte Aufsorderung dazu, so entscheidet der Obmann des andern Theiles allein.

Diese statutenmaäbige Bestimmung vertritt die Stelle eines unter den Par-

teien abzuschließenden Kompromisses.

#afete d 69. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur in einer ausdrücklich zu
Geselschafdiesem, in der Einladung auszusprechenden Zwecke zusammenberufenen General=

Versammlung der Aktiondrs, in der im 6. 33. bestimmten Arc, beschlossen wer-

den. Ist dies geschehen, so wird das gesammte Eigemhum der Gesellschaft in

der gleichfalls von der Gencralversammlung zu beschließenden Art verdußert und

der Erlös, nach Berichtigung der Schulden, auf sämmtliche Aktien gleichmaßig
vertheilt.

Zur Ausmiktelung etwaniger unbekannter Gläubiger der Gesellschaft, und
eventuell zu deren Prätlusion, soll — die Genehmigung des Staats vorausge-

setzt — das in der Allgemeinen Gerichtsordnung Thl. I. Tit. 51. §. 160 seq.

vorgeschriebene Verfahren, mit der eben daselbst ausgesprochenen Wirkung,
eintreten.

VI
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VI.

Transitorische Bestimmung.

70. Bis zum Eingange der Allerhöchsten Genehmigung dieses Statuts

wird das Interesse der Gesellschaft, wie bisher, von dem zu ihrer Errichtung

sich gebilderen Komité vertreten, welches für die Dauer seines Bestchens alle

diejenigen Befugnisse auszuüben berechtigt ist, die in diesem Stakute dem Ver-
waltungsrathe und der Direktion beigelegt sind, so wie die bisher zur Bildung

der Gesellschaft und zur Ausführung des Unternehmens von demselben getroffe-

nen Maßregeln genchmigt und als die Gesellschaftverpfichtendanerkannt wer-

den. Das Komité ist jedoch nicht befuge, über die Dauer seiner Verwaltung

hinaus, außer den zur Erbauung der Bahn und der sonstigen Anlagen kontrakts-

mäßig von ihm zu engagirenden Technikern, andere Beamte für die Gesellschaft

anzustellen.
Sobald die Genehmigung des Scatuts cingeht, ist das Komité eine Ge-

neralversammlung der Aktiondre einzuberufen verpflichtet. Es erstattet in der-

selben über seine Geschäftsführung vollständigen Bericht und legt seine bisheri-
gen Funktionen nieder. Die Versammlung schreitet alsdann zur Wahl der

Mitglieder des Derwaltungsrathes und deren Stellvertreter. Sobald demnächst

die Ernennung des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters nach F. 42. erfolgt
ist, nimmt der Verwaltungsrath die von dem Komité abzulegende Rechnung ab

und ertheilt demselben, nach Erledigung etwaniger Erinnerungen, die Decharge.
Die hierbei etwa entstehenden Streitigkeiten werden nach 3. 68. zur schieds-

richterlichen Entscheidung gebracht. In so weit etwa die Mitglieder des bishe-

rigen Komité selbst zu Mitgliedern des Verwaltungsrathes oder deren Stell=

vertreter gewählt werden, werden sie bei der Rechnungsabnahme durch nicht be-

theiligte Stellvertreter ersetzt.
Für die Geschäftsführung bis zur ersten Generalversammlung und der zu

organisirenden ordentlichen Verwaltung erhalten die Mitglieder des Komité keine
Remuneration, sondern es werden denselben nur die nachzuweisenden, in die

Nechnung des Komité mit aufzunehmenden Auslagen erstattet.
Die Vermögensbestände der Gesellschaft überliefert das Comité der von

dem Verwaltungsralhe sofort nach seiner Einsetzung zu erwählenden Direktion.

(No. 2019—2020.) (No. 2020.)
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(No. 2020.) Die Uebereinkunft zwischen Preußen und Schaumburg-Lippe wegen der wechsel-

seitigen Uebernahme der Ausgewiesenen. Vom 30. Mai 1839.

Zosen der Königlich Preußischen Regierung eierseits und der Fürfllich

Schaumburg-Lippeschen Regierung andererseits, ist nachstehende Uebereinkunft
wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen verab-
redet und abgeschlossen worden.

é. 1. Es soll in Zukunft kein Bagabunde oder Perbrecher in das Ge-

biet des andern der belden hohen kontrahirenden Theile ausgewiesen werden,

wenn derselbe nicht entweder ein Angehöriger desjenigen Staats ist, welchem er

zugewiesen wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch
durch das Gebiet desselben als ein Angehöriger eines in gerader Richtung rück-

wärts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

6. 2. Als Staatsangehörige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt
werden darf, sind anzusehen:

a) alle diesenigen, deren Vater, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt

wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft

eines Unterthans mit dem Staate in Verbindung gestanden hat,

oder, welche ausdrücklich zu Uncerthanen ausgenommen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen

worden zu seyn, oder ein anderweitiges Heimathrecht erworben

zu haben;

diesenigen, welche von heimathlosen Eltern zufällig innerhalb des

Scaatsgebiets geboren sind, so lange sie nicht in einem anderen

Staate das Unterthanenrecht, nach dessen Verfassung, erworben,
oder sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft verheirather,

oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre lang ge-

wohnt haben;
diejenigen, welche zwar weder in dem Spcaatsgebiete geboren sind,

noch das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben,

hingegen nach Aufgebung ihrer vorherigen staatsbürgerlichen Ver-
halinisse, oder überhaupt als heimathlos, dadurch in ndhere Ver-

bindung mit dem Staate getreten sind, daß sie sich daselbst unter

Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen
während eines Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend gestat-

tet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.

6é. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate

zufällig geboren ist, in einem andern aber das Untertrhanenrecht ausdrücklich er-

wor-

b

c
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worben, oder mit Anlegung der Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehn-
jahrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vor-
zugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdrucklich erworbene Un-

terthanenrecht in dem einen Staate, mit der Verheirathung oder zehnjahrigen

Wohnung in einem andern Staate zusammen, so ist das erstere Verhaltniß

entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate in die Ehe getreten,

in einem andern aber nach seiner Verheirathung wahrend des bestimmten Zeit-

raums von zehn Jahren geduldet worden, so muß er in dem letztern beibehal-
ten werden.

ð. 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher

keine der in den vorstehenden Paraoraphen enthaltenen Bestimmungen anwend-

bar, so muß derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorlaufig beibehalten.

8. 6. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen
Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermoge eines der angefuhrten Ver-

haltnisse, zugehort.
Wittwen sind nach eben denselben Grundsatzen zu behandeln, es ware

denn, daß während ihres Wittwenstandes eine Veränderung eingetreten sey,
durch welche sie, nach den Grundsätzen der gegenwärtigen Uebereinkunft, einem
andern Staate zufallen.

Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehe-
männern verlassenen Eheweibern, die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts-
oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe inner-

halb der ersten fünf Jahre nach deren Schließung wieder getrennt worden und

kinderlos geblieben ist.

é. 6. Besinden sich unter einer heimathlosen Gamilie Kinder unter vier-

zehn Jahren, oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern

genießen, von denselben nicht getrennt werden können, so fsind solche, ohne Rück-

sicht auf ihren zufalligen Geburtsort, in densenigen Staat zu verweisen, welchem
bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die Mutter zugehört.

Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am Leben ist, und

letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von dem Staate mit

übernommen, welchem der Bater zugehört.

. 7. Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich sei-
nes Bürgerrechts verlustig gemacht, ohne einem andern Staate zugehörig ge-

worden zu seyn, so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wieder=

annahme desselben sich nicht entziehen.

(No. 2020.) 8. 8.
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4. 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, so wie
Schäfer und Dorshirten, welche, ohne eine selbstständige Wirthschast zu haben,
im Dienste stehen, imgleichen Zöglinge und Studirende, welche der Erzichung
oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufent,

halt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.
Zeitpdchter sind den hier oben benannten Individuen nur dann gleich zu

achten, wenn sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Ver-

mogen sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.

6. 9. Densenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem an-

dern Grunde ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate,

nach den in der gegenwärtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsätzen, kein

Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den Eintritt in sein Gebict zu gestat-
ten, nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen Ueberzeugung darge-

than werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem in gerader

Richtung rückwärts liegenden Staate zugehöre, welchem dasselbe nicht wohl an-
ders als durch das Gebiet des ersteren zugeführt werden kann.

é4. 10. Sämmtlichen betreffenden Behörden wird es zur strengen Pflicht
gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen

kontrahirenden Theile nicht bloß auf die eigene unzuverlässige Angabe derselben
zu veranlassen, sondern, wenn das Verhältniß, wodurch der andere Staat zur

Uebernahme eines Vagabunden konventionsmäßig verpflichtet wird, nicht aus
einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften Urkunden her-

vorgeht, oder, wenn die Angabe des Bagabunden nicht durch besondere Gründe

und die Werhülenisse des vorliegenden Falles unzweifelhast gemacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgfältig zu ermitteln, und nöthigenfalls bei der, vermeimlich zur

Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Behörde Erkundigung einzuziehen.

é6. 11. Sollte der Fall eintreten, daß ein von dem einen der hohen kon-

trahirenden Theile dem andern Theile zum weitern Transporte in einen aus-

wärts liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des §. 9. zugeführter Vaga-
bunde von dem letzteren nicht angenommen würde, so kann derselbe wieder in

denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorldusigen Beibchaltung
zurückgebracht werden.

6. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbehörden über-
lassen, unter einander die ndheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden

Nichtung der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.

d. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschicht in der Regel ver-

mittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibehörde desjenigen Or-

tes,
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tes, wo der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt an-

zusehen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstucke, worauf

der Transport konventionsmaßig gegrundet wird, ubergeben. In solchen Fal-
len, wo keine Gefahr zu besorgen ist, konnen einzelne Vagabunden auch mittelst

eines Lausfpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Roure genau vorgeschrieben

ist, in ihr Waterland gewiesen werden.

Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport

gegeben werden, es wäre denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehbren,

und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden können.

Größere, sogenannte Vagantenschube sollen künftig nicht Statt finden.

7. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Regquisition des

zur Annahme verpflichteten Staats geschieht, und dadurch zunachst nur der eigene

Vortheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so können für den Transport
und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den übernehmen-

den Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärts liegenden Staate

zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb nach §. 11.

in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zurückgebracht, so muß letz-
terer auch die Kosten des Transporks und der Verpflegung erstatten, welche bei

der Zurückführung aufgelaufen sind.

Die Eingangs gedachten Regierungen sind ferner zur Beseitigung aller
Zweisel und Mißverständnisse, welche sich über die Auslegung der Bestimmun-
gen 8. 2. a. und c. der vorstehenden Konvemion wegen wechselseitiger Ueber-

nahme der Ausgewiesenen, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie

weit die in der Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen

eingetretenen Veränderungen auf die Staatsangehörigkeit der un-

selbstseändigen, d. h. aus der elrerlichen Gewalt noch nicht entlas-

senen Kinder derselben, von Einfluß seyen?

sowic
b) über die Beschaffenheit des, §. 2. c. der Konvention erwähnten

zehnjadhrigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung

ergeben könnten, ohne hierdurch an dem, in der vorstehenden Konvention

ausgesprochenen Prinzipe etwas #ändern zu wollen, daß die Unterthanen-

schaft leines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung
des betreffenden Staates zu beurtheilen sev, dahin übereingekommen, binkünftig

(No. 2020.) Jahrgang 183 G g und
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und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsatze gegenseitig zur Anwendung ge-
langen zu lassen und zwar,

3

1) daß unselbststandige, d.

2 )

u a.

h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht

entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Eltern an
und für sich und ohne daß es einer eignen Thätigkeit oder eines

besonders begründeten Rechts der Kinder bedürfte, derjenigen
Staatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Eltern während
der Unselbststandigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit

unselbsiständiger ehelicher Kinder, diesenigen Veränderungen
nicht dußern können, welche sich nach dem Tode des Vaters der-

selben in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unselbststäa-

diger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und

Veränderungen in deren Scaatsangehö5rigkeit nur mit Zustimmung

ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreten können.

Nachstdem soll
zub

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme

eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend

einem Grunde lastig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen
des §#. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchem er aus-

2

gewiesen werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine

eigne Wirthschaft geführt hat, wobei zur ndheren Bestimmung
des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf

eine andere Art, als im herrschastlichen Gesindedienste Beköstigung

verschafft hat;
oder

wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn überneh-

men soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne
Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung

eines Domizils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhältnisse
nicht weiter ankommen soll.

End-
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Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin uberein-

gekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staats,

dem die Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vor-

stehend aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der

darüber stattfindenden Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die dies-

sällige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseiti-
gen gewesen, so wollen beide kontrahtrende Theile den Streitfall zur

kompromissarischen Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundes-
Scaates stellen, welcher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen

gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-Ver-
halinissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisseszuersuchenden
Bundes-Regierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Negie-

rung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Erist ein-

zusenden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren In-
halt von keinem Theile eine weitere Einwendung zulässig ist, hat der-

senige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Ent-

stehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem
Gebiete zu behalten.

Berlin, den 30. Mai 1839.

(L. S.)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

(No. 2020.) Vor-
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W.e Erkldrung wird, nachdem sie gegen eine übereinstimmende Er-

kldrung der Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung vom 3. d. M. ausge-

wechselt worden ist, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 30. Mai 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.



Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 18. —

(No. 2028.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 28. November 1835. wegen Verleihung einer

Virilstimme im ersten Stande der Provinzialstände der Kur= und Neumark

Brandenburg und des Markgrafthums Niederlausitz an den Grafen von

Solms-Sonnenwalde.

Aae den Vortrag der unter Meines Sohnes des Kronprinzen Ksnigl. Ho-

heic Vorsitz angeordneten Immediat-Kommission für die Scände-Angelegenhei-
ten habe Ich nach nochmaliger genauer Prüfung der früheren ständischen Ver-
hadlenisse des Grafen von Solms-Sonnenwalde zu dem Landtage der alten Sach-
sischen Erblande beschlossen, demselben eine Virilstimme im ersten Stande der
Provinzialsiände der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz
einzurdumen, und die Verordnung vom 17. August 1825. wegen der nach dem
Edikt vom 1. Juli 1823. vorbehaltenen Bestimmungen für die Kur= und Neu-
mark und die Nieder-Lausitz, dahin zu ergänzen, daß im Art. II. A. 1. diese
Birilstimme nach dersenigen des Grafen von Solms-Baruth eintritt, und dage-
gen der Graf von Solms-Sonnenwalde bei der unter C. 1. desselben Artikels

aufgeführten Stimme des Herrenstandes der Nieder-Lausitz nicht weiter bethei-
ligt ist. Das Verhältniß des Grafen Solms= Sonnenwalde zum Kommunal=
Landtag der Nieder-Lausitz bleibt unverändert. Ich beauftrage daher das Staats-
Ministerium, wegen der deshalb den Ständen des Brandenburgischen Provin-
zialverbandes zu machenden Eröffnung und demnchstiger Publikarion dieser Mei-
ner Order durch die Gesetzsammlung das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 28. November 1835.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

(No. 2028—2030.) Jahrgang 1839. &amp;KF## ([No. 2029.)

(Ausgegeben zu Berlin den 27. Juli 1839.)
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Mo. 2029.) Deklaration, das gesetzliche Erbrecht der Kinder und weitern Abkömmlinge der

vor dem Erblasser verstorbenen Geschwister desselben, imgleichen auch der

Halbgeschwister und deren Abkömmlinge im Herzogthume Schlesien betref-

fend. Vom 22. Juni 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

Zur Beseitigung der Zweifel, welche wegen der in Unserem Herzogthume
Schlesien in Anwendung zu bringenden Gesetze über das Erbrecht der Kinder
und weitern Abkömmlinge der vor dem Erblasser verstorbenen Geschwister, im-
gleichen über das Erbrecht der Halbgeschwister und deren Abkömmlinge entstan-
den sind, erkldren Wir hierdurch auf den Antrag Unseres Staatsministeriums,
nach Anhörung Unserer getreuen Stände des Herzogthums Schlesien, der Graf-
schaft Glatz und des Markgrasthums Ober-Lausitz, und nach erfordertem Gut-
achten Unseres Staatsraths:

daß die pragmatische Sanktion des Kaisers Leopold I. vom 31. Ok-
tober 1696. und deren Deklaration vom 20. Januar 1704., imgleichen
die Entscheidungen der Gesetz-Kommission vom 4. Juli 1786. und
vom 17. April 1787. in Unserem Herzogthume Schlesien mit der Ein-
führung der drei ersten Titel des zweiten Theils des Allgemeinen Land-
Rechts als aufgehoben zu betrachten und demnach auch da, wo diesel-
ben bis jetzt zufolge einer Observanz von den Gerichten ihren Entschei-

dungen zu Grunde gelegt worden, von Verkündigung der gegenwärri-
gen Deklaration an in allen noch unerledigten Fällen nicht ferner in
Anwendung zu bringen find.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhándigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Instegel.

Gegeben Berlin, den 22. Juni 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Müsfling. v. Kampt,. Mühler.

Beglaubigt:
Düesberg.

(No. 2030.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juni 1839., betreffend die Abänderung des

Art. 66. des Rheinischen Strafgesetzbuchs.

D, nach Ihren gutachtlichen Berichten die Bestimmung des Artikel 66. des

Iheinischen Srrasgesetzbuchs sich prakusch in sofern nicht bewährt hat, als darin
den Strafgerichten auch die Festsetzung der Zeit überlassen worden ist, wäh=

rend
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rend welcher ein jugendlicher Angeschuldigter, auf das Erkenntniß, daß er ohne
Unterscheidungsvermögen die ihm zur Last gelegte That verubt habe, in einem
Besserungshause detinirt und erzogen werden soll, so will Ich nach Ihrem An-
trage diese Bestimmung hiermit dahin modifiziren:

„daß künftig in dem Falle des Artikel 66. die heinischen Strafge-
richte nur darüber entscheiden sollen, ob der Angeschuldigte seinen El-
kern zurückzugeben oder in ein Besserungshaus zu bringen sep; daß da-
gegen die Dauer der im letztern Falle eintretenden Detention nicht
mehr in dem Urtheile festzusetzen ist, vielmehr der dem Besserungs-
hause vorgesetzten Regierung zustehen soll, diese Detention nach Maß-
gabe der Erziehungsbedürftigkeit jedes einzelnen Derinirten bis läng-
stens zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahre fortsetzen zu lassen, oder
früher aufzuheben, wenn unzweideutige Beweise erfolgter Besserung,
die beendete Ausbildung zu einem ehrlichen Gewerbe und vorkommende

Gelegenheit zu einem ehrlichen Unterkommen dies rarhsam machen.“
Lugleich will Ich die erwähnten Regierungen ermadchtigen:

„die schon zu einer bestimmten Detentionszeit auf Grund des Areikel
66. verurtheilten jugendlichen Verbrecher unter gleichen Umständen vor
Ablauf dieser Zeit aus dem Besserungshause zu entlassen.“

Sie haben diese Meine Order durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 22. Juni 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Mühler und v. Nochow.

(No. 2031.) Verordnung, betreffend die Kontrole der Hölzer, welche unverarbeitet transpor-

tirt werden. Vom 30. Juni 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 7.

verordnen hierdurch, auf den Antrag Unseres Staatsministerii, zur Vorbeugung
des, in manchen Gegenden der Provinzen Sachsen, Westphalen und der Rhein-
Provinz überhand nehmenden Holzdiebstahls, und bis zur künftigen Publikarion

einer allgemeinen Forst= und IngdPoltzet-Ordnung, wie folgt:

Wer Brennholz oder unverarbeitetes Bau= oder Nutholz in eine Stadt
oder ein Dorf einbringt oder sonst verfährt, mutz mit einer schriftlichen glaub-
haften Bescheinigung der Polizeibehörde seines Wohnorts oder des Eigemthü-
mers oder Aussehers desjenigen Waldes, aus welchem, seiner Angabe nach, das

(No. 2070—2031.) Holz
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Holz gebracht wird, versehen seyn, und solche auf Erfordern den Forftbeamten,
Gensd'armen, Polizei= und Steuerbeamten vorzeigen, widrigenfalls das Holz in
Beschlag genommen und konftzzirt werden soll.

.2

Auch Holzberechtigte mussen, bei Vermeidung gleicher Folgen (8. 1.),
wenn sie das von ihnen aus der verpflichteten Forst geholte Holz wegschaffen,
mit einer Bescheinigung ihres Holzungsrechts versehen seyn, in welcher die Holz-
Sortimente, worauf die Berechtigung lautet, und die Tage, an welchen die Be-
rechtigung, und die Transportmittel, mit welchen sie ausgeubt werden darf, aus-
gedruckt seyn mussen. Befindet sich unter dem Holze noch anderes Holz, als
worauf die Bescheinigung lautet, oder transportiren sie solches an anderen als
den zur Ausubung bestimmten Tagen, oder mit großeren als den bestimmten
Transportmitteln, ohne den rechtmaßigen Erwerb dieses Holzes besonders auf
die §. 1. bemerkte Art nachweisen zu können, so ist dasselbe gleichergestalt der
Konfiskation unterworfen.

(. 3.
Wird bei der näheren polizeilichen Untersuchung ermittelt, daß das in

Beschlag genommene Holz gestohlen worden ist, so tritt noch außer der Konfis=
kation gegen den Angehaltenen gerichtliche Untersuchung und, nach Bewandtnitz
der Umstande, entweder die gesetzliche Strafe des Holzdiebstahls, mindestens aber
eine dem Tarwerthe des konßtszirten Holzes gleichkommende Geldbuße, oder ver-
hältnißmäßige Gesängnißstrase ein.

. 4.
Diese Verordnung soll nicht im ganzen Bereich der Provinzen Sach-

sen, Westphalen und der Nheinprovinz, sondern nur in denjenigen Gegenden
und Kreisen derselben in Krast treten, wo der Holzdiebstahl überhand genom-
men hat.

Wir ermächtigen Unser Staatsministerium, diese Verordnung überall da
in Anwendung bringen zu lassen, wo die Ueberhandnahme des Holzdiebstahls
das Bedürfniß der dagegen erlassenen Bestimmungen zum Schutz der Waldun-
gen hervorruft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Berlin, den 30. Juni 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Frh. v. Altenstein. v. Kampt. Mühler. v. Rochow. v. Nagler.
v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rauch.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 19. ——1

(No. 2032.) Verordnung, die Modifikationen des S. 12. des Gesetzes wegen Anordnung der

Provinzialstände für die Provinz Westphalen vom 27. März 1824. und

der Artikel VIII. und XIV. der Verordnung wegen der in ersterem Gesetze vor-

behaltenen Bestimmung vom 13. Juli 1827. betreffend. I). d. den 8. Juni 1839.

Wie Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

haben für nöthig erachtet, die in dem Gesetze wegen Anordnung der Provinzialstände
vom 27. März 1824. und in der dasselbe ergnzenden Verordnung vom 13. Juli
1827. für Unsere Provinz Westphalen enthaltenen Bestimmungen, über die Er-
sordernisse bei den Wahlen der Landtagsabgeordneten und deren Srellvertreter,
mit den in namlicher Beziehung für Unsere übrigen Provinzen gültigen Vor-
schristen in Uebereinstimmung zu setzen und verordnen daher wie folgt:

 I.

Der 6. 12. des vorgedachten Gesetzes vom 27. März 1824. wird dahin
erganzt, daß die Wählbarkeit zum Abgeordneten des vierten Standes einen als
Hauptgewerbe selbst bewirthschafreren, eigenrhümlichen oder erblich nutzbaren Grund=
besitz im Wahlbezirk von dem vorgeschriebenen Grundsteuerberrage erfordert.

G. 2.
Die Bestimmung des Art. VIII. der Verordnung vom 13. Jult 1827.,

wonach städtische Grundbesitzer, welche gewählte Vertreker der Gemeinde sind,
den Magistrats-Personen in Beziehung auf die Wahlschigkeit gleich geachtet
werden sollen, wird hierdurch aufgehoben, und bewendet es künftig lediglich bei
der Vorschrift des 9. 11. des Gesetzes vom 27. März 1824., daß nur solche
staddtische Grundbesitzer, welche Magistrats, Personen oder Gewerbtreibende sind,
zu Landtags-Abgeordneten gewählt werden können.

 iee

Damit Zweiseln vorgebeugt werde, wie sie bisher in Auslegung des
Art. XIV. der Verordnung vom 13. Juli 1827. über die Reihefolge der Stell-
vertreter bei denjenigen ständischen Verbänden und Korporationen, die mehrere
Abgeordnete und demzufolge auch mehrere Stellvertreter zu erwählen haben, ent-
standen sind, sollen künftig die einzelnen Wahl-Akte namhast auf die Wahl, be-

(No. 2032—2033.) Jahrgang 1839. L zie-

(Ausgegeben zu Berlin, den 3. August 1839.)
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ziehungsweise des ersten, zweiten u. s. w. Stellvertreters, gerichtet und als solche
in den Wahl-Protokollen ausdrucklich bezeichnet werden.

Gegeben Berlin, den 8. Juni 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. teeis. Grafv. Lottum. v. Kamptz. Mühler. v. Rochow.
v. Nagler. v. Ladenberg. Rother. Graf v. Alvensleben.

Zrh. v. Werther. v. Rauch.

(No. 2033.) Allerhöchste Kabineksorder vom 22. Juni 1839., wegen der nachträglichen Be-

kanntmachung der von des Königs Majestät gerroffenen Bestimmungen,

wodurch in Betreff der Berechtigung zu Landtags-Stimmen oder Theil-

nahme an solchen, wie sie in den Stände-Gesetzen ursprünglich normirt

worden, etwas abgeändert ist, die aber bis setzt in der Gesetz-Sammlung

nicht enthalten sind.

A uf den Vortrag der unter Vorsitz Meines Sohnes, des Kronprinzen Ks-

niglicher Hoheit, angeordneten Immediat-Kommission für die Stande-Angelegen-
beiten sinde Ich angemessen, daß diesenigen von Mir getrossenen Bestimmun-

gen, wodurch in Betreff der Berechtigungen zu Landtagsstimmen oder Theil-
nabme an solchen, wie sie in den Ständegesetzen für die verschiedenen Provin-
zen ursprünglich normirt worden, etwas geändert ist, die aber bis jetzt in der
Gesetzsammlung nicht enthalten sind, nachträglich durch dieselbe bekannt gemacht
werden. Es gehören hierher nachstehende Ergänzungen und Modifkationen ein-
zelner Stellen der vorgedachten Gesetze:

1) Zu Art. I. der Verordnung wegen der in dem Edikte vom
1. Juli 1823. vorbehaltenen Bestimmungen für die Kur-
und Neumark und die Nieder-Lausitz vom 17. August 1827.

Dem Grafen v. Hardenberg-Reventlow, als Theilnehmer an der Kol-

lektiostimme der Besitzer adliger Majorate und Fideikommisse (A. I. 3.)
ist der Graf v. Arnim auf Boitzenburg mit der Maaßgabe binzuge-
treten, daß, so lange nur die gedachten beiden Fideikommißbesitzer zu
dieser Stimme gehören, solche von ihnen allternirend und zwar nach
einem, für den Provinzial= und für den Kommunal-kandtag verschie-
denen Turnus zu führen ist. Wenn Einer von Beiden am Erschei-

nes gehindert ist, so tritt der Andere als Stellvertreter für ihn ein,
ohne daß dadurch der Turnus geändert wird, auch soll im letztgedach-
ten Fall dersenige, an dem der Turnus ist, gehalten seyn, dem Land-
tags-Kommissarius unmittelbar nach der Notisikation des Eröffnungs-
Termins von seiner Behinderung Anzcige zu machen, damit der andere
Stimmberechtigte zeitig einberufen werden kann.

2) Zu Art. III. der Berordnung wegen der nach dem Gesetz vom

27. März 182 4. vorbehaltenen Bestimmungen für das Her-
zog-
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jogthum Schlesien, die Grafschaft Glatz und das Preußische
Markgrafthum Ober-Lausitz vom 2. Juni 1827.

Die Theilnahme der dort aufgeführten Ortschaften: a) Kontop in
Schlesien (III. A 13.) und b) Wiegandsthal und Goldentraum in
der Ober-Lausitz (III. B. 3.) an Kollektivstimmen im Stande der Städte
hat aufgehört, da diese Ortschaften spater zum Stande der Landgemein-
den übergetreten sind. «

3)Zuden00.4.und7.desGeseqeswegenAnordnungderPro-
vinzialstände in der Provinz Sachser vom 27. März 1824.

a) Die nach 4. der Ritterschaft beigelegten Neun und Zwanzig
Sr.immen sind durch die von Mir nach dem Vorbehalte im 5. 7.
für die Besitzer größerer Familien-Fideikommisse gestiftete Kollek-
tiostimme auf Dreißig vermehrt. Der von den Fideikommißbe=
sitzern aus ihrer Mitte zu wählende Abgeordnete muß alle im 8. 6.
vorgeschriebene Eigenschaften haben und nimmt unter dieser Vor-
aussetzung den ersten Platz unter den ritterschaftlichen Abgeordne-
ten ein. Die Diäten und Reisekosten desselben bringen die Be-
theiligten unter sich auf. Den Fideikommißbesitzern verbleibt das
Recht der Wahl und Wählbarkeit in den ritterschaftlichen Wahl=
Bezirken, in welchen die zu ihrem Fideikommißbesitz gehbrigen Gü-
ter belegen sind.

b) Dem Freiherrn von der Asseburg ist für das aus den Falken--
stein-Meisdorsschen Gütern gebildete Familien-Fideikommiß ein
Theilnahmerecht an dieser Kollektivstimme verliehen. Derselbe
führt einstweilen die gedachte Stimme auf dem Scichstischen Pro-
vinzial-Landtage allein und hat demzufolge für jetzt auch die des-
fallsigen Kosten allein zu tragen. Seine Wahlbefugniß und
Waäbhlbarkeit im Stande der Ritterschaft ruht, so lange dies Ver-
halteniß währt.

4) Zu 6. 4. des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzialstände
in der Provinz Westphalen vom 27. März 1824. (Art. I. der

Verordnung wegen der in vorgedachtem Gesetze vorbehaltenen Bestim-
mungen vom 13. Juli 1827)

a) Von den sub 1. des angeführten §5. 4. (5. Art. I) benannten
Seimmberechtigten des ersten Seandes ist der Fürst v. Kaunitz=
Rietberg wegen der von ihm geschehenen Verdußerung der Graf-
schaft Nietberg ausgefallen. Dagegen ist

b) den daselbst aufgeführten Stimmen die von Mir dem Grafsen
v. Weslphalen verliehene, von ihm persönlich im Stande der
Fürsten und Herren zu führende Virilstimme binzugetreten.

Ich beaustrage das Staatsministerium, diese Meine Order durch die
Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 22. Juni 1839. « . .

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(Ne. 2033—2014.) 212 (No. 2031.)
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(No. 2034.) Ministerialerklärung über die, zwischen der Königl. Preußischen Regierung einer-

seits, und der Fürstl. bippe= Deemoldschen Regierung andererseies getrof-

fene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und

Ausgewiesenen. Vom —— 1839.

Zushen der Königlich Preußischen Regierung einerseits und der Fürstlich

dippe=DetmoldschenRegierungandererseits,istnachstehendeUebereinkunftwe-
gen gegenseitiger Uebernahme der Bagabunden und Ausgewiesenen verabre-
det und abgeschlossen worden.

4 1. Es soll in Zukunft kein Bagabunde oder Verbrecher in das Ge-
biet des andern der beiden komrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn

derselbe nicht entweder ein Angehöriger dessenigen Staars ist, welchem er zu-
gewiesen wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch
durch das Gebiet desselben als ein Angehöriger eines in gerader Richtung rück-
wärts liegenden Staats, nothwendig semen Weg nehmen muß.

. Als Staatsangehorige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt

werden darf, sind anzusehen:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt

wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft
eines Unterthans mit dem Staate in Verbindung gestanden hat,
oder, welche ausdrucklich zu Unterthanen aufgenommen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen

worden zu sepyn, oder ein anderweitiges Heimathrecht erworben
zu en;

b) diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufallig innerhalb des
Staatsgebiets geboren sind, so lange sie nicht in einem anderen
Staate das Unterthanenrecht, nach dessen Verfassung, erworben,
oder sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet,
oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre lang ge-
wohnt haben;
diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind,
noch das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben,
hingegen nach Aufgebung ihrer vorherigen staatsburgerlichen Ver-
haltnisse, oder uberhaupt als heimathlos, dadurch in nahere Ver-
bindung mit dem Staate getreten sind, daß sie sich daselbst unter
Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen
während eines Zeitraums von zehn Jahren sullschweigend gestat-
tet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.

4. 3. Wenn ein Lanostreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate
zufällig geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrücklich er-
worben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehn-
jahrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vor-
zugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifst das ausdrücklich erworbene Un-
terthanenrecht in dem einen Staate, mit der Berheirathung oder zehnjährigen
Wohnung in einem andern Staate zusammen, so ist das erstere Verhältni

ent-

c#



— 229 —

entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate in die Ehe getreten,
in einem andern aber nach seiner Verheirathung wahrend des bestimmten Zeit-
raums von zehn Jahren geduldet worden, so muß er in dem letztern beibehal-
ten werden.

6é. 4. Gind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden PVerbrecher
keine der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwend-
bar, so muß derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorldufig beibehalten.

é4. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen
Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines der angeführten Ver-
hdltnisse, zugehört.

Witrwen sind nach eben denselben Grundsätzen zu behandeln, es wäre
denn, daß während ihres Wittwenstandes eine Veränderung eingetreten sey,
durch welche sie, nach den Grundsätzen der gegenwärtigen Uebereinkunft, einem
andern Staate zufallen.

Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehe-
männern verlassenen Ebeweibern, die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts-
oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe inner-
halb der ersten fünf Jahre nach deren Schließung wieder getrennt worden und
kinderlos geblieben ist.

+éb 6. Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vier-
zehn Jahren, oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern
genießen, von denselben nicht getrennt werden können, so sind solche, ohne Rück-
sicht auf ihren zusalligen Geburksort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem
bei ehelichen Kindern der Bater, oder bei unehelichen die Mutter zugehört.

Wenn aber die Mutir unehelicher Kinder nicht mehr am Leben ist, und

letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von dem Staate mit
übernommen, welchem der Vater zugehört.

9. 7. Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung ssch sei-
nes Bürgerrechts verlustig gemacht, ohne einem andern Staate zugehbörig ge-
worden zu seyn, so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wieder-
annahme desselben sich nicht entziehen.

5. 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, so wie
Schafer und Dorthirten, welche, ohne eine selbstständige Wirthschaft zu haben,
in Diensten stehen, imgleichen Zöglinge und Studirende, welche der Erziehung
oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufent-
halt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.

Zeitpachter sind den hier oben benannten Individuen nur dann gleich zu
achten, wenn sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Ver-
mogen sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.

é4 Denjenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem an-
dern Grunde ausgewiesen werden, bingegen in dem benachbarten Staate,
nach den in der gegenwärtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsctzen, kein
Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den Eintritt in sein Gebiet zu gestat-
ten, nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen Ueberzeugung darge-
than werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem in gerader

(No. 2024.) Rich-



Richtung ruckwarts liegenden Staate zugehore, welchem dasselbe nicht wohl an-
ders als durch das Gebiet des ersteren zugeführt werden kann.

4. 10. Sammtlichen betreffenden Behörden wird es zur strengen Pflicht
gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der kon-

trahirenden Theile nicht bloß auf die eigene unzuverlassige Angabe derselben
zu veranlassen, sondern, wenn das Verhäliniß, wodurch der andere Sctaat zur
Uebernahme eines PBagabunden konventionsmäßig verpflichtet wird, nicht aus
einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften Urkunden her-
vorgeht, oder, wenn die Angabe des DVagabunden nicht durch besondere Gründe
und die Perhälenisse des vorliegenden Falles unzweiselhaft gemacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgfdltig zu ermitteln, und nöthigenfalls bei der, vermeimlich zur
Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Behörde Erkundigung einzuziehen.

9. 11. Sollte der Fall eintreten, daß ein von dem einen der kon-
trahirenden Theile dem andern Theile zum weitern Transporte in einen rück-

wärts liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des 1 9. zugeführter Waga-
bunde von dem letzteren nicht angenommen würde, so kann derselbe wieder in
denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorldusigen Beibehaltung
zurückgebracht werden.

(t. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbehörden über-
lassen, unter einander die ndheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden
Nichtung der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.

6 Die Ueberweisung der VBagabunden geschieht in der Regel ver-
mittelst Transports und Abgabe derselben an die PolizeibehSrde desjenigen Or-
tes, wo der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendige an-

zusehen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstücke, worauf
der Transport konventionsmäßig gegründet wird, übergeben. In solchen Fal,
len, wo keine Gefahr zu besorgen ist, können einzelne Vagabunden auch mitrelst
eines Lauspasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben
ist, in ihr Baterland gewiesen werden.

Es sollen auch nie mehr als drei Personcn zugleich auf den Traneport
gegeben werden, es wäre denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehören,
und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden können.

Größere, sogenannte VBagantenschube sollen künftig nicht Sratt finden.
*. 14 Do die Aueweisung der Bagabunden nicht auf Requistrion des

zur Annahme verpflichreten Staars geschieht, und dadurch zunädchst nur der eigene
Vortheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so können für den Traneport
und die Verpflegung der Vagabunden keine Ansorderungen an den übernehmen-
den Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärts liegenden Staate
zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen, und deöhalb nach §. 11.
in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zurückgebrachr, so mutz letz-
terer auch die Kosten des Transports und der Perpflegung erstatten, welche bei
der Zurückführung ausgelaufen sind.

Zur Beseitigung der Zweisel und Mißverständnisse, welche sich über die
Auslegung der Bestummungen 5. 2. a- und c. der vorstehenden Konvention, na-

mentlich
a) in



a)

b)

1)

2)
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in Beziehung auf die Beanewortung der Frage: ob und in wie
weit die in der Staatsangehörigkeit selbsiständiger Individuen
eingetretenen Veränderungen auf die Staatsangehbrigkeit der un-

Fehssisneen, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht entlas-
enen Kinder derselben, von Einfluß seyen?

owie

öber die Beschaffenheit des, z. 2. c. der Konvention erwähnten
zehnja4hrigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung
ergeben könnten, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch
an dem in der Korvention ausgesprochenen Prinzipe etwas an-

dern zu wollen, daß die Unterthanenschaft eines Indiovi-
duums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betref-
senden Staates zu beurtheilen sev, dahin übereingekommen, hin-
küntiig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundscze gegensei-
tig zur Anwendung gelangen zu lassen und zwar,

zu a.

daß unselbstständige, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht
entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Elrern an
und für sich und ohne daß es einer eignen Thätigkeit oder eines
besonders begründeten Rechts der Kinder bedürste, dersenigen
S#taatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Eltern während
der Unseldstüü#ndigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staaksangehsrigkeit
unselbstständiger ehelicher Kinder, diejenigen Verdnderungen
nicht dußern können, welche sich nach dem Tode des PDaters der-
selben in der Staatsangehbrigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unselbsistän-
diger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und
(Veränderungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung
ihrer vormundschaftlichen Behörde eimreten können.
Nchstdem soll

zu b.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme
eines Indwiduums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend
einem Grunde lastig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fdllen
des #. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er aus-

(No. 2070.)

2)

gewiesen werden soll, verheirachet, und außerdem zugleich eine
eigne Wirthschaft geführt hat, wobei zur ndberen Bestuimmung
des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Fheleute sich auf
eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Beköstigung

verschafft hat;
oder

wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn überneh-
men
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men soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne
Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung
eines Domizils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse
nicht weiter ankommen soll.

Endlichsinddie genannten Nerungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Derpflichtung des Staats, dem die

Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend aufgestell-
ten Kennzeichen der Perpflichtung ungeachtet, bei der darüber stattfinden-

den Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfällige Diferanderselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen;
wollen beide kontrahirende Theile den Streerfall zur Ten 26en0

Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhälenissen beßindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dricte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
sedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Re-

aüs eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist ein-
zusenden.

Bie die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Einwendung zuldssig ist, hat derjenige
Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Enrstehen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Ge-
biete zu behalten.

Berlin, den 22. Mai 1829.

Königlich Preußisches Min isterium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v.v.Werther.

V.ee Erkldrung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-
kldrung der Kürstlich Lippe-Detmoldschen Regierung vom 2. d. M. ausgewech-

selt worden, hierdurch zur ösemrichen Kenntniß gebrachte.
Berlin, den 19. #e des9. •* 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.

BerichtigIn dem Reglement er de Stolrhennnng. Nr. 1956. der diesjähri-

gen Gesetzsammlung, ist Seite 14., in der Aten Zeile von oben, der Zahl „Nr. 13.
hinzuzufügen: „und 14.“
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Gesetz=Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

— No. 20. –

(No. 2035.) Allerhöchste Kabineesorder vom 15. Juni 1839., wonach des Königs Majestär

den anliegenden Tarif zur Erhebung des Schleusengeldes bei der Schiffs-

und Flößschleuse zu Groß-Bubainen am Pregel genehmigen.

J.ch habe den mit Ihrem Berichte vom 23. v. M. eingereichten Tarif zur
Erhebung des Schleusengeldes bei der Schiffs= und Flößschleuse zu Groß-Bu-
bainen am Pregel mit dem Vorbehalte einer Reoision von 10 zu 10 Jahren

genehmigt und sende Ihnen denselben vollzogen zurück.

Berlin, den 15. Juni 19839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Finanzminister Grasen von Alvensleben.

Tarif

zur Erhebung des Schleusengeldes bei der Schiffs= und Flöß-
Schleuse zu Groß-Bubainen am Pregel.

E. wird entrichtet:
Rtblr. Sgr.

12 But einen beladenen Kahn bei einer Tragfahigkeit von 40 u. mehr Lasten1 —25 - - 30 bis 40 Lasten — 25

3) "„ - : „"„"„ „ - * 20 bis 30 Lasten— 20

4n5 24 - - - : " - -10 bis 20 Lasten — 15

5) - - „unter 10 Lasten — 5

6ö7 einen Fischer- oder Handkahn ........... :...... — ;
75 Von jeden zehn Stuck Floßholz... . . . ...

In so weit die Stuck zahl weniger als 10 betragt, oder durch 10 nicht
iheilbar ist, wird fur jedes Stuck vier Phennige entrichtet.

(Xo. 2035 -2036.) Jahrgang 1839. All-

(Ausgegeben zu Berlin, den 24. August 1839.)
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Allgemeine Bestimmungen.

1) Unbeladene Kähne, das heißt solche, welche außer dem Gepack und der
Schiffsprovision keine Ladung haben, zahlen nur ein Drittheil obi-

ger e.
2) Von Transporten, die fur unmittelbare Rechnung des Staats gesche-

hen, werden gar keine Abgaben erhoben.
Berlin, den 23. Mai 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf von Alvensleben.

(No. 2036.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juni 1839., die Aufhebung der bisherigen

Chausseebau-Dienste in den Regierungsbezirken Magdeburg und Merseburg

betreffend.

A Ihren Bericht vom 11. v. M. bestimme Ich nach Ihrem Antrage und

mit Bezug auf Meine im Landtagsabschiede vom 31. Dezember 1838. den Sach-
sischen Provinzialständen ertheilte Zusicherung, daß die in den Regierungsbezirken
Magdeburg und Merseburg nach Maaßgabe des Publikandi vom 13. Novem-
ber 1787. zu leistenden Baudienste zur Unterhaltung der Staaks-Chausseen vom
1. Januar k. J. an nicht weiter in Anspruch genommen werden sollen. Rück-
sichtlich derjenigen Dienste, welche in den gedachten Regierungsbezirken auf den
Grund des Sdikts vom 14. Juli 1742. und des Mandats vom 21. Mai 1743.

ur Unterhaltung der, nicht chausseemäßig ausgebauten, Wege abzuleisten sind, be-
Me es bis zur Publikation abandernder gesetzlicher Vorschriften das Bewenden.

Sie haben diese Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.
Berlin, den 22. Juni 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

(No. 2037.)
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(No. 2037.): Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. Juli 18289., die für die Folge rücksichtlich

der Uebernahme von Nebenämtern durch Staatsbeamte zu beobachtenden

Bestimmungen betreffend.

1I den Nachtheilen vorzubeugen, welche bei Stagtsbeamten aus der Annahme

von Nebendmtern entstehen können, sollen nach den Mir von dem Scaatemini=
sterium in dem Berichte vom 14. v. M. gemachten Vorschlägen, von jetzt
an folgende Bestimmungen zur Anwendung kommen:

1) Kein Staatsbeamter darf ein Nebenamt oder eine Nebenbeschastigung,
mit welcher eine fortlaufende Remuneration verbunden ist, ohne vorgan-
gige ausdrückliche Genehmigung derjenigen Centralbehörden übernehmen,
welchen das Haupt= und das Nebenamt untergeben sind.

2) Die betreffenden Centralbehörden haben sich in jedem einzelnen Falle
über die, den obwaltenden besonderen Umständen entsprechenden Bedin-
gungen, wovon die Ertheilung der Genehmigung abhängig zu machen ist,
zu vereinigen. — Verabredungen, wonach ein Beamter, um eine Neben-

stelle oder Nebenbeschäftigung zu übernehmen, sich in seinem Hauptanme,
wem auch auf eigene Kosten, ganz oder theilweise vertreten lassen will,
sind unzulässig.

3) Die Uebertragung von Nebenämtern oder Nebenbeschäftigungen darf in

4t

der Regel nur auf Widerruf stattfinden. Die Centralbehörden des Haup“-
wie des Nebenamts sind gleich befuge, diesen Widerruf eintreten zu lase-
sen, ohne daß eine Beschwerde darüber zulässig ist, oder eine Entschädi-
gung für den Derlust der mit dem Nebenamte oder Geschäfte verbun-
denen Einnahmen oder Vortheile in Anspruch genommen werden kann.
Die von Mir selbst genehmigten Ernennungen zu Nebenämtern sind je-
doch als bleibende zu betrachten. — Aus besonderen Gründen können auch

die Centralbehsrden ausnahmsweise Nebendmter oder Nebenbeschäftigun-
gen entweder bleibend oder doch auf bestimmte Jahre übertragen, oder
zu einer solchen Uebertragung die Genehmigung ertheilen. — Es muß dies
aber bei der Verleihung oder der Genehmigung der Annahme ausdrück-
lich bemerkt werden, indem sonst der Widerruf jederzeit zulässig bleibt.
Mit alleiniger Ausnahme der Fälle, in denen eine in den Etats aufge-
führte Stelle als Nebenamt bleibend verliehen ist, kann von dem mit
Nebenamtern oder Geschäften verbundenen Einkommen auf Pension nie-
mals Anspruch gemacht werden, wogegen von diesem Einkommen auch
keine Pensionsbeiträge zu entrichten sind. In so weit jedoch das Dienst-
einkommen eines Nebenamts bei der Berechnung der Penssonsbeiträge
bisher mit berücksichtigt worden ist, dauert die Emtrichtung dieser Bei-
träge und der entsprechende Pensionsanspruch so lange sort, bis dieses
Nebenamt anderweitig verliehen wird.

5) Alle Einnahmen und Emolumente, welche ein Beamter außer dem mit

No. 2037— 2038.)

seinem Hauptamte verbundenen Einkommen aus Staats-, Instituten-,
Korporations- oder anderen Kassen und Fonds bezieht, müssen in dem-

Mm 2 jenigen
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senigen Etat, worin das Hauptamt aufgeführt ist, genau vor der binie
vermerkt werden. Auch ist in dem Jahresetat, worin eine solche Neben-
Einnahme zum ersten Male erscheink, nachzuweisen, daß bei deren Ter--
leihung den vorstehenden Borschriften genügt worden.

Ich beauftrage das Scaatsministerium, diese Bestimmungen, von de-
nen ohne Meine spezielle Genehmigung niemals abgewichen werden darf, durch
die Gesetzsammlung bekanm zu machen.

Berlin, den 13. Juli 1839.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

(No. 2038.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. Juli 1839., wonach des Königs Majestä#t

den anliegenden Tarif zur Erbebung der Durchlaßgebühren an den Ktehen-

den Rheinbrücken bei Koblenz, Köln und Wesel genebmigen.

J. habe den mit Ihrem Berichte vom 17. v. M. eingereichten, den Verab-

redungen der Rheinschiffahrts-Kommission entsprechenden Tarif fuor die Erhebung
der Durchlaßgebuhren an den stehenden Rheinbrucken bei Koblenz, Koln und

Wesel genehmigt und sende denselben Behufs der Publikarton durch die Gesetz-
Sammlung volzogen zuruck.

Berlin, den 15. Juli 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats- und Finanzminisier Grafen v. Alvensleben.

Tarif
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Tar ifs,
nach welchem die Gebühr für den Durchlaß durch die stehenden

Nheinbrücken bei Koblenz, Köln und Wesel zu erbeben ist.

E. wird entrichtet:

Afürd Oesfnen des gewöhnlichen Durchlasses mircelst Abfahrens des Winde-iffes

I. bei jeder der Rheinbrucken zu Koblenz und Koln von jedem Fahr-

zeuge, oder Flosse......17Sgr.6Pf.
I. bei der Nheinbrücke zu Wesel

von einem Fahrzeuge

Dhbeieiner rowslorervon 1000 Ctrn. odermehr · . . LRthlr. 6 Sar.
2) „ - - 600, jedochunter 1000Crr. 1 „2
3) - -* 1 1 300 1 2 600 * — 5 24 1

4) „ - : 50 „ " 300, —„ 20 „

5) „ - - weniger als 5 — - 8 „

B. für den Durchlaß mittelst Absahrens eines oder mehrerer

Bruckenjoche für jedes abgefahrene Joch bei seder der drei
vorgenannten Brücken, von jedem Fahrzeuge oder Flosse . 2 Rehlr.20Sgr.

Berlin, den 15. Juli 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Alvensleben.

(No. 2078—2010.) (No. 2039.)
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(No. 2039.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. Juli 1839., wodurch des Königs Masestät

der Stade Sachsa im Kreise Nordhausen die revidirte Städteordnung vom

17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

A## Ihren Bericht vom 28. v. M. will Ich der Stadt Sachsa im Kreise

Nordhausen, in welcher früher, ihrem eigenen Antrage gemäß, mit Einführung

der revidirten Städteordnung Anstand genommen worden ist, nach dem Hehen
Antrage des Gemeinderaths solche verleihen, Sie jedoch hiermit zugleich ermach-
tigen, dafern dies nach weitern Ermittelungen zu Vermehrung der Zahl der
wählbaren Personen und zur Erleichterung des Wechsels erforderlich seyn sollt
den nach 5. 56. der Städteordnung zur Wählbarkeit erforderlichen Gründwerch

von Eintausend Thalern bis auf Sechshundert Thaler, oder auch die gahl der
Stadtverordneten von neun bis auf sechs zu ermäßigen und ein hiernach ent-
worfenes Statut zu bestdtigen. Diesen Befehl haben Sie durch die Gesetz-
Sammlung bekannt machen zu lassen.

Teplitz, den 20. Juli 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staateminister des Innern und der Polizei, v. Rochow.

(No. 2040.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juli 1839., wodurch des Königs Moajestät

der Stade Wetgzlar die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. zu

verleihen geruht haben.

D. die Bedenken, welche gegen den Antrag des Stadtraths zu Wetzlar auf

Verleihung der revidirten Städteordnung angeregt worden, nach Ihrem Be-
richte vom 28. v. M., für erledigt zu achten * so will Ich der Stadt Wetz-

lar die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. nunmehr verleihen. Sie
haben den Ober-Präsidenten der Provinz wegen der Einführung derselben mit
der erforderlichen Instruktion zu versehen und diesen Erlaß durch die Gesetz-
Sammlung bekannt zu machen.

Teplitz, den 22. Juli 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staatsminister v. Rochow.

(No. 2041.)
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(No. 2041.) Ministerialerklärung über die, zwischen der Königl. Preußischen Regierung einer-

seits und der Herzogl. Anhalt-Dessauischen Regierung andererseies getrof-

fene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und
21. Junk.

Uusgewiesenen. Vom Jo 1839.

— der Königlich Preußischen Regierung einerseits und der Herzoglich

Anhalt-Dessauischen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft wegen
gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen verabredet und
abgeschlossen worden.

+# 1.Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Ge-
biet des andern der beiden hohen kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn
derselbe nicht entweder ein Angehöriger dessenigen Staats ist, lwelchem er zu-
gewiesen wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch
durch das Gebiet desselben als ein Angehbriger eines in gerader Richtung rück-
wärts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

. 2. Als Staatsangehörige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt
werden darf, sind anzusehen:

a) alle diesenigen, deren Vater, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt
wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft
eines Unterthans mit dem Staate in Derbindung gestanden hat,
oder, welche ausdrücklich zu Unterthanen ausgenommen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen

weeße zu seyn, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben
zu haben;
diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufällig innerhalb des
Staatsgebiets geboren sind, so lange sie nicht in einem anderen
Staate das Unterthanenreche, nach dessen Derfassung, erworben,
oder sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet,
oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre lang ge-
wohnt haben;
diesenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind,
noch das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben,
hingegen nach Aufgebung ihrer vorherigen staatsbürgerlichen Wer-
haltnisse, oder überhaupt als heimathslos, dadurch in ndhere Ver-
bindung mit dem Scaate getreten sind, daß sie sich daselbst unter
Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen
während eines Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend gestat-
tek worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.

bt

·

8. 3. Wern ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate
zufällig geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrücklich er-
worben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehn-
jadhrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vor-

([No. 2041.) zugs=
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zugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdrücklich erworbene Un-
kerthanenrecht in dem einen Scaate, mit der Perheirarhung oder zehnjährigen
Wohnung in einem andern Staate zusammen, so ist das erstere Verhält#iß
enrscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate in die Ehe getreten,
in einem andern aber nach seiner Verheirakhung während des bestimmten Zeit-
raums von zehn Jahren geduldet worden, so muß er in dem letztern beibehal-
ken werden.

4. 4. Sind bei einem PBagabunden oder auszuweisenden Verbrecher
keine der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwend-
bar, so muß derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorlaufig beibehalten.

4. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen
Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermoge eines der angefuhrten Ver-
haltnisse, zugehort. Wittwen sind nach eben denselben Grundsatzen zu behandeln,
es ware denn, daß wahrend ihres Wittwenstandes eine Veranderung eingetreten sev,
durch welche sie, nach den Grundsatzen der gegenwattigen Uebereinkunft, einem
andern Staate zufallen.

Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehe-
männern verlassenen Eheweibern, die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts-
oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe inner-
halb der ersten fünf Jahre nach deren Schließung wieder getrennt worden und
kinderlos geblieben ist.

é 6. Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vier-
zehn Jahren, oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern

enießen, von denselben nicht getrennt werden können, so sind solche, ohne Rück-
cht auf ihren zufadlligen Geburrsort, in densenigen Staat zu verweisen, welchem

bei ehelichen Kindern der Pater, oder bei unehelichen die Mutrer zugehört.
Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am Leben ist, und letztere
bei ihrem Fater befindlich sind, so werden sie von dem Staate mit über-
nommen, welchem der Water zugehört.

E7 7. Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich sei-
nes Bürgerrechts verlustig gemacht, ohne einem andern Soaate zugehörig ge-
worden zu seyn, so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wieder-
annahme desselben sich nicht entziehen.

6 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, so wie
Schäfer und Dorthirten, welche, ohne eine selbstständige Wirthschaft zu haben,
in Diensten stehen, imgleichen Zöglinge und Studirende, welche der Erziehung
oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufent-
halt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.

Zeitpächter sind den hier oben benannten Individuen nur dann gleich zu
achten, wenn sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Ver-
mogen sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.

 9.
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é. 9. Deusenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem an-
dern Grunde ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate,
nach den in der gegenwärtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsätzen, kein
Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den Einrritt in sein Gebiet zu gestat-
ten, nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen Ueberzeugung darge-
than werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem in gerader
Richtung rückwärts liegenden Staate zugehöre, welchem dasselbe nicht wohl an-
ders als durch das Gebiet des ersteren zugeführt werden kann.

. 10. Sämmtlichen betreffenden Behörden wird es zur strengen Psicht
gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen
komrahirenden Theile nicht bloß auf die eigene unzuverldssige Angabe derselben
zu veranlassen, sondern, wenn das Verhältnih, wodurch der andere Staat zur
Uebernahme eines VBagabunden konventonsmäßig verpflichtet wird, nicht aus
einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften Urkunden her-
vorgeht, oder, wenn die Angabe des Bagabunden nicht durch besondere Gründe
und die Verhälmisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgfältig zu ermitkeln, und nsthigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnahme des Vagabunden verpflichteten Behörde Erkundigung einzuziehen.

. 11. Sollte der Fall eintreten, daß ein von dem einen der hohen kon-
trahirenden Theile dem andern Theile zum weitern Transporte in einen rück-

wärts liegenden Staat, zusolge der Bestimmung des 2 9. zugeführter Vaga-
bunde von dem letzteren nicht angenommen würde, so kann derselbe wieder in
denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorlädusigen Beibehaltung
zurückgebracht werden.

(. 12. Es bleibt den beiderseirigen Provinzial-Regierungsbehörden über-
lassen, unrer einander die näheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden
Richtung der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.

4. 13. Die Ueberweisung der Bagabunden geschiehr in der Negel ver-
mittelst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibehörde desjenigen Or-
tes, wo der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt an-

zusehen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstücke, worauf
der Transport konventionsmäßig gegründet wird, übergeben. In solchen Fal-
len, wo keine Gefahr zu beforgen ist, können einzelne Vagabunden auch mittelst
eines Lauspasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben
ist, in ihr Waterland gewiesen werden.

Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport
gegeben werden, es wäre denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehbren,

und in veese Hinsicht nicht wohl getrennt werden können.
Größere, sogenannte Vagantenschube sollen künftig nicht Scatt finden.

+# 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Requisition des
zur Annahme verpflichreten Staats geschieht, und dadurch zunadchst nur der eigene
Vortheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so können für den Transport

(No. 2041I.) Jahrgang 1829. Nu und
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und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den ubernehmen-
den Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem ruckwarts liegenden Staate
zugefuhrt werden soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb nach 8. 11.
in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuruckgebracht, so muß letz-
terer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei

der Zuruckfuhrung aufgelaufen sind.

. 15. Die Eingangs gedachten Regierungen sind ferner zur Beseitigung
aller Zweisel und Mißverständnisse, welche sich über die Auslegung der Bestim-
mungen 9. 2. a. und c. der vorstehenden Konvemion, namemtlich

) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie
weit die in der Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen
eingertretenen Veränderungen auf die Staatsangehörigkeit der un-
seldstständigen, d. h. aus der elrerlichen Gewalt noch nicht entlas-

senen Kinder derschen, van Einfluß seyen?owie

b) über die Beschaffenheit des, §9. 2. c. der Konvention erwähn-
ten zehnjs4hrigen Aufenrhalts und den Begriff der Wirthschafts-

führung
ergeben könnten, ohne hierdurch an dem in der vorstehenden Konvention aus-
gesprochenen Prinzipe etwas ändern zu wollen, daß die Unterthanenschaft
eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betref-
fenden Staates zu beurtheilen sev, dahin übereingekommen, hinkünftig und bis
auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu
lassen, und zwar,

zu n.

1) daß unselbstständige, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch niche
entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Eltern an
und für sich und ohne daß es einer eignen Thaütigkeit oder eines
besonders begründeten Rechts der Kinder bedürfte, derjenigen
Staatsangebörigkeit theilhaftig werden, welche die Eltern während
der Unselbststandigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehbrigkeir.
unselbsiständiger ehelicher Kinder, diesenigen Veranderungen
nicht duhern können, welche sich nach dem Tode des Vaters der-
selben in der Staatgangebörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vicelmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unfelbstsiän-
diger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters enrscheidet, und
Veränderungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung
ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreten können.

Nächstdem soll

1#

.. sub-.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme

eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend
einem
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einem Grunde lästig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen
des . 2. e. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er aus-

gewiesen werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine
eigne Wirthschaft geführt hat, wobei zur ndheren Bestimmung
des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur ein r der Eheleute sich auf

eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Beköstigung
verschafft hat;

oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn überneh-
men soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne
Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung
eines Domizils, Verheirarhung und sonstige Rechtsverhältnisse
nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Negierungen zugleich annoch dahin ubereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staats, dem die
Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend aufgestell-
ten Kennzeichen der Verpflichtung ungcachtek, bei der darüber stattfinden-
den Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfällige Differenz
derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so
wollen beide kontrahirenden Theile den Streitfall zur kompromissarischen
Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhälmissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Re-

zäreun eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist ein-
zusenden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Einwendung zulassig ist, hat dersenige Staak,
in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen der Differenz
sach befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete zu behalten.

Berlin, den 21. Junm 1839.

(I. S)
Koniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 2041.) Vor-
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Vr Erkldrung wird hierdurch zur öffentlichen Kenn#miß gebracht, nach-

dem sie gegen eine Erklärung des Herzoglich Anhalt-Dessauischen Mimstertums

vom Fà. d. M., welche von der diesseitigen nur darin abweicht, daß es im
. 12. statt

„Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-RegierungsbehbSrden überlassen“,
daselbst lauter:

„Es bleibt den Königlich Preußischen Provinzial-Regierungen und der
Herzoglich Anhalt-Dessauischen Kammer überlassen“,

ausgewechselt worden ist.

Berlin, den 24. Juli 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Erh. v. Werther.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 21. —

(No. 2042.) Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Her-

zoglichen Durchlaucht dem Herzoge zu Anhalt-Bernburg, die Erneuerung

der Verträge wegen Anschließung der Herzoglich Anhalt= Bernburgischen
Landestheile an das Preußische indirekte Steuersystem betreffend. Vom

11. Juli 1839.

D. der zwischen Preußen und Anhalt-Bernburg unter dem 17. Mai 1831.

abgeschlossene Vertrag, berreffend die Erneuerung der Verträge wegen Anschlie-
Hung der verschiedenen Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Landestheile an das
Preußische indirekte Steuersystem, mit dem Ende des Jahres 1839. abldust, so
haben in der Absicht, denselben unter angemessenen Mooifkationen und zusätzli-
chen Bestimmungen, insonderheit auch in Hinsicht auf die inmittelst erfolgte Er-
richtung des Handels= und Zollvereins zwischen Preußen und anderen Deutschen
Staaten zu erneuern, Unterhandlungen eröffnen lassen und zu diesem Zwecke zu
Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:

Allerhöchstihren Geheimen Legationsrath Ernst Michablis, Ritter des
Königlich Preußischen Rothen Adler= Ordens drutter Klasse mit der Schleife
u. s. w., und

Allerhöchstihren Geheimen Ober-Finanzrath Karl Ludolph Wind-
horn, Ritter des Königlich Preußischen Rothen Adler-Ordens zweiter
Klasse mit Eichenlaub u. s. w.; und

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog zu Anhalt-Bernburg:

Höchstihren Regierungs-Prasidenten Friedrich Wilhelm August von
Kersten, Kommandeur des Herzoglich Anhaltischen Gesammthaus-Ordens
Albrechts des Bären, Ritter des Königlich Preußischen Rothen Adler-
Ordens dritter Klasse, und

Höchstihren Minister-Residennen am Königlich Preußischen Hofe, den
Kammerherrn Ludwig August von Rebeur, Ritter des Königlich
Preußischen Rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, Komchur erster Klasse
des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens,

(No. 2042.) Jahrgang 1819. Oo welche

(Ausgegeben zu Berlin, den 28. September 1839.)
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welche Bevollmachtigte uber nachstehende Artikel unter dem Vorbehalte der Ge-
nehmigung ubereingekommen sind.

Art 1. Der Vertrag vom 17. Mai 1831., betreffend die Erneuerung
der Verträge wegen Anschließung der verschiedenen Herzoglich Anhalt-Bernbur-
gischen Landestheile an das Preußische moirekte Steuersystem, soll auch vom
1. Januar 1840 an mu nachfolgenden Adanderungen und Zusätzen in Kraft bleiben.

Art. 2. In Betracht, daß die Bestimmungen des Vertrages vom 17.
Mai 1831. und der durch denselben erneuerten dlieren Verträge, nach welchen

der Antheil Seiner Herzoglichen Durchlaucht des Herzogs zu Anhalt. Bernburg
an den Zolleinkünsten nach Maabgabe der Einkünfte bei den Königlichen Zol-
Aemtern in den sieben östlichen Provinzen des Preußischen Staates, und im Ver-
hälenisse der Bevölkerung Höchstihrer Landestheile zu der Bevölkerung der ge-
dachten sieben Preußischen Provinzen regulirt worden, fernerhin nicht mehr zur
Norm dieser Antheils= Regulirung dienen können, indem nach Eintritt der Zoll-
(Vereinigung zwischen Preußen und anderen Deutschen Staaten der Zollertrag
dieser Provinzen ucht von dem Zgolleinkommen des Gesammtocreins geschieden
werden kann, soll das für die gesammten Herzoglichen Lunde den Hertoglichen

Kassen in Beziehung auf die Zollemkünste zu gewährende fährliche Emkommen
vom 1. Januar 1810. an nach Maaßgabe des Remertrages, welcher in dem

Gebiete des gesammten gollvereins aufkommen wird, anderweit regulirt werden,
und der Betrag desselden in gleichen Biertheilen, in den Monaten März, Jumi,
September und Dezember eines seden Jahres, zur Versügung Seiner Herzeg
lichen Durchlaucht in der bieherigen Weise bereit gestellt werden.

Art. 3. Damit die gegenseitige Freiheit des Verkehrs auch serner nicht
durch eine Ungleichheit der Besteuerung der inneren Erzeugnisse störende Aus-
nahmen erleide, ist m dieser Hnsicht Folgendes verabredct worden:

A. Seine Herzogliche Durchlaucht wollen die in Ihren Landen bestehende
Besteuerung der Fabrikation des Branntweins auch serner in Ueberein-
stimmung mit den in Preuten wegen der Fabrikalion dieses Getränks-
bestebenden Steuer-Einrichtungen erhalten, und sters dieselben Sreuersätze,
Erbebungs= und Kontrolformen in Anwendung bringen lassen, welche in
Preußen zur Zeit bestehen, oder künftig angcordner werden möchten.

Unter Zusammenrechnung des Ertrages der Branneweinsteuer in der

Preußischen Monarchie und in densenigen Staaten oder Gebietstheilen
von Sr.aaten, mit welchen Preupen vertragsmáßig in Gemeinschaft des
Aufkommens von der Branntwemsteuer stehr, mit dem Ertrage derselben
Steuer in den Herzoglichen Landen, wird aledann eine Theilung diesee
Gesammtertrages zwischen beiden kontrahirenden Theilen nach dem Ver-
halinisse der Bevôlkerung der Preußischen Monarchie und der übrigen
vorgebachten Staaten oder Gebectetheile zu der Bevöolkerung des Her-

zoglhums Anhalt Bernburg am Schlusse eincs seden Jahres in der Arr
Kanf#inden, daß die danach auf der einen oder der anderen Secire sich er-

geben-
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gebenden Minderertäge durch nachträgliche Vergütung von dem anderen
Theile ausgeglichen werden.

Was die Beaussichtigung der Branntweinsteuer betrifft, so trcten
dabei die Beslimmungen des Artikels 5. ein.

#. In Betreff des Bieres bewendet es bei der Bestimmung des Vertrages
vom 17. Mai 1831,, daß die Verordnungen, wonach gegenwärtig im gan-
zen Umfange des Hersogtdums Anhalt-Bernburg eine Abgade vom Bier
erhoben wird, ohne Zuslimmung der Preußischen Regierung nicht abgedn-
dert werden sollen.

C. Wenn Taback im Umfange des Herzogthums Anhalt, Bernburg gebauek,
oder dort Weinbau zur Kelterung des Mostes von Prioalen betricben

wird, so sollen diese Erzeugmisse denselben Abgaben, welche in Preußen
darauf ruhen, unterworfen werden.

Art. 4. In Hinsicht des Salzes und der Spielkarten verbleibt es für jetzt
bei den Beslimmungen der bisherigen Verträge unter dem Vorbehalte derjemt-
gen Modißkationen, über welche die hohen komradirenden Theile ferner überein-
kommen möchten.

Bei der Einfuhr von Mehl aller Ark, Graupen, Gries, Nudeln und
Stärke, desgleichen Fleisch, es soy frisch, gesalzen oder gerducherr, in Preußische
S.tdote, wo Mahl= und Schlachrsteuer besteht, ist diese Abgabe von den aus dem

Herzoglich Anhalt, Bernburgischen Gebiete eingebrachten Gegenstcänden dieser Art
eben so, wie von inländischen gleichartigen Erzeugnissen zu entrichten. Dasselbe
wird im umgekehrten Verhalmsse im Herzogthume Anhalt= Bernburg gelten, wenn
in dortigen Stadren die Einbringung von Landeserzeugnissen der gedachten Art
Mit einer Abgabe belegt werden sollte.

Art. 5. Die Herzogliche Regierung gesteht Preußen das Reche zu, einen
Beamten abzuordnen, welcher von den Geschdsten der Steuer= und Kontrolstel-
len in den Herzoglichen Landen in Beziehung sowohl auf das Zollwesen, als auch
auf die das gemeinschaftliche Interesse betreffenden inneren Steuern Kenmanuiß zu
nehmen, und auf Einhalcung eines gesetzlichen Verfahrens, ingleichen auf die Ab-
stellung etwaiger Mängel einzuwirken, übrigens aber sich jeder eigenen Verfsügung
zu enthalten hat. Desgleichen soll der Herzoglichen Regierung hinsichtlich der Ab-
ordnung eines Beamten an irgend ein Preußisches Haupt-Steueramt dieselbe

Besugniß zustehen.

Art. 6. Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog zu Anhalt. Bernburg
treten für Ihre sämmtlichen Lande den Verabredungen bei, welche in den zwi-
schen Preußen und anderen Deutschen Staaten abgeschlossenen und der Herzog-
lichen Regierung mitgetheilten Zollvereinigungs, Verträgen wegen solgender Ge-
genstände getrofsen worden sind:

a) wegen der Hôhe und Erhebung der Chaussee-, Damm-, Brücken= und
Fährgelder, der Thorsperr= und Pflalkergelder, ohne Umterschieo, ob der-
gleichen Hebungen für Rechnung der landeshetrlichen Kassen oder eines

Privalbercchtigten, namemtlich einer Veme Hither staitfanden.
*1(Xe 2012.) b) we,
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b) wegen Herbeiführung eines gleichen Münz-, Maaß= und Gewichtospstems;
c) wegen Annahme gleichfzrmiger Grundsätze zur Beförderung der Gewerb-

samkeit, und insbesondere wegen der von den Unterthanen des einen Per-
einsstaates, welche in dem Gebiete eines anderen Dereinsstaates Handel
und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, zu entrichtenden Abgaben; we-
gen der freien Zulassung der Fabrikanten und Gewerbetreibenden, welche
bloß für das von ihnen betriebene Geschaäft Ankduse machen, oder von
Reisenden, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei
sich führen, um Bestellungen zu suchen; serner wegen des Besuches der
Messen und Märkte.

Art. 7. In Folge der in dem vorhergehenden und dem Artikel 3. und 4.

getroffenen Vereinbarungen wird auch ferner zwischen den beiderseingen Landen
ein völlig freier und unbelasteter Verkehr, mit alleiniger Ausnahme der im Ar-
tikel 4. bezeichneten Gegenstände, startfinden, ingleichen rücksichtlich sowohl des
gegenseitigen erkehrs mit eigenen und fremden Erzeugnissen, als auch des Ge-
werbebetriebs der Unterthanen eine völlige Gleichstellung des Herzogthums An-
halt, Bernburg mit Preußen in den Verhdltnissen zwischen den Herzoglichen Lan-
den und sämmtlichen mit Preußen durch Zoll-, Steuer= und Handelsverträge
verbundenen Staaten gesichert bleiben.

Art. 8. Die hohen kontrahirenden Theile erneuern insbesondere die in
den dlteren Verträgen enthaltenen Versprechen, Sich in den zur Sicherung Ih-
rer landesherrlichen Gesäclle und zur Aufrechthaltung der Gewerbe Ihrer Unter-
thanen nothwendigen Maaßregeln einander gegenseitig freundschaftlich zu unter-
stützen, und wollen die Anwendung der zu diesem Zwecke führenden, in den vor-
gedachten Verträgen vereinbarten Mittel in ihrem ganzen Umfange stat#finden
lassen. Insbesondere sollen die Bestimmungen der gedachten Ver##ge wegen
Untersuchung und Bestrafung der Zollvergehen, und wegen PVerrechnung der
Geldstrafen und Konfiskationen auch auf Vergehen gegen die Branntweinsteuer-
Gesetze Anwendung erhalten.

Nicht minder behält es bei dem erfolgten Beitritte der Herzoglichen Re-
gierung zu dem zwischen den Gliedern des Zollvereins unter dem 11. Mai 1833.

abgeschlossenen und in den Herzoglichen Landen publizirten Zollkartel sein Be-
wenden.

Art. 9. Die Bestimmungen der zwischen beiden hohen kontrahirenden
Theile wegen gegenseitiger Ausbebung des Eldzolles getroffenen Uebereinkunft
sollen auch während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages in Kraft bleiben.

Art. 10. Der gegenwärtige Vertrag soll vorldufig bis zum 31. De-
zember 1853. gültig seyn, und wenn er nicht spätestens neun Monate vor dem

Ablaufe gekündigt wird, als auf sernere zwölf Jahre, und so fort von zwölf zu
zwölf Jahren verlängert angesehen werden. Derselbe soll unverzüglich zur lan-
desherrlichen Ratißkarion vorgelegt und sollen die Ratifkkations-Urkunden binnen

sechs Wochen zu Berlin ausgewechselt werden. 3
u
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Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag von den beiderseitigen Bevollmäch=
tigten unterzeichnet und untersiegelt worden.

So geschehen Berlin, den 11. Juli 1839.

Ernst Michaälis. Friedr. Wilh.gu# v. Kersten

Karl Ludolph Windhorn. Ludwig v. ebeur.
(L. 8.) (I. S)

WVorstehender Vertrag ist von Seiner Maseslät dem Könige am 30. August
d. J. und von Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge zu Anhalt-Bern-
burg am 12. August d. J. ranfizirt worden, auch hat die Auswechselung der
Ratiftkations-Urkunden startgefunden.

1

(No. 2043.) Allerhöchste Kabinersorder vom 22. Juli 1839., betreffend die Anwendung der

in der Rbeinprovinz über die Zulässigkeit von Amtshandlungen an Fest-

tagen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auf den Charfreitag.

As Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 10. d. M. bestimme Ich, daß in

denjenigen Theilen der Rheinprovinz, in welchen der Charfremag nicht bereits.
als gesetzlicher Feiertag bestehr, doch jedenfalls hinsichtlich der Amtshandlungen
der Behörden und einzelnen Beamten die in den Gesetzen für die Festtage ge-
gebenen Bestimmungen auch auf den Charfreitag angewendet werden sollen.
Diese Bestimmung ist durch die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kenntniß zu
bringen.

Teplitz, den 22. Juli 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staarsmmister Freiberrn v. Altenstein, Mühler,
v. Rochow und Grafsen v. Alvensleben.

(No. 2013—709.) (No. 204.)
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Mo. 2014.) Asllerhõchste Kabinetsorder vom 25. Juli 1839., den Gerichtestand ber Strom-
schiffer betreffend.

N Ihren Anträgen in dem Berichte vom 1. d. M. setze Ich zur Regu-

lirung des Gerichtsstandes der Stromschisser für diejenigen Landestheile, wo die
Allgemeine Gerichtsordnung Gesetzeskrast har, hierdurch Folgendes fest:

1) Ein Schiffer, welcher im Inlande Stromschlffahrt treibt, kann bei dem

2

3)

4#

Gerichte des Orts, wo er mit seinem Fahrzeuge angetrossen wird, auch
wegen bloß persönlicher Forderungen belangt werden, sofern er nicht an-
derwäaris im Inlande oder in einem anderen Deuschen Bundesstaate ei-
nen sesten Wohnsitz hat.

Behauptet der Schiffer bei oder nach Behän#igung einer solchen Klage,
daß er anderwärts im Inlande oder in einem anderen Deutschen Bun-

desstaare seinen Wohnsitz und persönlichen Gerichtestand habe, so liege
ihm ob, dies durch ein Attest der kompetenten Polucibehörde dieses an-

geblichen Wohnorts nachzuweisen.

Wird dieser Nachweis geführt (Nr. 2.) und der Schifser hat seinen
Wohnsig im Inlande, so find die Prozeßakren, sofern das Geriche des
Wohnorks in einem Landestheile liegt, wo die allgemeine Gerichtsord--
nung Gesetzeskraft hat, in derjenigen Lage, in welcher sie sich befinden,
zur Forrsetzung der Sache an das Gericht des Wohnorts abzugeben, und
ist der Klager hiervon zu benachrichtigen. Liegt der Wohnort des Der-
klagten in einem Landestheile, wo Französisches oder gemcines Recht gilt,
so bedarf es dieser Akteneinsendung nicht; es genügt vielmehr, wenn der
Richter, bei dem die Klage angebracht ist, seine Inkompetenz durch eine
Versügung ausspricht, dem Kladger überläßt, seine Klage bei dem kom-
petenten Richter des Wohnorts anzubringen und die Partei davon be-
nachrichtigt.

Weiset dagegen der Schiffer nach, daß er seinen Wohnsitz in einem
anderen Deutschen Bundesstaate hat, so wird das Verfahren, wenn nicht
der Gerichtestand des Kontrakts oder Arrests oder sonst ein Geriches-

stand gegen ihn nach den allgemcinen gesetzlichen Vorschriften begrundet
in, eingestellt, und der Kläger an den Gerichtsstand des Wohnsitzes des

Verklagten verwiesen.

Ist dagegen der ausländische Schisser niche Untrerkhan eines Deutschen
Bundesstaates, so kommt die Vorschrist des #. 34. des Anhanges zur
Allgemeinen Gerichtsordnung zur Anwendung.

Der Einwand, anderwchts im Inlande oder in einem anderen Deutschen
Bundesstaate cinen sesten Wohnsitz und persönlichen Gerichtsstand zu ha-
ben, kann nur dann die Einstellung des auf die Klage eingeleiteten Ver-
ladrens zur Folge haben, wenn der verklagte Schiffer den Bewels des-

selben durch Vorlegung des im 5. 2 erwähmen Aucstes der olüe, Vo-de
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hörde seines Wohnerts führt. Atteste, seit deren Ausstellung ein Jahr
verflossen ist, dürsen von dem Richeer, bei dem die Klage angebracht ist,

nicht berücksichtigt werden.

5) Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf solche For-
derungen an Schiffer auf der Elbe, der Weser und dem Nhein, welche
durch Art. 26. der Elbschiffahrtsakte vom 20. November 1821., J/. 52.
der Weserschiffahrtsakte vom 22. November 1823. und Art. 81. ff. der

Rheinschiffahrts-Konvention vom 31. März 1831. der Entscheidung beson-
derer Gerichte zugewiesen find.

6) Durch die Zustellung der Klage wird die Besugniß des Schiffers, mit
Zurücklassung eines Bevollmächtigten seine Reise fortzusetzen, nicht
beschrankt.

7) Die gegenwärtige Verordnung soll mit dem 1. Januar 1840. in Kraft
treten.

Sie haben diesen Meinen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öffent-
lichen Kenntniß zu bringen.

Teplitz, den 25 Juli 1939.

Friedrich Wilhelm

An die Scaatsminister v. Kampt, Mühler, v. Rochow,
Grasen v. Alvensleben und Freiherrn v. Werther.

Xo. 202 00) (No. 2015.)
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[o. 2045.) Erklärung wegen der zwischen der Königlich Preußischen und der Herzoglich

Anhalt-Bernburgischen Regierung verabredeten Maaßregeln zur Verhütung

und Bestrafung der Forst= und Jagdfrevel in den Gränzwaldungen. Vom

5. September 1839.

N./ die Königlich Preußische und die Herzoglich Anhalt-Bernburgische

Regierung übereingekommen sind, wirksamere Maaßregeln zur Verhütung der
Forst= und Jagdfrevel gegenseitig zu treffen, so erklaären dieselben Folgendes:

Art. 1. Es verpflichtet sich sowohl die Königlich Preußische als die Her-
zoglich Anhalt. Bernburgische Regierung, die Forst= und Jagdfrevel, welche ihre
Unrerthanen in den Waldungen und Jagdrevieren des anderen Gebiets verübt haben
möchten, sobald sie davon Kennmiß erhält, nach denselben Gesetzen zu untersuchen
und zu bestrafen, nach welchen ste untersucht und bestraft werden würden, wenn

sie in inldndischen GCorsten und Jagdrevierenbehangen worden wären.
Art. 2. Von den beiderseitigen Behörden soll zur Entdeckung und

Habhaftwerdung der Forst= und Jagdfrevrler alle mögliche Hülfe gelei-
stet werden.

Den Förstern und Waldwärtern des einen Theiles soll namentlich ge-
stattet seyn, die Spuren begangener Forst= und Jagdfrevel, so wie die Freoler
selbst, bis auf eine Meile auch in das Gebiet des anderen Theiles zu verfolgen.

Ereilen sie auf der diesfälligen Verfolgung die Frevler selbst, so ist es
ihnen, jedoch nur unter der Bedingung gestartet, dieselben anzuhalten, daß die
Angehaltenen an die nächste Ortsbehörde derjenigen Regierung überliefert werden,
auf deren Gebiet die Anhaltung startgefunden hat. .

Finden die auf der Verfolgung eines Forst= oder Jagdfrevlers begriffe-
nen Forstbeamten eine Haussuchung in dem Gebiete des anderen Theiles vorzu-

nehmen für nölhig, so haben dieselben solches an Orten, wo der Sitz eines Ge-
richts ist, bei dem Ortsrichter, im FGall der Verhinderung desselben aber, so wie

an Orten, wo ein Ortsgericht sich nicht befinder, bei dem Polteikommifar-,
Bürgermeister oder Beigeordneten, Ortsschultheißen oder Ortsschöffen anzuzei-
gen, von welchen alsdann die Haussuchung unverzüglich verfügt werden wird.

Art. 3. Dem nacheilenden Forst= und Jagdbeamten wird überlassen,
das über den Hergang, Befund und alle Umstände des begangenen Frevels,
welche auf dessen Bestrafung von Emstuß seyn können, im Gebiete seiner Lan-
desherrschaft ausgenommene Protokoll in dem benachbarten Gebiete fortzusetzen
und darin Alles, was er auf der Nacheile in Beziehung auf den begangenen

Frevel bemerkt, aufzuzeichnen.
Es soll jedoch diese Aufzeichnung unter Mitwirkung und Mitunterschrift

des nach dem vorhergehenden Artikel die Haussuchung veranstaltenden Ortsvor-
standes in Bezug auf densenigen Theil des Protokolls erfolgen, welcher die von
diesem Vorstande vorgenommenen Handlungen betrifft, und soweit es sich von
Haussuchungen handelt, bei welchen der Ortsrichter 2c. (Art. 2.) zugegen war,
unter Mitwirkung und Mitunterschrift des Letzteren. Das Emverständniß des
Ortsrichters oder Ortsvorstandes, oder das, was er seinerseits, besonders oder

abweichend zu erinnern hat, muß in dem Protokoll ausdrücklich bemerkeweden.
on
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Von diesem Protokoll, worin jedesmal uber etwaige Beschlagnahme und Aufbe-
wahrung entwendeter Gegenstande und von den Frevlern gebrauchter Gerath-
schaften die nörhigen Bemerkungen aufzunehmen sind, händigt der Forst= oder
Jagdbeamte sofort ein Duplikat dem Behufs der Haussuchung requirirten Beam-
ken des Orts ein, welcher Letztere, sofern dies nicht der Ortsrichrer ist, dasselbe
sogleich seiner vorgesetzten Behörde zu übersenden hat, bei Vermeidung ciner
Polizeistrase von 1 bis 5 Rthlr. für denjenigen Ortsvorstand, welcher der Re-
quisirion nicht Genüge leistet.

trt. 4. Für die Konstatirung eines Frevels, welcher von einem Ange-
hörigen des einen Staats in dem Gebiete des andern verübt worden, soll den

offiziellen Angaben und Abschäzungen, welche von den kompetenten und gericht-
lich verpflichteten Forst= und Polizeibeamten des Orts des begangenen Frevels
oder von dem dort kompetenten polizeilichen Beamten aufgenommen worden,
jener Glaube von der zur Aburtheilung geeigneten Gerichksstelle beigelegt wer-
den, welchen die Gesetze den offziellen Angaben der inländischen Beamten

Art. 5. Die Einziehung des Betrags der Serase und der ctwa statt-

gehabten Gerichtskosten soll demsenigen Sctaate verbleiben, in welchem der ver-
urtheilte Frevler wohnt und in welchem das Erkenntniß startgefunden hat, und
nur der Betrag des Schadenersatzes und der Pfandgebühren an die betreffende

Kasse dee Staates abgeführt werden, in welchem der Frevel verübtworden ist.

Art. 6. Den untersuchenden und bestrafenden Behörden in den König-
lich Preußischen und in den Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Landen wird zur
Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestrafung der Forst= und Jagdfrevel in
sedem einzelnen Falle so schleunig vorzunehmen, als es nach der Verfassung des
Landes nur immer moglich seyn wird.

Art. 7. Gegenwärtige im Namen Seiner Majestät des Königs von

Prcußen und Seiner Durchlaucht des Herzogs von Anhalt-Bernburg zweimal
gleichlautend ausgefertigte Erklarung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechse-
lung, Kraft und Wirksamkeit in den beiderseitigen Landen erhalten, und zu dem
Ende sosfort öffemlich bekannt gemacht werden.

Berlin, den 5. September 1839.

(L. S.)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

n#—

o. 20385—202c.) Johrgang 1870. Pp (No. 2046.)
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Erklärung wegen der zwischen der Königlich Preußischen und der Königlich Grie-

chischen Regierung verabredeten Vermögens-Freizügigkeir in Betreff der

Königlich Preußischen und der Königlich Griechischen Staaten.

Mär1639.
17. Seotemder

S. Majeste le Roi e Prusse el Sa

Mojeste le Roi de la CGrüce élant
convenus Juccorder dans Leurs Etals

au prosit de Leurs sujels respectiss
une exemption générale du droit d'au-

baine et du droit de détraction (ga-

bella hereditarin, Abschoß, ei census

hemigrationis. Abfahrtsgeld) les articles
Suivans ont 616 urrlés un commun

accord au nom de Leurà Majestés.

Art. I.

Le droit de détraction (gabella

hereditaria. Abschoß, ct census emi-

grationis. Abfahrtsgeld) ne sera point
perçu dans Iavenir en cas Texporta-

tion de biens quelconqucs des Etafs
de Sa Majeste le Roi de Prusse pour

les Etats de Sa Majeste le Rol de
la Crece et vice versa des Ktats de

Sa Majestée le Roi de la Grece pour

les Etats de Sa Majeste le Ron de

Prussc. soit duc Texportation pro-
vienne de cas demigration, succes-

Slon. legs. bente, dot ou donation,

Soll durelle provicnne de toute aulre
canse. Cette lranchise comprend non

sculement ceut des droits Susmen-

lionnes qui sont versus dans les caisses

de lEtot ou du Sourerain, moais en-

core reus qui sont versés dans

les caisses des provinces, villes,

bourgs, villages, londations pieuses,
juridichons patrimoniales. corpora-
lions, communes ou individus quel-

conqucs.

Vom

N Seine Majestät der König
von Preußen und Seine Majestat der
König von Griechenland dahin über-
eingekommen, in Ihren Staaten zu Gun-
sten Ihrer resp. Unterthanen eine all-
gemeine Befreiung vom Heimfallsrechte,
vom Abschosse (gabella hereditaria) und
vom Abfahrtsgelde (census emigralio-
nis) zu bewilligen, so sind im gemein-
samen Einverständnisse Namens Ihrer
Majesicten solgende Arrikel festgesetze
worden.

Art. 1.

Bei keinem Vermögens-Ausgange
aus den Königlich Preußischen Staa-
ten in die Staaten Sr. Majesict des
Königs von Griechenland und umge-

kehrt aus den Staaten Sr. Masesicke
des Königs von Griechenland in die

Königlich Preußischen Staaten, es mag
solcher Ausgang durch Auswanderung,
Erbschaft, Legar, Verkauf, Brautschatz
oder Schenkung oder aus irgend einem

anderen Grunde erfolgen, soll künftig
ein Abschoß (gabella hereditaria) oder
Abfahrtsgeld, Abzug (census emigra-
tionis) erhoben werden. Diese Be-
freiung begreift nicht allein diescnigen
oben erwähnten Abschoß= und
fahrtsgelder, welche in die Staats-
und landesherrlichen Kassen fließen, son-
dern auch diesenigen, welche in die
Kassen der Provinzen, Städre, Markt-
flecken, Dörfer, frommen Stiftungen, Pa-
trimonialgerichte, Korporatlonen, Kom-
munen und Indididuen irgend einer
Art fließen.

Oas



Le droit d'aubaine n'aura pas lieu
entre la Prusse et la Grece.

Art. 2.

Les sujels respectils ne seront

point dispensés, par la stipulation pré-
cédente, de payer, le cas échcant. les

taxes ou impöts (amres que ceux com-

pris dans le droit de detraction), qui
s9e prélèrent, selon les lois, autant sur

les nationauk duc sur les Gtrangers

à raison de mutation qduelconquc de

propriété, sans éCgard si les biens re-

stent ou non daus le pays, tel que

Timpôt général sur les héritages, le
droit de timbre et autres de ce geure.

Ils ne seront non plus ckempts

à Toccasion de lexportation des droits

de douane, auxquels sont assujettis
aussi les nationaux.

II est entendu egalement, due
les individus, sortant de Tun des dits

Etats, meme pour aller se fixer dans

Fauntre, auront à s#acquitter de toutes

les obligations personnelles, duc les,
lois présentes ou futures de leur pa-

trie, notamment celles touchont le ser-

vice militaire, leur imposent; de sorte

duil mest apporté par la préesente
Convention aucune restriction aux deux

Gouvernemens dans leur législation
Présente et future sur les objets dont

11 s’agit dans le present article.

Art. 3.

Lieremption stipulée ci-dessus est
aPplicable à tous les cas pendants et
à tous les cas à venir. On enlend

par cas pendants tous ceux, dans les-

duels le droit de détraction (gabella
(No. 2050.)
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Das Heimfallsrecht wird zwischen
Preußen und Griechenland nicht start-
finden.

Art. 2

Durch die vorstehende Stipulation
sollen die resp. Unterthanen nicht der
Verbindlichkeit überhoben werden, die
(unter dem Abschoß= und Abfahrrsgelde

nicht mubegriffenen) allgemeinen Abga-
ben und Steuern vorkommenden Fal-
les zu entrichten, welche nach den Ge-
setzen sowohl von den Inländern, als
von den Fremden wegen eintretender

Eigenthums= Verdnderung irgend einer
Act, ohne Unterschied, ob das Verms-
gen im Lande bleibt oder nicht, erho-

ben werden, wie z B. allgemeine Erb-
schafrssteuer, Stempelabgaben und an-
dere dergleichen.

Sie sollen auch bei Gelegenheit
des Vermögens-Ausganges von den

Zollabgaben, denen die Inldnder eben-
falls unterworfen sind, nicht befreit seyn.

Es versteht sich auf gleiche Weise,
daß die Indioiduen, welche aus cinem
der gedachten Staaten auswandern,
selbst alsdann, wenn sie sich in dem an-
dern niederlassen wollen, sich aller der

Verbindlichkeiten zu entledigen haben,
welche die gegenwärtigen oder künfti-
gen Gesetze ihres Waterlandes, inson-
derheit die, den Kriegsdienst betreffen-
den, ihnen auferlegen, wonach also die
beiden Regierungen in Ihrer jetzigen und
künftigen Gesetzgebung uber die Gegen-
ständc, von denen es sich im gegenwär-

tigen Artikel handelt, durch die gegen-
wärtige Uebereinkunft in keiner Art be-
schränkr werden.

Art. 3.

Die oben stipulirte Abschoß= und
Abzugsfreiheit erstreckt sich auf alle an-
hängige und auf alle künftige Falle.
Unter den anhängigen Fällen werden
alle diesenigen verstanden, in welchen

am



hereditaria et census emigrationis)

n'aurait pas encore été payé désiniti-

vement le jour de Téchonge reciproque
des dclaralions laites par les deu
Gouvernemens relativement àleur con-

vention.

Art. 4.

La présente déclaration laile et

Signée par ordre de Sa Nlajesté le
Roi de Prusse, pour etre échangee
centre un ache conlorme espedi de

la part du Gourernement de Sa Bla-

jeste le Roi de la Grece, entrera en

pleine vigueur dans tout le royaume
de Prusse aussilot apres due le dit

öchange aura 6.é ellectué.

Fait à Berlin, le 29. Mars 1839.

d. S)

Ministöredes allaires ctrangeres
de Sa Majeste le Boi de

PDrussc.

Werther.

d-- Erklrung ist zu Athen am

256

am Tage der gegenseitigen Auswechse-
lung der von den beiden Regierungen

hinsichtlich ihres Uebereinkommens ab-
gegebenen Erkldrungen der Abschoß oder
das Abfahrtsgeld (gabella hereditaria
el census emigralionis) noch nicht wirk-

lich und definind bezahlt war.
Art. 4.

Die gegenwärtige, im Namen und
auf Besehl Sr. Masjestät des Königs
von Preußen zum Behufe der Aus-
wechselung gegen eine, von Seiten der

Regierung Sr. Majestät des Königs
von Griechenland gleichlautend ausge-
sertigte Urkunde, gegebene und unter-

zeichnete Erklärung soll nach erfolgter
gegenseitiger Auswechselung sogleich volle
Krast und Wirksamkeit in sämmtlichen
Königlich Preußischen Staaten erhalten.

Gegeben Berlin, den 29. März 1839.

(L. 8)

Koniglich Preußisches Ministerium

der auswartigen Angelegen-heiten.

v. Werther.

21. Junl
à Jan d. J. gegen eine, von dem

Königlich Gricchischen Minisicr der auswärtigen Angelegenheiten Herrn Togra-
bho unterzeichncte, im wesentlichen gleichlautende Erklärung ausgewechselt und
wird unter Bezugnahme auf die Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. April 1822.

(Gesetzsammlung pro 1822. Nr. 14. S. 181.) hierdurch zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

Berlin, den 17. September 1839.

Kömglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 224.——

(No. 2047.) Ministerial-Erklärung, betreffend die zwwischen der Königlich Preußischen und

der Königlich Hannoverschen Regierung abgeschlossene Uebereinkunfe wegen

hegenseitiger Uebernohme von Ausgewiesenen. Bom 1839.

— der Königlich Preußischen und der Königlich Hannoverschen Regie-

rung ist nachstehende Uebereinkunft wegen der Uebernahme von Auszuweisenden

geschlossen worden.

(. I.

In Zukunft soll kein Individuum, welches die eine der genannten
Regierungen, weil es ihr aus irgend einem Grunde lästig ist, in ihrem Ge-

biete ferner nicht behalten will, in das Gebiet der andern Regierung ausgewie-

sen oder hingeschafft werden, wenn es nicht entweder ein Angehbriger des

Staats ist, welchem es zugewiesen werden soll, oder nur durch das Gebiet des-

selben einem dritten Staate, dessen Angehöriger es ist, in welchen es aber nicht

wohl anders, als durch das Gebier des einen kontrahirenden Staats gelangen

kann, zugewiesen oder zugeführt werden soll.

 2.

Als Staatsangehorige sollen angesehen werden:

1) alle diejenigen, deren Vater oder, wenn sie außerehelich geboren und nicht

durch nachfolgende Ehe legitimirt sind, deren Mutter zur Zeit der Ge-

burt der Auszuweisenden Unterthan des Staats gewesen ist, oder welche

in diesem zu Unterthanen aufgenommen sind, ohne nachher aus dem Un-

terthanenverbande wieder entlafsen worden zu seyn oder in einem anderen

Scaate Unterthanenrechte erworben zu haben.
(Ne. 2047.) Jahrgang 1839. La Die

(Ausgegeben zu Berlin, den 30. September 1839.)
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Die Unterthaneneigenschaft eines Indioiduums ist stets lediglich nach
der Gesetzgebung des Staats, als dessen Unterthan es bezeichnet wird,

zu beurtheilen und zu entscheiden.

Unselbststandige Kinder, d. h. solche, welche noch bei ihren Eltern
sich befinden und von diesen ernahrt werden oder wenigstens zum eignen

Erwerbe ihres Lebensunterhaltes noch nicht im Stande sind, sollen schon
durch die Handlungen ihrer Eltern von selbst, ohne daß es einer eignen

Thatigkeit der Kinder oder eines sonstigen Grundes bedarf, derjenigen
Staatsangehorigkeit iheilhaftig werden, welche ihre Eltern während der

Unselbstständigkeit der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluß auf
die Staatsangehbrigkeit unselbsiständiger ehelicher Kinder diejenigen
Veränderungen nicht dußern, welche sich nach dem Tode ihres Vaters
in der Staatsangehbrigkeit ihrer Mutter ereignen, vielmehr soll über ihre
Staatsangehörigkeit lediglich die Staatsangehörigkeit ihres Barers ent-

scheiden und eine Veränderung derselben nur mit Zustimmung ihrer vor-

mundschaftlichen Behörde eintreten können.

Diese'Grundsätze hinsichtlich der unselbsiständigen Kinder gelten auch
bei den übrigen Bestimmungen dieser Ucebereinkunfe, wenn nicht ein An-

deres ausdrücklich festgesetzt ist.

2) Diesenigen, welche zufallig innerhalb des Staatsgebiets von heimathslosen
Eltern, d. h. solchen, die in keinem der kontrahirenden Staaten Untertha-

nenrechte haben, geboren sind, und nicht nachher in einem andern Staate

Umerthanenrechte erworben, oder daselbst mit Anlegung einer Wirhhschafe,
(eines eigenen Haushalts) sich verheirathet, oder darin, mit Wissen der

Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.

Unselbstständige Kinder solcher heimathslosen Eltern ist jedoch,
ohne Rücksicht auf ihren zufälligen Geburtsort, der Staat aufzunehmen
schuldig, welchem ihr Vater oder, falls die Kinder außer der Ehe gebo-
ren sind, ihre Mutter angehört. Wenn aber die Mutter unehelicher Kin-

der nicht mehr am Leben ist und die letzten bei ihrem Vater befindlich

sind, so soll der Staat, dem ihr Vater angehöre, sie aufzunehmen ver-

pflichtet seyn.

Sowohl bei der vorstehenden, als auch bei den übrigen Bestimmun-

gen dieser Uebereinkunft soll der Ausdruck: Wirthschaft oder Haus,

halt
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halt so verstanden werden, daß dies Verhaltniß auch dann schon vor-
handen sey, wenn das Individuum, und zwar von Eheleuten auch nur

der Mann oder die Frau, auf andere Art, als durch Gesindedienst im

Hause der Brodherrschaft, sich Bekostigung verschafft hat; der Ausdruck:
Wohnen aber nur den Aufenthalt in dem Staate bezeichnen, ohne Ruck-

sicht darauf, ob das in Frage stehende Individuum ein Domizil (Recht
zum bleibenden Aufenthalte) erlangt hat, oder Mitglied einer Gemeinde

geworden ist, oder dergleichen.

Diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch

daselbst Unterthanenrechte erlangt haben, jedoch in demselben unter An-
legung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder darin, mit Wissen der

Ortceobrigkeic, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.

3 ““

(. 3.

Wenn ein Individuum ausgewiesen werden soll, welches zufällig in
dem einen Staate geboren ist, in dem andern aber entweder Unterthanen-

recht erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder

10 Jahre hindurch gewohnt hat, so ist vorzugsweise dieser letzte Staat dasselbe
aufzunehmen verbunden. Hat der Auszuweisende in dem cinen Scaate Unter-

thanenrecht erworben, in dem andern aber sich verheirathet oder 10 Jahre ge-

wohnt, so soll der Staat, dessen Unterthan er ist, ihn aufzunehmen schuldig seyn.
Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher in keinem der kontrahirenden Stag-

ten Unterthanenrechte erlangt hat, in dem einen Staate in die Ehe getreten ißt,

in dem andern aber nach seiner Verheirathung 10 Jahre hindurch gerohnt hat,

so liegt dem zuletzt genannten Staate die Pflicht zu seiner Aufnahrne ob.

4. 1.

Ist auf den Auszuweisenden keine der im 8. 3. enthaltenen Bestim-

mungen anwendbar, so muß der Staat, in welchem er sich befindet, ihn vor-

laufig behalten.

(. 5.

Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind als Angehorige des
Staats anzusehen, dem ihr Ehemann nach den vorstehenden Bestimmun-

gen angehort. Dasselbe gilt von Wittwen, so lange nicht wahrend ihres
Wittwenstandes eine Veranderung eingetreten ist, durch welche sie nach den Gruud-

(No. 2047.) Qq2 satzen
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satzen dieser Uebereinkunft Angehorige eines andern Staats werden, als welchem
ihr gewesener Ehemann angehort hat.

Jedoch soll Wittwen und geschiedenen oder von ihren Ehemannern ver-

lassenen Eheweibern die Rückkehr in den Staat, dessen Angehorige sie, vor ih-

rer Verheirathung, nach den Bestimmungen dieser Uebereinkunft waren, dann

freistehen, wenn die Ehe innerhalb 5 Jahren nach deren Schließung wieder ge-

wrennt worden und kinderlos geblieben ist.

(. 6.

Hat ein Uncerthan des einen komrahirenden Staats sich seines Un-

terthanenrechts in demselben durch irgend eine Handlung verlustig gemacht, ohne
Angehbriger des andern Staats geworden zu seon, so ist der zuerst bezeichnete

Staat schuldig, ihn beziehungsweise zu behalten oder wieder aufzunehmen.

4. 7.

Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, mit Einschluß

der Schafer und Dorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wirthschaft, im-
gleichen Zoglinge und Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts

wegen irgend wo verweilen, werden durch diesen Aufemhalt, wenn derselbe auch

langer als 10 Jahre dauert, nicht Angehorige des Staats, in welchem sie sich

aufgehalten haben.

Zeitpachter sind den vorstehend benannten Personen nur dann gleich zu

achten, wenn sie nicht entweder personlich oder mit ihrem Hausstande und Ver-

mogen an den Ort der Pachtung sich begeben und wahrend der Dauer dersel-

ben dort gewohnt haben.

(.8.

Können die Behörden der beiden kontrahirenden Staaten über die

Verpflichtung des Staats, dem die Aufnahme eines Auszuweisenden ange-

sonnen wird, sich nicht vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im

diplomatischen Wege nicht zu beseitigen, so wollen die belden kontrahirenden Re-

gierungen den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines solchen drit-

ten Deutschen Bundesstaates, welcher sich mi beiden kontrahirenden Theilen we-

gen der Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Vertragsverbältnissen be-

findet, oder wenn kein solcher vorhanden ist oder die Emscheidung übernehmen

will, irgend eines anderen, bei dem Streikfalle nicht betheiligten Bundesstaates

siellen.
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stelen. Die Wahl der um Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden Bun-

desregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen, welcher zur

Uebernahme des Auszuweisenden verpflichtet werden soll. An diese dritte Regie-
rung hat sede der betheiligten Regierungen nur eine Darstellung der Sachlage,

von welcher der anderen Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist,

in kürzester Frist einzusenden. Gegen die kompromissarische Entscheidung ist von
keinem Theile eine weitere Einwendung zuldssig. Bis dieselbe erfolgt, hat der-

senige Staat, in dessen Gebiete das auszuweisende Individuum beim Enrstehen

der Differenz sich befand, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete zu
behallen.

8. 9.

Denjenigen Individuen, welche der eine kontrahirende Staat auszu-

weisen beabsichtigt, die aber der andere kontrahirende Staat nach den in ge-

genwartiger Uebereinkunft festgestellten Grundsatzen aufzunehmen nicht die Pflicht
hat, ist der letzte den Eintrut in sein Gebiet zu gestarten nicht schuldig, außer

wenn durch Urkunden völlig überzeugend dargethan wird, daß der Auszuweisende

einem drikten Staate, in welchen derselbe mcht wohl anders als durch das Ge-

biet des mitkontrahirenden Staaks geführt werden oder gelangen kann, angehöre

und von demselben werde aufgenommen werden.

G. 10.

Süämmtlichen Polizeibehörden der beiden kontrahirenden Staaten wird

zur strengsten Pflicht gemacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das

Gebiet des andern kontrahirenden Staates nie bloß auf die eigenen Anga-
ben des Auszuweisenden über das Verhältniß, auf welches die Uebernahmever=

bindlichkeit nach den Bestimmungen dieses Vertrages gegründet wird, zu veran-

lassen, sondern, wenn senes Verhäliniß nicht aus völlig glaubhaften Urkunden

dervorgeht, zuvor die Richtigkeit desselben sorgsältig und insbesondere durch Er-
kundigung bei der zuständigen Behörde des Staats, dem die Aufnahme ange-

sonner wird, zu ermirteln.

*iiee

Sollie ein Auszuweisender, welcher von den Behörden des einen kon-

trahuenden Sraas den Behörden des anderen Kontrahenten zur Weiter-

schaffung in einen dritten Staat nach den Bestimmungen des J. 9. zugeführt

ist, ron diesem letzten nicht angenommen werden, so kann derselbe in den Staar,

der ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht werden.

—. é. 12.
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#. 12.

Den Provinzial-Regierungsbehörden beider kontrahirenden Sctaaten bleibt
überlassen, nähere Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der
Transporte und der Uebernahmeorte zu treffen.

". 13.

Die Ueberweisung des Auszuweisenden soll, in der Regel, vermittelst
Transports und Abgabe desselben an die Polizeibehrde desjenigen Orts, wo

der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen

ist, geschehen. Mit dem Auszuweisenden sind zugleich die Beweisurkunden,
worauf die Uebernahmepflicht vertragsmäßig gegründet wird, zu übergeben. In
solchen Fdllen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, können einzelne Auszuweisende
auch mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route ge-
nau vorgeschrieben ist, in den zu ihrer Aufnahme verpflichteten Staat gewie-

sen werden.

Der Regel nach sollen nie mehr als drei Personen zugleich auf den
Transport gegeben werden, es sep denn, daß sie zu einer und derselben Familie
gehören und deshalb nicht wohl getrennt werden köännen.

Ausweisungen in Masse (sogenannte Vagantenschube) sollen auch künftig
nicht Statt sinden.

(. 14.

Die Kosten des Transports und der Verpflegung von Auszuweisen-

den ist der zur Aufnahme verpflichtete Staat zu ersetzen nicht schuldig. Nur
wenn ein Auszuweisender, welcher einem dritten Staate zugeführt nerden

soll, von diesem nicht angenommen und deshalb nach §. 11. in denjenigen Staat,

welcher ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht wird, muß der letzte die Koster des

Transports und der VTerpflegung erstarten, welche bei der Zurückführung auf-

gelaufen sind.

Die zwischen den beiden kontrahirenden Regierungen am 15. August

I/ 23. get.offene Uebereinkunft wegen Berechnung der Kosten in Fällen der Aut-

lieserung verhafteter Verbrecher wird durch die vorstehenden Bestimnun-
gen nicht augehoben.

4. 16.
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4. 15.

Jede der beiden kontrahirenden Regierungen hat das Recht, von dem ge-

genwartigen Vertrage zuruckzutreten, wenn sie ihre hierauf gerichtete Absicht Ein
Jahr vorher der andern Regierung angezeigt hat.

Hieruber ist Koniglich Preußischer Seits gegenwartige Ministerial-
Erklarung ausgefertigt und solche mit dem Koniglichen Insiegel versehen
worden.

Berlin, den 20. August 1839.

(#. S.)

Koniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

V.ssiehende Erklarung wird, nachdem sie gegen eine ubereinstimmende Erkla-

rung des Königl. Hannoverschen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten
vom 12. August d. J. ausgewechselt worden, hierdurch mit dem Bemerken zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die geschlossene Uebereinkunft, der darüber
getroffenen Vereinbarung zufolge, gegenseitig vom 1. Oktober d. J. an zur An-

wendung kommen soll.

Berlin, den 25. September 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

(No. 2018.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 16. Mai 1839., über den Gerichesstand der

sogenannten Königlichen Mediatstädte.

A- Ihren Bericht vom 29. v. M. erkläre Ich hierdurch in Beziehung auf

die Bestimmungen im 6#. 103. Tic. 2. Th. I. der Allgemeinen Gerichtsordnung
und im 5. 30. des Anhangs zu derselben: daß die sogenannten Ksniglichen
Mediatsichte in Ansehung ihres Gerichtsstandes den unmitrelbaren Städren ge-
genwär#tig gleich zu stellen sind. Ich ermachtige Sie, den Justz-Minister,

eise Gerrlbte, zur Erledigung der dagegen erhobenen Bedenken, hiernach zubelehren.

Berlin, den 16. Mai 1839.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Mühler und v. Rochow.

(No. 2018—2020.) Jahrgang 1879. Rr (No. 2040.)

(Ausgegeben zu Berlin, den 15. Oktober 1839.)
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(No. 2049.) Allerhöchste Kabinetßorder vom 12. August 1839., betreffend die Allerhöchste

Bestimmung Gr. Majestät des Königs, daß die Verordnung vom 24. De-

zember 1816. über die Verwalkung der, den Gemeinden und öfeentlichen

Anstalten gehörigen Forsten, auch in densenigen Städten der Provinz Sach-

sen, Westphalen und der Rheinprovinz, in welchen die reoidirte Städteord-

nung bereits eingeführt worden ist, oder fernerhin eingeführt werden wird,

wie bisher in Kraft bleiben soll.

A#% dem Berichte des Staatsministeriums vom 26. v. M. habe Ich ersehen,

welche Zweifel in Ansehung der Frage entstanden sind: ob die Verordnung über
die Verwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen For-
sien in den Provinzen Sachsen, Westphalen, Cleve, Berg und Niederrhein vom
24. Dezember 1816., auch in denjenigen Städten, in welchen die revidirte Städte-
Ordnung eingeführt worden ist, noch gültig sey oder nicht? Da es keinesweges
Meine Absicht gewesen ist, diese Verordnung, durch welche ein wichtiger Ver-
waltungsgegenstand mit Rücksicht auf die bleibende Erhaltung eines bedeutenden
Theils des Kommunaleigenthums geordnet worden, außer Kraft zu setzen, so be-
stimme Ich hiermit, daß dieselbe auch in denjenigen Städten der bezeichneten

rovinzen Sachsen, Westphalen und der heinprovinz, in welchen die revidirte
tädteordnung bereits eingeführt worden ist oder fernerhin eingeführt werden

wird, wie bisher, in Kraft bleiben sol. Diese Meine Order ist durch die Ge-
setzsammlung bekannt zu machen.

Erdmannsdorf, den 12. August 1839.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

(No. 2050.)
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(No. 2050.) Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und der Her-

zoglich Sachsen-Meiningenschen Regierung getroffene Uebereinkunft wegen

gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen. Vom

27. September 1839.

— der Königlich Preußischen Regierung einerseits und der Herzoglich

Sachsen-Meiningenschen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft
wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen verabredet
und abgeschlossen worden:

4 1.
Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des

andern der beiden hohen kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn
derselbe nicht entweder ein Angehoriger desjenigen Staats ist, welchem er zu-
gewiesen wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch
durch das Gebiet desselben als ein Angehoriger eines in gerader Richtung rück-

warts liegenden Staats, nothwendig leinen Weg nehmen muß.

Als Staatsangehörige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt werden
darf, sind anzusehen:

a) alle diejenigen, deren Water, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt
wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Ehzenschch

eines Unterthans mit dem Staate in Verbindung gestanden hat,
oder, welche ausdrücklich zu Unterthanen ausgenommen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen

worben zu seyn, oder ein anderweites Heimathsrecht erworben
zu en;
diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufallig innerhalb des
Staatsgebiets geboren sind, so lange sie nicht in einem anderen
Staate das Unterthanenrecht, nach dessen Verfassung, erworben,
oder sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet,
oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre lang ge-
wohnt haben;
diesenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind,
noch das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben,
hingegen nach Aufgebung ihrer vorherigen staatsbürgerlichen er-
hältnisse, oder überhaupt als heimathslos, dadurch in ndhere Ver-
bindung mit dem Sgaate getreten sind, daß sie sich daselbst unter
Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen
während eines Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend gestat-

tet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.

b

0#

Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate
geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrücklich er-
worben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehn-
Ahrigen Aufenthale sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vor-

(Ne. 2050. Nr 2 zugs=
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zugsweise verbunden, ihn aufzunehmen. Trifft das ausdrucklich erworbene Un-
terthanenrecht in dem einen Staate, mit der Verheirathung oder der zehnjahri-
gen Wohnung in einem anderen Staate zusammen; so ist das erweislich neuere
Verhleniß entrscheidend, sedoch dann, wenn hierüber zu einer ausreichenden Ge-
wißheit nicht zu gelangen seyn sollte, der Staat, in welchem dem Heimathlosen
ein zehnjahriger Aufenthalt gestattet worden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme

verpflüchtet.

Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine
der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar,
so muß derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorldufig behalten.

5

Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Staate
zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines der angeführten Verhaltnisse,
zugehört. Winwen sind nach eben denselben Grundsätzen zu behandeln, es wa#e
denn, daß während ihres Wirtwenstandes eine Veränderung eingetreten sey,
durch welche sie, nach den Grundsätzen der gegenwärtigen Uebereinkunft, einem
andern Staate zufallen.

Auch soll Witewen, imgleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehe-
männern verlassenen Eheweibern, die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts-=
oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ebe inner-
halb der ersten fünf Jahre nach deren Schließung wieder gerrenm worden und
kinderlos geblieben ist.

. G.

Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn
Jahren, oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern ge-
meßen, von denselben nicht getrennt werden können, so sind solche, ohne Röck-
sicht auf ihren zufälligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem
bei ehelichen Kindern der Fater, oder bei unchelichen die Mutter zugehort.
Wenn aber die Mutier unehelicher Kinder nicht mehr am Leben ist, und letztere
bei ihrem PBater beßindlich sind, so werden sie von dem Saare mit über-
nommen, welchem der Pater zugehört.

.

Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich seines Bür-
gerrechts verlustig gemacht, ohne einem andern Staate zugehö5rig geworden zu
seyn, so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme des-
selben sich nicht entziehen.

 8.

Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboren, welche, ohne
eine selbstständige Wirthschaft zu haben, in Diensten stehen, imgleichen Zög-
linge und Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgend-
wo verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch länger als
zehn Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.

Feitpächter sind den hier oben denannten Individuen nur dann gleich zu
achten, wenn sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Ver-

mägen sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben. 6
9.
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. 9.
Densenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem andern

Grunde ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate, nach
den in der gegenwärtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsätzen, kein Heim-
wesen anzusprechen haben, ist letzterer den Eintritt in sein Gebiet zu gestat-
ten, nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen Ueberzeugung darge-
chan werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem in gerader
Richtung rückwärts liegenden Staate zugehöre, welchem dasselbe nicht wohl an-
ders als durch das Gebiet des ersteren zugeführt werden kann.

4. 10.
Sammtlichen betreffenden Behorden wird es zur strengsten Pflicht ge-

macht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen

kontrahirenden Theile nicht bloß auf die eigene unzuverlassige Angabe derselben
zu veranlassen, sondern, wenn das Verhaltniß, wodurch der andere Staat zur
Uebernahme eines Vagabunden konventionsmaßig verpflichtet wird, nicht aus
einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften Urkunden her-
vorgeht, oder, wenn die Angabe des Jagabunden nicht durch besondere Gründe
umnd die Perhälnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgsalrig zu ermitreln, und nöthigenfalls bei der, vermeurtlich zur
Aufnahme des VFagabunden verpflichterten Behörde Erkundigung einzuziehen.

. 11.
Sollte der Fall einereten, daß ein von dem einen der hohen kon-

crahirenden Theile dem andern Theile zum weitern Transporte in einen rück-
wärts liegenden Staar, zufolge der Bestimmung des 8. 9. zugeführter Vaga-
bunde von dem letzteren nicht angenommen würde, so kann derselbe wieder in
denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorldusigen Beibehaltung

zurückgebracht werden. 12
9.

Es bleibt den betreffenden Behorden uberlassen, unter einander die nahe-
ren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der Transporte, so
wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.

 13.

Die Ueberweisung der Bagabunden geschieht in der Regel vermit-
telst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibehörde dessenigen Or-
tes, wo der Transport als von Seiten des ausweisenden Srtaats für beendigt an-

zusehen ist. Mit den Bagabunden werden zugleich die Beweisstücke, worauf
der Transport konventionsmäßig gegründet wird, übergeben.

In solchen Fdllen, wo keine Gefahr zu beforgen ist, können einzelne Va-
gabunden auch mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Rome
genau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.

Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport
gegeben werden, es wäre denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehören,
und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden können. Grötzere, sogenannte
Pagantenschube sollen künftig nicht Statr finden.

(No. 2050.) . 14.
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G. 14.
Da die Ausweisung der VBagabunden nicht auf Regquisition des zur

Annahme verpflichteten Staats geschieht, und dadurch zundchst nur der eigene
Vorcheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so können für den Transport
und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den übernehmen-
den Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärts liegenden Staate
zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb nach #. 11.
in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zurückgebracht, so muß letz-
terer auch die Kosten des Transports und der Verpslegung erstatten, welche bei
der Zurückführung aufgelaufen sind.

Um aber diesenigen Zweifel und Misverständnisse, welche sich bisher über
die Auslegung der Bestimmungen 8. 2. 2. und c. der vorstehenden Ueberein-

kunft, namentlich
a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie

weit die in der Staatsangehörigkeit selb aber Individuen
eingetretenen Verdnderungen auf die Staatsangehbrigkeit der un-

Feossfnogen, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch mcht entlas-
enen Kinder derselben von Einftuß seyen?owie

b) über die Beschaffenheit des, §. 2. c. der Konvention erwähn-
ten zehnjdhrigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschafts-

rung
ergeben haben, zu beseitigen, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an
dem in der Konvention ausgesprochenen Prinzipe etwas ändern zu wollen, daß die
Unterthuanenschaft eines Individuums sedesmal nach der eignen innern Gesetz-
gebung des betreffenden Staates zu beurtheilen sev, dahin übereingekommen, hin-
künftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegenseing zur Anwen-
dung gelangen zu lassen, und zwar,

zu a.

1) daß unselbstsiändige, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht
entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Eltern an
und für sich und ohne daß es einer eignen Thatigkeit oder eines

besonders begründeren Rechts der Kinder bedürfte, derjsenigen
Staatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Eltern während
der Unselbstständigkeit ihrer Kinder erworben, wobei nichts darauf
ankommen soll, ob dergleichen unselbsiständige Kinder mit ihren
Eltern zugleich und faktisch in den neuen Wohnort gezogen sind,
oder sich erst spcter dahin begeben haben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit

unselbstsicndiger ehelicher Kinder, diejenigen Veränderungen
nicht dußern können, welche sich nach dem Tode des Paters der-
selben in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unfelbststan-

diger
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diger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und
Veranderungen in deren Staatsangehorigkeit nur mit Zustimmung
ihrer vormundschaftlichen Behorde eintreten konnen.

Nachstdem soll
zu b.

die PVerbindlichkeit eines der komrahirenden Staaten zur Uebernahme
eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend
einem Grunde lästig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen
des #. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er aus-

gewiesen werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine
eigne Wirchschaft geführt hat, wobei zur näheren Bestimmung
des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Fheleute sich auf
eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Beköstigung
verschafft hat;

oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn überneh-
men soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne
Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirung
eines Domizils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhüältnisse
nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich auch noch dahin über-
eingekommen:

Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staaks, dem die
Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend aufgestell-
ten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der darüber stattfinden-
den Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfälllge Differenz
derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so
wollen beide kontrahirende Theile den Streitfall zur kompromissarischen
Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen in denselben Dertragsverhältnissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundesregierung bleibt demjenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
sedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Re-

Fuse eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist ein-
zusenden.

Bie die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Einwendung zulassig ist, hat dersenige
Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Enrsichen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Ge-
biete zu behalten.

(e. 2050—2051.) Hier-
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Hieruber ist Koniglich Preußischer Seits gegenwartige Ministerial-
Erklarung ausgefertiat und socche mit dem Königlichen Instegel versehen worden.

Berlin, den 27. September 1839.

(I. S.)
Kdniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Vessehende Erkldrung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-

kldrung des Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Landesministeriums vom 21. Au-
gust d. J. ausgewechselt worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht-

Berlin, den 27. September 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 2051.) Ministerial-Erklärung, wegen der zwischen der Königlich Preußischen und

Herzoglich Braunschweigschen Regierung getroffenen Uebereinkunft zu wech-

selseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen. Vom 4. Okftober 1839.

Zc der Königlich Preußischen und der Herzoglich Braunschweigschen Re-

gierung ist nachstebhende Uebereinkunft wegen Uebernahme von Auszuweisenden

geschlossen worden.

In Zukunft soll kein Individuum, welches die eine der genannten
Regierungen, weil es ihr aus irgend einem Grunde lästig ist, in ihrem Ge-

biete serner nicht behalten will, in das Gebiet der andern Ngterung ausgewie-
sen oder hingeschafft werden, wenn es nicht entweder ein Angehöriger des
Staats ist, welchem es zugewiesen werden soll, oder nur durch das Gebiet des-
selben einem dritten Staate, dessen Angehbriger es ist, in welchen es aber nicht
wohl anders, als durch das Gebiet des einen kontrahirenden Staats gelangen
kann, zugewiesen oder zugeführt werden soll.

2

Als Staatsangehbrige sollen angesehen werden:
alle diesenigen, deren Vater oder, wenn sie außerehelich geboren und nicht

durch nachfolgende Ehe legitimirt sind, deren Mutter zur Zeit der Ge-
burt der Auszuweisenden Unterkhan des Staats gewesen ist, oder welche
in diesem zu Unterthanen ausfgenommen sind, ohne nachher aus dem Un-
kerthanenverbande wieder emtlassen worden zu seyn oder in einem anderen
Staate Unrerthansrechte erworben zu haben.

Die Unterthanseigenschaft eines Individuums ist stets lediglich nach
der Gesetzgebung des Staats, als dessen Umerthan es bezeichnet wird,

zu

1
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zu beurtheilen und zu entscheiden. Unselbststandige Kinder, d. h. solche,
welche noch bei ihren Eltern sich befinden und von diesen ernahrt werden oder
wenigstens zum eignen Erwerbe ihres Lebensunterhaltes noch nicht im Stande
sind, sollen schon durch die Handlungen ihrer Eltern von selbst, ohne daß es
einer eignen Thatigkeit der Kinder oder eines sonstigen Grundes bedarf, der-
jenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig werden, welche ihre Eltern wahrend
der Unselbststandigkeit der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluß auf
die Staatsangehorigkeit unselbststandiger ehelicher Kinder diejenigen
Veranderungen nicht außern, welche sich nach dem Tode ihres Vaters
in der Staatsangehorigkeit ihrer Mutter ereignen, vielmehr soll uber ihre
Staatsangehorigkeit lediglich die Staatsangehorigkeit ihres Vaters ent-
scheiden und eine Veranderung derselben nur mit Zustimmung ihrer vor-
mundschaftlichen Behorde eintreten konnen.

Diese Grundsatze hinsichtlich der unselbststandigen Kinder gelten auch
bei den ubrigen Bestimmungen dieser Uebereinkunft, wenn nicht ein An-
deres ausdrucklich festgesetzt ist.

2) Diejenigen, welche zufallig innerhalb des Staatsgebiets von heimathslosen
Eltern, d. h. solchen, die in keinem der kontrahirenden Staaten Untertha-
nenrechte haben, geboren sind, und nicht nachher in einem andern Staate
Unterthanenrechte erworben, oder daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft,
(eines eigenen Haushalts) sich verheirathet, oder darin, mit Wissen der
Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.

Unfelbststandige Kinder solcher heimathslosen Eltern ist jedoch,
ohne Rucksicht auf ihren zufalligen Geburtsort, der Staat aufzunehmen
schuldig, welchem ihr Vater oder, falls die Kinder außer der Ehe gebo-
ren sind, ihre Mutter angehort. Wenn aber die Mutter unehelicher Kin-
der nicht mehr am Leben ist und die letzten bei ihrem Vater befindlich
sind, so soll der Staat, dem ihr Vater angehort, sie aufzunehmen ver-
pflichtet seyn.

Sowohl bei der vorstehenden, als auch bei den ubrigen Bestimmun-
gen dieser Uebereinkunft soll der Ausdruck: Wirthschaft oder Haus-
halt so verstanden werden, daß dies Verhältniß auch dann schon vor-
handen sey, wenn das Individuum, und zwar von Eheleuten auch nur
der Mann oder die Frau, auf andere Art, als durch Gesindedienst im
Hause der Brodherrschaft, sich Beköstigung verschafft hat; der Ausdruck:

ohnen aber nur den Aufenthalt in dem Staate bezeichnen, ohne Rück-
sicht darauf, ob das in Frage stehende Individuum ein Domizil (Recht
zum bleibenden Aufenthalte) erlangt hat, oder Mitglied einer Gemeinde
geworden ist, oder dergleichen.

3) Diesenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch
daselbst Unrerthanenrechte erlangt haben, jedoch in demselben unter An-
legung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder darin, mit Wissen der

Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unrerbrechung gewohnt haben.

Wenn ein Individuum ausgewiesen werden soll, welches zufällig in
dem einen Staate geboren ist, in dem andern aber entweder Unterthanen-

(No. 2051.) Jahrgang 1829. Ss recht
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recht erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder
10 Jahre hindurch gewohnt hat, so ist vorzugsweise dieser letzte Staat dasselbe
aufzunehmen verbunden. Hat der Auszuweisende in dem einen Staate Unter-
thanenrecht erworben, in dem andern aber sich verheirarhet oder 10 Jahre ge-
wohnt, so soll der Staat, dessen Unterthan er ist, ihn aufzunehmen schuldig seon.
Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher in keinem der kontrahirenden Staa-
ten Unterthanenrechte erlangt hat, in dem einen Staate in die Ehe getreten ist,
in dem andern aber nach seiner Verheirathung 10 Jahre hindurch gewohnt hat,
so liegt dem zuletzt genannten Staate die Pflicht zu seiner Aufnahme ob.

6. 4.
Ist auf den Auszuweisenden keine der im é. 3. enthaltenen Bestim-

mungen anwendbar, so muß der Staat, in welchem er sich befindet, ihn vor-
ldufig behalten.

56. 5.
Verheira#thete Personen weiblichen Geschlechts sind als Angehörige des

Staats anzusehen, dem ihr Ehemann nach den vorstehenden Bestimmun-
gen angehört. Dasselbe gilt von Wittwen, so lange nicht während ihres
Wittwenstandes eine Veränderung eingetreten ist, durch welche sie nach den Grund-
sä#tzen dieser Uebereinkunft Angeh#rige cines andern Staats werden, als welchem
ihr gewesener Ehemann angehört hat.

Jedoch soll Wittwen und geschiedenen oder von ihren Ehemännern ver-
lassenen Eheweibern die Rückkehr in den Staat, dessen AngehsSrige sie, vor ih-
rer Verheirathung, nach den Bestimmungen dieser Uebereinkunft waren, dann
freistehen, wenn die Ehe innerhalb 5 Jahren nach deren Schließung wieder ge-
trennt worden und kinderlos geblieben ist.

. 6.
Hat ein Unterthan des einen kontrahirenden Staats sich seines Un-

kerthanenrechts in demselben durch irgend eine Handlung verlustig gemacht, ohne
Angehöriger des andern Staats geworden zu seyn, so ist der zuerst bezeichnete
Staat schuldig, ihn beziehungsweise zu behalten oder wieder aufzunehmen.

8. 7.
Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, mit Einschluß

der Schafer und Dorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wirthschaft, im-
gleichen Zoglinge und Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts
wegen irgend wo verweilen, werden durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch
langer als 10 Jahre dauert, nicht Angehorige des Staats, in welchem sie sich
aufgehalten haben.

Zeitpachter sind den vorstehend benannten Personen nur dann gleich zu
achten, wenn sie nicht entweder personlich oder mit ihrem Hausstande und Ver-
mogen an den Ort der Pachtung sich begeben und wahrend der Dauer dersel-
ben dort gewohnt haben.

. 8.
Konnen die Behorden der beiden kontrahirenden Staaten uber die

Verpflichtung des Staats, dem die Aufnahme eines Auszuweisenden —
on-
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sonnen wird, sich nicht vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im
diplomatischen Wege nicht zu beseitigen, so wollen die beiden kontrahirenden Re-
gierungen den Streitfall zur kompromissarischen Entscheidung eines solchen drit-
ten Deutschen Bundesstaates, welcher sich mit beiden komrahirenden Theilen we-
gen der Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhaltnissen be-
findet, oder wenn kein solcher vorhanden ist oder die Entscheidung übernehmen
will, irgend eines anderen, bei dem Streitfalle nicht betheiligten Bundesstaates
stellen. Die Wahl der um Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden Bun-
desregierung bleibt demsenigen der kontrahirenden Theile überlassen, welcher zur
Uebernahme des Auszuweisenden verpflichtet werden soll. An diese dricte Regie-
rung hat jede der betheiligten Regierungen nur eine Darstellung der Sachlagce,
von welcher der anderen Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzurheilen ist,
in kürzester Frist einzusenden. Gegen die kompromissarische Entscheidung ist von
keinem Theile eine weitere Einwendung zuldssig. Bis dieselbe erfolgt, hat der-
senige Staat, in dessen Gebiete das auszuweisende Individuum beim Entstehen
der Differenz sich befand, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete zu
behalten.

(. 9.
Denjenigen Individuen, welche der eine kontrahirende Staat auszu-

weisen beabsichtigt, die aber der andere kontrahirende Staat nach den in ge-
genwärtiger Uebereinkunft festgestellten Grundsätzen aufzunehmen nicht die Pflche
hat, ist der letzte den Eintritt in sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig, außer
wenn durch Urkunden völlig überzeugend dargethan wird, daß der Auszuweisende
einem dritten Staate, in welchen derselbe nicht wohl anders als durch das Ge-
biet des mitkontrahirenden Staats geführt werden oder gelangen kann, angehöre

und von demselben werde aufgenommen werden.
8. 10.

Sammtlichen Polizeibehorden der beiden kontrahirenden Staaten wird
zur strengsten Pflicht gemacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das
Gebiet des andern kontrahirenden Sctaates nie bloß auf die eigenen Anga-
ben des Auszuweisenden über das Verhdliniß, auf welches die Uebernahmever-
bindlichkeit nach den Bestimmungen dieses Vertrages gegründet wird, zu veran-
lassen, sondern, wenn senes Verhältnih nicht aus völlig glaubhaften Urkunden
hervorgeht, zuvor die Richtigkeit desselben sorgsclig und insbesondere durch Er-
kundigung bei der zuständigen Behörde des Staats, dem die Aufnahme ange-

sonnen wird, zu ermitteln. 1 -

Sollte ein Auszuweisender, welcher von den Behörden des einen kon-
trahirenden Staats den Behörden des anderen Kontrahenten zur Weiter-
schaffung in einen dritten Staat nach den Bestimmungen des #. 9. zugeführt
ist, von diesem letzten nicht angenommen werden, so kann derselbe in den Staat,

der ihn ausgewiesen hat, zurückgebrachtwerden-

Den Provinzial-Regierungsbehörden beider kontrahirenden Staaten bleibt
#berlassen, ndhere Verabredungen wegen der zu bestimmenden Nichtung der
Transporte und der Uebernahmeorte zu treffen.

(Fo. 2051.) 6G. 13.
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13.

Die Ueberweisung des Auszuweisenden soll, in der Regel, vermittelft
Transports und Abgabe desselben an die Polizeibehö#rde desjenigen Orts, woa
der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen

ist, geschehen. Mit dem Auszuweisenden sind zugleich die Beweisurkunden,
worauf die Uebernahmepflicht verrtragsmäßig gegründet wird, zu übergeben. In
solchen Esllen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, können einzelne Auszuweisende
auch mittelst eines Lauspasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route ge-
nau vorgeschrieben ist, in den zu ihrer Aufnahme verpflichteten Staat gewie-
sen werden.

Der Regel nach sollen nie mehr als drei Personen zugleich auf den
Transport gegeben werden, es sey denn, daß ste zu einer und derselben Familie
gehören und deshalb nicht wohl getrennt werden können.

Ausweisungen in Masse (sogenannte Vagantenschube) sollen auch künftig,
nicht Statt finden.

G. 14.
Die Kosten des Transports und der Verpflegung von Auszuweisen-

den ist der zur Aufnahme verpfüchtete Staat zu ersetzen nicht schuldig. Nur
wenn ein Auszuweisender, welcher einem dritten Sraate zugeführt werden
soll, von diesem nicht angenommen und deshalb nach6.11.in denjenigen Staat,

welcher ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht wird, mutz der letzte die Kosten des
Transports und der Verpflegung ersiarten, welche bei der Zurückführung auf-
gelaufen sind.

é. 15.
Jede der beiden kontrahirenden Regierungen hat das Recht, von dem ge-

genwäriigen Vertrage zurückzutreten, wenn sie ihre hierauf gerichtete Absicht E#n
Jahr vorher der andern Regierung angezeigt hat.

Berlin, den 4. Oktober 1839.

(L. S)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Vessihende Erklarung witd, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-

kldrung des Herzoglich Braunschweigschen Staatsministeriums vom 17. v. M.
ausgewechselt worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 4. Oktober 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.
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Gesetz-Sammlung
furdie

Königlichen Preußischen Staaten.

— — No. 24. —

(No. 2052.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. Oktober 1839. nebst Zolltarif fr die Jahre

1840., 1841. und 1842.

G
Indem Ich Ihnen auf den Bericht vom 14. d. M. den mit den Staaten

des Zollvereins vereinbarten Zolltarif für die Jahre 1840., 1811. und 1942.

von Mir vollzogen, hierneben zurücksende, bestimme Ich, daß solcher vom 1. Ja-
muar k. J. ab in Kraft treten soll und trage Ihnen auf, denselben nebst dem

gegenwärtigen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu
bringen.— Die in Folge des Vertrages mit dem Königlich Miederldndischen

Gouvernement bewilligten Zollermabigungen für den Eingang von Reis, Lum-

penzucker zum VPersieden, und raffinirtem Zucker sind durch den Tarif in der

Erwartung allgemein ausgesprochen, dab diesenigen Staaten, die hieraus Vor-
kheile erlangen, sich bei den deshalb eingeleiteten Verhandlungen zu billigen Ge-
genleistungen verstehen werden. Hinsichts der an der Elbe, der Weser, dem

Jhein und der Mosel zur Erhebung kommenden Schiffahrtsabgaben bewendet

es bei dem diesfälligen Tarif vom 28. Dezember 1836.
Berlin, den 24. Oktober 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Spcaats= und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

(No. 2052.) Jahrgang 1870. Ti Zoll-

(Ausgegeben zu Berlin, den 5. November 1839.)
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Zollt arif
für die Jahre 1840., 1841. und 1842.

Erste Abtheilung.
Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Ganz frei bleiben:

. Bäume #um Verpflanzen, und Reben;
 ienenst
. Branntweinspülig;

. Dunger, thierischer; desgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte

cke mit lebenden Bienen;

Asche, Kalkäscher, Knochenschaum oder Zuckererde, Düngesalz, letzteres m#

gat besondere Erlaubnißscheine und unter Kontrole der Verwendung;
ier;

. Erden und Erze, die nicht mit einem Zollsatze namentlich betroffen sind, als:
Bolus, Bimsstein, Blutstein, Braunstein, Gips, Lehm, Mergel, Sand,
Schmirgel, Schwerspath Cin krystallisirten Stücken), gewöhnlicher Töpfer-
thon und Pfeifenerde, Tripel, Walkererde u. a.:

 Erzeugnisse des Ackerbaues und der Giehzucht eines einzelnen, von der Zoll-
grenze durchschnittenen Landgutes, dessen Wohn= oder Wirthschaftsgebdude
innerhalb dieser Grenze belegen sind;

Fische, frische, und Krebse;
 Felofrüchte und Getreide in Garben, wie dergleichen unmittelbar vom Felde

eingeführt werden; serner Gras, Futterkrduter und Heu;
. Gartengewachse, frische, als: Blumen, Gemüse und Krautarten, Kartoffeln

und Rüben, ehbbare Wurzeln u. s. w., auch frische Krappwurzeln, ingleichen
Feuerschwamm, roher; auch ungetrocknete Cichorien;

Geflügel und kleines Wildpret aller Art;
 Glasur= und Hafnererz (Alquisoux);
.Gold und Silber, gemünzk, in Barren und Bruch, mit Ausschluß der frem-

den silberhaltigen Scheidemunze;
 Hausgeräthe und Effekten, gebrauchte, getragene Kleider und Wäsche, ge-

brauchte Fabrikgerathschaften und gebrauchtes Handwerkszeug, von Anzie-
henden zur eigenen Benutzung; auch auf besondere Erlaubniß neue Kleider,
Wäsche und Efeekten, insofern sie Ausstattungsgegenstände von Ausländern

Ha. welche sich aus Veranlassung ihrer Verheirathung im Lande nieder-
assenz

Holz: Brennholz beim Landtransport, auch Reisig und Besen daraus, sfer-
ner Bau= und Nutzholz (einschließlich Flechtweiden), welches zu Lande ver-

fahren wird und nicht nach einer Holzablage zum Werschiffen besimme ig;
Klei-
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16. Kleidungsstucke und Wasche, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu
ihrem Gebrauche, auch Handwerkszeug, welches reisende Handwerker mit

sich fuhren, ingleichen Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben,
die nur zum Gebrauch als solche geeignet sind; dann die Wagen der Rei-

lepden; ferner Magen und Wasserfahrzeuge der Fuhrleute und Schiffer
eim Personen- und Waaremransport, gebrauchte Inventarienstücke der

Schiffe, Reisegerdth, auch Verzehrungsgegenstände zum Reiseverbrauch;
17. Lohkuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);

. Milch;

19. Obst, frisches;

20. Voier, beschriebenes (Akten und Manufkripte);
 Saamen von Waldhölzern;

22. Schachtelhalm, Schilf= und Dachrohr;
23. Scheerwolle (Absälle beim Tuchscheeren); desgleichen Flockwolle (Abfüälle

von der Spinnerei) und Tuchtrümmer (Absälle von der Weberei);
24. Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch-, Kalk-, Schiefer-, Ziegel-

und Mauersteine beim Landtransport, insofern sie nicht nach einer Ablage
zum GWerschiffen bestimmt sind; Mühl= und grobe Schleif= und Wetsteine
in demselben Falle;

25. Stroh, Soreu, Häckerling;
26. Thiere, alle lebenden, für welche kein Tarissatz ausgeworfen ist;
27. Torf und Braunkohlen;
28. Treber und Trester.

Zweite Abtheilung.
Gegenstände, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe

unterworfen sind.

Funfzehn Silbergroschen oder ein halber Thaler Preußisch, oder zwei
und funfzig und ein halber Kreuzer im 241 Gulden-Fuß vom Zentner Brutto-
gewicht wird in der Regel bei dem Eingange, und weiter keine Abgabe bei dem
Verbrauch im Lande, noch auch dann erhoben, wenn Waaren ausgeführt werden.

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach
dem Vorhergehenden Cerste Abtheilung) ganz frei oder, nach dem Folgenden,
namentlich

a) einer geringern oder höhern Eingangsabgabe, als einem halben Thaler
oder zwei und funfzig und einem halben Kreuzer vom Zentner unterworfen,

oder

b) bei der Ausfuhr mit einer Abgabe belegt sind.

Es sind dieses folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Ge-
sale erhoben werden:

(No. 2052.) Tt 2 1. Ab-
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Benennung der Gegenstande.

1

*

r

Abfüälle

von Glashütten, desgleichen Glasscherben und Bruch; von der Gold= und Silber-
Bearbeitung (Münz-Grätze); von Seifensiedereien die Unterlauge; von Gerbereien
das Leimleder; serner Blut von geschlachterem Bieh, sowohl flüssiges, als einge-
trocknetes, Thierslechsen, Hörner, Hornspitzen, Hornspaäne, Klauen und Knochen,
letztere mögen ganz oder zerkleinert seen

Baumwolle und Baumwollenwaaren:

a) Rohe Baumwolllll

b) Baumwollengarn:
1) ungebleichtes ein= und zweidrähtiges, und Wattern
2) ungebleichtes drei= und mehrdrähuges, ingleichen alles gezwirnte, ge-

bleichte oder gefärbte rnnnnn .

c) Baumwollene, desgleichen aus Baumwolle und Leinen, ohne Beimischung
von Seide und Wolle, gefertigte Zeuge und Strumpfwaaren, Soitzen (Tull),
Posamemier-, Knopfmacher-, Secker= und Putzwaaren; auch Gespinnst-
und Tressenwaaren aus Metallfäden (Lahn) und Baumwolle oder Baum-

wolle und Leincn, autzer Verbindung mir Seide, Wolle, Eisen, Glas, Holz,
Leder, Messing, Stahl und andern Materiallen....

Blei:

a) Rohes, in Blöcken, Mulden 2c., auch altes, desgleichen Blei-, Silber-
und Gold-Glärtrtee0ee::nnn...........

b) Grobe Bleiwaaren, als: Kessel, Röhren, Schrot, Platten u. s. w., auch ge-
rolltes liieeocaeeeeeeeae"ec"ee44...

) Feine Bleiwaaren, als: Spielzeug 2c., ganz oder theilwcise aus Blei, auch
dergleichen lackirte Waarten

Burstenbinder= und Siebmacherwaaren:

a) Grobe, in Verbindung mit Holz oder Eisen, ohne Policur und Lack
b) Feine, in Verbindung mit andern Materialien (mit Ausnahme von edlen

Metallen, seinen Mctallgemischen, Bronze, Perlmutter, echten Perlen, Ko-
rallen oder Sceinen), auch Siebböden aus Pferdehaartrten
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Abgabensaätze
Maaßstab Für Tara wird vergütet

nuch dem 14-Thaler, zuß (mit der nach dem
der Eimheiung dee Thalers in 30 flel 24-Gulden-Fuß, vom Zentner

undDi###lel), beim beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
SEgr. t

Redlr.16rr.) Neblr.(30) Fl. Tr Fl. r Psun d.

1 Zenu#. fre 15frift. 521
(12°)

1 Zentt. frei. . . . . . . 15 frei. . . . . . . 524

Zentr.fi d5

EELIIIIIBIIIEIIE E
13 in Körden.

1 Zentt. 8 !m“ 14 .. . .. ... s7 in Ballen.

1 Zentr. 50 ... ... . .. 187 30 J. .. . .. 8 k Fiilern urd Nilen.in

1 Zentr.
—

 S1I
—

1 Zentr. 2 ... ...... 3 30 KLColinässern um Kisten.

1 Zentr.110 30s| àdn FsernundKifte.

r— — li-1 Zentr.

1 gentr.10 17 30 o2o in Fässern und Kisten.

6) Die unter den Sllbergroschen slehenden Differn bezeichnen 2##slel des Thalers.

(e(J. 202.



Benennung der Gegenstande.

Droguerie= und Apotheker-, auch Farbewaaren:

a) Chemische Fabrikate für den Medizinal= und Gewerbsgebrauch, auch Prc-
parate, atherische und andere Oele, Sluren, Salze, eingedickte Süäste; des-
gleichen Maler-, Wasch-, Pastellfarben und Tusche, Farben= und Tusch-
kasten, seine Pinsel, Mundlack (Oblaten), Englisch-Pflaster, Siegellack u. s. w.;
überhaupt die unter Apotheker-, Droguerie= und Farbewaaren gemeiniglich
begriffenen Gegenstände, sofern sie nicht besonders ausgenommen sind

Ausnahmen treten jedoch folgende ein, und zahlen weniger:

b) Aunununuununnnnnnn

c) Bleiweiß (Kremserweiß), rein oder versetttt
d) Mennige, Schmalte, ungereinigte und gereinigte Soda (Mineral-Alkali),

Kupfervitriol, gemischter Kupfer= und Eisenvitriol, weißer Vitriclod
mSe) Eisenvitriol (grünren

I1) Gelbe, grüne, rothe Frbenerdoe, Braunroth, Kreide, Ocker, Rothstein, Um-
braz so wie alle Abscklee von der Fabrikation der Salpetersckure und Salz-
sdure; schwefelsaures und salzsaures Kali, auch roher Flußspath in Stücken

8) 1) Galldpfel, Kreuzbeeren, Kurkume, Quercitron, Saflor, Sumach, Waid
und Wau

2) Krapp . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....

3) Eckerdoppern, Knoppern

h) Farbehölzer, in Blöcken oder gerasplllttttt......

i) Korkholz, Pockholz, Cedernholz und Buchsbann.....

k) Pott-(Waid-) Asche, Weinstien....

1!) Mineralwasser in Flaschen oder Krügn...·.»

m) Salpeter, gereinigter und ungereinigter, auch salpetersaures Natron



Abgabensaätze

283

Maaßstab Für Dara wird vergütet
d Thaler, itd

det diteilingidi(akeoden — vom Zentner
und Lastel), belm beim ·

Brutto-Gewicht:
Verzollung Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.

Sgr. Ser.
Nibt..).). Er. ai. Ir. pfund.

1 Zentr. 10 5 50 " in Sällern und Aler-
(8) 6 in Ballen.

1 gemr. 1 10 2 20 I1 In Fäffern.

(8)
1 Zentr.] 2 ... 330 6 in Fassern.

1 Zentr11 1 .5

1 Zenntr. 71. 264
(6)

1 Zentr. 5 174

(4) .

1 gentr. 5 5 174 1714
(4) (4)

1 Zenrr. 5 # 174

(4)

1 Zentr. 21 24 84 83
(2) (2)

1 Zentr. 5 5 17n 174
(4) (4)

1 Zentr. 5 5 174 174
(4) (4)

1 Zentr. 711. 6 261
(6)

1 Zentr. 7|]| 26)

(6) 1
1 Zentr. 5 * 174

(4)

(No. 202.)



Benennung der Gegenstande.

Mn) Salzsäure und Schwefelsäuirrr.........&amp;

o) Schweel...

p) Terpentin und Terpentinol (Kienol).... .. . . ...

Anmerk. Rohe Erzeugnisse des Mineral-, Thier= und Pflanzenreichs zum Gewerbe= und Mebizl-

nalgebrauch, die nicht besonders höher oder niedriger besteuert sind, insbesondere auch

anderswo nicht genannte, außereuropäische Tischlerhölzer tragen die allgemeine Eingangs-

Abgabe.

Eisen und Stahl:

a) Roheisen aller Art; altes Brucheisen, Eisenseile, Hammerschlaog
Anmerk. An den Jollgrenzen der Preußischen westlichen Provinzen, desgleichen von Bayern, Würt,

temberg, Baden und Kurhessen ist Roheisen auch beim Ausgange frei.

b) Geschmiedetes Eisen in Stäben, desgleichen Eisenbahnschienen, auch Roh-
und Cement-Stahl, Guß= und raffinirter Stall

Anmerk. Von Nohstahl, seewärts von der Russischen Grenze bis zur Weichselmündung einschließ-

lich eingehend, wird nur eie allgemeine Eingangs-Abgabe erhoben.

P) Alles geschmiedete Eisen, welches unter den Sereck= und Schneid-Werken zu
seinen Sorten verarbeitet ist, desgleichen schwarzes Eisenblech und Platten,
Anker und Ankerketen

4) Weißblech und Eisendrat::::
e) Eisenwaaren:

1) Ganz grobe Gußwaaren in Oefen, Platten, Gittern 24.
2) Grobe, die aus geschmiedetem Eisen oder Eisengus,, aus Eisen und

Stahl, Eisenblech, Stahl= und Eisendraht, auch in Verbindung mit
Holz gefertigt; ingleichen Waaren dieser Art, die verzinnt, jedoch nicht
polirt sind, als: Aexte, Degenklingen, Geilen, Hämmer, Hecheln, Has-
peln, Holzschrauben, Kaffeetrommeln und = Mühlen, Ketten, Maschinen
von Eisen, Nagel, Pfannen, Plätteisen, Schaufeln, Schlösser, grobe
Schnallen und inge (ohne Politur), Schraubstöcke, Sensen, Sicheln,
Stemmeisen, Striegeln, Thurmuhren, Tuchmacher= und Schneiderschee-

ren, grobe Waagebalken, Zangen u. L rmrKKKKK.
3) Feine, sie mögen ganz aus feinem Eisenguß, seinem polirten Eisen oder

tahl, oder aus diesen Urstoffen in Verbindung mit Holz, Horn, Kno=
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Abgabensätze
Fur Tara wird vergutetMaaßstab

dem 13-Thaler, Fuß (mit d d

der Wls “*ni- "17 n er riene hden, Fuß, vom Zentner
und Lastel), beim beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Elngang. Ausgang.
Sar. Sar.

NRehlr. Sh Rihlr. h Fl. Xr Fl. r Pfund.

23inKisten.
1 Zentr 10, 2 20 a in Shenv

1 Zentr. 24 82
(2)

1 Zemr. 10 35
(8)

1 Zentr. fe.rii fret.. 256
(6)

1 Zenttr. 1 45

1Zent. 3 s 15 ten zon

5 Elen und Aisenrl n un .

1 Zentr. 4 7 in l
 in Ballen.

1 Zentr. 1 1 45

10in Fd d Kisten.

1 gent. —-“r'er (1 #enundn

Jahrgang 1820. (No. 2032.)

 in Ballen.

Un



Benennung der Gegenstande.

chen, lohgarem Leder, Kupfer, Messing, Zinn (letzteres polirt) und an-
dern unedlen Metallen gefertigt seyn, als: feine Gußwaaren, Messer,
Nah- und Stricknadeln, Scheeren, Streichen, Schwertfegerarbeit u. s. w.;
ingleichen lackirte Eisenwaaren; auch Gewehre aller Art. . . . . . . . .

Erze, nämlich: Eisen= und Stahlstein, Stufen, Wasserblei (Reißblei), Galmei, Kobalt

Anmerk. An den Bayerischen, Sächsischen, Württembergischen und Bakischen Grenzen, Eisenerz

Flachs, Werg, Hanf, Hedieieaaa....

Getreide, Hülsenfrüchte, Sämereien, auch Beeren:
a) Getreide und Hülsenfrüchte, als: Weizen, Spelz oder Dinkel, Gerste (auch

gemälzte), Hafer, Heidekorn oder Buchweizen, Roggen, Bohnen, Erbsen,
Hirse, Linsen und Wickenn:

Anmerk. 1. Rechts des Rheins wird in Bayern die Eingangs-Abgabe nach der Beilage A., die

Ausgangs-Abgabe nach der Beilage B. erhoben.
Anmerk. 2. Auf der Scchsisch-Böhmischen Grenze gehen die unter a. genannten Getreidearten

beim Landtransport zu folgenden ermäßigten Sätzen ein:

Weizen, Spelz oder Dinkelmlmlmmm

Roggen, Bohnen, Erbsen, Hirse, Linsen und Wikken

Hafer und Heidekorn ]))]% „ „ö„ V A

Anmerk. 3. Hafer in Quantitäten unter einem Preußischen Scheffel oder beziehungsweise unter

2 Bayerischen Metzen und andere Getreidefrüchte unter einem halben Preußischen

Schdeffel oder unter 1 Bayerischen Metzen frei.

b) Sämereien und Beeren:

1) Anis und Kmmell..........
2) Oelsaat, als: Hanfsaat, Leinsaat und Leindotter oder Doder, Mohn-

saamen, Raps, Rübesatttttnn::#......

3) Kleesaat und alle nicht namentlich im Tarif genannten Sämereien; in-
gleichen Wachholderbeeren
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Abgabensaätze
Maaßstab Fur Tara wird vergutet

d T 1 ß i

der m— Khale 9 bi 21 sechidemFuß, vom Zentner
und Lastel), beim beim Vrutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
SEgr. Sar.

Riblr. 6#r Rthlr. En öl. Tr Fl. Tr. Pfund.

1 Zentr. 10 17 30 6 n IchandKisttn.
à in Ballen.

1 Zentr.frei. 5 frei. 174
(4)

 ffrel. frei. .. . frei. .. . Jfrei.

1 Zentr. . . . 5 174

(4)

1Schfl. 5 174
1 Igheri (4)t

Schaffel 20 110
(16)

1 Dresdner 13

Scheffel (15)
1 Dresdner 11

Scheffel (1)
1 Dresdner 1

Scheffel (7
Dresd 9

45 R

1 gentr. 145

1 Zentr. 1 44. . .
9)

1 Schfl. 5 17414
1 Bavberi- (4)

20 10

(16)
(No. 2082.) Uu2



Benennung der Gegenstande.

M

Anmerk. Auf einen Preußischen Scheffel Kleesaat konnen mit Einschluß des Sackes 89 Pfund,

auf ein Bayerisches Schäffel desgleichen 360 Pfund gerechnet werden.

10Glas und Glaswaaren:

a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirrn

Anmerk. Bei loler Verpackung werden zu 1 Zentner veranschlagt 51 “*
6: Altbayerische -

* poder Kubikfuß.

41 Rheinbayerische

b) Weißes Hohlglas, ungemustertes, ungeschlissenes, oder mit abgeschliffenen
Stöpseln, Böden und Rändern; ingleichen Fenster= und Tafelglas ohne Un-
terschied der SKareeee....

„P) Gepreßtes, geschliffenes, abgeriebenes, geschnittenes, in Formen gemustertes,
bemaltes, vergoldetes, desgleichen alles massive und gegossene Glas, Be-
hänge zu Kronleuchtern von Glas, Glasknöpfe, Glasperlen und Glasschmelz

d) Spiegelglas:
1) wenn das Stäck nicht über 288 Preuß. oder 333 Altbayerische oder

245 Rheinbayerische  Zoll mißt,
a) gegossenes, belegtes oder unbelegtes,

aa) wenn das Stück nicht über 144 Preußische  Zoll mißt..
bb) wenn das Stück über 144 und bis 288 Preußische  Zoll mißt

63) geblasenes, belegtes oder unbelegtes...
2) belegtes und unbelegtes, gegossenes und geblasenes, wenn das Stück mißt:

über 288 bis 576|8. Preußz. oder bis 666 Altb. od. 490 Rbbayer. IS.
= 576 -1000 · 1156 = 888. - -

-1000 -1400 - - - -1618 - 1242 - 2-

- 1400 = 1900 = - - 2196 2- 1684 - -

--1900 3Zoll Preuß.. . . . . . ..

e) Glaswaaren in Verbindung mit unedlen Metallen und andern nicht zu

den Gespinnsten gehorigen Urstoffen; auch Spiegel, deren Glastafeln nicht
über 288 Preuß. Zoll das Stück mesen

Anmerk. Spiegel von größeren Dimensionen des Glases zahlen, ohne Rücksicht auf die Rahmen,

den Eingangszoll nach obigen Stücksätzen für Spiegelglas, den Dimensionen des

Glases gemäß; Falls sich der Eingangszoll danach abergeringer, als 10 Rthlr. ober
17 Fl. 30 Kr. vom Zentner berechnet, diesen Satz.

# rmm v
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Abgabensätze
Maaßstab Für Tara wird vergütet

dem 14-Thaler- it d d

der EE— ä anvernde zug, vom Zentner
und Lastel), beim beim Brurto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
Sgr. Sar.

Rihlr. (aGr. l Riblr. (Gr.) Fl. Xr Fl. Xr. P fun d.

1 Zentr. 1 1 45

5 23 in Ka d Kislen.
1 Zentr. · 5 15 (3 Ke fsern ud Sienn

1 Zentr. 10 80 snssße

1 Zentrtr.6 10 30 «

IZenkr.s 14 in Kisten.

1 Zentr. 5 15

1 Stü 1 145

1 Stückk 5 15

1 Stück 14

1 Stück0 35

1 Stück0 520

1 Zentr. 10 17 30 (:T i Ellern und Kisten.

(No. 2052.)
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Benennung der Gegenstände.

Häute, Felle und Haare:

a) Rohe (grüne, gesalzene, trockene) Hdute und Felle zur Lederbereitung, in-
gleichen rohe Pferdeharen:n:n:n:.....

b) Felle zur Pelzwerk= (NRauchwaaren-) Bereitung, Schmaschen, Baranken
und Ukraenr......

) Haasen= und Kaninchenfelle, rohe, und - HDare

d) Haare von Rindvil ,....................

Holz,Holzwaaren-c.:
a)BrennholzbeimWassertransport............·...........

b) Bau- und Nutzholz beim Wassertransport, oder beim Landtransport zur
Verschiffungsablage:

1) Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Kirsch-, Birn-, Apfel- und Kornelholz

2) Buchen-; auch Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Pappeln-, Erlen= und an-
deres weiches Holz; ferner: Sägwaaren, Faßholz (Dauben), Bandstöcke,
Stangen, Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden 24. „:„

Anmerk. In den östlichen Prorinzen des Preußischen Staaks wird erhoben für: "“

un) Massttttettettennn

bb) Bugsprieten ober Spieen.
c) Blöcke ober Balken von hartem Hoh

d) Balken von Kienen, oder Tannenhoossss........

ee) Bohlen, Bretter, Latten, Faßholz (Dauben), Bandstocke, Stangen, Faschinen, Pfahl-
holz, Flechtweiben c.. ..........

Holzborke oder Gerber-Lohe, desgleichen Holzkohlen

 0 Holzacheeehmmme...........
e) Holzerne Hausgerathe (Meubles) und andere Tischler-, Drechsler= und

Bottcherwaaren, weiche gefarbt, gebeizt, lackirt, polirt oder auch in einzel-
nen Theilen in Verbindung mit Eisen, Messing oder lohgarem Leder ver-
arbeitet sind; auch feine Korbflechterwaaren. ..............

C
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Abgabensätze
Maaßstab Fur Tara wird vergutet

dem 14-Thal d

der zch Seusn A% e„N 25 ðhuncn Fuß, vom Zentner
unb stel).d beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.

Ear. Sm. 1 4 1Nidlr.9Gr.). rr.) Fl. Tr.3 F. Xt Pfuud.

1 Zentr. frei. 1 88 frei. 2 55 Füsern und Ksien.

1 Zentr. 20 10
(10)

1 Zentr. Jfrei. ... 15 frei. 524
(12)

1 Zentr.frei. 5 frei. 171
(4)

—9.—1. * --·

(2)
sdktzv Tät-Inl- « 8

SceanII

bega-yto 1 10 2 20

25* *

55 uöq 20 110 u#eE

1 Stückl UI10
(8)

1 Stück ll|1
6 Stück
30 Stück

1 Schiffslast 15

(12)
1 Zentr.frei I frei. 83

1 gentr.frel. 10 frei. 35
(8)

16 in 54 isten.

1 Zentr. 1 3 5 15. E

(No. 2052.)



Benennung der Gegenstände.

13

14

15

16

17

18

19

1) Feine Holzwaaren Causgelegte Arbeit), sogenannte Nürnberger Waaren aller
Art, feine Drechsler-, Schnitz= und Kammacherwaaren, auch Meerschaum-
arbeit, ferner dergleichen Waaren in Verbindung mit andern Materialien
Cedoch mit Ausschluß von edlen Metallen, seinen Metallgemischen, Bronze,
Perlmutter, echten Perlen, Korallen oder Steinen), ingleichen Holzbronze,
Holzuhren, ganz feine Holzflechterarbeit, auch Blei= und Rothstifte

8) Gepolsterte Meubles, wie grobe Sattlerwaaren.
) Grobe Böttcherwaaren, gebrauchte, ohne eiserne Reisen

Anmerk. Grobe Böttcher= und Drechsler-, Korbflechter-, Tischler= und alle rohen und bloß geho-

belten Holzwaaren, Wagnerarbeiten und Maschinen von Holz, auch gebrauchte grobe

Böttcherwaaren mit eisernen Reifen tragen die allgemeine Eingangs-Abgabe.

Instrumente, astronomische, chirurgische, mathematische, mechanische, musikalische,
optische, physikalische, ohne Rücksicht auf die Matertalien, aus denen sie gefer-
tigtsind.......................................,

Kalender,

a) die furs Inland bestimmt sind, werden nach den, der Stempelabgabe halber
gegebenen besondern Vorschriften behandelt;

b) die durchgefuhrt werden, tragen die Abgabe von einem halben Thaler oder
521: Kreuzer für den Zentner. Der Wiederausgang muß nachgewiesen
werden.

Kalk und Gips, gebranteeeret:t:.......
Anmerk. Kalk und Gips können, in so fern sie als Düngematerial benutzt werden, auf besondere

Erlaubnißscheine frei eingehen.

Karden oder Weberdistenn......p

Kleider, fertige neue; desgleichen getragene Kleider und getragene Wasche, beide letz-
tere, wenn sie zum Verkauf einghen

Kupfer und Messing:

a) Geschmiedetes, gewalztes, gegossenes, zu Geschirren; auch Kupferschaalen, wie
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Abgabensätze
Maaßstab Für Tara wird vergütet

d Thal

der zoe e ter 64 kpenr uweet za, vom Jentner
und Lastel), beim beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
Sar. Sgr.

Riblr.(9.))Rblr.(00r.b F. Tr. Nl. Er. Pfund.

1 gentr. 17 30 . (14 —
9 in Ballen.

1 Fentr. 5 174
(4)

1 gentr, 15 4 221
(12)

1 Zentr. 6 10 130 3 na ser- und Klsten.

Scheffel »

oder ... 5 174
1 Tonnt. ()

1 Zentr. frei 5 rei. 174
(4)

1 Zentr.0 19230 1 in &amp;ilen
C l in Ballen.

Jahrgaug 1870. (No. 20)2.) Xx



Benennung der Gegenstände.

sie vom Hammer kommen; serner: Blech, Dachplarten, gewöhnlicher und
plattirter Draht, desgleichen polirte, gewalzte, auch plattirte Tafeln und Bleche

b) Waaren: Kessel, Pfannen und dergleichen; auch alle sonstige Waaren aus
Kupfer und Messing; Gelb= und Glockengießer-, Gürtler= und Nadlerwaa-
ren, außer Verbindung mit edlen Metallen; ingleichen lackirte Kupfer= und

Messingwaarreeeen.
Anmerk. Von Roh= (Stüc)-) Messing, Roh= oder Schwarzkupfer, Gar- oder Rosettenkupfer,

von altem Bruchkupfer oder Bruchmessing; desgleichen von Kupfer- und Messingfeile,

Glockengut, Kupfer= und andern Scheidemünzen zum Einschmelzen (die Münzen auf be-

sondere Erlaubnißscheine eingehend) wird die allgemeine Eingangs-Abgabe erhoben.

Kurze Waaren, Quincaillerien 2c.:

Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen, seinen Metallgemischen, aus
Bronze (im Feuer vergoldet), aus Perlmurker, echten Perlen, Korallen oder Stei-
nen geferugt, oder mit edlen Metallen belegt; ferner Waaren aus vorgenannten

Stoffen in Verbindung mit Alabaster, Bernstein, Elfenbein, Fischbein, Gips,
Glas, Holz, Horn, Knochen, Kork, Lack, Leder, Marmor, Meerschaum, unedlen
Metallen, Perlmurter, Schildpatt, unechten Steinen u. dgl.; seine Parfümerien,
wie solche in kleinen Gldsern, Kruken 2c. im Galanteriehandel und als Galan-

teriewaare geführt werden; Taschenuhren, Stutz= und Pendeluhren, Kronleuchter
mit Bronze, Gold= oder Stilberblatt; ganz feine lackirte Waaren von Metall

oder Pappmasse (papier macheé), Regen= und Sonnenschirme, Fächer, Blumen,
zugerichtete Schmuckfedern, Perückenmacherarbeit u. s. w.; überhaupt alle zur Gat-
tung der Kurzen, Quincaillerie= oder Galanteriewaaren gehörigen, unter den Num-
mern 2. 3. 1. 5. 6. 10. 12. 19. 21. 22. 27. 30. 31. 33. 35. 38. 40. 41. 42.

und 43. der zweiten Abtheilung dieses Tarifs nicht mit inbegriffenen Gegenstände;
ingleichen Waaren aus Gespinnsten von Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle,
welche mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing oder Stahl verbunden sind, z. B.
Tuch= oder Zeugmützen in Verbindung mit Leder, Knöpfe auf Holzformen, Klin-
gelschnüre und dergleichen mer.....

Leder und daraus gefertigte Waaren:

a) Lohgare, oder nur lohroth gearbeitete Hdute, Fahlleder, Sohlleder, Kalb-
leder, Sattlerleder, Sciefelschdfte, auch Juchren; ingleichen sämisch= und
weißgares Leder, auch Pergamettttt...

b) Brüsseler und Dänisches Handschuhleder; auch Korduan, Marokin, Saffian
und alles gefärbte und lackirte kdernrnr......



Maaßstab

Abgabensätze

295

nach dem 14-Thaler-Fuß (mit der

Fur Tara wird vergutet

nach dem
der Einthellung des Thalers in zostel 24=-Gulden-Fuß, vom Zentner

und Lastel), beim beim Brutto-Gewicht

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
 SEar. .

Ihm-' non-u Nin-k. Se-. N. Tr. Il. Tr. Pund.

13 in Fässern und Kisten.
1 Zentr. 6 10 30 un su iernund Hisen

(4 in Ballen.

„ 13i d Kislen.
 ze.1 u e iP suc u rr

&amp; in Ballen.

,- . 20ia·’össemunthflen.

1 Zentr. 50 87 30 13 in Körben.
 7? in Ballen.

1 Zentr. 6 10 L 16 in Fässern und Kisten.
13 in Körben.

1 Zentr.8 14 Gin Ballen.

(No. 2082.) Xx2
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Benennung der Gegenstände.

Ausnahme. Halbgare Ziegen= und Schaaffelle für inlandische Saffian= und Leder-

abelene werden unter Komtrole für die allgemeine Eingangs-Abgabe
eingelassen.

c) Grobe Schuhmacher-, Sattler= und Täschnerwaaren, Blasebalge, auch
Wagen, woran Leder= oder Polsterarbeiten

d) Feine Lederwaaren von Korduan, Saffan, Marokin, Brüsseler und Döäni-
schem Leder, von sämisch= und weißgarem Leder, auch lackirtem Leder und
Pergament, Sattel= und Reitzeuge und Geschirre mit Schnallen und Rin-
gen, ganz oder theilweise von seinen Metallen und Metallgemischen, Hand-
schuhe von Leder und feine Schuhe aller S ntr

Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren:

a) Rohes GOeen.......

b) Gebleichtes oder gefarbtes Garn...........
c) Zwirn.. ..... . .. . ...

d) Graue Packleinwand und Segeltuch

e) Rohe(unappretirte) Leinwand, Zwillich und Drillich
Ausnahme. Rohe, ungebleichte Leinwand geht frei ein:

aa. in Preußen:

auf den Grenzlinien von Leobschütz bis Seidenberg in der Ober-Lausitz, von
Heiligenstadt bis Nordhausen und von Anholt bis Minden, so wie von Stahle
bis Herstelle in der Provinz Westphalen, nach Bleichereien oder Leinwand-
märkten;

bb. in Sachsen:

auf der Grenzlinie von Ostritz bis Schandau, auf Erlaubnißscheine;

cc. in Kurhessen:

auf Erlaubnißscheine nach Bleichereien oder Märkten.

 Gebleichte, gefärbte, gedruckte oder in anderer Art zugerichtete (appretirte),
auch aus gebleichtem Garn gewebte Leinwand; ferner Zwillich und Drillich,
desgleichen rohes und gebleichtes Tisch= und Handtücherzeug, leinene Kirtel,
auch neue Wäsbheee.......»
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Abgabensätze
Maaßstab Fur Tara wird vergütet

Thal (mit d nach dem vom Zentner

der kuchede, ihern in voftel. 24. Gulden-Fuß, 3
und 2astel),b beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. 1 Ausgang.
N. #r Noh. (abr.). 1 er. F. xr. Pfund.

16 in En und Kisten.. . . . . 117 30 —
1 er s « -..:::2

20 in Kistemn und Kisten. 38 830 n# in Kör
1Zentr. 22 10 b Leiter.

1 Zentr. 5 174
(4)

1 Zentr,. 1 15

 I1111. 330 —6 63
1 Zentr. 20 110

(16) (113 in Kisten.
1 Zentr. 2 7“-• 3 30 (6 in Ballen.

(13 in Kisten.

1 Zent.1.1L. 4

Go. 202.)

6 in Ballen.



m
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25

Benennungder Gegenstände.

6) Bänder, Batist, Borten, Fransen, Gaze, Kammertuch, gewebte Kancen,
Schnüre, Strumpfwaaren, Gespinnst= und Tressenwaaren aus Metallfaden
und Leinen, jedoch außer Verbindung mir Eisen, Glas, Holz, Leder, Mes-
sing und Stohoho . ....p

h) Zwirnspitzen... .. .. ...

Lichte, (Talg-, Wachs-, Wallrath= und Stearin-)..............

Lumpen und andere Absälle zur Papier-Fabrikation:

Leinene, baumwollene und wollene Lumpen, Papierspaäne, Makulatur (belchriebene
und bedruckte); desgleichen alte Fischernetze, altes Tauwerk und Strickkcl

Anmerk. Alte Fischernetze, altes Tauwerk und Stricke beim Ausgange über Preußische Seehäfen

Material= und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsumtibilien:

a) Bier aller Art in Fässern, auch Meth in Fässen

b) Brannewein aller Art, auch Arrak, Rum, Franzbranntwein und versetzte
Branntweiennn

JP) Essig aller Art in Fdssern.

 Bier und Essig, in Flaschen oder Kruken eingehennd.

e) Oel, in Flaschen oder Kruken eingehnnddd........

1) Wein und Most, auch CKddden

8) Butter......

Anmerk. 1. Frische, ungesalzene Butter auf der Linie von indau bit Hemmenhofen eingehend.

Anmerk. 2. Einzelne Stücke, welche eingehen, sind, wenn sie zusammen nicht mehr als 3 Pfund

wiegen, frei.

h) Fleisch, ausgsschlachtetes frisches, gesalzenes, gerduchertes; auch ungeschmol-
enes Fett, Schinken, Speck, ursie desgleichen großes VWild.
rüchte (Südfrüchte), auch Blätter:
a)FFrische Apfelsinen, Zitronen, Limonen, Pommeranzen, Granaten und
dergleihen..........
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Abgabensätze
Maaßstab Für Tara wird vergs#et

der p4ehapKdl aen de a, vom Zentner
und Astel), bn in beim Brutto- Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Elngang. Ausgang. «
Sgr. Sar.

Ric#r. (#Gr) Rehlr. (6Gr.) Fl. Ir. I. T Psund.

1 gzenr.2 3 4P
6 in Ballen.

1 Zenr.55ö55.9 15 ( # Stätn.

1 Zentr. 7 16 in Kisten.

1 Zentr. frei. . . 3 ... frei. 5 15

1 Zentr. frei.. .. . . . 10 ...

Z (8)

1 Zener. 2 15 222

112)

" 24 in Kisten.
x 14 Körben

1 r% n 10 2 20 15 4 Ueher#äfeern.
1 Zentr

G) in Kisten.

1 Zentr 8 14 16 in Körben.
i l

1 Zentr 8 14 . n #0.

1 Zenr. 1 (2 Feee.
% 1 in Ueberfässern.

1 Zentr 3 60 6 25 16 in Fässern und Löpfen.
16

..... ... 1 45

1 Zentr 2 3 30 nin#len und Klsten.2 in

6 in Ken.

20 in W#e# und Kislen.30 1 3in" l
1 Zentt. 2 1 in Salten.

(No. 2052)



Benennung der Gegenstande.

Verlangt der Steuerpflichtige die Auszahlung, so zahlt er fur 100 Stuck

3 oder 1 Fl. 10 Kr.

Verdorbene bleiben unversteuert, wenn sie in Gegenwart von Beam-
ten weggeworfen werden.

6) Trockene und getrocknete Datteln, Feigen, Kastanien, Korinthen, Man-
deln, Pfrrsichkerne, Rosinen, Lorbeeren und Lorbeerblatter, Pommeran=
zen, Pommeranzenschaalen und dergleihen

k) Gewöürze, ndmlich: Galgant, Ingber, Kardamomen, Kubeben, Muskatnüsse
und-Blumen (Macis), Nelken, Pfeffer, Piment, Saffran, Sternanis, Va-
nille, Zimmt und Zimmt-Kassia, Zimmtbluthe.. ... . . . . ..

——————--ll....

m) Kaffee und Kaffeesurrogghhtteee.......

n) 1. Kakao in Bohnen............

2. Kakaomasse, gemahlener Kakao, Chokolade und Chokoladesurrogate

oJ) Käse aller cnttHc .................

p) Konfituren, Zuckerwerk, Kuchenwerk aller Art, mit Zucker und Essig einge-
machte Früchte und Gewürze; desgleichen Kaviar, Sago und Surrogate
dieser Artikel, Olw#en, Pasteten, zubereiteter Senf und Tafelbouillon

d) Krastmehl, worunter Nudeln, Puder, Stärke mitbegriffen, desgleichen Müh-

lenfabrikate aus Getreide und Hülsenfrüchten, nämlich: geschrotete oder ge-
schalte Korner, Graupe, Gries, Grutze, Mehl.. ..............

Anmerk. 1. Gewöhnliches Roggeamehl (Schwarzmehl) bei dem Eingange zu Lande auf der Säch-
sischen Grenzlinie gegen Bohmen..

Anmerk. 2. Gewohnliches Roggenbrob bei dem Eingange zu Lande auf derselben Grenzlinie



Maaßstab
Abgabensätze

301

Fur Tara wird vergutet

nach dem 14-Thaler-Fuß (mit der vom Zentnernach dem

der Eimtheilang des WV— Iin 30stel 2/2: Gulden-Fuß,
5 2tel), beim beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Elngang. Ausgang.
Sar. Sgr.

NRilr. (ar.)(.) Fl. Xr ’lu Er. Pfund.

51 in Asern-6 i

1 Zentt. 4 7 1 n bcn.
6 in Ballen.

18 in Sissen.16 ** ern.

1 Zentr. 6 10 11 221 11 1 Klben
à in Ballen.

1 Tonne! 1 45

5 13 in F4 it Daub Eichen-

1 Zentr. 6 10 11 224 u Seram * Lchen.
6 11 2 10 in i Fässern.

221. 9 orben.

1 Zentr. 8 * 4 n Ballen-

1 Zentr. 11 19 15 7 !EeundKisten.
6 in Srke

20 (n ##en von 1 Neutr.uu. darüber.
10 in nte

1 Zentr. 3 20 6 25 - 11 Samsernunt Aeur.
(16) 8 in Körden.

0 in Ballen.

1 Zentr. 11 19 15 2m ässetn und Kisten.
6 in *

1 Jentr. 2 3 30 B1 n Afern, Kisten und Körben.

1 Zener. 74
(6)

1 gentr. 5 «

(9
Jahrgang 1870. (No. 2052.) Vv



Benennung der Gegenstande.

r) Muschel- oder Schaalthiere aus der See, als: Austern, Hummern, Mu-

scheln, Schildkröben......
8)Reis.........................................

t) Salz (Kochsalz, Steinsalz) ist einzufuhren verboten; bei gestatteter Durchfuhr,
wird die Abgabe besonders bestimmt.

v) Taback:

1) Tabacksblckter, unbearbeitete, und Stengelsl.

2) Tabacksfabrikate, als: Rauchtaback in Rollen, abgerollten oder entrippten
Blättern, oder geschnitten; Cigarren, Schnupftaback in Karotten oder
Stangen und gerieben, auch Tabackssmhelmlmm

X) Zucker:

1) Brot= und Hut-, Kandis-, Bruch= oder Lumpen= und weißer gestoße-
ner Zuckernrnrnsnsn:n:n:n:::.........

2) Rohzucker und Farin (Zuckermehh)

3) Lumpenzucker für inländische Siedereien zum Raffiniren unter den beson-
ders vorzuschreibenden Bedingungen und Kontrolean
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Abgabensäáätze
Maaßstab Für Tara wird vergüter

nach dem 11Thaler- Fuß (mit der nach de
der Eintheilun balerã in wstel rsl 1 2 . vom Zentner

und 2#s), beim beim
» Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausganz.
Sgr. Sgr.

Rehtr.(gGr.). 6r.) Rl. Ir. Fi. Ir. Pfund.

1 Zenr 4 .. 7.....

14 in Fässern.
1 Zentt. 3 30 à in Ballen.

1 Zentr. 4 - 7 11 in Fässern.

12 ee d Kanaßerkörh1 Zentr. 5 15 9 374 in 3 1 und Kanaßerkörben.
(12) in Bore aller Art.

16 in Fässern.

1 Zentr. 19 15 Inn Krben.
(GCin Ballen.

Bei Cigarren, außer der vorslehenden

ara für die *m#s5 Umschlietzung,
noch 25 O#fund, Fallé die Elgarrenin kleinen Kisten. und 12
Falls sic in Körbchen verpackt zan

1 Zentr. 11 19 15 23 in Kisten.

5 in Fässern * Tautuo Eichen-
1 - und anderm barten Holzc.

1 Zentr. 10 17 30 10 in anderen Fässeru.
«- 13 in Kisten.

13 in Jässern mit Dauben r. Eichen-
und anderm bartenu Holze.

10 in anberer guern, dariib2 5 16 in Kisten ven 8 Zentr. u. darüber

1 Zentr. 9 15 15 113 in Kisten unter 8 Zentr.
10 in aubeturkpailsoeer Rohrgeslech-

# len (Canasser“, Cranjans).7 in andercu Käörben.
6 in Ballen.

* 14 in Fässern mi Dauben ..Elchen-1 Zentr. 5 15 9 37 1 24 grn Holz
« lumandckmsäss

s 13 in Kisten.

(To. 2052.) Vy2



26

27

26

29

Benennung der Gegenstände.

4) Rohzucker mit derselben Bestimmung und unter den besonders vorzu-
schreibenden Bedingungen und KontrolreenU

Oel, in Fässern eingehnddddd.....R
Anmerk. 1. Baumöl zum Fabrikgebrauch wird gegen dle allgemelne Eingangs-Abgabe eingelassen,

wenn bei den Zollämtern an der Grenze ober bei der Abfertigung aus den Packhb-

fen (Hallanstalten) vorher auf einen Zentner Oel ein Pfund Terpentinöl zugesetzt
worden.

Anmerk. 2. Sogenannte Oelkuchen, als Rückstände beim Oelschlagen aus Lein, Raps, Rübsaa-

men u. s. w., ingleichen Mehl aus solchen Kuchen und Rückständen

Papier= und Pappwaaren:

a) Ungeleimtes, ordindres, (grobes, graues und halbweißes) Druckpapier, auch
grobes (weißes und gefarbtes) Packpapier und Pappdeckel

b) Alle andere Papiergattungenaa

Anmerk. 1. Papier, welches lithographirt, bedruckt oder linlirt ist, um in diesem Zustande zu
Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen, Devisen u. s. w. zu dienen, dezgleichen ordinäre
Bilderbogen gehören zu den lit. b. benannten Papiergattungen.

Anmerk. 2. Von grauem Lösch= und Packpapier wird die allgemeine Eingangs-Abgabe erhoben.

c) Papiertapteen.

d) Buchbinderarbeiten aus Papier und Pappe, auch grobe lackirte Waaren
aus diesen Urstofen:n:n:n::

Pelzwerk (sertige Kürschnerarbeiten), als: überzogene Pelze, Mützen, Handschuhe,
Decken, Pelzfutter, Besätze und dergleihen

Ausnahme. Ferrige, nicht überzogene Schaafpelze

Schießpuls ernr............
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Abgabensaätze
Maaßstab Fur Tara wird vergutet

dem 14-Thal (mit de nach dem

der — Kbae inlsin 2osüel. 32=EuldenFuß, vom Zentner
und 2 flel, beim Brutto-Gewicht:

Vergollung. Eingang. wen Eingang. Lusgang.
Sgr. Sar.

Mihlr. (aGr.) Rthlr. ctaGr.) Fl. Tr. F. Tr. Pfund.

13 in Fässern mit Dauben v. Elchen-
und anderm barten Holze.

10 in ren len „ darüt
16 en von ennzu arübe1 Zentr. 5 8 45 13 Kspen unter 8
10 in aupereuropchssches Frbrgesec=

ten (Canasser, Cruisne8).
7 in #tten Körben6 in Balle

1 genrr10 2 55
(16)

1 genrr. 1 34
G)

1 Zentr. 45
16 in Kisten.

1 Zentr.5 8 45 bn ##n

16 in K
1 Zenr.0 1130 ( #a Wt

(öin Ballen.

30 16 n fsen7 L orben.

1 Zentr. 10 1 6 in Bollen.

48 n scrn.
1 Zentr. 22 38 30 /20 tu ilen

1 3 10 30 —

1 Zentr. 3 830 13 in Jäserm.

(No. 2052.)



31

32

Benennung der Gegenstände.

Seide und Seidenwaaren:

a)Gefärbte, auch weißgemachte Seide oder Floretseide (gezwirnt oder unge-
zwirnt), auch Zwirn aus roher Seide..

b) Seidene Zeug= und Strumpfwaaren, Tücher (Shawls), Bänder, Blon-
den, Spitzen, Petinet, Flor (Gaze), Posamentier-, Knopfmacher-, Sticker-
und Putzwaaren, Gespinnst= und Treffenwaaren aus Metallfchen und Seide,

außer Verbindung mit Eisen, Glas, Hou, Leder, Messing und Stahl;
Gold= und Silberstoffe; endlich obige Waaren aus Floretseide (bourre de
soie) oder Seide und Floreksede.....
Alle obige Waaren, in welchen, außer Seide und Florerseide, auch andere
Spinnmaterialien: Wolle oder andere Thierhaare, Baumwolle, Leinen, ein-

zeln oder verbunden, enthakken iinggggaga........p

Seife:
a) Grüne, schwarze und andere Schmiersessse........·

2

b) Gemeine wee.......

c) Feine in Tafelchen, Kugeln, Buchsen, Krugen, Topfen u. s. w.

Spielkarten von jeder Gestalt und Größe, insofern sie in einzelnen Vereinsstaa-
ten zum Gebrauche im Lande eingeführt werden dürfen, und unter Berück-

sichtigung der besonderen Stempel= und Kontrolevorschriten

Anmerk. Werden dergleichen zum Durchgange angemeldek, so wird die Durchgangs-Abgabe mit
einem halben Thaler oder 521 Kreuzern vom Zentner erhoben.

Steine:
2) Bruchsteine und behauene Steine aller Arr, Mühl-, grobe Schleif= und

Wetzsteine, Tufsteine, Traß, Ziegel= und Backsteine aller Art, beim Trans-
port zu Wasser, auch beim Landtvansport, wenn die Steine nach einer Ab-
lage zum Perschiffen bestimmt sidddoo..........

b) Waaren aus Allabasier, Marmor und Speckstein; ferner: unechte Steine
in Verbindung mit unedlen Metallen, auch geschliffene echte und unechte
Steine, Perlen und Korallen ohne Fassug..
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Abgabensiätze
Maaßstab Für Tara wird vergütet

d AThaler, i d

der hach e FEbenn 7n #3 24115„4Fuß. vom Zentner
und Lastel), beim beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
Sgr. SEgr.

Rehlr. (Grr.) Ridlr. * Fl. Xr. Fi. Kr Pfund.

 zu s8 * ogg s adn

1 Zentr.10 19230 i wn #uu

20 in Kislen.

1 Zentr. 55 96 15 8 n Süten.

1 gentr. 1 45

1ent. 3 s 60 u1 g

1 gentr.110 17 30 146 in Kisten.

1 Zentr.10 17 30

1 Schiffslast

# 15 521
;(12)

1 Zentr. 10 17 30 10 in Fässern und Kisten.

(No. 2032.)
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Benennung der Gegenstande.

M

Anmerk. zu a. u. b. 1) Große Marmorarbeiten (Statuen, Busten und dergleichen), Flintensteine,
feine Schleif= und Wetzsteine, auch Waaren aus Serpentinstein zahlen die
allgemeine Eingangs-Abgabe.

2) Bruch= und behauene Bausteine dei der Einfuhr auf dem Bodensee frei.

3) Lithographir-Steiien:n:n

34SSc#einkohen::??:?........

Anmerk. 1. An der Preußischen Seegrenze und auf der Elbe eingehend.. .. ..........

Anmerk. 2. An der Badischen Grenze oberhalb Kehl, desgleichen an der Bayerischen Grenze
rechts des Rheins eingehbeenngngn.;;

35 Stroh-, Rohr-- und Bastwaaren:

)Matten und Fußdecken von Bast, Steroh und Schilllll
h Stroh= und Bastgestechte, grobe Strohhüte und Decken aus ungespaltenem

Stroh, Spahn= und Nohrhüte ohne Garniirr......
c) Feine Bast= und Strohhühtete...

36Kalg (eingeschmolzenes Thierfett) und Steainn

37|Theer (Mineraltheer und anderer), Daggert, gemeines Pech

38opferthon und Toôpferwaaren:

à. Töpferthon für Porzellanfabriken (Porzellanerded

b Gemeine Töpferwaaren, Fliesen, Schmelztieggeel .

c)EinfarbigesoderweißesFayenceoderSteingut,irdenePfeifen......
d) Bemaltes, bedrucktes, vergoldetes oder versilbertes Fayence oder Steingut
e)Porzellan,weißes..........·......................
l)Potzellan,farbtgesundweißesmitfarbigenStteifen,auchdergleichenmit

MalereioderVergoldung...·.......................
gFayence,SteingutundanderesErdgeschcrr,auchwetßesPorzellan und

Email in Verbindung mit unedlen Metallen.. ...
h) Dergleichen in Verbindung mit Gold, Silber, Platina, Semilor und an-

dern feinen Metallgemischen; ingleichen alles ubrige Porzellan in Verbin-
dung mit edlen oder unedlen Metalln

4
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Abgabensaätze
Maaßstab Fü# Tara wird vergütet

ch d I

der binserlng r int "uictone ureehe Fuß, vom Zentner
sel,, beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.

Sar. Egr.
Nibr. (r.) lr.(0rr.) Fl. Er. I#. Tr. Pfund.

1 Stück 11. 4
(1)

1 Zentr. 14 ... *
(1)

1 Zentr. n
(()

1 Zentr. 1

1 Zentr. 5 174
(4)

1 Zentr,.10 17 30 20 in Kisten.
1 Zentr.0 87 30 5 in Ballen.

1 Zentr.3 5 15 13 in Fässern und Kisten.

1 Zentr. 5 174
(4)

1 Zentr. frei. 15 frei. 521.
;(12)

1 Zenrr. 10 ... 35

(8)

1 gentr.,ü 8 45 in
1 gentr.1 17130 22 in Kisten.1 Sentr.0 17 90 76 in Körden.

1 Zentr. 4345 5 K

1 Zentr. 170
22 in Kisten.
13 in Körben-

1 Zentr. 50 87 130
Jahrgang 1829. (Ne. #02. 33



 #

39

41

Beneun## der Gegenstinde.

Vieh:
a) Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel... . ..

b) Ochsen und Stirer . . . ...

Anmerk. Pferde und anbere vorgenannte Thiere find steuerfrei, wenn aus dem Gebrauche, der
von ihnen beim Eingange gemacht wird, uberzeugend hervorgeht, baß sie als : odber
kastthiere zum Angespann eines Reise= oder Frachtwagens gehören oder zum Waaren-
tragen dienen, ober die Pferde von Reljenden zu ihrem Fortkommen geritten werden müssen

Fohlen, welche der Mutter folgen, gehen frei ein.

) Khee;;;;
) Rinder (Jungoih)...-
e) Schweine (ausgenommen Spanferkel)

1) gemadstte »....................·...-

2)magere................·....................

g)AnderesSchaafvieh,Ziege-1,KälbecundSpanferkeL............

Anmerk Auf der Grenzlinie von arr Wessenchal in Sachsen bis Schusterinsel in Baben werden magere
Ochsen, ingleichen Stiere, Kühe und Rinder, zur Nachzucht und nicht zum Handel be-

stimme, in einzelnen Stücken, auf obrlszkeirliche, den Einbringern zu ertheilende Bescheiu#s.
gungen, gegen ein Viertel der obigen Tarifsätze eingelassen.

Wachsleinwand, Wachsmousselm, Wachstafft, Wachswaaren:
a) Grobe, unbedruckte Wachslelnwaddddnddd...
b) Alle andere Gattungen, ingleichen Wachsmousselin, Wachstasst und Malertuch

Dc) Feine bossirte Wachswaaren . .. . .. ...-

Wolle und Wollenwaaren:

a) Schaafwolle, rohe und gekammte. . .. . . . . . . .....

b) Weißes drei= oder mehrfach gezwirntes wollenes und Kameelgarn; desgleichen
alles gefarbte Garn... .. . .. . ...

c) Wollene Zeug= und Strumpfwaaren, Tücher (Shawls), Tuch= und Filz-
waaren, Posamentier-, Knopfmacher-, Sticker= und Putzwaaren, außer Ver-
bindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing und Stahl, ferner: der-
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Abgabensätze
Maaßstab Für Tara wird vergs#ten

:„ I1 i d

UEEII— urwe vend 38, vom Zentner
und Dastel), belm belm Brutto-Gewicht-

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
Sgr. Sgr.

Rihlr. (ar.),Nc (aGr.) ãl. Tt. Fl. Tr. Pfund.

1 Stück! 10 220
(8)

1 StücöS 8 45

1

1 Stück 3 5 15

1 Stüc!? 3 30

1 Stück . 1115

1 Stückkk 20 1|10
(16)

!1 Stück 15 52#
(12)

1 Stück 5 17).
G)

U
|

1 genr.. 3 0 i3 in Kisten.
1 Zemr.5 8 45 1 2 in Nöbben.

1 Zentr.10 17 30 20 in Kisten.

1 Zentr. frei. 2 frei. 3 30

1 Zentr. 8 14 6 14 in sen und Kisten.

1
(No. 2032.) 332
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Benennung der Gegenstände.

gleichen Waaren aus andern Thierhaaren oder aus letztern und Wolle;
endlich Waaren obiger Art in Verbindung mit andern, nicht seidenen Spinn-
materialln.

Teppiche (Fußteppiche) aus Wolle oder andern Thierhaaren, und dergleichen
mit Leinen gemisstttetetete

Anmerk. Einfaches und doublirtes ungefärbtes Wollengarn, sowie Oeltücher aus Roßhaaren, in-
gleichen ganz grobe Gewebe aus Kälberhaaren und Werg zahlen die allgemeine Ein-
gangs-Abgabe.

Zink und Zinkwaaren:

à) Roher rkkkk.
b) Bleche und grobe Zinkwaarnren:

d

JP) Feine, auch lackirte Zinkwaaren

Zinn und Zinnwaaren:

a)Grobe Zinnwaaren, als: Schüsseln, Teller, Löffel, Kessel und andere Ge-
faße, Röhren und Plattttteon.......

b) Andere feine, auch lackirte Zinnwaaren, Spielzeug und dergleichen
Anmerk. Von Zinn in Blocken, Stangen u. s. w. und von altem Zinn wird die allgemeine Ein-

gangs-Abgabe erhoben.
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Abgabensüätze
Maaßstab Für Tara wird vergätet

nach dem 14 Thaler-Fuß (mit der nach dem
der Eintheilung des aru in Zustel  . Gulden= Fuß, vom Zentner

und 2astel), beim beim Brutto-Gewicht:

Verzollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.

Sgr. 1 Sgr. lRihlr. (aGr.) Neblr. (e#r.) F Xr. F. KTr Pfund.

1 Zentr. 0 52 30

20 in Sint.
1 Zentr. 20 35 7 in Ballen.

1 Zemtr. 2 ·.. 3 30 10 in Fässern und Kisten.

1 gemr.3 10 5 50 6 in Körben.

G 20 in Fässt d Kist
20 in ern und Kisten.

1 gentr.,10 1 17 30 13 in Körden.

10 in Fässern und Kisten.
1 gentr. 3 30 „ Tarfer

20 in Fässern und Kisten.
1 Zentr.10 17 30 in in Körben.

(No. 2087.)
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Dritte Abtheilung.

Von den Abgaben, welche zu entrichten sind, wenn Gegenstande

zur Durchfuhr angemeldet werden.

1) Die in der Ersten Abtheilung des Tarifs benannten Gegenstande bleiben

auch bei der Durchfuhr in der Regel abgabenftei.

2) Von Gegenständen, welche, nach der Zweiten Abrheilung des Tarifs,
beim Eingange oder Ausgange, oder in beiden Fällen zusammengenom-

men, mit weniger, als 1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Zentner, dder nach

Maaß oder Stückzahl belegt sind, ist in der Regel als Durchgangs-Ab-

gabe der Betrag jener Eingangs= und Ausgangs-Abgaben zu emrrichten.

3) Für Gegenstände, bei welchen die Eingangs= oder Ausgangs-Abgabe, oder

beide zusammen, Thaler oder 52: Kreuzer vom Zentner erreichen oder

übersteigen, wird in der Regel nur jener Satz von 1 Thaler oder 521 Kreu-

zer vom Zemmer, ingleichen für BVich, und zwar:

dom Stück
–—..—

a) von Pferden, Mauleseln, Maulthieren, Eseln Rthtt. oder 2 Fl. 20Kr.
b)„ Ochsen und Stieren 1 "" 1•. 45

c) Kühen und Rindern „ . — . 524--

d) Schweinen und Schaafvieh ... r „ —- 174-

als Durchgangs-Abgabe entrichtet.

4) Für den Transtt auf gewissen Straßen oder für gewisse Gegenstände sind
ausnahmsweise höhere oder geringere Säze festgestellt.

Diese Ausnahmen sind folgende:

I. Abschnitt.

Bei der Durchfuhr von Waaren, welche

 reches der Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinie von Me-

mel bis Neu-Berun (die Straße über Neu-Berun ausgeschlossen) ein-

und über irgend welchen Theil der Vereinszollgrenze wieder ausgehen;

desgleichen welche
B. durch die Odermündungen oder links der Oder eingehen und rechts der

Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinie von Memel bis Neu-

Berun (die Straße über Neu-Berun auggeschlossen) wieder ausgehen,
ist zu erheben:

(No. 2032.) 1) Von



1)

2)

3)

40

5)
6)

7)

8

Vor baumwollenen Steuhlwaaren (Zweite Ahtheilung
Art. 8. e.); seinen Blei-, Bärstenbioder., Eisen-, Glas-
umd Holzwaaren (S.c.) (# b.) (6. c. 3) (10. ) (12. #-);
ferner von Pappwaaren, seiner Seife, seinen Steinwaa-
ren, seinen Gerohgeslechteu, Perzellanwaaren, Wachs
und seinen Zinnwaaren (27. d.) (31. c.) (33. b) (35. b.

u. cr. ) (38. g. u. h.) (A0. c.) (43. b.); neuen Kleidern (18.);

kurzen Waaren (20.); gebleichter, gesaärbter oder gedruck-
rer Leinwand und andern leinenen Stuhlwaaren (22. l. 8.

u. h.); Seide, seidenen und halbseidenen Waaren (30.);

wollenen Zeug= und Strumpf-, Tuch= und Filzwaaren
(41.c. u. d.):

) in sofern die Ausfuhr durch die Oüiseehdfen geschieht

b) auf anderem WBBBBBBBBa...
Von Baumwollengarn (2. b.) und gesärbtem Wollen-
garn (41.b500 ))) . ...

Von raffinirtem Zucker (25. u. 1 H

Von Kupfer und Messing und daraus geserugten Waa-

ren (19.); Gewürzen (25, k.); Kaffee (25. m.); Tabacks-

fabrikaten (25. v. 2); Schaafwolle (41. a) ......p

Von rohem Zucker und Farin (25. k. .0.)

Von Schmalte, Soda (Mineral-Alkali) (5 d.); Schwe,

selsäure (5. u.); Kolophonium undaußereurop##schen Tisch-
lerhölzern (5. Anmerkung); Muschel oder Schaalthieren
aus der See 25.r.), getrockneten, gerducherten oder ge-

salzenen Fischen, Heringe ausgenommen; Salmiak, Spieß-
glapz (Autimonium), Tananrn
Von Mennige (5. d.); grunem Eisenvitriol (5. e); Mi—
neralwasser in Flaschen und Krügen (5.1.); rohem Agat-
stein und großen Marmorarbeiten, als: Statüen, Büsten,

Kaminen
Von Salz (25.11)), wenn solches durch die H-

sen von Danzig, Memel und über Pillau einge-
führt wird, zum Bedarf der Königlich Polnischen
Salz-Administration unker Kontrole der Königlich

Preußischen Salz-Administration, von der Preußi-

schenkat.........3Rthl.
Nae. 2052.)

Bom Zentner.

Aithir

—

Ser-

—.—

10

G)

20

(16)

10

G)

(4

30

45

10

9. Von



Bon der Tonne

22 1 zi. *

9. Von Heringen (25. 9)0......—10 2325
Anmerk. Diese Durchgangs-Abgabe wird auch von den durch die Oder- (9)

mündungen ein= und über Neu-Berun ausgehenden Herin-
gen erhoben.

10) Von Weizen und andern unter No. 11. nicht besonders genannten Ge-

treidearten, desgl. von Hülsenfrüchten, als: Bohnen, Erbsen, Ansen, Wicken,
auf der Weichsel und dem Niemen eingehend und durch die Häfen von

Danzig und Memel, auch durch Elbing und Königsberg über Pillau
ausgehend, vom Preußischen Scheffe ..·.... 3 Silbergr.

11) Von Roggen, Gerste und Hafer, auf denselben Stromen ein-
und über die vorgenannten Häfen ausgehend, vom Preußischen

Schessereree......p2Silbergr.
II. Abschnitt.

Von nachbenannten Gegenständen, wenn sie

A. durch die Odermündungen oder über die nördliche Grenzlinie zwischen

der Oder und dem Nhein, diesen Strom ausgenommen, eingehen

und über die Grenzlinie zwischen Neu-Berun in Schlesien und

Schärding am Thurm in Bayern, beide ebengenannte Orte einge-

schlossen, wieder ausgehen, oder umgekehrt; ferner, wenn sie

B. auf der linken Rheinseite landwärts ein= und auf der rechten Nhein-

seite, ohne Ueberschreitung der Oder, wieder ausgehen; desgleichen, wenn sie
C. auf der rechten Rheinseite (mit Ausschluß der unter Abschnitt I. ge-

dachten Straßenzüge) ein= und mit herschretung des Rheins wieder
ausgehen,

wird erhoben:
Vem Semner

von baumwollenen Stuhlwaaren (Abtheilung II. Art. T A ör- I Is-

2.c.),neuenKleidern(18·),LederundLederarhei-I—l—
ten (21.), Wolle und wollenen Garnen und Waa-

ren (41)90h)9) 1— 145

Anmerk. Wenn diese Waaren auf den, in den folgenden Abschnieten genannten Straßen durch-
geführt werden, so wird von denselben nur die dort bestimmte geringere Durch-

gangs-Abgabe erhoben.

III. Abschnitt.

Bei der Durchfuhr blos durch nachgenannte Landestheile oder auf nach-

genannten Straßen wird die Durchgangs-Abgabe dahin ermätigt, daß von den

beim Ein= und Ausgang höher belegten Gegensiänden nur erhoben wird:
1. Von
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1) Von Waaren, welche
a) auf der linken Rheinseite landwarts ein- und wieder ausgehen, oder welche

b) auf dem Rheine, es sei zu Berg oder zu Thal, oder auf der Mosel in

das Vereinsgebiet eingehen und auf Straßen auf der linken Rheinseite
wieder ausgehen, oder umgekehrt, ingleichen, welche

c) auf der linken Rheinseite nordlich von Saarbrucken landwarts eingehen

und uber die sudliche Grenzlinie zwischen Neuburg am Rhein und Frei-

lassing in Bayern (diesen Ort eingeschlossen) wieder ausgehen, oder um-

gekehrt, endlich, welche
d) uber die nordliche Grenzlinie zwischen dem Rhein und der Elbe (beide

Flusse ausgeschlossen) eingehen und stromwarts aus den Hafen zu Mainz

und Biebrich oder aus einem Mainhafen ausgehen, oder umgekehrt,

vom genter 10 Sgr. oder 35 Kr.

2) Von Waaren, welche
a) über die südliche Grenzlinie von Saarbrücken bis zur Donau (beide ein-

geschlossen) ein= und wieder ausgehen, ingleichen, welche

b) rheinwärts eingeführt, aus den Häfen zu Mainz und zu Biebrich, aus

oberhalb gelegenen Rheinhdfen, aus Mainhdfen oder aus Neckarhäfen

über die Grenzlinie von Freilassing bis zur Donau (diese eingeschlossen)

wieder ausgehen, oder umgekehrt,

vom gentnrnrner 47: Sgr. oder 152 Kr.

3) Von Waaren, welche rheinwärts eingeführt, aus den Häfen zu Mainz
und Biebrich, so wie aus den Mainhäfen unterhalb Miltenberg über die

südliche Grenzlinie zwischen Neuburg a. R. und Freilassing (diesen Ort

eingeschlossen) wieder ausgeführt werden, oder umgekehrt,
vom Zentner 27: Sgr. oder 10 Kr.

4) Von Gieh, und zwar:
Vom Stück:

elen- Fl. r.

von Pferden, Maulthieren, Eseln, Ochsen und Stie-
ren, Kühen und Rinden — 13

von Saugefüllen, Schweinen und Schaafvi. — 1

IV. Abschnitt.
Bei der Waaren-Durchfuhr auf Straßen, welche das Vereinsgebiet auf

kurzen Strecken durchschneiden, und für welche die örtlichen Verhältnisse eine
weitere Ermäßigung der Durchgangsgefälle oder deren Verwandlung in eine,

nach Pferdesladungen zu entrichtende Kontrolegebühr erfordern, werden die ober-

sten Finanz-Behörden der betheiligten Regierungen solche Ermäßigungen anordnen
und zur allgemeinen Kunde bringen lassen.

Jahrgang 1839. (Xo. 2052.) Aaa Vierte
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Vierte Abtheilung.
Hinsiches der Schiffahrts-Abgaben bei dem Transport von Waaren auf

der Elbe, der Weser, dem Rhein und dessen Nebenstussen (Mosel, Main und

Neckar) bewendet es im Allgemeinen bei den, in der Wiener Kongreß-Akte em-

haltenen Bestimmungen oder den, auf den Grund derselben, über die Schiffahrt

auf einzelnen dieser Ströme bereits abgeschlossenen Uebereinkünften.

Ffünfte Abtheilung.
Allgemeine Bestimmungen.

I. Der, dem Tarif zum Grunde liegende, mit den, in den Großherzogthümern

Baden und Hessen allgemein eingeführten Gewichten übereinstimmende Zemt-
ner, der Zoll-Zentner, ist in hundert Pfunde getheilt, und es sind von diesen

goll-Pfunden:
935 rek = 1000 Preußischen (Kurhessischen) Pfunden,

1120 = 1000 Bapverischen Pfunden,

2000 = 1000 Nheinbayerischen Kilogrammen,

935 — 1000 Wurttembergischen Pfunden,

933 1000 Sachsischen (Dresdner) Pfunden.

Demnach sind gleich zu achten:

Zoll-Pfunde:
14 — 15 Preußischen (Kurhessischen) Pfunden,

28 = 25 Bayerischen Pfunden,

2 =1 heinbayerischen Kilogramm,

14 = 15 Württembergischen Pfunden,

14 = 15 Stchsischen (Dresdner) Pfunden

und goll-Zentner:
36 = 35 Preußischen (Kurhessischen) Zentnern zu 110 Pfunden,

28 = 25 Bayerischen Zentnern zu 100 Pfunden,

2 1 Rheinbayerischen Quintal zu 100 Kilogrammen,

36 37 Württembergischen Zentnern zu 104 Pfunden,

36 35 Scchsischen (Dresdner) Zentnern zu 110 Pfunden.

II. Werden Waaren unter Begleitschein-Kontrole versandt oder bedarf es

zum Waarenverschlusse der Anlegung von Bleien, so wird erhoben-:

für einen Begleitschein 2 Sgr. (11 gGr.) oder 7 Kreuzer,

für ein angelegtes Blei 1 Sgr. (: g Gr.) oder 34 Kreuzer.

Wegen der Meßgebühren (Meßunkosten) ist das Nöthige in den Meß-

Ordnungen enthalten. Andere Nebenerhebungen sind unzulassig.
III. a. Die Zölle werden entweder nach dem Brutto-Gewicht oder nach

dem Netto-Gewicht erhoben.
Unt
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Uncer Brutto-Gewicht wird das Gewicht der Waare in vötlig

verpacktem Zustande, mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Auf-
bewahrung und mit ihrer besonderen für den Transport verstanden.

Das Gewicht der für den Transport nöthigen besonderen dußern
Umgebung wird Tara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung
nothwendig eine und dieselbe, wie es zum Beispiel bei Syrop u. s. w.

die gewöhnlichen Fsser sind, so ist das Gewicht dieser Umgebung die Tara.

Das Netto-Gewicht ist das Gewicht nach Abzug der Tara.

Die kleineren, zur unmittelbaren Sicherung der Waaren nöthigen Um-

schließungen (Flaschen, Papier, Pappen, Bindfaden u. dergl.) werden bei

Ermittelung des Nektto-Gewichts nicht in Abzug gebracht, eben so wenig
Unreinigkeiten und fremde Bestandtheile, welche der Waare beigemischt

sein möchten.
b. Die Zölle werden vom Brutto- Gewicht erhoben:

1) von allen verpackt transitirenden Gegenständen;

2) von den im Lande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Thaler

oder einen Gulden und fünf und vierzig Kreuzer vom Zentner nicht

übersteigt;
3) von andern Waaren, wenn nicht eine Vergütung für Tara im

Tarif ausdrücklich festgesetzt ist.
c. Von allen Gegenständen, von welchen, nach vorstehender Bestimmung,

der Zoll nicht nach dem Bruro-Gewicht zu erheben ist, wird das

Netto-Gewicht der Verzollung zu Grunde gelegt.

d. Bei Bestimmung dieses Netto-Gewichts ist Folgendes zu beobachten:

1) In der Regel wird die Vergütung für Tara nach den, im Zoll-

tarif bestimmten Sützen berechnet.
2) Gehen Waaren, für welche eine Tara-Ver gütung zugestanden

ist, blos in einsache Säcke von Pack= oder Sackleinen, von

Schilf= und Strohmatten oder ähnlichem Material gepackt ein,

so können 4 Pfund vom Zoll-Zentner für Tara gerechnet werden.

Unter den, im Tarif mit einem höheren Tarasatze, als 4 Pfund

aufgeführten Ballen wird in der Regel eine doppelte Umschlie-

ßung von dem, für einfache Säcke bezeichneten Material, verstan-
den. Auf einfache Emballage ist diese höhcre Tara für Ballen
nur dann anwendbar, wenn das dazu verwandte Material nach dem

Ermessen der Zollbehörde, erheblich schwerer, als bei Säcken ins

Gewicht fällt.
3) Es ist der Wahl des Zollpflichtigen überlassen, ob er bei Gegen-

ständen, deren Verzollung nach dem Netto-Gewicht stattfinder,

20 .) Aaa 2 den
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den Tara-Tarif gelten oder das Netto-Gewicht, entweder

durch Derwiegung der Waaren ohne die Tara oder der letzte-

ren allein, ermitteln lassen will.

Bei Flässigkeiten und andern Gegenständen, deren Netto-

Gewicht nicht ohne Unbequemlichkeit ermittelt werden kann, weil
ihre Umgebung für den Transport und die Aufbewahrung die-

selbe ist, wird die Tara nach dem Tarif berechnet und der Zoll-

pflichtige hat kein Widerspruchsrecht gegen Anwendung desselben.
4) In Fällen, wo eine, von der gewöhnlichen abweichende Verpak-

kungsart der Waare und eine erhebliche Entfernung von dem, in

dem Tarif angenommenen Tarasatze bemerkbar wird, ist auch

die Zollbehsrde befugt, die Netto-Verwiegung eintreten zu lassen.

. Wo, bei der Waarendurchfuhr auf kurzen Straßenstrecken (dritte Ab-

theilung, Abschnitt IV.), geringere Zollsätze stattsnden, auch, wenn
sonst die Abschätzung des Gewichts nachgelassen wird, kann, mit Vor-

behalt der speziellen Verwiegung, im Ganzen berechnet werden:
die Traglast eines Lastthieres zu drei Zentner,

die Ladung eines Schubkarrens zu zwei Zentner,
- - einspannigen Fuhrwerks zu funfzehn Zentner,

- - -Ê- zweispännigen Fuhrwerkszu vier und zwanzig Zentner,

und für jedes weiter vorgespannte Stück Zugvieh zwölf Zen#ner mehr.

r

Bei den, aus gemischten, nicht seidenhaltigen Gespinnsten gefertigten Waa-
ren muß bei der Deklaration auf das darin vorhandene Material, insofern

dasselbe zu der eigentlichen Waare gehört, Rücksicht genommen und es

müssen aus Baumwolle und Leinen 2c., ohne Beimischung von Wolle,

gefertigte Waaren, nach ihren Urstoffen oder als baumwollene Waaren
deklarirt werden. Besteht eine Waare aus Seide oder Floretseide, in Ver-

bindung mit andern Gespinnsten aus Baumwolle, Leinen oder Wolle, so

genügt die Deklaration als halbseidene Waare. Die gewöhnlichen We-

berkanten (Anschroten, Saumleisten, Saalband, lisière) an den Zeug-

waaren bleiben dabei und bei der Zoll-Klassifkation außer Betracht.

. Sind in einem und demselben Kollo Waaren zusammengepackt, welche

verschiedenen Zollsätzen unrerliegen, so muß bei der Deklaration zugleich
die Menge einer jeden Waarengattung nach ihrem Nektto-Gewicht ange-

gegeben werden. Geschieht dies nicht, so muß entweder der Inhaber der

Waaren dieselben, Behufs der speziellen Reviston, beim Grenz-Zollamte
auspacken oder es wird, Falls er das letztere, ungeachtet der ihm über

die Folgen der Unterlassung gemachten Eröfsnung, ablehnt und seine dies-

fällge Erklärung in den Begleitschein amtlich ausgenommen worden, im

Bestunmungsorte von dem ganzen Gewicht des Kollo der Abgabensatz

erho-
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erhoben, welcher von der am hochsten besteuerten Waare, die darin ent-

halten, zu erlegen ist.

Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Instrumente, Por-
zellan, Steingut und kurze Waaren, so wie alle sprachgebrduchlich
zu den kurzen Waaren (Hlercerie) gehörigen, im Tarif nicht als solche be-

zeichneten, sondern unter anderen Nummern aufgeführten Gegenstände,

wenn die Beschaffenheit der Emballage solcher Waaren einen ganz zu-

verlassigen Werschluß gestattet.
Auch soll die Deklaration der zuletztgedachten Artikel als „Kurze Waa-

ren“ (Tarif, Abtheilung 1I. No. 20) nicht die Verzollung derselben nach dem

höhern Tarissatze für kurze Waaren zur Folge haben, sondern die Abga-
benerhebung in allen diesen Fällen nach dem Revisionsbefunde zuldfsig bleiben,
wenn der Zollpflichtige vor der Revisson auf spezielle Ermittelung anträgt.

Von Waaren, welche zum Durchgange bestimmt sind, wird:

a) sofern dieselben zu einer Niederlage (Packhof, Hallamt) deklarirt wer-
den, die Durchgangs,Abgabe erst bei dem weitern Transport von der

Niederlage erhoben.
b) Sofern dieselben zum unmittelbaren Durchgang deklarirt werden, er-

solgt die Entrichtung der Durchgangs-Abgabe in der Regel gleich beim

Eingangsamte, wo nicht aus örtlichen Rücksichten Ausnahmen ange-

ordnet oder, bei veränderter Richtung des Waarenzugs, Nacherhe-

bungen beim Ausgangs= oder Packhofsamte nöthig werden.

c) Von Waaren, welche keine höhere Abgabe beim Eingange tragen, als

die allgemeine Eingangs-Abgabe (1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Zent-
ner) und nach der Dritten Abtheilung beim Durchgange nicht mit einer

geringern Abgabe belegt sind, als an Eingangs-Abgabe oder Ausgangs=

Abgabe oder an beiden zusammengenommen davon zu entrichten sein

würde, müssen die Gefälle gleich beim Eingangsamte erlegt werden,
vorbehaltlich örtlicher Ausnahmen, wie bei b.

VII. Waaren dagegen, welche höher belegt oder nicht unter vorstehender

Ausnahme begriffen, und nach einem Orte, wo sich ein Haupt-Zoll= oder

Haupt-Steueramt oder eine andere kompetente Hebestelle befindet, adres-
sirt sind, können unter Begleitschein-Kontrole von den Grenzämtern dort-

hin abgelassen und es können daselbst die Gesälle davon entrichtet werden.

An solchen Orten, wo Niederlagen befindlich sind, erfolgt sodann die Ge-

salle-Entrichtung erst, wenn die Waaren aus der Niederlage enenom-

men werden sollen.

VIII. a) Bei Neben-Zollämtern erster Klasse können Gegenstände, von welchen
die Gesälle nicht über fünf Thaler oder 8: Gulden vom Zentner be-

tragen, in unbeschränkter Menge eingehen.
(No. 202.) Ho-
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Hoher belegte Gegenstande durfen nur dann uber solche Aemter
eingefuhrt werden, wenn die Gefalle von dergleichen, auf einmal ein-

gehenden Waaren den Betrag von funfzig Thalern oder 874 Gulden

nicht ubersteigen.
Den Ausgangs-Zoll konnen Neben-Zollamter erster Klasse ohne

Beschrankung hinsichtlich des Betrages erheben.
b) Bei Neben-Zollamtern zweiter Klasse kann Getreide in unbeschrankter

Menge eingehen.
Waaren, welche mit geringern Sützen, als sechs Thaler oder

10# Gulden vom Zentner belegt sind, und Wieh dürfen über Neben-Zoll-
dmter zweiter Klasse in Mengen eingeführt werden, von welchen die

Gesälle für die ganze Waarenladung oder den ganzen Viehtranspor#t

den Betrag von zehn Thalern oder 17.1 Gulden nicht übersteigen.

Der Eingang von höher belegten Gegenständen ist aber nur in

Mengen von höchstens zehn Pfund im Einzelnen über solche Neben-
Aemter zuldssig, mit der Maaßgabe, daß auch die Gesclle von den in

einem Transport eingehenden Waaren solcher Art den Betrag von

zehn Thalern oder 171 Gulden nicht übersteigen dürfen.

Den Ausfuhr-Zoll können Neben-Zolldmier zweiter Klasse bis zum
Betrage von zehn Thalern oder 171 Gulden erheben.

Insoweit Meben-Zollämter von der betreffenden obersten F ranzbehörde
erweiterte Abfertigungs-Befugnisse erhalten, werden darüber geeignete Be-

kannemachungen ergehen.
Die Gefälle müssen bei den Neben-Zolldmeern sogleich erlegt wer-

den, insofern dieselben nicht ausnahmsweise zur Ertheilung von Be-

gleitscheinen ermächtiget werden.
IX. Es bleiben bei der Abgaben-Erhebung außer Betracht und werden niche

versteuert: alle Waaren-Quamttäten unter r## des Zentners. — Ge-

sdlleberrdge von weniger, als sechs Silberpfennigen oder einem Kreuzer

werden überhaupt nicht erhoben.
X. Hinsichtlich des Verhälenisses, nach welchem die Gold= und Silbermün-

zen der sämmtlichen Vereinsstaaten — mit Ausnahme der Scheidemünze

—bei Entrichtung der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben

anzunehmen sind, wird auf die besonderen Kundmachungen verwiesen.
PBerlin, den 24. Okctober 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

24
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(No. 2053.) Verordnung, die Einführung des Zollgewichts betreffend.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 7.

verordnen, mit Rücksicht auf die in den Zollvereinigungs-Vertragen entha ltenen

Verabredungen wegen Annahme eines gemeinschaftlichen Zollgewichts in sämmt-

lichen zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Staaten, und in Erwägung

der hieraus für die Zollerhebung und Einrichtung hervorgehenden Erleichterungen,
nach dem Antrage Unseres Staatministerums, wie folgt:

–. 1.

Vom 1. Januar 1810. an sollen die Berechnung der Ein-, Aus= und

Durchgangszölle und die zu diesem Zwecke bei den Zolsstellen vorkommenden Ver-

wiegungen nach dem in sämmtlichen Zollvereinsstaaten gleichmäßig zur Anwen-

dung kommenden Zollzentner und dessen Unterabtheilungen (Zollgewicht) stattfin-
den. Die Bestimmung des . 27. der Anweisung zur Verfertigung der Probe-

maaße und Gewichte vom 16. Mai 1816., wonach bei allen öffentlichen Ver-

handlungen keine andern als die in dieser Anweisung bestimmten Gewichte ange-

wendet werden sollen, wird daher in Betreff der Zollerhebung hierdurch aufgehoben.

6. 2.

Der Zollzen#ner, welcher 100 Zollpfundc enthalt, deren sedes in 30 Lothe

getheilt wird, ist gleich 106 Pfund 28,)1581838 Loth Preußisch, oder ziemlich nahe

106 Pfund 282 Lorh (Einhundert und sechs Pfund und Acht und zwan-

zig und neun und zwanzig zwei und dreißigstel Loth) Preuß#isch.

Das Zollpfund ist gleich 1 Pfund 2,60015818 Loth Preußisch, oder ziem-
lich nahe 1 Pfund 215 Loth (Ein Pfund und zwei und dreizehn vier und

sechzigstel Loth) Preußisch.
Das Zollloth ist gleich 1100300e Loth Preußisch, oder ziemlich nahe

1.. Lolth (Ein und neun vier und sechszigstel Loth) Preußisch.

. B.

Die dem Zollzen#ner und dessen Unterabtheilungen entsorechenden Gewichre

(Zollgewichte), mit welchen die Zollstellen versehen werden, müssen gehörig gestem-
pelt seyn, und es kommen die Bestimmungen der 96. 13. und 189. der Maaß=

und Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816. auch hinsichtlich dieser Gewichte gleich-

falls zur Anwendung, mit der Maaßgabe, daß die regelmäßige Prüfung dersel-
ben nur alle drei Jahre, und zwar bei den Eichungs-Kommissionen, zu veran-

lassen ist.
(No. 2053.) Jahrgang 18639. Bbbe d. 4.
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4. 4.
Sowohl die Normal-Eichungskommission zu Berlin, als die Eichungs-

Kommissionen in den Negierungs-Departements sind mit einem Satze von Nor-

malgewichten zu versehen, welche den im 6. 2. bestimmten Verhältnissen zum
Preußischen Gewichte entsprechen, und in Gemähheit des 9. 5. der Maaß- und

Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816. in Ansehung ihrer sortdauernden Rich-

tigkeit regelmäßig zu prüfen sind.

*2

Für den gemeinen Verkehr bewendet es in Ansehung der Verpflichtung

zur Anwendung des Preußischen Gewichts überall bei den Besiimmungen der

Maaß-- und Gewichteordnung vom 16. Mai 1816. und deren Erlduterungen

und Ergänzungen.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 31. Oktober 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kronprinz=

Frh. v. Altenstein. v. Kampt. Möhler. v. Rochow. v. Nagler.

Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rauch.

No. 2054.)
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Mo. 2051.) Allerhõchste Kabinetsorber vom 10. September 1837., die Fortschaffung der schäd-

lichen Fischwehre in der Havel und Spree betreffend.

D. Ich auf Ihren Bericht vom 14. v. M. zur Verbesserung der Vorflut

der Havel und Spree die wegen Fortschaffung der schadlichen Fischwehre gegen

Entschadigung der berechtigten Eigenthumer vorgeschlagenen Anordnungen geneh-
migt habe, so setze Ich zugleich nach Ihrem Antrage fest, daß bei solchen Weh-
ren, welche als Pertinenzien zu Grundstücken gehören, die mit Hypotheken und

sonstigen Realverpflichrungen belaster sind, in Rücksicht auf die Zuziehung der
Realinteressenten nach den Bestimmungen verfahren werde, die in der Verord=

nung vom 8. August 1832., bezüglich auf die Geldentschädigung für den zum

Chausseebau abgetretenen Grund und Boden, enthalten sind. Sie haben diesen
Erlaß durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 10. September 1837.

Friedrich Wilhelm.

An die Staateminister, Freiherr v. Brenn und Graf v. Alvensleben.

M
Worghewoe- Allerhöchste Kabinetsorder wird bierdurch nachtraglich zur öffent,

lichen Kenntniß gebracht, nachdem sich bei den Verhandlungen wegen Fortschaf-
fung der schädlichen Fischwehre in der Havel und Spree das Bedürfniß erge-

ben hat, die Bestimmungen der Verordnung vom 8. August 1832. (Gesetzsamm-

lung 1832. S. 202. ff) dabei zur Anwendung zu bringen.

Berlin, den 10. Oktober 1839.

Der Minister des Innern. Der Finanzminister.
v. Rochow. Gr. v. Alvensleben.

Co. 2050—2033.) (No. 2055.)
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(No. 2055.) Allerhöchste Deklaration vom 5. Oktober 1839., über die Form der Untersuchung

und die Bestrafung der Herausforderungen und Zweikämpfe beurlaubter

Landwehr-Offziere.

A## dem Berichte des Staatsministeriums vom 22. Juli d. J. habe Ich die

Zweisel ersehen, welche bei Auslegung der Vorschrift der Instrukrion für die
Inspekteure und Kommandeure der Landwehr vom 10. Dezember 1816. Litt. A-

Nr. 25. über die Bestrafung der Herausforderungen und Zweikämpfe beurlaub=

ter Landwehr, Offziere in denjenigen Landestheilen, in welchen der 20. Titel des

II. Theils des Allgemeinen Landrechts noch nicht eingeführt ist, entstanden sind.

Zur Beseitigung dieser Zweifel erkläre Ich, daß bei Heraussorderungen und
Zweikähmpfen beurlaubter Landwehr-Offziere die Untersuchung von dem kompe-

tenten Civilgerichte in dem in einzelnen Provinzen Statt findenden gewöhnlichen

Untersuchungsverfahren zu führen, die Strase aber von den Kriegsgerichten nach

den Vorschriften des 20. Titels II. Theils des Allgemeinen Landrechts zu be-

stimmen ist. Diese Oeklaration ist durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 5. Oktober 1839.

Friedrich Wilhelm.

An das Scaatsminisierium.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 25.

(No. 2056.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. Oktober 1839. wegen Anwendung des Ge-

setzes vom 11. Mai 1839., in Betreff der Erekution in Wechselsachen auf

solche Fälle, in welchen der Wechsel vor der Publikation des Gesetzes aus-

gestellt oder die Wechsel-Exekution bereits verfügt ist.

A# Ihren Bericht vom 21. v. M. erkldre Ich Mich mit Ihrer Meinung,

daß das Gesetz vom 11. Mai d. J., die Exekurion in Wechselsachen betreffend,
auf alle Fälle, ohne Unterschied, der Wechsel möge vor oder nach der Publika--
tion des Gesetzes ausgestelle, und die Wechsel-Exrekution bereits verfügt seypn oder
nicht, zur Anwendung kommen müsse, völlig einverstanden, weil die orschrift
im 8. 14. der Einleitung zum Landrecht nur auf Gesetze des materiellen Rechts,
die nach §. 1. der Gegenstand des Landrechts sind, zu beziehen ist, wogegen die
Porschriften über das gerichtliche Verfahren, in Uebereinstimmung mit den Pu-
blikations-Patenten der Prozeß-Ordnung vom 26. April 1781. und 6. Juli 1793.,
vom Tage ihrer Bekanntmachung an in Vollzug treten, sofern nicht der Gesetz-
geber Selbst, wie in dem von Ihnen angeführten Falle durch Meine Order vom
27. Januar 1826. geschehen ist, ausdrücklich etwas Anderes verordnet hat. Sie
haben hiernach die von einem Wechselgldubiger bei Ihnen geführte Beschwerde
durch Belehrung des betreffenden Gerichts sofort zu remediren, und damit im
Wechselverkehr unter den Interessenten nicht auch ein Mißverstänoniß enistehe,
die gegenwärtige Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlm, den 11. Oktober 1839. « » ·

«» Friedrich Wilhelm.
An den Staats- und Justizminister Muhler.

(No. 2057.) Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und der Her-

zoglich Anhalt = Bernburgschen Regierung getroffene Uebereinkunft wegen

gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen. Vom S1.

J der Königlich Preußischen Regierung einerseits und der Herzoglich

Anhalt-Bernburgschen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft we-
gen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen
worden.

(No. 2050—2057.) Jahrgang 1829. Ccc 8. 1.

(Ausgegeben zu Berlin, den 30. November 1839.)
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é. 1. Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet
des andern der beiden kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn

derselbe nicht entweder ein Angehöriger dessenigen Staatrs ist, welchem er zu-
gewiesen wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch
durch das Gebiet desselben als ein Angehbriger eines in gerader Richtung rück-
wärts liegenden Staaks, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

2. Als Staatsangehörige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt
werden darf, sind anzusehen:

a) alle diejenigen, deren Vater, oder wenn sie außer der Ehe erzeugt
wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft
eines Unterthans mit dem Staate in Verbindung gestanden hat,
oder, welche ausdrücklich zu Unterthanen ausgenommen worden
sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen

wrde zu seyn, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben
zu haben;
diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufallig innerhalb des
Staatsgebiets geboren sind, so lange sie nicht in einem anderen
Staate das Unterthanenrecht, nach dessen Verfassung, erworben,
oder sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet,
oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre lang ge-
wohnt haben;
diesenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind,
noch das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben,
hingegen nach Aufgebung ihrer vorherigen staatsbürgerlichen Ver-
hältnisse, oder überhaupt als heimathlos, dadurch in nähere Ver-
bindung mit dem Staate getreten sind, daß sie sich daselbst unter
Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen
während eines Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend gestat-
tet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.

6é. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate
zufällig geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrücklich er-

worben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehn-
sd4hrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat vor-
zugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdrücklich erworbene Un-
kerthanenrecht in dem einen Staate, mit der Verheirathung oder zehnjährigen
Wohmung in einem andern Staate zusammen, so ist das erstere Verhaltniß
entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate in die Ehe getreten,
in einem andern aber nach seiner Verheirakhung, während des bestimmten Zeit-
raums von zehn Jahren geduldet worden, so muß er in dem letztern beibehal-
ten werden.

(. 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine
der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar,
so muß derjenige Staak, in welchem er sich befindet, ihn vorldufig beibehalten.

/. 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demsenigen Staare#

zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines der angeführten Jerhaltrisezugehort. Wittwen sind nach eben denselben Grundsatzen zu behandeln, es

b#

24-

denn.
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denn, daß während ihres Wittwenstandes eine Veränderung eingetreten sey,
durch welche sie nach den Grundsätzen der gegenwärt#igen Uebereinkunft einem
andern Staate zufallen.

Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehe-
madnnern verlassenen Eheweibern die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts-=
oder vorherigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe inner-
halb der ersten fünf Jahre nach deren Schließung wieder getrennt worden und
kinderlos geblieben ist.

G 6. Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn
Jahren, oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern ge-
nießen, von denselben nicht getrennt werden können, so sind solche ohne Rück-
sicht auf ihren zusälligen Geburtsort, in densenigen Staat zu verweisen, welchem
bei ehelichen Kindern der Bater, oder bei unehelichen die Mutter zugehört.
VWenn aber die Muner unehelicher Kinder nicht mehr am Leben ist, und letztere
bei ihrem VBater befindlich sind, so werden sie von dem Staate mit über-
nommen, welchem der Pater zugehört.

6 7. Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich seines Bür-
gerrechts verlustig gemacht, ohne einem andern Scaate zugehörig geworden zu

7 so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme des-elben sich nicht entziehen.
6. 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, so wie Schäfer

und DOorthirten, welche ohne eine selbstständige Wirthschaft zu haben in Dien-
sten stehen, imgleichen Zöglinge und Studirende, welche der Erziehung oder des
Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn
derselbe auch länger als zehn Jahre dauern sollte, kein Wohnsitzrecht. Zeitpäch-
ter sind den hier oben benannten Individuen nur dann gleich zu achten, wenn
sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Vermögen sich an
den Ort der Pachtung hinbegeben haben.

6é. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem andern
Grunde ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate nach
den, in der gegenwärtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsätzen, kein Heim-
wesen anzusprechen haben, ist letzterer den Eimrict in sein Gebiet zu gestat-
ten, nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen Ueberzeugung darge-
than werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem in gerader
Richtung rückwärts liegenden Sctaate zugehöre, welchem dasselbe nicht wohl an-
ders als durch das Gebiet des ersteren zugeführt werden kann.

6. 10. Sämmtlichen berreffenden Behörden wird es zur strengen Pflicht ge-
macht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der

kontrahirenden Theile nicht bloß auf die eigene unzuverlädssige Angabe derselben
zu veranlassen, sondern, wenn das Verhältniß, wodurch der andere Staat zur

Uebernahme eines Bagabunden konventionsmaßig verpflichtet wird, nicht aus
einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften Urkunden her-
vorgeht, oder, wenn die Angabe des Bagabunden nicht durch besondere Gründe
umnd die Perhalenisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgfadltig zu ermitceln, und nsthigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnahme des VBagabunden verpflichteten Behörde Erkundigung einzuziehen.
(o. 2057.) Ccc 2 6. 11
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6. 11. Sollte der Fall eintreten, daß ein von dem einen der kontra-
hirenden Theile dem andern Theile zum weitern Transporte mn einen rück-

wärts liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des 8 9. zugefuhrter Vaga-
bunde von dem letzteren nicht angenommen wurde, so kann derselbe wieder in

denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorlaufigen Beibehaltung
zuruckgebracht werden.

(. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinzial-Regierungsbehorden uberlassen,
unter einander die naheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung
der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte zu treffen.

4. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht in der Regel vermit-
telst Transports und Abgabe derselben an die Polizeibehorde desjenigen Or-
tes, wo der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendigt an-

zusehen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstücke, worauf
der Transport konventionsmäßig gegründet wird, übergeben.

In solchen Fdllen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, können einzelne Va-
gabunden auch mitrelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route
genau vorgeschrieben ist, in ihr Baterland gewiesen werden.

Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport
gegeben werden, es wäre denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehoren
und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden können.

Größere sogenannte VWagantenschube sollen künftig nicht Statt sinden.
6 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Requisition des zur

Annahme verpflichteten Staats geschieht, und dadurch zunächst nur der eigene
Portheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so können für den Transport
und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den übernehmen-
den Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärts liegenden Staate
zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb nach §. 11.
in densenigen Scaat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zurückgebracht, so muß letz-
terer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei
der Zurückführung aufgelaufen sind.

6. 15. Zur Beseitigung etwaiger Zweifel und Mißverständnisse, welche sich über

die zählegung der vorstehenden Bestimmungen des 9. 2. a. und c., und na-
mentli

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie
weit die in der Staatsangehörigkeit selbsiständiger Individuen
eingetretenen Veränderungen auf die Staaangehheigrei der un-
selbstständigen, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht entlas-
senen Kinder derselben von Einftuß seyen?

owie

b)) über die Beschaffenheit des 9. 2. c. der vorstehenden Ueberein-
kunft erwähnten zehnjahrigen Aufenthalts und den Begriff der
Wirthschaftsführung

ergeben könnten, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem in
der Konvention ausgesprochenen Prinzipe etwas ändern zu wollen, daß die
Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Ge-

etz-
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setzgebung des betreffenden Staates zu beurtheilen sey, dahin übereingekommen,
hinkunftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsatze gegenseitig zur An-
wendung gelangen zu lassen, und zwar,

zu a.

1) daßb unselbstständige, d. h. aus der elterlichen Gewalt noch nicht
entlassene Kinder, schon durch die Handlungen ihrer Eltern an
und für sich und ohne daß es einer eignen Thültigkeit oder eines
besonders begründeten Rechts der Kinder bedürfte, derjenigen

Staatsangehbrigkeit bheilhafhg werder, welche die Eltern währendder Unselbstständigkeit ihrer Kinder erworben,
ingleichen

2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit
unselbstständiger ehelicher Kinder, diejenigen Veränderungen
nicht dußern können, welche sich nach dem Tode des Vaters der-
selben in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unselbststän-
diger Kinder lediglich die Kondition ihres Vaters entscheidet, und
Verdnderungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung
ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreten könmen.

Nächstdem soll
zu b.

die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten zur Uebernahme
eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend
einem Grunde lästig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen
des §. 2. c. der Konvention eintreten:

1) wenn der Auzzuweisende sich in dem Staate, in welchen er aus-

gewiesen werden soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine
eigne Wirthschaft geführt hat, wobei zur näheren Bestimmung
des Begrisffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf
eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste Beköstigung
verschafft hat;

oder

wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn überneh-
men soll, verheirathet, sedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne
Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Konstituirun
eines Domizils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse
nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin über-
eingekommen: ·

Konnen die resp. Behorden uber die Verpflichtung des Staats, dem die
Uebernahme angesonnen wird, der in der Konvention und vorstehend aufgestell-
ten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der daruber stattfinden-
den Korrespondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesfälllge Differenz
derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so
wollen beide kontrahirende Theile den Ehtithu zur kompromissarischen

(No. 2057—2058.) Ent-
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Entscheidung eines solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden kontrahirenden Theilen, wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhälmissen besfindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses zu ersuchenden
Bundesregierung bleibt demsenigen der kontrahirenden Theile überlassen,
der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Re-

* eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist ein-
zusenden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt
von keinem Theile eine weitere Eimwendung zuldssig ist, hat derjenige
Staat in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen
der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Ge-
biete zu behalten.

Berlin, den 27. September 1839.

(L. S.)

Königlich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Vessiehende Erklarung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-

klarung der Herzoglich Anhalt-Bernburgschen Landes-Regierung vom 5. d. M.
ausgewechselt worden, hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 16. Oktober 1839.

Der Minister der auswartigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

(No. 2058.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 5. November 1839. wegen Verleihung der revi-

dirten Städteordnung vom 17. März 1831. an die Stadt Pleschen im

Großherzogthum Posen.

A# Ihren Bericht vom 23. Oktober d. J., will Ich der Stadt Pleschen,

im Grotzherzogthum Posen, dem Wuncsche derselben gemäß, die revidirte Städte-
Ordnung vom 17. März 1831. verleihen, und veranlasse Sie, den Ober-Präsi-
denten der Provinz, mit deren Einführung zu beauftragen.

Berlin, den 5. November 1839. #

Friedrich Wilhelm.
An den Staatsminister v. Rochow.

(No. 2059.)
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(No. 2059.) Verordnung, wegen der im F. 47. des Gesetzes über die den Grundbesitz be-

treffenden Rechtsverhältnisse in den Landestheilen, welche vormals zu den

Französischen Departements#eine Zeitlang gehört haben, vom 21. Apri

1825. vorbehaltenen Bestimmungen in Betreff der Jagdgerechtigkeiten.

Vom 16. November 1839.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben Uns im 6. 47. des Gesetzes vom 21. April 1825. über die den Grund-
Besitz betreffenden Rechtsverhältnisse und über die Realberechtigungen in den
Landestheilen, welche vormals zu den Französisch-Hanseatischen Departemenks oder
dem Lippe. Departement eine Zeitlang gehört haben, die Bestimmung des Um-
fangs und der Wirkung der Französischen Dekrete vom 9. Dezember 1811. und
d. Januar 1913 rücksichtlich der Jagdgerechtigkeiren auf fremdem Eigenthum
vorbehalten. Seitdem ist in Beziehung auf den Besitstand, welcher durch Un-
ser vorangeführtes Gesetz bis zur Erlassung der gedachten Bestimmung aufrecht
erhalten worden, auf den Grund Unserer Order vom 2. September 1827. eine
weitere Bekanntmachung Unseres Staatsministeriums unter dem 20. Juni 1828.

ergangen.
Um nunmehr alle Zweifel darüber zu beseitigen, welche Wirkung den er-

wähnten Französischen Dekreten in Bezug auf die seit der Verordnung des Mi-
lirgirgouvernements zwischen Rhein und Weser vom 13. Juli 1814. wieder in
Ausübung gekommenen, früheren Jagdgerechtigkeiten serner noch beizumessen sey,
verordnen Wir auf Antrag Unsers Staatsministeriums und nach erfordertem
Gutachten einer aus Mugliedern des Staatsraths ernannten Kommission, was folgt:

&amp;. 1. Die Jagogerechuigkeiten, welche in den bezeichneten Landestheilen
vor der Fremdherrschaft destanden haben, sollen in Gemätheit der auf Unsere
Order vom 2. September 1827. gegründeten Bekanntmachung Unsers Staats=
Miinisterums vom 20. Juni 1828 (Amtsblatt der Regierung zu Münster S. 253.,
der Regierung zu Miunden S. 289 und der Regierung zu Oüsseldorf S. 357.)
aufrecht erhalten werden.

4. 2. Können jedoch Grundeigenthümer nachweisen, dab sie zur Zeit der
erwähnten Bekanntmachung vom 20. Juni 1828. in Besitz der durch die Fran-
zösischen Dekrete vom 9. Dezember 1811. und 8. Januar 1213. ausgesproche-
neu Freiheit von der früheren Jagdgerechtigkeit sich befunden haben, so bleibt
letztere aufgehoben.

. 3. Wo in Anwendung der im 8. 1. aufgestellten Regel das srühere

Jagdrecht fortdauert, soll dasselbe dennoch innerhalb
1) der Ortschaften und der zu einzelnen Besitzungen gehörenden Hofräume und
2) der an dieselben angrenzenden Gärten nicht ausgeübt werden.

é4. 4. Auf den im 6. 3. erwähnten Grundstücken dürfen jedoch deren
esitzer die Jagd nicht ausüben und auch keine Art von Vorrichtungen treffen,
urch welche Wild erlegt oder gefangen werden kann; bei Uebertretung dieser
Vorschrift sind dieselben als Jagdkontravenienten zu bestrafen.
(No. 2059—2000.) Ur-
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 16. November 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Müffling. v. Kampt, Möhler. v. Rochow. v. Ladenberg.

Beglaubigt:
Düesberg.

(No. 2060.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 23. November 1839. über die Zulässigkeit des Re-

kurses gegen Erkennenisse, Agnitions= oder Purifikations-Resolutionen

I. Instanz, wenn der Gegenstand des Prozesses zwar eine höhere Summe

als Funfzig Thaler, der Gegenstand der dagegen erhobenen Beschwerde

aber nur Funsfzig Thaler oder weniger beträgt.

A#c# Ihren Bericht vom 9. d. M. erkläre Ich Mich zur Beseitigung des

Kompetenzkonstikts, der in Folge des Artikels 1. der Deklaration vom 6. April

d. J. (Gesetzsammlung S. 126.) zwischen einigen Provinzial-Justizkollegien und
dem Geheimen Ober-Tribunal eingetreten ist, mit der Ansscht des letztern dahin
einverstanden, daß unter „Bagatellsachen“, im Sinne der angeführten Deklara-
tion, nicht bloß die im Bagatell-Prozehverfahren eingeleiteren und verhandelten,
sondern überhaupt alle Rechtsstreitigkeiren und Streitpunkte zu verstehen sind,
deren nach Gelde zu schätzendes Obsekt den Berrag von Funfzig Thalern nicht
übersteigt. Es soll demnach in allen diesen Sachen, insbesondere auch dann, wenn
zwar das Erkenneniß oder die Agnirions= oder Puriftkations-Resolution eine hö-
here Summe als Funfzig Thaler betrifft, die dagegen erhobene Beschwerde aber
nur Funfzig Thaler oder weniger zum Gegenstande hat, weder die Appellation
noch die Nichtigkeitsbeschwerde, sondern nur der Rekurs nach den Bestimmun-
gen des Artikels 1. der Deklaration vom 6. April d. J. zuldssig senn. Wem
übrigens in einem Prozesse über mehrere, aus einem und demfelben Geschafte

hervorgegangene Streitpunkte, oder auch bei einem und demselben Streitpunkte
die beiden Rechtsmittel der Appellation und des Rekurses zusammentreffen, so
kommen die, im Artikel 4. der Deklaration vom 6. April d. J. ertheilten Vor,
schrisften zur Anwendung, so daß die Appellation den Rekurs nach sich zieht. Sie
haben diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung bekanm zu machen.

Berlin, den 23. November 1839.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats= und Justizminister Mühler.
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Gesetz-Sammlung
fürdie

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 26.——

(No. 2061.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. November 1839., betreffend die Tarife zur

Erhebung des Brück= und Fährgeldes bei dem Uebergange über den Rhein

bei Coblenz, Cöln und Wesel.

; Ich habe die mit Ihrem Berichte vom 17. v. M. eingereichten Tarife fur

die Erhebung des Brück= und Fährgeldes bei dem Uebergange über den Nhein
bei Coblenz, Cöln und Wesel genehmigt und sende Ihnen dieselben vollzogen
zurück, um die Bekanntmachung durch die Gesetzsammlung zu bewirken und das
Brück= und Fährgeld danach erheben zu lassen.

Berlin, den 7. November 1839.

Friedrich Wilhelm.
An den Stcaats= und Finanzminister Grasen v. Alvensleben.

Tarif,
nach welchem das Brück= und Fáhrgeld über den Khein bei Coblenz

zu erheben ist.

E. wird entrichtet:
A. Bruckgeld. E.

I. Von jedem Fußgüänger, mit oder ohne Latt.....—
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hülfte.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerke gehört, wofür die Abgabe zu III. a.
oder b. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu II. a.
ob#e#r#b. entrichtet wird, reitet, führt, oder treibt, ist frei.

II. Don Thieren.
2) für ein Pferd, Maulehier, oder einen Maulesee 2—
b) für ein StückRindvieh, oder einen Eeem 11—

(No. 2061.) Jahrgang 1879. Ddd c) fur

(Ausgegeben zu Berlin, den 5. Dezember 1839.)
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e) fur eine Ziege, ein Fohlen, Kalb, Schaaf, Schwein, oder
anderes kleines Vieh, welches frei geführt, oder getrie-
ben wrrrdddd;;;3

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fuhrwerke, oder in einem Trag-
korbe über die Brücke gebracht werden, wird keine besondere Ab-

gabe erhoben.

III. VBom Fuhrwerk.
a. für ein beladggges........
b. fur ein unbeladenes . ......................
c. fur einen Handwagen, Handkarren, oder Handschlitten, be-

laden oder unbelden

Anmerk. 1. Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das

Gespann zu II., neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu

I. erhoben.

2. Fuhrwerke, deren Radbeschläge bervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben baben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

B. Fäáährgeld.

I. Von Personen, einschließlich dessen, was sie tragen:
a. wenn die gewöhnliche Ueberfahrt abgewarter wird, für jede

Person-....................................
Kindern-net10JahrenzahlendieHälfm

b. Fur eine besondere, unverzugliche Ueberfahrt mittelst Nachens,
welche auf Verlangen geschehen muß, wird von den uber-

setzenden Personen wenigsts
entrichtet, wenn die Abgabe, nach dem Satze zu a. von den

Einzelnen erhoben, nicht mehr beträágt.
Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerk gebört, wofür die Abgabe zu III. a.

oder h. gezable wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu III. a.

oder b. entrichtet wird, reitet, führt, oder treibt, ist frei.

II. Von Thieren.
a. für ein Pferd, Maulthier, oder einen Maulesee.....

b. für ein Stück Rindvieh, oder einen ESel....
. für eine Ziege, ein Fohlen, Kalb, Schaaf, Schwein, oder

anderes kleines Vieh, welches sfrei geführt, oder gerrieben wird
d. für Federvieh, welches getricben wird, für jede 10 Stück

Federvieh in geringerer Zahl, als 10 Stück, ist frei.
Anmerk. Für Tbiere, welche auf einem Fuhrwerke, oder in einem Trag-

korbe übergesetzt werden, wird keine Abgabe erhoben.

III. JZom Fuhrwerke.
a. für ein beladessssssssseses......
b. für ein unbeladnees.........
c. fut einen Handwagen, Handkarren, oder Handschlitten, be-

laden oder unbeladen...

Sgr.! Pf.

4

An-
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Anmerk. 1. Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das Gespann
zu II. neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu I. erhoben.

2. Fuhrwerke, deren Radbeschläge hervorragende Kopfnägel, Stifte, oder
Schrauben haben, zahlen die Abgaben zu III. doppelt.

IV. Von unverladenen Gegenständen wird die Abgabe erhoben, welche
rl

die Personen, das Fuhrwerk, oder die Thiere treffen würde, wodurch sie zur
Fährstelle gebracht worden sind.

C. Befreiungen.

Brück= und Fährgeld wird nicht erhoben:

1) von Equipagen und Thieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen
Hauses, oder den Königlichen Gestüten angehören;

2) vom Milikair und von Armeefuhrwerken nach folgenden ndheren Bestim-

mungen:

s

O

-

4

—

—
—

3) von K

 vom Militair aller Grade und von Militairbeamten in Unisorm, zu

Juß oder zu Pferde; im letzten Falle bleibt auch die Bedienung frei;
von nicht uniformirten Militairbcamten auf die Bescheinigung der vor-
gesetzten Behörde, daß der Uebergang in Dienstangelegenheiten ge-

ehe;

von Kriegsreservisten, Landwehrmannern und Rekruten auf dem Wege
zu ihrem Korps, oder zur Uebung, und von da zurück, wenn ein Un-
teroffizier, oder Offzier in Uniform sie führt, oder wenn sie sich durch
die Eimnberufungsorder, oder den Kriegsreservepaß ausweisen;
vom Fuhrwerke, dessen sich der Kommandant von Koblenz oder ein
zum Festungsstabe daselbst gehöriger Offzier in Uniform bedient, ohne
Räcksicht, ob das Fuhrwerk ihm gehört oder nicht; von anderem Fuhr-
werke, worin sich ein Preußischer Offizier in Uniform befinder, sofern
dasselbe diesem gehört;

 von Fuhrwerken, welche der Armee angehören, auch bei fremdem An-
gespann; von Zugthieren, welche der Armee angehören, auch wenn
diese vor fremde Fuhrwerke gespannt sind;
von Fuhrwerken, welche Militairpersonen, oder der Armee angehörige,
oder zu liefernde Gegenstände befördern, sofern dieselben von einem,
durch die Order der zuständigen Behörde dazu angewiesenen Unterof-
sizier, oder Armeebeamten gleichen oder höheren Ranges begleitet
werden;

 von Kriegsvorspann auf Vorzeigung des Sürbefehls, oder der Be-
scheinigung der Ortsbehörde, auf der Hin, und Rückreise;
von Fuhrwerken, welche Fourage zur Fütterung von Dienstpferden
des Militairs aus dem Magazin holen;

i. von Dienstpferden des Militairs, die zum Beschlagen oder zur Reit-

behn gefuhrt werden, oder daher kommen;niglichen Civilbeamten, deren Fuhrwerken und Thieren, bei Dienst-
reisen, wenn sie sich durch Freikarten ausweisen; von Steuer= und Poli-
zei eamten in Uniform ohne besondere Legitimation;

Ddd 2o. 2061.) 4) von
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4) von Fuhrwerken und Thieren, mittelst deren Transporte fur unmittelbare
Rechnung des Staats geschehen;

5) von ordinairen Posten, einschließlich der Schnell-, Kariol-, Reit= und Fuß-
botenposten, nebst Beiwagen, von öffentlichen Kouriren und Estafetten und
allen von Postbeförderungen leer zurückkehrenden Postpferden und Fuhr-
werken;

6) von Personen, Thieren und Fuhrwerken, welche bei Feuersbrünsten, Was-
serfuthen und ähnlichen Nothständen zur Hülfe eilen;

7) von Lioigefangenen und deren Begleitung;
8) von Alumnen öffentlicher mildthätiger Anstalten, sofern sie von einem Leh-

rer oder Vorsteher geföhrt werden und von diesen selbst;

9) von Geistlichen und dem sie begleitenden Kirchendiener, welche Behufs
Perrichtung kirchlicher Amtshandlungen in Amtstracht die Brücke oder
Ueberfahrt benutzen;

D0. Allgemeine Bestimmungen.

1) Die Sätze zu A. und B. fsind bei jedem Wasserstande, ohne Rücksicht auf
dessen Höhe, die Sütze zu B. auch bei vorhandener Eisbahn zu enrrichren.
Für den gehörigen Zustand der letzteren ist von der Hebestelle zu sorgen.

2) Wer es unternimmt, die Entrichtung des tarismáßigen Brück= oder Fahr=
geldes auf irgend eine Weise zu umgehen, erlegt autzer dem vorenthalte-
nen Abgabenbetrage das Gierfache desselben, mindestens aber einen Tha-
ler als Strafe.

3) Bei der Bestrafung von Defraudationen kommen die Bestimmungen der
Steuerordnung vom 8. Februar 1819. 6. 61. 64. 83. 84. 88 bis 93.

einschließlich und 6. 95. zur Anwendung.
Die verwirkten Strafen werden so verwendet, wie es bei Kontraven-

tionen sussen die Steuergesetze vom 8. Februar 1819. und 30. Mai 1820.
eschieht.

8 schehlin den 7. November 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Alvensleben.

Tarif,
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Tarif,
nach welchem das Bruck- und Fahrgeld uber den Rhein bei Koln

zu erheben ist.

E, wird ennrichtet:

A. Brückgeld.

1 WVon jedem Fußgänger mit oder ohne Lat...
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerke gehört, wofür die Abgabe zu III. a.
oder b. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu II. a.

oder h. entrichtet wird, reitek, führt oder treibe, ist frei.

II. TDon Thieren.
a. für ein Pferd, Maulthier oder einen Maulesel ..........
b. für ein Stück Rindvieh oder einen Eeel
. für eine Ziege, ein Fohlen, Kalb, Schaaf, Schwein, oder

anderes kleines Vieh, welches frei geführt, oder getrieben wird.

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fuhrwerke, oder in einem Trag-
korbe über die Brücke gebracht werden, wird keine besondere Ab-

gabe erhoben.

III. Tom Fuhrwerke.
a. fur ein beladessssssssssss........
b. für ein unbelades....
. für einen Handwagen, Handkarren oder Handschlitten, bela-

den, oder unbeladen......
Anmerk. 1) Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das

Gespann zu II., neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu
I. erhoben.

2) Fuhrwerke, deren Radbeschläge hervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben haben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

8B. Fährgeld.

I. Von Personen, einschließlich dessen, was sie tragen:

a. sdes die gewöhnliche Ueberfahrt abgewartet wird, für jede
eron...............................·........

Kinder unter 10 Jahren zahlen die Halfte.
b. fur eine besondere, unverzugliche Ueberfahrt mittelst Nachens,

welche auf Verlangen geschehen muß, wird von den über-

setzenden Personen wenigstess........
(No. 2001.)
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entrichtet, wenn die Abgabe, nach dem Satze zu a. von den
Einzelnen erhoben, nicht mehr betragt.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerke gehört, wofür die Abgabe zu III. a.

oder b. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu 11I. a.
oder b. entrichtet wird, reiket, führt, oder rreibe, ist frei.

II. Ton Thieren.
a. für ein Pferd, Maulthier, oder einen Maulese 1
b. für ein Stück Rindvieh, oder einen ESell 1.—
. für eine Ziege, ein Gohlen, Kalb, Schaaf, Schwein, oder

anderes kleines Mieh, welches frei geführt oder getrieben wird—
d. für Federvieh, welches getrieben wird, für jede 10 Stück

Federvieh in geringerer Zahl, als 10 Stäück, ist frei.

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fuhrwerke, oder in einem Trag-
korbe übergesetzt werden, wird keine Abgabe erhoben.

III. Vom Fuhrwerke.
a. fut ein beladenes .............................3
b. für ein unbeladennsssssssss...1
c. für einen Handwagen, Handkarren, oder Handschlitten, be-

laden, oder unbeladen — 3

Anmerk. 1) Neben den Säten zu III. a. und b. wird die Abgabe für das
Gespann zu Ill., neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu

I. erhoben.

2) Fuhrwerke, deren Radbeschläge bervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben baben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

#

*

IV. VJon unverladenen Gegenständen wird die Abgabe erhoben,
welche die Personen, das Fuhrwerk, oder die Thiere kreffen würde,
wodurch sie zur Fahrstelle gebracht worden sind.

C. Befreiungen.

Brück= und Fährgeld wird nicht erhoben:

1) von Equipagen und Thieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen
Haufses, oder den Königlichen Gestüten angehb5ren.

2) vom Militair-und von Armeefuhrwerken nach folgenden näheren Bestimmungen:
a. vom Militair aller Grade und von Militairbeamten in Unisorm, zu

Juß oder zu Pferde; im letzten Falle bleibt auch die Bedienung frei;
b. von nicht uniformirten Militairbeamten, auf die Bescheinigung der vor-

gesetzten Behörde, daß der Uebergang in Dienstangelegenheiten geschehe;
Pc. von Kriegsreservisten, Landwehrmannern und Rekruten auf dem Wege

zu ihrem Korps, oder zur Uebung, und von da zurück, wenn ein
tero
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teroffizier oder Offizier in Uniform sie fuhrt, oder wenn sie sich durch
die Einberufungsorder oder den Kriegsreservepaß ausweisen;
vom Fuhrwerke, dessen sich der Kommandant von Köln, oder ein zum

Helungesabe daselbst gehöriger Offzier in Uniform bedienet, ohne
9ucksicht, ob das Fuhrwerk ihm gehört, oder nicht; von anderem Fuhr,

werke, worin sich ein Preubischer Offzier in Uniform befindet, sofern
dasselbe diesem gehöre;

 von Fuhrwerken, welche der Armee angehören, auch bei fremdem An-
gespann; von Zugthieren, welche der Armee angehören, auch wenn
diese vor fremde Fuhrwerke gespannt sind;

s. von Juhrwerken, welche Militairpersonen, oder der Armee angehörige,
oder zu liesernde Gegenstände befördern, sofern dieselben von einem durch
die Order der zuständigen Behörde dazu angewiesenen Unteroffzier,
oder Armeebeamten gleichen, oder höheren Ranges begleitet werden;

5# vom Kriegsvorspann auf Vorzeigung des Fuhrbesehls, oder der Be-
scheinigung der Ortsbehörde, auf der Hin= und Rückreise;

h. von Fuhrwerken, welche Fourage zur Furterung von Dienstpferden des
Militairs aus dem Magaizn holen;

i. von Dienstpferden des Muluairs, die zum Beschlagen, oder zur Reit-
bahn geführt werden, oder daher kommen;

3) von Königlichen Civilbeamten, deren Fuhrwerken und Thieren bei Dienst-
reisen, wenn sie sich durch Freikarten ausweisen; von Steuer= und Poli-
zeibeamten in Uniform ohne besondere Legitimation;
von Fuhrwerken und Thieren, mittelst deren Transporte für unmittelbare
Rechnung des Staats geschehen;
von ordinairen Posten, einschließlich der Schnell-, Kariol-, Reit= und Fuß-
botenposten nebst Beiwagen, von öffentlichen Kourieren und Estafetten und

alen von Postbeförderungen leer zurückkehrenden Postpferden und Fuhr-
werken;

6) von Personen, Thieren und Fuhrwerken, welche bei Feuersbrünsten, Was-
serfluthen und dhnlichen Nothständen zur Hülfe eilen;

7) von Civilgefangenen und deren Begleitung;
8) von Alumnen öfsentlicher mildthdtiger Anstalren, sofern sie von einem Leh-

rer oder Vorsteher geführt werden und von diesen selbst;

von Geistlichen und dem sie begleitenden Kirchendiener, welche Behufs Ver-
richtung kirchlicher Amtshandlungen in Amtstracht die Brücke oder Ueber-
fahrt benutzen.

F.

"

4

5

9

D. Allgemeine Bestimmungen.

1) Die Säte zu A. und B. sind bei jedem Wasserstande, ohne Rücksicht auf
dessen Höhe, die Süätze zu B. auch bei vorhandener Eisbahn zu entrich-

7 Für den gehörigen Zustand der letzteren ist von der Hebestelle zu
orgen.

2) Wer es unternimmt, die Entrichtung des tarismäßigen Brück= oder Fähr-
geldes auf irgend eine Weise zu umgehen, erlegt außer dem voremhalte=

[o. 2061.) nen
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nen Abgabebetrage das Vierfache desselben, mindestens aber einen Thaler
als Sttafe.

einschließlich und §. 95. zur Anwendung.

Bei der Bestrafung von Defraudationen kommen die Bestimmungen der
Steuerordnung vom 8. Februar 1819. 96. 61. 64. 83. 84. 88. bis 93

Deie verwirkten Strafen werden so verwendet, wie es bei Kontraven.
tionen gegen die Steuergesetze vom 8. Februar 1819. und 30. Mai
1820. geschieht.

Berlin, den 7. November 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Alvensleben.

Tar ifs,
nach welchem das Brück= und Fährgeld über den Nhein bei Wesel

zu erheben ist.

E, wird entrichtet:

Sgr.] Pf.

A. Brückge ld.

I. Von jedem Fußgänger, mit oder ohne Last — 6
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Halfte.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerke gehört, wofür die Abgabe zu III. a.

oder b. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu II. a.

oder b. entrichtet wird, reitet, führt oder treibt, ist frei.

I1. Von Thieren. «

a.füreknPfeeraulthieyoderkmenMaulesel.......... 3—
b. für ein Stück Rindvieh, oder einen Eeel .. ——— 16

Jc. für eine Ziege, ein Gohlen, Kalb, Schaaf, Schwein oder an-
deres kleines ieh, welches frei geführt, oder getrieben wirdY

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fuhrwerke, oder in einem Trag-
korbe über die Brücke gebracht werden, wird keine besondere Ab-

gabe erhoben.

III. Vom Cuhrwerk.
a. für ein beladenes....6—
b. für ein unbeladessssss.........3—



c. fur einen Handwagen, Handkarren, oder Handschlitten, be-
laden oder unbeloaden.. —6

Anmerk. 1) Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das

Gespann zu II., neben dem Saue zu III. c. die Abgabe zu
I. erhoben.

2) Fubrwerke, deren Radbeschläge hervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben haben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

B. Fährgeld.

1. Von Personen, einschließlich dessen, was sie tragen,

a. Fe# die gewöhnliche Ueberfahrt abgewartet wird, für jede
eron........................................

Kinder unter 10 Jahren zahlen die Halfte.
b. für eine besondere, unverzügliche Ueberfahrt mittelst Nachens,

welche auf Verlangen geschehen muß, wird von den über-

setzenden Personen wenigstss........2—
entrichtet, wenn die Abgabe, nach dem Satze zu a. von den

Einzelnen erhoben, nicht mehr betragt.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerk gehört, wofür die Abgabe zu III. a.
oder D. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu III. a.

oder b. entrichtet wird, reicek, führt oder treibt, ist frei.

II. Don Thieren.
a. fur ein Pferd, Maulthier, oder einen Maulesel 3
b. für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 1
c. für eine Siege, ein Fohlen, Kalb, Schaaf, Schwein, oder an-

deres kleines Bieh, welches frei geführt, oder getrieben wird—

d. für Federvieh, welches getrieben wird, für jede 10 Stück.—
Federvieh in geringerer Zahl, als 10 Stäck, ist frei.

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fuhrwerke, oder in einem Trag-
korbe übergesetzt werden, wird keine Abgabe erhoben.

—*·352zv
UI. Vom Fuhrwerke.

a. für ein beladneesesesessess......
b. für ein unbeladeeenns
. für einen Handwagen, Handkarren, oder Handschlitten, be-

laden oder unbelden..

Anmerk. 1) Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das

Gespann zu II., neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu
I. erhoben.

2) Fuhrwerke, deren Radbeschläge hervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben haben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

Jahrgang 1839. (No. 2001.) Eee IV. Von
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IV. Von unverladenen Gegenständen wird die Abgabe erhoben, welche
die Personen, das Fuhrwerk, oder die Thiere treffen würde, wodurch sie
zur Fährstelle gebracht worden sind.

1) von

C. Befreiungen.
Brück= und Fährgeld wird nicht erhoben.

Equipagen und Thieren, welche den Hoshaltungen des Königlichen
Hauses, oder den Königlichen Gestüten angehören;

2) vom Militair und von Armeefuhrwerken nach folgenden ndheren Be-

stim
a

b.

r

—

S0o0
i.

3) von

mungen:

vomsHilltir. aller Grade und von Militairbeamten, in Uniform, zu
Fuß oder zu Pferde; im letzten Falle bleibt auch die Bedienung frei;
von nicht unisormirten Militairbeamten auf die Bescheinigung der vor-
gesetzten Behörde, daß der Uebergang in Dienstangelegenheiten geschehe;

 von Kriegsreservisten, Landwehrmannern und Rekruten auf dem Wege

zu ihrem Korps, oder zur Uebung und von da zurück, wenn ein Un-
teroffizier, oder Offizier in Uniform sie führr, oder wenn sie sich durch
die Einberufungsorder, oder den Kriegsreserve-Paßausweisen;

 vom Fuhrwerke, dessen sich der Kommandam von Wesel, oder ein
um Festungsstabe daselbst gehöriger Offzier in Uniform bedienet, ohne

üucksicht, ob das Fuhrwerk ihm gehört oder nicht; von anderem Fuhr-
werke, worin sich ein Preußischer Offizier in Unisorm befindet, sofern
dasselbe diesem gehört;

 von Fuhrwerken, welche der Armee angehbren, auch bei fremdem An-
gespann; von Zugthieren, welche der Armee angeh#ren, auch wenn diese
vor fremde Fuhrwerke gespannt sind;

 von Fuhrwerken, welche Militairpersonen, oder der Armee angehrige,
oder zu liefernde Gegenstände befördern, sofern dieselben von einem
durch die Order der zuständigen Behbrde dazu angewiesenen Unreroffzier,
oder Armeebeamten gleichen, oder höheren Ranges degleitet werden;

von Kriegsvorspann, auf Vorzeigung des Fuhrbefehls, oder der Be-
scheinigung der Ortsbehörde, auf der Hin= und Rückreise;

 von Fuhrwerken, welche Fourage zur Futlerung von Dienstpferden des
Militairs aus dem Magazin holen;
von Dienstpferden des Militairs, die zum Beschlagen oder zur Reit-
bahn geführt werden oder daher kommen;
Königlichen Civilbeamten, deren Fuhrwerken und Thieren bei Dienst-

reisen, wenn sie sich durch Freikarten ausweisen; von Steuer= und Poli-
zeibeamten in Uniform, ohne besondere Legitimation;

4) von

Rech
5) von

Fuhrwerken und Thieren, mittelst deren Transporte für unmittelbare
nung des Saaks geschehen;
ordinairen Posten, einschlieblich der Schnell-, Kariol-, Reit= und Fuß-

botenposten, nebst Beiwagen, von öffentlichen Kouriren und Estaferten und
allen von Postbeförderungen leer zurückkehrenden Postoferden und Fuhr-
werken;

6) von
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6) von Personen, Thieren und Fuhrwerken, welche bei Feuersbrünsten, Was-
serfluthen und ahnlichen Nothstanden zur Hulfe eilen;

7) von Civilgefangenen und deren Begleitung;
8) von Alumnen offentlicher mildthatiger Ansiaiten, sofern sie von einem Leh-

rer, oder Vorsteher gefuhrt werden, und von diesen selbst;
von Geistlichen und dem sie begleitenden Kirchendiener, welche Behufs
Verrichtung kirchlicher Amtshandlungen in Amtsiracht die Brücke, oder

Ueberfahrt AmieenAllgemeine Bestimmunge1) Die Sttehzu A. und B. sind bei jedem Wasserstande, onne Rücksicht auf

dessen Höhe, die Sätze zu B. auch bei vorhandener Eisbahn zu enrrichten.
Für den gehörigen Zustand der letztern ist von der Hebestelle zu sorgen.

2) Wer es unternimmt, die Entrichtung des tarifmätigen Brück oder Fähr-
geldes auf irgend eine Weise zu umgehen, erlegt außer dem vorenthalte-
nen Abgabenbetrage das Vierfache desselben, mindestens aber einen Tha-
ler, als Strafe.
Bei der Bestrafung von Defraudationen kommen die Bestimmungen der
Steuerordnung vom 8. Februar 1819. 96. 61. 64. 83. 84 88. bis 93.

einschließlich und §. 95. zur Anwendung.
Die verwirkten Strafen werden so verwendet, wie es bei Kontraven-

tionen gegen die Steuergesetze vom 8. Februar 1819. und 30. Mai 1820.

geschieht.
Berlin, den 7. November 1839.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

9

3

(No. 2062.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. November 1839., betreffend die Tarife zur

Erbebung des Brück= und Fährgeldes dei dem Uebergange über den Rbein

bei Düsseldorf und zur Erhebung der Gebühren für den Durchlaß durch

die dortige Brücke, nebst diesen Tarifen.

A## erhalten Sie die mit Ihrem Berichte vom 17ten v. M. eingereichren

Tarife, nach welchen das Brück- und Fahrgeld bei dem Uebergange uber den
Rhein bei Dusseldorf und die Gebuhren fur den Durchlaß durch die dortige
Brücke erhoben werden soll, vollzogen zurück, um dieselben durch die Gesetz-
Sammlung bekannt zu machen und nach der Vollendung der Brücke zur An-
wendung zu bringen.

Berlin, den 7. November 1839.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats= und Finanzminister Grafen von Alvensleben.

(No. 2001.—200D.) Eee 2 Tarif,
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Tarif,
nach welchem das Brück= und Fährgeld über den Nhein bei

Düsseldorf zu erheben ist.

E. wird entrichtet:
Sar. Pf.

A. Bruckgeld.

I. Von jedem Fußgänger, mit oder ohne Lat — 4
Kinder unter 10 Jahren bezahlen die Hälfte.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerke gehört, wofür die Abgabe zu III a.
oder b. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu II. a.

oder b. entrichtet wird, reitet, führt oder kreibt, ist frei.

II. Von Thieren:
a. für ein Pferd, Maulthier, oder einen Maulese. 3—
b. für ein Stück Rindvieh, oder einen Eeel 1
. für eine Ziege, Fohlen, Kalb, Schaaf, Schwein oder anderes

kleines Wieh, welches frei geführt oder getrieben wird

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fuhrwerke oder in einem Tragkorbe
über die Brücke gebracht werden, wird keine besondere Abgabe
erhoben.

Vom Fuhrwerke:
a. für ein beladennnnsss......6
b. fur ein unbeladenes .. . . . . . . ....................3

c. fut einen Handwagen, Handkarren oder Handschlitten, bela-
den oder unbeladen

Anmerk. 1) Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das

Geltam zu II., neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu I.
erhoben.

2) Fuhrwerke, deren Radbeschläge hervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben haben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

—

III.

B. Fährgeld.

I. Von Personen, einschließlich dessen, was sie tragen,
a. wenn die gewöhnliche Ueberfahrt abgewartet wird, für jede

Perrsgggngngngnagaoaoan...— 6

Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälste.
b. für eine besondere unverzügliche Ueberfahrt mittelst Nachens,

welche auf Verlangen geschehen muß, wird von den über-
setzenden Personen wenigstensss 2—

ent-
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entrichtet, wenn die Abgabe, nach den Sätzen zu a. von den Sar
Einzelnen erhoben, nicht mehr beträgt.

Anmerk. Wer zu einem Fuhrwerk gehört, wofür die Abgabe zu III. a. oder
b. gezahlt wird, oder Thiere, wofür die Abgabe zu III. a. oder b.

entrichtet wird, reitet, führt oder treibe, ist frei.

II. Von Thieren:
a. für ein Pferd, Maulthier oder einen Maulese 3
b. für ein Stück Rindvieh oder einen Eell 1

c. fur eine Ziege, ein Fohlen, Kalb, Schaaf, Schwein, oder
anderes kleines Vieh, welches frei gefuhrt oder getrieben wird —

d. für Federvieh, welches getrieben wird, für jede 10 Stück
Federvieh in geringerer Zahl als 10 Stück ist frei.

Anmerk. Für Thiere, welche auf einem Fubhrwerke, oder in einem Tragkorbe
übergesetzt werden, wird keine Abgabe erhoben.

III. Tom Fuhrwerke:
a. für ein beladnsnessssss 6—

b. für ein unbeladeseseees1sÜts 3—

. für einen Handwagen, Handkarren oder Handschlicten, be-
laden oder unbeladen — 6

Anmerk. 1) Neben den Sätzen zu III. a. und b. wird die Abgabe für das

Gespann zu II., neben dem Satze zu III. c. die Abgabe zu

J. erhoben.

2) Fuhrwerke, deren Radbeschläge hervorragende Kopfnägel, Stifte,
oder Schrauben haben, zahlen die Abgabe zu III. doppelt.

.] Pf.

 ee

IV. Bon unverladenen Gegenständen wird die Abgabe erhoben,
welche die Personen, das Fuhrwerk oder die Thiere treffen
würde, wodurch sie zur Fährstelle gebracht worden sind.

C. Befreiungenn:

Brück= und Fährgeld wird nicht erhoben:
1) von Equipagen und Thieren, welche den Hoshaltungen des Königlichen

Hauses, oder den Königlichen Gestüten angeheren;
2) vom Militair und Armeefuhrwerk nach folgenden ndheren Bestimmungen:

a. vom Militair aller Grade in Dienstumsorm und im Dienst zu

Fuß oder zu Pferde;
b. von Kriegsreservisten, Landwehrmannern und Rekruten auf dem

Wege zu ihrem Korps, oder zur Uebung und von da zuruck,
wenn ein Unteroffizier oder ein Offizier in Uniform sie fuhrt, oder
wenn sie sich durch die Einberufungsorder oder den Kriegsreserve-

Paß ausweisen;
c. von Fuhrwerken, welche der Armee angehoren, auch bei fremdem

Angespann, von Zugthieren, welche der Armee angehoren, auch
wenn diese vor fremde Fuhrwerke gespannt sind,

[o. 2002.) d. von
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d. von Fuhrwerken, welche Militairpersonen, oder der Armee an-

gehorige, oder zu liefernde Gegenstande befordern, sofern dieselben
von einem durch die Order der zustandigen Behorde dazu ange-
wiesenen Unteroffizier oder Armeebeamten gleichen, oder hoheren
Ranges begleitet werden;

e. vom Kriegsvorspann auf Vorzeigung des Fuhrbefehls, oder der

Bescheinigung der Ortsbehörde auf der Hin= und Räckreise;
3) von Königlichen Civilbeamten und deren Fuhrwerken und Thieren, bei

Dienstreisen, wenn sie sich durch Freikarten ausweisen; von Steuer= und
Polizeibeamten in Uniform ohne besondere Legtimation;

4) von Fuhrwerken und Tdieren, mittelst deren Transporte für unmittelbare
Rechnung des Staats geschehen;

5) von ordindren Posten, einschließlich der Schnellposten, Kariol-, Reit= und
Fußbotenposten nebst Beiwagen, von öffentlichen Kourieren und Estafet-

— und len von Postbeförderungen leer zurückkehrenden Postpferden und
uhrwerken;

6) von Personen, Thieren und Fuhrwerken, welche bei Feuersbrünsien, Was-
serfluthen und ähnlichen Nothständen zur Hülfe eilen;

7) von Civil-Gefangenen, nebst deren Begleitung;
8) von Geistlichen und dem sie begleitenden Kirchendiener, welche Behufs

Verrichtung kirchlicher Amtshandlungen in Amtstracht die Brücke oder
Ueberfahrt benutzen.

"0. Allgemeine Bestimmungen:

1) die Säte zu A. und B. find bei jedem Wasserstande, ohne Rücksicht auf
dessen Höhe, und die Säge zu B. auch bei vorhandener Eisbahn zu ent-

sichen Für den gehörigen Zustand der letzteren ist von der Hebestelle zu
orgen;

2) wer es unternimmt, die Entrichtung des tarifmäßigen Brück= oder Fähr-=
geldes auf irgend eine Weise zu umgehen, erlegt außer dem vorenthalte-
nen Abgabenbetrage, das Vierfache desselben, mindestens aber einen Tha-
ler, als Strafe;

3) bei der Bestrafung von Defraudationen kommen die Bestimmungen der
Steuerordnung vom 8. Februar 1819. J#. 61. 64. 83. 84. 88. bis 93.

einschließlich und §. 95. zur Anwendung. Die verwirkten Strafen wer-
den so verwendet, wie es bei Kontraventionen gegen die Steuergesetze
vom 8. Februar 1819. und 30. Mai 1820. geschieht.

Berlin, den 7. November 1839.

Friedrich Wilhelm.

Tarif



Tarif,

nach welchem die Gebühr für den Durchlaß durch die stehende

Rheinbrücke bei Düsseldorf zu erheben ist.

E . , · Rthlr.SgI-.Pf.

s wird entrichtet von jedem Fahrzeuge oder Flosse:

A. fur das Oeffnen des gewohnlichen Durchlasses, mittelst Ab-
fahrens des Windeschisses — 17 6

B. fur den Durchlaß mittelst Abfahrens eines oder mehrerer
Brückenjoche, für jedes abgefahrene Joh 220—

Berlin, den 7. November 1839.

Friedrich Wilhelm.

(Noe. 2062—2007.) (No. 2063)
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(No. 2063.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. November 1839., betreffend die bei Wesel

zu erhebende Durchlaßgebühr.

A# Ihren Antrag vom 25. Oktober d. J. bestimme Ich unter Abänderung

des Tarifs zur Erhebung der Durchlaßgebühr bei Coblenz, Cöln und Wesel
vom 15. Juli d. J. zu A. II. 1. bis 5., daß bei der stehenden Rheinbrücke bei
Wesel die Gebühr für das Oeffnen des gewöhnlichen Durchlasses mittelst
Abfahrens des Windeschiffes von einem Fahrzeuge:

1) voneiner Tragfähigkeit von 2000 Cirn., oder mehr, mit 1 Rhhlr. 6 Sgr.
2) „ - EEIIIXIIIIE

3) -- - -600 - : 120. . — " 24 „

4) „ - " 100 = ·: 600 „ %,— „ 20 "

5), " - - weniger als 100 Centnern, mit — - 8

entrichtet werden soll. Sie haben diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung be-
kannt zu machen.

Berlin, den 7. November 1839.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats- und Finanzminister, Grafen v. Alvensleben.
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Geset= Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staagaten.

No. 27.

(Jo. 2064.) Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und Königlich

Sächsischen Regierung getroffene Uebereinkunft zur Besorderung der Rechts-
14. Oktoter ·

pflege. Vom mNn. dcemter 1839.

Zusen der Königlich Preußischen und der Königlich Sachsischen Regierung

ist zur Beförderung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft gerroffen worden:

I. Allgemeine Bestimmungen.

Ark. I.

Die Gerichte der beiden kontrahirenden Staaten leisten einander unter
den nachstehenden Bestimmungen und Emschränkungen, sowohl in Civil= als
Straf-Rechts-Sachen diesenige Rechrshülfe, welche sie den Gerichten des In-
landes nach dessen Gesetzen und Gerichts-Verfassung nicht verweigern dürfen.

!1I. Besondere Bestimmungen.

1. Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechts-
Streitigkeiten.

Art. 2.

Die in Civilsachen in dem einen Staate ergangenen und nach dessen
Gesetzen vollstreckbaren richterlichen Erkenntnisse, Kontumazialbescheide und Agni-
btionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von einem nach diesem Dertrage
als kompetent anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern Staate
an dem dortigen Vermögen des Sachfälligen unweigerlich vollstreckt werden.

Dasselbe soll auch rücksichtlich der in Prozessen vor dem kompetenten Ge-
richt geschlossenen und nach den Gesetzen des legteren vollstreckbaren Vergleiche
Statt finden.

Wie weit Wechselerkenntnisse auch gegen die Person des Berurtheilten
in dem andern Staate volsstreckt werden können, ist im Arnkel 29. bestimmt.

Art. 3.

Ein von einem zuständigen Gericht gefälltes rechtskrdftiges Civilerkennt=
niß begründet vor den Gerichten des andern der komrahirenden Staaten die

Einrede der rechtskrftig entschiedenen Sache mit denseltben Wirkungen, als
(Jo. 2005.) Jahrgang 1839. F wenn

+

(Ausgegeben zu Berlin den 21. Dezember 1939.)
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wenn das Erkenntniß von einem Gerichte desjenigen Staates, in welchem die
Einrede geltend gemacht wird, gesprochen ware.

Art. 4.

Keinem Unterthan ist es erlaubt, sich durch freiwillige Prorogation einer
nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Pertrages nicht kompetenten Ge-
richtsbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.

Keine Gerichtsbehörde ist befugt, der Requisition eines solchen gesetzwidrig
prorogirten Gerichts um Stellung des Beklagten oder Vollstreckung des Er-
kenntnisses Sratt zu geben, vielmehr wird jedes von einem solchen Gericht ge-
sprochene Erkenntnitz in dem andern Staate als ungültig betrachtet.

Art. 5.

Beide Staaten erkennen den Grundsatz an, daß der Klädger dem Ge-
richtsstande des Beklagten zu folgen habe; es wird daher das Urtheil dieser Ge-
richtssielle nicht nur, insofern dasselbe etwas gegen den Beklagten, sondern auch
insofern es etwas gegen den Kläger, z. B. rücksichtlich der Erstattung von Un-
kosten verfügt, in dem andern Staate als rechtsgültig anerkanm und vollzogen.

Art. 6.

Zu der Insinuation der von dem Gericht des einen Staates an einen

Unterthan des andern auf eine angestellte Widerklage erlassenen Dorladung, so
wie zu der ollstreckung des in einer solchen Widerklagsache abgefahten Er-
kenntnisses ist das requirirte Gericht nur unter den in seinem Lande in Ansehung
der Widerklage geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, wonach auch die
Bestimmung Art. 3. sich modißizirt.

Art. 7.

Die Provokationsklagen (ex lege dillamari oder ex lege si contendat)
werden erhoben vor demsenigen Gerichte, vor welches die rechtliche Ausführung
des Hauptanspruchs gehören würde; es wird daher die vor diesem Gerichte, be-
sonders im Fall des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeie
des Provozirten als rechtsgültig und vollstreckbar anerkannt.

Art. 8.

Der persönliche Gerichtsstand, welcher entweder durch den Wohnsitz in
einem Staate oder bei denen, welche einen eigenen Wohnsitz noch nicht genom-
men haben, durch die Herkunft in dem Gerichtsstande der Eltern begründet ist,
wird von beiden Staaten in persönlichen Klagesachen dergestalt anerkannt, daß
die Unterthanen des einen Staates von den Unterthanen des andern Staates

in der Regel und in sofern nicht in nachstehend erwähnten Fällen spezielle Ge-
richtsstände konkurriren, nur vor ihrem resp. persönlichen Richter belangt wer-
den dürfen.

Art. 9.

Ob Jemand einen Wohnsitz in einem der komrahirenden Staaten habe,
wird nach den Gesctzen desselben beurtheilt.

Art. 10.

Wenn Jemand in beiden Staaten seinen Wohnsitz in landesgesetz-
lichem
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lichem Sinne genommen hat, hängt die Wahl des Gerichtsstandes von dem
Kldger ab. ·

Art.ll.

DerWohnsitzdesVaters,wenndieser-1ochamLebenist,begründet«-
gleich den ordentlichen Gerichtsstand der Kinder, welche sich noch in seiner Ge-
walt befinden, ohne Rucksicht auf den Ort, wo die Kinder geboren worden sind,
oder sich nur eine Zeit lang aufhalten.

Art. 12.

Ist der PBater verstorben, so verbleibt der Gerichtsstand, unter welchem
derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichts-
stand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eigenen ordentlichen Wohnsis
begründet haben.

Art. 13.

Hat das Kind zu Lebzeiten des Baters oder nach seinem Tode den
Wohnsitz desselben verlassen und innerhalb drei Jahre nach erlangter Volljah-
rigkeit oder aufgehobener vaterlicher Gewalt keinen eigenen festen Wohnsitz ge-
nommen, so verliert es, in den Preubischen Staaten, den Gerichtsstand des
Vaters und wird nach den Gesetzen seines jedesmaligen Aufenthalts beurtheilt.

Art. 14.

Ist der Bater unbekannt, oder das Kind nicht aus einer Ehe zur rech-

ten Hand erzeugt, sorichtet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes auf
gleiche Art nach dem gewöhnlichen Gerichtsstande der Mutter.

Art 15.

Die Bestellung der Personalvormundschaft für Unmündige oder ihnen
gleich zu achtende Personen gehört vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene sich
wesentlich aufhdlt. In Absicht der zu dem Vermögen der Pflegbefohlenen ge-

brigen Immobilien, welche unter der andern Landeshoheit liegen, steht der jen-
eitigen Gerichtsbehörde frei, wegen dieser besondere Vormünder zu bestellen oder

den auswärtigen Personalvormund ebenfalls zu bestätigen, welcher letztere jedoch
bei den auf das Grundstück sich beziehenden Geschaästen, die am Orte des gele-
genen Grundstücks geltenden gesetzlichen Vorschristen zu befolgen hat. Im er-
steren Falle sind die Gerichte der Hauprvormunoschaft gehalten, der Behäörde,
welche wegen der Grundstücke besondere Vormünder bestellt hat, aus den Akten
die nöthigen Nachrichten auf Erfordern mitzutheilen; auch haben die beiderseiti-
gen Gerichte wegen Verwendung der Einkünfte aus den Gütern, so weit solche
zum Unterhalte und der Erziehung oder dem sonstigen Fortkommen der Pflege-
befohlenen erforderlich sind, sich mit einander zu vernehmen, und in dessen Ver-
solg das Nöthige zu verabreichen.

Art. 16.

Diejenigen, welche in dem einen oder dem andern Staate, ohne einen
Wohnsttz daselbst zu haben, eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein ande-
res dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen persönlicher Derbindlichkeiten,
welche sie in Ansehung solcher Etablissements eingegangen haben, sowohl vor

(Ne. 201.) Fff2 den



Allgemeines
Konkurs. Ge-
richt.

— 356 —

den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten sich befinden, als vor dem
Gerichtsstande des Wohnorts belangt werden können.

Art. 17.

Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit dem perfönlichen Auf-
enthalte auf dem erpachteten Gute soll den Wohnsitz des Pächters im Staate
begründen.

Art. 18.

Ausnahmsweise können jedoch:
1) Studirende wegen der am Universitätsorte von ihnen gemachten Schul-

den oder anderer durch Verträge oder Handlungen daselbst für sie ent-
standenen Rechtsverbindlichkeiten,

2) alle im Dienste Anderer sichende Personen, so wie dergleichen Lehrlinge,
Gesellen, Handlungsdiener, Kunstgehilsen, Hand= und Fabrikarbeiter in
Injurien-, Alimenten= und Entschädigungsprozessen und in allen Rechts-
Streitigkeiten, welche aus ihren Dienst-, Erwerbs= und Kontrakt'sver-
hadlenissen entspringen, ingleichen im Königreich Sachsen wegen komra=
hirter Schulden,

so lange ihr Aufenthalt an dem Orte, wo sie studiren oder dienen, dauert, beie
den dortigen Gerichten belangt werden.

Bei verlangter Volsstreckung eines von dem Gericht des tempordren Auf-
enthaltsortes gesprochenen Erkennmsses durch die Behörde des ordemtlichen per-
sönlichen Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Ortes be-
stehenden rechtlichen Werhalinisse desjenigen, gegen welchen das Erkenmtniß voll-
streckt werden soll, zu berücksichrigen.

Art. 19.

Bei entstehendem Kreditwesen wird der persönliche Gerichtsstand des
Schuldners auch als allgemeines Konkursgericht (Gantgericht) anerkannt; hat
Jemand nach Art. 9., 10. wegen des in beiden Staaten zugleich genommenen
VWohnsitzes einen mehrfachen persönlichen Gerichtsstand, so entscheidet für die
Kompetenz des allgemeinen Konkursgerichts die Prävention.

Der erbschaftliche Liquidationsprozeß wird im Fall eines mehrfachen Ge-
richtsstandes von dem Gerichte eingeleitel, bei welchem er von den Erben oder

dem Nachlaßkurator in Antrag gebracht wird.
Der Antrag auf Konkurseröffnung findct nach erfolgter Einleitung eines

erbschaftlichen Liquidationsprozesses nur bei dem Gerichte statt, bei welchem der
letztere bereits rechtshängig ist.

Art. 20.

Der hiernach in dem einen Scaate eröffnete Konkurs= oder Liquidations-
Prozeß erstreckt sich auch auf das in dem andern Staate befindliche Vermögen
des Gemeinschuldners, welches daher auf Verlangen des Konkursgerichts von
demjsenigen Gericht, wo das Vermögen sich beßndet, sichergestellt, inventirt, und
entweder in nalura oder nach vorgängiger Versilberung zur Konkursmasse aus-
geantwortet werden mup.

Hier-
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ierbei finden jedoch solgende Einschränkungen Statt:
1) Gehört zu dem auszuanrwortenden Vermögen eine dem Gemeinschuldner an-

gefallene Erbschaft, so kann das Konkursgericht nur die Ausantwortung des,
nach erfolgrer Befriedigung der Erbschaftsgldubiger, in so weit nach den
im Gerichrsstande der Erbschaft geltenden Gesetzen die Separation der
Erbmasse von der Konkursmasse noch zuldssig ist, so wie nach Berichti-
gung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten, verbleibenden Ueber-
restes der Konkursmasse fordern.

2) Ebenso können vor Ausantwortung des Vermögens an das allgemeine
Konkursgericht alle nach den Gesetzen desjenigen Staares, in welchem
das auszuamwortende Vermäögen sich befindet, zuldssigen Mindikations-,
Pfand-, Hopotheken oder sonstige, eine vorzügliche Befriedigung gewah=
renden Rechte an den zu diesem Vermögen gehörigen und in dem be-

treffenden Staate befindlichen Gegenständen, vor dessen Gerichten geltend
gemacht werden, und ist sodann aus deren Erlös die Befriedigung dieser
Gldubiger zu bewirken und nur der Ueberrest an die Konkursmasse ab-
zuliefern, auch der elwa unter ihnen oder mit dem Kuraror des allge-

meinen Konkurses oder erbschastlichen Liquidationsprozesses über die Ve-

* oder Priorität einer Forderung von denselben Gerichten zu ent-
eiden.

*3) Beslitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kure oder sonstiges Berg-
werkseigennhum, so wird, Behufs der Befriedigung der Berggldubiger,
aus demselben ein Spezialkonkurs bei dem betreffenden Berggericht ein-

eleitet und nur der verbleibende Ueberrest dieser Spezialmasse zur Haupr-

onkursmasse abgeliesert.
1) Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe oder dergleichen

Schiffsparte besitzt, die vorgängige Befriedigung der Schiffsgldubiger
aus diesen Vermögensstücken nur bei dem betreffenden See= und Han-

delsgericht im Wege eines einzuleikenden Spezialkonkurses erfolgen.

Art. 21.

In so weit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 20. bestimmten
Ausênahmen eintreten, sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem
allgemeinen Konkursgericht einzuklagen, auch die Rücksichts ihrer etwabei den
Gerichten des andern Staates bereits anhängigen Prozesse bei dem Konkurs-

gericht weiter zu verfolgen, es sei denn, daß letzteres Gericht deren Fortsetzung
und Entscheidung bei dem prozeßleitenden Gerichte ausdrücklich genehmigt oder

verlangt.

Auch diejenigen der im Art. 20. gedachten Realforderungen, welche von
den Gldubigern bei dem besonderen Gerichte nicht angezeigt, oder daselbst gar
nicht oder nicht vollständig bezahlt worden sind, können bei dem allgemeinen
Konkursgerichte noch geltend gemacht werden, so lange bei dem letztern nach den
Gesetzen desselben eine Anmeldung noch zulässig ist.

Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die
Sache belegen ist, beurtheilt und geordnet. «

(No. 20).) Hin-
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Hinsichtlich der Göülcigkeit persönlicher Ansprüche entscheiden, wenn es auf
die Rechtsfähigkeit eines der Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates,
dem er angehört; wenn es auf die Fo##m eines Rechtsgeschdftes ankommr, die
Gesetze des Staates, wo das Geschäft vorgenommen worden ist (Art. 33.); bei
allen andern als den vorangeführten Fällen die Gesetze des Seaates, wo die Forderung
enestanden ist. Ueber die Rangordnung persönlicher Ansprüche und deren Ver-
haltniß zu den dinglichen entscheiden die am Orte des Konkursgerichts gelten-
den Gesetze. Nirgends aber darf ein Unterschied zwischen in= und ausländischen
Gldubigern, rücksichtlich der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden.

Art. 22.

Dinglicher Ge- Alle Realklagen desgleichen alle possessorischen Rechrsmittel, wie auch die
nichssfand., sogenannten actiones in rem scriptac, müssen, dasern sie eine unbewegliche

Sache betreffen, vor dem Gerichte in dessen Bezirk sich die Sache befindet, —
können aber, wenn der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem persönlichen Ge-
richtsstande des Beklagten — erhoben werden, vorbehaltlich dessen, was auf den

Fall des Konkurses bestimmt ist.

Art. 23.

In dem Gerichtsstande der Sache können keine blos (rein) persönliche
Klagen angestellt werden.

Art. 24.

Eine Ausnahme von dieser Regel findet jedoch statt, wenn gegen den
Besitzer unbeweglicher Güter eine solche persönliche Klage angestellt wird, welche
aus dem Besitze des Grundstücks oder aus Handlungen sließt, die er in der

Eigenschaft als Gutsbesitzer vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher
Grundbesitzer

1) die mit seinem Pächter oder Verwalter eingegangenen Perbindlichkeiten
zu ersüllen, oder

2) die zum besten des Grundstücks geleisteten orschüfse oder gelieferten
Materialien und Arbeiten zu vergüten sich weigert, oder wenn von den

auf dem Grundstück angestellten dienenden Personen Ansprüche wegen
des Lohns erhoben werden, oder

3) die Patrimonial-Gerichtsbarkeit oder ein ähnliches Besugniß mißbraucht,
oder

4) seine Nachbarn im Besitze stört;
5) sich eines auf das benachbarte Grundstück ihm zustehenden Rechts be-

rühmt, oder
6) wenn er das Grundstück ganz oder zum Theil verdußert und den Kon-

trakt nicht erfüllt, oder die schuldige Gewähr nicht leistet,
so muß derselbe in allen diesen Fallen bei dem Gerichtsstande der Sache Recht

sehmen, wenn sein Gegner ihn in seinem persenlichen Gerichtsstande nicht be-
angen will.

Art. 25.

Gerschtsstand Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da, wo der Erblasser zur geit sei-

der Erbschaft nes Ablebens seinen persönlichen Gerichtsstand hatte. 11
rt.
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(Art. 26.

In diesem Gerichtsstande können angebracht werden:
1) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche die auf Erfüllung

oder Aufhebung testamentarischer Verfügungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der Erbschaft oder die Ge-

währleistung der Erbtheile betreffen.
Doch kann dies (zu 1. und 2.) nur so lange geschehen, als in dem

sakuchtsssawe der Erbschaft der Nachlaß noch ganz oder theilweise vor-anden ist.

Endlich können
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftsgläubiger und Lega-

tarien angebracht werden, so lange sie nach den Landesgesetzen in dem
Gerichtsstande der Erbschaft angestellt werden dürfen.

In den zu 1. 2. und 3. angeführten Fällen bleibt es jedoch dem
Ermessen der Kläger überlassen, ob sie ihre Klage, statt in dem Gerichts-
stande der Erbschaft, in dem persfönlichen Gerichtsstande der Erben an-
stellen wollen.

Art. 27.

Ein Arrest kann in dem einen Staate unter den nach den Gesetzen dessel= Gerichtsstano“
ben vorgeschriebenen Bedingungen gegen den Bürger des andern Staates in des Arre#le.

dessen in dem Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichen Vermögen angelegt
werden, und begründet zugleich den Gerichtsstand für die Hauptklage in soweit,
daß die Entscheidung des Arrestrichters rücksichtlich der Hauptsache nicht bloß an
dem in seinem Gerichtssprengel befindlichen und mit Arrest belegten, sondern an
allen in demselben Lande befindlichen Vermögensobjekten des Schuldners voll-
streckbar ist. Die Anlegung des Arrestes giebt jedoch dem Arrestklaäger kein Vor-
zugsrecht vor andern Gldubigern und verliert daher durch Konkurseröffnung über
das Vermögen des Schuldners seine rechtliche Wirkung.

Art. 28.

Der Gerichtsstand des Kontrakts, vor welchem eben sowohl auf Erfül= Gerichtsstand
lung, als auf Aufhebung des Kontrakts geklagt werden kann, findet nur dann des Kemtrakts

seine Anwendung, wenn der Kontrahent zur geit der Ladung in dem Gerichts-
Bezirk sich anwesend befindet, in welchem der Kontrakt geschlossen worden ist
oder in Erfüllung gehen soll.

Art. 29.

Die Klausel in einem Wechselbriefe oder eine Verschreibung nach Wech-
selrecht, wodurch sich der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts un-
terwirft, in dessen Bezirk er nach der PVerfallzeit anzutreffen ist, wird als gültig
anerkannt, und begründet die Zuständigkeit eines jeden Gerichts gegen den in

seinem Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Aus dem ergangenen Erkenmtnisse soll selbst die Personalexekution gegen

den Schuldner bei den Gerichten des andern Staates vollstreckt werden.

(No. 2004.) Art
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Art. 30.

Bei dem Gerichtsstande, unter welchem Jemand fremdes Gut oder
Vermogen bewirthschaftet oder verwaltet hat, muß er auch auf die aus einer
solchen Administration angestellte Klage sich einlassen, so lange nicht die Admi-

— völlig beendigt und dem Verwalter über die abgelegte Rechmmg
uittirt ist.

Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung verbliebener Ruckstand ge-
fordert oder eine ertheilte Quittung angefochten wird, so kann dieses nicht bei
dem vormaligen Gerichtsstande der gefuhrten Verwaltung geschehen.

Art. 31.

Jede Intervemion, die nicht eine besonders zu behandelnde Rechtssache
in einen schon anhängigen Prozeß einmischt, sie sey prinzipal oder accessorisch,
betresse den Kläger oder den Beklagten, sey nach vorgängiger Streicankündigung.
oder ohne dieselbe geschehen, begründet gegen den ausländischen Intervementen.

die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der Hauptprozeß geführt wird.

Art. 32. " ,

Sobald vor irgend einem in den bisherigen Artikeln bestimmten Ge-

richtsstande eine Sache rechtsh#ngig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu
beendigen, obne daß die Rechtsdängigkeit durch Veränderung des Wohnsitzes-
oder Aufenthalts des Beklagten gestört oder aufgehoben werden könnte.

Die Rechtshängigkeit einzelner Klagesachen wird durch die legale Insi-
nugtion der Ladung zur Einlassung auf die Klage für begründet erkannt.

2. Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht streitigen
Rechtssachen.

Art. 33.

Alle Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todesfall werden, was
die Gültigkeit derselben rücksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des.
Orts beurtheilt, wo sic eingegangen sind.

VWenn nach der PVerfassung des einen oder des andern Staates die
Gültigkeit einer Handlung allein von der Aufnahme vor einer bestimmten Be-

hörde in demselben abhängt, so hat es auch hierbei sein WVerbleiben.

Art. 34.

Verträge, welche die Begründung eines dinglichen Rechts auf unbe-
wegliche Sachen zum Zwecke haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des.
Orts, wo die Sachen liegen.

3. Rücksichtlich der Strafgerichtsbarkeil.

Art. 35.

· Verbrecher und andere Uebertreter von Strafgesetzen werden, soweit

nicht die nachfolgenden ArtikelAusnahme bestimmen, von dem Staate, dem sie
angehoren, nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen der in dem andern Staate

be-
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begangenen Verbrechen zur Untersuchung gezogen und bestraft. Daher findet
auch ein Kontumazialverfahren des andern Staates gegen sie nicht statt.

Bei der Konstatirung eines Forstfrevels, welcher von dem Angehorigen
eines Staates in dem Gebiete des andern verubt worden ist, soll den offiziellen

Angaben und Abschatzungen der kompetenten Forst- und Polizeibeamten des Orts
des begangenen Frevels dieselbe Beweiskraft, als den Angaden und Abschatzun-
gen inlandischer Offizianten von der erkennenden Behorde beigelegt werden,
wenn ein solcher Beamter auf die wahrheitsmaßige, treue und gewissenhafte An-
gabe seiner Wahrnehmung und Kenniniß entweder im Allgemeinen oder in dem
speziellen Falle eidlich verpflichtet worden ist, und weder einen Denunzianten-
Antheil, noch das Pfandgeld zu beziehen hat.

Uebrigens behadle es wegen der Verhütung und Bestrafung der Forst-
frevel in den Grenzwaldungen bei der bestehenden Uebereinkunft vom 12. Ok-
ltober 1835. sein Bewenden.

Art. 36.

Wenn ein Unterthan des einen Staates in dem Gebiete des andern

sich eines Vergebens oder Verbrechens schuldig gemacht hat und daselbst er-
grissen und zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird, wenn der Verbrecher
gegen jurarorische Kaurion oder Handgelöbniß entlassen worden, und sich un sei-
nen Heimathsstaat zurückbegeben hat, von dem ordentlichen Richter desselben
das Erkenntniß des auslandischen Gerichts, nach vorgängiger Requtsition und
Mittheilung des Urtels sowohl an der Person als an den in dem Staatöge-

biete befindlichen Göcern des Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, daß die
Handlung, wegen deren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen
des requirirten Staates als ein Vergehen oder Verdrechen und nicht als cine

blos polizei= oder finanzgesetzliche Uebertretung erscheint, ingleichen unbeschadet
des dem requirirten Staate zuständigen Strafverwandlungs= oder Begnadigungs-
rechts. Ein Gleiches findet im Fall der Flucht eines Verbrechers nach der Ver-
urtheilung oder während der Strafsoerbüßung start

Hat sich aber der Derbrecher vor der Verurtheilung, der Untersuchung
durch die Flucht entzogen, soll es dem untersuchenden Gericht nur freistehen,
unter Mittheilung der Akten auf Fortsetzung der Untersochung und Bestrafung
des Verbrechers, so wie auf Einbringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem
Vermsgen des Verbrechers anzutragen. In Fdllen, wo der Verbrecher nicht
vermögend ist, die Kosten der Strafvollstreckung zu kragen, hat das requirirende
Gericht solche, in Gemäßheit der Bestimmung des Art. 45. zu ersetzen.

Art. 37.

Hat der Unterthan des einen Staates Strasgesetze des andern Staatec Bedingt zu ge-

durch solche Handlung verletzt, welche in dem Staatc, dem er angebört, gar —— A
nicht verpôön sind, z. B. durch Uebertretung eigemh'imlicher Abgabengesetze, Po- a'
lizeivorschriften und dergleichen, und welche demnach auch von dicsem Staate
nicht bestraft werden können, so soll auf vorgängige Requssition zwar nicht
zwangsweise der Unterthan vor das Gericht des andern Staates gestellr, dem-

selben aber sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sich gegen die An-
(o. 2004.) Jahrgang 1839. Ggg schul-



schuldigungen vertheidigen und gegen das in solchem Falle zulassige Kontumazial-
Verfahren wahren könne.

och soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Staa-
tes dem Unterthanen des andern Staates Waaren in Beschlag genommen wor-
den sind, die Verurtheilung, sen es im Wege des Koncumazialverfahrens oder
sonst insofern eintreten, als sie sich nur auf die in Beschlag genonmnenen Ge-
genstände beschränkt. In Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewen-
det es bei dem unter den resp. Veremsstaaten abgeschlossenen Zonkartell vom
11. Mai 1833.

Art. 38.
Der zuständige Strafeichter darf auch, so weit die Gesetze seines Landes

es gestatten, über die aus dem Verbrechen entsprungenen Privatansprüche mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschddigten angetragen worden ist.

Art. 39.

Uuslleferung Unterthanen des einen Staates, welche wegen Verbrechen oder anderer
de Osfüchie= Uebertreungen ihr Materland verlassen und in den andern Saaat sich geflöchtet

haben, ohne daselbst zu Unterthanen ausgenommen worden zu seyn, werden nach
vorgängiger Requisition gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.

Art. 40.

Mvslleferung Solche eines Perbrechens oder einer Uebertretung verdächtige Indivi-
derAusländer. duen, welche weder des einen noch des andern Staates Unterthanen sind, wer-

den, wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staaten verletzt zu haben be-

schuldigt sind, demsenigen, in welchem die Uebertretung verübt wurde, auf vor-
gängige Requisition gegen Erstattung der Kosten au#gellefert; es bleibt jedoch
dem requirirten Staate überlassen, ob er dem Auslieferungsantrage Folge geben
wolle, bevor er die Regierung des dritten Staates, welchem der Verbrecher
angehört, von dem Antrage in Kenntniß gesetzt und deren Erkldrung erhalken
habe, ob sie den Angeschuldigten zur eigenen Bestrafung reklamiren wolle.

Art. 41.

Berbiolichten. In denselben Fällen, wo der eine Stagt berechtigt ist, die Auskieferung
r unken eines Beschuldigten zu fordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern

rung. kaate angebotene Auslieserung anzunehmen.

Art. 42.

In Kriminalsälcen, wo die perfönliche Gegenwart der Zeugen an dem
Orte der Untersuchung nothwendig ist, soll die Seellung der Unterthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern zur Ablegung des Zeug-
nisses zur Konfrontation oder Rekognition gegen vollständige Vergütung der
Reisekosten und des Versäumnisses nie verweigert werden.

Art. 43.

Da nunmehr die Fälle genau bestimmt sind, in welchen die Auslieferung
der Angeschuldigten oder Gesiellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert wer-

den sollen, so hat im einzelnen Falle die Behörde, welcher sie obliegt, die bie
ub-
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ötztichen Reversalien über gegenseitige gleiche Recheswillfährigkeit nicht weiter zu
verlangen.

In Ansehung der vorgängigen Anzeige der requirirten Gerichte an die
vorgesetzten Behörden, bewendet es bei den in beiden S##aten deshalb getroffe-
nen Anordnungen.

Ul. Bestimmungen rücksichtlich der Kosten in Civil= und
Kriminalsachen.

Art. 44.

Gerichtliche und außergerichtliche Prozeß= und Untersuchungskosten, welche
von dem kompetenten Gericht des einen Staars nach den dort geltenden Vor-

chriften festgesetzt und ausdrücklich für beitreibungsfähig erklärt worden sind,
ollen auf Verlangen dieses Gerichts auch in dem andern Scaate von dem da-
elbst sich aushaltenden Schuldner ohne Weiteres exekurivisch eingezogen werden.

Die den gerichtlichen Anwälten an ihre Mandanten zustehenden Forderungen an
Gebühren und Auslagen können indeß in Preußen gegen die dort wohnenden
Mandanten nur im Wege des Mandatsprozesses nach §. 1. der Verordnung
vom 1. Juni 1833. geltend und beitreibungsfähig gemacht werden; es ist jedoch
auf die Requisition des Schsischen Prozeßgerichts das gesetzliche Verfahren von
dem kompetenten Gericht einzuleiten, und dem auswärtigen Rechtsanwalte Be-

Eister kostenfreien Betreibung der Gache ein Assistent von Amts wegen zubestellen.

Art. 45.

In allen Civil= und Kriminalrechtssachen, in welchen die Bezahlung der
Unkosten dazu unvermögenden Personen obliegt, haben die Behörden des einen
Seaates die Requisitionen der Behörden des andern sportel= und stempeiftei zu
expediren und nur den unumganglich nothigen banren Verlag an Kopialien,
Porto, Botenlöhnen, Gebühren der Zeugen und Sachverständigen, Verpflegungs-
und Transportkosten zu liquidiren.

Art. 46.

Den vor einem auswärtigen Gerichte abzuhèrenden Zeugen und andern
Personen sollen die Ze und Zehrungskosten, nebst der wegen ihrer Versaum-
niß ihnen gebuhrenden Vergütung, nach der von dem requirirten Gerichte ge-
schehenen Verzeichnung bei erfolgter wirklicher Sistirung von dem requirirenden
Gerichte sofort verabrsicht werden.

Art. 47.

Zu Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezahlung der
Unkosten in Civil- und Kriminalsachen obliegt, binreichendes Vermögen dazu be-
sige, soll nur das Zeugniß derjenigen Gerichtsstelle erfordert werden, unter wel-
cher diese Person ihre wesentliche Wohnung hat.

Sollte dieselbe ihre wesentliche Wohnung in einem dricten Staate haben
und die Beitreibung der Kosten dort mit Schwierigkeiten verbunden seyn, so
wird es angesehen, als ob sie kein hinreichendes eigenes Vermögen besitze. Ist
in Kriminalfällen ein Angeschuldigter zwar vermögend, die Kosten zu entrichten,
o. 2064.) jedoch
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jedoch in dem gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt worden, so ist die-
ser Fall dem des Unvermogens ebenfalls gleich zu setzen.

Art. 48.

Sämmtliche vorstehende Bestimmungen gelten nicht in Beziehung auf die
Käniglich Preußischen Rheinprovinzen. Auch stehen die Bestimmungen des ge-

enwärtigen Vertrages mit der Beurtheilung der politischen Heimath in keiner
erbindung.

Art. 49.

Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf Zwölf Jahre, vom 1. Dezem-
ber d. J. an gerechnet, festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine
Aufkündigung von der einen oder andern Seite, so ist sie stillschweigend als auf

noch zwölf Jahre weiker verläugert anzusehen.
Hierüber ist Königlich Preußischer Seits gegenwärtige Ministerial-Er-

kldrung ausgesertigt und solche mit dem Königlichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 14. Oktober 1839.

(L. S.)

Koniglich Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.

Weene Erkl#4rung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende Er-

kldrung des Königlich Sächsischen Ministeriums vom 30. v. M. ausgewechselt
worden, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 11. Dezember 1839.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frh. v. Werther.
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	Stück No. 14.
	(No. 2011.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. April 1839.,  durch welche des Königs Majestät  der Stadt Cremmen im Regierungsbezirke Potsdam die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.
	(No. 2012.)  Gesetz wegen Aufhebung einiger im Jurisdiktionsbezirke des Stadtgerichts zu Breslau geltenden, besonderen Rechte.  Vom 11. Mai 1839.
	(No. 2013.)  Verordnung über das Verfahren bei Subhastation Pommerscher Lehngüter.  Vom 11. Mai 1839.
	(No. 2014.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. Mai 1839.,  betreffend die Konvertirung der Pfandbriefe des Schlesischen Kreditsystems.
	Berichtigung mehrerer Druckfehler.  [Betr. Stück No. 11., Seite 132.  ff.]

	Stück No. 15.
	(No. 2015.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 4. Mai 1839.,  betreffend die Allgemeine Anwendung der Order vom 5. August 1838.  wegen Untersuchung und Bestrafung der Entwendung von Waldprodukten.
	(No. 2016.)  Gesetz in Betreff der Exekution in Wechselsachen.  Vom 11. Mai 1839.
	(No. 2017.)  Gesetz über die Pensionsberechtigung der nach der Städteordnung  vom 19. November 1808. angestellten Bürgermeister.  Vom 11. Mai 1839.
	(No. 2018.)  Deklaration wegen der Verjährung der bei den vormaligen Reichsgerichten unerledigt gebliebenen Prozesse.  Vom 18. Mai 1839.
	Berichtigung eines Druckfehlers [in Nr. 1971. , vom 12. Januar 1839.]

	Stück No. 16.
	(No. 2019.)  Statut der Berlin-Sächsischen Eisenbahn-Gesellschaft,  mit der Allerhöchsten Bestätigungs-Urkunde vom 15. Mai 1839.
	Statut der Berlin-Sächsischen Eisenbahn-Gesellschaft.  [Vom 3. April 1839.]

	(No. 2020.)  Die Uebereinkunft zwischen Preußen und Schaumburg-Lippe wegen der wechselseitigen Uebernahme der Ausgewiesenen.  Vom 30. Mai 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung gegen eine übereinstimmende Erklärung der Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung].  Berlin, den 30. Mai 1839.


	Stück No. 18.
	(No. 2028.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 28. November 1835. wegen Verleihung einer Virilstimme im ersten Stande der Provinzialstände der Kur- und Neumark Brandenburg und des Markgrafthums Niederlausitz an den Grafen von Solms-Sonnenwalde.
	(No. 2029.)  Deklaration,  das gesetzliche Erbrecht der Kinder und weiteren Abkömmlinge der vor dem Erblasser verstorbenen Geschwister desselben,  imgleichen auch der Halbgeschwister und deren Abkömmlinge im Herzogthume Schlesien betreffend.  Vom 22. Juni 1839.
	(No. 2030.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juni 1839.,  betreffend die Abänderung des Art. 66. des Rheinischen Strafgesetzbuchs.
	(No. 2031.)  Verordnung,  betreffend die Kontrole der Hölzer,  welche unverarbeitet transportirt werden.  Vom 30. Juni 1839.

	Stück No. 19.
	(No. 2032.)  Verordnung,  die Modifikationen des §. 12. des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzialstände für die Provinz Westphalen vom 27. März 1824.  und der Artikel  VIII. und XIV. der Verordnung wegen der in ersterem Gesetze vorbehaltenen Bestimmung vom 13. Juli 1827. betreffend.  D. d. den 8. Juni 1839.
	(No. 2033.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juni 1839.,  wegen der nachträglichen Bekanntmachung der von des Königs Majestät getroffenen Bestimmungen,  wodurch in Betreff der Berechtigung zu Landtags-Stimmen oder Theilnahme an  solchen,  wie sie in den Stände-Gesetzen ursprünglich normirt worden,  etwas abgeändert ist,  die aber bis jetzt in der Gesetz-Sammlung nicht enthalten sind.
	(No. 2034.)  Ministerialerklärung über die,  zwischen der Königl. Preußischen Regierung einerseits,  und der  Fürstl. Lippe-Detmoldschen Regierung andererseits getroffene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen.  Vom 22. Mai 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende Erklärung der Fürstlich Lippe-Detmoldschen Regierung].  Berlin, den 19. Juli 1839.

	Berichtigung.  [zu No. 1956.,  Seite 14.]

	Stück No. 20.
	(No. 2035.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. Juni 1839.,  wonach des Königs Majestät den anliegenden Tarif zur Erhebung des Schleusengeldes bei der Schiffs- und Flößschleuse Groß-Bubainen am Pregel genehmigen.
	Tarif zur Erhebung des Schleusengeldes bei der Schiffs- und Flöß-Schleuse zu Groß-Bubainen am Pregel.  (Vom 23. Mai 1839.)

	(No. 2036.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juni 1839.,  die Aufhebung der bisherigen Chausseebau-Dienste in den Regierungsbezirken Magdeburg und Merseburg betreffend.
	(No. 2037.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. Juli 1839.,  die für die Folge rücksichtlich der Uebernahme von Nebenämtern durch Staatsbeamte zu beobachtenden Bestimmungen betreffend.
	(No. 2038.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. Juli 1839.,  wonach des Königs Majestät den anliegenden Tarif zur Erhebung der Durchlaßgebühren an den stehenden Rheinbrücken bei Koblenz, Köln und Wesel genehmigen.
	Tarif,  nach welchem die Gebühr für den Durchlaß durch die stehenden Rheinbrücken bei Koblenz, Köln und Wesel zu erheben ist.  (Vom 15. Juli 1839.)

	(No. 2039.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. Juli 1839.,  wodurch des Königs Majestät der Stadt Sachsa im Kreise Nordhausen die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.
	(No. 2040.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juli 1839.,  wodurch des Königs Majestät der Stadt Wetzlar die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.
	(No. 2041.)  Ministerialerklärung über die,  zwischen der Königl. Preußischen Regierung einerseits und der Herzogl. Anhalt-Dessauischen Regierung andererseits getroffene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der  Vagabunden und Ausgewiesenen.  Vom 21. Juni 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung gegen eine nur im §. 12 abweichende Erklärung des Herzoglich Anhalt-Dessauischen Ministeriums].  Berlin, den 24. Juli 1839.


	Stück No. 21.
	(No. 2042.)  Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge zu Anhalt-Bernburg,  die Erneuerung der Verträge wegen Anschließung der Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Landestheile an das Preußische indirekte Steuersystem betreffend.  Vom 11. Juli 1839.
	Vorstehender Vertrag ist am 30. August d. J.  und am 12. August d. J. ratifizirt worden,  auch hat die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden stattgefunden.

	(No. 2043.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Juli 1839.,  betreffend die Anwendung der in der Rheinprovinz über die Zulässigkeit von Amtshandlungen an Festtagen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen auf den Charfreitag.
	(No. 2044.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. Juli 1839.,  den Gerichtsstand der Stromschiffer betreffend.
	(No. 2045.)  Erklärung wegen der zwischen der Königlich Preußischen und der Herzoglich Anhalt-Bernburgischen Regierung verabredeten Maaßregeln zur Verhütung und Bestrafung der Forst- und Jagdfrevel in den Gränzwaldungen.  Vom 5. September 1839.
	(No. 2046.)  Erklärung wegen der zwischen der Königlich Preußischen und der Königlich Griechischen Regierung verabredeten Vermögens-Freizügigkeit in Betreff der Königlich Preußischen und der Königlich Griechischen Staaten.  Vom 29. März 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung gegen eine, von dem Königlich Griechischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnete,  im Wesentlichen gleichlautende Erklärung].  Berlin, den 17. September 1839.


	Stück No. 22.
	(No. 2047.)  Ministerial-Erklärung,  betreffend die zwischen der Königlich Preußischen und der Königlich Hannoverschen Regierung abgeschlossene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme von Ausgewiesenen.  Vom 20. August 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung gegen eine übereinstimmende Erklärung des Königl. Hannoverschen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten].  Berlin, den 25. September 1839.


	Stück No. 23.
	(No. 2048.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 16. Mai 1839.,  über den Gerichtsstand der sogenannten Königlichen Mediatstädte.
	(No. 2049.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 12. August 1839.,  betreffend die Allerhöchste Bestimmung Sr. Majestät des Königs,  daß die Verordnung vom 24. Dezember 1816. über die Verwaltung der, den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Forsten,  auch in denjenigen Städten der Provinz Sachsen,  Westphalen und der Rheinprovinz,  in welchen die revidirte Städteordnung bereits eingeführt worden ist,  oder fernerhin eingeführt werden wird,  wie bisher in Kraft bleiben soll.
	(No. 2050.)  Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und der Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Regierung getroffene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen.  Vom 27. September 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende Erklärung des Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Landesministeriums].  Berlin,  den 27. September 1839.

	(No. 2051.)  Ministerial-Erklärung,  wegen der zwischen der Königlich Preußischen und der Herzoglich Braunschweigschen Regierung getroffenen Uebereinkunft zu wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen.  Vom 4. Oktober 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende Erklärung des Herzoglich Braunschweigschen Staatsministeriums].  Berlin, den 4. Oktober 1839.


	Stück No. 24.
	(No. 2052.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. Oktober 1839. nebst Zolltarif für die Jahre 1840., 1841. und 1842.
	Zolltarif für die Jahre 1840., 1841. und 1842.  (Vom 24. Oktober 1839.)
	Beilage A.  zum Zolltarif. Eingangs-Zoll vom Getreide im Königreiche Bayern (mit Ausschluß der Grenze links des Rheins).
	Beilage B. zum Zolltarif. Ausgangs-Zoll vom Getreide im Königreiche Bayern (mit Ausschluß der Grenze links des Rheins).


	(No. 2053.)  Verordnung,  die Einführung des Zollgewichts betreffend.  (Vom 31. Oktober 1839.)
	(No. 2054.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. September 1837.,  die Fortschaffung der schädlichen Fischwehre in der Havel und Spree betreffend.
	Nachträgliche Bekanntmachung der vorstehenden Allerhöchsten Kabinetsorder.  Berlin, den 10. Oktober 1839.

	(No. 2055.)  Allerhöchste Deklaration vom 5. Oktober 1839.,  über die Form der Untersuchung und die Bestrafung der Herausforderungen und Zweikämpfe beurlaubter Landwehr-Offiziere.

	Stück No. 25.
	(No. 2056.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. Oktober 1839.  wegen Anwendung des Gesetzes vom 11. Mai 1839.,  in Betreff der Exekution in Wechselsachen auf solche Fälle,  in welchen der Wechsel vor der Publikation des Gesetzes ausgestellt oder die Wechsel-Exekution bereits verfügt ist.
	(No. 2057.)  Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und der Herzoglich Anhalt-Bernburgschen Regierung getroffene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen.  Vom 27. September 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende Erklärung der Herzoglich Anhalt-Bernburgschen Landes-Regierung].  Berlin,  den 16. Oktober 1839.

	(No. 2058.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 5. November 1839.  wegen Verleihung der revidirten Städteordnung vom 17. März 1831.  an die Stadt Pleschen im Großherzogthum Posen.
	(No. 2059.)  Verordnung,  wegen der im §. 47. des Gesetzes über die den Grundbesitz betreffenden Rechtsverhältnisse in den Landestheilen,  welche vormals zu den Französischen Departements eine Zeitlang gehört haben,  vom 21. April 1825.  vorbehaltenen Bestimmungen in Betreff der Jagdgerechtigkeiten.  Vom 16. November 1839.
	(No. 2060.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 23. November 1839.  über die Zulässigkeit des Rekurses gegen Erkenntnisse,  Agnitions- oder Purifikations-Resolutionen I. Instanz,  wenn der Gegenstand des Prozesses zwar eine höhere Summe als Funfzig Thaler,  der Gegenstand der dagegen erhobenen Beschwerde aber nur Funfzig Thaler oder weniger beträgt.

	Stück No. 26.
	(No. 2061.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. November 1839.,  betreffend die Tarife zur Erhebung des Brück- und Fährgeldes bei dem Uebergange über den Rhein bei Coblenz, Cöln und Wesel.
	Tarif,  nach welchem das Brück- und Fährgeld über den Rhein bei Coblenz zu erheben ist.  (Vom 7. November 1839.)
	Tarif,  nach welchem das Brück- und Fährgeld über den Rhein bei Köln zu erheben ist.  (Vom 7. November 1839.)
	Tarif,  nach welchem das Brück- und Fährgeld über den Rhein bei Wesel zu erheben ist.  (Vom 7. November 1839.)

	(No. 2062.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. November 1839.,  betreffend die Tarife zur Erhebung des Brück- und Fährgeldes bei dem Uebergange über den Rhein bei Düsseldorf und zur Erhebung der Gebühren für den Durchlaß durch die dortige Brücke,  nebst diesen Tarifen.
	Tarif,  nach welchem das Brück- und Fährgeld über den Rhein bei Düsseldorf zu erheben ist.  (Vom 7. November 1839.)
	Tarif,  nach welchem die Gebühr für den Durchlaß durch die stehende Rheinbrücke  bei Düsseldorf zu erheben ist.  (Vom 7. November 1839.)

	(No. 2063.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. November 1839.,  betreffend die bei Wesel zu erhebende Durchlaßgebühr.

	Stück No. 27.
	(No. 2064.)  Ministerial-Erklärung über die zwischen der Königlich Preußischen und Königlich Sächsischen Regierung getroffene Uebereinkunft zur Beförderung der Rechtspflege.  Vom 14. Oktober 1839.
	Bekanntmachung vorstehender Erklärung  [nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende Erklärung des Königlich Sächsischen Ministeriums].  Berlin,  den 11. Dezember 1839.




